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Einleitung 
 
Miteinander zu interagieren heißt, aufeinander bezogen zu handeln und damit auch: voneinander 
abhängig zu sein. Diese Abhängigkeit ist eine Grundverfassung unseres Daseins, die so selbst-
verständlich in die Routinen unseres Alltagshandeln eingeschrieben ist, daß wir sie gemeinhin 
nicht bemerken. Ein Anlaß, dieser Abhängigkeit gewahr zu werden und ihre Macht zu verspüren, 
entsteht, wenn die Selbstverständlichkeit des So-Seins der Welten, die wir im Gespräch aufbauen 
und die uns präsentiert werden, zweifelhaft wird. Wenn kein letzter Beweis zur Verfügung steht, 
wird klar, daß der Sprecher davon abhängig ist, daß ihm geglaubt wird, und daß der Rezipient 
davon abhängig ist, daß er dem Sprecher glauben darf. "Letzte Beweise" haben wir fast nie - und 
wenn, dann erweist sich meist, daß sie selbst kommunikative "Fakten" sind und nur für eine Sei-
te "letzte Beweise" darstellen. 
  Sobald Zweifel entsteht, rückt daher Glaubwürdigkeit in den Mittelpunkt. 'Glaubwürdigkeit' ist 
ein genuin interaktiver Begriff. 'Glaubwürdigkeit' bezieht sich auf 

• einen interaktiven Anspruch (eigene Äußerungen sollen für andere glaubwürdig sein), der 
nur durch eine interaktive Zuschreibung einzulösen ist (Rezipienten schenken dem Spre-
cher Glauben), 

• ein interaktives Problem (Rezipienten könnten Skepsis zeigen bzw. glauben etwas nicht), 

• ein interaktives Erfordernis (Handlungen anderer müssen glaubwürdig sein, damit ich sie 
zur Grundlage meiner eigenen Ansichten, Erwartungen und Handlungen machen kann)1. 

Die Frage nach Glaubwürdigkeit stellt sich erst dann, wenn Zweifel zumindest denkbar ist. Da 
Glaubwürdigkeit aber zugleich ein essentielles Erfordernis dafür ist, interaktive Abhängigkeiten 
einzugehen, erklärt sich, daß von Glaubwürdigkeit vor allem dann die Rede ist, wenn Wahrheits-
ansprüche strittig sind. Im Unterschied etwa zu 'Schönheit', 'Kreativität' oder 'Klugheit' benennt 
'Glaubwürdigkeit' eine Basisanforderung an Akteure und ist deshalb nur selten ein Prädikat, des-
sen Verleihung eine besondere, zusätzliche Auszeichnung darstellt. Glaubwürdigkeit wird zu-
meist in Gestalt der Bezichtigung von Unglaubwürdigkeit zum Thema. Zuschreibungen von Un-
glaubwürdigkeit werden als Waffe in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eingesetzt, und 
Akzeptanzkrisen von Institutionen und "Diskursen" sind maßgeblich darauf zurückzuführen, daß 
Protagonisten und ihre Äußerungen als unglaubwürdig erachtet werden. Besonders davon be-
troffen sind die gesellschaftlichen Bereiche Politik (Stichwort: Politikverdrossenheit), Medien 
(Stichwort: Wirklichkeitsverzerrung) und Technik (Stichwort: Interessenpolitik)2.  
 
Glaubwürdigkeit betrifft zunächst epistemische Fragestellungen: Sind Behauptungen wahr, Ver-
sprechen aufrichtig, Informationen hinreichend vollständig etc.? Epistemische Zweifel bilden je-
doch nur den Ausgangspunkt für normative Beurteilungen, hinter die sie im öffentlichen Diskurs 
zurücktreten: Unglaubwürdige Äußerungen werden als moralische Verfehlungen gebrandmarkt; 
öffentliche Personen und Institutionen, die ihre Glaubwürdigkeit verspielt haben, verlieren An-
sehen und Status3. Daß die "Entdeckung" von Unglaubwürdigkeit den Blick auf eine gravierende 
                                                           
1  "Glaubwürdigkeit ist (...) das kommunikative Urvertrauen, ohne das nichts geht" (Heringer 1990, 181).  
2  s. z.B. zu Politik Heringer (1990) und Holly (1989), zu Medien Bentele (1988), zu wissenschaftlich-techni-

scher Kommunikation Zimmerli & Sinn (1990) 
3  Die Politikgeschichte der jüngsten Vergangenheit ist reich an Ereignissen, in deren Zentrum die "Aufde-

ckung" von Unglaubwürdigkeit von Personen des öffentlichen Lebens stand (z.B. Watergate, Barschel-Af-
färe und Rücktritt des SPD-Vorsitzenden Björn Engholm, Flick-Affäre, "Entlarvungen" ehemaliger Mitar-
beiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR). Diese Ereignisse kosteten Betroffenen nicht nur Reputation 



6 

moralische Verfehlung freigibt, kommt nicht von ungefähr. Glaubwürdigkeit wird nämlich we-
niger durch Behauptungen gefährdet, die sich als bloß falsch herausstellen - die mächtigsten An-
tipoden von Glaubwürdigkeit sind Lüge und Täuschung4.  
 
'Glaubwürdigkeit' ist nicht nur ein interaktiver Begriff; die Semantik von Glaubwürdigkeit ist in-
tentionalistisch und metakommunikativ. Dies wird klar, wenn wir uns definitionale Bestim-
mungsstücke von 'Glaubwürdigkeit' ansehen5. Äußerungen eines Sprechers sind dann glaubwür-
dig, wenn 

• (1) der Rezipient glaubt, daß der Sprecher selbst glaubt, was er behauptet; 

• (2) der Rezipient glaubt, daß der Sprecher zudem sachkundig ist6. 

Diese Definition bedarf einiger Modifikationen. Bedingung (1) ist durch eine kommunikative 
Bedingung zu spezifizieren: Dem Sprecher darf keine Täuschungsabsicht zugeschrieben wer-
den7. 'Glaubwürdigkeit' betrifft zudem nicht nur Behauptungen, sondern auch andere Formen 
sprachlichen Handelns8. 'Glaubwürdigkeit' kann daher ganz generell die Wahrhaftigkeit bzw. 
                                                                                                                                                                                     

und Ämter, sondern führten auch zu einer "Systemkrise", die die Glaubwürdigkeit des politischen Systems 
im Ganzen betraf (vgl. den 'credibility gap' infolge der Watergate-Affäre in den USA). 

4  Heringer (1990, 180) formuliert plakativ: "Die Frage der Glaubwürdigkeit stellt sich erst, wenn die Lüge in 
der Welt ist". 

5  Die folgenden Ausführungen sind i.S. einer Arbeitsdefinition von 'Glaubwürdigkeit' zu verstehen. Da ich den 
Standpunkt einer nominalistisch-empirischen Semantik vertrete, meine ich nicht, daß Experten festlegen soll-
ten, was 'Glaubwürdigkeit' (oder irgendein anderer Ausdruck) "eigentlich" bedeutet. Eine weitere Spezifi-
kation der Semantik von 'Glaubwürdigkeit' wird aufgrund der empirischen Untersuchung wird in III.5.1 vor-
genommen. 

6  Hovland & Weiss (1951) nennen beide Faktoren. Falkenberg (1982, 95-98 und 1985, 370-372) bezeichnet die 
erste Komponente als 'Glaubwürdigkeit' und die zweite als 'epistemische Vertrauenswürdigkeit' und weist 
darauf hin, daß die erste Komponente das Verhältnis von Sprache und Bewußtsein, die zweite das Verhältnis 
von Bewußtsein und Welt betrifft. Köhnken (1990, 4) definiert Glaubwürdigkeit aus der Perspektive des 
Sprechers (was m.E. inadäquat ist, s.o.) und beschränkt sich lediglich auf die erste Bedingung, spezifiziert 
diese jedoch insofern, als keine Täuschungsabsicht vorliegen darf. Wie Köhnken selbst anmerkt, beeinträchti-
gen nach seiner Definition irrtümlich gemachte falsche Behauptungen nicht die Glaubwürdigkeit, während 
wahre Aussagen, die mit Täuschungsabsicht gemacht werden, unglaubwürdig sind. 

7  Die konstitutive Komponente 'Täuschungsabsicht' erklärt, warum 'Glaubwürdigkeit' ein moralisch aufgelade-
ner Terminus ist und in definitional inversem Verhältnis zu 'Lüge' steht. Nach Coleman und Kay (1981) sind 
prototypische Lügen durch folgende Bedingungen gekennzeichnet: die Behauptung ist falsch; der Sprecher 
glaubt, daß sie falsch ist; mit der Behauptung beabsichtigt der Sprecher, den Adressaten zu täuschen. Sweet-
ser (1987) analysiert den Ausdruck 'Lüge' frame-semantisch und kommt zum Schluß, daß die idealtypischen 
Verwendungsbedingungen von 'Lüge' dann gegeben sind, wenn vorausgesetzt wird, daß der Interaktions-
zweck in Informationsvermittlung besteht, daß wahre Information hilfreich ist, der Sprecher sich kooperativ 
verhalten sollte und über hinreichendes Wissen verfügt. Unter diesen kommunikativen Rahmenbedingungen 
werden falsche Aussagen als prototypische Lügen klassifiziert; gelten diese Rahmenbedingungen nicht oder 
nur eingeschränkt, resultieren "atypische Formen" von Lüge (z.B. Höflichkeitslügen, Konfabulationen). Diese 
frame-semantischen Überlegungen scheinen mir auch auf die Verwendung des Prädikats 'Glaubwürdigkeit' 
übertragbar zu sein. Die Frage nach Glaubwürdigkeit stellt sich erst dann, wenn es um Äußerungen geht, mit 
denen der Sprecher (zugeschriebenermaßen) einen bestimmten Glauben beim Hörer erzeugen will (vgl. Fal-
kenberg 1982 und 1985, 373 in bezug auf 'Lügen'). Der Sprecher kann also durchaus Behauptungen machen, 
die er selbst nicht glaubt, ohne seine Glaubwürdigkeit zu gefährden, wenn diese vom Rezipienten bspw. als 
Ironie, unvorgreifliche Spekulation oder Höflichkeitsgeste verstanden werden. Umgekehrt können Behaup-
tungen, die sowohl Sprecher als auch Rezipient für wahr halten, trotzdem die Glaubwürdigkeit des Sprechers 
beeinträchtigen, wenn mit ihnen gezielt Schlußfolgerungen implikatiert werden, die nicht wahr sind (vgl. Hol-
ly 1989). 

8  In politischen Auseinandersetzungen steht 'Glaubwürdigkeit' bspw. vornehmlich dann infrage, wenn es um 
die Einlösung von Versprechen, das Wahrmachen von Drohungen oder die Realisierung von Handlungen 
geht, die angeblichen Wertmaßstäben und Handlungszielen entsprechen. 
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Aufrichtigkeit von Äußerungen umfassen: Die Glaubwürdigkeit von Äußerungen ist davon ab-
hängig, ob dem Sprecher zugeschrieben wird, sich in dem mentalen Zustand zu befinden, dem er 
mit seiner Äußerung (konventionellen) Ausdruck verleiht9. 'Glaubwürdigkeit' bezieht sich auf 
Äußerungen und ist daher ein metakommunikatives Prädikat. Glaubwürdigkeit kann jedoch auch 
Personen (vermittels und bezüglich ihres kommunikativen Handelns) als generelle Eigenschaft 
zu- oder abgesprochen werden10. 
 
Glaubwürdigkeit und Lügen sind nicht nur in öffentlichen Auseinandersetzungen, sondern auch 
in der (populär-)wissenschaftlichen Literatur beliebte Themen für moralische Erörterungen, 
Sprach- und Kulturkritik oder Entwürfe einer kommunikativen Ethik11. In anderen Arbeiten 
werden Techniken des Täuschens, Methoden der Entlarvung von Unglaubwürdigkeit oder hand-
lungslogische Bedingungen der Zuschreibung von Glaubwürdigkeit untersucht. All diesen An-
sätzen liegt die Vorstellung zugrunde, daß Glaubwürdigkeit eine Gegebenheit ist, die vom 
Standpunkt einer moralischen Autorität aus einzufordern oder aus Sicht eines "objektiven" Beob-
achters zu prüfen oder zu beschreiben ist.  
  In dieser Arbeit schlage ich einen anderen Weg ein. Glaubwürdigkeit ist, wie ich eingangs fest-
stellte, eine genuin interaktive und also soziale, symbolische Geltung, die nur insofern "existiert", 
als sie von Interaktionspartnern als relevante Größe veranschlagt, eingefordert, beansprucht, zu-
gesprochen, in Zweifel gezogen oder geprüft wird12. Für die Beteiligten kommt es daher darauf 
an, von ihren Partnern als glaubwürdig erachtet zu werden. Diese interaktive Problemstellung 
bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit: Es soll untersucht werden, wie Interaktanten 
selbst im Verlauf von Gesprächen Glaubwürdigkeit verhandeln. 
 
Glaubwürdigkeit rückt in den Brennpunkt interaktiven Geschehens, wenn Wahrheit und Auf-
richtigkeit von Äußerungen strittig werden. In Konfliktgesprächen ist dies häufig der Fall. Wenn 
zudem der Erfolg des Gesprächs davon abhängt, daß die Beteiligten zu einer gemeinsamen Defi-
nition strittiger Geschehnisse gelangen, dann wird die Verhandlung von Glaubwürdigkeit zu ei-
ner essentiellen Bestimmungsgröße der Interaktion. In dieser Arbeit werden Ausein-
andersetzungen um Glaubwürdigkeit an einem speziellen Typus von Konfliktgesprächen, näm-
lich Schlichtungsgesprächen, untersucht. Sie sind aufgrund weiterer Eigenschaften besonders 
geeignet zur Untersuchung alltagsweltlicher Glaubwürdigkeitsverhandlungen: 

• zwei Parteien vertreten rivalisierende Auffassungen, deren Glaubwürdigkeit sie in direk-
ter Auseinandersetzung umstreiten; 

                                                           
9  'Glaubwürdigkeit' betrifft nach dieser Definition ganz allgemein die 'Regel der Aufrichtigkeit' ('sincerity con-

dition'), die Searle (1971, 92f. und 97ff.) als generelle Glückensbedingung für nahezu jede Art von Sprechakt 
ansetzt; s. Falkenberg (1987) allgemein zum Ausdruck von Einstellungen in unterschiedlichen Sprechakten. 

10  Falkenberg (1985, 370) schreibt: "Glaubwürdigkeit ist primär eine Eigenschaft von Personen". Diese Festle-
gung scheint mir nicht nur unausgewiesen, sondern unterschlägt außerdem, daß es zumeist Fälle von Un-
glaubwürdigkeit -unglaubwürdige Äußerungen- sind, die am Anfang der Zuschreibung personaler Unglaub-
würdigkeit stehen. 

11  Beispiele für diese normativen Betrachtungsweisen sind Bok (1980), Heringer (1990) oder Weinrich (1966). 
12  Diese symbolische Geltung kann in wissenschaftlichen Ansätzen als "objektive Tatsache" oder als "normative 

Anforderung" konzipiert werden. Grundsätzlich haben diese wissenschaftlichen Konstruktionen jedoch kei-
nen anderen semiotischen Status als alltagsweltliche Thematisierungen von Glaubwürdigkeit: Sie sind eine 
Stimme in einem gesellschaftlichen, historisch und kulturell variablen Diskurs, in dem Glaubwürdigkeit als 
sozialer Sachverhalte konstruiert, interpretiert und umstritten wird. Wissenschaftliche Konstruktionen sind 
kein privilegierter Zugang zu einem "eigentlichen Wesen" von Glaubwürdigkeit oder "zur richtigen Weise, 
glaubwürdig zu sein", da Glaubwürdigkeit nur als sozial definierte Tatsache und nicht jenseits von sozialen 
Festlegungen und Zuschreibungen existiert. Die sozialwissenschaftliche Aufgabe besteht m.E. daher darin, zu 
rekonstruieren, wie Glaubwürdigkeit gesellschaftlich konstruiert und verhandelt wird. 
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• mit dem Schlichter ist ein "unbeteiligter Dritter" ist zugegen, den es zu überzeugen gilt 
und der seinerseits Glaubwürdigkeitsfragen aufwirft, um Gesprächsergebnisse zu erzie-
len; 

• Schlichtungsgespräche sind zwar institutionell gerahmt; aufgrund ihres dezidiert infor-
mellen Charakters erlauben sie aber den Beteiligten, eine große Spannweite alltags-
weltlicher Praktiken der Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit zu benutzen. 

Die vorliegende Arbeit geht von dieser Rahmenkonstellation aus, in der für Gesprächsteilnehmer 
die Absicherung und Verhandlung von Glaubwürdigkeit zu einer Anforderung wird, die sie 
durch ihr Interaktionshandeln in Kraft setzen und der sie in ihrem Handeln Rechnung tragen 
müssen. Gegenstand der Analyse sind die faktischen dialogischen Aktivitäten von Gesprächsteil-
nehmern, mit denen im Verlauf von Gesprächen Glaubwürdigkeit verhandelt wird13. Die Unter-
suchung beruht auf einem ethnomethodologischen Ansatz: Sie fragt nach den rhetorischen Me-
thoden und den gesprächsprozessualen Organisationsformen, mit denen Gesprächsteilnehmer 
Glaubwürdigkeit als interaktive Geltung verhandeln14. Diese gesprächstechnische Perspektive 
wird durch eine funktional-problemtheoretische Perspektive ergänzt: Durch die empirische Ana-
lyse soll rekonstriert werden, welche Funktion der Thematisierung und Verhandlung von 
Glaubwürdigkeit in einer konfliktären Interaktionssituation zukommt. 'Glaubwürdigkeit im Kon-
flikt' spielt also auf zwei Zusammenhänge an: 

• Wie wird Glaubwürdigkeit als Gegenstand von Konflikten verhandelt? 

• Welche Rolle spielt Glaubwürdigkeit als Gesprächsressource und Anforderung in Kon-
flikten? 

Diese generellen Ziele werden in drei Schritten bearbeitet, die sich jeweils auf eine globale Fra-
gestellung richten. 

(1)  Warum ist Glaubwürdigkeit wichtig? 
    In Teil II der Arbeit wird empirisch rekonstruiert, wie die Verhandlung von Glaubwürdig-

keit in Schlichtungsgesprächen für die Gesprächsteilnehmer zu einer zentralen Anforderung 
an ihr Interaktionshandeln wird.  

(2)  Wie wird Glaubwürdigkeit umkämpft? 
    In Teil III analysiere ich, mit welchen rhetorischen Techniken Interaktanten eigene Glaub-

würdigkeit demonstrieren und abzusichern versuchen und fremde Glaubwürdigkeit in 
Zweifel ziehen und attackieren. 

(3)  Wie entwickeln sich Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit? 
    In Teil IV geht es darum, wie Glaubwürdigkeitsverhandlungen verlaufen und beendet wer-

den, welche Dynamik sich im Zuge von Verhandlungen entwikelt und welche Rolle 
Glaubwürdigkeitsfragen in unterschiedlichen Gesprächsstadien spielen. 

 
Abschließend diskutiere ich aufgrund der empirischen Befunde, welche Funktionen und Konse-
quenzen Demonstration, Thematisierung und Verhandlung von Glaubwürdigkeit für die Austra-
gung und Bereinigung von Konflikten hat (IV.7). 
 
                                                           
13  Im Gegensatz zu anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen gehe ich nicht von theoretisch gewonnenen Ka-

tegorien aus, nach denen Gespräche kodiert und analysiert werden. Es soll vielmehr anhand der Ge-
sprächsaktivitäten rekonstruiert werden, nach welchen Prinzipien und mit welchen Methoden Interaktanten 
Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit führen. 

14  Der ethnomethodologische Ansatz dieser Untersuchung wird in I.1, I.3 und I.5 dargestellt. 
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Zunächst gilt es jedoch, die theoretischen und methodischen Voraussetzungen der Untersuchung 
zu gewinnen (Teil I). Glaubwürdigkeit ist ein Anspruch, der im Kontext der Darstellung von 
Wirklichkeit in Gesprächen wichtig ist. Anlage und Vorgehen der Untersuchung müssen daher 
Grundprinzipien der darstellerischen Konstruktion von Wirklichkeit in Gesprächen Rechnung 
tragen, da diese die Rahmendeterminanten bilden, die auch für die Verhandlung von Glaubwür-
digkeit maßgeblich sind (I.1). Vor dem Hintergrund der Bestimmung dieser Grundprinzipien 
sichte ich vorliegende sozialwissenschaftliche Forschungen zu Glaubwürdigkeit. Ich diskutiere, 
inwiefern bisherige Untersuchungen diesen Grundprinzipien Rechnung tragen und insofern Aus-
gangspunkte und Beiträge für meine Fragestellung liefern können. Anhand dieser Diskussion 
werden Desiderata für die gesprächsanalytische Untersuchung von Glaubwürdigkeitsverhandlun-
gen entwickelt (I.2). Aufgrund dieser Desiderata wird das Programm der vorliegenden Unter-
suchung spezifiziert und in seinen einzelnen Schritten erläutert (I.3). Anschließend wird der 
Korpus 'Schlichtungsgespräche' vorgestellt, und ich gehe auf juristische Rahmenbedingungen 
und bisherige Forschungen zu Schlichtung ein, die für die vorliegende Untersuchung relevant 
sind (I.4). In I.5 stelle ich die methodologische Position und das Vorgehen der empirischen Un-
tersuchung dar. 
 
 *** 
 
Diese Arbeit wurde im Sommersemester 1996 von der philosophischen Fakultät I der Universität 
Freiburg als Dissertation angenommen. Sie wurde durch ein Stipendium des Graduiertenkollegs 
des Sonderforschungsbereichs 321 "Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit" gefördert und im Rahmen des Teilprojekts B11 "Medien, Kommunikation, 
Identität" (Leiter Prof. Dr. Michael Charlton und Prof. Dr. Neumann-Braun) fertiggestellt. 
Thomas Spranz-Fogasy und Gabriele Lucius-Hoene waren mir unersetzliche Freunde und wis-
senschaftliche Weggefährten, die mich in jeder Phase mit Zuspruch, Ideen und Kritik begleiteten 
und meinen Text zum Produkt eines äußeren und inneren Dialogs werden ließen. 
Mein Doktorvater Michael Charlton schuf ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem ich genü-
gend Muße und Unterstützung hatte, meinem wissenschaftlichen Eigensinn zu folgen. Meinem 
Gutachter Johannes Schwitalla danke ich für sein fortwährendes Interesse an meiner Untersu-
chung und für seine genaue Lektüre. Werner Nothdurft stellte mir das Material aus dem Korpus 
Schlichtungsgespräche des Instituts für deutsche Sprache zur Verfügung und ermutigte mich, 
unkonventionelle Wege wissenschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion zu suchen. Dem Pragmati-
schen Kolloqium des Graduiertenkollegs, namentlich Martin Hartung und Katrin Meise, danke 
ich für zahlreiche anregende Diskussionen. 
Nadja el Azzawi unterstützte mich bei der Literaturbeschaffung, Susanne Herbig, Irene Nitzl und 
Ann-Christine Segner halfen, den Fehlerteufel zu vertreiben. Wenigstens die beiden Letztge-
nannten wissen, wieviel mehr es zu noch sagen gäbe. 
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Teil I 
Theoretische und methodische Hintergründe 

 
1. Wirklichkeitskonstruktion im Gespräch 
 
Die Wirklichkeit, in der wir leben, ist für uns zumeist einfach "da". Einzelne Sachverhalte15 sind 
zwar immer wieder ungewiß, uneindeutig oder strittig, doch diese Fraglichkeiten bilden sich vor 
einem Hintergrund selbstverständlicher Vertrautheit. Entstehen solche Probleme, kann uns zu 
Bewußtsein kommen, daß unsere Wirklichkeit nicht von sich aus gegeben ist, sondern von unse-
ren interpretativen Leistungen abhängt. Im Alltag begegnen wir dem konstruktiven Charakter 
unserer Welt in Problem- und Krisensituationen und spielen mit ihm in Witzen, Humor und an-
deren Arten von Fiktion. Aus wissenschaftlicher Sicht ist hingegen schon von Interesse, wie wir 
die unproblematische Selbstverständlichkeit und schlichte Gegebenheit unserer Wirklichkeit 
hervorbringen - und zwar so hervorbringen, daß wir sie gerade nicht als konstruierte Wirklichkeit 
erfahren. 
  Über die Wirklichkeit zu reden macht einen großen Teil unserer Gespräche aus. Wir erzählen, 
was geschehen ist, beschreiben Dinge, erklären, warum jemand etwas getan hat. Gemeinhin ge-
hen wir dabei davon aus, daß gute, richtige Darstellungen der Wirklichkeit entsprechen: Sie bil-
den sie ab. Sprache ist nach dieser Vorstellung ein reines Medium, das uns direkt den Blick auf 
die Dinge oder Gedanken freigibt, die besprochen werden16. Bedeutung und Wahrheit sprachli-
cher Äußerungen scheinen bloß ein Epiphänomen zu sein: Sie sind durch das Besprochene (die 
Welt) oder durch das Ausgedrückte (die Gedanken) bestimmt. Die Vorstellung von Sprache als 
Medium der Abbildung von Wirklichkeit ist eine mächtige Metapher, die die moderne Auffas-
sung von Welt und Erkenntnis maßgeblich geprägt hat17. Diese Abbildtheorie von Sprache ist je-
doch nicht haltbar: 

• Mit Sprache wird vieles getan, was offensichtlich nichts oder nur vermittelt mit der Ab-
bildung von Wirklichkeit zu tun hat18; 

• Aber auch wenn Sprache dazu benutzt wird, Aussagen über Wirklichkeit zu machen, 
kann die Relation zwischen Aussage und Wirklichkeit nicht als Abbildung bestimmt wer-
den19. 

Sollte die Adäquatheit von Darstellungen danach beurteilt werden, daß sie die Tatsachen richtig 
abbilden, müßte sich die Welt schon vor aller (menschlichen) Beschreibung selbst beschrieben 
haben. Genau dies ist aber nicht der Fall: Wir können Darstellungen nur prüfen, indem wir sie 
mit anderen Darstellungen der Welt vergleichen, nie aber mit der Welt selbst20. Wir können Kri-
terien für wahre Darstellungen angeben. Kriterien sind aber selbst sprachlich formuliert. Ihre Re-

                                                           
15  Sachverhalte sind nicht Dinge, sondern "was der Fall ist" (s. Wittgenstein 1984a, Par.1 und 2.0). 
16  vgl. Merleau-Ponty (1984, 27ff.) zum alltagsweltlichen und wissenschaftlichen Ideal einer "reinen Sprache" 
17  Ihre prägnanteste Formulierung hat diese Auffassung im logischen Positivismus gefunden (z.B. Wittgenstein 

1984a, Russell 1967, Kap.5). Eine philosophiegeschichtliche Rekonstruktion und Kritik der Metapher von 
Erkenntnis als Repräsentation entwickelt Rorty (1992). 

18  z.B. Taufen, Fragen, Befehlen, einander Begrüßen und Verabschieden (vgl. Austin 1972) 
19  Ob sie als 'Entsprechung' (bzw. 'Korrespondenz') bestimmt werden kann, hängt davon ab, wie diese Termini 

interpretiert werden (vgl. Davidson 1984b). - Die folgenden semantiktheoretischen Ausführungen sind not-
wendigerweise sehr abbreviatorisch gehalten, da eine eingehende Diskussion der betreffenden Fragen im 
Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten ist. 

20  "Die Welt ist dort draußen, nicht aber Beschreibungen der Welt" (Rorty 1991, 24; s.a. Goodman 1990, v.a. 
Kap.1 und 7).  
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ferenz ist wiederum nur sprachlich zu charakterisieren, nie aber durch nichtsprachliche Verweise 
hinreichend zu bestimmen21. Doch auch die sprachliche Definition kann die Referenz von Aus-
drücken nicht eindeutig festlegen: Für jeden Ausdruck können unendlich viele verschiedene In-
terpretationen entwickelt werden, unter denen die gleichen Sätze bei identischen definierenden 
Wahrheitsbedingungen wahr bzw. falsch sind22. 
  Die Wirklichkeit fordert von uns keine bestimmte Beschreibung - es gibt unendlich viele mög-
liche Beschreibungen der gleichen Wirklichkeit, die wahr sind. Die Wirklichkeit selbst ist ein 
ungegliederter, ambiger Prozeß, der permanenten Neuinterpretationen offensteht23. Wahre Dar-
stellungen zeichnen sich nicht dadurch aus, daß Wahrheit gefunden wird - sie zeichnen sich da-
durch aus, daß Formulierungen erfunden werden, die "passen" und uns ermöglichen, uns in der 
Welt (besser) zurechtzufinden24. Diese wahrheits- und semantiktheoretischen Überlegungen füh-
ren zu einer veränderten, konstruktivistischen Konzeption von Sprache: Darstellungen werden 
nicht mehr als Repräsentationen verstanden, sondern als Werkzeuge, die mehr oder weniger nütz-
lich sind, je nachdem, zu welchen Zwecken wir sie benutzen25.  
  Wie wir zu bestimmten Weisen des Darstellens kommen und welche Darstellungen für uns 
funktionieren, also selbstverständlich und nützlich sind, ist in erster Linie eine Frage der sozialen 
Praxis. Unsere Darstellungen werden nicht durch die Dinge selbst legitimiert und in den meisten 
Fällen auch nicht dadurch, daß sie in einsamer Auseinandersetzung mit einer nur dinglichen 
Welt funktionieren. Darstellungen gewinnen ihre Legitimation dadurch, daß sie von anderen, an 
die wir unsere Worte richten, akzeptiert werden26. Selbstverständliche Bezeichnungen und selbs-
tverständlich wahre Behauptungen über die Welt, hinter die zurückzufragen für uns sinnlos ist27, 
beruhen auf sozialen Selbstverständlichkeiten, die eben gerade deshalb natürlich zu sein schei-
nen, weil sie von jedermann geteilt (oder wenigstens nicht bestritten) werden. Wirklichkeit, die 
für uns gilt, ist in erster Linie eine sprachlich-soziale Konstruktion; sie geschieht vor allem in 
Gesprächen, in denen Wirklichkeit hergestellt, bestätigt und modifiziert wird. 
  In dieser Arbeit wird eine solche sozialkonstruktivistische Perspektive eingenommen28. Diese 
Sicht bedeutet eine Verschiebung der Fragestellung gegenüber traditionellen philosophischen 
                                                           
21  Davidson (1984c) zeigt im Anschluß an Quines Theorem der 'Unbestimmtheit der Übersetzung' (Quine 1960, 

Kap.2 und 1970), daß 'Bezugnahme' ('Referenz') selbst nur als (Wahrheits-)Relation zwischen Sätzen einer 
Objekt- und einer Metasprache definiert werden kann. Schon Wittgenstein (1984b, z.B. Par.33f.) hatte festge-
stellt, daß etwa durch den gestischen Hinweis auf ein Ding nicht die Bedeutung des Wortes, das für dieses 
Ding benutzt wird, festgelegt werden kann. 

22  Putnam (1990, 54ff. und 286f.) zeigt dies anhand eines Beispiels und durch einen Beweis. Diese Indetermi-
niertheit der Referenz von Ausdrücken durch Wahrheitsbedingungen von Sätzen ist dadurch möglich, daß si-
multan mit der Veränderung der Interpretation eines Ausdrucks die Interpretation anderer Ausdrücke so ver-
ändert wird, daß die gleichen Sätze unter den gleichen spezifizierten Bedingungen wahr werden (vgl. a. La-
koff 1987, 229-238). Die Indetermination ist eine Konsequenz aus der holistischen Natur von Bedeutungen, 
nach der die Bedeutung einzelner Wörter und Sätze von der Gesamtheit der semantischen Struktur einer 
Sprache abhängt (vgl. Davidson 1984a). 

23  vgl. Goodman & Elgin (1989) 
24  Vgl. Rorty (1989, 23ff. und 1994); deshalb impliziert eine konstruktivistisch-relativistische Sprachtheorie 

auch nicht, daß zwischen wahren und falschen Behauptungen nicht zu unterschieden ist, sondern daß Wahr-
heit auf die jeweilige Sprache eines Sprechers in der Situation des Gebrauchs relativiert werden muß (David-
son 1986). 

25  Programmatisch wird diese Auffassung von Rorty (1994) vertreten. 
26  vgl. Shotter (1984) und Rorty (1994, 28ff.); zur Kritik an individualistischen konstruktivistischen Theorien, 

die Wirklichkeitskonstruktion als monadisch-subjektive Tätigkeit verstehen s. Shotter (1995) 
27  Wittgenstein (1984c) zeigt, daß jede Legitimation eine unlegitimierte Position voraussetzt, die für gewiß 

gehalten wird: Jede Legitimationskette muß bei Behauptungen enden, die nicht mehr begründet, sondern nur 
noch als evidentermaßen gewiß behauptet werden können. 

28  Mit dem Etikett 'sozialer Konstruktivismus' werden viele unterschiedliche Forschungs- und Theorieansätze 
benannt, die sehr heterogene, oft miteinander unverträgliche Annahmen machen. Gergen (1985 und 1991) 
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und psychologischen Ansätzen, die Wirklichkeitsdarstellungen untersuchen. Es wird nicht nach 
dem Verhältnis zwischen (uninterpretierter) Wirklichkeit und ihrer Darstellung gefragt und auch 
nicht nach den subjektiv-kognitiven Prozessen der Konstruktion von Wirklichkeit. Im Zentrum 
der Untersuchung stehen die interaktiven Prinzipien, nach denen Darstellungen in Gesprächen 
eingeführt, konstruiert und verhandelt werden. Der empirischen Untersuchung dieser Prinzipien 
haben sich vor allem die ethnomethodologische Konversationsanalyse29 und die 'discursive psy-
chology'  gewidmet30. Die vorliegende Arbeit baut auf diesen Forschungen auf und teilt ihr me-
thodologisches und methodisches Verständnis von 'sozialer Konstruktion'. Im folgenden gebe ich 
einen Überblick über wesentliche Resultate zur Wirklichkeitskonstruktion in Gespräch. Sie wer-
den in fünf, aufeinander bezogenen Komplexen dargestellt: 

• Konstitutivität: Wirklichkeit im Gespräch beruht auf aktiven Konstruktionsleistungen der 
Gesprächsteilnehmer (I.1.1); 

• Interaktivität: Wirklichkeit wird von Interaktanten ausgehandelt (I.1.2); 

• Prozessualität: Wirklichkeitskonstruktion ist ein prozessuales Geschehen (I.1.3); 
                                                                                                                                                                                     

und Shotter (1984 und 1993) charakterisieren die generellen theoretischen und methodologischen Positionen 
und Interessen sozialkonstruktivistischer Forschung in der Psychologie, in deren Rahmen sich die vorliegende 
Arbeit ansiedelt. Sozialkonstruktivistische Ansätze führen in der deutschen Sozialpsychologie bislang ein 
Schattendasein und werden erst in letzter Zeit vereinzelt rezipiert (z.B. Charlton 1987; Graumann 1988). 

   Vor allem die sprachanalytische Philosophie, die Phänomenologie und der symbolische Interaktionismus sind 
die maßgeblichen historischen Ausgangspunkte der sozialkonstruktivistischen Sicht von Wirklichkeitskon-
struktion.  

   Die frühe Sprachanalyse versuchte, traditionelle philosophische Probleme zu klären (oder als Scheinprobleme 
zu entlarven), indem sie die Syntax und Semantik der Termini untersuchte, in denen Fragen nach "Wahrheit", 
dem "Guten" oder der Natur des "Geistes" formuliert werden (z.B. Ryle 1969 und 1971; als Überblick s. 
Dummett 1988; Runggaldier 1990). Die Einsicht in die Aporien des Versuchs, eine ideale, von jeder histori-
schen und situativen Relativität gereinigte Sprache zu entwickeln, führte dazu, daß auf den 'linguistic turn' der 
frühen Sprachanalyse der 'pragmatic turn', die Hinwendung zur "normalen Sprache", folgte (von Savigny 
1993). Die Konstruktion von Wirklichkeit und Bedeutung wird als öffentliches Geschehen verstanden, das sich 
nicht im Geist von Akteuren, sondern in der Praxis der Sprachverwendung abspielt (Wittgenstein 1984b).  

   Die Konstitution von Wirklichkeit durch die sinnstiftenden Leistungen des Subjekts ist das zentrale Thema 
der Phänomenologie Husserls (z.B. Husserl 1922; 1953; 1977). Auf seinen Forschungen bauen die sozialphi-
losophischen Untersuchungen von Schütz zur intersubjektiven Konstitution der Alltagswelt auf (Schütz 1974; 
Schütz & Luckmann 1979 und 1984), die von Berger und Luckmann (1969) zu einer phänomenologischen 
Wissenssoziologie ausgearbeitet wurden. Die als intersubjektiv vermeinte Lebenswelt wird als Produkt aktiver 
Konstitutionsleistungen von Gesellschaftsmitgliedern verstanden, die dazu soziobiographisch gewachsene 
Wissensbestände und generelle formale Prinzipien der Konstitution von Wirklichkeit benutzen (vgl. Eberle 
1984). 

   Der symbolische Interaktionismus verbindet sich mit dem Namen George Herbert Mead. Mead (1968) sieht 
im "signifikanten Symbol" (Sprache) die Basis für den Mechanismus der Rollenübernahme, der sozial koor-
diniertes, regelgeleitetes und erwartungsgesteuertes Handeln ermöglicht. Aus seiner Sicht wird Wirklichkeit 
durch die gesellschaftlich gebilligten Reaktionen definiert, mit denen auf Objekte und Ereignisse Bezug ge-
nommen wird. 

29  Einen guten, knappen Überblick über ethnomethodologische Untersuchungen zu 'deskriptiven Praktiken' gibt 
Bergmann (1991); zur allgemeinen Einführung in die Ethnomethodologie s. Streeck (1987) und Weingarten 
(1985); zur Einführung in die Konversationsanalyse s. Bergmann (1981 und 1994); Dittmann (1979); Good-
win & Heritage (1990); Heritage (1984, Kap.8); Kallmeyer (1988); Kallmeyer & Schütze (1976); Levinson 
(1990, Kap.6) und Streeck (1983). Eine hervorragende monographische Arbeit zur Ethnomethodologie ist 
Heritage (1984), umfassend, aber nur für Eingeweihte verständlich ist Patzelt (1987). 

30  Eine Übersicht über den Ansatz geben Potter et al. (1993). In der deutschen Psychologie wurden Forschungen 
aus Ethnomethodologie und 'discursive psychology' bislang kaum rezipiert. Barth & Charlton (1993) diskutie-
ren die veränderte Sicht von sozialer Interaktion und die neuen Erkenntnisperspektiven, die sich eröffnen, 
wenn "Dialoge und Interaktionen" im Rahmen einer rekonstruktiv-interpretativ orientierten Sozialpsychologie 
untersucht werden.  
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• Methodizität: Interaktanten benutzen methodisch organisierte Verfahren der Darstellung, 
mit denen sie Wirklichkeit konstruieren (I.1.4); 

• Pragmatizität: Wirklichkeiten werden konstruiert nach Maßgabe praktischer Relevanzen, 
an denen die Interaktanten ihr Handeln ausrichten (I.1.5). 

Diese Gesichtspunkte veranschauliche ich an einem Beispiel aus meinem Korpus "Schlichtungs-
gespräche". Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Gespräch "goetz", in dem der Vorwurf 
von Frau Blank (A) verhandelt wird, Herr Herrmann (B) habe sie mit den Worten "Leck mich 
am Arsch" beleidigt31.         (GZ1A) 
 
01 C  sie haben ja das gelesen was- * frau blank ihnen vorwirft- * wenn sie 
02    sich bitte mal mit frau b/ unterhalten wir/ wie das zustandegekommen  
 
03 B                            gu:t kann ich machen- * 
04 C  ist- * und wie und was- *                          bitte schön↓ *   
 
05 B  äh sieben uhr fümunfümfzig bin ich auf den parkplatz jegangen da ich 
 
06 B  regelmäßig einf/ einkaufen fahre- *       und hab=ich mein wagen  
07 C                                      ja:- 
 
08 B  gestartet und dabei stellt ich fest daß die regen die: w/ schei"ben  
09    alle voller wasser war=n- * HOLT LUFT UND RÄUSPERT SICH und da bin ich  
 
10 B  au"sgestiegen hab mit=en leder scheiben abputzen wollen       darauf  
11 C                                                           mhm↓ 
 
12 B  kjam frau blank wutentbrannt auf=en par/ auf den auf ihre veranda- *  
13    und sachte mach den motor aus du umweltverschmutzer ich zeige dich a"n↓ 
 
14 B  * und da ist mir der kragen geplatzt↓ 
15 C                                        >ja-< ** und da haben sie diesen  
 
16 B                         <jawohl->                      jawohl- 
17 C  berühmten ausdruck vom götz von  berlichingen gesagt-         naja  
 
18 C  gut schön- * äh: ** naja daß man äh- * hie"r steht zwar drin daß sie um 
 
19 B                       das ist nicht wahr 
20 C  acht uhr drei"ßig- *         so:-       gibt frau blank an- * äh und  
 
21 B                                     auch nicht wahr-                     
22 C  da ließen sie ihren wagen ungefähr   fünf minuten mit laufendem motor  
 
23 B            auch nicht wahr-    
24 C  hinter d/ auf dem parkplatz hinter=m haus stehn und dann ist sie auf  
 
25 C  sie zugekomm hat gesacht- * mache oder mach oder machen se bitte den 
 
26 B             +und vor allem mit einem to"n- 
27 C  wagen aus↓ 

                                                           
31  Antragsteller werden in den Transkripten stets mit Sigle A, Antragsgegner mit B und Schlichter mit C indi-

ziert. Die Transkriptionskonventionen sind in Anhang A aufgeführt. 
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1.1. Konstitutivität 
 
Die Wirklichkeit, die für Gesprächsteilnehmer gilt, ist nicht einfach da und durch Wissensstruk-
turen vorgegeben. Im Verlauf eines Gesprächs stellen Interaktanten mit ihren verbalen und non-
verbalen Beteiligungsleistungen Wirklichkeit fortwährend situationsbezogen her32. Sie ver-
deutlichen, welche Ausschnitte von Wirklichkeit in welcher Interpretation gegenwärtig relevant 
sind, bestätigen eingespielte Verständnisse von Wirklichkeit, modifizieren und umstreiten sie 
gegebenenfalls. Mit der Darstellung gesprächstranszendenter Wirklichkeit wird diese als ge-
sprächsrelevante Wirklichkeit zugleich hergestellt33. Bei der darstellerischen Konstitution von 
Wirklichkeit stehen Interaktanten vor verschiedenen Aufgaben34: Kategorisierung, Detaillierung, 
Selektion und Kondensierung, Modalisierung und Kontextualisierung.  
 
(1) Kategorisierung 
 
Es sind prinzipiell unendlich viele verschiedene Beschreibungen des gleichen Referenten bzw. 
Ereignisses möglich, die sich in referentiellem Bezug und Wahrheitswert nicht unterscheiden35. 
Verschiedene Kategorisierungen und Beschreibungen unterscheiden sich jedoch in intensionaler 
und pragmatischer Hinsicht: Der gleiche Referent bzw. Sachverhalt wird als Vertreter einer be-
stimmten Klasse dargestellt. Mit der Kategorie werden diejenigen Eigenschaften eingeführt, wel-
che im aktuellen Gesprächskontext relevant für die Interpretation der Wirklichkeit sind, die be-
schrieben wird. Kategorisierungen bilden die Grundlage für weitreichende Inferenzen.  
   
Im Gesprächsausschnitt wird durch rivalisierende Beschreibungen die Beurteilung der Handlungen von Herrn Herr-
mann umkämpft: 
 
B (Z.06-10):  
hab=ich mein wagen gestartet und dabei stellt ich fest daß die regen die: w/ schei"ben alle voller wasser 
war=n- * und da bin ich au"sgestiegen hab mit=en leder scheiben abputzen wollen; 
 
C (Z.22/24): 
da ließen sie ihren wagen ungefähr fünf minuten mit laufendem motor hinter d/ auf dem parkplatz hinter=m 
haus stehn. 
 
Die beiden Beschreibungen widersprechen einander in propositionaler Hinsicht nicht (abgesehen von Frau Blanks 
Angabe der Dauer des Vorgangs, die Herr Herrmann bestreitet). Die Schlußfolgerungen, die aus ihnen für die norma-
tive Beurteilung der Handlung zu gewinnen sind, divergieren jedoch eklatant. Herr Herrmann beschreibt den Vor-
gang als Aktivität, die erforderlich ist, um angesichts besonderer Umstände (Regen) sein Vorhaben zu realisieren, 
nämlich zum Einkauf zu fahren. Seine Beschreibung indiziert die Interpretationskategorie "normale (verantwor-
tungsvolle) Handlungen eines Verkehrsteilnehmers". Die Beschreibung, die der Schlichter wiedergibt, enthält keine 
"guten Gründe" (weder die Absicht wegzufahren noch die erschwerende Nebenbedingung "Regen"), und kategori-
siert Herrn Herrmanns Tun als "Motor laufen lassen". Sein Handeln erscheint als grundlose Lärm- und Abgasbe-
lästigung und deutet auf die Interpretation "rücksichtslose Handlungen eines Umweltverschmutzers". 

                                                           
32  Garfinkel (1967) 
33  vgl. Weingarten (1985) 
34  Die Rede von "Aufgaben" ist analytisch zu verstehen: Daß Interaktanten postulierte Aufgaben zu bearbeiten 

haben, zeigt sich an Interaktionsstörungen, die entstehen, wenn sie nicht hinreichend bewältigt werden (zu 
diesem methodischen Prinzip vgl. Schegloff 1972a). 

35  Im Beispieltext nehmen Herr Herrmann und der Schlichter auf das gleiche Ereignis einmal mit darauf kam 
frau blank wutentbrannt auf [...] ihre veranda (Z.10/12) und einmal mit dann ist sie auf sie zugekommen 
(Z.24f.) Bezug. Schegloff (1972a, 81) zeigt diese Variabilität exemplarisch an unterschiedlichen Möglichkei-
ten, den gleichen Ort zu kennzeichnen. 
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Im Beispiel wird das gleiche Ereignis in Termini unterschiedlicher kategoriengebundener Aktivi-
täten36 beschrieben: Die Beschreibung der Aktivitäten läßt den Handelnden jeweils als Mitglied 
einer sozialen Kategorie erscheinen, mit der sich spezifische Beurteilungen und Handlungsrecht-
fertigungen verbinden. In zahlreichen Untersuchungen wurde die Systematik der Anwendung 
und Interpretation von Kategorisierungsverfahren (membership categorization devices) analy-
siert37. Mit Kategorisierungen von Referenten und Sachverhalten werden vielfältige interaktive 
Belange inferenziell-indirekt abgewikelt: Es werden Bewertungen, Motivzuschreibungen, (feh-
lende) Rechtfertigungen, Erklärungen von und Reaktionen auf Ereignisse(n) oder Zusammen-
hänge zwischen geschilderten Ereignissen indiziert und zugleich plausibilisiert. Kategorien-
bezogene Inferenzen sind jedoch nicht kontextfrei aus den verwendeten Kategorien abzuleiten, 
sondern werden situiert, d.h. in Relation zum Gesprächskontext gestiftet38. Aufgrund ihrer infe-
renziellen Qualitäten stellt Kategorisierung für die Interaktanten nicht nur eine Aufgabe dar, die 
sie bewältigen müssen, um Sachverhalte intelligibel darzustellen - sie bietet auch rhetorische 
Ressourcen39. Ein vollständiges Verständnis der inferenziellen Implikationen von Kategori-
sierungen erfordert von Interaktanten, die spezifische Selektivität von Kategorisierungen zu er-
kennen. Sie müssen die alternativ möglichen, nicht gewählten Kategorisierungskandidaten ken-
nen. Erst vor dem Hintergrund nicht gewählter (z.B. üblicher oder von anderen Interaktanten 
gewählter) Kategorisierungen lassen sich die inferenziellen Qualitäten vorgenommener Katego-
risierungen spezifizieren40. 
 
(2) Detaillierung 
 
Kallmeyer und Schütze (1977, 162) sprechen von einem 'Detaillierungszwang': "Um die inten-
dierte Sachverhaltsstruktur erkennbar zu machen, müssen die konstitutiven Elemente und ihre 
Beziehungen manifestiert werden". Detaillierung ist notwendig, um Adressaten notwendige Ver-
stehensvoraussetzungen zu liefern, dargestellte Geschehnisse aus Antezedenzien plausibel zu 
machen und ein hinreichend anschauliches und vollständiges Bild eines Vorgangs, vor allem der 
zeitlichen Abfolge seiner konstitutiven Teilereignisse und seiner interpretationsrelevanten Rah-

                                                           
36  Kategoriengebundene Aktivitäten sind solche, die als typisch für die Mitglieder einer Kategorie gelten. 

Folglich reicht die Schilderung der Aktivität aus, um die entsprechende Kategorie als potentiell interpreta-
tionsrelevante Kategorie zu kontextualisieren (s. Sacks 1972, 335ff.). 

37  Untersucht wurden bspw. die Funktion von Kategorisierungen für die Ausübung sozialer Kontrolle (Sacks 
1992, 40-48; Jayyusi 1984), die Verhandlung von Handlungsmotiven bzw. -legitimationen (Drew 1978 und 
1992; Halkowski 1990; Maynard 1982 und 1984, Kap.4; Potter & Reicher 1987; Wetherell & Potter 1989), 
die Glaubwürdigkeit von Darstellungen (Drew 1992; Watson 1978 und 1983), die Intelligibilität und Kohä-
renz von Darstellungen (Sacks 1972) oder die rezipientenbezogene Identifizierbarkeit von Referenten und 
Redeintentionen des Sprechers (Schegloff 1972a). 

38  S. allgemein dazu Edwards (1991); im Gesprächsbeispiel verdankt sich die Inferenz von fünf minuten mit 
laufendem motor auf Umweltverschmutzung und Belästigung z.B. der Tatsache, daß keine Motivation für 
"Motor laufen lassen" angegeben wird. Würde diese Beschreibung im Kontext der Darstellung notwendi-
ger Überprüfungsverfahren in einer Autowerkstatt gegeben, käme diese Inferenz nicht zustande. Die situ-
ierte Konstitution von Inferenzen wird besonders deutlich an kontrastierenden Beschreibungen (vgl. Atkin-
son 1984, 73-82; Drew 1992; Smith 1976, 394-406): Die Inferenzen, die mit dem einen Teil des Kontrast-
paars nahegelegt werden, werden durch den anderen Teil des Kontrastpaars restringiert bzw. fokussiert.  

39  s. Edwards (1991); Billig (1987, 118-155) 
40  Vgl. Wooffitt (1990); der Schluß von Herrn Herrmanns Beschreibung, wie er die Scheiben seines Autos 

reinigte, auf die Zurückweisung eines ungerechtfertigten Vorwurfs der Umweltverschmutzung ist dem Le-
ser des Transkripts erst klar, als Herr Herrmann den Vorwurf zitiert. Für die Interaktanten gilt die Inferenz 
von Beginn an, da sie die Vorwurfsschrift kennen. 
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menbedingungen, zu liefern41. Mit Detaillierung werden Relevanzen gesetzt: Detailliert ausge-
führte Passagen von Darstellungen deuten auf Wichtigkeit und Zentralität entsprechender Sach-
verhalte hin und sind besonders dazu geeignet, Adressaten emotional und evaluativ zu involvie-
ren42.  
 
(3) Selektion und Kondensierung 
 
Selektion und Kondensierung bilden das Pendant zur Detaillierung. Sprecher müssen zum einen 
Darstellungsaspekte auswählen und andere weglassen (Selektion), zum anderen ist erforderlich, 
daß sie als nebensächlich oder bereits bekannt erachtete Aspekte gerafft, abstrakt oder nur in An-
deutung darstellen (Kondensierung). Selektion und Kondensierung sind aus zeitökonomischen 
Gründen unvermeidlich und aus bedeutungstheoretischen Gründen unumgänglich: Beschreibun-
gen eines Sachverhalts können prinzipiell unendlich ausgedehnt und nie erschöpfend formuliert 
werden43. Jede Beschreibung kann nur zu einem praktischen, für gegenwärtige Handlungs-
zwecke hinreichenden Abschluß gebracht werden und ist notwendigerweise indexikalisch: Sie 
verweist auf Interpretationsvoraussetzungen, die mit der Beschreibung nicht mitgeliefert wer-
den44. Die Fähigkeit, indexikalische Beschreibungen situationsbezogen adäquat zu interpretieren, 
macht daher einen zentralen Bestandteil der Fähigkeiten kompetenter Interaktionspartner aus.  
 
Unterschiedliche Grade von Detaillierung und Kondensierung werden im Vergleich der Beschreibungen des Han-
delns von Herrn Herrmann deutlich: Während seine eigene Beschreibung das Ziel, zum Einkauf zu fahren, seine Ab-
sicht, die Scheiben zu reinigen, und die Begründung für diese Absicht (Regen) umfaßt, bezieht sich die Beschreibung 
des Schlichters lediglich summarisch darauf, daß Herr Herrmann den Motor seines Wagens laufen ließ. Die unter-
schiedlichen Grade der Detaillierung legen völlig unterschiedliche Erklärungen für das beschriebene Geschehen na-
he. 
 
 
(4) Modalisierung 
 
Interaktanten müssen verdeutlichen, welches Verhältnis sie zur Gültigkeit einer Beschreibung als 
Wirklichkeitsdarstellung einnehmen. M.a.W.: In welcher Modalität ist die Darstellung zu inter-
pretieren45? Darstellungen können bspw. als ernst, spaßig, fiktional, persönliche Meinung ohne 
Anspruch auf intersubjektive Geltung oder als Formulierung einer bloßen Möglichkeit gerahmt 
werden46. Sprecher können zudem in verschiedener Weise Verantwortung für ihre Äußerung ü-

                                                           
41  vgl. Kallmeyer & Schütze (1977, 188-200) 
42  So werden z.B. Höhepunkte von Erzählungen durch Anstieg des Detaillierungsniveaus angezeigt (Kall-

meyer & Schütze 1977, 192); zur involvierenden Wirkung von Detaillierung s. Tannen (1989, z.B. 26ff.). 
43  Garfinkel (1967, 25f. und 38-42) stellte seinen Studenten die Aufgabe, alle prinzipiell notwendigen Ver-

stehensvoraussetzungen explizit zu formulieren, die zum korrekten Verständnis einer vorgegebenen Dia-
logsequenz notwendig sind. Es zeigte sich, daß jede vervollständigende Beschreibung selbst unvollständig 
sein mußte, da sie ihrerseits stillschweigende Interpretationsvoraussetzungen erforderte, die nicht expliziert 
waren (vgl. a. Goffman 1983; Heritage 1978; Patzelt 1987, 160ff.). Zudem kann der gleiche Sachverhalt 
mit einer prinzipiell offenen Menge von Kategorien in unterschiedlichsten "Auflösungsniveaus" beschrie-
ben werden. 

44  zu 'Indexikalität' s. Garfinkel (1967 und 1973, 202ff.); Garfinkel & Sacks (1976); Patzelt (1987, 61-65) 
45  zu 'Modalität' vgl. Hartung (1994); Kallmeyer (1979b); Müller (1982); Müller (1984, 106-119 und 147-

166); zum verwandten Konzept 'key' (Hymes 1972) und Saville-Troike (1989) 
46  zu Ernst und Spaß s. Müller (1984), zu Fiktion Schwitalla (1994a), zur Rahmung als subjektive Meinung 

Schiffrin (1990), zur Rahmung als Darstellung eigener Erfahrungen Pomerantz (1984a) 
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bernehmen: Sie können sie als eigene Position, Wiedergabe von Positionen Dritter, als wörtli-
ches Zitat oder als Formulierungshilfe für Dritte einführen47. 
 
Der Schlichter rahmt die Darstellung, die er vom strittigen Geschehen gibt (Z.18-27), als Wiedergabe der Sicht von 
Frau Blank. Er beginnt die Darstellung mit dem Verweis, daß er sich auf ihre Angaben bezieht (hie"r steht zwar 
drin), und bekräftigt gegen den Widerspruch von Herrn Herrmann, daß er nur ihre Behauptungen stellvertretend vor-
trägt (so: gibt frau blank an). Der Schlichter nimmt eine neutrale Position zur Wahrheit des Vorgetragenen ein: Er 
agiert als Sprachrohr für Frau Blank, ohne ihre Position zu übernehmen. 
 
 
(5) Kontextualisierung und Kohärenzbildung 
 
Interaktanten müssen verdeutlichen, in welcher Relation Äußerungen bzw. Äußerungsteile zu-
einander stehen und welche potentiell zur Verfügung stehenden Wissenskontexte für die Inter-
pretation des gegenwärtig Gesagten relevant sind. Bezüge zwischen Gesprächssegmenten kön-
nen durch Kohäsionsindikatoren (wie Kataphora, Anaphora, Rekurrenzen oder Konjunktionen) 
hergestellt werden48. Auf relevante Interpretationskontexte wird jedoch über solche spezialisier-
ten textlinguistischen Formen hinaus durch verschiedenste verbale, non- und paraverbale Aktivi-
täten hingewiesen. Sprechweisen fungieren als Kontextualisierungshinweise aufgrund von Ko-
Okkurenzerwartungen, die sie mit der Geltung pragmatischer Präsuppositionen assoziieren49. 
Diese Präsuppositionen bestimmen maßgeblich, wie Äußerungen zu verstehen sind (z.B. worauf 
sie sich beziehen, im Rahmen welcher Art von Aktivitätstyp oder Beziehung zum Adressaten sie 
zu verstehen sind, an wen sie sich richten). Kontextualisierungshinweise funktionieren metakom-
munikativ, da sie Bedeutung, Verwendungssinn und Geltungsansprüche der kontextualisierten 
Äußerung betreffen50. Kontextualisierungshinweise sind stets situiert zu interpretieren: Sie sind 
Hilfsmittel zur Entindexikalisierung, sind jedoch selbst indexikalisch und können nur unter Be-
rücksichtigung ihrer Plazierung im Gesprächsverlauf adäquat interpretiert werden. Mit ihnen 
kann nicht nur angezeigt werden, daß ein Kontext als relevanter Interpretationsrahmen einer In-
teraktion gilt - durch sie wird das Interaktionsgeschehen selbst als Fall dieses Kontextes kon-
stituiert. 
 
Im Gesprächsbeispiel verdeutlicht der Schlichter durch die konzessive Partikel zwar, daß die folgende Darstellung 
im Gegensatz zu den Ausführungen von Herrn Herrmann steht, dieser Gegensatz jedoch (angesichts seines Einges-
tändnisses) für den Zweck des Schlichtungsgesprächs von untergeordneter Wichtigkeit ist. Mit dem Verb "angeben" 
(so: gibt frau blank an), das einem juristisch-bürokratischen Register angehört, kontextualisiert er den juristischen 
Charakter des Schlichtungsgesprächs und impliziert damit, daß es sich bei Frau Blanks "Angaben" um ernst-
zunehmende, nicht lax oder leichtfertig formulierte Behauptungen handelt (bzw. handeln sollte). 
 
 

                                                           
47  Goffman (1981a) hat als Bezeichnung für die unterschiedlichen Grade von Verantwortung, die Sprecher in 

bezug auf Form, Inhalt und Urheberschaft von Äußerungen übernehmen, den Terminus 'footing' geprägt 
(s.a. Levinson 1988; Schwitalla 1993). 

48  zu Kohäsion s. de Beaugrande & Dressler (1981, 50-87); Brown & Yule (1983, 190-222); Halliday & Ha-
san (1976) 

49  S. Hymes (1974) zum Konzept der 'Sprechweisen'; das Kontextualisierungskonzept wurde von Gumperz 
entwickelt (s. Auer 1986 und 1992; Gumperz 1982a und 1982b, 1992a und 1992b; Knoblauch 1991a; 
Schmitt 1993). 

50  vgl. Tannen (1992, 33ff.) 
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1.2. Interaktivität 
 
Darstellungen sind keine "Versprachlichungen" mentaler Repräsentationen von Sachverhalten. 
Redebeiträge werden spezifisch auf Adressaten zugeschnitten51: Sprecher entwerfen ihre Darstel-
lungen unter Berücksichtigung von gegenwärtigem Aufmerksamkeitsfokus, Vorwissen, Mei-
nungen, Interessen, Interpretationsgepflogenheiten etc., die sie den Adressaten ihrer Beiträge zu-
schreiben. Wesentliche Determinante des 'recipient design' ist der interaktiv bis dato etablierte 
Kontext und vor allem der vorangegangene Partnerbeitrag, zu dem die Äußerung in Bezug zu 
setzen ist. Interaktivität beginnt also nicht erst dann, wenn Beiträge verschiedener Sprecher auf-
einander folgen - Beiträge sind in sich interaktiv strukturiert, da sie in bezug auf die Gegeben-
heiten des aktuellen Gesprächsstands konstruiert werden. 
 
Herr Herrmann verfaßt seine Darstellung systematisch als antagonistische Darstellung: Mit ihr weist er die Version 
seiner Kontrahentin zurück, die er aus der Ladung zum Schlichtungsgespräch kennt52. Daß die Nennung einzelner 
Details und ihre genaue Formulierung dazu dienen, die Opponentin zu berichtigen, ist ihr und dem Schlichter wohl 
sofort klar. Außenstehenden wird dies erst durch den weiteren Gesprächsverlauf deutlich (s. Z.18-27). 
 
Gesprächsteilnehmer müssen ihre Aktivitäten miteinander koordinieren. Darstellungen werden 
nicht irgendwann im Gespräch eingeführt, sondern anläßlich qualifizierter Gelegenheiten für be-
stimmte Aktivitäten53. Vor allem für ausgebaute Sachverhaltsdarstellungen gilt, daß sie in bezug 
auf ihr Thema, ihre Funktion usw. vorgreifend verdeutlicht werden und daß das Recht des Spre-
chers, eine ausführlichere Darstellung zu präsentieren, im voraus interaktiv ratifiziert werden 
muß54. Gesprächspartner bieten jedoch nicht nur Gelegenheiten - sie stellen Anforderungen und 
machen Vorgaben, denen Darsteller Rechung tragen müssen. Besonders unter zwangskommuni-
kativen Bedingungen wird deutlich, daß Form und Inhalte von Darstellungen nicht bloße Wie-
dergaben der subjektiven Sicht des Darstellers sind, sondern in Hinblick auf interaktive Erfor-
dernisse in der Situation selbst produziert werden (müssen)55.  
 
Im Gesprächsbeispiel wird Herrn Herrmanns Recht und Aufgabe, das strittige Geschehen aus seiner Sicht darzustel-
len, sehr aufwendig etabliert (Z.01-04). Der Schlichter fordert ihn ausdrücklich zur Darstellung auf und umreißt den 
Bezug (was- * frau blank ihnen vorwirft) und den gewünschten Inhalt (wie das zustandegekommen ist). Herr 

                                                           
51  vgl. das Konzept des 'recipient design' (Sacks & Schegloff 1979) bzw. 'audience design' (Clark 1992, Teil 

3); generell zur Perspektivübernahme im Gespräch s. Resnick (1991) 
52  Die antagonistische Gestaltung seiner Darstellung wird ausführlich in II.2 analysiert. 
53  Dies kann in Form 'konditioneller Relevanzen' geschehen: Konditionelle Relevanzen werden durch Hand-

lungen eines Sprechers in Kraft gesetzt, die eine spezifische Folgehandlung eines anderen Sprechers for-
dern (z.B. Frage - Antwort; Aufforderung zur Stellungnahme - Stellungnahme; s. Heritage 1984, 245-253; 
Levinson 1990, 302-307; Nofsinger 1991, 51-65; Schegloff 1972b). Konditionelle Relevanzen können 
durch Einschubsequenzen ('insertion sequences', Schegloff 1972a) momentan suspendiert werden, sind je-
doch nach Beendigung des Einschubs zu erfüllen. Konditionelle Relevanz besteht nicht in einer statisti-
schen Kovariation von Äußerungstypen, sondern ist eine normative Regel. Dies kann z.B. daran erkannt 
werden, daß Versäumnisse, die konditionelle Relevanz einzulösen (z.B. keine Antwort geben), angemahnt 
werden oder zu Inferenzen Anlaß geben (z.B. Unhöflichkeit, Frage hat einen peinlichen Punkt berührt). In-
teraktanten stehen jedoch auch Verfahren zur Verfügung, sich selbst ratifizierte Darstellungsgelegenheiten 
zu verschaffen. So können z.B. Selbstoffenbarungen vorbereitet werden, indem zunächst der Gesprächs-
partner nach seinem Befinden gefragt wird (Holtgraves 1990); man kann kryptische Äußerungen oder 
hochgradig kondensierte Darstellungen von sich geben, die Nachfragen provozieren und damit dem Erzäh-
ler das 'ticket' (Sacks 1972, 343f.) verleihen, sich selbst breit darzustellen (Schenkein 1978b) oder Prob-
lemschilderungen und Klagen loszuwerden (Jefferson 1985). 

54  vgl. Kallmeyer & Schütze (1977, 170) 
55  vgl. Schütze (1978) 
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Herrmann akzeptiert die Darstellungsaufgabe explizit (gu:t kann ich machen) und der Schlichter erteilt ihm das Re-
derecht (bitte schön). 
 
Wirklichkeitskonstruktion im Gespräch ist eine kollaborative Aktivität56. Äußerungen eines 
Sprechers werden erst dadurch zu Gesprächsbeiträgen, daß seine Interaktionspartner zeigen, daß 
und wie sie sie aufnehmen. Die Interaktanten sind gemeinsam für die interaktive Herstellung von 
Verständigung verantwortlich: Darsteller müssen in ihren Äußerungen hinreichend verdeutli-
chen, wie sie zu verstehen sind, Adressaten müssen ihr Verständnis dokumentieren, und Darstel-
ler müssen zeigen, ob sie das dokumentierte Verständnis akzeptieren. Intersubjektivität wird so 
"öffentlich" hergestellt. Verständigung wird zumeist beiläufig und nicht durch eigens darauf spe-
zialisierte Aktivitäten gesichert. Die meisten Äußerungen haben einen Doppelcharakter: Mit ih-
nen wird gezeigt, wie Partneräußerungen verstanden werden, indem ein neuer Beitrag initiiert 
wird57.  
  Die interaktiv gültige Bedeutung von Äußerungen ist nicht durch Interpretationskonventionen 
verbürgt und wird auch nicht durch Sprecherintentionen abschließend festgelegt. Interaktive Be-
deutung wird in wechselseitigen Interpretationsprozessen ausgehandelt58 und elaboriert. Eine 
Vielzahl gesprächsanalytischer Forschungen hat sich den Verfahren gewidmet, mit denen Inter-
aktanten Verständigung herstellen und interaktiv gültige Realität aushandeln59. Aushandlungs-
prozesse können unterschiedliche Aspekte von Äußerungen betreffen (z.B. Inhalt, For-
mulierungscharakteristika, Selbstdarstellungs- und Beziehungsaspekte). Adressaten können nicht 
nur signalisieren, daß sie Äußerungen hören und verstehen, sondern auch, ob bzw. inwieweit sie 
sie akzeptieren. Aushandlungsprozesse können von verschiedenen Handlungsproblemen ausge-
hen: z.B. unterschiedliche Interpretationsvoraussetzungen der Gesprächsteilnehmer, divergieren-
de Interessen oder Definitionen der Interaktionsaufgabe, Verdacht strategischen Handelns60.  
 
Einen besonders markanten Fall von Aushandlung finden wir im Gesprächsbeispiel: Der Schlichter präzisiert Herrn 
Herrmanns vage, formelhafte Beschreibung und da ist mir der kragen geplatzt↓ (Z.14) durch und da haben sie 
diesen berühmten ausdruck vom götz von berlichingen gesagt- (Z.15/17). Herr Herrmann bestätigt diese Präzi-
sierung. Mit der Reformulierung wird Herrn Herrmanns Darstellung neu gerahmt: Während seine Erzählung eine 
entschuldigende Begründung für seine Beleidigung gibt, behandelt sie der Schlichter als Eingeständnis. Beide Inter-
aktanten setzen unterschiedliche Relevanzen, die symptomatisch in reformulierter Äußerung und Reformulierung 
zum Ausdruck kommen (Beschreibung einer emotionalen Reaktion vs. (euphemistische) Beschreibung einer Beleidi-
gung). 
 

                                                           
56  s. zum folgenden Clark (1992, Teil 2); Clark & Schaefer (1989); Clark & Wilkes-Gibbs (1986); Schegloff 

(1991b und 1992b); vgl. a. Shotters Konzept 'joint action' (Shotter 1984) 
57  Mit einer Antwort auf eine Frage wird z.B. gezeigt, daß die vorangegangene Partneräußerung als Frage 

verstanden wurde und wie die Frage interpretiert wird. Zugleich stellt die Antwort ein neues interaktives 
Datum dar, das seinerseits vom Adressaten aufzunehmen ist. 

58  zum Konzept 'Aushandlung' s. allgemein Blumer (1973); kritisch dazu Dieckmann & Paul (1983); speziell 
für die Gesprächsanalyse v.a. Kallmeyer (1981) 

59  Wichtig sind v.a. die Untersuchungen zu Rezeptionssignalen (Ehlich 1979; Schegloff 1982), Selbst- und 
Fremdkorrekturen (Schegloff et al. 1977; Jefferson 1987), (Re-)Formulierungen vorangegangener Äuße-
rungen bzw. Äußerungssegmente (Garfinkel & Sacks 1976; Greatbatch 1986; Gülich & Kotschi 1987; He-
ritage & Watson 1979 und 1980; Meehan 1989, 126ff.), begründenden oder erläuternden Expansionen 
(Jackson & Jacobs 1980; Jacobs & Jackson 1982; Kallmeyer & Schütze 1977), bewertenden Reaktionen 
(Goodwin 1986; Pomerantz 1984b), Ergänzungen, Vervollständigungen und Kommentaren (Bublitz 1988), 
sowie zur Reaktion auf Partnerinterpretationen eigener Äußerungen im Anschluß an den Partnerbeitrag (= 
'third position', Schegloff 1992b). Untersuchungen, die speziell den Aspekt der Aushandlung von Wahrheit 
und Glaubwürdigkeit betreffen, werden in I.2.5 besprochen. 

60  s. Kallmeyer (1977 und 1981); Nothdurft (1984, Kap.2) 
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1.3. Prozessualität 
 
Gespräche sind zeitlich verfaßte, flüchtige Ereignisse. In ihrem Verlauf werden Sachverhalte ent-
faltet, neue Aspekte eingeführt, Themen gewechselt, entwickelte Auffassungen revidiert oder be-
stritten. Flüchtigkeit und Prozessualität sind wesentliche Quellen für Konstitutionsaufgaben61, 
die sich Gesprächsteilnehmern stellen62:  

• Aktualisierung: Gesprächsteilnehmer müssen verdeutlichen, welcher Ausschnitt von 
Wirklichkeit gegenwärtig relevant ist, und welche Sichtweise und welche der potentiell 
verfügbaren Interpretationskontexte aktuell gelten. 

• Bestätigung: Angesichts der permanenten Weiterentwicklung des Gesprächs kann nicht 
einfach unterstellt werden, daß einmal Gesagtes weiterhin gilt und als Interpretationskon-
text für gegenwärtige Äußerungen relevant ist.  

• Linearisierung: Sachverhalte können nicht "monothetisch", in einem Augenblick präsen-
tiert werden, sondern müssen schrittweise aufgebaut werden. 

• Verknüpfung: Jede Äußerung knüpft an einen gegebenen Kontext an, den sie zugleich 
durch die Interpretation, die sie ihm verleiht, als spezifischen Kontext erst herstellt, und 
schafft ihrerseits einen neuen Kontext. Äußerungen sind keine vorfabrizierten Bausteine, 
die an Gesprächsstellen eingesetzt werden, sondern werden in Hinblick auf den momen-
tanen Stand des Gesprächs, an den sie anknüpfen, formuliert63. Interaktanten signalisieren 
Differenz-, Kontinuitäts- und Kohärenzrelationen der gegenwärtigen Äußerung zum vo-
rangegangenen Interaktionsgeschehen auf allen linguistischen Ebenen64. 

Wirklichkeitsdarstellungen im Gespräch sind somit  

• Einheiten durch den Prozeß: Sie werden prozessual aufgebaut und gewinnen erst im zeit-
lichen Vollzug den Charakter abgeschlossener Ganzheiten; 

• Einheiten im Prozeß: Sie sind nur in bezug auf ihre gesprächsprozessuale Situierung zu 
interpretieren; 

• Einheiten für den Prozeß: Sie werden auf den gegenwärtigen Gesprächsstand, den sie 
zugleich fortschreiben, zugeschnitten. 

Wirklichkeitsdarstellungen sind situierte Konstruktionen; ihre Relevanz liegt in ihrer 'rhetorisch-
responsiven' Leistung im Moment eienes interpersonellen Prozesses65. Jede Äußerung besteht 

                                                           
61  vgl. I.1.1 
62  vgl. zum folgenden z.B. Kallmeyer (1978); Spranz-Fogasy (i.V., Kap.I.1. und IV.1) 
63  s. Heritage (1984, 241ff.); Schegloff (1984); speziell für Kategorisierungen Edwards (1991) und Schegloff 

(1972a) 
64  z.B. durch Übernahme oder Unterbrechung rhythmischer Muster (Couper-Kuhlen 1993; Erickson 1992; 

Scollon 1982), Intonationskonturen und Stimmfärbung (Gumperz 1982a, Kap.3 und 1992b), Kohäsions-
ausdrücke (de Beaugrande & Dressler 1981) und Fehlplazierungsmarkierungen ('misplacement marker' 
Sacks & Schegloff 1973), lexikalische Übernahme und lexikalischen Kontrast (Atkinson 1984; Drew 1992; 
Schwitalla 1993) 

65  S. Shotter (1993, 27f.); Garfinkel (1973) spricht vom Prinzip der 'prospektiv-retrospektiven Interpretation': 
Äußerungen werden stets vor dem Hintergrund des Vergangenen interpretiert und auf noch zu erwartendes 
Zukünftiges bezogen. Dieses Prinzip partikularisiert sich in einzelne Interpretationsverfahren: Fehlendes 
wird z.B. durch schon Gesagtes ergänzt oder man läßt Unverständliches in der Hoffnung passieren, daß 
später eine Aufklärung erfolgen wird (vgl. Patzelt 1987, 83-89). Interaktanten beziehen sich mit verschie-
denen Mitteln manifest auf die Zeitlichkeit des Interpretierens: Sie verdeutlichen bspw. vorgreifend Aktivi-
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aus allgemeinen, auch in anderen Zusammenhängen verwendbaren Ausdrüken, die jedoch im-
mer in bezug auf die aktuelle Situation ihres Gebrauchs zu interpretieren sind66. Wirklichkeits-
darstellungen im Gespräch sind deshalb reflexiv: In der Rede wird der Kontext aufgebaut, in dem 
die Rede zu interpretieren ist. Die Verständlichkeit einzelner Darstellungselemente wird somit 
durch den Zusammenhang, der aus diesen Elementen gebildet wird, selbst hergestellt. Die Be-
deutung von Darstellungen wird selbstreferentiell im Verlauf des Gesprächs konstituiert67.  
  Mit der Indexikalität von Darstellungen verbinden sich einerseits Vagheit, andererseits ein un-
endliches Potential von Neu- und Näherbestimmungen und damit prinzipielle Zukunftsoffenheit. 
So wenig abschließend definiert werden kann, worüber gesprochen worden ist, so sehr bietet die-
se Vagheit die Möglichkeit, Darstellungen zu reformulieren, neu zu rahmen (etwa als Ironie, un-
verbindlichen Vorschlag oder Irrtum), zu erläutern, zu ergänzen usw.68 Im Gesprächsprozeß 
kommt es zu einer sukzessiven Spezifikation: Dargestellte Wirklichkeiten gewinnen ihre konkrete 
Individualität durch die spezifische Abfolge von Aktvitäten69. 
  Im Verlauf von Prozessen interaktiver Wirklichkeitsaushandlung entstehen Muster der Ge-
sprächsdynamik70: Die Behandlung von Themen stagniert, verselbständigt sich oder wird ver-
schleppt, Positionen extremisieren oder flexibilisieren sich, Interaktanten verstricken sich in Ak-
tivitäten, ihre Wirklichkeitskonstruktion aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Solche darstel-
lungs- und argumentationsdynamischen Muster bilden sich zwar durch Abfolge und Zusammen-
spiel der Aktivitäten von Gesprächsteilnehmern aus, sind aber in hohem Maße emergent: Sie 
sind in vielen Fällen nicht als Produkt von Anstrengungen zu begreifen, die sich auf die Konsti-
tution des Musters richten. Es handelt sich um Muster, die von aufeinander bezogenen Aktivitä-
ten der Beteiligten gebildet werden, welche ihrerseits Folgeaktivitäten hervorrufen, die das etab-
lierte Muster reflektieren und stabilisierend fortschreiben71. 
  Stabilität von Wirklichkeitskonstruktionen ist verbürgt durch die Gesprächspraxis, in der Kon-
struktionen entwickelt und bestätigt werden72. Sie beruht auf 'unkorrigierbaren Annahmen' über 
die Wirklichkeit, die dafür sorgen, daß Darstellungen (selbst-)verständlich und legitimiert sind. 
Die Gültigkeit unkorrigierbarer Annahmen wird ihrerseits durch die Darstellungen, die auf ihrer 

                                                                                                                                                                                     
tätskomplexe, fassen rückbezüglich zusammen oder indizieren, daß sie zwischenzeitlich defokussierte 
Stränge wieder aufgreifen (vgl. z.B. Kallmeyer 1981). 

66  Garfinkel & Sacks (1976, 138) stellen fest, "daß die Beherrschung der natürlichen Sprache immer und oh-
ne Einschränkung eine situationsbezogene Leistung ist". Äußerungen sind immer indexikalisch und werden 
situationsbezogen vorläufig hinreichend, aber nie vollständig, entindexikalisiert. Die Vorstellung eines 
'propositionalen Gehalts', der durch satzsemantische Strukturen ausgedrückt wird, scheint mir unhaltbar zu 
sein, da sich dieser Gehalt nie kontextfrei und nie abschließend definieren läßt. 

67  Garfinkel (1967, Kap.1), Garfinkel & Sacks (1976) und Shotter (1993) diskutieren allgemein die reflexiv-
prozessuale Konstitution von Bedeutung. Exemplarisch wurde prozessuale Bedeutungskonstitution an 
'Schlüsselwörtern' untersucht (Nothdurft i.Dr.a; Spranz-Fogasy 1992 und 1993). 

68  Vagheit ist für Interaktanten unproblematisch, wenn die kontextuell relevante Interpretation hinreichend 
eindeutig ist. Vagheit bietet jedoch auch eine Ressource, die für praktische Zwecke genutzt werden kann 
(z.B. für Höflichkeit (Brown & Levinson 1987, 225ff.), Konfliktvermeidung (Grimshaw 1987) oder um 
Versionen unangreifbar zu machen (Potter & Halliday 1990)). Möglichkeiten der Neurahmung und ihrer 
interaktiven Verwendung werden generell von Goffman (1977) diskutiert; als spezifisch konversations-
analytische Perspektive s. z.B. Heritage (1988) und Morris et al. (1994). 

69  zur sukzessiven Spezifikation s. Shotter (1985); zur Konstitution der Individualität des "Falles" durch die 
Selektivität von Handlungsfortsetzungen im Prozeß s. Oevermann (1991) und Oevermann et al. (1979) 

70  s. Nothdurft (1997a, Kap.5; 1997b, Teil II.1 und 2) 
71  vgl. Spranz-Fogasy (i.V., Kap.IV.2) 
72  zum folgenden s. Mehan & Wood (1976); Pollner (1976 und 1987); Pollner & Wikler (1979); Pollner & -

McDonald-Wikler (1985) 
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Basis gemacht werden, bestätigt. M.a.W.: Wirklichkeitskonstruktionen und die Kriterien ihrer 
Verständlichkeit und Legitimität stützen sich wechselseitig73.  
  
Im Gesprächsbeispiel verändert und erweitert sich die Bedeutung der Darstellung von Herrn Herrmann durch den 
Gesprächsprozeß. Erscheint sie zunächst nur als Präsentation seiner Sicht der fraglichen Ereignisse, wird sie mit ih-
rem Abschluß zu einer Entschuldigung für seine Beleidigung. Durch den Schlichter wird die Darstellung als Einge-
ständnis gerahmt (Z.15/17). Herrn Herrmanns Zurückweisungen der Version von Frau Blank bauen auf seiner Ein-
gangsdarstellung auf und lassen erkennen, daß sie von Beginn an als Gegendarstellung verfaßt war (Z.19ff.). Durch 
den weiteren Gesprächsverlauf erscheint die stagnierende Auseinandersetzung über Darstellungsdetails schließlich 
als Form, in der ein interpersoneller Konflikt ausgetragen und durch die rituelle Kompensation geleistet wird74. 
 
 
1.4. Methodizität 
 
Gesprächsprozesse scheinen auf den ersten Blick oft unsystematisch und regelrecht chaotisch zu 
verlaufen: Äußerungen verstoßen gegen Regeln geschriebener Sprache, und es ist keine Syste-
matik der Gesprächsentwicklung zu erkennen. Gesprächsteilnehmer reagieren jedoch auf Äuße-
rungen als nicht-zufällige Beiträge, die sinnhaft motiviert, prinzipiell verständlich und auf inter-
aktive Belange hin organisiert sind. Die ethnomethodologische Konversationsanalyse hat diese 
Teilnehmermaxime der 'Sinnkonstanz'75 zum methodologischen Prinzip gemacht. Es bildet den 
Ausgangspunkt für die Analyse der Methoden, mit denen Interaktanten Gespräche als geordne-
ten, koordinierten Vollzug organisieren und verständlich machen76. Unter dieser Prämisse wird 
rekonstruierbar, daß Gespräche auf allen Komplexitätsebenen (vom Phonem bis hin zu ge-
sprächsübergreifenden institutionalisierten Ablaufmustern) von den Interaktanten methodisch 
organisiert werden. 
  Interaktanten verfügen über kulturell verbreitete Methoden, mit denen sie die Aufgabe, Wirk-
lichkeitsdarstellungen zu konstruieren und zu interpretieren, bewältigen können. Diese Methoden 
sind funktional organisiert: Sie sind Verfahren, die jeweils auf die Lösung bestimmter kommu-
nikativer Probleme bzw. auf die Verfolgung von kommunikativen Zwecken spezialisiert sind 
und von Interaktanten (zumeist routiniert) eingesetzt werden, sodaß die entsprechenden Konsti-
tutionsaufgaben zu "unproblematischen Problemen" werden77. Methoden bestehen aus einer 
Binnenstruktur (konstitutive und optionale Komponenten, Linearisierungsprinzipien für die 
Komponenten) und einer Anwendungsstruktur (Gelegenheiten bzw. Bedingungen, die ihren Ein-
satz möglich machen bzw. fordern, sowie interaktive Zweke, für deren Bewältigung sie (kontext-
relativ) geeignet sind).  
  Spezifische Methoden der Wirklichkeitsdarstellung sind Kategorisierungsverfahren, Schemata 
der Sachverhaltsdarstellung (wie Beschreiben, Erzählen oder Argumentieren) und rekonstruktive 

                                                           
73  "Die Unkorrigierbarkeit der alltagsweltlichen Annahmen ist (...) zugleich Voraussetzung und Ergebnis des 

Prozesses, auf den hin sie orientiert ist, durch den sie reflexiv gestützt wird und durch den sie entsteht" 
(Pollner 1976, 312). Eine solche 'unkorrigierbare Annahme' ist z.B. die Basisannahme einer gemeinsamen 
Welt, zu der alle prinzipiell in einer gleichen Weise Zugang haben. Sie ist die Voraussetzung der Möglich-
keit von Kommunikation (vgl. Cicourel 1972; Juchem 1988; Pollner 1976; Schütz 1971). 

74  s. IV.4.3 
75  vgl. Hörmann (1976, 179-212) 
76  Sacks (1984a, 24) formuliert als Analyseprämisse "order at all points". Den gleichen Ansatz verfolgt die 

objektive Hermeneutik mit dem Axiom der sinnvollen Motiviertheit jeder Äußerung (Oevermann et al. 
1979, 394).  

77  Die funktionale Organisation kommunikativer Ressourcen wird generell von Luckmann (1986) diskutiert; 
speziell für "Gattungen" der Rekonstruktion von Ereignissen s. Bergmann & Luckmann (1995). 
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kommunikative Gattungen (wie Klatsch oder Konversionserzählungen)78. Wirklichkeitsdarstel-
lungen können interaktive Probleme aufwerfen: Sie werden von Adressaten nicht verstanden o-
der akzeptiert, sie widersprechen Erwartungen oder Normalitätsvorstellungen. Zur Entproblema-
tisierung solcher Darstellungen werden 'accounts' eingesetzt, mit denen Entschuldigungen, 
Rechtfertigungen, Erklärungen oder Erläuterungen gegeben werden79.  
  Kommunikative Methoden der Wirklichkeitskonstruktion sind doppelgesichtig. Sie sind einer-
seits Ressourcen, deren rhetorische Wirkungspotentiale Interaktanten kreativ für ihre individu-
ellen Zwecke einsetzen können80. Andererseits ist ihre Verwendung in vielen Fällen normativ 
reguliert: Interaktanten stehen vor der Anforderung, sozial gebilligte, reputierte Darstellungs-
methoden zu benutzen, um sich verständlich zu machen, als kompetente Interaktionspartner ak-
zeptiert zu werden und die vertretene Wirklichkeit als interaktiv gültige Wirklichkeit durchzuset-
zen81. Die Stärke normativer Obligationen variiert in unterschiedlichen Situationen82. Rhetori-
sche Freiheit und normative Restriktion stehen aber nicht unbedingt in Alternative oder Gegen-
satz zueinander. Obligationen können in vielen Fällen geschickt unterlaufen oder in rhetorisch 
ausgeklügelter Weise ausgestaltet und benutzt werden. Umgekehrt erfordert rhetorisch raffinier-
tes Handeln, daß der Sprecher Erwartungen, Selbstverständlichkeiten und Standards seiner Ad-
ressaten Rechnung trägt und erfüllt bzw. sich in Hinblick auf sie unangreifbar macht83.  
 
Der Schlichter initiiert die Rekonstruktion des Konfliktgeschehens als Methode, um die Berechtigung von Frau 
Blanks Vorwurf zu klären und davon ausgehend eine Konfliktregelung zu entwikeln. Herr Herrmann benutzt für sei-
ne Darstellung ein Erzählformat: Er schildert die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge, markiert seine Erfah-
rungsperspektive (dabei stellt ich fest, hab mit=en leder scheiben abputzen wollen) und schildert zahlreiche Ge-
schehensdetails. Er nutzt das Erzählformat rhetorisch: Er baut durch Detaillierung einen entschuldigenden Kontext 
für sein Vergehen auf und gibt Frau Blanks unfreundliche Drohung drastisch in wörtlicher Rede wieder, während er 
auf seine eigene beleidigende Äußerung nur schließen läßt (Z.14). Der Schlichter zeigt dagegen mit der Reformulie-
rung (da haben sie diesen berühmten ausdruck vom götz von berlichingen gesagt-), daß das normative Kriterium 
einer hinreichenden Ereignisrekonstruktion in der offiziellen Definition des Vergehens besteht. 
 
 
1.5. Pragmatizität 
 
Mehrfach klang bereits ein Motiv an, das nun ausgeführt wird: Wirklichkeitsdarstellungen im 
Gespräch sind Handlungen84. Wirklichkeit wird in Interaktionssequenzen konstruiert, in denen 

                                                           
78  zu Kategorisierungsverfahren s.I.1.1; zu Schemata der Sachverhaltsdarstellung Kallmeyer & Schütze 

(1977) und Schütze (1978); zu Klatsch Bergmann (1987); zu Konversionserzählungen Ulmer (1988) 
79  Der ethnomethodologische 'account'-Begriff ist sehr weit gefaßt und umfaßt bei Garfinkel (1967) alle ver-

ständlichen Aktivitäten. Im Kontext dieser Arbeit werden unter 'accounts' explizite metakommunikative 
Äußerungen verstanden (s. dazu Cody & McLaughlin 1990; Heritage 1988; Scott & Lyman 1976; Semin & 
Mansted 1983). 

80  s. Edwards & Potter (1992a und b); Kallmeyer (1996); Shotter (1993) 
81  vgl. Heritage (1984, Kap.4-6); Patzelt (1987); Sacks (1984b); Shotter (1984) 
82  vgl. etwa die restriktiven Regeln für Darstellungsformate, Redegegenstände und Sequenzierung von Beiträ-

gen in Gerichtsverhandlungen (Atkinson & Drew 1979) gegenüber der Organisation von Wirklichkeitsre-
konstruktionen in familialen Tischgesprächen (s. Keppler 1994) 

83  Rhetorische Gestaltung und normative Regulation sorgen dafür, daß Darstellungen genuin interaktiv struk-
turiert sind und nicht kein unmittelbarer Ausdruck mentaler Repräsentationen von Ereignissen sind. 

84  Die Sprechakttheorie (Austin 1972 und 1986b; Searle 1971) hat in Anschluß an Wittgenstein (1984b) die 
Unzulänglichkeit der sprachanalytischen Reduktion kritisiert, die darin besteht, sprachliche Äußerungen als 
Sätze zu behandeln, die lediglich nach Referenz und Wahrheit zu beurteilen sind. Die Sprechakttheorie faßt 
Äußerungen als Handlungen auf, die die "Kraft" ('illocutionary force') haben, soziale Tatsachen herzustel-
len (z.B. eine Behauptung, ein Versprechen). Charlton (1987) diskutiert die gegenstandstheoretischen und 
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Interaktanten praktische Belange verhandeln (z.B. die Berechtigung von Vorwürfen) und Inte-
ressen verfolgen (z.B. Schuldlosigkeit zu erweisen). Welche Ausschnitte von Wirklichkeit dar-
gestellt werden und wie sie dargestellt werden, richtet sich nach sozialen, interpersonellen Pro-
blemen, in deren Kontext Wirklichkeitskonstruktionen entwikelt werden und die ihrerseits maß-
geblich durch Wirklichkeitskonstruktionen bearbeitet werden85. Darstellungen sind funktional 
organisiert: Sie werden in Hinblick auf jeweils aktuelle Aufgaben und Zwecke des Interagierens 
gestaltet. Darstellungseigenschaften (wie Wahl von Kategorisierungen, Genauigkeit und Voll-
ständigkeit von Beschreibungen) reflektieren genauso die gegenwärtige Situation der Darstellung 
wie mit ihnen eine (gesprächstranszendente) Situation dargestellt wird. Wirklichkeits-
konstruktionen teilen daher nie bloß Informationen mit und geben keine stabilen mentalen Rep-
räsentationen von Ereignissen wieder. Darstellungen als uninteressierte, neutrale Beschreibungen 
zu rahmen ist vielmehr selbst ein rhetorisches Mittel, das bei der Verhandlung interaktiver Be-
lange eingesetzt werden kann86. Aufgrund ihres situierten, rhetorisch-funktionalen Charakters 
variieren Darstellungen beträchtlich, die vom gleichen Ereignis zu verschiedenen Gelegenheiten 
präsentiert werden87. Diese Variabilität gilt nicht nur interpersonell, sondern auch intrapersonell. 
  Mit Darstellungen werden viele Arten von Handlungen vollzogen. Beschreibungen werden z.B. 
eingesetzt als Vorwürfe, Ablehnungen, Entschuldigungen oder Mittel der Informationssuche88. 
Der Handlungscharakter entsteht durch die Inferenzen, die mit Darstellungen nahegelegt werden: 
"People do descriptions und thereby do attributions" (Edwards & Potter 1992a, 103). Evaluative 
und normative Relevanzen werden in vielen Fällen nicht in Termini spezialisierter normativ-
moralischer Sprechakte, sondern über Konstruktionen von Wirklichkeit indirekt verhandelt. Dies 
betrifft v.a. den moralischen Status des Sprechers89. Darstellungen haben dabei den Vorzug der 
Reflexivität: Mit ihnen wird inferentiell eine Handlung vollzogen, die durch die Darstellung be-
gründet wird. Sie sind also auf selbstevidente Legitimation des Handelns angelegt und deshalb 
besonders geeignet, alle möglichen Arten von heiklen oder konfliktträchtigen Handlungen zu 
vollziehen. Da über Wirklichkeitskonstruktionen verschiedenste interpersonelle Belange abge-
wickelt werden, betreffen Auseinandersetzungen um die "richtige" Beschreibung oftmals nicht 
Fragen der Wahrheit, sondern die Selektion und Verknüpfung relevanter Aspekte und die ange-

                                                                                                                                                                                     
methodologischen Revisionen, die sich aus dieser Konzeption für die sozialpsychologische Forschung er-
geben. 

85  Bruner (1987) analysiert, wie Referenzen im frühen Eltern-Kind-Dialog so formuliert werden, daß der Auf-
merksamkeitsfokus der Beteiligten koordiniert und ein Kontext hergestellt wird, der gemeinsames Handeln 
ermöglicht (vgl. a. Braun 1995; Schneider 1995). Seine Untersuchungen legen nahe, daß die ontogeneti-
schen Wurzeln der sprachlichen Referenz in der Koordination interpersoneller Handlungen liegen. 

86  s. Edwards & Potter (1992a, v.a. Kap.2 und 5); Potter & Edwards (1990) 
87  s. McKinlay et al. (1993); Potter & Wetherell (1987, Kap.7); Wetherell & Potter (1988 und 1989) 
88  J. Davidson (1984) und Drew (1984) untersuchen, wie bspw. Beschreibungen des eigenen Befindens und 

oder eigener Vorhaben eingesetzt werden, um Einladungen auszuschlagen oder Bitten abzuschlagen, ohne 
daß explizit abgelehnt wird. Vorwürfe, Motiv-, Verantwortlichkeits- und Schuldzuschreibungen, Rechtfer-
tigungen und Bewertungen von Personen und Handlungen werden durch Beschreibungen verhandelt, ohne 
daß daß entsprechende Zuschreibungen explizit vorgenommen werden (Atkinson & Drew 1979; Drew 
1978 und 1992; Edwards & Potter 1992a, Kap.3 und 5; Halkowski 1990; Maynard 1982 und 1984, Kap.5; 
Potter & Edwards 1990; Watson 1978 und 1983; Widdicomb & Wooffitt 1990). Pomerantz (1980) zeigt, 
wie Beschreibungen des eigenen begrenzten Informationsstands benutzt werden, um Adressaten Informati-
onen zu entlocken, die aus Gründen des Respekts vor der Privatsphäre des Angesprochenen nicht direkt er-
fragt werden können. 

89  So geht es z.B. beim Ausschlagen von Bitten darum, den Eindruck zu vermeiden, man sei unkooperativ 
oder gegen den Bittenden eingenommen. Den Gefahren für die Reputation des Sprechers, die dadurch ent-
stehen, daß er stigmatisierte Einstellungen (z.B. Rassismus) vertritt, wird z.B. dadurch begegnet, daß durch 
Beschreibungen Evaluationen zu Merkmalen der Welt werden und der Sprecher damit nicht als moralisch 
verantwortlicher Beurteiler in Erscheinung tritt (s. Potter & Wetherell 1988). 
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messene Kategorisierung von Ereignissen, Handlungen und Akteuren. Umgekehrt können über 
den Kampf um die wahre Version mannigfaltige Belange interpersoneller Regulation erledigt 
werden. M.a.W.: Auseinandersetzungen richten sich vielfach auf die interpersonell-normativen 
Inferenzen, die durch Beschreibungen gestiftet werden. 
 
Herr Herrmann entschuldigt mit seiner Darstellung seine Beleidigung und erhebt gleichzeitig einen Gegenvorwurf an 
Frau Blank. Er stellt seine Handlungen als normale Tätigkeiten (Einkaufen fahren, situationsangemessene Vorberei-
tungen zur Abfahrt treffen) dar, die von den Umständen erfordert werden (schlechtes Wetter). Entscheidend für die 
Inferenz auf die Angemessenheit seines Handelns ist die Abfolge der einzelnen Darstellungspunkte, die jeweils mo-
tivierte Übergänge zwischen Handlungen bzw. Zuständen und Handlungen impliziert. Frau Blanks rüde Beschimp-
fung erscheint demgegenüber als unangemessener, feindlicher Akt, der verständlicherweise zu einer erregten, emoti-
onal bedingten Gegenreaktion führt. Damit wird Frau Blank die Verantwortung für die Eskalation zugeschrieben. 
Herr Herrmann stellt sich selbst als Person dar, die bloß reagiert hat, wie das vermutlich jedermann in einer ver-
gleichbaren Situation tun würde.  
 
 
1.6. Zusammenfassung  
 
Unter Bezug auf neuere Entwicklungen der analytischen Sprachphilosophie wurde die Vorstel-
lung von Sprache als Medium der Abbildung bzw. Repräsentation von Wirklichkeit verworfen. 
Sprache wird stattdessen als Werkzeug der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit verstanden. 
Der empirischen Erforschung der Prinzipien von Wirklichkeitskonstruktion in Gesprächen haben 
sich v.a. die Ethnomethodologie (insbesondere die Konversationsanalyse) und die 'discursive 
psychology' gewidmet. Aus diesen Forschungen wurden fünf Basisprinzipien interaktiver Wirk-
lichkeitskonstruktion gewonnen: Konstitutivität, Interaktivität, Prozessualität, Methodizität und 
Pragmatizität. Diese Basisprinzipien bilden grundsätzliche Determinanten, denen die Erfor-
schung der Verhandlung von Glaubwürdigkeit in Gesprächen Rechnung tragen muß und die den 
Rahmen für meine eigene Untersuchung abstecken.  
 
 
2. Diskussion der Forschungslage zu Glaubwürdigkeit in Hinblick auf 
eine Theorie von 'Glaubwürdigkeit im Gespräch' 
 
Im diesem Kapitel diskutiere ich, inwieweit vorliegende Forschungen zu Glaubwürdigkeit zu ei-
ner Theorie der Verhandlung und Konstruktion von Glaubwürdigkeit in Gesprächen beitragen 
können. Die unterschiedlichen Untersuchungsansätze werden paradigmatisch nach folgenden 
Gesichtspunkten dargestellt: 

• Erkenntnisinteresse des Ansatzes, 

• Status des Konstrukts 'Glaubwürdigkeit', 

• methodische Ausrichtung (vor allem Art der Daten, auf die sich die Aussagen beziehen), 

• kurzer Überblick über wesentliche Forschungsergebnisse. 

Die Darstellung jeder Untersuchungstradition schließt ab mit einer Diskussion der Fruchtbarkeit 
des Ansatzes für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Mit dem in I.1 vorgestellten Zugang 
zu Wirklichkeitskonstruktion in Gesprächen und insbesondere mit den fünf Basismerkmalen 
Konstitutivität, Interaktivität, Prozessualität, Methodizität und Pragmatizität wurde ein Beurtei-
lungsmaßstab gewonnen, der nunmehr an vorliegende Forschungen angelegt wird. Es wird ge-
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fragt, inwiefern die Ansätze diesen Merkmalen Rechnung tragen und somit vielversprechende 
Ausgangspunkte und Beiträge zur Untersuchung der interaktiven Konstitution und Verhandlung 
von Glaubwürdigkeit bieten können90. Aus dieser Diskussion werden Desiderata für die ge-
sprächsanalytische Untersuchung gewonnen (I.2.6), denen bei der Aufstellung des Forschungs-
programms für die vorliegende Arbeit Rechnung getragen wird (I.3). 
 
 
2.1. Essentialistische Ansätze: Glaubwürdigkeit als objektives Faktum 
 
In der Psychologie hat die Untersuchung von Merkmalen, an denen erkannt werden kann, ob 
Personen lügen oder die Wahrheit sagen, eine lange Tradition. Forschungsrichtungen, denen es 
darum geht, "Verhaltenskorrelate von Täuschung und Wahrheit" (Köhnken 1990, 9) festzustellen 
oder (psychologische) Erklärungen für unwahre Darstellungen zu finden, bezeichne ich als "es-
sentialistische Ansätze": Sie beruhen auf der Annahme, daß Glaubwürdigkeit eine Eigenschaft 
der Aussagen von Personen ist, deren Vorliegen anhand von Verhaltensindikatoren (gewis-
sermaßen testdiagnostisch) geprüft werden kann. 
 
In experimentellen Täuschungsstudien werden Versuchspersonen gebeten, über einen Basissach-
verhalt zu berichten und dabei entweder die Wahrheit zu sagen (Kontrollgruppe) oder zu lügen 
(Treatment-Gruppe)91. Anhand von audiovisuellen Aufnahmen des Verhaltens der Versuchs-
personen wird untersucht, welche Verhaltensvariablen zwischen der Wahrheits- und der Täu-
schungsbedingung diskriminieren92.  
 
Die Befunde der Untersuchungen, die diesem experimentellen Paradigma folgen, deuten darauf hin, daß es keine 
kontextfrei gültigen, universellen Indikatoren von Täuschung gibt, denn: "informative behavioral clues displayed by 
deceivers are usually a function of the particular demands of the attempted deception" (Friedman & Tucker 1990, 
259). Verschiedene Parameter waren zwar in der Mehrzahl der Untersuchungen signifikante Indikatoren für Täu-
schung: Verstärkte Pupillendilatation, erhöhte Lidschlagfrequenz, vermehrtes Auftreten von Adaptoren, eine Zu-
nahme von Sprechfehlern und Verzögerungen im Sprechfluß, kürzere Antworten, Anstieg der Tonhöhe und mehr 
negative, irrelevante und distanzierende Äußerungen (Köhnken 1990, 43). Die Ausprägung und damit die Indikator-
qualität solcher und anderer "Verhaltenskorrelate" wird jedoch von vielen anderen Faktoren beeinflußt. Relevante 
Moderatorvariablen sind vor allem: 
- die Motivation zur Täuschung (i.e. die Bedeutung, die eine Aufdeckung der Lüge für den Kommunikator hätte);  
- die Komplexität der Täuschungsaufgabe (z.B. Notwendigkeit, selbst eine Lüge zu erfinden vs. Ablesen von 

Falschaussagen; Gelegenheit zur Planung der Falschaussage); 
- die Emotionen, die mit der Lüge verbunden sind (z.B. Schuldgefühle; Angst vor Entdekung; Freude, jemanden an 

der Nase herumzuführen) und jeweils spezifische situationsunangemessene Ausdrucksreaktionen mit sich brin-
gen93; 

- Persönlichkeitsvariablen wie 'self-monitoring', Macchiavellismus und Extraversion; 
- die Kommunikationssituation (Anwesenheit eines Adressaten); 
- die Individualspezifität von psychophysiologischen Reaktionsmustern und Sprechstilen. 
                                                           
90  Die Kritik, die ich in diesem Zusammenhang an den einzelnen Forschungsrichtungen anbringe, ist nicht als 

generelle Bewertung zu verstehen, sondern lediglich als Beurteilung in Hinblick auf das spezifische Er-
kenntnisinteresse meiner Untersuchung.  

91  Da Verhaltensindikatoren von Täuschung individualspezifisch variieren, wurden Kontroll- und Treatment-
bedingung in vielen Studien als Meßwiederholung mit den gleichen Versuchspersonen realisiert; zu Unter-
suchungsdesigns s. Köhnken (1990, 21-26). 

92  Einen Überblick über die Resultate dieser Studien geben Ekman (1989); Köhnken (1989 und 1990, 9-47); 
Zuckerman et al. (1981). 

93  s. dazu v.a. Ekman (1981) 
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Obwohl die Forschungen generell zu dem Schluß gelangen, daß paraverbale und psychophysiologische Parameter 
am ehesten valide Indikatoren für Täuschung sind, da sie im Gegensatz zur inhaltlichen Gestaltung von Äußerungen 
und zur nonverbalen Kommunikation (Mimik, Gestik) schlechter kontrollierbar sind, sprechen die Befunde dafür, 
daß Polygraphen ("Lügendetektoren") kein reliables Instrument für die Aufdeckung von Täuschungen sind und auf 
keinen Fall ausschließlich eingesetzt werden sollten94. 
 
In gedächtnispsychologischen Experimenten wird untersucht, welche mnestischen Bedingungen 
die Korrektheit der Berichte von Augenzeugen über Ereignisse, denen sie beigewohnt haben, be-
einflussen95. In diesen Untersuchungen wurde gezeigt, daß (Fehl-) Informationen, die dem Au-
genzeugen nach dem fraglichen Ereignis gegeben wurden, zu falschen Berichten führen96. 
Falschaussagen werden durch konstruktive kognitive Prozesse erklärt, die zur Veränderung von 
Gedächtnisinhalten führen97, ggfs. aber auch schon die Wahrnehmung von Ereignissen beein-
flussen können98. 
 
Die forensische Aussagepsychologie entstand bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts. Sie hat sich 
aus der Praxis gerichtlicher Gutachtertätigkeit entwickelt und beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung von Kriterien und Explorationsmethoden für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von 
Zeugenaussagen vor Gericht. Gegenstand der Begutachtung und (zugleich!) empirische Basis 
der Untersuchung von Glaubwürdigkeitsmerkmalen sind vor allem Aussagen vermutlicher Opfer 
von Sexualdelikten bei der polizeilichen oder richterlichen Vernehmung bzw. in der psychologi-
schen Exploration. Forensische Psychologen lehnen experimentelle Untersuchungsmethoden 
weitgehend ab, da sie ökologisch invalide seien99. Prüfkriterien für die Gültigkeit von Gutachten 
und die Relevanz postulierter Glaubwürdigkeitsmerkmale sind Geständnisse der Angeklagten, 
Sachbefunde, unabhängige Aussagen anderer Zeugen, Vergleiche mit Phantasieprodukten bzw. 
Berichten des gleichen Zeugen über gesicherte Ereignisse und Studien von nachweislich falschen 
Aussagen100. Glaubwürdigkeit wird nicht mehr (wie früher) als "allgemeine", persönliche Dispo-

                                                           
94  s. Ekman (1989, 158-167); Raskin (1989) 
95  Diese Untersuchungen wurden v.a. von einer Forschungsgruppe um Elisabeth Loftus durchgeführt (als Ü-

berblick s. Hall & Loftus 1984; Hall et al. 1984; Loftus & Ketcham 1983; Loftus et al. 1989). 
96  Signifikante Einflüsse auf Berichtsverzerrungen hatten z.B. Suggestivfragen, Fragen und Behauptungen, 

die falsche Präsuppositionen bzgl. der fraglichen Ereignisse enthielten (Bsp.: "Bog der gelbe Datsun am 
Stopschild rechts ab?", wenn kein Stopschild an der Kreuzung stand), Phantombilder von Verdächtigen 
oder die Auswahl von potentiellen Tätern in Gegenüberstellungen. 

97  Hall & Loftus (1984, 204 und 205) nennen zwei mnestische Bedingungen, die für Fehlerinnerungen 
verantwortlich sind: "Change in recollection for a natural event is more likely to occur if memory for the 
event has been reactivated by post-event information" und "Change in recollection for a natural event is 
more likely to occur if discrepancies between the original event and post-event information are not initially 
detected." 

98  z.B. Stereotypien über das Verhalten bestimmter Personengruppen 
99  Vgl. Arntzen (1993, 9f.); experimentelle Psycholgen melden ihrerseits erhebliche Zweifel an der Wissen-

schaftlichkeit der forensischen Aussagenpsychologie an. "Tatsächlich handelt es sich bei der forensischen 
Glaubwürdigkeitsbeurteilung nicht um eine objektive Analyse von Ausdrucksprozessen, sondern um eine 
mehr oder minder systematisierte Eindrucksbildung auf seiten des Sachverständigen" (Köhnken 1990, 
111). Konsequenterweise wird die Aussagenpsychologie in die Nähe der alltagsweltlichen Glaubwürdig-
keitsattribution gerückt (vgl. Bierbrauer & Gottwald 1987, 101; Köhnken 1990, 109-117). 

100  Arntzen (1993, 12f.), vgl. a. Undeutsch (1984); im Unterschied zu den oben diskutierten experimentellen 
Forschungen steht für den Forscher bei der forensischen Begutachtung nicht von vornherein fest, ob eine 
Aussage wahr oder falsch ist - die Glaubwürdigkeitsbegutachtung wird ja erst dadurch notwendig, daß ein 
Sachverhalt ausschließlich anhand von Zeugenaussagen rekonstruiert werden kann. Die Glaubwürdigkeits-
kriterien der forensischen Aussagenpsychologie entstammen daher nicht dem Vergleich der (wahren) Ver-
sion des Untersuchers und der (evtl. falschen) Version des Zeugen. 
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sition verstanden101. Die Persönlichkeit des Zeugen ist daher nicht mehr das entscheidende Krite-
rium der Glaubwürdigkeitsbeurteilung, sondern die "spezifische Glaubwürdigkeit" der Aus-
sage102. Unterschieden wird dabei zwischen einer kognitiven Komponente (der Aussagetüchtig-
keit) und einer motivationalen (der Aussagemotivation)103. Arntzen (1993), Steller und Koehn-
ken (1989) und Undeutsch (1967; 1984) geben eine Vielzahl von aussagebezogenen Glaubwür-
digkeitskriterien an. Im Gegensatz zur experimentellen Täuschungsforschung sind dies vor allem 
inhaltliche Merkmale von Aussagen. Darüber hinaus nennen sie Kriterien der Aussageent-
wicklung (vor allem Konstanz und Präzisierbarkeit der Aussage), der emotionalen Beteiligung 
des Zeugen, der Ordnung der Aussage und die Erwägung der Motivation zur Falschaussage. Die 
Kriterien werden vor dem Hintergrund fallspezifischer sachlicher Umstände und unter Berück-
sichtigung besonderer persönlicher Gegebenheiten beim Zeugen gewichtet104. 
 
Diskussion 
Essentialistische Ansätze interessieren sich dafür, an welchen Merkmalen objektiv festgestellt 
werden kann, ob Aussagen glaubwürdig sind. Glaubwürdigkeit wird als natürliche Eigenschaft 
von Aussagen behandelt, die unabhängig von Definitions- und Aushandlungsprozessen existiert. 
Die epistemologische Basis der dargestellten Ansätze ist das Modell von Sprache als Repräsenta-
tion von Wirklichkeit, das in I.1 kritisiert wurde. Da implizit oder explizit angenommen wird, 
daß eine tatsachengetreue Darstellung problemlos möglich ist (oder eine solche vorausgesetzt 
wird), kann die Aufgabe von Gesprächsteilnehmern, die Tatsächlichkeit eines für andere nicht 
beobachtbaren Ereignisses überhaupt erst zu konstruieren, nicht zum Gegenstand des analyti-
schen Interesses werden. Sämtliche interaktionalen Aspekte von Glaubwürdigkeit werden ausge-
blendet bzw. als "Störfaktoren" unschädlich zu machen gesucht105. Wann Glaubwürdigkeit rele-
vant wird, wie Interaktanten Glaubwürdigkeit zu demonstrieren und abzusichern versuchen und 
dabei die Reaktionen ihrer Interaktionspartner berücksichtigen, im Kontext welcher praktischer 
Zwecke welche Kriterien für wahre Behauptungen veranschlagt werden, wie Glaubwürdigkeit 
selbst interaktiv funktionalisiert wird - diese und andere gesprächsanalytische Fragestellungen 
werden in essentialistischen Ansätzen nicht untersucht106.  
  Die Befunde essentialistischer Ansätze sind aus diesen Gründen für die Untersuchung der Ver-
handlung von Glaubwürdigkeit in Gesprächen nicht relevant107. 
                                                           
101  s. etwa noch Bungardt (1981) 
102  vgl. Undeutsch (1967) 
103  s. Undeutsch (1984) 
104  So werden z.B. das Kommunikationsumfeld des Zeugen und seine sozialen Einbindungen in Rechnung ge-

stellt. Minderbegabungen, Entwicklungsrückstände oder Phantasiebegabung werden als Minderungs- oder 
Steigerungsfaktoren für die Relevanz einzelner Merkmale veranschlagt. 

105  Interaktive Faktoren werden (wenn überhaupt) als statische Variablen (Anwesenheit eines Adressaten) be-
rücksichtigt oder als Faktoren, die für Verfälschungen von Aussagen verantwortlich sind (z.B. Sugges-
tivfragen) bzw. dazu führen, daß Informationen nicht zugänglich werden, die für die Glaubwürdigkeitsbe-
urteilung wichtig sind (z.B. keine Wiederholung der Exploration). 

106  Allenfalls werden einige dieser Aspekte vorausgesetzt (z.B. die Relevanz von Glaubwürdigkeit oder der 
praktische Zweck, ein gerichtsverwertbares Gutachten zu erstellen). Ihre Konstitution wird jedoch nicht 
zum Gegenstand der Untersuchung. 

107  Es ließe sich allenfalls fragen, ob Interaktanten selbst diejenigen Merkmale als Glaubwürdigkeitsindkato-
ren thematisieren bzw. bei der Gestaltung ihrer Gesprächsbeiträge benutzen, die psychologische Forscher 
als Indikatoren für Glaubwürdigkeit veranschlagen. Tatsächlich werden viele dieser Glaubwürdigkeitskri-
terien auch von Gesprächsteilnehmern angeführt bzw. benutzt, um Glaubwürdigkeit zu erweisen bzw. zu 
untergraben (z.B. Widersprüchlichkeit, Detaillierung, Redewiedergaben, Plausibilität oder die Motivation 
von Aussagen; s. Teil III der vorliegenden Arbeit). Auffälligerweise werden jedoch die non- und paraver-
balen Indikatoren, die in der experimentellen Forschung als primäre Indikatoren für Unglaubwürdigkeit 
angeführt werden, in keinem der von mir untersuchten Fälle von Gesprächsteilnehmern explizit angespro-
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2.2. Attribution: Glaubwürdigkeit als Zuschreibung108 
 
Experimentelle Sozialpsychologen sind in zahlreichen Forschungen der Frage nachgegangen, 
welche Merkmale dafür verantwortlich sind, ob Rezipienten Äußerungen für glaubwürdig bzw. 
unglaubwürdig halten. Untersucht wurden die Einflüsse von Merkmalen des kommunikativen 
Verhaltens von Sprechern und von Informationen über den Sprecher und den Kontext der Äuße-
rungen. 
 
In Fragebogenuntersuchungen wurde ohne Bezug auf konkrete Äußerungen erfragt, welche 
kommunikativen Verhaltensweisen und welche inhaltlichen Eigenschaften von Äußerungen 
nach Meinung der  Befragten häufiger bzw. seltener auftreten, wenn Sprecher zu täuschen versu-
chen109. Wenn Versuchspersonen die Glaubwürdigkeit konkreter Äußerungen beurteilen sollen, 
stützen sie sich jedoch teilweise auf andere Merkmale, um zwischen Wahrheit und Täuschung zu 
unterscheiden. 
 
Mit der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit korrelieren signifikant hohe Stimme, vermehrtes Zögern, Versprecher, 
Vermeiden von Blickkontakt, vermehrtes Lächeln und Nervosität (unruhige Körperbewegungen und Selbst-
adaptoren), widersprüchliche Aussagen und einseitige Argumentation110, mangelnde Detaillierung von Darstellun-
gen111 sowie 'powerless speech style' (Gebrauch von Hekenausdrüken, Intensivierungen und Rückversicherungsparti-
keln, überkorrekte und überhöfliche Formulierungsweise, Frageintonation in deklarativen Kontexten)112. 
 
Zwischen Glaubwürdigkeitseinschätzungen und der tatsächlichen Glaubwürdigkeit von Aussa-
gen besteht nur eine geringe Korrelation113. Beurteiler stützen sich in vielen Fällen auf falsche 
Indikatoren: Vor allem das subjektive Vertrauen von Zeugen in die Richtigkeit ihrer Aussage, 
Blickkontakt und Nervosität werden oft fälschlich als Attributionskriterium verwendet; Beur-
teilungen fallen besser aus, wenn inhaltliche Kriterien der Aussage berücksichtigt werden114. 
Auch Personengruppen, die professionell mit Glaubwürdigkeitsbeurteilungen befaßt sind, kom-
men zu keiner höheren Trefferquote115, obwohl sie ihre Kompetenz, Täuschungen zu entdecken, 
höher einschätzen. Nach Friedman & Tucker (1990) hängt die Fähigkeit, Täuschungen aufzude-
ken, vornehmlich von vier Faktoren ab: Von der Aufmerksamkeit für die richtigen Verhalten-
sindikatoren, von ihrer Sensibilität für nonverbale Kommunikation, von der Verarbeitung des In-
halts von Äußerungen und von ihrer Kenntnis des Verhaltensstils des Sprechers. Mißtrauen auf 
seiten des Beurteilers verbessert nicht die Urteilsgüte, sondern führt nur zu mehr Zuschreibungen 
von Unglaubwürdigkeit116.  
                                                                                                                                                                                     

chen. (Damit soll nicht gesagt werden, daß sie für die Eindrucksbildung im Gespräch unerheblich sind - es 
wäre vielmehr zu fragen, welche interaktiven Restriktionen für die Argumentation mit non- und paraver-
balen Indikatoren gelten.) 

108  Der Terminus "Attribution" wird hier im allgemeinen Sinn der Zuschreibung von Glaubwürdigkeit vs. Un-
glaubwürdigkeit verwendet und nicht nur im spezifischeren Sinn der Attribution von Motiven, Gründen 
und Ursachen (s. dazu Kelley & Michela 1980). 

109  Einen Überblick über diese Untersuchungen gibt Köhnken (1990, 47-52). 
110  s. DePaulo et al. (1985); Pryor & Buchanan (1984) 
111  s. Bell & Loftus (1989) 
112  s. Erickson et al. (1978); O'Barr (1982, Kap.5) 
113  Ekman (1989) kommt in einer Übersicht über vorliegende Studien zum Schluß, daß die Trefferquote zwi-

schen 45-60% liegt. 
114  vgl. Köhnken (1990, 56-62) 
115  Polizeidetektive stützen sich z.B. bei Verhören von Vergewaltigungsopfern auf Vorurteile über Opfer-

charakteristika (vgl. Greuel 1992; Vrij 1993; Winkel & Koppelaar 1992). 
116  Ekman (1989, 140-143) spricht vom "Othello-Fehler": Vorgefaßtes Mißtrauen führt zu einer Interpretati-

onseinstellung, unter der selektiv mißtrauensbestätigende Informationen aufgenommen und mehrdeutige 
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Die Glaubwürdigkeit des Kommunikators ist eine Variable, der in der Persuasionsforschung von 
Beginn an höchste Bedeutung beigemessen wurde117. Hier wird nicht untersucht, wie sich Eigen-
schaften von Aussagen und ihre nonverbale Präsentation auf die Glaubwürdigkeitsbeurteilung 
auswirken; gefragt wird vielmehr nach dem Einfluß von Eigenschaften des Kommunikators und 
des Kommunikationskontextes. Dazu werden die gleichen Aussagen den Untersuchungsgruppen 
mit jeweils unterschiedlichen Informationen über den Sprecher bzw. über den Kom-
munikationskontext vorgelegt118.  
 
Mit der Zuschreibung von Glaubwürdigkeit korrelieren folgende Eigenschaften des Sprechers positiv119: Attraktivität 
(Patzer 1983), Ähnlichkeit mit dem Beurteiler, sozio-ökonomischer Status, zugeschriebene Sachkompetenz, Zugehö-
rigkeit zu einer positiven Referenzgruppe (Mika 1981), moralische Autorität - wobei die beiden letztgenannten Ei-
genschaften ausschlaggebender sind als sachliche Expertise. Besonders glaubwürdig wirkt es, wenn der Sprecher Po-
sitionen vertritt, die im Widerspruch zu seinen eigenen Interessen oder zu denen eines Publikums stehen, vor dem er 
eine Auffassung vorträgt (McGarry & Hendrick 1974). Weiterhin wirkt eine Botschaft dann glaubwürdiger, wenn 
ausgeschlossen werden kann, daß der Rezipient direkt beeinflußt werden soll. Bei Themen, die für den Beurteiler 
persönlich bedeutsam sind, hat die Glaubwürdigkeit des Kommunikators weniger Einfluß auf die Veränderung von 
Einstellungen.  
 
Die meisten Ergebnisse der Persuasionsforschung sind allerdings nur unter Schwierigkeiten auf 
die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit zu beziehen. Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von 
Kommunikator und Botschaft war zumeist nicht die abhängige Variable der Untersuchungen, 
sondern es wurde danach gefragt, ob die Versuchsperson dem Standpunkt, der in der Botschaft 
vertreten wird, zustimmt. Glaub- bzw. Vertrauenswürdigkeit wurde als unabhängige Variable 
durch Personenbeschreibungen manipuliert, die die Experimentatoren als Indizien für Glaub-
würdigkeit ansahen. Wie Personen zu dem Schluß gelangen, daß ein Kommunikator vertrauens-
würdig ist, wurde nicht untersucht, und in einigen Fällen ist zweifelhaft, ob der persuasive Effekt 
von Kommunikatorvariablen als Glaubwürdigkeitseffekt interpretiert werden muß. Außerdem 
kann daraus, daß eine Person einer Meinung nicht zustimmt, nicht geschlossen werden, daß sie 
an der Aufrichtigkeit des Kommunikators zweifelt. 
 
Diskussion 
Die Attributionsforschung ist ein kognitiver Ansatz. Der Einfluß von Aussage- und Verhalten-
merkmalen, Kontextinformationen und Sprechercharakterisierungen auf die Glaubwürdigkeits-
beurteilung wird durch mentale Prozesse der Informationsverarbeitung (z.B. Stereotypien, Attri-
butionsheuristiken) erklärt. Im Gegensatz zu essentialistischen Ansätzen kommen zwar alltags-
weltliche Kriterien der Zuschreibung in den Blick. Welche Relevanz diese Kriterien für die In-
teraktionspraxis haben, bleibt aber völlig ungewiß. So bleibt z.B. zu klären, wem gegenüber und 
in welcher Interaktionssituation welche Kriterien für die Zuschreibung von (Un-) glaubwürdig-
keit angeführt werden, wie auf diese Kriterien Bezug genommen wird und wann Glaubwürdig-

                                                                                                                                                                                     
Verhaltensmerkmale (v.a. Anzeichen emotionaler Erregung) eindeutig als Lügenindikatoren aufgefaßt 
werden. 

117  Die Persuasionsforschung befaßt sich mit den Determinanten für die Bildung und Veränderung von Ein-
stellungen durch kommunikative Botschaften (s. McGuire 1985; Petty & Cacioppo 1986; speziell zur Re-
levanz der Glaubwürdigkeit der Quelle einer Botschaft als Persuasionsfaktor s. Eagly & Chaiken 1984). 

118  Z.B. wird die gleiche Aussage über die Wahrscheinlichkeit eines sowjetischen Angriffs auf die USA in der 
einen Bedingung einem NATO-General und in der anderen einem General der Roten Armee zugeschrie-
ben. 

119  Einen Überblick über Ansatz und Ergebnisse der Persuasionsforschung, die die Zuschreibung von Glaub-
würdigkeit betreffen, bietet Köhnken (1990, 118-141). 
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keitsfragen zum Gegenstand des Gesprächs werden. Die experimentellen Bedingungen sind mo-
nologisch angelegt: Die Zuschreibungen werden nicht interaktiv entwickelt und haben keine in-
teraktiven Konsequenzen. Versuchspersonen müssen lediglich eine Beurteilung abgeben, sie a-
ber bspw. nicht begründen, gegen Einwände verteidigen oder dem Kommunikator selbst ver-
mitteln. Auch bleibt offen, welche Konsequenzen die Zuschreibung von (Un-) Glaubwürdigkeit 
für die weitere Entwicklung der Interaktionsbeziehung zwischen Kommunikator und Beurteiler 
und für die Bewältigung interaktiver Aufgaben hat. 
  Aus gesprächsanalytischer Sicht bietet die Attributionsforschung daher lediglich potentielle 
Dimensionen alltagsweltlicher Glaubwürdigkeitsbeurteilung, deren Relevanz für Gesprächspro-
zesse zu prüfen wäre. 
 
 
2.3. Selbstdarstellung und Rhetorik: Glaubwürdigkeit als intendierte 
Wirkung 
 
Die Attributionsstudien, die in I.2.2 referiert wurden, haben gezeigt, daß Rezipienten bestimmte 
Verhaltens- und Äußerungsmerkmale sowie Informationen über Sprecher und Kontext als Hin-
weise auf Glaubwürdigkeit von Darstellungen und Bekundungen interpretieren. Sprechern muß 
daher daran gelegen sein, glaubwürdig zu erscheinen, wenn Adressaten ihren Äußerungen Glau-
ben schenken und sie akzeptieren und übernehmen sollen. Glaubwürdigkeit ist außerdem ein ge-
sellschaftlich hochgeschätztes Gut - wer als unglaubwürdig gilt, verliert generell den Status eines 
akzeptablen Gesellschaftsmitglieds. Folgerichtig werden Glaub- und Vertrauenswürdigkeit in der 
psychologischen Selbstdarstellungstheorie als wichtige Dimensionen von Selbstdarstellung ge-
nannt120. Zentral für den Selbstdarstellungsansatz ist der Mechanismus der Perspektiv-
übernahme: Der Sprecher entwirft sein Handeln zielgerichtet nach Maßgabe faktischer und anti-
zipierter Reaktionen seines Publikums121. Es finden sich allerdings fast keine psychologischen 
Studien, die ausdrücklich mit Techniken und Strategien befassen, die Sprecher verwenden, um 
glaubwürdig zu erscheinen122. Die wichtigsten sozialwissenschaftlichen Beobachtungen und Ü-
berlegungen zur Darstellung von Glaubwürdigkeit finden sich in den Arbeiten von Erving Goff-
man. 
  Goffman (1969) benutzt die Metapher des Bühnenschauspiels zur Analyse alltagsweltlicher In-
teraktionen. Wahrheit und Täuschung werden von ihm nicht als psychologische Sachverhalte 
                                                           
120  s. Mummendey (1995, 152); Tedeschi et al. (1985) 
121  Köhnken (1990, 150-162) interpretiert die Befunde der psychologischen Glaubwürdigkeitsforschung im 

Rahmen eines Selbstdarstellungsmodells. Er geht davon aus, daß der Lügner seine Darstellungen aus 
Schemawissen konstruiert und sein Verhalten so gestaltet, daß es im Gegensatz zum Lügnerstereotyp steht. 
Da die Aufgabe, überzeugend zu lügen, erhöhte Anforderungen an Informationsverarbeitung und Hand-
lungskontrolle (Konzeption der Lüge, Erwartungsbildung, Beobachtung von Rezipienten, Self-monitoring) 
stellt, kann der Kommunikator sein Verhalten stets nur differentiell kontrollieren. Je nach Priorität seiner 
Kontrollaktivitäten resultieren daher unterschiedliche Verhaltenskorrelate von Täuschung: Verräterische 
Anzeichen sind da zu erwarten, wo gerade nicht kontrolliert wird. 

122  Eine Ausnahme ist die Untersuchung von Pruitt & Smith (1981), in der Strategien untersucht werden, mit 
denen Verhandlungsparteien demonstrieren, daß ihrem Kooperationswillen vertraut werden kann. Sie liegt 
allerdings gewissermaßen am Rande des Phänomenbereichs von Glaubwürdigkeit, da sie nicht die De-
monstration der Wahrheit von Sachverhaltsdarstellungen betrifft. Einige der genannten Attributionsstudien 
können als Studien über Selbstdarstellungstechniken gelesen werden - bei den meisten ist dies aber nicht 
der Fall, da die manipulierten Glaubwürdigkeitsmerkmale das kommunikative Handeln der Sprecher betra-
fen oder der Unterschied zwischen Glaubwürdigkeits- und Unglaubwürdigkeitsbedingung derart über-
zeichnet realisiert wurde, daß aus ihnen keine differenzierten Aussagen über mehr oder weniger kunstvolle 
und erfolgreiche Strategien gewonnen werden können. 
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oder als Verhältnisse zwischen Darstellungen und objektiven Tatsachen betrachtet. Er betont 
vielmehr, daß die Zuschreibung von Wahrheit und Aufrichtigkeit eine essentielle Bedingung so-
zialer Handlungskoordination ist. Glaubwürdigkeit wird so zu einem zentralen normativen An-
spruch an soziale Akteure: Sie stehen vor der Aufgabe, Glaubwürdigkeit methodisch zu inszenie-
ren - und zwar ungeachtet der Frage, ob ihre Darstellungen "der Realität entsprechen" oder 
nicht123. Glaubwürdig zu erscheinen ist nach Goffman eine nahezu ubiquitäre soziale Aufgabe, 
die sich nicht erst dann stellt, wenn Akteure erfolgreich täuschen wollen. Sozialkognitive und in-
teraktive Prozesse sind dabei die entscheidenden Bestimmungsstücke von Glaubwürdigkeit und 
Täuschung.  
 
Goffman untersucht, mit welchen Methoden Interaktanten den Eindruck zu erweken versuchen, daß die Rolle, die sie 
jeweils spielen, ein authentischer Ausdruck ihrer Person ist, bzw. daß die Aktivitäten, die sie vollziehen, wirklich das 
sind, wofür sie ausgegeben werden124. Wesentlich für glaubwürdige Darstellungen ist die Kontrolle der "Ausdrucks-
information": Interaktanten müssen ihr Verhalten so gestalten, daß vermeintlich unbeabsichtigte, natürliche Merkma-
le und Begleiterscheinungen des Handelns den Eindruck, der erzeugt werden soll, beglaubigen. Goffman schildert 
anhand vieler Beobachtungen, wie Darstellungen gegen den Verdacht von Unaufrichtigkeit abgesichert und verun-
glückte Inszenierungen durch Neurahmungen "in Ordnung gebracht" werden, wie Interaktanten gemeinsam die 
Glaubwürdigkeit ihrer kollektiven Präsentation absichern, wie sie Darstellungen ihrer Interaktionspartner vor Diskre-
ditierungen schützen und methodisch verhindern, Unglaubwürdigkeit bemerken und zuschreiben zu müssen125. Die 
interpersonellen Prozesse der Konstruktion und Aufdeckung von Täuschungen hat Goffman (1981b) als "Ausdrucks-
spiele" beschrieben126. 
 
Goffmans vorrangiges Interesse gilt der Frage, wie Handlungen erzeugt werden, die authentisch 
und vertrauenswürdig wirken. Nach Goffman erfordert dies, sie so zu vollziehen, daß sie sich in 
Einklang mit der Etikette, die in der jeweiligen Situation für den jeweiligen Akteur gilt, zu befin-
den scheinen und daß der Akteur zugleich sein individuelles Engagement für die normativen An-
forderungen expressiv dokumentiert127. 'Glaubwürdigkeit' betrifft in seinen Analysen deshalb 
vorrangig die Inszenierung der Aufrichtigkeit, Konsistenz, Stabilität und Verläßlichkeit von Ei-
genschaften, Einstellungen, Handlungen, sozialen Situationen und Beziehungen. Die Ab-
sicherung der Glaubwürdigkeit von Behauptungen über Wirklichkeit spielt bei ihm dagegen eine 
untergeordnete Rolle. Da sich seine Analysen zu weiten Teilen auf nonverbale Aktivitäten be-
ziehen und er sich vor allem auf impressionistische Beobachtungen und journalistische oder lite-
rarische Darstellungen von Ereignissen stützt, ist aus seinem Werk nur wenig über spezifisch 
sprachliche Techniken von Beglaubigung, Zweifel und Diskreditierung zu erfahren. 
                                                           
123  "Ob ein aufrichtiger Darsteller die Wahrheit oder ein unaufrichtiger Darsteller die Unwahrheit mitteilen will, 

beide müssen dafür sorgen, ihrer Art, sich darzustellen, den richtigen Ausdruck zu verleihen, aus ihrer Dar-
stellung Ausdrucksweisen auszuschließen, durch die der hervorgerufene Eindruck entwertet werden könnte, 
und sie müssen darauf achtgeben, daß das Publikum ihren Darstellungen unbeabsichtigte Bedeutung unter-
legt" (Goffman 1969, 62). 

124  v.a. Goffman (1969, 19-72) 
125  Diese Fragestellungen kehren leitmotivisch im gesamten Werk von Goffman wieder; vgl. Goffman (1967, 

Kap.2 und 4; 1969; 1971, 10-53 und 106-123; 1973; 1974, 138-254; 1977; 1981b). 
126  Ausdrucksspiele beruhen auf komplexen, oftmals rekursiven Prozessen wechselseitiger Perspektivüber-

nahme der Spieler, die die Grundlage für strategisches Handeln bilden. Sie bestehen darin, daß Täuscher 
strategisch Ausdrucksinformationen produzieren, denen Beobachter mißtrauen. Beobachter vollziehen 
Aufdeckungszüge, wobei sie vor dem vermeintlichen Täuscher die Tatsache der Beobachtung, ihren Ver-
dacht und/oder ihren Wissensstand zu verbergen versuchen. Täuscher versuchen umgekehrt, Aufdeckungs-
zügen vorzubeugen und nicht zu zeigen, daß sie sich des Mißtrauens des Beobachters gewahr sind, seinen 
Wissensstand einschätzen können, etc.  

127  "Aber als Darsteller sind die Einzelnen nicht mit der moralischen Aufgabe der Erfüllung dieser Maßstäbe 
beschäftigt, sondern mit der amoralischen Aufgabe, einen überzeugenden Eindruck zu vermitteln, daß die-
se Maßstäbe erfüllt werden" (Goffman 1969, 230). 
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Die Untersuchung der sprachlichen Techniken glaubwürdiger Wirklichkeitsdarstellung ist seit 
der Antike Gegenstand der Rhetorik: "Die Rhetorik stelle also das Vermögen dar, bei jedem Ge-
genstand das möglicherweise Glaubenerweckende zu erkennen. Denn dies ist die Funktion kei-
ner anderen Theorie" (Aristoteles 1980, I.2.1). Aufgabe und Wertung der Rhetorik sind seit ihren 
Anfängen umstritten: Rhetorik kann als zweckrationale Persuasionstechnik, Anleitung zur kriti-
schen Interpretation, Systematisierung von Erfahrungswissen, Theorie der Eindrucksbildung o-
der als ethische Ausbildung des Redners verstanden werden128. Bereits Platon griff die Rhetorik 
als Verführungskunst an, die von der Erkenntnis des unveränderlichen Wahren ablenke und es 
dem bloßen Schein, der Anpassung an die Zwecke des Redners und an die Bedürfnisse des Pub-
likums preisgebe129. Für Aristoteles beginnt dagegen genau dort die Notwendigkeit von Rheto-
rik, wo Wahrheit nicht einfach feststeht, sondern Menschen aufgrund von Wahrscheinlichkeit 
Entscheidungen treffen und offene Prozesse gemeinsam gestalten müssen130.  
  Wie bei Goffman ist auch in der rhetorischen Theorie der Begriff "Glaubwürdigkeit" sehr weit 
gefaßt. Er betrifft generell die Überzeugungskraft der Rede und wird für die Wahrheit von Sach-
verhaltsdarstellungen, aber auch für die Aufrichtigkeit von Emotionen und Intentionen des Red-
ners, die Vertrauenswürdigkeit von Meinungen und Ratschlägen, die Richtigkeit von Bewer-
tungen, die Ehrenhaftigkeit von Handlungen und schließlich zur Charakterisierung des Ethos des 
Redners gebraucht131. Eine Systematisierung von rhetorischen Techniken unter dem Gesichts-
punkt der Konstruktion und Diskreditierung von Glaubwürdigkeit fehlt daher132. Glaubwürdig zu 
erscheinen wird sowohl als Ziel des Redners als auch als Mittel zur Erreichung rhetorischer Zwe-
cke (z.B. Verurteilung des Angeklagten) angesetzt133. 
 
Aristoteles unterscheidet drei Arten der Beglaubigung der Rede:  

(1) das Ethos des Redners, das in der Rede zum Ausdruck kommen muß; 

                                                           
128  Ueding & Steinbrink (1994, 11-204) geben einen historischen Abriß der unterschiedlichen Schulen, Kon-

zeptionen und Wertungen der Rhetorik seit der Antike. 
129  s. Platon (1961) 
130  Vgl. Aristoteles (1980, II.18f.); Blumenberg begründet die anthropologische Notwendigkeit der Rhetorik 

damit, daß Menschen permanent unter zeitlichen Handlungszwängen stehen, ohne auf Evidenzgewißheit 
zurückgreifen und auf letzte Belege warten und hoffen zu können: "Alles was diesseits der Evidenz übrig 
bleibt, ist Rhetorik. (...) Die Antithese von Wahrheit und Wirkung ist oberflächlich, denn die rhetorische 
Wirkung ist nicht die wählbare Alternative zu einer Einsicht, die man auch haben könnte, sondern zu der 
Evidenz, die man nicht oder noch nicht, jedenfalls hier und jetzt nicht, haben kann" (Blumenberg 1981, 
111f.). 

131  vgl. die Verwendungen des Ausdrucks 'Glaubwürdigkeit' in den wichtigsten antiken Rhetoriken (Aristote-
les 1980; Cicero 1976; Quintilian 1972) und modernen Kompendien (Lausberg 1960 und 1963; Plett 1991; 
Ueding & Steinbrink 1994) 

132  Die Gesamtheit der rhetorischen Techniken als Verfahren zu begreifen, mit denen Glaubwürdigkeit doku-
mentiert bzw. attakiert werden soll, wäre sicherlich falsch, obwohl Aristoteles' Definition dies nahelegt. In 
vielen rhetorischen Situationen interessieren andere Qualitäten, und entsprechend richten sich zahlreiche 
rhetorische Verfahren primär auf andere Zwecke (z.B. emotionale Erregung, Belustigung, ästhetisches 
Wohlgefallen). Außerdem sind Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit keine universellen Maßstäbe, sondern 
erhalten ihren Stellenwert im Rahmen kulturhistorisch vorherrschender Kommunikations- und Subjektidea-
le, die bspw. Kunstfertigkeit, Eleganz oder Schicklichkeit einen höheren Rang als dem "natürlichen Aus-
druck" der "kruden Wahrheit" beimessen können (vgl. z.B. Fauser 1991, Geitner 1992 und Göttert 1988 
zur Renaissance-, Barock- und Aufklärungsrhetorik). 

133  Meine Darstellung orientiert sich primär an der Aristotelischen Rhetorik, da sie am systematischsten ausge-
führt ist und die bedeutenden antiken und modernen Rhetorikentwürfe ihre wesentlichen Gesichtspunkte 
übernehmen. 
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(2) den Affekt: die affektivische Gestaltung der Rede soll die Adressaten in eine Stimmung ver-
setzen, die der Aufnahme der Rede günstig ist; 

(3) die Beweisführung, mit der Sachverhalte dargestellt, Positionen begründet und Gegenpositio-
nen unterminiert werden134. 

Aristoteles ordnet die drei Formen zwar jeweils primär den drei unterschiedlichen Redegattun-
gen zu: Das Ethos des Redners ist v.a. für die beratende Rede (genus deliberativum), das Pathos 
für die Ehrenrede (genus demonstrativum) und die Beweisführung für die Gerichtsrede (genus 
iudiciale) wichtig135. Die drei Formen stehen aber in wechselseitigen Konstitutionsverhältnis-
sen136 und können bzw. müssen im Verlauf einer Rede kombiniert werden. Glaubwürdig zu re-
den erfordert nicht nur die virtuose Anwendung rhetorischer Techniken. Die Gestaltung der Rede 
muß der jeweils besonderen Relation von Gegenstand, über den geredet wird, Redegattung, Ort, 
Zeitpunkt und Redner sowie Einstellungen und Erwartungen der Adressaten gerecht werden; die 
einzelnen Teile der Rede müssen außerdem in einem angemessenen Verhältnis zueinander ste-
hen137. Welche rhetorischen Figuren einzusetzen sind und wie sie fallbezogen ausgeführt wer-
den, um glaubwürdig zu wirken, kann nur in Hinblick auf die besondere Situation der Rede ent-
schieden werden. Generell wichtig sind jedoch die Figuren der Amplifikation, die Beweise und 
der Topos der Möglichkeit und Unmöglichkeit138. - Im folgenden sollen die drei eingangs ge-
nannten Formen der Beglaubigung näher erläutert werden. 
 
(1) Ethos 
'Ethos' meint den "sittlichen Charakter, die moralische Gesinnung" (HWR 1994, 1516) des Redners: "Es gibt nun 
drei Ursachen dafür, daß der Redner glaubwürdig ist (...). Es sind dies: Einsicht, Tugend und Wohlwollen" (Aristote-
les 1980, II.1.5). Im Ethos verbinden sich die ethische und die redetechnische Ausrichtung der Rhetorik139. Die Tu-
gendhaftigkeit des Redners bildet die Grundlage seiner Glaubwürdigkeit140. Das Ethos des Redners ist nicht nur als 
Interpretationshintergrund für eine günstige Aufnahme der Rede wichtig - es muß in der Rede selbst zum Ausdruck 
gebracht und dargestellt werden141. Das Ethos des Redners steht in direktem Zusammenhang mit der affektiven Tö-
nung der Rede und den ruhigen, gemäßigten Gefühlen, die im Publikum erweckt werden sollen142. Dieser Zusam-
                                                           
134  s. Aristoteles (1980, I.2.3-6 und II.1.5-9) 
135  Vgl. Aristoteles (1980, I.3); im folgenden beziehe ich mich auf die Gerichtsrede, da ihre Situation den von 

mir untersuchten Bedingungen am ähnlichsten ist (Konstruktion glaubwürdiger Wirklichkeitsdarstellungen 
bei einer kompetitiven Parteienkonstellation). 

136  Z.B. können für das Ethos des Redners Beweise angeführt werden oder wirkt Pathos erst dann überzeu-
gend, wenn zuvor das Ethos des Redners gesichert wurde. 

137  S. Plett (1991, 23f.) zum rhetorisch-stilistischen 'aptum' (s.a. Aristoteles 1980, II. 12-17 und Ueding & 
Steinbrink 1994, 216-221); besonders muß berücksichtigt werden, wie glaubwürdig der Parteienstandpunkt 
dem Richter bereits vor der Rede erscheint (Lausberg 1963, 23). 

138  "Das Hauptmittel der Erreichung der Glaubwürdigkeit der eigenen Parteimeinung ist die amplificatio" 
(Lausberg 1963, 33); zum Topos von Möglichkeit und Unmöglichkeit s. Aristoteles (1980, II.18). 

139  Die ethische Ausbildung des Redners fand ihre elaborierteste Artikulation im 'vir bonus'-Ideal der Rhetorik 
Quintilians (1972, z.B. III,1.1). 

140  Aristoteles (1980, I.9) nennt die Tugenden Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, Freigiebigkeit, Hochher-
zigkeit, hohe Gesinnung, Einsicht und Klugheit, Sanftmut und Weisheit (vgl. a. Ulonska 1990, 19-27 zum 
Zusammenhang von Glaubwürdigkeit und Tugendhaftigkeit des Redners). Hinzu kommt die Ehre, die der 
Redner durch seine Verdienste erworben hat. In christlicher Zeit wurde die Skala der Tugenden leicht ver-
ändert: Glaube, Hoffnung und Barmherzigkeit traten an die Stelle von Hochherzigkeit, hoher Gesinnung 
und Freigiebigkeit. 

141  "Nun hält also Aristoteles es für das Wirkungsvollste bei dem, der spricht, daß er ein untadeliger Mensch 
sei. So sehr das auch das Beste ist, so folgt doch, zwar mit Abstand, aber immerhin das: es auch zu schei-
nen" (Quintilian 1972, V,12.9); zur rhetorischen Selbstpräsentation des Redners s.a. Cicero (1976, II,182). 

142  Vgl. Quintilian (1972, VI,2,8-13); 'Ethos' wurde nach Aristoteles nicht nur als Bezeichnung für den laute-
ren Charakter des Redners verwendet, sondern auch für das "milde Affektziel" (Plett 1991, 5) des Gefal-
lens (delectare) und Gewinnens (conciliare); vgl. HWR (1994, 1516-1543). 
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menhang wird über die Selbstdarstellung des Redners in der Rede und durch die Haltung, die er in ihr zu seinem Au-
ditorium einnimmt, gestiftet143. Das Ethos des Redners muß in der Bearbeitung aller rhetorischen Darstellungsaufga-
ben zum Ausdruck kommen144. 
 
(2) Affekte 
Die antike Rhetorik geht davon aus, daß die Erweckung günstiger Gefühle beim Publikum entscheidenden Anteil an 
der Glaubwürdigkeit der Rede hat145. Der Redner muß emotionales Engagement zeigen, d.h. die Affekte, die er zu 
bewirken beabsichtigt, selbst glaubwürdig zum Ausdruck bringen. Während sich das Ethos auf die milden, sympa-
thetischen Gefühle richtet, wird mit 'Pathos' ein Redestil bezeichnet, der auf heftige, leidenschaftliche Gefühle ab-
zielt146. Pathos muß dosiert eingesetzt werden, wenn die Rede nicht schwülstig, voreingenommen oder unmäßig er-
scheinen soll147. Pathos wird besonders über die 'actio' und die hohe Stilebene vermittelt148. 
 
(3) Beweisführung 
Aus der rhetorischen Theorie der Beweisführung (argumentatio) hat sich in neuerer Zeit eine eigenständige Disziplin, 
die Argumentationstheorie, entwikelt. Sie wird in I.2.4 vorgestellt. 
 
Neben diesen drei Grundformen der Persuasion kommt in der Rhetorik vor allem der Erzählung 
(narratio) Bedeutung für den Erwerb von Glaubwürdigkeit zu.  
 
Die Erzählung soll durch "sinnliche Details, die zusammengenommen einen lebendigen Gesamteindruck von der Sa-
che geben" (Ueding & Steinbrink 1994, 285) Evidenz verbürgen: Darstellungen sollen so gestaltet werden, "daß man 
eher zu sehen glaubt als zu hören" (Quintilian 1975, IX,2,40). Inhaltlich hat der Redner in der 'inventio' "wahre oder 
wahrscheinliche Stoffmomente aufzufinden, die den Redegegenstand glaubhaft machen"149. In ge- stalterischer Hin-
sicht gibt es spezifisch narrative Mittel der Glaubwürdigkeitssteigerung150. 
 
                                                           
143  "Denn im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit macht es viel aus -besonders bei Beratungen und schließlich 

vor Gericht-, daß der Redner in einer bestimmten Verfassung erscheine und daß die Zuhörer annehmen, er 
selbst sei in einer bestimmten Weise gegen sie disponiert, und schließlich, ob auch diese sich in einer be-
stimmten Disposition befinden. (...) denn ein und dasselbe erscheint nicht in gleicher Weise den Liebenden 
und Hassenden bzw. den Zornigen und denen in sanfter Gemütslage" (Aristoteles 1980, II.1.3f.). 

144  So gibt es z.B. spezifische Topoi der Charakterdarstellung, wie die Schilderung guter Taten in der narratio, 
sowie die Bekundung von Bescheidenheit, Wohlwollen, guten Absichten und Eigenschaften oder die 
Selbstverpflichtung auf allgemein geteilte Werte (vgl. Aristoteles 1980 I.9), die v.a in Einleitung (exor-
dium) und Schluß (peroratio) der Rede einzuflechten sind. Das 'ethos' muß auch in der Inszenierung des 
Vortrags (actio) zum Ausdruck kommen: "Die menschlich-personhafte Glaubwürdigkeit des Redners und 
damit auch die der von ihm vertretenen Sache hängt weitgehend davon ab, wie sich in seinen Gesten, Ge-
bärden, in dem Mienenspiel seines Gesichts und der Haltung seines Körpers, dem Klang der Stimme und 
im Ausdruck seiner Augen sein Charakter darstellt" (Ueding & Steinbrink 1994, 231). Spezielle Formen 
der Demonstration des Ethos sind z.B. direkte Adressen ans Publikum in Form der 'dubitatio', in der der 
Redner sich zweifelnd zeigt und um Mithilfe bittet, der 'concessio', in der dem Gegner in unwichtigen 
Punkten recht gegeben wird, oder der 'licentia', in der ein schockierender Gedanke mit nachfolgender Ent-
schuldigung geäußert wird (Lausberg 1963, 143f.); vgl. a. Ulonska (1990, 44-58) zum Ethos im Rede-
aufbau (dispositio) und in einzelnen Figuren (elocutio). 

145  Aristoteles (1980, II,1-11); Cicero (1976, z.B. II,185-187 und 206) 
146  s. Ueding & Steinbrink (1994, 280ff.) 
147  Pathos ist nur zur Hervorhebung wesentlicher Passagen, an Kulminationspunkten der Rede einzusetzen. Es 

kann nur dann seine persuasive Wirksamkeit entfalten, wenn zuvor das Ethos des Redners überzeugend 
vermittelt wurde. 

148  Zum Ausdruck von Pathos gehört der Gebrauch von Tropen (v.a. Metaphern und Hyperbeln), Positions- 
und Wiederholungsfiguren und Appellen an das Auditorium (vgl. Plett 1991, 6 und 102). 

149  Plett (1991, 12); vgl. a. Lausberg (1963, 24) 
150  Neben der Detaillierung sind dies die 'ordo naturalis' (Lausberg 1963, 27), die Schilderung von Ereignissen 

in einer natürlich erscheinenden Reihenfolge, und die 'sermocinatio' bzw. 'ethopoeia' (s. HWR 1994, 1512-
1516), die (vorgeblich) wörtliche Wiedergabe von Äußerungen und Dialogen, die auch besonders die Af-
fekte anspricht (s. Plett 1991, 67). 
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Weitere generelle Prinzipien, die der Redner zu berücksichtigen hat, sind Klarheit (perspicuitas) 
und Kürze (brevitas)151. 
 
Diskussion 
Die Goffmansche Selbstdarstellungstheorie und die Rhetorik verstehen die Konstitution von 
Glaubwürdigkeit als Aufgabe, die von Akteuren aktiv methodisch bearbeitet werden muß, stets 
den besonderen Gegebenheiten der Handlungssituation (Publikum, Ort usw.) Rechnung zu tra-
gen hat und im Kontext praktischer Interessen stattfindet. Beide gehen von einem sehr weiten 
Begriff von Glaubwürdigkeit aus. Dies hat den Vorteil, daß normative und wirkungsbezogene 
Verhältnisse zwischen verschiedenen Aspekten von Glaubwürdigkeit (z.B. von faktischer Wahr-
heit und expressiver Aufrichtigkeit) erkennbar werden, die in anderen Ansätzen aufgrund a priori 
vorgenommener analytischer Distinktionen übersehen oder ausgeschlossen werden. Allerdings 
bringt die Weite der Begriffsverwendung erhebliche Unschärfen mit sich.  
  Goffmans Schriften zeichnen sich durch die genaue Beobachtung und scharfsinnige Analyse 
alltagsweltlicher interaktiver Praktiken der Demonstration, Prüfung und Restitution von Authen-
tizität aus. Sein "zynisch-faktischer" Ansatz gibt den Blick frei auf expressive Techniken der 
Handhabung von Normen, die im Dienste ritueller Belange der Imagepflege eingesetzt werden. 
Das Streben nach Imagepflege wird als universelles Explanans für die Konstitution interaktiver 
Ordnung angesetzt152. Oftmals scheint mir diese Erklärung voreilig bzw. einseitig zu sein; sie 
wird selbst nicht zum Gegenstand der Untersuchung153. Goffmans Untersuchungen erhalten da-
durch eine intentionalistische Schlagseite, mit der problematische, empirisch nicht ausgewiesene 
Prämissen eingeführt werden. Da Goffmans Arbeiten nicht auf ausdiovisuellen Aufnahmen von 
Interaktionssequenzen, sondern vor allem auf ethnographischen Notizen beruhen und nicht fall-
bezogen ausgerichtet sind, gibt er keine systematische Analyse der sprachlichen Details und der 
sequenziellen Organisation von Mikro- und Makroprozessen der Verhandlung von Glaub-
würdigkeit. Da Goffmans Interesse sich vorrangig auf die expressive Ordnung der Interaktion er-
streckt, nimmt die Frage, wie die Glaubwürdigkeit von Sachverhaltsdarstellungen erarbeitet und 
verhandelt wird, bei ihm einen untergeordneten Rang ein. 
  Die Rhetorik (vor allem der Gerichtsrede) nennt grundlegende Prinzipien der Konstitution von 
Glaubwürdigkeit und stellt ein breites Repertoire sprachlicher Figuren dar, mit denen Gesche-
hensversionen beglaubigt und unterminiert werden können. Sie bezieht sich jedoch auf die mo-
nologische Rede und nicht auf die dialogische Verhandlung im Gespräch154. Im Dialog können 
und müssen Gesprächsteilnehmer direkt auf Äußerungen anderer reagieren und erfahren selbst 
Reaktionen, zu denen sie wiederum Stellung nehmen müssen bzw. können. Sie verstricken sich 
in emergente Interaktionsprozesse, die sie weder vollständig kontrollieren noch überblicken kön-
nen. Dadurch ergeben sich veränderte Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Analyse: 

                                                           
151  Zur Klarheit schreibt Lausberg (1963, 50): "(...) nur was verstanden wird, kann für die Glaubwürdigkeit in 

Frage kommen". Kürze ist wichtig, um die essentiellen Punkte prägnant herauszuarbeiten und z.B. nicht 
durch eine Überfülle von Argumenten Mißtrauen zu erwecken (Quintilian 1972, V,12.8). 

152  Auf dieser Prämisse beruht die von Goffman ausgehende 'Face'-Theorie (Brown & Levinson 1987; 
Holtgraves 1992; Tracy 1990). 

153  vgl. a. die entsprechende Kritik von Schegloff (1988) am 'face'-Konzept Goffmans 
154  Die klassische Rhetorik ist "konzeptionell schriftlich" i.S. von Koch & Oesterreicher (1985). Die Verände-

rungen der Sichtweise einer "Gesprächsrhetorik" gegenüber traditionellen Ansätzen diskutiert Kallmeyer 
(1996). 
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Klassische Rhetorik Gesprächsrhetorik 
Geplante Rede unvorhersehbare Anforderungen des Ge-

sprächsverlaufs, auf die Sprecher reagieren 
müssen 

Wirkungsabsicht als bekannt vorausgesetzt Funktionen rhetorischen Handelns sind empi-
risch zu erschließen 

Intendierte Wirkung bzw. aus "Erfah-
rungswerten" abgeleitete Hypothesen über 
Wirkung 

Untersuchung der Potentiale und Gefahren 
rhetorischen Handelns anhand des Ge-
sprächsverlaufs  

Aufbau des Monologs Sequenzen interaktiver Verhandlung 
Eingeübte rhetorische Figuren Kommunikative Routinen 

 
 
2.4. Argumentation: Glaubwürdigkeit als rationaler Anspruch 
 
In diesem Kapitel werden Ansätze diskutiert, in denen Glaubwürdigkeit als Anspruch konzipiert 
wird, der nach Maßstäben eines rationalen Diskurses zu prüfen ist. Die Sprechakttheorie setzt 
bspw. Glaubwürdigkeit als eine (universale) Bedingung an, die Sprechakte erfüllen müssen, um 
akzeptabel zu sein. Moderne argumentationstheoretische Ansätze sind zumeist normativ ausge-
richtet: Sie untersuchen und bewerten die Bedingungen, Verfahren und Kriterien, unter bzw. mit 
denen die Akzeptabilität von Sprechakten in Zweifel gezogen bzw. verteidigt werden kann.  
 
In den beiden einflußreichsten sprachpragmatischen Theorien, der Grice'schen Handlungstheorie 
und der Sprechakttheorie, wird Glaubwürdigkeit als normatives Basiserfordernis rationaler bzw. 
kooperativer Kommunikation veranschlagt. Grice (1979, 249) formuliert die 'Qualitätsmaxime' 
als eine von vier Partikularisierungen des allgemeinen Kooperationsprinzips155: "Versuche dei-
nen Beitrag so zu machen, daß er wahr ist". Grice (ibid.) spezifiziert weiter: "Sage nichts, was du 
für falsch hältst" und "Sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen". Ähnlich lesen sich 
Searles Bestimmungen der Glückensbedingungen ('felicity conditions') von Sprechakten. Für as-
sertorische Sprechakte nennt Searle (1971, 101) die 'Einleitungsregel' "S hat Beweismittel (Grün-
de usw.) für die Wahrheit von p" und die 'Regel der Aufrichtigkeit' "S glaubt p"156. Habermas 
(1984) bezeichnet im Anschluß an Searle 'Wahrheit' (hinsichtlich der Welt der Sachverhalte) und 
'Wahrhaftigkeit' (hinsichtlich des Ausdrucks subjektiven Erlebens) als universelle Geltungsan-
sprüche, die prinzipiell mit jeder Äußerung erhoben werden und für Verständigung konstitutiv 
sind157. Geltungsansprüche sind nach Habermas (1984, 428-436) die "rationale Grundlage illo-
                                                           
155  Dies lautet: "Mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von dem akzeptierten Zweck oder von der 

akzeptierten Richtung des Gesprächs, an dem du gerade teilnimmst, gerade verlangt wird" (Grice 1979, 
248). 

156  Die "Regel der Aufrichtigkeit" gilt für alle Sprechakte (außer Begrüßungen), die Searle (1971) diskutiert. 
Einleitungsregeln sind sprechaktspezifisch, beziehen sich jedoch oft auf Glaubwürdigkeitsanforderungen. 
Giese (1992) unterscheidet verschiedene Formen von Täuschungen nach Verletzungen von Bedingungen 
des illokutionären, lokutionären und präsuppositionalen Akts.  

157  "Verständigung ist der Prozeß der Herbeiführung eines Einverständnisses auf der vorausgesetzten Basis 
gemeinsam anerkannter Geltungsansprüche" (Habermas 1984, 355). Unproblematisches verständigungs-
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kutiver Kräfte": Sprecher gehen mit Sprechakten ein Engagement ein, das intersubjektiv nach-
prüfbare Geltungsansprüche mit sich bringt und "einen Hörer dazu bewegen kann, sich auf die 
sprechhandlungstypischen Verpflichtungen zu verlassen" (Habermas 1984, 432)158.  
 
Diese Ansätze veranschlagen subjektive Aufrichtigkeit und die Fähigkeit, gute Gründe für die 
Wahrheit von Behauptungen vorweisen zu können, als conditio sine qua non für kooperative, ak-
zeptable bzw. rationale kommunikative Handlungen159. Wenn Zweifel entstehen, ob diese Be-
dingungen erfüllt sind, stellt Argumentation das diskursive Verfahren dar, mit dem strittige Gel-
tungsansprüche dadurch rational zu prüfen sind, daß Sprecher ihren geltungsbezogenen Ver-
pflichtungen nachkommen und einsichtige Gründe für die Akzeptabilität von Sprechakten ange-
ben160. Aufrichtigkeit wird allerdings als Anspruch eingeschätzt, der argumentativ nicht verhan-
delbar, sondern "allenfalls indirekt an der Widerspruchsfreiheit der folgenden Äußerungen bzw. 
an der Konsistenz der Anschlußhandlungen" zu überprüfen bzw. zu erweisen ist (Kopperschmidt 
1989, 47). 
 
Manifeste oder antizipierte Strittigkeit einer Frage ('Quaestio') ist die Voraussetzung von Argu-
mentationen161. Je nachdem, wie normativ die Theorie ausgerichtet ist, wird das Ziel des Argu-
mentierens darin gesehen, daß Adressaten die vertretene Position faktisch akzeptieren, kognitiv 
überzeugt werden oder daß zwischen den Beteiligten explizit ein rational motiviertes Einver-

                                                                                                                                                                                     
orientiertes Handeln beruht nach Habermas (1984, 355f.) auf folgendem Hintergrundkonsens: die Ansprü-
che werden erhoben; die Interaktanten vertrauen darauf, daß die Ansprüche erfüllt sind und daß die Bedin-
gungen zur Überprüfung der Erfülltheit vorliegen. 

158  Der Wahrheitsanspruch impliziert Begründungsverpflichtungen, die durch den Rekurs auf die Erfahrungs-
quelle einzulösen sind, der Anspruch auf Wahrhaftigkeit zieht Bewährungsverpflichtungen nach sich: Der 
Sprecher muß "in den Konsequenzen seines Handelns zeigen, daß er genau die Intention zum Ausdruck 
brachte, die ihn tatsächlich leitet" (Habermas 1984, 434). 

159  Grice (1979, z.B. 254) mildert mit seinem Konzept der 'konversationellen Implikatur' die Unbedingtheit 
dieser Voraussetzungen ab. Offensichtliche Verstöße gegen die Qualitätsmaxime können als kooperative 
Züge interpretiert werden, wenn der Hörer davon ausgeht, daß der Sprecher das übergeordnete Kooperati-
onsprinzip dennoch befolgt und unterstellt, daß der Hörer eine implikatierte Interpretation bilden kann, die 
den manifesten Verstoß bereinigt. So können Formen des "uneigentlichen Sprechens" (z.B. Ironie, Meta-
pher, Metonymie) trotz Verletzung der Qualitätsmaxime als kooperative Akte verstanden werden (vgl. a. 
Sperber & Wilson 1986). Grice (1979, 250) beschränkt die Geltung seiner Maximen zudem auf diejenigen 
Interaktionen, in denen maximal effektiver Informationsaustausch den Zweck des gemeinsamen Handelns 
bildet. 

160  Vgl. Habermas 1984, 356; Kopperschmidt (1989, 77) nennt Argumente "Geltungsgründe": "Problemlagen 
verlangen zu ihrer möglichen Bewältigung Geltungsgründe, die problematisierte Geltungsansprüche über-
zeugungskräftig einzulösen fähig sind, so daß diese konsensuell ratifizierbar werden." Die rationalistische 
Definition von Argumentation spiegelt sich darin wider, daß die meisten Argumentationstheoretiker ihre 
Aufgabe darin sehen, korrekte von unkorrekten Formen des Argumentierens zu unterscheiden (z.B. van 
Eemeren 1987, 36). Norbert Groeben und seine Mitarbeiter haben in einer Reihe von Veröffentlichungen 
eine Ethik der 'Argumentationsintegrität' entwickelt, die nach ihren Befunden Sprecherintuitionen über ar-
gumentative Fairness expliziert und die Grundlage für eine empirisch gestützte Beurteilung der Adäquat-
heit rhetorischer Strategien ermöglicht (z.B. Groeben et al. 1993; Schreier & Groeben 1990 und 1995). Die 
normativen Prämissen bzw. Anforderungen, die in Argumentationstheorien zu finden sind (z.B. Alexy 
1991; van Eemeren et al. 1987, 36-54; van Eemeren et al. 1993, Kap.2; Groeben et al. 1993), sind aller-
dings in der Praxis wohl in keinem Falle erfüllt. Statt Art, Funktion und Konsequenzen faktischer kontext-
spezifischer Restriktionen und "Abweichungen" von derartigen Idealvorstellungen zu untersuchen, führen 
die meisten Ansätze lieber einen moralischen Diskurs in Form des Entwurfs präskriptiver Modelle und der 
Kritik unlauterer Strategien. 

161  Pander Maat (1985, 8-12) nennt als Formen der Manifestation von Dissens: Geltungsfragen, nicht-
akkordierende Sprechhandlungen, bestimmte Hörersignale und die Antizipation von Einwänden. 
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ständnis hergestellt wird162. Argumentiert werden kann in Form der Problematisierung durch 
Widerlegung oder als Verteidigung durch Rechtfertigung einer Position163. Die argumentative 
Verteidigung strittiger Glaubwürdigkeit wird durch Begründungen vollzogen164. Seit Toulmins 
Kritik an der Unzulänglichkeit der formalen Logik als Argumentationsmodell165 wird der Rekurs 
auf intersubjektiv Geltendes als Prinzip des Argumentierens angesehen166. Uneinigkeit besteht 
jedoch darüber, was adäquatermaßen als intersubjektiv Geltendes anzusetzen ist: Die Spannweite 
reicht von demjenigen, was faktisch für die jeweilige Gruppe von Argumentierenden im Moment 
der Aushandlung gilt, bis hin zu Gründen, die für jedes rationale Wesen akzeptierbar sein müß-
ten167. Die Gestaltung von Argumentationen muß in jedem Falle die besonderen Voraussetzun-
gen des Partners -sein Wissen, seine Kriterien etc.- berücksichtigen, da ihr Erfolg von der Reak-
tion des Partners abhängt168. Argumentation beruht darauf, daß unterstellt wird, daß gewisse Ü-
berzeugungen und Kriterien unstrittig sind169. Sie können allerdings ihrerseits im Zuge der Ver-
handlung strittig werden und den Gegenstand einer weiteren Argumentation bilden170. Vor allem 
Toulmin (1958) hat darauf aufmerksam gemacht, daß in unterschiedlichen "Feldern" unter-
schiedliche Adäquatheitskriterien für Argumente gelten171.  
  Kollektiv Geltendes besteht (material) aus "Aussagen über einzelne Sachverhalte" und (formal) 
aus Prinzipien, nach denen legitime Übergänge zwischen Aussagen zu bilden sind (Klein 1980, 
19). Die Beurteilung von Argumenten rich-tet sich daher auf die Wahrheit und Richtigkeit der 
impliziten und expliziten Prämissen des Arguments und auf die Korrektheit des Argumentations-
schemas172.  
 

                                                           
162  Vgl. etwa die Definitionen von Pander Maat (1985, 3), van Eemeren et al. (1987, 7), Groeben et al. (1993, 

362) und Kopperschmidt (1985, 159f. und 1989, 5); argumentationstheoretischen Wahrheitsbegriffen un-
terliegt daher stets eine Version der Konsenstheorie von Wahrheit (vgl. Becker 1988, 325-338). 

163  Schon Aristoteles (1980,II.20-26) unterschied zwischen 'argumentatio' und 'refutatio' (vgl.a. Lausberg 
1963, 25f.; Kindt 1992a).  

164  S. Pavlidou (1978, 101-111); zu sprachlichen Realisierungen der Begründungsrelation s. J. Klein (1987, 
224-236); Begründungen sind keine kausalen oder motivationalen Erklärungen von Äußerungen, sondern 
haben die Funktion, die Gültigkeit bzw. Berechtigung einer These zu stützen (vgl. Kopperschmidt 1985, 
159). 

165  s. Toulmin (1958) 
166  So definiert W. Klein (1980, 19) Argumentation als Versuch, "mit Hilfe von kollektiv Gel-tendem etwas 

kollektiv Fragliches in etwas kollektiv Geltendes zu überführen" (Klein 1980, 19). 
167  W. Klein (1980) betont bspw., daß die Bestimmung des kollektiv Geltendem eine empirische Frage ist: Die 

Legitimität von Argumenten wird je nach Kollektiv und Zeitpunkt sehr unterschiedlich beurteilt, ohne daß 
der Analytiker einen überlegenen Beurteilungsstandpunkt einzunehmen hat. Perelman & Olbrechts-Tyteca 
(1969, 23-35) machen hingegen den Unterschied von Persuasion (Überreden) und Argumentation (Über-
zeugen) daran fest, daß persuasive Züge nur für ein spezifisches Publikum akzeptabel seien, während sich 
echte Argumente durch Rechtfertigung vor einem idealtypischen universellen Auditorium auszeichnen (s.a. 
Habermas 1988). 

168  vgl. van Eemeren et al. (1987, 25ff.), Pavlidou (1978, 140ff.) 
169  "Argumente können problematisierte Geltungsansprüche nur mit Hilfe anderer Geltungsansprüche einlö-

sen, deren Berechtigung unstrittig ist" (Kopperschmidt 1989, 92). 
170vgl. Kopperschmidt (1989, 99-111); Petter (1988, 106f.) 

171  So unterscheiden sich z.B. die Kriterien für die Prüfung der gleichen Behauptung, je nachdem ob sie in all-
tagsweltlicher Kommunikation, vor Gericht oder im wissenschaftlichen Diskurs verhandelt werden (Toul-
min 1958, 36f.).  

172  Vgl. van Eemeren (1987, 25ff.); zur Korrektheit des Argumentationsschemas gehört z.B., ob die Argu-
mente in adäquater Funktion eingebracht werden, ob sie relevant und geeignet zur Begründung und Wi-
derlegung einer These sind. 
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Das bekannteste formale Argumentationsschema stammt von Toulmin (1958, 97-106). Er unterscheidet folgende 
Argumentationskomponenten:  

- conclusion (= These) 

- data (= sachliche Evidenzen, die für eine These vorgebracht werden) 

- warrant (= Regeln, die die Legitimität des Übergangs von data zu conclusion verbürgen) 

- backing (= Stützungen von warrants) 

- rebuttal (= Nebenbedingungen, die die Gültigkeit des Übergangs von data zu conclusion einschränken)  

- qualifier (= Bestimmung des Gewißheitsgrades der conclusion). 
 
Natürliche argumentative Schlüsse sind enthymematisch: Es bleiben immer wesentliche Prämis-
sen und/bzw. Formulierungen der Übergangsregel(n) implizit, die für die Gültigkeit der Argu-
mentation entscheidend sind173. Die rhetorisch-argumentative Topik beschäftigt sich mit den 
Prinzipien, nach denen Enthymeme zu bilden sind. Topoi sind "inhaltlich motivierte Schlußprin-
zipien" (Kienpointner 1986, 351), die zugleich Muster der Übergangs von Prämissen zu Schlüs-
sen und eine Heuristik für die Auffindung von argumentativen Inhalten bieten174.  
 
"Topos" ist ein sehr unscharfer Begriff; er wird u.a. als Heuristik für Darstellungsgesichtspunkte, rhetorisches 
Schlußprinzip, Gemeinplatz oder kollektives Wissen interpretiert. Aristoteles (1980, II.20-26) nennt als Topoi bspw. 
die Berufung auf Autoritäten und die Mehrheit, die Schlüsse aus Analogien, von Teil auf Ganzes, von Genus auf 
Spezies oder aus der Etymologie. In neuerer Zeit knüpfen Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969, 138-459), Kien-
pointner (1983, Teil III; 1986 und 1992) und Kindt (1992a und b) aus argumentationstheoretischer Perspektive an die 
Aristotelische Topik an175. Eng verbunden mit der Untersuchung der Topoi ist die normative Analyse argumentativer 
Trugschlüsse ('fallacies')176. Im Gegensatz zu formallogischen Schlußregeln sind Topoi stets polyvalent inter-
pretierbar; sie garantieren keine deterministischen Schlüsse, und anhand unterschiedlicher Topoi können einander 
widersprechende Schlußfolgerungen gewonnen werden177. 
 
Da den meisten Theoretikern wohl immer noch das Ideal der formallogischen Rekonstruktion 
von Argumentationen vorschwebt, werden kontextrelative Variabilität von Kriterien, Implizität 
von Prämissen, Vagheit, Mehrdeutigkeit und Situationsabhängigkeit der Bedeutung von Äuße-
rungen als Probleme aufgefaßt, die der Argumentationsanalyse hinderlich sind, in einer vollstän-
digen Rekonstruktion jedoch gelöst werden müßten178. 
  Als primäres, aktivitätsspezifisches Ziel von Argumentationen wird die Herstellung von Kon-
sens über eine strittige Frage angesehen. Welche "sekundären Ziele" (Pander Maat 1985, 15) mit 
Argumentationen verfolgt werden, ist dagegen bislang nicht systematisch untersucht worden179. 

                                                           
173  zu Enthymemen s. Aristoteles (1980, II.18-26) und HWR (1994, 1197-1222) 
174  Van Eemeren et al. (1987, 65) sprechen von einer "selective function" -Topoi selegieren mögliche Prämis-

sen- und einer "guarantee function" - sie garantieren die Validität des Schlusses. 
175  s.a. Ueding & Steinbrink (1994, 234-255) zur rhetorischen Topik 
176  Als Topoi, die entweder inadäquat sind oder für Trugschlüsse anfällig sind, werden z.B. Argumente ad ver-

ecundiam (Autoritätsargumente), ad ignorantiam (Argumentieren mit Unwissen), ad hominem, Emotions-
appelle oder die Verwechslung von Ursache und Wirkung analysiert (z.B. van Eemeren 1987, 78-94; van 
Eemeren & Grootendorst 1992a; Walton 1989a; 1992a und b). Walton (1989b) untersucht unter normati-
ven Gesichtspunkten die argumentative Adäquatheit von Fragen (z.B. Fragen mit irreführenden Präsuppo-
sitionen, Vorgabe unzulänglicher Antwortalternativen, terminologisch vorbelastete Fragen). 

177  Vgl. Bornscheuer (1976, 97ff.); z.B. werden oft der Topos der Quantität ("Die Mehrheit hat Recht") und 
der Topos der Qualität ("Die Experten haben Recht") gegeneinander ausgespielt. 

178  z.B. W. Klein (1980, 41ff.); Öhlschläger (1980) 
179  Eine Ausnahme ist die Arbeit von Kindt (1992b). Er untersucht Argumentation als Verfahren der Konflikt-

austragung und analysiert, wie durch Argumentationen Positionsanhänger für ihre Vernünftigkeit gewür-
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Diskussion 
Moderne Argumentationstheorien proklamieren einen kommunikativen Ansatz: Argumentieren 
wird als adressatenbezogene Aktivität angesehen, bei der intersubjektiv Geltendes Mittel von 
Verteidigung und Widerlegung und zugleich Ziel der Auseinandersetzung ist. Nahezu alle Ar-
gumentationstheoretiker beschäftigen sich jedoch mit ausgedachten, illustrativen Beispielen oder 
mit der Analyse schriftlicher Texte180. Wenn natürliche Interaktionen untersucht werden, wird 
der dialogische Prozeß in eine strukturelle "Logik der Argumentation" übersetzt181. Interaktive 
Einführung und Okkasionierung von Argumenten, pragmatische Relationen zwischen Beiträgen, 
sequenzielle Organisation und thematische, positionale, topische etc. Dynamik der Argumentati-
onsentwicklung, kontextuelle Relativität von Interpretationen und Akzeptabilitätskriterien und 
viele andere genuin dialogische Phänomene bleiben dabei unanalysiert. Aufgrund der Ab-
straktion von interaktiven Faktoren arbeiten argumentationstheoretische Ansätze mit zahlreichen 
Idealisierungen, die für eine empirische Analyse unbrauchbar sind182. Die argumentative Funkti-
on und Relevanz von Gesprächsbeiträgen ist in vielen Fällen nur zu verstehen, wenn die Zwecke, 
Interpretations- und Handlungsregeln berücksichtigt werden, die im Kontext der praktischen Ak-
tivitäten183 gelten, in denen die Argumentation geführt wird184. Praktische Funktionen von Ar-
gumentationen, das besondere interpersonell-rhetorische Potential des Aktivitätstyps "Argumen-
tieren" und einzelner argumentativer Techniken im Unterschied zu anderen Formen der Kon-
fliktbehandlung und praktische (z.B. institutionelle, handlungszweckbezogene) Restriktionen für 
Prozeß und Ergebnisse argumentativer "Wahrheitsfindung" wurden bisher kaum untersucht185. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
digt werden und umgekehrt implizite Vorwürfe gemacht, mit Anerkennungsentzug gedroht, Ver-
werflichkeit des Gegners nahegelegt und dessen soziale Ausgrenzung betrieben werden. 

180  Interaktionsstudien nehmen bspw. in den vier Konferenzbänden von van Eemeren et al. (1995) einen ver-
schwindend geringen Raum ein. 

181  so z.B. bei Klein (1980 und 1981); Miller (1992) 
182  So können z.B. auch andere als assertorische Sprechakte, die in Begründungsrelationen stehen, argumen-

tativ eingesetzt werden (van Eemeren et al. 1993, 91ff. und 117-141). Die Quaestio einer argumentativen 
Sequenz liegt in vielen Fällen nicht von vornherein fest. Sie wird von den Interaktanten unterschiedlich de-
finiert oder bleibt implizit und muß erst anhand der argumentativen Aktivitäten rekonstruiert werden (Ja-
cobs 1987, 237). Scheinbar disparate argumentative Züge können erst dann als konsistente Züge der Aus-
einandersetzung um übergeordnete, jedoch nicht unbedingt ausgesprochene Standpunkte rekonstruiert 
werden (van Eemeren et al. 1993, 100-104). Quaestiones verschieben sich zudem oftmals, ohne daß ein 
Konsens erzielt wurde oder auch nur erzielt werden sollte (Knoblauch 1991b). Aus analytisch rekon-
struierten Geltungsbedingungen von Sprechakten ist auch nicht abzuleiten, welche Geltungsansprüche 
bzw. Standpunkte einem Sprecher zugeschrieben werden können. Sprecher sehen sich oftmals damit kon-
frontiert, daß Absichten, Ansprüche, Meinungen etc. attackiert werden, die sie nicht zum Ausdruck bringen 
wollten; sie können in die Verlegenheit geraten, unvorhergesehene Standpunkte zu verteidigen, und es 
kommt zu Auseinandersetzungen, welcher Standpunkt einem Sprecher überhaupt zuzuschreiben ist (van 
Eemeren et al. 1993, 104-115; Jackson 1987; Jacobs 1989). 

183  i.S. von 'activity types' (Levinson 1979) 
184  Ein schlagendes Beispiel dafür analysieren van Eemeren et al. (1993, 91-94). 
185  Auf Ansätze, die diese Aspekte untersuchen, wird im folgenden Kapitel eingegangen. Entsprechende Un-

tersuchungen konzentrieren sich allerdings zumeist nicht auf die argumentativen Charakteristika von Inter-
aktionen (s. aber Schütze 1978). 
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2.5. Dialogische Verhandlung: Glaubwürdigkeit als interaktive Kon-
struktion 
 
Daß Fragen nach Glaubwürdigkeit gestellt werden können, beruht auf zwei Voraussetzungen: 
Rivalisierende Darstellungen müssen vorliegen oder denkbar sein; es wird angenommen, daß sie 
sich auf die gleiche Welt beziehen, die wenigstens prinzipiell in intersubjektiv verbindlicher 
Weise zu beschreiben ist186. Da die Annahme einer gemeinsamen Welt epistemisch "unkorrigier-
bar" ist und für viele Handlungsvollzüge vorausgesetzt werden muß, müssen Interaktanten über 
Methoden und Kriterien verfügen, mit denen sie Ursachen für diskrepante Darstellungen feststel-
len und die Legitimität von Versionen bestimmen können187. Da jeder Konflikt von Versionen 
aber nur durch Rekurs auf eine andere Version, nie aber auf die Dinge selbst entschieden werden 
kann, kann jede Version prinzipiell durch eine andere diskreditiert werden188. Diese Koordinaten 
umreißen das Problemfeld, in das Interaktanten eintreten, wenn sie über die Glaubwürdigkeit 
von Darstellungen verhandeln. 
 
Zahlreiche ethnomethodologische Forscher haben untersucht, wie Wirklichkeit in interaktiven 
Prozessen hergestellt wird189. Da Glaubwürdigkeit eine wesentliche Qualität von Wirklichkeits-
darstellungen ist, spielt sie in vielen Studien eine mehr oder weniger prominente Rolle190. Ein 
Überblick über die Forschungslage zeigt, daß die Verhandlung von Glaubwürdigkeit in Gesprä-
chen unter drei Bedingungen ins Rampenlicht rückt: 

• Versionen sind manifest oder potentiell umstritten; 

• Sprecher vertreten Positionen, die von Normalitätserwartungen abweichen und damit ih-
ren Status als (moralisch und/oder ko-gnitiv) kompetente Interaktionspartner bedrohen; 

• Darstellungen sind die Grundlage für konsequenzenreiche Handlungsentscheidungen. 

Diese drei Bedingungen liegen in den Situationen isoliert oder kombiniert vor, in denen Aspekte 
von Glaubwürdigkeitsverhandlungen untersucht wurden: 

                                                           
186  Pollner (1976, 312) 
187  Pollner (1976, 316) führt aus:  "Das signifikante Merkmal dieser Lösungen (...) ist die Tatsache, daß damit 

nicht die Intersubjektivität der Welt infrage gestellt wird, sondern die Angemessenheit der Methoden, mit 
denen die Welt erfahren und über sie berichtet wird". Die Lösungen bestehen in Feststellungen, daß Ne-
benbedingungen, die für die Welterfahrung präsupponiert werden, nicht erfüllt sind (z.B. korrekte Wahr-
nehmung, adäquate psychische Konstitution des Beobachters bzw. Darstellers, Motivation zu wahrer Aus-
sage, Fähigkeit, sich verständlich mitzuteilen). 

188  Es kann zu einem Kreislauf wechselseitiger Diskreditierung kommen, der nicht durch letzte, für beide Op-
ponenten verbindliche epistemische Kriterien entschieden werden kann: "Insofar as each of the disputants 
to a reality disjuncture maintains his or her own experience as the incorrigible grounds of further inference, 
then potentially endless cycles of mutual discreditation may persist. If the conflicting parties presume 
themselves to be in possession of the truth and are versed in the rhetoric of mundane reason, each disputant 
is armed with a diagnostic apparatus to explain away the veridicality of the other's experience of the world" 
(Pollner 1987, 75). 

189  vgl. I.1 
190  Erstaunlicherweise bezieht sich nur die Arbeit von Brannigan & Lynch (1987) im Titel auf Glaubwürdig-

keit. In nahezu allen anderen Untersuchungen werden Glaubwürdigkeitsfragen im Kontext anderer Frage-
stellungen und Gesprächsrelevanzen behandelt (z.B. Feststellung der Berechtigung von Vorwürfen, Ent-
scheidung über Handlungsmaßnahmen, interaktive Machtverteilung, Verläufe von Konfliktgesprächen und 
Argumentationen). 
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• Verhandlungen vor Gericht, Untersuchungsausschüssen oder anderen Konfliktre-
gelungsinstitutionen191 

• Polizeivernehmungen192 

• Medial vermittelte politische Auseinandersetzungen193 

• Berichte über Ereignisse, die die alltagsweltliche Normalität transzendieren194 

• Wissenschaftliche Kommunikation195 

• Klatsch196 

• Polizei- bzw. Feuerwehrnotrufe197 

• Psychiatrische Einweisungen198. 

Im Überblick über diese Forschungen wird deutlich, daß Anlässe, Kriterien, Prozeduren, Verlauf 
und mögliche Resultate der Verhandlung von Glaubwürdigkeit an die jeweiligen situativen Be-
dingungen und Relevanzen des Gesprächs gebunden sind. M.a.W.: Es gibt keine allgemeine Lo-
gik der Glaubwürdigkeitsverhandlung und Wahrheitsfindung. Relevante Dimensionen der Varia-
tion sind: 

• Was ist Gegenstand und Ziel der Glaubwürdigkeitsverhandung?199 

• Welche Regeln gelten für Gesprächsorganisation und Beteiligungsrechte?200 

• Welche Positionen nehmen die Interaktionsbeteiligten zu einer strittigen Frage ein?201 

                                                           
191  Atkinson & Drew (1979); Bogen & Lynch (1989); Brannigan & Lynch (1987); Duranti (1993); Drew 

(1992); Edwards & Potter (1992b); Lindstrom (1992); Molotch & Boden (1985); Philips (1993); Pollner 
(1976); Schütze (1978); Watson (1978 und 1983) 

192  Schmitz (1983); Schröer (1992) 
193  Edwards & Potter (1992a und b); Petter (1988); Pomerantz (1989); Potter & Edwards (1990); Potter & 

Halliday (1990) 
194  Coulter (1975); Ulmer (1988); Wooffitt (1991 und 1992) 
195  Gilbert & Mulkay (1982 und 1985); Latour & Woolgar (1986) 
196  Bergmann (1987) 
197  Bergmann (1993); Whalen & Zimmerman (1990); Whalen et al. (1988) 
198  Smith (1976) 
199  Unterschiede bestehen je nachdem, ob eine definitive Version gefunden werden muß, ob diese von Kontra-

henten gefunden und formuliert werden muß oder von Dritten festgelegt wird, und wie eine Version be-
schaffen sein muß, die eine praktisch hinreichende Wahrheit verkörpert. Besonders deutlich wird dies etwa 
in Vernehmungen und Gerichtsverhandlungen, in denen die subjektive Geschehenssicht in Darstellungen 
überführt werden, die nach Kriterien der Justiziabilität von Vorgängen verfaßt sind (vgl. Caesar-Wolf 
1984; O'Barr & Conley 1989; Schmitz 1983). 

200  So ist es z.B. in der adversativen Zeugenbefragung in anglo-amerikanischen Gerichtsverfahren dem An-
walt lediglich erlaubt, Fragen zu stellen, während der Zeuge lediglich auf die gestellte Frage antworten darf 
(vgl. Atkinson & Drew 1979, Kap.2). Will der Anwalt Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen säen, 
muß er dies also in Form geschickter Fragen tun; will der Zeuge Zweifel ausräumen, die durch die Frage 
nahegelegt werden, muß er dies in Beantwortung der Frage tun, kann aber bspw. nicht eine eigenständige, 
von der Frage unabhängige Geschehensdarstellung präsentieren oder Fragepräsuppositionen explizit zu-
rückweisen. In anderen Fällen hängt es z.B. von sozialen Merkmalen des Sprechers (wie Alter oder soziale 
Stellung) ab, welche Argumente und Darstellungsformen benutzt werden dürfen (z.B. Keppler & Luck-
mann 1989; Lindstrom 1992). 

201  Zu unterscheiden ist bspw., ob die Beteiligten jeweils eine Position vertreten, ob ein Fragesteller die 
Glaubwürdigkeit eines Befragten überprüft, ob ein Anwalt einen Mandanten vertritt oder ob Adressaten, 
die nicht in die Verhandlung eintreten, überzeugt werden sollen. 
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• Wie explizit und wann werden Glaubwürdigkeitsprüfung und -be-urteilung vorgenom-
men?202 

• Welche Kriterien und Restriktionen gelten für Inhalte von Glaubwürdigkeitsbelegen, die 
Art ihrer Präsentation und den Aktivitätszusammenhang, in dem sie vorzubringen sind?203 

• Im Kontext welcher sachlichen, verhandlungsgeschichtlichen, epistemischen und perso-
nalen Aspekte wird über Glaubwürdigkeit verhandelt?204 

• Welche Logik der Konstitution von Glaubwürdigkeit wird veranschlagt?205 

Die Spannweite von Problemstellungen, Verlaufsformen und interaktiven Strukturen der Ver-
handlung von Glaubwürdigkeit sei exemplarisch anhand von fünf Untersuchungen verdeutlicht. 
 
Edwards und Potter (1992a, Kap.5; s.a. Potter & Edwards 1990) untersuchen die medial ausgetragene Kontroverse 
um Aussagen des britischen Schatzkanzlers Lawson über Pläne zur Umstrukturierung der Sozialversicherung. Der 
Streit um die Wahrheit wird über die Bewertung von Zeugen ausgetragen. Lawson diskrediert die Wiedergaben der 
Journalisten, die bei seinen Äußerungen anwesend waren, zunächst als Produkt nachträglicher, schlampiger Auf-
zeichnungen. Als diese argumentieren, zehn erfahrene Journalisten könnten unmöglich falsch notiert haben, erklärt 
Lawson, er habe das Gesagte anders gemeint als es verstanden wurde. Die Journalisten insistieren, sie seien unab-
hängig voneinander zum gleichen Schluß gekommen, was Lawson mit dem Vorwurf kontert, es handele sich um ei-
ne Verschwörung, um eine aufsehenerregende Geschichte zu konstruieren. Der Wert von Detailtreue und Konsens 
wird hier kontext- und zweckgebunden unterschiedlich veranschlagt und umstritten. 
  Wooffitt (1991 und 1992) untersucht die Methoden, mit denen versucht wird, die Glaubwürdigkeit von Berichten 
über paranormale Erfahrungen (UFO's, Hellsehen, Telepathie etc.) auszuweisen. Darsteller tragen der Skepsis von 
Rezipienten, die solche Berichte als Phantasieprodukt, Selbsttäuschung oder Indiz für psychische Krankheit diskredi-
tieren könnten, antizipatorisch Rechnung. Sie dokumentieren in mannigfaltiger Weise, daß sie "normale" Verfahren 
von Wirklichkeitsinterpretation anwenden. Sie zeigen z.B., daß sie nicht auf eine paranormale Interpretation aus wa-
ren, sondern erst nach hartnäckigen, erfolglosen Versuchen, das fragliche Phänomen alltagsweltlich zu erklären, zu 
ihr gelangten. Sie stellen das Phänomen als Ereignis dar, das sich inmitten von alltäglichen Routineaktivitäten ereig-

                                                           
202  Während bei der gerichtlichen Beweisaufnahme explizite Glaubwürdigkeitsprüfungen vorgenommen wer-

den, wird bei der Aufnahme von Notrufen die Glaubwürdigkeit des Anrufers zumeist en passant geprüft, 
indem handlungsrelevante Informationen eingeholt werden und konstitutive Gesprächsaktivitäten (Anrufer 
identifiziert sich, gibt seine Adresse) vollzogen werden. Situationen unterscheiden sich darin, ob Interakti-
onspartner (Un-)Glaubwürdigkeit direkt im Anschluß an Handlungen zuschreiben, die Zuschreibung strate-
gisch vermieden wird (z.B. um Verdächtige in trügerischer Sicherheit zu wiegen und sie zur Preisgabe von 
eindeutigen Informationen zu verleiten) oder ob sie von Dritten, an der Aushandlung nicht beteiligten Per-
sonen vorzunehmen ist (z.B. Jury oder TV-Publikum). 

203  In US-amerikanischen Gerichtsverfahren dürfen bspw. nur Beweise zur Entscheidungsfindung herangezo-
gen werden, die im Kreuzverhör präsentiert wurden; es dürfen nur die Aussagen von Experten oder Au-
genzeugen verwertet werden; Berufungen auf Dritte sind unzulässig; das Verhalten von Zeugen vor Ge-
richt darf berücksichtigt werden, nicht aber bspw. Kenntnisse über ihre Biographie oder ihre Zugehörigkeit 
zu sozialen Gruppen (Philips 1993). 

204  Wie Verhandlung und Entscheidungsfindung verlaufen, wird z.B. von folgenden Aspekten maßgeblich be-
stimmt: Welches Vorwissen und welche Vorannahmen über fragliche Sachverhalte haben die Beteiligten 
(z.B. Normalformerwartungen über Geschehnisse, bereits bestehende Einschätzungen über Glaubwürdig-
keit und andere Eigenschaften der Beteiligten, Stereotypien bzgl. typischer Opfer und Täter, Merkmale 
(un-)glaubwürdiger Aussagen)? Können Sachbeweise eingesetzt werden? Wird die Verhandlung vor dem 
Hintergrund einer (allen oder nur einigen bekannten) Aktenlage geführt? Welche sachverhaltsbezogenen 
Kriterien sind glaubwürdigkeitsrelevant (z.B. Augenzeugenstatus, Übereinstimmung mit Expertenurteilen 
über Möglichkeit bzw. Kausalität von Ereignissen)? 

205  Im Gegensatz zu westlichen Gepflogenheiten wird bspw. auf Samoa derjenige für die Wahrheit von Be-
hauptungen und die Einlösung von Versprechen verantwortlich gemacht, der sie ausspricht, nicht aber der-
jenige, in dessen Namen er auftritt (Duranti 1993). Wissen und Intentionen gelten hier nicht als Kriterium 
der Validität von Äußerungen, sondern der Sprecher muß für die faktischen Konsequenzen seiner Äuße-
rungen einstehen. 
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nete und vermeiden alle Angaben, aus denen darauf zu schließen wäre, daß sie sich während der Erfahrung in einem 
psychisch derangierten Zustand hätten befinden können (z.B. nächtliche Uhrzeit, Alkoholeinfluß etc.). Darsteller 
verzichten auf eine expertische Kategorisierung des Phänomens, die nahelegen könnte, sie seien Anhänger esoteri-
scher Theorien. Sie validieren die Objektivität der Erfahrung durch die Schilderung von Reaktionen unverdächtiger 
Außenstehender auf das Phänomen, die es nicht als solches erkennen. 
  Molotch & Boden (1985) untersuchen die Befragung des Nixon-Vertrauten und Hauptbelastungszeugen John Dean 
durch Senator Gurney vor dem Watergate-Untersuchungsausschuß. Gurney insistiert darauf, Dean solle nur detailge-
treue Fakten geben und sich jeder erklärenden Rahmung seiner Darstellung enthalten. Er verweigert die Anwendung 
von kooperativen, entindexikalisierenden Prozeduren der Reziprozitätskonstitution (z.B. akzeptiert er keine sinn-
gemäßen Wiedergaben von Gesprächen und verwehrt die Berufung auf Hintergrundwissen über übliche in-
stitutionelle Praktiken, in deren Kontext die Bedeutung von Handlungen des Präsidenten zu verstehen ist)206. Er stellt 
Dean als Zeugen dar, der unfähig ist, kompetent über Ereignisse zu berichten, und bloße Eindrücke statt brauchbarer 
Fakten liefert. Dean stilisiert sich als Person mit besonders gutem Gedächtnis und appelliert an Allgemeinwissen 
darüber, wie genau man Geschehnisse bestenfalls erinnern kann und wie aus Handlungen von Personen Rückschlüs-
se auf ihr Wissen und ihre Intentionen zu ziehen sind. 
  Drew (1992) zeigt, wie in Vergewaltigungsprozessen die Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit von Zeu-
genaussagen indirekt durch die Inferenzen ausgetragen wird, die Anwälte mit Fragen und Zeuginnen (= vermutliche 
Opfer) durch Antworten nahelegen. Anwälte versuchen die Glaubwürdigkeit der Zeugin zu untergraben, indem sie 
Aussagen bzw. Informationen nebeneinander stellen, die nur durch den Schluß auf die Unglaubwürdigkeit der Zeu-
gin miteinander vereinbar sind; sie geben Formulierungen zur Ratifikation vor, aus denen sich der Rückschlüß ergibt, 
daß die Zeugin die Intentionen des Täters kannte bzw. dem Sexualverkehr zustimmte. Zeuginnen reagieren mit kon-
trastierenden Kategorisierungen von Ereignissen, die Inferenzen auf eine entgegengesetzte Einschätzung von Moti-
ven und der interpersonellen Bedeutung fraglicher Handlungen implizieren. Die Auseinandersetzung wird so geführt, 
daß der Jury durch selektive Kontextualisierung und Kontrastierung von Aussagen Inferenzen hinsichtlich der 
Glaubwürdigkeit der Zeugin nahegelegt werden. Sie werden jedoch nicht direkt ausgesprochen, da es der Zeugin un-
tersagt ist, Vermutungen über den diskreditierenden Zweck von Fragen anzustellen. Anwälte vermeiden ihrerseits di-
rekte Zuschreibungen von Widersprüchlichkeit und Unglaubwürdigkeit, da nur diese von Zeuginnen direkt zurück-
gewiesen und korrigiert werden können. 
  Brannigan und Lynch (1987) zeigen an einem Fallbeispiel, wie ein Staatsanwalt ein wahrscheinliches Szenario des 
Delikts (Meineid!) aufbaut, das den Beschuldigten in eine dilemmatische Situation bringt: Entweder er gibt das vor-
geworfene Delikt zu, oder er muß unplausible Behauptungen über sein Verhalten aufstellen und wird dadurch un-
glaubwürdig. Der Beschuldigte versucht, dem Dilemma durch Verzögerungen, Demonstrationen von Unverständnis, 
Äquivokationen (hypothetische Äußerungen) und minimale, inferenzarme Antworten zu entgehen. Das Ausweichen 
des Angeklagten wird vom Staatsanwalt als Täuschungsmanöver interpretiert, und der Richter schließt ent-
schuldigende Erklärungen (mangelnde Intelligenz) für die Unklarheit der Reaktionen des Angeklagten aus. 
 
Gesprächsteilnehmer verfügen über viele verschiedene Techniken, mit denen Glaubwürdigkeit 
rhetorisch konstruiert bzw. in Zweifel gezogen oder untergraben werden kann. Die meisten die-
ser Techniken wurden allerdings nicht systematisch untersucht (z.B. hinsichtlich ihrer linguisti-
schen Realisierungsformen und interaktiven Einsatzbedingungen), sondern lediglich im Kontext 
von Einzelfallanalysen genannt207.  
 
 
                                                           
206  Ähnliche zwangskommunikative Interaktionsstrategien fand Schütze (1978, 61-68) in seiner Untersuchung 

der Verhandlung der Anerkennung von Wehrdienstverweigerern. Richter überdehnen den narrativen De-
taillierungszwang -sie fordern exaktere Darstellungen, wo mehr Präzision nicht zu leisten ist- und spielen 
ihn zugleich gegen den Kondensierungszwang aus (behaupten, daß man gewisse Sachverhalte (z.B. Rede-
wiedergaben) nicht mehr wissen könne oder schneiden dem Befragten das Wort ab). Dadurch wird syste-
matisch Irritation und Handlungsunfähigkeit erzeugt. 

207  Die folgende Ordnung der Techniken orientiert sich an der Taxonomie von Teil III dieser Arbeit, die ich 
im Zuge meiner eigenen empirischen Untersuchung entwickelt habe. Die Techniken können teilweise nur 
zur Sicherung, teilweise nur zum Attackieren von Glaubwürdigkeit verwendet werden; einige können für 
beide Funktionen eingesetzt werden. Angesichts der Vielzahl der Techniken ist eine genauere Erläuterung 
ihrer Funktionsweise hier leider nicht möglich. 
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(1) Techniken der Konstruktion selbstevidenter Wirklichkeit 
 
- Hochgradig detaillierte Darstellungen (Bergmann 1987, 142; Edwards & Potter 1992a, Kap.2-3 und 1992b; Kall-

meyer & Schütze 1977; Pomerantz 1987; Tannen 1989, Kap.5) 
- Interpretation von Vagheit, Verzögerung, Gedächtnislücken etc. als Indiz für Unglaubwürdigkeit (Brannigan & 

Lynch 1987) 
- Analogisierung der Ereignischronologie (Kallmeyer & Schütze 1977) 
- Redewiedergaben (Bergmann 1987, 152ff.; Brünner 1991; Hill & Irvine 1993; Wooffitt 1992) 
- Listen (Atkinson 1984; Clayman 1992, 193; Heritage & Greatbatch 1986; Jefferson 1990; Wooffitt 1992) 
- numerische und nicht-numerische Quantifizierungen (Potter et al. 1991) 
- Extremformulierungen (Pomerantz 1986) 
- Demonstration emotionaler Erschütterung (Ulmer 1988) 
- Rekurs auf eigene Erfahrung und Belegerzählungen zur Validierung genereller Behauptungen und Einschätzungen 

(Kallmeyer & Schütze 1977; Pomerantz 1984a; Schiffrin 1990) 
- Hintergrunderzählungen, die die Motivation von Handlungen und Ereignissen plausibilisieren (Kallmeyer & 

Schütze 1977; Ulmer 1988) bzw. Hinweis auf Plausibilisierungs- und Darstellungslücken (Schütze 1978, 82) 
 
(2) Berufungen auf Dritte 
 
- Berufung auf intersubjektiven Konsens (Edwards & Potter 1992a, Kap.5; Pomerantz 1986, 222-225; Potter & Ed-

wards 1990; Smith 1976, 389) 
- Berufung auf Dritte als Zeugen (Goodwin 1990, 166f.; Wooffitt 1992) 
- Berufung auf Dritte als Quelle einer Behauptung (Pomerantz 1984a, 621ff.) 
- Personenkategorisierung Dritter als Autorität (Clayman 1992, 187ff.; Eglin 1979; Potter & Halliday 1990) 
 
(3) Eigenschaften der Darsteller 
 
- Personenkategorisierung, die auf Vorurteile, unlautere oder ehrliche Motive, Wahrscheinlichkeit, bestimmte Hand-

lungen begangen zu haben etc. hindeuten (Atkinson & Drew 1979, Kap.4-5; Drew 1978 und 1992; Maynard 
1982; Watson 1978 und 1983);  

- Selbstdarstellung als Person, die bescheiden ist und über ein gutes Gedächtnis verfügt (Edwards & Potter 1992, 
41f.) 

- metakognitive Qualifikationen der Präzision von Aussagen (z.B. "I try to recall as good as I can", Bogen & Lynch 
1989) 

- Absicherung des Augenzeugenstatus (Caesar-Wolf 1984; Whalen & Zimmerman 1990)  
- Bestreiten personaler Voraussetzungen für die Aufstellung von Behauptungen (z.B. fehlendes Wissen: Goodwin 

1990, 167f.) 
- Zuschreibung unlauterer Motive oder diskreditierender sozialer Abhängigkeiten (Edwards & Potter 1992a, 116ff.; 

Eglin 1979; Gilbert & Mulkay 1985; Potter & Edwards 1990) 
- Zeigen, daß die eigene Version nicht Vorurteilen, mangelnder Interpretationskompetenz oder unlauteren Motiven 

geschuldet ist, indem anfänglicher Unglauben, Widerwilligkeit der vorgenommenen Kategorisierung und der ge-
scheiterte Versuch, "normal" zu interpretieren, geschildert wird (Sacks 1984b, 419ff.; Smith 1976, 387-389; 
Wooffitt 1992) 

- Schwören und Wetten anbieten (Goodwin 1990, 165f.) 
 
(4) Berufungen auf intersubjektiv Geltendes 
 
- Widersprüche vorhalten (Drew 1992; Pollner 1976; Pomerantz 1988/89) 
- Empiristische Darstellung: "Die Daten zeigen es" (Gilbert & Mulkay 1982 und 1985) 
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- Formelhafte Wendungen (Drew & Holt 1988)  
- Konstruktion plausibler Szenarien, die attackierten Behauptungen widersprechen (Brannigan & Lynch 1987), bzw. 

Erklären, daß Behauptungen Plausibilitätswissen widersprechen (Schütze 1978, 82) 
- Behauptungen als Unsinn abqualifizieren (Hilbert 1977) 
- die Richtigkeit eigener Einschätzungen belegen durch den Kontrast (von Eigenschaften, Verhalten etc.) des Einge-

schätzten mit Alternativen (Atkinson 1984; Smith 1976, 390-406) 
 
Sequenzielle Formen der Organisation von Glaubwürdigkeitsverhandlungen wurden bislang le-
diglich für gerichtliche Interaktionen und Notrufe systematisch und einzelfalltranszendierend un-
tersucht208. Konstitutiv für diese Interaktionsformen sind Frage-Antwort-Sequenzen, die um Be-
gründungsaufforderungen, Konfrontationen mit Einwänden und expliziten Zurückweisungen 
von Antworten seitens des Fragestellers erweitert werden können.  
 
Auf Sequenzeffekte macht Pomerantz (1988/89) an einem Fallbeispiel aufmerksam: Durch den Aufbau eines diskre-
ditierenden Kontextes zu Beginn eines TV-Features werden spätere ausweichende Antworten, Berufungen auf Erin-
nerungslücken, fehlende Begründungen etc. so gerahmt, daß Unglaubwürdigkeit als Erklärung für die Anomalien 
nahegelegt wird. Einen vielversprechenden Ansatz für die Modellierung der sequenziellen Organisation von Ausein-
andersetzungen um Glaubwürdigkeit bieten Untersuchungen zur Sequenzstruktur von Argumentationen bzw. Kon-
fliktgesprächen209. Sie sind vor allem auch deshalb interessant, da sich mit den unterschiedlichen sequenziellen Posi-
tionen verschiedene rhetorische Potentiale und Funktionen von Argumenten verbinden210. 
 
Es fällt deshalb schwer, generelle Charakteristika der Verhandlung von Glaubwürdigkeit zu for-
mulieren, da Anforderungen, Prozesse, Funktionen und Konsequenzen der sozialen Konstruktion 
und Verhandlung von Glaubwürdigkeit in vielfältiger Weise unauflösbar an Kontextfaktoren der 
Verhandlung gebunden sind (s.o.). Trotz gebotener Verallgemeinerungsvorbehalte erscheint mir 
Folgendes wichtig: 

• Entscheidend für die Absicherung der Glaubwürdigkeit von Versionen ist, daß Darstel-
lungen konform gehen mit kulturell eingespielten Darstellungspraktiken und Normal-
formvorstellungen über fragliche Ereignisse. 

• Darstellungen und die Kriterien ihrer Beglaubigung sind aneinander angepaßt und bestä-
tigen einander reflexiv: Darstellungen werden so verfaßt, daß sie ihre eigene Glaubwür-
digkeit aufweisen; Attacken sind so angelegt, daß sie dem Attackierten nur die Optionen 
offenlassen, seine Position aufzugeben oder unglaubwürdig zu erscheinen. 

• Gesprächsorganisatorische Regeln und die damit einhergehende Verteilung potentieller 
Interaktionsmacht bestimmen maßgeblich, wer welche Wirklichkeitsdefinition durchset-
zen kann. 

• Die Absprechung von Glaubwürdigkeit gefährdet den Status des Diskreditierten als ver-
nünftiges, akzeptables Gesellschaftsmitglied essentiell. Sie kann jedoch auch den Status 
des Diskreditierenden gefährden, wenn dieser in den Augen eines Publikums nicht mit 
ausreichenden Beurteilungslizenzen ausgestattet ist. 

                                                           
208  zu Gerichtsverhandlungen s. Atkinson & Drew (1979, Kap.2), Drew (1992) und Schütze (1978); zu Notru-

fen s. Bergmann (1993) und Whalen & Zimmerman (1990) 
209  s. Coulter (1990); van Eemeren et al. (1993, Kap.4); Jackson & Jacobs (1980); Jacobs & Jackson (1982 

und 1989); Kallmeyer (1979a); Petter (1988); Spranz-Fogasy (1986, Kap.2); Spranz-Fogasy & Fleisch-
mann (1993); Spranz-Fogasy et al. (1993); speziell zur Beendigung von Konflikten s. Goodwin (1990, 157-
177); Schwitalla (1987) 

210  s. dazu generell Jackson & Jacobs (1980, 258-261) und Jacobs & Jackson (1989, 159); in bezug auf spezi-
fische Argumentationsstrategien Petter (1988) 
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Diskussion 
In Untersuchungen zur Konstruktion von Wirklichkeit in Gesprächen werden Glaubwürdigkeits-
aspekte des öfteren angesprochen, stehen jedoch selten im Zentrum der Analyse. Auffälligerwei-
se betreffen die meisten einschlägigen Untersuchungen institutionelle Interaktionen, in denen die 
Feststellung von Glaubwürdigkeit notwendige Voraussetzung für Entscheidungen ist. Über An-
lässe, Formen und Konsequenzen der Verhandlung von Glaubwürdigkeit in informellen Kon-
texten kann jedoch bislang wenig gesagt werden211. In vielen Untersuchungen finden sich (meist 
beiläufige) Hinweise auf glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken. Nur selten wurden sie jedoch 
systematisch hinsichtlich ihrer Interpretationslogik, Einsatzgelegenheiten, interaktiven Kon-
sequenzen, linguistischen bzw. äußerungsstrukturellen Realisierungen etc. analysiert. Verschie-
dene Konstruktkomponenten bzw. Bezugsdimensionen von Glaubwürdigkeit werden in den 
meisten Untersuchungen nicht differenziert212. Formen sequenzieller Organisation und prozes-
sualer Dynamik der Verhandlung von Glaubwürdigkeit wurden bisher nur einzelfallbezogen o-
der im Kontext spezifischer institutioneller Gesprächsorganisation untersucht. Vor allem in 
streng ethnomethodologischen Analysen wird m.E. der Aspekt der Herstellung von Normalität 
und Konformität überbetont; der rhetorisch-kreative Charakter von Glaubwürdigkeits-
demonstrationen und -untergrabungen und die Funktion von Glaubwürdigkeit für andere interak-
tive Belange findet dagegen kaum Beachtung. 
 
 
2.6. Fazit: Desiderata einer gesprächsanalytischen Untersuchung 
 
Aus dem Überblick über vorliegende Forschungen ergibt sich, daß keine systematische Untersu-
chung der Verhandlung von Glaubwürdigkeit in Gesprächen vorliegt, die den in I.1 spezifizier-
ten Rahmenkoordinaten von Wirklichkeitskonstruktion in Gesprächen Rechnung trägt.  
  Aus Attributionstheorie, Rhetorik und Argumentationsforschung können Konzepte gewonnen 
werden, die für die Analyse von Glaubwürdigkeitsverhandlungen hilfreich sein können. Ins-
besondere aus den beiden erstgenannten Ansätzen lassen sich Hypothesen über Techniken der 
Konstruktion von Glaubwürdigkeit ableiten, die an natürlichen Gesprächen zu prüfen wären. 
Faktische Interaktivität und Prozessualität kommt jedoch in keinem der Ansätze in den Blick. 
Der praktische Kontext, in dem Verhandlungen von Glaubwürdigkeit stattfinden, wird entweder 
vorausgesetzt (Rhetorik), bleibt unanalysiert (Attributionstheorie) oder wird in schon fast grotes-
ker Weise negiert (Argumentationsforschung). 
  In gesprächsanalytischen Forschungen interessiert Glaubwürdigkeit fast ausschließlich als 
Rand- bzw. Teilaspekt einer anderen Fragestellung. Zudem sind die meisten Untersuchungen so 
angelegt, daß Glaubwürdigkeitsverhandlungen in ihrem Vorkommen im Laufe eines Gesprächs 
nachgezeichnet werden. Ein systematischer Ansatz, der verschiedene Aspekte der Konstitution 
von Glaubwürdigkeit fallübergreifend analytisch isoliert, typologisch strukturiert und unter-
schiedliche Aufgaben, Verläufe und Dynamiken der Verhandlung von Glaubwürdigkeit unter-
sucht und diese Aspekte miteinander systematisch relationiert, wurde bislang nicht entwickelt 
und folglich auch nicht durchgeführt. Die meisten Untersuchungen beziehen sich auf institutio-
nelle Interaktionen, die durch erheblich restringierte Sprecherwechsel- und Beteiligungsrechte 

                                                           
211  Eine Ausnahme bilden die Untersuchungen von Goffman, auf die in I.2.3 hingewiesen wurde. Allerdings 

spielt bei Goffman Glaubwürdigkeit von Sachverhaltsdarstellungen kaum eine Rolle. 
212 In der anglo-amerikanischen Literatur werden meist Ausdrücke wie "account", "warrant" oder "legitimation" 

benutzt. Mit diesen Bezeichnungen werden oft relevante Unterschiede verwischt (z.B. zwischen der Recht-
fertigung von Vorwürfen und der Beglaubigung von Schilderungen, aus denen ein Vorwurf zu inferieren 
ist, oder zwischen Ansprüchen auf subjektive Wahrhaftigkeit und sachliche Wahrheit). 
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und durch eng umrissene Interaktionsaufgaben gekennzeichnet sind. Es erscheint deshalb wün-
schenswert, die Verhandlung von Glaubwürdigkeit in einer "alltäglicheren" kommunikativen Si-
tuation zu untersuchen, in der die Beteiligten größere Freiheitsgrade bei der Organisation ihres 
Gesprächs haben. Die Frage nach praktischen Funktionen von Glaubwürdigkeit für die Interakti-
onsorganisation wurde kaum gestellt, da Handlungsaufgaben und -zwecke institutionell vorge-
geben waren bzw. zu sein schienen.  
 
 
3. Ziele und Fragestellungen der Untersuchung 
 
In Interaktionen zählt nicht, was wahr und glaubwürdig ist, sondern was als wahr und glaubwür-
dig definiert und akzeptiert wird. In der vorliegenden Untersuchung soll deshalb untersucht wer-
den, mit welchen Techniken Gesprächsteilnehmer Glaubwürdigkeit demonstrieren, bezweifeln 
und untergraben und wie sich Glaubwürdigkeitsverhandlungen entwickeln. Ich frage danach, wie 
Glaubwürdigkeit als interaktive Geltung konstitutiert und ins Spiel gebracht wird, welche inter-
aktiven Kriterien dabei veranschlagt und welche interaktiven Funktionen und Konsequenzen die 
Verhandlung von Glaubwürdigkeit hat. Ich gehe also von Problemen, Geltungen und Konse-
quenzen aus, die die Interaktanten durch ihre eigenen Aktivitäten schaffen, die sie im Verlauf des 
Gesprächs selbst betreffen und die sie (methodisch) bewältigen müssen. Mit dieser generellen 
Zielbestimmung ist auch gesagt, was nicht Ziel und Aufgabe dieser Arbeit sein soll. 

• Es geht nicht darum festzustellen, wer lügt, was die Wahrheit ist oder woran zu erkennen 
ist, ob Gesprächsteilnehmer lügen, zu täuschen versuchen oder vergangene Geschehnisse 
unzutreffend erinnern. 

• Es interessiert mich auch nicht festzulegen, mit welchen Argumenten und 
Interaktionsstrategien "angemessen" und "fair" argumentiert und Glaubwürdigkeit bzw. 
Wahrheit adäquat in Zweifel gezogen oder nachgewiesen wird. Entsprechend enthalte ich 
mich der normativen Beurteilung und Kritik des Interaktionshandelns der Gesprächsteil-
nehmer, die ich untersuche. 

Diese generellen Zielbestimmungen sollen durch ein Untersuchungsprogramm eingelöst werden, 
das die in I.1 entwikelten Rahmenkoordinaten von Wirklichkeitskonstruktion im Gespräch be-
rücksichtigt. Ansonsten verzichte ich auf theoretische Vorannahmen. Die Formulierung der ein-
zelnen Fragestellungen wurde im Zuge der empirischen Untersuchung entwickelt und stellt so-
mit selbst schon einen Befund über die Strukturierung empirischer Gesprächsprozesse dar213. 
 
Der erste Schritt der Untersuchung besteht in der empirischen Rekonstruktion der Anforderungs-
struktur der Verhandlung von Glaubwürdigkeit (Teil II)214. Dazu ist zu zeigen,  

                                                           
213  vgl. I.5.2 
214  Im Unterschied zu Ansätzen der funktionalen Pragmatik (vgl. Ehlich & Rehbein 1979) wird die Rekon-

struktion der Aufgabenstellung empirisch vorgenommen und nicht aus vermeintlich bekannten in-
stitutionellen Zwecken deduziert. Dies hat zwei Gründe:  

 - ob Interaktanten tatsächlich ihr Handeln an offiziell deklarierten oder plausibel erscheinenden Aufgaben 
und Zielen ausrichten, kann a priori nicht sichergestellt werden; 

 - wenn sich Interaktanten an solchen Aufgaben und Zielen orientieren, muß dies auch an ihrem faktischen 
Handeln ausgewiesen werden können (vgl. Drew & Heritage 1992; Schegloff 1987, 1991a, 1992c; 
Zimmerman & Boden 1991). 
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• daß sich die Gesprächsteilnehmer mit ihren Aktivitäten wesentlich darauf richten, eigene 
Glaubwürdigkeit abzusichern und fremde Glaubwürdigkeit zu untergraben (II.1 - Aspekt 
'Konstitutivität'); 

• wie die Anforderung, Glaubwürdigkeit zu dokumentieren und zu verhandeln im Verlauf 
der Interaktion entsteht (II.2 - Aspekt 'Interaktivität'); 

• wieso die Verhandlung von Glaubwürdigkeit für die Interaktanten relevant ist (II.3 - As-
pekt 'Pragmatizität'). 

Die Rekonstruktion der interaktionstypspezifischen Anforderungsstruktur bildet den Hintergrund 
für die folgenden Analysen. Sie ist vor allem wichtig, um voreiligen Interpretationen vorzubeu-
gen, trägt aber auch dazu bei, verstecktere bzw. indirektere Fälle von Glaubwürdig-
keitsdemonstrationen und -verhandlungen erkennen und in ihrer dialogischen Funktion verstehen 
zu können. 
 
In Teil III der Arbeit werden die rhetorischen Techniken untersucht, mit denen Interaktanten ei-
gene Glaubwürdigkeit dokumentieren und verteidigen bzw. fremde Glaubwürdigkeit in Zweifel 
ziehen und attackieren (Aspekt 'Konstitutivität'). Dieser Teil analysiert die elementaren Baustei-
ne der dialogischen Konstitution von Glaubwürdigkeit und zielt auf eine typologische Strukturie-
rung der glaubwürdigkeitsrhetorischen Methoden ab, die im vorliegenden Korpus festgestellt 
werden konnten (Aspekt 'Methodizität'). Gesprächsprozessuale Gesichtspunkte stehen hier nicht 
im Zentrum der Analyse, sind aber für die typologische Bestimmung und für die Analyse der 
spezifischen Potentiale einzelner Techniken maßgeblich. 
 
In Teil IV der Arbeit werden unterschiedliche Aspekte der Verhandlung von Glaubwürdigkeit im 
Gesprächsprozeß analysiert (Aspekte 'Interaktivität' und 'Prozessualität'). Zunächst werden (in 
relativ kontextfreier Perspektive) Formen der lokalen, sequenziellen Organisation der Ausein-
andersetzung um Glaubwürdigkeit dargestellt (IV.1 und 2). Darauf aufbauend werden fallspe-
zifische Muster makroprozessualer Dynamik der Verhandlung von Glaubwürdigkeit untersucht 
(IV.4). Korrespondierend zur Frage nach dem Beginn von Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzungen (s. Teil II) wird -wiederum in typologischer Perspektive- gefragt, wie Auseinanderset-
zungen um Glaubwürdigkeit beendet werden und in welchem Verhältnis die Resultate zu den 
umstrittenen Positionen stehen (IV.5). Abschließend wird die Auseinandersetzung von Glaub-
würdigkeit auf die übergreifende Gestalt von Gesprächsverläufen bezogen. Es wird untersucht, 
welche unterschiedlichen Formen und Funktionen die Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit 
in unterschiedlichen Gesprächsphasen annimmt (IV.6). 
 
Mit diesen Fragestellungen werden unterschiedliche, einander ergänzende Perspektiven auf 
Glaubwürdigkeit im Gesprächsprozeß eingenommen. Erst aus dem multiperspektivischen, pro-
zessualen Zugang, der sowohl den Details von Einzelfällen gerecht wird als auch die Breite der 
empirischen Variation strukturierend und abstrahierend erfaßt, lassen sich empirisch substantiier-
te Aussagen über grundlegende Funktionen und Konsequenzen der Verhandlung von Glaubwür-
digkeit gewinnen (IV.3 und 7.; Aspekt 'Pragmatizität'). Am Schluß der Untersuchung steht also 
eine Spezifikation der Relevanz von Glaubwürdigkeit im Gespräch, die die anfänglichen, in 
Kap.I.3 rekonstruierten Bestimmungen vertieft. 
  Abschließend werden Zusammenhänge zwischen Glaubwürdigkeit und Basisfragen der Inter-
aktionsorganisation in Konfliktgesprächen diskutiert (z.B. Kooperativität, Konsensbildung, die 
Organisation von Beziehungen und der Status von Wirklichkeit und Wahrheit in Gesprächen; 
IV.7). Dabei wird versucht, auf Grundlage der empirischen Befunde zu generellen, notwendi-
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gerweise spekulativeren Ausdeutungen des sozialen Stellenwerts von Glaubwürdigkeit als inter-
aktiver Geltung und Gesprächsressource zu gelangen. 
Das Programm der vorliegenden Untersuchung ist bewußt breit angelegt. Dies hat einen gegens-
tandstheoretischen und einen forschungsstrategischen Grund.  
  In gegenstandstheoretischer Hinsicht erscheint es mir wünschenswert, einen Untersuchungsan-
satz zu wählen, der der Breite der Phänomene und der Vielfalt der Facetten von Glaubwürdigkeit 
innerhalb eines Gesprächstyps gerecht wird. Drei Gesichtspunkte sind dazu wichtig. 

• Es soll ein breiter systematischer Überblick gegeben werden, der die empirische Phäno-
menvarianz des Feldes ausschöpft, strukturiert und analytische Aussagen auf empirischer 
Phänomenvariation gründet. Dies wird durch typologische Analysen, fallübergreifende 
Abstraktion und kontrastiven Fallvergleich geleistet. 

• Die interaktionalen Eigenschaften, Bezüge und Konstitutionskoordinaten von Glaubwür-
digkeit sind vielgestaltig. Der Vielfalt der Aspekte und ihres Ineinandergreifens ist des-
halb durch ein Untersuchungsprogramm Rechnung zu tragen, das der Komplexität des 
Gegenstands gerecht wird und sie analytisch aufschlüsselt. 'Glaubwürdigkeit' wird so im 
Schnittpunkt unterschiedlicher, einander teils bestätigender, teils elaborierender Betrach-
tungsweisen faßbar.  

• Die Vielfalt relevanter Aspekte von Glaubwürdigkeitsverhandlungen erfordert einen in-
terdisziplinären Ansatz. In dieser Arbeit werden linguistische, rhetorische, kom-
munikationswissenschaftliche, mikrosoziologische und sozialpsychologische Aspekte in 
einem ethnomethodologischen Rahmen integriert215. 

Die Breite des gewählten Ansatzes zieht natürlich auch "Kosten" nach sich216. Manche an sich 
wünschenswerte Feinarbeit konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden, da sie den 
Rahmen gesprengt hätte und es mir in jedem Falle sinnvoller erscheint, die Umrißlinien und die 
Systematik der binnenstrukturellen Koordinaten des Untersuchungsfeldes 'Glaubwürdigkeit im 
Gespräch' auszuarbeiten. Dies scheint mir umso mehr gerechtfertigt, als eine entsprechende um-
fassende Konzeptualisierung bislang nicht vorliegt. 
  In forschungsstrategischer Hinsicht wird mit dem vorliegenden Ansatz ein paradigmatisches 
Modell der Untersuchung interaktiver Praktiken entwikelt und exemplarisch "angewendet". Die 
Anlage des Untersuchungsprogramms kann auch der Erforschung anderer interaktiver Praktiken 
(z.B. Argumentation, Identitätsverhandlung, Streit) zugrundegelegt werden. Die einzelnen Un-
tersuchungspunkte sind hinreichend formal definiert, um auf andere Fragen übertragbar zu sein, 
sind genügend sensitiv, um die Spezifik des Untersuchungsgegenstands artikulieren zu können, 
und beziehen sich auf pragmatische und prozessuale Aspekte der Organisation von Gesprächen, 
die ubiquitär sind und daher auf jeden Fall maßgebliche Organisations- und Vollzugsgesichts-
punkte interaktiver Praktiken abgeben217. 
                                                           
215  Diese Aufzählung von Disziplinen ist nicht so zu verstehen, daß einzelne Aussagen meiner Arbeit einzel-

nen Disziplinen oder Schulen zuzuordnen sind. Mir geht es vielmehr darum, daß m.E. bei der Untersu-
chung interaktiver Prozesse Perspektiven integriert werden müssen, die bislang getrennt institutionalisiert 
sind. Die disziplinäre Aufspaltung zeigt nicht, daß Interaktion ein "zusammengesetzter Gegenstandsbe-
reich" ist, sondern daß Interaktionsforschung bislang noch keinen etablierten wissenschaftlichen (und ge-
sellschaftlichen) Status erlangt hat, der ihr Anerkennung als eigenständiges Untersuchungsfeld garantiert. 

216  So wäre bspw. in vielen Fällen eine akribischere (auch komparative) Analyse von einzelfallbezogenen 
Funktionen von Glaubwürdigkeitsrhetorik und -verhandlungen, von äußerungsstrukturellen Charakteristika 
und ihres rhetorischen Potentials oder von Variationsmustern wüschenswert. Dies konnte teils auch auf-
grund von Korpuslimitationen nicht geleistet werden. 

217  So scheint es mir z.B. bei jeder Untersuchung interaktiver Praktiken wichtig zu sein, die Anforderungs-
struktur zu rekonstruieren, im Rahmen derer die interaktive Praktik ihre Relevanz bzw. Notwendigkeit ge-
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4. Der Untersuchungskontext Schlichtungsgespräche 
 
Meine empirische Untersuchung beruht auf zehn Gesprächen aus dem Korpus des Projekts 
"Schlichtung - Gesprächs- und Interaktionsanalyse eines Verfahrens zur Lösung sozialer Kon-
flikte", das am Institut für deutsche Sprache (Mannheim) in den Jahren 1983 bis 1988 durc-
hgeführt wurde. Die Gespräche haben eine Gesamtdauer von 5 3/4 Stunden und standen mir je-
weils vollständig als Tonbandaufnahme und Transkript zur Verfügung218. 
 
Ein 'Schlichtungsgespräch' liegt dann vor, "wenn in einen laufenden Streitfall, den die Parteien 
nicht lösen können oder wollen, ein unabhängiger Dritter eingeschaltet ist, um eine Einigung 
zwischen den Streitparteien zu erzielen" (Nothdurft & Spranz-Fogasy 1991, 222)219. Die von mir 
untersuchten Gespräche sind Sühneverhandlungen, ein spezieller Typus juristischer In-
teraktion220. Sühneverhandlungen finden in Nordrhein-Westfalen unter dem Vorsitz eines ehren-
amtlichen Schiedsmannes, in Baden-Württemberg vor einem von der Gemeinde bestellten Schl-
ichter statt (meist Gemeindebedienstete oder Bürgermeister). Gegenstand der Verhandlung sind 
relativ geringfügige Delikte, die im Paragraph 380 der Strafprozeßordnung festgelegt sind: z.B. 
üble Nachrede, Beleidigungen, Verleumdungen, geringfügige Körperverletzung, Bedrohung, 
Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung. Zum Sühneverfahren kommt es, wenn die Staatsan-
waltschaft die Verfolgung einer Anzeige ablehnt, die eines der genannten Delikte betrifft221. Der-
jenige, der die Anzeige stellte, kann dann Antrag auf Sühneversuch stellen. Erst wenn der Ver-
such scheitert, kann der Betreffende Privatklage vor Gericht erheben. 
  Ziel der Sühneverhandlung ist eine "gütliche Regelung" in Form eines (rechtlich bindenden) 
Vergleichs. Vergleichsregelungen bedürfen der Zustimmung beider Konfliktparteien und beste-
hen zumeist aus Entschuldigungen, Verpflichtungserklärungen, Zahlungen an eine caritative Ein-
richtung, Schmerzensgeld und Regelungen der Verfahrenskosten. Im Unterschied zu Richtern 
haben Schlichter keine jurisdiktionalen Sanktionsmöglichkeiten - sie können keine Urteile aus-
sprechen. Die Institution der Sühneverhandlung dient zwei Zwecken. 

• Institutionspolitischer Zweck: Die Gerichte sollen von Verfahren entlastet werden, die ge-
ringfügige Delikte betreffen. 

• Sozialpolitisches Anliegen: Gegenüber der gerichtlichen Verhandlung stehen die Wieder-
herstellung von sozialem Frieden und die Entschärfung von Konflikten im Vordergrund. 
Die Kriminalisierung von Schuldigen soll vermieden und stattdessen das Heilungspoten-
tial des informellen Gesprächs genutzt werden. Zudem dient das Sühneverfahren der Zeit- 
und Kostenersparnis222. 

Schlichtungsgespräche sind nicht öffentlich. An ihnen nehmen der Schlichter und die beiden 
Streitparteien teil, die einen Rechtsanwalt oder einen anderen Beistand zur Unterstützung mit-

                                                                                                                                                                                     
winnt. Das Gleiche gilt für die Analyse konstitutiver Techniken einer interaktiven Praktik und für die un-
terschiedlichen Aspekte sequenzieller und makroprozessualer Organisation. 

218  Einen Überblick über die einzelnen Gespräche gebe ich in Anhang B. 
219  Nothdurft & Spranz-Fogasy (1986) geben einen Überblick über Anlässe, institutionelle Einbettungen, 

Durchführungsformen und Funktionen von Schlichtung im kulturellen Vergleich. 
220  zu juristischen Aspekten von Sühneverhandlungen s. Gain (1985) und Huttner (1981) 
221  Voraussetzung ist allerdings, daß die Parteien in der gleichen Gemeinde wohnen. Die meisten Sühnever-

handlungen betreffen deshalb Nachbarschaftsstreitigkeiten. 
222  zur Evaluation von Schlichtung als Typus zivilrechtlicher Konfliktregelung s. Jansen & Schwarz (1987) 
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bringen können223. Schlichter sind auf Neutralität und Unabhängigkeit verpflichtet, sollen aber 
nach Möglichkeit eine Einigung erwirken.  Schlichtungsgespräche verlaufen erheblich informel-
ler als Gerichtsverhandlungen224. Gesprächsorganisation, Behandlung der Konfliktsachverhalte 
und Prozeß der Ergebnisfindung sind alltagsnäher und weniger asymmetrisch angelegt.  
 
- Gesprächsorganisation:  
  Der Schlichter führt die Verhandlung; er fordert die Parteien zu Darstellungen und Stellungnahmen auf, erfragt 

Präzisierungen, formuliert Zwischenergebnisse und entwickelt Vorschläge zur Konfliktregelung. Im Unterschied 
zu Gerichtsverhandlungen kommt es jedoch auch zu direkten Auseinandersetzungen zwischen den Konfliktpar-
teien, und sie können selbst Stellungnahmen, Einwände und Nachträge anmelden. 

 
- Sachverhaltsbehandlung:  
  Obwohl die Verhandlung eine Regelung juristischer Tatbestände bezweckt, orientiert sie sich in viel geringerem 

Maß als vor Gericht daran, die lebensweltliche Konfliktsicht der Parteien in die Formulierung eines justiziablen 
Sachverhalts zu überführen. Entscheidend ist die Einigung der Parteien, die keine Definition eines justiziablen 
Delikts umfassen muß. In Schlichtungsgesprächen wird keine Beweisaufnahme durchgeführt, und es werden nur 
selten Zeugen gehört225. Die Parteien können selbst Sachverhaltsgesichtspunkte und andere (z.B. normative, prak-
tische oder beziehungsgeschichtliche) Aspekte nennen, die sie für verhandlungs- und entscheidungsrelevant hal-
ten, und lebensweltlich gegründete Hintergründe und Argumente vorbringen, die für ihre Konfliktsicht maß-
geblich sind226. 

 
- Prozeß der Ergebnisfindung: 
  Vergleichsregelungen können nicht wie Gerichtsurteile dekretiert werden, sondern müssen von den Konfliktpar-

teien ratifiziert werden. Schlichter müssen so agieren, daß sie die Kooperationsbereitschaft der Konfliktparteien 
herstellen bzw. sichern. Sachverhaltsdefinitionen des Schlichters sind ebenso wie seine Vergleichsentwürfe Ge-
genstände der Aushandlung, die von allen Seiten mit nicht-juristischen Argumenten geführt werden227. Da der 
Handlungsprozeß nicht einseitig vom Schlichter gesteuert werden kann, kommt es oft zu dissoziativen Interakti-
onsentwicklungen, Wiederholungen von Auseinandersetzungen oder zum Verlust von bereits erreichten Zwi-
schenergebnissen228. 

 
Schlichtungsgespräche ähneln in vielem eher alltagsweltlichen Konfliktgesprächen als Gerichts-
verhandlungen229. Sie unterscheiden sich jedoch von anderen Konfliktgesprächen durch die Ge-

                                                           
223  Der Schlichter kann vor der eigentlichen Sühneverhandlung mit den Parteien jeweils ein Vorgespräch füh-

ren, um sich über die Streitsache zu informieren und auf Einigungsbereitschaft hinzuwirken. An manchen 
Verhandlungen ist ein Protokollführer beteiligt, der jedoch nicht ins Gespräch eingreift. 

224  Charakteristika gerichtlicher Kommunikation diskutieren generell Hoffmann (1983) und Kallmeyer (1983), 
zu spezifischen Forschungen s. die kommentierte Bibliographie von Reitemeier (1985), für den anglo-ame-
rikanischen Raum s. Atkinson & Drew (1979), Danet (1990), Drew (1985) und Maynard (1984). 

225  Dies geschieht in keinem der von mir untersuchten Gespräche. 
226  Nothdurft (1987a, 1987b und 1997c) untersucht Strukturen, interaktive Entwicklung und Ge-

sprächskonsequenzen von 'subjektiven Konfliktorganisationen' in Schlichtungsgesprächen. 
227  Argumentationen beziehen sich bspw. auf zeitliche, ökonomische, normativ-moralische oder biographische 

Aspekte des Falles, auf Konsequenzen der Konfliktregelung oder des Scheiterns der Sühnevehandlung und 
rekurrieren auf Alltagsplausibilitäten. Sie werden von Schlichtern mit Drohungen (z.B. bzgl. Prozeßrisi-
ken), Appellen (z.B. an Einigungsbereitschaft) und rituellen Würdigungen (z.B. durch die Konstruktion 
entschuldbarer Vergehen) verbunden. Die Parteien rechnen Vergehen auf (etwa durch Gegenanschuldigun-
gen, Erzählung von Vorgeschichten) oder verlagern die inhaltlichen Schwerpunkte der Verhandlung. Pha-
sen, Strategien der Beteiligten und Gesprächsdynamik in Schlichtungsgesprächen werden ausführlich von 
Nothdurft (1997a) analysiert. Strategien des Schlichters bei der Herbeiführung von Einigungen untersucht 
W. Klein (1987 und 1995); die besonderen Handlungsprobleme, die die Schlichtungsaufgabe mit sich 
bringt, stellt Nothdurft (1989) dar. 

228  s. dazu Deppermann & Spranz-Fogasy (1997) 
229  Die interaktive Organisation von Schlichtungsgesprächen wird in Nothdurft (1995 und 1997a), Klein & 

Nothdurft (1987) und Nothdurft & Spranz-Fogasy (1991) untersucht. 
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genwart eines vermittelnden Dritten und durch die juristische Rahmung der Interaktion, die pha-
senweise (aber nicht permanent!) den relevanten Interaktionskontext abgibt230. Idealtypischer-
weise verlaufen sie nach dem Handlungsschema 'Schlichtung' (s. Nothdurft und Spranz-Fogasy 
1991):  

1  Definition der Situation als Schlichtungsgespräch 

2  Etablierung der Parteien als Antragsteller (= derjenige, der die Anzeige stellte) und Antrags-
gegner 

3  Bereinigung der Ausgangspositionen: Darstellung und Verhandlung der Konfliktversionen 

4  Sicherung von Einigungsbereitschaft 

5  Vorschlagsentwicklung: Entwicklung einer konsensuellen Konfliktdefinition und einer Ver-
gleichsregelung 

6  Konsensfeststellung: Ratifikation des Vergleichs 

7  Auflösung der Situation. 
 
Die einzelnen Phasen werden vom Schlichter initiiert. Vor allem die Kernphasen des Schlich-
tungsgesprächs (Phasen 3-5), die den Gegenstand meiner Untersuchung bilden, müssen jedoch 
von allen Beteiligten ratifiziert und größtenteils auch aktiv vorangetrieben werden. Aus empiri-
schen und analytischen Gründen hat es sich für mich als zweckmäßig erwiesen, sie leicht etwas 
anders zu strukturieren: 

3  Verhandlung des Konfliktgeschehens 

4  Konstruktion der Konfliktdefinition und Anbahnung des Vergleichs 

5  Verhandlung des Vergleichsvorschlags. 

Diese Phasen werden im folgenden kurz erläutert. 
 
3 Verhandlung des Konfliktgeschehens: 
  Der Schlichter präsentiert den Vorwurf, den der Antragsteller gegen den Antragsgegner erhebt231. Er bittet den 

Antragsgegner, zur Anschuldigung Stellung zu nehmen. Wenn der Antragsgegner der Konfliktschilderung, die im 
Vorwurf enthalten ist, nicht vollständig zustimmt und eine eigenständige Darstellung entwickelt, erhält der An-
tragsteller Gelegenheit zu einer Erwiderung. Es können sich weitere Zyklen der Auseinandersetzung über das 
Konfliktgeschehen anschließen, die durch Widersprechensakte, die Präsentation weiterer Konfliktaspekte und di-
vergierende Relevanzeinschätzungen seitens der Parteien, aber auch durch Nachfragen und Präzisierungsauffor-
derungen des Schlichters motiviert werden. 

 
4 Konstruktion der Konfliktdefinition und Anbahnung des Vergleichs: 
  Der Schlichter schlägt als Fazit der Verhandlung des Konfliktgeschehens eine Konfliktdefinition vor, die er den 

Parteien zur Ratifikation anträgt. Schlichter verbinden die Konfliktdefinition häufig mit Einigungsappellen und 
generellen Beurteilungen von interpersonellen und verfahrensgeschichtlichen Aspekten des Konflikts, Würdigun-
gen der Parteien etc. und betten sie direkt in die Formulierung eines Vergleichsvorschlags ein. 

                                                           
230  Die Beteiligung des Schlichters ist in folgenden Hinsichten wichtig (s.a. II.3): 
 - der Schlichter eröffnet, leitet und beendet das Gespräch; 
 - er sucht Eskalationen zu unterbinden; 
 - er versucht, auf eine Konfliktlösung hinzuwirken, die die Beteiligten nicht aus eigener Kraft bewerkstel-

ligen können; 
 - die Parteien adressieren ihre Beiträge zumeist an den Schlichter. 
231  Da der Antragsgegner den Vorwurf aus der Ladung zum Schlichtungsgespräch kennt, verzichten Schlichter 

manchmal auf eine detaillierte Wiedergabe und beschränken sich auf einen generellen Verweis. 
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5 Verhandlung des Vergleichsvorschlags: 
  Der Schlichter entwickelt einen Vorschlag zur Bereinigung des Konflikts. In dieser Phase kommt es fallweise zu 

ausgedehnten Verhandlungen über die Inhalte des Vergleichs, in denen auch Gesichtspunkte des Konfliktgesche-
hens refokussiert und nachverhandelt werden. Im erfolgreichen Fall schließt die Verhandlung damit ab, daß der 
Schlichter den Vergleich schriftlich festhält und daß dieser von den Parteien unterzeichnet wird. 

 
 
5. Methodologische Prämissen und methodische Vorgehensweisen 
 
In diesem Kapitel umreiße ich zunächst die wesentlichen Züge der methodologischen Position, 
die dieser Arbeit zugrunde liegt (I.5.1). Anschließend stelle ich die methodischen Schritte der 
empirischen Untersuchung dar (I.5.2)232.  
 
 
5.1. Die Position einer reflexiven Ethnomethodologie 
 
Die Frage nach der Verhandlung von Glaubwürdigkeit im Gespräch ist eine Frage nach der in-
teraktiven Konstruktion von Sinn und damit eine genuin sozialwissenschaftliche Fragestellung: 
Es sollen nicht Aussagen über die Beschaffenheit der Welt gemacht werden, von der Ge-
sprächsteilnehmer sprechen, sondern darüber, wie Gesprächsteilnehmer Versionen der Welt 
entwerfen und verhandeln. Gegenstand der Analyse sind symbolisch konstituierte Aktivitäten, 
die selbst schon sinnstrukturiert sind, bevor sich Wissenschaftler mit ihnen befassen: Interaktan-
ten produzieren Äußerungen, die darauf angelegt sind, von anderen interpretiert zu werden, und 
sie reagieren aufgrund von Interpretationen, die sie den Äußerungen ihrer Partner abgewinnen233.  
  Auf dieser sinnstrukturierten Verfaßtheit des Gegenstandes gründen sich die methodologischen 
Prämissen der Ethnomethodologie. Sie sieht ihre Aufgabe darin, die Praktiken zu erforschen, mit 
denen Gesellschaftsmitglieder Sinn herstellen234. Ähnliche Erkenntnisinteressen werden zwar 
auch von anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen formuliert235. Die Ethnomethodologie un-
terscheidet sich jedoch von ihnen tw. erheblich in ihren methodologischen Grundpositionen. Im 

                                                           
232  Die folgenden Überlegungen zu methodologischen und methodischen Fragen der Gesprächsanalyse habe 

ich ausführlicher in Deppermann (1995 und 1997) dargelegt. 
233  zur Abgrenzung des Gegenstandsbereichs der Sozialwissenschaften durch sinnhaft konstituierte Phäno-

mene und zu 'Sinn' als Grundkategorie sozialwissenschaftlicher Forschung vgl. Luhmann (1971) und Sutter 
& Weisenbacher (1993) 

234  Vgl. I.1; am Ausgangspunkt der Ethnomethodologie Garfinkels lag ursprünglich nicht die Frage, wie Sinn 
hergestellt wird, sondern die traditionelle soziologische Frage nach der Entstehung, Reproduktion und Ver-
änderung sozialer Ordnung (vgl. Heritage 1984). Garfinkel sah im Unterschied zu Parsons die Herstellung 
sozialer Ordnung nicht dadurch gewährleistet, daß Akteure aufgrund internalisierter Normen handeln. In 
Anknüpfung an Alfred Schütz erkannte er in seinen empirischen Untersuchungen soziale Ordnung als akti-
ve Leistung von Gesellschaftsmitgliedern, die stets aufs Neue situationsgebunden herzustellen ist. Damit 
rückten die aktionalen und interpretativen Prozeduren, mit denen soziale Ordnung hergestellt wird, in den 
Mittelpunkt der Analyse. Konversationsanalytiker verstehen dementsprechend ihre Untersuchungen nicht 
(nur) als Gesprächslinguistik oder Kommunikationswissenschaft, sondern als Erforschung sozialer Ord-
nungsstrukturen (vgl. Atkinson & Heritage 1984; Boden & Zimmerman 1991; Schegloff 1987, 1991a und 
1992c; Wilson 1991). 

235  Zu nennen sind bspw. der symbolische Interaktionismus (Blumer 1973), Ansätze der hermeneutischen 
Wissenssoziologie (Schröer 1994, Soeffner 1989) oder die objektive Hermeneutik (Oevermann 1986; Oe-
vermann et al. 1979) 
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folgenden stelle ich Grundzüge einer konstruktivistischen, gesprächsanalytischen Ethnometho-
dologie dar, die den methodologischen Rahmen meiner Arbeit bilden236: 

(1)  Naturalistische Untersuchung 

(2)  Datengetriebene Analyse 

(3)   Rekonstruktion interaktiver Konstitutions- und Organisationsprinzipien 

(4)  Sequenzialitätsprinzip 

(5)   Explikativ-problemtheoretischer Ansatz. 
 
 
(1) Naturalistische Untersuchung237 
 
Gegenstand der Untersuchung sind natürliche Interaktionen, die nicht eigens für Forschungszwe-
cke arrangiert werden. Für die akribische Analyse von Gesprächsprozessen ist eine empirische 
Datenbasis erforderlich, die die Details und den Verlauf von Interaktionen möglichst abbildge-
treu wiedergibt. Gearbeitet wird deshalb mit Tonband- bzw. Video-Aufnahmen und Transkripten, 
die auch solche Phänomene bewahren, die (zunächst) kontra-intuitiv, unwesentlich, zufällig, un-
verständlich oder chaotisch erscheinen. Nur durch die naturalistische Fixierung besteht die Mög-
lichkeit, die interaktive Relevanz und Systematik von Aktivitäten zu entdecken, die bei einer 
theoriegeleiteten Datenkodierung nicht erwartet, als irrelevant übergangen oder übersehen wer-
den würden238. Transkripte und audiovisuelle Aufnahmen erlauben es zudem, den empirischen 
Gesprächsprozeß extensiv, beliebig oft und auf unterschiedlichen Auflösungsniveaus zu analysie-
ren. Im Unterschied zu den vorherrschenden Ansätzen der empirischen Sozialforschung bilden 
also keine theoriegeleitet kategorisierten und vom Forscher bereits vorinterpretierten Daten das 
Material der Analyse239. Aufnahmen und Transkripte empirischer Fälle sind zugleich Ausgangs-
punkt und Prüfkriterium der Untersuchung. Indem sie dem Leser zugänglich gemacht werden, 
kann er selbst an ihnen die Analyse nachvollziehen und prüfen, ob sie den Details des In-

                                                           
236  Wie bei fast jeder Forschungsrichtung gibt es natürlich nicht die ethnomethodologische Position. Die fol-

genden Überlegungen beruhen auf einem dezidiert konstruktivistischen, reflexiven Verständnis von 
Ethnomethodologie (s. Deppermann 1997). Im Unterschied zu anderen Versionen von Ethnomethodologie 
verstehe ich wissenschaftliche Tätigkeit als Handeln, das genauso wie das Handeln der Untersuchten kon-
struktiv (und bspw. nicht etwa objektiv rekonstruierend) ist. Diese Sichtweise zieht die Revision einiger 
zentraler Konzepte und Erkenntnisansprüche gesprächsanalytischer Forschung nach sich. 

237  zum folgenden s. Bergmann (1981, 18-21) und (1985); Heritage (1984, 234-238); Sacks (1984a); Schenk-
ein (1978a) 

238  Reichertz und Schröer (1994, 62f.) fordern, daß die Daten so beschaffen sein müssen, daß ihre "Verre-
chenbarkeit mit den abgelagerten Überzeugungen nicht von vornherein gewährleistet ist." In der Tat betref-
fen wesentliche Erkenntnisse der Konversationsanalyse die systematische Organisation von Gesprächsphä-
nomenen (wie Interjektionen, Verzögerungen oder Überlappungen von Sprecherbeiträgen), die belanglos, 
ungeordnet oder defizitär erscheinen, wenn man sich an einem schriftlichen Modell von Kommunikation 
orientiert. 

239  Wenn Ratingskalen, Kodiersysteme oder Gedächtnisprotokolle von Gesprächen verwendet werden, sind im 
"empirischen" Untersuchungsmaterial die zu untersuchenden Gesprächsprozesse unlösbar mit den inter-
pretativen Leistungen derjenigen konfundiert, die die Daten aufbereiten (s. Bergmann 1985). Eine Über-
sicht über unterschiedliche Transkriptionssysteme und die Reflexion der Praxis von Datenaufnahme und 
Transkription zeigt, daß auch Transkripte die untersuchte Wirklichkeit nur selektiv und interpretiert wie-
dergeben (vgl. Cook 1990; Luckmann 1981). Die vermittelnden Eingriffe des Forschers sind jedoch un-
gleich geringer als bei anderen Verfahren der Datenkonstitution. 
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teraktionsgeschehens gerecht wird240. Gesprächsanalytische Forschung bezieht sich zwar nicht 
nur auf Einzelfälle; jede Analyse muß aber am Einzelfall ausgewiesen werden können241. 
 
 
(2) Datengetriebene Analyse 
 
Die Analyse geht datengetrieben und (möglichst) hypothesenfrei vor. Zu Beginn der Untersu-
chung werden weder Hypothesen noch Analysekonzepte festgelegt, noch wird eingegrenzt, wel-
che Gesprächsphänomene für die Untersuchungsfrage potentiell relevant sind. Auch die Frage-
stellung der Untersuchung wird zu Beginn nur tentativ formuliert, um zu vermeiden, daß sich 
Vorannahmen einschleichen, deren Geltung erst empirisch zu erweisen ist und die den Zugang 
zu wesentlichen Befunden verstellen könnten. Vermeintliches Wissen über relevante Kontextge-
gebenheiten der Interaktion (z.B. Setting, Identitäten der Beteiligten) wird "eingeklammert"242. 
Statt empirische Phänomene vorab spezifizierten Hypothesen und Kategorien zu subsummieren, 
ist der Forscher angehalten, am empirischen Material möglichst viele Interpretationen und 
Hypothesen zu entwickeln bzw. zu erproben. Er kann dabei auf unterschiedlichste Wissenbestän-
de zurückgreifen243. Der datengetriebene, prinzipiell atheoretische Analyseansatz macht es mög-
lich, Phänomene im Zuge der empirischen Arbeit systematisch zu entdecken und Theorien empi-
riegestützt zu entwikeln244. Ethnomethodologen haben stets vermieden, methodische Verfahrens-
regeln festzulegen. Dies ist zum einen darin begründet, daß allgemeine Regeln im konkreten 
Forschungskontext situiert interpretiert und angewendet werden müssen; wie das zu geschehen 
hat, kann jedoch nicht generell fetsgelegt werden245. Zum anderen muß jede Vorgehensweise 
den Spezifika des empirischen Untersuchungsfeldes Rechnung tragen, die erst im Zuge der Un-
tersuchung selbst erkennbar werden. Methodenentwicklung, empirische Ergebnisbildung und 
Theorieentwicklung werden als drei Momente eines zirkulären Prozesses verstanden246. Den-
noch können m.E. gesprächsanalytische Heuristiken und Prüfprozeduren angegeben werden, die 
ich in I.5.2 darstelle. 
 
 
(3) Rekonstruktion interaktiver Konstitutions- und Organisationsprinzipien247 
 
Die datengetriebene Analyse beruht auf einer rekonstruktiven Forschungslogik248. Das Ziel 
ethnomethodologischer Untersuchungen besteht in der Rekonstruktion der Methoden, Prinzipien 
und Organisationsformen, mit denen Interaktanten Sinn und soziale Ordnung herstellen, Hand-
lungsaufgaben bewältigen und Zwecke verfolgen. Die Untersuchung richtet sich daher auf Fer-
tigkeiten, mit denen die Interaktanten ihr Handeln so gestalten, daß es für andere verständlich ist, 
                                                           
240  Wichtig scheint mir vor allem, daß der Leser die Möglichkeit hat, auch solche Aspekte des Interaktionsge-

schehens in Rechnung zu stellen, die bei einer kodierten Datenrepräsentation nicht mehr zugänglich wären. 
241  Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu statistischen Untersuchungen, in denen sich die Gültigkeit von 

Aussagen an populationsbezogener Varianzaufklärung bemißt, die aber nicht auf den Einzelfall "zurückzu-
rechnen" ist.  

242  vgl. das Prinzip der "ethnomethodologischen Indifferenz" (Garfinkel & Sacks 1976, 139) 
243  s. Deppermann (1995, 19-22) 
244  Die Konversationsanalyse hat daher m.E. eine besondere Affinität zur "grounded theory" (vgl. Strauss 

1991; Strauss & Corbin 1996). 
245  vgl. dazu die ethnomethodologischen Studien zum Kodieren (z.B. Garfinkel 1967; Katz 1976; Rehbein & 

Mazeland 1991) 
246  vgl. z.B. Heritage (1995) 
247  vgl. dazu I.1.4 
248  zum Unterschied von Rekonstruktions- und Subsumptionslogik s. Oevermann (1986) 
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bzw. auf Organisationsprinzipien, an denen sie sich wechselseitig im Interaktionsvollzug orien-
tieren und so ihr Handeln miteinander koordinieren249. Die entscheidende Aufgabe besteht daher 
für den Gesprächsanalytiker darin, daß er ausweisen muß, daß analytisch postulierte Kategorien, 
Interpretationen und Gepflogenheiten für die Interaktanten relevant sind und daß sich Interaktan-
ten im Gesprächsverlauf an ihnen orientieren250. M.a.W.: Analytische Rekonstruktionen müssen 
den Gesprächsverlauf als systematisch organisierten Prozeß verständlich machen251. Diese Or-
ganisationsprinzipien sind keine Naturgesetze; sie sind normative Gepflogenheiten252, denen 
prinzipiell stets entgegengehandelt werden kann und die selbst zum Gegenstand divergierender 
Interpretationen werden können. Interaktive Praktiken und Organisationsprinzipien bieten zudem 
Ressourcen, die von Interaktanten rhetorisch und kreativ bei der Verfolgung von Handlungszwe-
ken genutzt werden können. Postulierte Zwecke müssen ebenfalls am Gesprächsgeschehen plau-
sibilisiert werden. Daß Ordnungsprinzipien handlungsleitend sind, ist daher nicht an statistischen 
Kovariationen von Interaktionsmerkmalen oder Interaktionsmerkmalen und Kontextaspekten ab-
zulesen253. Gerade empirische "abweichende Fälle" können besonders valide Hinweise auf die 
Gültigkeit von Organisationsprinzipien geben, wenn sich in Realisierung und/oder Behandlung 
des Handelns zeigt, daß Interaktanten es als Abweichung vom normalen Vollzug verstehen254. 
   
 
(4) Sequenzialitätsprinzip255 
 
Strukturen sozialer Wirklichkeit werden in zeitlich organisierten Handlungsprozessen herge-
stellt; d.h. sie "existieren" nur in Form zeitlicher Ablaufgestalten von Interaktionen256. Die Struk-
tur von Interaktionen besteht in den produktiven Prinzipien, nach denen Gesprächsteilnehmer ihr 
Gespräch Schritt für Schritt organisieren und somit als Ereignisgestalt hervorbringen257. Die A-
nalyse muß deshalb den Entstehungsprozeß des Gesprächs sequenziell nachzeichnen und die 
Prinzipien des Übergangs von einem Interaktionsmoment zum nächsten explizieren258. 
                                                           
249  vgl. Wootton (1989, 238f.) 
250  Vgl. Schegloff (1991a), der diese Kriterien 'relevance' und 'procedural consequenciality' nennt; wenn dies 

nicht ausgewiesen werden kann, können zwar u.U. valide korrelative Aussagen gemacht werden, sie kön-
nen dann aber nicht als Sinnrekonstruktionen gelten. 

251  Die Adäquatheit und Fruchtbarkeit von Analysekategorien und Interpretationen, die unterschiedlichen Wis-
sensbereichen entstammen, muß also dadurch ausgewiesen werden, daß mit ihnen eine systematische Or-
ganisiertheit von Gesprächsverläufen expliziert werden kann, die den Details des Geschehens Rechnung 
trägt, Alternativerklärungen überlegen ist und sich im fallübergreifenden Vergleich bewährt (vgl. I.5.2). 

252  vgl. Heritage (1984, 241-260) und (1995, 396ff.) 
253  vgl. Schegloff (1993) zu Problemen der Verwendung statistischer Methoden bei der Gesprächsanalyse 
254  Gesprächsteilnehmer mahnen z.B. "Verstöße" an, korrigieren sie, deuten sie normalisierend oder entschul-

digen sie; sie lassen Handlungsschritte aus, die aufgrund besonderer Gesprächsbedingungen überflüssig 
sind, oder vollziehen sie zusätzlich, wenn dadurch notwendige Handlungsvoraussetzungen erst hergestellt 
werden müssen (vgl. z.B. Schegloff 1972b; Heritage 1984, 247ff.; Wootton 1989, 250ff.). Statistische Ko-
variationen können schon allein deshalb kein adäquates Kriterium bilden, da viele interaktive Prinzipien 
rekursiv angewendet werden können und somit mit dem gleichen Prinzip eine offene Menge unter-
schiedlicher empirischer Muster erzeugt werden kann (vgl. Jacobs & Jackson 1989). 

255  vgl. dazu I.1.3 
256  zum Verhältnis von Struktur und Prozeß s. Luhmann (1984, 76-83); Oevermann (1986 und 1991); Patzelt 

(1987, 67-71) 
257  Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, daß die Abfolgeverhältnisse von Interaktionsphänomenen bei 

der Datenprotokollierung konserviert werden.  
258  Der zeitliche Charakter sozialen Handelns wird in den meisten anderen Forschungsansätzen ausgeblendet: 

Datensegmente werden unabhängig von ihrer prozessualen Positionierung interpretiert bzw. (z.B. korrela-
tiv) zueinander ins Verhältnis gesetzt. Damit wird unterschlagen, daß Äußerungen kontextgebunden produ-
ziert werden, ihre pragmatisch-semantischen Charakteristika aus ihrer prozessualen Situierung gewinnen 
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(5) Explikativ-problemtheoretischer Ansatz 
 
Ethnomethodologische Untersuchungen verfolgen ein explikatives 'Wie'- und ein explanatives 
'Warum'-Interesse. Zunächst gilt es, konstitutive Bestandteile von Interaktionspraktiken zu iso-
lieren und Organisationsmuster und -prinzipien zu formulieren, die die Ordnung des Interak-
tionsgeschehens adäquat beschreiben. Besonders wichtig ist dabei, daß die interpretativen Lei-
stungen expliziert werden, die notwendig sind, um Gesprächsprozesse so zu verstehen, daß sich 
Interaktanten im konkreten Fall an postulierten Prinzipien orientieren259. Mit der Beantwortung 
solcher 'Wie'-Fragen ist bereits ein erster Schritt zur Beantwortung von 'Warum'-Fragen getan: 
Organisationsprinzipien sind produktive Größen, mit denen die Interaktionsordnung hervorge-
bracht wird260. Damit ist jedoch ihre Funktion noch nicht erklärt. Diese 'Warum'-Erklärung be-
steht in der Rekonstruktion der interaktiven Probleme bzw. Aufgaben, die mit den Methoden der 
Interaktionsorganisation bearbeitet werden261.  
  Dieser explanative Gehalt konversationsanalytischer Untersuchungen wird wohl häufig deshalb 
nicht erkannt, weil es sich um anti-reduktionistische Erklärungen handelt. Konversationsanaly-
tiker erklären interaktive Ereignisse nicht durch "verborgene, eigentlichere Wirklichkeiten" (wie 
Persönlichkeitsstrukturen, Motive, Kognitionen oder sozialstrukturelle Gegebenheiten), sondern 
durch bereichseigene, interaktionale Größen, deren Relevanz am Handlungsprozeß auszuweisen 
ist262. 

                                                                                                                                                                                     
und ihrerseits Interpretationsbedingungen für folgendes Handeln schaffen (vgl. Levinson 1981; Schegloff 
1984). 

259  vgl. Deppermann (1997) 
260  vgl. den Punkt (4) 'Sequenzialität' 
261  Vgl. Kallmeyer & Schütze (1976, 6) und Luckmann (1986); 'Explikation' und 'problemtheoretische Erklä-

rung' sind in der Forschungspraxis keine aufeinander folgenden, sondern zirkulär miteinander verbundene 
Schritte. Die funktionale Analyse geht zwar von festgestellten Mustern und Prinzipien aus; umgekehrt bil-
det die Entdeckung, daß unterschiedliche Phänomene funktional äquivalent sind, die Grundlage dafür, sie 
als Formen der gleichen Praktik zu begreifen. 

262  Problemtheoretische bzw. funktionale Erklärungen sind eine Form zirkulärer Erklärung, da die Erklärung 
in der gleichen Domäne gesucht wird, in der auch die zu erklärenden Ereignisse beschrieben werden. Die 
rekonstruierte Ordnung der Interaktion wird als Lösung für ein Problem verstanden, welches sich den In-
teraktanten im Vollzug ihres Handelns stellt. Maßgeblich für die Erklärung sind zum einen Leistungen, die 
Methoden für die Bewältigung von Problemen mit sich bringen (v.a. durch ihre Konsequenzen); zum ande-
ren sind es Teil-Ganzes-Verhältnisse. Mit ihnen wird Spezifisches durch Allgemeines verständlich ge-
macht, und es werden verschiedene Auflösungsniveaus und Perspektiven der Analyse von Interaktion auf-
einander bezogen (i.S. des 'hermeneutischen Zirkels', Gadamer 1960, bzw. der 'dokumentarischen Inter-
pretation', Garfinkel 1973). Teil-Ganzes-Erklärungen sind im strikten Sinne keine Erklärungen, sondern 
konstitutionstheoretische Explikationen, da sie aus interpretativen (z.B. 'indem'-) Relationen bestehen. 

   Da unser Vokabular der Interaktionsbeschreibung zu weiten Teilen unvermeidlich intentionalistisch ist, 
lassen sich mentalistische Zuschreibungen kaum vermeiden - auch die Konversationsanalyse konnte sie 
nicht ganz umgehen. Dies scheint mir kein Problem zu sein, wenn sie direkt mit interaktiven Prozeßmerk-
malen verknüpft werden können. Mentalistische Zuschreibungen (z.B. in Termini von Zwecken oder 
Handlungsorientierungen) können dann adäquat und erkenntnisträchtig sein, wenn mit ihnen eine übergrei-
fende Systematik des Interaktionshandelns aufgezeigt werden kann, die andernfalls disparate Phänomene 
in einen konsistenten Zusammenhang setzt. Sie spielen dann die Rolle von "resultierenden Explanantien": 
Sie können post hoc als funktional-problemtheoretische Größen zur Erklärung empirisch festgestellter Re-
gularitäten eingeführt werden. Diese beschreibungstechnische Notwendigkeit sollte aber nicht damit ver-
wechselt werden, daß wir etwas über die Wirksamkeit von Sachverhalten wissen können, die in einer inter-
aktionstranszendenten ontologischen Domäne existieren (Coulter 1979 und 1989; Heritage 1990/91; Ryle 
1969). 
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5.2. Methodische Vorgehensweisen263 
 
Das Korpus meiner Untersuchung bilden zehn Schlichtungsgespräche, die mir als Transkript und 
Tonbandaufnahme vorlagen264.  
  Zunächst erstellte ich für jedes Gespräch eine gegliederte Globalparaphrase, in der das Ge-
spräch nach seinen wesentlichen Handlungsabschnitten und Gesprächsthemen segmentiert wur-
de. 
  Jedes der zehn Gespräche wurde anschließend exhaustiv auf Passagen untersucht, in denen 
Glaubwürdigkeit verhandelt wird. Drei kombinierte Kriterien wurden dafür angesetzt, daß eine 
Gesprächssequenz adäquatermaßen als Glaubwürdigkeitsverhandlung zu verstehen ist265: 

• aufeinander bezogene Aktivitäten von Gesprächsteilnehmern, die als Züge des Sicherns 
bzw. Untergrabens von Glaubwürdigkeit angelegt sind und als solche verstanden bzw. 
verdeutlicht werden; 

• Explikation der Interpretationsleistungen, aufgrund derer Aktivitäten als Züge der 
Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit verstanden werden können; 

• Aufweis, daß die interaktive Organisation von Gesprächssequenzen sowohl in bezug auf 
ihre Details als auch in Hinblick auf ihre übergreifenden Charakteristika unter der Per-
spektive 'Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit' eine stimmige Gesamtinterpretation 
erfährt. 

In einer anschließenden fallanalytischen Auswertungsphase wurden sämtliche Passagen sequen-
ziell analysiert (sowohl bzgl. ihrer Abfolge im Gespräch als auch hinsichtlich ihrer internen Dy-
namik). Die sequenzielle Analyse umfaßte folgende Gesichtspunkte266: 

• linguistisch beschreibbare Äußerungscharakteristika (prosodische, syntaktische, lexikali-
sche, semantische, textlinguistische Eigenschaften); 

• Formulierungsdynamik von Äußerungen (Eröffnung, interne Sequenzierung von 
Äußerungsschritten, Abschluß); 

                                                           
263  Die methodischen Vorgehensweisen dieser Untersuchung wurden ausgehend von konversationsanalyti-

schen Standards entwikelt (s. z.B. Heritage 1995; Kallmeyer 1982; Have 1990; Wooffitt 1990; Wootton 
1989) und an die besonderen Untersuchungsfragestellungen und Spezifika des Untersuchungsmaterials an-
gepaßt. Die feinanalytische Untersuchung wurde um Vorgehensweisen der objektiven Hermeneutik erwei-
tert (s. Oevermann et al. 1979; vgl. dazu Schmitt 1992, 69-84). Die fallübergreifende Untersuchung orien-
tiert sich an Variationsprozeduren der 'discursive psychology' (s. Potter & Wetherell 1987, Kap.4 und 199-
4), sowie vor allem am Vorgehen der komparativen Analyse im Stil der 'grounded theory' (Glaser & Stra-
uss 1967; Straub 1990; Strauss 1991), das von mir mit G. Lucius-Hoene weiterentwickelt wurde (s. Lucius-
Hoene & Deppermann i.V.). 

264  Die Transkripte sind nach den Konventionen des Instituts für deutsche Sprache verfaßt (s. Anhang A). Sie 
wurden von mir für die vorliegende Arbeit anhand der Tonaufnahmen überarbeitet. Während der gesamten 
Untersuchung habe ich stets mit beiden Medien gearbeitet. 

265  Damit soll keineswegs gesagt werden, daß die Verhandlung von Glaubwürdigkeit der einzige oder der pri-
märe Fokus der Interaktionssequenz sein muß. Glaubwürdigkeit kann auch beiläufig verhandelt werden; 
entscheidend ist lediglich, daß gezeigt werden kann, daß Glaubwürdigkeit einen systematischen Gesichts-
punkt für die Gestaltung des interaktiven Handelns bildet. 

266  Die Analyseprozeduren werden ausführlich in Deppermann (1995, Kap.7 und 8) dargestellt und diskutiert. 
Um die Darstellung zu vereinfachen, werden im folgenden einzelne Äußerungen als Bezugspunkte der A-
nalyse genannt. Die meisten der genannten Fragen beinhalten jedoch die Untersuchung der Relationen, in 
denen Äußerungskomponenten bzw. Beiträge zueinander stehen. 
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• Explikation der relevanten Facette von Glaubwürdigkeit (z.B. Wahrheit, Darstellungs-
präzision); 

• Inhalt der Äußerung (z.B. Lügenbezichtigung, Berufung auf Zeugen, Konstruktion einer 
wahrscheinlichen Erklärung); 

• Analyse des unmittelbar vorangegangenen Interaktionskontextes (z.B. Darstellungs-
aufforderungen, gegnerische Sachverhaltsdarstellung); 

• relationale Handlungscharakteristika der Äußerungen:  

    -  Bezug fokaler Äußerungen auf vorangegangene Äußerungen (z.B. Zurückweisung, Insis-
tieren, Hervorhebung abweichender Darstellungsaspekte), 

    -  Interpretation von Interaktionskontext und vorangegangenen Äußerungen, die mit der fo-
kalen Äußerung gegeben wird (z.B. Interpretation als Kooperationsverstoß, Begrün-
dungsaufforderung, Zustimmung), 

    -  Anschlußprojektionen der fokalen Äußerung (z.B. Zustimmung, Belege präsentieren, In-
terventionen beenden); 

 
• Interaktive Behandlung der Äußerung durch Folgesprecher (z.B. Übergehen, Reformulie-

rung, Zustimmung) bzw. Fortführung des Sprecherbeitrags (z.B. Frage oder Forderung 
stellen), sowie Rückbezüge auf die fokale Äußerung in folgenden Beiträgen des gleichen 
Sprechers (z.B. Insistieren, Wiederholen, Themenwechsel); 

• makroprozessuale Bezüge der fokalen Äußerung auf frühere Interaktionspassagen und 
spätere Rückbezüge auf die fokale Äußerung (z.B. Refokussierung von Themen, Modi-
fikationen und Korrekturen von Behauptungen). 

Diese unterschiedlichen Fragestellungen wurden hinsichtlich verschiedener Interaktions-
konstitutionsebenen verfolgt267. Im Zuge der sequenziellen Analysen wurden erste Hypothesen 
über Organisationsformen bzw. -prinzipien der Demonstration von und Auseinandersetzung um 
Glaubwürdigkeit sowie ihre jeweiligen kontextuellen Bedingungen, Funktionen und Konsequen-
zen formuliert. Diese Hypothesen bezogen sich sowohl auf kleinflächige Äußerungscharakte-
ristika (z.B. Verwendung von Extremformulierungen) als auch auf glaubwürdigkeitsrelevante 
Handlungstypen (z.B. Zeugenberufungen), sequenzielle Muster (z.B. des Insistierens) oder As-
pekte makroprozessualer Dynamik (z.B. Positionsabschottungen). 
 
An die fallanalytische Auswertungsphase schloß sich eine fallübergreifende Auswertung an. Da-
zu wurden zunächst alle fallanalytischen Befunde codiert. Die Codes bezogen sich auf unter-
schiedlichste Aspekte der Analyse (z.B. linguistische Formen, Verlaufsmuster, problem-
theoretische Hypothesen etc.). Jedem Code wurden die betreffenden Passagen der analysierten 
Fälle zugeordnet; zudem wurde festgehalten, zu welchen anderen Codes ein Code (pro analysier-
tem Segment) in Beziehung steht. Durch die Codierung konnte ein analytisch strukturierter Ü-
berblick über die Gesamtvarianz von Phänomenen und potentiell relevanten analytischen Kate-

                                                           
267  Das Konzept der 'Ebenen der Interaktionskonstitution' stammt von Werner Kallmeyer (s. v.a. Kallmeyer 

1982). Er unterscheidet sechs Ebenen: 
 - Gesprächsorganisation, 
 - Sachverhaltsdarstellung, 
 - Handlungskonstitution, 
 - Soziale Identitäten und Beziehungen, 
 - Interaktionsmodalität, 
 - Reziprozität. 
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gorien und Befunden gewonnen werden. Er bildete den Ausgangspunkt für fallinterne und fall-
übergreifende Vergleiche und für die Entwicklung korpusübergreifender Kategorien und Aus-
sagen268. Aufgrund der Codierung wurden Kollektionen von Analysepassagen angelegt, auf die 
jeweils ein Code bzw. Codekombinationen bezogen waren. Anhand dieser Kollektionen wurden 
komparative Analysen durchgeführt, die folgende Gesichtspunkte betrafen: 

• Feststellung von Kookkurrenzen269; 

• Bildung von Typologien durch den Vergleich von Fällen mit ähnlichen und kontrastiven 
Charakteristika; 

• Übersicht über die Varianz von Realisierungsformen: Isolation von konstitutiven, funktio-
nal äquivalenten und optionalen Komponenten, sowie Identifikation von Komponenten, 
die von spezifischen Bedingungen abhängig sind; 

• Bestimmung von Interaktionsbedingungen und Funktionspotentialen einzelner Interakti-
onstechniken und Sequenzmuster durch kontrastive Analysen270; 

• Bildung von abstrakteren Mustern, die variierende Fälle übergreifen; 

• Analyse von abweichenden Fällen und strategischen Nutzungen eines Musters, Organisa-
tionsprinzips oder einer Technik271. 

Im Zuge der komparativen Analyse wurden weiterhin Hypothesen getestet (z.B. Überprüfung der 
Notwendigkeit postulierter Kontextbedingungen oder der Regularität von Folgen einer Aktivität, 
Suche nach falsifizierenden Fällen, Entwurf und Prüfung von Alternativerklärungen) und nach 

                                                           
268  Die gesprächsanalytische Untersuchung ist durch eine fortwährende Zirkularität von Entwicklung von Fra-

gestellungen, Gegenstandskonstitution, Analyse und Befundvalidierung im Laufe des Untersuchungs-
prozesses gekennzeichnet (s. Deppermann 1995, 82ff.; Strauss 1991). Hierin unterscheidet sich das inter-
pretative Vorgehen der empirisch gestützten Theorieentwicklung wesentlich vom linearen, deduktiv-hypo-
thesentestenden Vorgehen der gängigen empirischen Sozialforschung. Im Zuge der Kodierung und der em-
piriegestützten Ausarbeitung der Kodierung kam es daher zu Revisionen, Abstraktionen, Differenzierun-
gen, Spezifikationen, Synthetisierungen und Neubildungen von analytischen Kategorien, Fragestellungen 
und Befunden. Dieser Prozeß kann nicht in paradigmatischer Form dargestellt werden. Im folgenden kön-
nen daher nur einige wesentliche Prinzipien dieser Untersuchungsphase genannt werden. 

269  Diese wurden dann genauer daraufhin untersucht, in welchem Zusammenhang die kookkurrierenden Merk-
male stehen (z.B. einander verstärkend, ergänzend, funktional, bedingend etc.). 

270  Die funktionale Kontrastierung von Gesprächsphänomenen kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: 
 - funktionale Äquivalenz (verschiedene Strukturen haben die gleiche Funktion); 
 - funktionale Differenzierung (verschiedene Strukturen haben verschiedene Funktionen);  
 - funktionale Distribution (gleiche Strukturen haben unter unterschiedlichen Bedingungen verschiedene 

Funktionen).  
 Dabei wird oftmals deutlich, daß unterschiedliche Phänomene interaktiv analog organisiert sind, die zu-

nächst voneinander getrennt wurden, und umgekehrt, daß entscheidende Differenzen zwischen Fällen be-
stehen, die zunächst der gleichen Kategorie zugeordnet wurden. 

   Die empirische Kontrastierung wurde durch die gedankenexperimentelle Kontrastierung ergänzt. Dies 
war vor allem dann notwendig, wenn keine Vergleichsfälle vorlagen, mit denen ein Segment hinsichtlich 
einer analytisch interessierenden Dimension kontrastiert werden konnte. Die gedankenexperimentelle Kon-
trastierung ist darüber hinaus eine analytische Grundoperation, die in allen Phasen des Forschungsprozes-
ses eine entscheidende Rolle spielt, da Sinnkonstitution eine selektiv-relationale Aktivität ist (Luhmann 
1971). Die Bedeutung faktischer Äußerungen ist maßgeblich durch das Verhältnis bestimmt, in dem sie zu 
Möglichkeiten stehen, die (seitens des Interpreten) als alternative Optionen beschrieben werden können, 
die von den Interaktanten aber nicht gewählt wurden (vgl. a. Oevermann et al. 1979, 421ff.).  

271  Zur methodischen Relevanz von abweichenden Fällen s. I.5.1, (3); strategische Nutzungen deuten darauf 
hin, daß das postulierte Muster den Interaktanten nicht nur bekannt, sondern auch besonders verläßlich, al-
so in vorhersehbarer Weise für Gesprächspartner verpflichtend, ist. 



63 

Gesprächsphänomenen gesucht, die aufgrund analytischer Überlegungen auftreten müßten bzw. 
nicht auftreten dürften.  
  Anhand der fallübergreifenden Codierung wurde die Grundstruktur des empirischen Teils die-
ser Arbeit festgelegt. Dabei wurden die methodischen Strategien weiter spezifiziert, die zusätz-
lich zu den an dieser Stelle genannten Verfahren für die Untersuchung einzelner Fragestellungen 
wichtig sind. Diese fragestellungsspezifischen Vorgehensweisen werden jeweils zu Beginn der 
empirischen Teile bzw. Kapitel erläutert. 
  Die komparative Analyse ist schließlich der Schlüssel zur problemtheoretischen Rekonstrukti-
on. Erst im breiten Überblick über empirische Variationen und Gemeinsamkeiten unterschiedli-
cher Gesprächsphänomene können Bedingungen, Funktionen und Konsequenzen spezifischer 
Formen der Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit gesichert ausgemacht werden. Die kor-
pusübergreifende Analyse ist aber vor allem auch die Voraussetzung dafür, formunspezifische, 
generelle Funktionen von Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit festzustellen und ihr Ver-
hältnis zu interaktiven Basisanforderungen (z.B. Kooperation oder Beziehungskonstitution) zu 
klären. 
 
Diese komparativen Analysen führten zu einer empirischen Sättigung analytischer Kategorien 
und Befunde. Vor dem Hintergrund der korpusübergreifenden Analyse wurden "idealtypische 
empirische Fälle" bestimmt, an denen die Befunde besonders prägnant und relativ vorausset-
zungslos exemplifiziert werden können, die auch an anderen Materialien gewonnen und bestätigt 
wurden. Diese Fälle wurden für den vorliegenden Text reinterpretiert272.  
  Die Resultate der empirischen Untersuchung stelle ich systematisch-ergebnisbezogen (und 
nicht fallbezogen) dar. Die Analysen konzentrieren sich daher auf die jeweils analytisch interes-
sierenden Aspekte und sind nicht als "erschöpfende" Untersuchung der Gesichtspunkte von 
Glaubwürdigkeit zu verstehen, die in der betreffenden Passage relevant sind. Dabei versuche ich, 
Organisationsprinzipien in allgemeiner Form herauszuarbeiten, die auch in anderen Kontexten 
gelten, und trotzdem soweit wie möglich der fallspezifischen Verankerung und situierten Spezi-
fik von Glaubwürdigkeitsverhandlungen gerecht zu werden. 
 
Die vorliegende Untersuchung richtet sich auf Organisationsprinzipien kultureller Praktiken, mit 
denen genuin interaktive Probleme bearbeitet werden können. Diese Praktiken können von In-
teraktanten flexibel gehandhabt werden: Sie verfügen über Gestaltungsspielräume, die sie rheto-
risch nutzen können, und sie können Interpretationen von interaktiven Zügen neu rahmen und 
aushandeln. Im Unterschied zu anderen sozialwissenschaftlichen Richtungen wird damit weder 
der Anspruch erhoben, daß rekonstruierte Formen interaktiver Organisation auf universalen Re-
geln beruhen, noch daß sie in jedem Falle normativ verbindlich sind oder unter bestimmten Be-
dingungen signifikant häufiger auftreten als unter anderen. Trotzdem stellen sich Fragen nach 
der Validität der Ergebnisse273, die u.a. die Generalisierbarkeit analytischer Aussagen und die 
Adäquatheit der Abstraktionsebene von Aussagen betreffen274. Sie sollen abschließend kurz an-
gesprochen werden.  
                                                           
272  Vor dem Hintergrund der komparativen Analyse kann die Systematik des Einzelfalles schärfer herausgear-

beitet werden: Zuvor unbemerkte Aspekte wurden deutlich, die Relevanz spezifischer Rahmenbedingungen 
ist klarer zu erkennen, und die Analyse kann auf "generische" Eigenschaften konzentriert werden, die auch 
für andere Fälle des gleichen Musters konstitutiv sind. 

273  zur Validität gesprächsanalytischer Untersuchungen s. Deppermann (1995, Kap.9); allgemein für interpre-
tative Untersuchungen s. Bohnsack (1993, Kap.9) und Kvale (1989) 

274  Dies ist z.B. dann der Fall, wenn "notwendige Komponenten" oder "spezifische Funktionspotentiale" be-
stimmter Gesprächstechniken postuliert werden, die anderen nicht zukommen sollen. Solche Probleme 
werden von interpretativ orientierten Forschern häufig heruntergespielt und mit dem Verweis auf den Para-
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Primäres Kriterium gesprächsanalytischer Aussagen ist ihre detail- und prozeßbezogene Ad-
äquatheit: Der Leser kann selbst die Validität der fallanalytischen Interpretationen anhand der 
wiedergegebenen Transkripte prüfen. Damit ist jedoch noch nicht die Validität fallüber-
greifender Aussagen garantiert275. Sie wurde in der vorliegenden Untersuchung durch verschie-
dene Prozeduren abzusichern versucht. 

• Im Rahmen der fallübergreifenden, komparativen Analyse wurden Hypothesen systema-
tisch getestet, und es wurde eine möglichst große Zahl von jeweils einschlägigen Passa-
gen in Vergleiche einbezogen. Abweichende Fälle, strategische Nutzungen und unabhän-
gig voneinander gewonnene, konvergente bzw. einander ergänzende Befunde bieten dabei 
besondere Hinweise auf die Validität von Aussagen276. 

• Der Leser kann Allgemeinheitsansprüche von Aussagen an Transkriptpassagen überprü-
fen, die unter anderen analytischen Gesichtspunkten präsentiert werden. 

• Übereinstimmungen mit Befunden anderer Untersuchungen (an anderen Korpora) deuten 
auf Verallgemeinerungspotentiale von Aussagen hin. 

                                                                                                                                                                                     
digmenunterschied zwischen deduktiv-nomologischen und interpretativen Erkenntnisansprüchen beiseite 
gewischt. Dies scheint mir jedoch sehr voreilig zu sein. Allerdings wurden m.W. für diese Probleme bis-
lang kaum Lösungsansätze entwickelt, die mit der Logik interpretativer Untersuchungen vereinbar sind. 

275  Soweit nicht explizit fallübergreifende Aussagen gemacht werden, steckt doch in der Wahl analytischer 
Kategorien und in der Bezeichung von Referenten häufig ein impliziter Verallgemeinerungsanspruch. 

276  Z.B. spricht es für die Validität der Rekonstruktion einer Konfliktdynamik, wenn erfolgreiche Konfliktlö-
sungsaktivitäten an genau dem Punkt ansetzen, der als dynamisches Prinzip der Konfliktgenese postuliert 
wurde. Die Validität von Aussagen über Problembewältigungen wird z.B. durch das empirische Auftreten 
von Folgeproblemen gestützt, die zu erwarten sind, wenn die postulierte Weise der Problembewältigung 
zutrifft. 
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Teil II 
Glaubwürdigkeit als Anforderung 

in Schlichtungsgesprächen 
 
Glaubwürdigkeit von Äußerungen oder Personen kann prinzipiell stets in Zweifel gezogen wer-
den. In den meisten alltagsweltlichen Interaktionen geschieht dies jedoch nicht oder nur punktu-
ell. Für viele kommunikative Aktivitäten sind Fragen nach Wahrheit und Glaubwürdigkeit ohne 
Belang277. Konfliktfreie Interaktionen sind gemeinhin dadurch gekennzeichnet, daß die Betei-
ligten Wahrheits- und Glaubwürdigkeitsansprüche als unproblematisch behandeln278. Wenn in 
dieser Arbeit anhand von Schlichtungsgesprächen untersucht werden soll, wie Interaktanten 
Glaubwürdigkeit umkämpfen, ist daher zunächst zu zeigen, daß die Sicherstellung von Glaub-
würdigkeit eine zentrale Anforderung darstellt, an der die Interaktanten ihr Handeln über weite 
Gesprächsstrecken ausrichten (II.1). Weiterhin ist nachzuzeichnen, wie diese Anforderung im In-
teraktionsprozeß entsteht (II.2). Schließlich ist in erster Annäherung zu klären, welche Funktion 
der Sicherung von Glaubwürdigkeit im Kontext von Beteiligungsstruktur und übergreifenden 
Handlungsorientierungen der Interaktanten zukommt (II.3). 
 
 
1. Die Maxime 'Wahrheitsfindung': Verschärfte Präzisierungs- und Be-
leganforderungen 
 
Im ersten Hauptabschnitt von Schlichtungsgesprächen, der 'Verhandlung des Konfliktgesche-
hens', gelten für die Gestaltung von Darstellungen Präzisierungs- und Beleganforderungen, die 
gegenüber alltagsweltlichen Maßstäben erheblich verschärft sind. Mit einer 'perzeptiv-positivi-
stische Darstellungsmodalität' und durch die Präsentation und Forderung stützender Belege de-
monstrieren die Interaktanten, daß Wahrheit und Glaubwürdigkeit von Behauptungen nicht ein-
fach vorausgesetzt werden. Vielmehr wird 'Wahrheitsfindung' als handlungsleitende Maxime 
veranschlagt, und die Interaktanten verwenden besondere Sorgfalt auf den Ausweis der Präzision 
und Glaubwürdigkeit ihrer Behauptungen. Beispielhaft wird dies zu Beginn des Schlichtungsge-
sprächs "alte sau" deutlich. Der Schlichter (C) verliest die Vorwürfe der Antragstellerin Frau 
Beck (A) an Frau Beck (B): 
 
(AS1) 
 
01 C  <äh jetzt frau kraft sie wissen um was es geht sie haben ja-> * mit 
02    der- * ä:h einbestellung zu dem heutigen termin auch die  
03    durchschrift erhalten der angaben die: frau beck hier bei uns  
04    gemacht hat↑ * ä:h un: es dreht sisch also da:rum daß ihnen frau 
05    beck vorwirft sie hätten sie am zehnten dritten beleidigt un zwar- 
06    * mit den worten du alde drecksau" du alde wildsau" du gehörst 
07    verga"st du alder schrubber- wenn du keine kinder leiden kannst geh 
 

                                                           
277  Genannt seien hier z.B. Witze erzählen, fiktionale kommunikative Genres, Begrüßungen, Gesänge oder 

religiöse Rituale. 
278  Damit soll nicht behauptet werden, daß faktischer Konsens über Glaubwürdigkeitsfragen besteht. Die Ab-

senz manifester Aktivitäten des Sicherns und Infragestellens von Glaubwürdigkeit muß auch nicht impli-
zieren, daß die Interaktanten wechselseitig Glaubwürdigkeit i.S. eines Vertrauensvorschusses (Juchem 
1988) oder eines Hintergrundkonsens (Habermas 1984, 355) präsupponierend zuschreiben. 
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08 A                       ja un des noch    vieles mehr  
09 C  doch ins aldersheim↓    was hawwe sie/ 
 
[Die Antragstellerin Frau Beck fordert den Schlichter zweimal auf, die Vorwürfe um weitere zu 
ergänzen. Das Transkript fährt fort, als der Schlichter die Vorwurfspräsentation abschließt.] 
 
10 C  un die- * ä:h- * beleidigungen die sie angibt hätte also die  
 
11 A                                   ja↓                          ja   
12 C  nachbarschaft gehört↓ sie sachen also sie hätten zeugen dafür ne↑ 
 
13 A  i↑sch hab zeuge↓                                                     
14 C            gut↓  <so" frau kraft sie hawwe jetzt also gehört was:  
 
15 B          ja-                          ä:h viele wordde haw isch  
16 C  anliegt was hawwe sie dezu zu sagen↓ 
 
17 B  ni"scht gsacht↓                       debei↓ 
18 C                  was hawwe se=n gsacht fong   mer mol mit dem a was  
 
19 B                   +drecksau haw isch gesacht gut↓     isch hab auch  
20 C  se gsacht hawwe↓                            mhm  ja↓ 
 
21 B  gesacht äh wenn se se/soll ich=s wortwörtlich sache was isch gesacht 
22 C                                                      j/ bitte <bitte  
 
23 B  hab↑ des is nämlich ni"scht     angegebe un des is der hau"ptgrund was/ 
24 C  bitte sie brauche sisch do net- 
 
25 B  warum sisch die frau beck geärgert hat↓      des hat se a de leut  
26 C                                          mhm↓ 
 
27 B  auf de straße vazehlt↑ * da isch gesacht hab daß se nur seini zum  
 
28 B  pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu  
 
29 A                                                 ne des haw isch net 
30 B  bringe↓ * des hat sie überhaupt un des hat sie garantiert nischt 
 
31 A  gehert↓    awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 
32 B  angegewwe↓ 
 
Der Schlichter präsentiert die Vorwürfe der Antragstellerin, Frau Beck, als formaler Sachwalter 
ihres Anliegens; er verleiht ihr eine Stimme, ohne zu indizieren, welchen Wahrheitsgehalt er den 
Vorwürfen beimißt279. Mit der Wiedergabe im Konjunktiv zeigt der Schlichter, daß Wahrheits-
fragen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden und daß Wahrheitsfindung als Interaktionsauf-
gabe veranschlagt wird: Die Vorwürfe werden zunächst als nur eine mögliche, also auch prin-
                                                           
279  Indem er den Konjunktiv Plusquamperfekt benutzt, nimmt er die Position ('Footing') eines neutralen Refe-

renten ein, der keine Position hinsichtlich der Wahrheit der vorgetragenen Behauptungen vertritt (s. Atkin-
son 1992; Clayman 1988 und 1992; Goffman 1981a, 144). Er trägt dafür Sorge, daß eine Verhandlung über 
die Vorwürfe der Antragstellerin stattfindet, sieht seine Aufgabe aber nicht darin, ihr Anliegen gegen die 
Antragsgegnerin zu vertreten und durchzusetzen. 
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zipiell fragliche Wirklichkeitsversion ins Gespräch gebracht, die gemeinsam auszuarbeiten ist (an 
Frau Kraft: was hawwe sie dezu zu sagen Z.16). 
  So bedeckt sich der Schlichter hinsichtlich der Geltung der Vorwürfe hält, so sehr legt er auf die 
Präzision von Beschreibungen wert. Datumsangabe (am zehnten dritten Z.05) und die skrupu-
löse Aufzählung der einzelnen Beleidigungen zeigen eine Orientierung an Genauigkeit und Voll-
ständigkeit auf, welche von Frau Beck noch verschärft wird, indem sie den Schlichter zu weite-
ren Ergänzungen auffordert (un des noch vieles mehr Z.08), als er Frau Kraft das Wort erteilen 
will (was hawwe sie/ Z.09). Der Schlichter etabliert in seiner Vorwurfspräsentation eine Modali-
tät der Darstellung des Konflikts, die sich durch eine perzeptiv-positivistische Beschreibungswei-
se auszeichnet - "etabliert", weil Frau Kraft dieses Prinzip in ihrer Reaktion aufnimmt: 

• Was Frau Kraft gesagt haben soll, wird wörtlich wiedergegeben (und nicht etwa paraph-
rasiert); Frau Kraft gibt sich selbst in indirekter Rede wieder (daß se nur seini zum pis-
sen... Z.28). 

• Der Schlichter hebt die "Wörtlichkeit" der Wiedergabe explizit hervor (mit den worten 
Z.06); Frau Kraft übernimmt dieses Rekonstruktions- und Rahmungsprinzip, in dem sie 
um Erlaubnis bittet, wortwörtlich zu sache was isch gesacht hab (Z.21).  

• Das Konfliktgeschehen zwischen den Beteiligten wird dargestellt, als handele es sich um 
Quasi-Objekte, auf die mit Nominalisierungen von Aktivitäten referiert wird (mit den 
worten Z.06, beleidigungen die sie angibt Z.10). 

• Diese Ereignisse und Objekte kann jedermann perzeptiv identifizieren. Was geschehen ist, 
ist das, was man hören kann (hätte also die nachbarschaft gehört Z.10/12, hat se a de 
leut auf de straße vazehlt Z.25/27). 

Die Interaktanten entwerfen ihre Darstellung als getreues Abbild von Geschehenem, das ins Ge-
spräch transportiert wird, ohne etwas hinzuzutun, etwas wegzulassen oder Berichte durch "sub-
jektive Färbungen" zu verzerren. Sie konstruieren die Vergangenheit, über die sie verhandeln, als 
Geschehen, welches in der Gegegenwart reaktualisiert wird. Sie wählen Beschreibungen, die den 
Beschreibenden unsichtbar machen: Sie machen sich zu Reportern interpretationsarmer Beo-
bachtungen, die jedem Anwesenden in gleicher Weise möglich waren. Der Konflikt wird als Re-
alität, die allein mit den Sinnen wahrnehmbar ist, behandelt280. 
 
Die besondere Relevanz von Wahrheit als Darstellungsanforderung und Wahrheitsfindung als 
Interaktionsaufgabe wird zusätzlich dadurch signalisiert, daß Behauptungen nicht nur aufgestellt, 
sondern durch Belege gestützt werden. Alle Beteiligten beziehen sich auf Zeugen, die ihre Be-
hauptungen bestätigen können (sollen): 

- Z.12-13:  C: sie sachen also sie hätten zeugen dafür ne↑ 
     A: i↑sch hab zeuge↓ 

- Z.25/27:  B: des hat se a de leut auf de straße vazehlt↑  

- Z.31:   A: awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 

Belegforderungen und -präsentationen zeugen von verschärften Standards der Relevanz und Be-
urteilung von Wahrheitsansprüchen. Mit ihnen geben die Interaktanten zu erkennen, daß sach-
liche Positionen schon dann, wenn sie etabliert werden, als potentiell strittig erachtet werden281. 
                                                           
280  Diesem Grundsatz folgt auch Frau Becks Konter auf die Beleidigung, die Frau Kraft zusätzlich "zugibt": 

ne des haw isch net gehert (Z.29/31). 
281  S. I.2; faktisch werden sie denn auch bestritten: viele wordde haw isch ni"scht gsacht↓ (Z.15). 
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Die sprecherseitige Erfüllung bzw. die interaktive Ratifikation von Glaubwürdigkeitsansprüchen 
sind prinzipiell problematisch und müssen eigens abgesichert werden. 
 
Erfüllt eine Partei Standards hinreichender Darstellungspräzision und -belegtheit nicht, wird sie 
vom Schlichter dazu angehalten. Dies geschieht z.B. im Gespräch "schnellredner". Als der 
Schlichter und Herr Neumeier (B1) in eine Diskussion über den Zweck der Verhandlung geraten, 
die Aufforderung zur Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen Herrn Neumeier jedoch noch im 
Raum steht, ergreift Frau Neumeier (B2) das Wort und präsentiert ihre Sicht des Konflikts282: 
 
(SN2) 
 
01 B2 +dürft isch grad was sache↓ * <da"s ←was wa:r-→ * da war ja auch en  
02 C                                bitte↓ 
 
03 B2 vorfall vom herr beck- * des is ja ni"scht von u::"ns komme↑ des war ja 
04    nur- * auf de"s gespräch↓ * wir hawwe ein gespräch angregt die  
05    hausverwaltung hat uns im november vorgschlage- * äh sie hat=sch die 
06    familie reck/ me/ äh beck gerü:gt↓ * u:nd so:↑llte sie sisch nischt 
07    danach benähmen↓ * dann würde sie zu einem gespräsch ratn↓ ham=ma  
08    auch=s schreibe dabei↓ * u:"↑ne↓ * es is ja↓ * in der zwischenzeit nix  
09 B2 gscheh bei der familie beck- * dann haw=isch an die hausverwaltung  
10    gschriebe isch bitt um e gspräsch- * dass e außnstehndes↑ * de"s mit 
11    anhört↑ * u:↑n=äh un des ham mir auch gemacht und des geschpräsch- * 
12    ←des hat me"hr böses als gu:tes gebracht-→ * weil die familie beck 
13    sa"↑che gebracht hat↓ also persö"nliche sache über unser familie un mir 
 
14    habe e behindertes kind wenn man dann nischt mehr weiter weiß und dann 
15    e behindertes kind angreift- * und auf da"↑s hie war ja dann des↓ * 
16    daß i"sch ihn anghalte hab morgens- * →aber nit← so wie e"r=s sacht 
 
17 B2 des war in=nem annere zusammehang- * 
18 C                                        na wie war=s 
 
19 B2 <we"nn mer so was über ein behindertes> kind * sagt↓ da"nn is ma  
20 C  denn wie wa"r=s=n wie war=s=n frau neumeier↓ 
 
21 B2 asozial↓ * des hab isch gsacht↓ *1,9* un dann hab isch jetz auch die 
22    letzte zeit erfahre im hau:s↓ * äh * dass die familie beck sisch  
23    geäussert hat↑ * die kriege von uns noch eins drauf so komme die uns 
 
24 B2 ni"scht davon↓ 
25 C                 >mhm mhm< ja" wie war=n der vorfall * frau neumeier gehn 
 
26 C  mer mal zum vorfall konkre:t↓ 
 
Nachdem Frau Neumeier der ersten Präzisierungsaufforderung des Schlichters (na wie war=s 
denn wie wa"r=s=n wie war=s=n frau neumeier↓, Z.18/20) nicht in gewünschtem Maße 
nachkam, erneuert er seine Nachfrage (wie war=n der vorfall * frau neumeier gehn mer mal 

                                                           
282  Daß der Antragsteller in diesem Gespräch ebenso wie die Antragstellerin im Gespräch "alte sau" den Na-

men "Beck" trägt, ist "rein zufällig" und deutet nicht auf verwandtschaftliche Verbindung hin. 
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zum vorfall konkre:t↓ Z.25f.). Der Schlichter hakt zweimal nach, da sich Frau Neumeier keiner 
'perzeptiv-positivistischen' Darstellungsmodalität befleißigt - sie spricht nicht konkre:t: 

- Sie benutzt abstraktiv-vage und daher hochgradig referenzoffene Termini zur Kategorisierung 
von Ereignissen der Streitgeschichte (da war ja auch en vorfall vom herr beck, Z.01/03; es 
is ja↓ * in der zwischenzeit nix gscheh bei der familie beck, Z.08f.; de"s mit anhört, 
Z.10f.; sa"che gebracht, Z.13; persö"nliche sache, Z.13; des war in=nem annere zusam-
menhang, Z.17; we"nn mer so was über ein behindertes kind sagt, Z.19). Frau Neumeiers 
Beschreibungen sind weitaus vager, als dies bei alltagsweltlichen Beschreibungen üblich ist. 
Gewöhnlich werden Deskriptoren benutzt, die Klassen mittlerer Extensionen konstituieren283, 
welche (für die meisten Handlungszusammenhänge) hinreichende Anschaulichkeit und Iden-
tifikationspräzision von Referenten verbürgen. Frau Neumeier verwendet hingegen Hyper-
nyme, die zwar nicht unbedingt zu falschen Aussagen führen, für die anstehende Handlungs-
aufgabe (Rekonstruktion des Konfliktgeschehens) jedoch unterbestimmt sind. 

- Frau Neumeier deutet suggestiv Untaten des Kontrahenten an. Sie läßt schließen, daß Herr 
Beck sie durch abfällige Äußerungen über ihr behindertes Kind tief verletzt hat (persö"nliche 
sache [...] und dann e behindertes kind angreift, Z.13-15). Sie gestaltet ihren Beitrag pro-
sodisch dramatisch und hochgradig emotionalisiert aus (Rhythmisierung, Tempovariation, 
häufige Dehnungen, enorme Lautstärke- und Tonhöhenvariation; vor allem Z.01, 03, 06, 12, 
13, 19, 23f.). Sie macht den Zuhörern hinreichend deutlich, daß die Referenten der abstrakten 
Charakterisierungen als unverschämte, beleidigende o.ä. Verhaltensweisen zu entschlüsseln 
sind. Dieser Darstellungsgestus verbindet sich mit evaluationsgeladenen Beschreibungen 
(z.B. so:↑llte sie sisch nischt danach benähmen, Z.06f., persö"nliche sache, Z.13), sowie 
Bewertungen und Beschreibungen von Reaktionen, die die Ereignisse, auf die sie sich bezie-
hen, substituieren (sie hat=sch die famlie reck/ me/ äh beck gerügt, Z.06; des hat me"hr 
böses als gu:tes gebracht, Z.12; die kriege von uns noch eins drauf, Z.23).  

Während sich Frau Neumeiers Gekränktheit und Empörung über Herrn Becks Verhalten ein-
drücklich vermitteln, bleiben die genauen temporalen Relationen zwischen Ereignissen sowie der 
Wortlaut und die detaillierteren Umstände von Herrn Becks Äußerungen im Dunkeln. 
  Nur ein Element von Frau Neumeiers Version fügt sich dem 'perzeptiv-positivistischen Darstel-
lungsmodus': <we"nn mer so was über ein behindertes> kind * sagt↓ da"nn is ma asozial↓ 
* des hab isch gsacht↓(Z.19/21). Charakteristischerweise ist es genau diese Aussage (und kein 
weiteres Element ihrer Darstellung), die der Schlichter einige Minuten später als Zwischenresul-
tat festhält: also sie" habe >äh derf ich grad mal ganz kurz rekonschtruiere< frau neumeier 
sie sagen sie haben also zum herrn beck gesa"cht- * wenn man so"was über ein behinder-
tes kind sacht dann- * i"st das asozia:l↓. 
 
Mit der perzeptiv-positivistischen Darstellungmodalität geht die thematische Beschränkung der 
Verhandlung auf das Konfliktgeschehen einher284. Das Zerwürfnis zwischen den Parteien ge-
winnt Kontur in Termini von (prinzipiell) intersubjektiv beobachtbaren, klar und detailliert be-
schreibbaren Ereignissen. Hintergründe von Motivation, Beziehungsgeschichte, globalen Selbst- 
und Fremdeinschätzungen, persönlichen Relevanzen und Kränkungen, in deren Zusammenhang 
vorgeworfene Handlungen erst ihren Sinn als Momente eines übergreifenden interpersonalen 
Konflikts erlangen, werden dagegen weitgehend ausgeblendet. Die Parteien sprechen sie nur 

                                                           
283  Dies ist das Prinzip der 'basic level categorization' (Rosch 1978; s.a. Lakoff 1987, 46ff.): Gemeinhin wer-

den Kategorien mittleren Abstraktionsgrades gewählt, also z.B. "Apfel" und nicht "Obst" oder "Jonathan". 
284  Nothdurft (1997b) spricht von einer "Fixierung auf das Konfliktgeschehen". 
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vereinzelt an; Schlichter gehen auf diese Aspekte selten direkt ein und erfragen sie grundsätzlich 
nicht285. Ein wesentlicher Grund für diese Beschränkung ist im juristischen Rahmen der Schlich-
tungsinteraktion zu sehen. Es sind lediglich justiziable Vergehen, die den Gegenstand der Anzei-
ge und des Antrags auf ein Sühnegespräch bilden286; die Ladung und die Vorwurfspräsentation 
im Schlichtungsgespräch beziehen sich ausschließlich auf den juristischen Kern des Konflikts 
und geben damit einen thematischen Fokus für das Gespräch vor. Vergleichsregelungen müssen 
eine Regelung hinsichtlich des Tatbestands, der im Vorwurf genannt wurde, beinhalten. Da diese 
Regelung auf einer 'Konfliktdefinition', also auf einer konsensuell zu ratifizierenden Be-
schreibung des Geschehens aufbaut, ist 'Wahrheitsfindung' die entscheidende Aufgabe, welche 
die 'Verhandlung des Konfliktgeschehens' aufgrund ihrer handlungsschematischen Funktion für 
die Vergleichskonstruktion zu leisten hat287. Der juristisch-institutionelle Charakter des Schlich-
tungsgesprächs ist für die Beteiligten zudem dadurch gegeben, daß ein gescheiterter Sühnever-
such die Voraussetzung dafür ist, daß der Antragsteller ein Privatklageverfahren anstrengen 
kann. 
  Der juristische Kontext reflektiert sich denn auch in den Gesprächsaktivitäten. Schlichter do-
kumentieren mit ihren kommunikativen Handlungen, daß sie die Verhandlung über die Kon-
fliktgeschichte als Aussprache zum fraglichen Straftatbestand verstehen. Sie halten nur solche 
Elemente der Versionen der Beteiligten als Konfliktrekonstruktion fest, welche entweder den ju-
ristischen Straftatbestand selbst (als Vorwurf, Eingeständnis oder in seiner Negation) betreffen 
oder Konfliktmomente darstellen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorfall 
standen288. Schlichter und Parteien benutzen regelmäßig Lexik und syntaktische Gefüge des ju-
ristischen Registers289. Schlichtungsgespräche werden somit streckenweise als Quasi-
Gerichtsverhandlung geführt bzw. rhetorisch als solche gerahmt.  
  Dies bedeutet jedoch keineswegs, daß gerichtliche Standards der Konfliktrekonstruktion fak-
tisch gelten. Alle Beteiligten vollziehen zahlreiche Aktivitäten, die nicht den Standards einer Ge-
richtsverhandlung entsprechen: Sie bringen subjektive Relevanzen und Betroffenheiten zum 
Ausdruck, argumentieren mit alltagsweltlichen Plausibilitäten und Persönlichkeitszuschreibun-
gen290, spielen die Relevanz von Tatbeständen und der Notwendigkeit der Wahrheitsfindung he-
runter291 und streiten sich ausgiebig über Geschehensaspekte und Vorwürfe, die nicht justiziabel 
sind292. Juristische Verhandlungsstandards können jedoch stets rhetorisch in Kraft gesetzt wer-
den - sei es durch explizite Verweise oder durch Äußerungen, die juristische Relevanzen kon-
textualisieren. Präzisierungs- und Beleganforderungen können daher nicht als zwangsläufige Re-
sultate der juristischen Rahmenbedingungen von Schlichtungsgesprächen angesehen werden. Es 
sind vielmehr die kommunikativen Aktivitäten der Interaktanten, mit denen diese die juristische 
                                                           
285  Dies ist an den Reaktionen des Schlichters auf die Darstellung von Frau Neumeier deutlich zu erkennen. 

Sie bot einige Ansatzpunkte, um Konfliktgesichtspunkte zu eruieren, mit denen die Erörterung positiv be-
schreibbarer Ereignisse hätte transzendiert werden können. 

286  s. I.4 
287  zur Relevanz von 'Wahrheitsfindung' in Gerichtsverhandlungen s. Schütze (1978) 
288  vgl. die Nachfragen des Schlichters an Frau Neumeier (SN2 Z.18/20, 27f.) und sein Fazit zu ihrer Darstel-

lung: sie haben also zum herrn beck gesa"cht- * wenn man so"was über ein behindertes kind sacht 
dann- * i"st das asozia:l↓ 

289  In AS1 werden z.B. folgende Formen, die dem juristischen Register zuzurechnen sind, verwendet: einbe-
stellung zu dem heutigen termin, angaben, beleidigt [...] mit den worten, beleidigungen die sie angibt, 
des is nämlisch ni"scht angegebe. In allen Gesprächen wird für die Bezugnahme auf Dritte regelmäßig 
der Ausdruck "Zeugen" benutzt, der alltagsweltlich unüblich ist und juristische Belegstandards kontextua-
lisiert (vgl. III.2). 

290  s. Teil III 
291  vgl. IV.6 
292  s. II.2, sowie v.a. IV.4.3 und 4.5 
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Rahmung zeitweise in Kraft setzen und häufig auch auf Verhandlungsgesichtpunkte beziehen, 
denen keine juristische Relevanz zukommt. Die 'perzeptiv-positivistische Darstellungsmodalität' 
(ebenso wie die Präsentation von Belegen) entspricht juristischen Gepflogenheiten. Da sie jedoch 
auch in anderen Interaktionskontexten dominiert, in welchen potentiell strittige Thesen vertreten 
werden, ist sie als eine generelle, kontextunspezifische Form des Etablierens und Attakierens von 
Wahrheits- und Glaubwürdigkeitsansprüchen zu betrachten293. 
 
 
2. Strittige Wahrheitsansprüche und das Prinzip der antagonistischen 
Orientierung an der Gegenversion 
 
Die Maxime 'Wahrheitsfindung' allein erklärt nicht den gesteigerten Aufwand, den Interaktanten 
zur Demonstration und Absicherung der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellungen betreiben. Die rhe-
torische Konstruktion von Glaubwürdigkeit wird besonders dann zur Anforderung, wenn die 
Wahrheit von Darstellungen strittig ist. Dies ist in allen Gesprächen meines Korpus der Fall. In 
der Regel ist nicht nur umstritten, aus welcher Motivation und mit welcher Berechtigung Kon-
flikthandlungen zustandekamen und wer Anspruch auf Kompensation hat. Zumeist sind die Par-
teien schon uneins, was überhaupt geschah. Dies kann die Frage betreffen, ob ein vorgeworfenes 
Vergehen tatsächlich begangen wurde; herrscht Konsens, daß "etwas passiert ist", entstehen Aus-
einandersetzungen darüber, wie das Geschehen zu beschreiben und zu werten ist. Umstritten sind 
meist auch Gewichtung und Interpunktion294 von Ereignissen der Konfliktgeschichte.   
 
Auseinandersetzungen um Wahrheit und Glaubwürdigkeit von Behauptungen werden durch die 
Abfolge dreier basaler Züge konstituiert295.  
 
(1) Position etablierender Zug 
  Ein Proponent etabliert eine Version.  
  In AS1: Vorwurfspräsentation durch den Schlichter (stellvertretend für Frau Beck), Z.01-16  
 
(2) Adversativer Zug 
  Ein Opponent weist die in Zug (1) etablierte Version zurück und/oder etabliert eine Gegen-

version. 
  In AS1: Frau Krafts Stellungnahme zum Vorwurf, Z.15-32 
 
(3) Insistierende Züge 
  Der Proponent insistiert auf der in Zug (1) etablierten Version. Der Opponent insistiert auf 

Zurückweisung bzw. Gegenversion (2), wenn der Proponent auf der in (1) etablierten Versi-
on insistiert. 

  In AS1: Frau Becks Bekräftigung der Glaubwürdigkeit ihrer Vorwürfe durch die Berufung 
auf Zeugen, Z.29/31 

 

                                                           
293  Ähnliche Darstellungscharakteristika fanden z.B. Wooffitt (1992) bei der Darstellung paranormaler Phä-

nomene, Edwards & Potter (1992a) in medialen Auseinandersetzungen, Potter & Wetherell (1988) in pro-
rassistischen Argumentationen oder Latour (1987) in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. 

294  i.e. Fragen nach Verursachung und Schuld (Watzlawick et al. 1969, 92ff.) 
295  Die sequenzielle Organisation von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen wird ausführlich in IV.2 disku-

tiert. 
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Differenzen zwischen Versionen entstehen im Zuge der Auseinandersetzung nicht dadurch, daß 
Parteien unabhängig voneinander ihre Wirklichkeitssicht präsentieren und die Versionen dann 
auf Unterschiede vergleichen. Differenzen sind nicht nur für den Beobachter sehr bald erkennbar 
- die antagonistische Konturierung von Differenzen bildet vielmehr ein grundlegendes, ubiqui-
täres Strukturierungsprinzip, nach dem die Konfliktparteien Darstellungen verfassen.Idealtypisch 
demonstriert Frau Krafts (B) Einstieg in das Schlichtungsgespräch, welche Basisoperationen die 
antagonistische Konturierung von Differenzen ausmachen296. 
 
(1) Zurückweisen von Versionselementen der Kontrahentin:  
 viele wordde haw isch ni"scht gesacht↓ (Z.15/17). Der pragmatische Charakter als Zu-

rückweisung wird prosodisch durch den kontrastiven Akzent hervorgehoben. 
 
(2) Präsentation einer antagonistischen Version 
 Gegnerische Behauptungen zurückzuweisen reicht nicht aus. Gefordert ist vielmehr eine posi-

tive Versionsdarstellung. Der Schlichter klagt diese postwendend ein: was hawwe se=n 
gsacht fong mer mol mit dem a was se gsacht hawwe↓ (Z. 18/20). Nachdem Frau Kraft ei-
ne der Beleidigungen konzediert (drecksau haw isch gesacht Z.19), holt sich Frau Kraft vom 
Schlichter ein 'Ticket'297 (Z.21/23), um ihre konkurrierende Sichtweise zu präsentieren: des is 
nämlich ni"scht angegebe un des is der hau"ptgrund was/ warum sisch die frau beck 
geärgert hat↓ des hat se a de leut auf de straße vazehlt↑ * da isch gesacht hab daß se 
nur seini zum pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu bringe↓ 
(Z.23-30). Auch hier markiert Frau Kraft prosodisch, worauf es im Kontrast zu Frau Becks 
Anschuldigungen ankommt:  

- Sie fokussiert den Defekt der gegnerischen Darstellung und rahmt damit ihre eigene Version 
vorgreifend als korrektere Darstellung: Frau Beck gab das zu Berichtende ni"scht an. 

- Sie legt die Motivation der Kontrahentin offen: Was diese verschwieg, ist der hau"ptgrund 
für der Anzeige. 

- Sie schildert das eigentliche Vergehen (nur zum pi"↑ssen). 
 
Die antagonistische Orientierung an der Gegenversion spiegelt sich in verschiedenen Prinzipien 
der Gestaltung von Darstellungen wider, die diese als antagonistische Darstellungen ausweisen. 
Sie werden an einem Ausschnitt des Gesprächs "goetz" exemplarisch diskutiert. Das Transkript 
setzt ein, als der Schlichter Herrn Herrmann (B) bittet, zu den Anschuldigungen, die Frau Blank 
(A) gegen ihn erhoben hat, Stellung zu nehmen. 
 
(GZ1A) 
 
01 C  sie haben ja das gelesen was- * frau blank ihnen vorwirft- * wenn sie 
02    sich bitte mal mit frau b/ unterhalten wir wie das zustandegekommen  
 
03 B                            gu:t kann ich machen- * 
04 C  ist- * und wie und was- *                          bitte schön↓ *   
 
05 B  äh sieben uhr fümunfümfzig bin ich auf den parkplatz jegangen da ich 
 
06 B  regelmäßig einf/ einkaufen fahre- *       und hab=ich mein wagen  
07 C                                      ja:- 

                                                           
296  s. AS1 in II.1 
297  vgl. Sacks (1972, 343f.) und Schenkein (1978b) 
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08 B  gestartet und dabei stellt ich fest daß die regen die: w/ schei"ben  
09    alle voller wasser war=n- * HOLT LUFT UND RÄUSPERT SICH und da bin ich  
 
10 B  au"sgestiegen hab mit=en leder scheiben abputzen wollen       darauf  
11 C                                                           mhm↓ 
 
12 B  kjam frau blank wutentbrannt auf=en par/ auf den auf ihre veranda- *  
13    und sachte mach den motor aus du umweltverschmutzer ich zeige dich a"n↓ 
 
14 B  * und da ist mir der kragen geplatzt↓ 
15 C                                        >ja-< ** und da haben sie diesen  
 
16 B                         <jawohl->                      jawohl- 
17 C  berühmten ausdruck vom götz von  berlichingen gesagt-         naja  
 
18 C  gut schön- * äh: ** naja daß man äh- * hie"r steht zwar drin daß sie um 
 
19 B                       das ist nicht wahr 
20 C  acht uhr drei"ßig- *         so:-       gibt frau blank an- * äh=und  
 
21 B                                     auch nicht wahr- 
22 C  da ließen sie ihren wagen ungefähr   fünf minuten mit laufendem motor  
 
23 B            auch nicht wahr-    
24 C  hinter d/ auf dem parkplatz hinter=m haus stehn und dann ist sie auf  
 
25 C  sie zugekomm hat gesacht- * mache oder mach oder machen se bitte den 
 
26 B             +und vor allem mit einem to"n- 
27 C  wagen aus↓ 
 
Der Schlichter verweist auf die Vorwürfe, die Herrn Herrmann aus der Ladung zum Verhand-
lungstermin bekannt seien (Z.01-04). Herr Herrmann stellt dann das fragliche Geschehen "aus 
seiner Sicht" dar (Z.05-14). Der Schlichter reformuliert Herrn Herrmanns vage Aussage da ist 
mir der kragen geplatzt (Z.14) in den präziseren Termini des Vorwurfs diesen berühmten 
ausdruck vom götz von berlichingen gesagt (Z.17) und rahmt so Herrn Herrmanns Be-
schreibung als Eingeständnis298, das dieser ratifiziert. In der Folge fokussiert der Schlichter die 
Punkte der protokollierten Behauptungen von Frau Blank, von denen Herrn Herrmanns Ausfüh-
rungen abwichen (Z.18-27). Herr Herrmann bestreitet die einzelnen Propositionen. Die rheto-
rische Organisation des Antagonismus ist durch drei Prinzipien gekennzeichnet: 

(1) Gezielte Wahl rivalisierender Beschreibungen 

(2) Präferenz für Fremdkorrektur 

(3) Präferenz für Widersprechen. 

                                                           
298  Vgl. Linell (1990) 
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(1) Gezielte Wahl rivalisierender Beschreibungen299 
 
Auf den ersten Blick scheint Herr Herrmann einen detaillierten Bericht des Konflikthergangs zu 
geben, welcher seine Sicht so wiedergibt, wie sie sich unabhängig von Auffassungen über Frau 
Blanks Version gebildet hat. Er nimmt nicht explizit Bezug auf ihre Ausführungen und wi-
derspricht ihr nicht. Der weitere Interaktionsverlauf zeigt jedoch, daß seine Darstellung von 
vornherein darauf angelegt war, Elemente der gegnerischen Version zielsicher zu attackieren. 
Dies geschieht durch die Wahl rivalisierender Beschreibungen, die kontrastive Substitutionen 
bilden und somit als Zurückweisungen zu verstehen sind. Dem extrakommunikativen Be-
obachter wird das antagonistische Design der Darstellung erst deutlich, als der Schlichter Herrn 
Herrmann mit den entsprechenden Behauptungen seiner Opponentin konfrontiert. Es finden sich 
Substitutionen: 

- der Uhrzeit, zu welcher das Ereignis stattfand: sieben uhr fümunfünfzig (Z.05) vs. acht uhr 
drei"ßig (Z.20), 

- des Zeitraumes, in welchem Herr Herrmann den Motor seines Wagens laufen ließ: hab=ich 
mein wagen gestartet [...] da bin ich aus"gestiegen hab mit=m leder die scheiben abput-
zen wollen (Z.06-10; dies impliziert einen kürzeren Zeitraum und rechtfertigt das Motor-
Laufen-Lassen dadurch, daß Herr Herrmann einer notwendigen Tätigkeit nachging) vs. fünf 
minuten mit laufendem motor (Z.22; dies impliziert rücksichtslose -da grundlose- Lärm- 
und Abgasbelästigung); 

- der Äußerungen von Frau Blank, welche seiner Beleidigung vorausgingen: mach den motor 
aus du umweltverschmutzer ich zeige dich an (Z.13; eine rüde Drohung) vs. mach oder 
machen se bitte den wagen aus (Z.25f.; eine höfliche Aufforderung). 

 
Daß die Wahl der Gesichtspunkte Uhrzeit, Zeitraum und Äußerungen der Kontrahentin und ihre 
substituierende Instantiierung nicht zufällig vorgenommen wurden, sondern der wohlkalkulierten 
Gegendarstellung dienten, zeigt sich an Herrn Herrmanns Widersprechensreaktionen auf die Ent-
gegenhaltungen des Schlichters. Er weist die entsprechenden Gegenbehauptungen einzeln zurück 
(Z.19, 21, 27). 
  Herr Herrmann orientiert seine Version also schon prospektiv antagonistisch an Gegenentwür-
fen, die seine Kontrahentin vermutlich anbringen wird. Seine Beschreibungen bilden dezidierte 
Kontraste, die eine prospektive Zurückweisung bedeuten. Der Antagonismus wird durch rivali-
sierende Beschreibungen hergestellt, welche von beiden Seiten auf einem einander korrespon-
dierenden, hohen Detaillierungsniveau vollzogen werden und in einem Eins-zu-eins-Vehältnis 
zueinander stehen. Die von einer Seite ins Spiel gebrachten Beschreibungsgesichtspunkte wer-
den in genauer Entsprechung übernommen. Die Wahrheit gegnerischer Aussagen wird bestritten, 
indem jeder Gesichtspunkt antagonistisch gefüllt wird. Es werden jedoch keine Relevanzen ins 
Spiel gebracht, die oblique zur Gegenversion stehen300. 
 
 
(2) Präferenz für Fremdkorrektur 
 
Schegloff et al. (1977) zeigen an zahlreichen Beispielen, daß Interaktionsteilnehmer darauf ver-
zichten, Beiträge bzw. Beitragselemente ihrer Partner zu korrigieren und stattdessen eine Selbst-
                                                           
299  Der Terminus 'rivalisierende Beschreibung' stammt von Nothdurft (1997a, Kap.3.5.2.) 
300  wie z.B. Vor- oder nachgeschichtliche Ereignisse, emotionale Betroffenheiten oder allgemeinere Einschät-

zungen von Konfliktgenese und Beteiligten 
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korrektur der Betreffenden initiieren301. Interaktanten in Schlichtungsgespräche handeln hinge-
gen nach dem entgegengesetzten Prinzip: Dem Gegenüber wird nicht die Gelegenheit gegeben, 
selbst seine Formulierung so nachzubessern, daß sie für alle Beteiligten akzeptabel ist - alternati-
ve Kandidaten werden umstandslos entgegengesetzt. Ein Beispiel dafür bietet die Refor-
mulierung von Herrn Herrmanns Beschreibung da ist mir der Kragen geplatzt (Z.14) als da 
haben sie den berühmten ausdruck vom götz von berlichingen gesagt (Z.17): Der Schlichter 
ersetzt die Beschreibung des Antragsgegners durch die Beleidigung, die im Vorwurf der Antrag-
stellerin festgehalten ist, und rahmt seine Darstellung somit als Eingeständnis des Vorwurfs. 
 
 
(3) Präferenz für Widersprechen 
 
In nahezu jedem Schlichtungsgespräch finden sich Widersprechenssequenzen, die sich oft über 
mehrere Züge von Behauptung-Zurückweisung-Zurückweisung der Zurückweisung, usf. erstre-
cken302. Es werden nicht nur häufig Wahrheit und Glaubwürdigkeit von Behauptungen zurück-
gewiesen; auffällig ist vor allem die Art und Weise, in der dies geschieht. Es fehlen weitgehend 
diejenigen Charakteristika, welche Pomerantz (1984) als Aufweis des dispräferierten Status von 
Widersprechensaktivitäten ausgemacht hat: Zögern, initiales Zustimmen bzw. Entschuldigen der 
Ablehnung, abschwächende Modalisierung von Zurückweisung und Alternativversion und die 
Präsentation von Begründungen, welche den Charakter von Reaktionen als Widersprechen indi-
rekt-inferentiell konstituieren. M.a.W.: Von "preference for agreement" (Sacks 1987) ist in die-
sen Gesprächen wenig zu spüren. Vielmehr bildet sich schon früh im Gespräch eine Präferenz 
für Widersprechen aus, die sowohl Anlässe als auch Formen des Widersprechens betrifft.  
  Als der Schlichter die Behauptungen von Frau Blank anführt, die im Gegensatz zu Herrn Herr-
manns Darstellung stehen, widerspricht er dreimal mit das ist bzw. auch nicht wahr (Z.19, 21, 
23). Es handelt sich um eine offensive Form von Widersprechen: Sie wird nicht als deplaziert o-
der problematisch kontextualisiert. 

• Herr Herrmann bestreitet einzeln jede Behauptung. 

• Die letzten beiden Male tut er dies überlappend an Stellen, die nicht als mögliche Mo-
mente der Übergabe der Rederolle303  kontextualisiert sind. Er hakt vielmehr ein, sobald 
die Redeintention des Schlichters erkennbar wird. 

• Widersprechensakte werden ohne jede Abschwächung vollzogen. 

• Der Gegensatz wird prosodisch markiert herausgestellt (und vor allem mit einem to"n-, 
Z.26) 

• Die Gesichtspunkte, die Herr Herrmann bestreitet, sind marginal: Sie betreffen nicht den 
zentralen Vorwurf und sind irrelevant für den offiziellen Gesprächszweck, die Findung 
eines Vergleichs zwischen den Parteien304. 

Wie in (1) herausgearbeitet, können zudem die Beschreibungen, die Herr Herrmann vom Kon-
fliktgeschehen gibt, bereits als prospektive Widersprechensaktivitäten gelten. Sie sind ande-
                                                           
301  Statt direkt eine als korrekt(er) erachtete Alternativformulierung zu präsentieren, wiederholen sie bspw. 

den problematischen Äußerungsteil (= "repairable") in Frageintonation, sodaß der initiale Sprecher selbst 
die korrekte Formulierung produzieren kann. - Daß Korrekturen den Anlaß bieten können, Kompetenz und 
Angemessenheit des Verhaltens des Korrigierten zu thematisieren, diskutiert Jefferson (1987). 

302  vgl. die Untersuchung von Spranz-Fogasy (1986); s.a. IV.2 
303  'transition relevance place', Sacks et al. (1974, 726ff.) 
304  zur Funktion der Auseinandersetzung über Marginalien s. IV.4.3 
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rerseits auch retrospektiv gerichtet, da sie ja seine Stellungnahme zum Vorwurf konstituieren. 
Sie entbehren ebenso wie die expliziten Bestreitungen der Wahrheit von Frau Blanks Aussagen 
nahezu aller Charakteristika dispräferierter Züge - es fehlen Verzögerungen, abschwächende 
Modalisierungen und positive Berücksichtigungen der Version der Opponentin305; Differenzen 
werden stattdessen hervorgehoben.  
  Zustimmungen sind dagegen dispräferiert. Da Herr Herrmann sich gezielt von den marginalen 
Details der Version seiner Kontrahentin absetzen kann, dürfte ihm kaum entgangen sein, welche 
Beleidigung sie ihm vorwirft. Diese bildet ja den Kern ihrer Version und den Anlaß für den 
Schlichtungsversuch. Hinsichtlich dieses Geschehensmomentes verzichtet er jedoch auf die Prä-
zision, die seine übrigen Beschreibungen auszeichnet, und wählt eine vage Formel (da ist mir 
der kragen geplatzt, Z.14), die sich nicht mit Frau Blanks Vorwurf deckt. Als der Schlichter 
ihm anschließend die Formulierung, die Frau Blank angab, zur Ratifikation anträgt, stimmt er je-
doch zu. Seine rivalisierende Beschreibung ist also nicht dadurch motiviert, daß er das Gesche-
hen anders als Frau Blank erinnert, noch daß er im Schlichtungsgespräch eine andere Version 
durchzusetzen sucht. Herrn Herrmanns Beschreibung möchte ich daher als Ausdruck des syste-
matischen Vermeidens von Zustimmungen interpretieren. Hinzu kommt, daß die Zustimmung 
ein Eingeständnis konstituiert. Eingeständnisse in meinem Korpus zeichnen sich durchweg 
durch Charakteristika aus, die denjenigen von adversativen bzw. positionsetablierenden Akten 
entgegengesetzt sind306: Sie sind kurz und prosodisch unauffällig; sie werden in vielen Fällen 
vage, indirekt, deagentiviert, moralisch-evaluativ entleert formuliert (d.h. sie minimalisieren den 
Vergehenscharakter) und stellen das fragliche Handeln als kausal verursacht und entschuldbar 
dar. Ihnen gehen oftmals entschuldigend-rechtfertigende Vorgeschichten voran. Sie sind durch-
weg sequenziell dispräferiert, d.h. bevor etwas eingestanden wird, werden zunächst gegnerische 
Positionen zurückgewiesen. Zumeist bedarf es besonderer Elizitierungsanstrengungen des 
Schlichters, um Parteien zu Eingeständnissen zu bewegen307.  
  Während die Parteien in Schlichtungsgesprächen (auch marginale) Defekte der gegnerischen 
Position offensiv attackieren, die Überlegenheit der eigenen Position nachdrücklich hervorheben 
und Zurückweisungen offensiv vollziehen, werden zustimmende und konzessive Akte vermie-
den und interaktiv möglichst unauffällig realisiert. 
 
Die Organisationsprinzipien 'perzeptiv-positivistische Darstellungsmodalität' und 'antago-
nistische Orientierung an der Gegenversion' reflektieren eine interaktionsbezogene Erwartungs-
struktur, welche durch die entsprechende Gestaltung von Aktivitäten in eine faktische Interakti-
onsstruktur umgemünzt wird. Die Umkehr von "normalen" Präferenzordnungen kontextualisiert 
die Interaktion als Konflikt308. Schlichtungsgespräche sind nicht nur Gespräche über einen Kon-
flikt; die Opponenten revitalisieren den interpersonellen Konflikt, der der Verhandlung zu-
grundeliegt, im Rahmen der inhaltlichen und formalen Restriktionen, die sich im Schlichtungs-
gespräch als settingspezifische Orientierungen ausbilden (Präzisierungszwang, Fokussierung ju-
stiziabler Sachverhalte), und nutzen diese zugleich als Ressource, um den Konflikt auszutragen. 
In der Auseinandersetzung um strittige Quaestiones lassen sich zwar in vielen Fällen primär po-
                                                           
305  "token agreement" im "Ja-aber"-Format, vgl. Kallmeyer (1987); Koerfer (1979) 
306  vgl. a. das Eingeständnis von Frau Kraft in AS1, Z.19: drecksau haw isch gesacht gut↓ 
307  s. IV.5.1, (8) 
308  Vgl. Kotthoff (1993); ich würde hier einen Schritt weiter gehen und behaupten, daß sie 'Konflikt' nicht nur 

kontextualisieren, sondern konstituieren (vgl. die Ergebnisse gesprächsanalytischer Konfliktforschung, z.B. 
Coulter 1990; Goodwin 1990; Grimshaw 1990; Gruber 1996; Kallmeyer 1979a; Schank 1987; Spiegel 
1995). Denn was macht für Beteiligte und Analytiker diese Gespräche zu Konfliktgesprächen, wenn nicht 
genau diese Organisationsprinzipien? Dafür spricht v.a. die Tatsache, daß sie auch dann befolgt werden, 
wenn kein Dissens zwischen den Interaktanten besteht. 
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sitive bzw. protektive Züge, mit denen Sprecher Positionen etablieren bzw. absichern, von primär 
adversativen Zügen unterscheiden, mit denen gegnerische Positionen zurückgewiesen werden309. 
Die zielsichere kontrastive Gestaltung positiver Darstellungen, ihre Aufnahme als Zurückwei-
sung der eigenen Version durch den Opponenten und das Insistieren auf positiven Darstellungen 
durch die Zurückweisung von Zurückweisungen zeigt jedoch, daß positive Züge adversative 
implizieren. Umgekehrt wird mit Zurückweisungen selbst eine Position etabliert310. Da beide 
Parteien zum strittigen Geschehen eine Position vertreten und ihre jeweiligen Züge simultan als 
Etablierung bzw. Bekräftigung der eigenen und als Zurückweisung der gegnerischen Position 
verstehen, kann zwischen der Etablierung und Sicherung von Ansprüchen auf Wahrheit und 
Glaubwürdigkeit der eigenen Darstellung und der Attake auf die Glaubwürdigkeit gegnerischer 
Darstellungen zumeist bestenfalls graduell unterschieden werden. Die Parteien konstituieren den 
Kontrast zwischen ihren Versionen nicht als Kontrast zwischen unterschiedlichen Versionen, de-
ren Differenz der Inkompatibilität von Relevanzen und Perspektiven geschuldet ist. Sie kon-
stituieren ihn als Kontrast zwischen einander ausschließenden Darstellungen, wobei die fremde 
Version immer eine falsche Version ist. Attackieren gegnerischer Glaubwürdigkeit und Demon-
strieren bzw. Absichern eigener Glaubwürdigkeit implizieren daher einander311.  
Diese Prinzipien der Konstitution und Verhandlung von Darstellungen machen über das Problem 
der Strittigkeit von Positionen hinaus die Demonstration und Absicherung von Glaubwürdigkeit 
zu einer primären Interaktionsanforderung. Die Parteien erlauben einander keine Ungenauigkeit 
und lassen Positionen auch dann nicht unwidersprochen, wenn sie für die Vergleichsfindung irre-
levant sind. Indem Interaktanten von Beginn an 'perzeptiv-positivistisch' detaillieren, Kontraste 
hervorheben, ihre Version vorgreiflich absichern und erwartbaren Gegendarstellungen vorbauen, 
orientieren sie sich vorgreiflich an der Möglichkeit von Zurückweisungen. Sie begegnen ihr, in-
dem sie ihre Darstellungen an verschärften Glaubwürdigkeitsanforderungen ausrichten, die sie 
durch eben diese Aktivitäten selbstreferentiell für den weiteren Interaktionsverlauf relevant ma-
chen.  
 
 
3. Epistemische Positionen und praktische Interessen der Interaktanten 
 
Interaktanten in Schlichtungsgesprächen stehen vor einem temporal-epistemischen Fundamen-
talproblem: Sie haben die Aufgabe, zu einer konsensuellen Definition von vergangenem Ge-
schehen zu gelangen, welches oftmals in zentralen Aspekten strittig ist; ein direkter Zugriff auf 
die strittigen Ereignisse ist jedoch nicht möglich - sie sind unwiederbringlich vergangen. Beweis-
stücke, Akten etc. werden in den von mir untersuchten Gesprächen nicht zur Entscheidungsfin-
dung herangezogen312. Der Zeitsprung zwischen dem (gegenwärtigen) Darstellungsakt und dem 

                                                           
309  Die primäre Orientierung reflektiert sich in unterschiedlichen linguistischen Formen (z.B. Negationen in 

Zurückweisungen) und Topoi (z.B. protektive Zeugenberufung vs. adversative Zeugendiskreditierung); 
vgl. die beiden Teile der Stellungnahme von Frau Kraft im Fall "alte sau" (s. den Anfang dieses Kapitels) 
und IV.2.1. 

310  vgl. T1.1: viele wordde haw isch ni"scht gesacht↓ 
311  Aus diesem Grund ist eine Unterscheidung zwischen Rechtfertigungsargumentationen, in denen eine Posi-

tion verteidigt wird, und Problematisierungsargumentationen, in denen eine Position attackiert wird (Kindt 
1992a), nicht sinnvoll. Lediglich dann, wenn Schlichter Skepsis gegenüber Darstellungen zeigen, ohne sich 
jedoch selbst eine Position zu eigen zu machen, kann von einer reinen Problematisierung gesprochen wer-
den, die eine Rechtfertigung verlangt. 

312  Grundsätzlich erlauben Schlichtungsordnungen, auf Beweisstücke zu rekurrieren; dies wird jedoch in den 
von mir untersuchten Gesprächen von Schlichtern stets abgelehnt. Aber auch die Relevanz und Beweis-
kraft von Dokumenten müßte rhetorisch konstruiert und interaktiv ausgehandelt werden. 
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(vergangenen) Dargestellten läßt den größten Teil der verhandelten Glaubwürdigkeitsprobleme 
überhaupt erst entstehen313. Soll der Versuch, Vergangenes zu rekonstruieren, überhaupt sinnvoll 
sein, muß angenommen werden, daß retrospektiv, ohne Anhalt am Geschehen selbst, nachge-
zeichnet werden kann, "wie es war"314. Welche Version des vergangenen Geschehens im Ge-
spräch angenommen wird, kann allein anhand der kommunikativen Aktivitäten der Beteiligten 
entschieden werden. Die Sicherung der Glaubwürdigkeit eigener Darstellungen und die Unter-
grabung fremder Glaubwürdigkeit wird so zu einer Anforderung, die ausschließlich mit rhetori-
schen Anstrengungen bearbeitet werden kann. Interaktionsteilnehmer müssen daher über genuin 
interaktive Techniken, Prinzipien und Kriterien der Konstruktion, Untersuchung und Diskreditie-
rung von Darstellungen verfügen, die als glaubwürdige Versionen vergangenen Geschehens gel-
ten (sollen)315.  
Die Beteiligten haben dabei hinsichtlich des strittigen Geschehens unterschiedliche epistemische 
Positionen inne. Die Parteien waren am Geschehen beteiligt, vertreten daher jeweils eine Ge-
schehensversion und können sich auf Augen- und Ohrenzeugenschaft berufen. Schlichter waren 
nicht am Geschehen beteiligt. Die Präsenz des unbeteiligten Dritten, der zudem das Gespräch 
leitet, macht Fragen von Wahrheit und Glaubwürdigkeit besonders relevant, da er mit seinen Ak-
tivitäten die Parteien vor die Aufgabe stellt, ausgebaute Konfliktrekonstruktionen zu entwickeln. 
Aufgrund seines Wissensdefizits und seiner Orientierung am Prinzip, Vergleichsregelungen in 
der Rekonstruktion der Konfliktgeschichte zu fundieren, fordert er die Parteien zur Präsentation 
ihrer Geschehensversion auf und veranlaßt ausführlichere Sachverhaltsdarstellungen, wenn Vor-
würfe zurückgewiesen werden316. Der Schlichter kann sich zwar nicht darauf berufen, Zeuge des 
Konfliktgeschehens gewesen zu sein; ihm stehen jedoch andere glaubwürdigkeitsrhetorische 
Techniken zur Verfügung, um die Wahrheit von Behauptungen zu attakieren, Skepsis zum Aus-
druck zu bringen oder die Glaubwürdigkeit der Version einer Partei zu stärken317. 
  Die Beachtung von Glaubwürdigkeitsfragen ist für alle Beteiligten zudem im Kontext ihrer un-
terschiedlichen praktischen Interessen wesentlich. Der Antragsteller hat die Aufgabe, die Wahr-
heit seiner Vorwürfe zu verteidigen und sie damit durchzusetzen, will er eine Kompensation für 
erlittenes Unrecht erlangen. Der Antragsgegner muß die Glaubwürdigkeit der Vorwürfe unter-
graben und/oder die Gültigkeit eigener Vorwürfe durchsetzen, wenn er ein für ihn günstiges Ver-
gleichsresultat erzielen oder die Verhandlung scheitern lassen will318. Für den Schlichter sind 
Glaubwürdigkeitsgesichtspunkte wesentlich, um sich selbst ein Bild vom strittigen Geschehen zu 
verschaffen, anhand dessen er Konfliktdefinitionen und Vergleichsvorschläge entwickeln und 
verteidigen kann319. Sichern und Untergraben der Glaubwürdigkeit von Geschehensdar-

                                                           
313  Ausnahmen sind etwa Bekundungen gegenwärtiger Einstellungen, Emotionen und Intentionen oder Dro-

hungen und Versprechen. 
314  Die Gesprächsteilnehmer können nicht "auf die Erfahrungsquelle rekurrieren", wie Habermas (1984, 434) 

zur Klärung strittiger Wahrheitsansprüche vorschlägt. 
315  Die entsprechenden Verfahren sind denn auch zugleich interaktionale Verfahren des Überbrükens von 

Zeitdifferenz; vgl. Bergmann & Luckmann (1995) generell zu 'rekonstruktiven kommunikativen Gattun-
gen'. 

316  Die Vorwurfspräsentation wird stets mit einer Aufforderung zur Stellungnahme verbunden (s. AS1 und 
GZ1). Wenn Parteien Vorwürfe bestreiten, fordern Schlichter eine positive Geschehensdarstellung vom 
Antragsgegner (vgl. AS1, SN2 und IV.4.1), sofern sie sich nicht a priori die Version des Antragstellers als 
wahr zu eigen machen (z.B. in III.3.2, KK1). Im Gegensatz zu unvermittelten Konfrontationen zwischen 
Streitparteien werden ausgebaute Narrationen dadurch möglich, daß der Schlichter das Rederecht der dar-
stellenden Partei sichert. 

317  Schlichter können z.B. mit Plausibilität argumentieren, Widersprüche vorhalten oder auf gegnerische Zeu-
gen verweisen (s. III.2, III.4, IV.2.2, IV.4.1, IV.4.2). 

318  Empirisch wird dies in IV.4.4 gezeigt. 
319  Dies wird empirisch vor allem in IV.5.2, 6.2 und 6.3 gezeigt. 
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stellungen wird daher für die Beteiligten im Rahmen einer zweckrationalen Orientierung auf ein 
Vergleichsergebnis zu einer prominenten Aufgabe320. Der praktische Kontext wirft für die Inter-
aktanten bei der Gestaltung ihrer Darstellungen ein Dilemma auf: Die Dokumentation von Wahr-
heit und Glaubwürdigkeit ist einerseits eine wesentliche Anforderung und Ressource für die 
Durchsetzung von Vergleichsinteressen; weil dies so ist, können jedoch Darstellungen stets da-
durch diskreditiert werden, indem sie als interessengeleitet verzerrt attackiert werden. Dies 
macht es wiederum erforderlich, besonderen Aufwand darauf zu verwenden, die Glaub-
würdigkeit der eigenen Version dadurch zu sichern, daß sie als uninteressierte Wiedergabe der 
"bloßen Fakten" erscheint321. Der Vorwurf interessengeleiteter Verzerrung der gegnerischen 
Version wird bspw. im Gespräch "alte sau" von Frau Kraft erhoben und selbst "uninteressiert" 
durch die Berufung auf Zeugen abgestützt. Frau Beck weist den Vorwurf ihrerseits durch den 
Verweis auf Zeugen für ihre Version zurück. 
 
(AS1A) 
 
21 B  soll ich=s wortwörtlich sache was isch gesacht 
22 C                                j/ bitte <bitte  
 
23 B  hab↑ des is nämlich ni"scht     angegebe un des is der hau"ptgrund was/ 
24 C  bitte sie brauche sisch do net- 
 
25 B  warum sisch die frau beck geärgert hat↓      des hat se a de leut  
26 C                                          mhm↓ 
 
27 B  auf de straße vazehlt↑ * da isch gesacht hab daß se nur seini zum  
 
28 B  pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu  
 
29 A                                                 ne des haw isch net 
30 B  bringe↓ * des hat sie überhaupt un des hat sie garantiert nischt 
 
31 A  gehert↓    awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 
32 B  angegewwe↓ 
 
Der Verdacht interessengeleiteter Verzerrung wiegt besonders schwer, da er sich nicht nur auf 
die Glaubwürdigkeit einzelner Behauptungen, sondern auf die Glaubwürdigkeit der Person und 
damit ihrer Darstellungen im allgemeinen richtet322. 
 
Die triadische Beteiligungsstruktur von Schlichtungsgesprächen führt zu einer Mehr-
fachadressierung und bringt für die Parteien eine Doppelorientierung von Glaubwürdigkeitsrhe-
torik mit sich323. Da vom Schlichter etablierte konditionelle Relevanzen (Fragen, Darstellungs-
                                                           
320  Damit soll keineswegs behauptet werden, daß glaubwürdigkeitsrhetorische Anstrengungen und Auseinan-

dersetzungen in jedem Falle in letzter Instanz der Durchsetzung von Vergleichsinteressen dienen (vgl. 
IV.4.3, 4.5. und 7). 

321  zum praktischen Dilemma der Interessiertheit von Versionen s. Edwards & Potter (1992a, 158ff.) 
322  s. ausführlich dazu III.3.3, (2) 
323 Die adressatenspezifische Gestaltung und Funktion von Äußerungen unter Mehrfachadres-

sierungsbedingungen diskutieren Duranti & Brenneis (1986); Goodwin (1981, Kap.5); Holly (1990, v.a. 
Kap.7); Goodwin & Goodwin (1992); Kühn (1995); Levinson (1988); Petter-Zimmer (1990). - Natürlich 
tragen auch Schlichter in ihren glaubwürdigkeitsbezogenen Aktivitäten den Bedingungen der Mehrfach-
adressierung Rechnung. Da sie jedoch in sehr unterschiedlicher Weise auf Positionen bezugnehmen (z.B. 



80 

aufforderungen etc.) die Vorgabe für Darstellungen der Parteien bilden, adressieren diese mani-
fest den Schlichter. Der Schlichter bildet den Gesprächspartner ('interlocutor'), die Gegenpartei 
das indirekte Ziel von Äußerungen ('indirect target')324. Mit Blick auf den Schlichter steht für die 
Parteien im Vordergrund, ihn von der eigenen Position zu überzeugen, die gegnerische Position 
vor ihm zu diskreditieren und seine Unterstützung zu gewinnen. In bezug auf den Opponenten 
geht es darum, die eigene Version durchzusetzen, die fremde zurückzuweisen und den Gegner 
unter Druck zu setzen. In ergebnisbezogener Hinsicht konvergieren die unterschiedlichen Adres-
sierungsfunktionen darin, die eigene Position zu privilegieren und als interaktive Geltung durch-
zusetzen325. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Die rhetorische Konstruktion von Glaubwürdigkeit stellt für Parteien in Schlichtungsgesprächen 
eine zentrale Anforderung dar, welcher sie bei der Gestaltung ihrer Darstellungen des Kon-
fliktgeschehens Rechnung tragen müssen. Durch die Bevorzugung einer perzeptiv-positivi-
stischen Darstellungsmodalität und die Präsentation von Belegen wird die Verhandlung als Ge-
schehensrekonstruktion kontextualisiert, die der Maxime 'Wahrheitsfindung' folgt. Interaktanten 
orientieren sich von Beginn an daran, daß Konsenserwartungen und -unterstellungen suspendiert 
sind. Konfliktversionen sind stets potentiell strittig und werden daher bereits antizipativ gegen 
mögliche Diskreditierungen abgesichert. Darstellungen und Reaktionen auf Darstellungen sind 
markiert antagonistisch organisiert: Defekte der gegnerischen Version und Überlegenheiten der 
eigenen Darstellung werden hervorgehoben, Zurückweisungen werden offensiv vollzogen; Zu-
stimmungen und Eingeständnisse werden vermieden. Über Fragen von Glaubwürdigkeit und 
Wahrheit wird der Kampf um die Durchsetzung von Positionen und Vergleichsinteressen ge-
führt. Glaubwürdigkeitsrhetorische Aktivitäten sind einerseits gefordert, um die eigene Position 
als interaktive Geltung zu etablieren; sie bilden andererseits eine Ressource, um die Durchset-
zung gegnerischer Positionen zu verhindern. 
  Glaubwürdigkeitsgesichtspunkte werden in Schlichtungsgesprächen zwar nicht durchgängig 
fokussiert und phasenweise sogar explizit ausgeblendet. Sie können jedoch jederzeit von den Be-
teiligten als maßgebliches Verhandlungskriterium veranschlagt werden, sodaß die Absicherung 
und Privilegierung eigener Glaubwürdigkeit für die Vertreter einer Position eine permanente la-
tente Relevanz besitzt, die sie bei der Gestaltung ihrer Interaktionsbeteiligung zu berücksichtigen 
haben. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
skeptisch, inquisitorisch, affirmativ, negierend, eine dritte Position vertretend), können an dieser Stelle kei-
ne generellen Aussagen über Gestaltung und Funktion ihrer Beiträge gemacht werden. 

324  Die Beteiligungsrollen sind nach Levinson (1988, 173) gekennzeichnet. Die manifeste Adressierung des 
Schlichters wird am Gebrauch personaldeiktischer Formen deutlich (vgl. AS1, SN2 und GZ1); oftmals 
kommt es jedoch auch zu direkt adressierten Auseinandersetzungen zwischen den Parteien. 

325  zum empirischen Ausweis dieser These s. IV.3 
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Teil III 
Glaubwürdigkeitsrhetorik: 

Techniken des Sicherns und Untergrabens von Glaubwürdigkeit 
 
In Teil II wurde gezeigt, wie die Absicherung eigener Glaubwürdigkeit und die Untergrabung 
fremder Glaubwürdigkeit in Schlichtungsgesprächen zu einer zentralen Anforderung wird, die 
die Beteiligten durch ihre Aktivitäten in Kraft setzen und der sie umgekehrt in ihrem Inter-
aktionshandeln Rechnung tragen müssen. Im vorliegenden Teil wird analysiert, welche rheto-
rischen Techniken Interaktanten bei der Bewältigung dieser Anforderung benutzen. Darüber hin-
aus wird gefragt, wie mit den einzelnen Techniken Glaubwürdigkeit als eine Ressource einge-
setzt wird, die für andere interaktive Belange genutzt wird. 
 
Den folgenden Analysen liegt ein gesprächsrhetorischer Ansatz zugrunde. Er orientiert sich dar-
an, daß Aktivitäten des Sicherns und Untergrabens von Glaubwürdigkeit der Etablierung stritti-
ger Positionen dienen; sie sind darauf angelegt, Beurteilungen und Handlungen der Gesprächs-
partner zu beeinflussen und konvergieren damit im allgemeinen rhetorischen Ziel 'persuadere'326. 
Sichern und Untergraben von Glaubwürdigkeit ist in doppelter Weise eine rhetorische Angele-
genheit: 

• Die Interaktanten haben eine Gestaltungsaufgabe: Sie müssen Beiträge so gestalten, daß 
sie ihre Glaubwürdigkeit absichern und Unglaubwürdigkeit gegnerischer Äußerungen 
bloßlegen. Zudem können sie Glaubwürdigkeit als Beurteilungskriterium einführen, wenn 
dies nicht vorgezeichnet ist. 

• Glaubwürdigkeitsrhetorik kann auch eingesetzt werden, wenn die Verhandlung strittiger 
Positionen nicht den Fokus der gemeinsamen Aktivität bildet. Absicherungen eigener 
Glaubwürdigkeit und Attacken auf fremde Glaubwürdigkeit bieten Potentiale der Interak-
tionssteuerung, die andere Belange als Glaubwürdigkeit betreffen (wie z.B. Themensteu-
erung, Beziehungsregulation, Gesprächsabbruch).  

 
Glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken untersuche ich in fünf Hinsichten: 

(1) Konstitutive Komponenten 

(2) Interaktionssemantische Explikation 

(3) Gesprächskontextuelle Einsatzgelegenheiten 

(4) Interaktive Wirkungspotentiale 

(5) Problem- und interaktionstheoretische Ausdeutung. 
 
(1) Konstitutive Komponenten 
Es wird analysiert, welche Konstitutionsaufgaben sich Interaktanten stellen, wenn sie eine Tech-
nik einsetzen wollen. Die äußerungsstrukturellen Ressourcen, welche konstitutiv für einen Tech-
niktypus sind, werden linguistisch, handlungs- und inter-aktionstypologisch beschrieben. Durch 
die Analyse variierender Fälle wird versucht, einen Überblick über optionale und äquivalente 
Konstituenten zu geben. 
 
                                                           
326  vgl. Plett (1991, 4) 
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(2) Interaktionssemantische Explikation327 
Jede Technik bezieht sich auf eine bestimmte Interpretation von Glaubwürdigkeit. Die interakti-
onssemantische Explikation von Techniken setzt an den interpretativen Leistungen an, die von-
nöten sind, um Äußerungen als Züge des Sicherns und/oder Untergrabens von Glaubwürdigkeit 
zu interpretieren328. Dabei greife ich soweit als möglich auf Verdeutlichungsleistungen der Inter-
aktionsteilnehmer zurück329. Die interaktionssemantische Explikation betrifft mehrere Fragestel-
lungen: 

• Auf welche semantischen Facetten des Konstrukts 'Glaubwürdigkeit' ('Ehrlichkeit', 'Auf-
richtigkeit', 'Wahrheit', 'Übertreibung') bezieht sich die Technik? 

• Welche Kriterien für die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit (z.B. 'Über Zeugen ver-
fügen') werden angesetzt bzw. zurückgewiesen? Welche Relationen werden zwischen 
verschiedenen Kriterien hergestellt? 

• Welche Konstitutionskomponenten werden eingebracht, um abzusichern bzw. zu attackie-
ren, daß die Kriterien erfüllt sind (z.B. Moralität des Zeugen)? 

• Auf welche Referenten wird Glaubwürdigkeit bezogen (z.B. einzelne Sprechakte, die Per-
son des Sprechers)? 

In rhetorischer Perspektive wird damit gezeigt, wie die einzelnen Techniken als glaubwür-
digkeitsrhetorische Züge funktionieren und sich also auf die oben genannte rhetorische Ge-
staltungsaufgabe richten. In semantiktheoretischer Perspektive wird die Bedeutung von 'Glau-
bwürdigkeit' empirisch im Sinne von interaktiv situierten, praktischen Semantiken330 rekon-
struiert. 
 
(3) Gesprächskontextuelle Einsatzgelegenheiten 
Der vorangehende Interaktionskontext wird auf die Konstellation hin untersucht, auf die glaub-
würdigkeitsrhetorische Züge bezogen werden. Anhand des unmittelbaren sequenziellen Prä-
Kontextes wird analysiert, auf welche unmittelbaren Anforderungen und Vorgaben mit Glaub-
würdigkeitsrhetorik geantwortet wird. In makroskopischer Perspektive werden das Schicksal 
strittiger Positionen, vorangegangene Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit, die Entwick-
lung der Interaktionsbeteiligung der Teilnehmer sowie das handlungsschematische Stadium der 
Schlichtungsverhandlung berücksichtigt331. 

                                                           
327  zum Konzept einer 'Kommunikationssemantik' s. Ungeheuer (1974) 
328  Techniken werden also nicht einfach dem Konstrukt 'Glaubwürdigkeit' zugeordnet, wie dies gemeinhin 

bspw. in der soziolinguistischen Markerforschung (z.B. Scherer 1979) oder in der Psychologie (s. I.2.1 und 
2.2) der Fall ist. 

329  zur Unzulänglichkeit von Verdeutlichungsleistungen der Interaktanten und zur Problematik des methodo-
logischen Konzepts 'Verdeutlichungsleistung' bzw. 'display' s. Deppermann (1997) 

330  'Praktische Semantik' wird hier nicht im Sinne von Heringer (1974) verwendet, der darunter den regelba-
sierten Gebrauch einzelner Wörter versteht. In meinem Zusammenhang bedeutet 'praktische Semantik' die 
Rekonstruktion semantischer Facetten eines Konstrukts, seiner Zuschreibungskriterien und der Relation zu 
benachbarten Konstrukten. 

331  Diese Aspekte werden in Teil III lediglich insofern angesprochen, als sie für den Einsatz der jeweiligen 
Technik spezifisch bzw. konstitutiv sind. Das gleiche gilt für die Untersuchungsschritte (4) und (5). Ich 
möchte aber hervorheben, daß die Techniken jeweils im Fallkontext -und nicht als isolierte Äußerungen- 
analysiert wurden. Allein aufgrund dieses analytischen Vorgehens rechtfertigt sich der Anspruch, daß es 
sich um glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken handelt. Techniken sind keine kontextfreien Verfahren, 
deren "Gebrauch" in jedem Falle darauf hindeuten würde, daß Glaubwürdigkeit verhandelt wird. Sie sind 
grundsätzlich polyfunktional; auch in den untersuchten Interaktionspassagen werden mit ihnen weitere Be-
lange als nur Glaubwürdigkeit angesprochen. (Die Inadäquatheit der isolierten Betrachtung sprachlicher 
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(4) Interaktive Wirkungspotentiale 
Im Mittelpunkt steht hier die Frage, welche potentiellen Leistungen und Gefahren die jeweilige 
Technik für ihre "Benutzer" und deren Partner mit sich bringt332. Leistungen und Gefahren wer-
den in zwei Hinsichten betrachtet: 

• In bezug auf Glaubwürdigkeit wird gefragt, welchen Einwänden, Entgegnungen und Dis-
kreditierungspotentialen sich Sprecher aussetzen, wenn sie eine Technik verwenden ("Ge-
fahren"), bzw. welche Stärken und Vorzüge eine Technik für die Etablierung bzw. Zu-
rückweisung einer Position auszeichnen ("Leistungen"). 

• In bezug auf andere interaktive Belange wird gefragt, welche gesprächs-, beziehungs-, 
themen-, handlungs- und modalitätsorganisatorischen Leistungen (z.B. Ausschluß uner-
wünschter Themen, moralische Diskreditierung des Gegners) und Gefahren (z.B. Eskala-
tion, Verlust des Status eines kompetenten Interaktionsteilnehmers) die einzelnen Tech-
niken mit sich bringen. 

Die Untersuchung stützt sich auf Beitragsfortsetzungen bzw. spätere aufbauende, rück-
verweisende, rekontextualisierende etc. Aktivitäten der Sprecher sowie auf unmittelbar anschlie-
ßende und andere rückbezügliche Reaktionen von Ko-Interaktanten. Weiterhin werden makro-
skopische Auswirkungen auf den Gesprächsprozeß in Rechnung gestellt. 
 
(5) Problem- und interaktionstheoretische Ausdeutung 
Auf Basis der Untersuchungsschritte (2)-(4) werden die Techniken auf die verschiedenen Aspek-
te der glaubwürdigkeitsrhetorischen Anforderungsstruktur bezogen, die in Teil II dargelegt wur-
de. Zudem wird ihr Zusammenhang mit weiteren grundlegenden Erfordernissen (z.B. Gesichts-
wahrung) und Potentialen (z.B. Kooperationsverweigerung) der Auseinandersetzung um Glaub-
würdigkeit, die im Zuge der Technik-Analyse erkennbar werden, diskutiert. 
 
Die Analyse glaubwürdigkeitsrhetorischer Techniken leistet darüber hinaus eine empirische Ge-
genstandskonstitution und steckt den Referenzbereich von 'Glaubwürdigkeitsrhetorik' im Rah-
men dieser Arbeit ab. Auf dieser Gegenstandskonstitution bauen die gesprächsprozessualen Un-
tersuchungen in Teil IV auf.  
 
Unterschiedliche glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken operieren mit und in unterschiedlichen 
ontologischen Domänen333. Es handelt sich um: 

• das Geschehen, über das Behauptungen aufgestellt werden: die Darstellung der strittigen 
Wirklichkeit selbst (III.1); 

• konkrete Dritte: die Relation von Zeugen zur fraglichen Wirklichkeit (III.2), 

• die Sprecher und Adressaten glaubwürdigkeitsrhetorischer Züge: ihre Identität, ihr Cha-
rakter und ihre Motive (III.3), 

                                                                                                                                                                                     
bzw. interaktiver Merkmale als Korrelate sozialer Kategorien diskutiert Günthner (1992) am Beispiel der 
Konzeption geschlechtsspezifischer Sprechweisen.) 

332  vgl. zu dieser gesprächsrhetorischen Konzeption Kallmeyer (1996); Kallmeyer & Schmitt (1996) 
333  Der vorliegende Ansatz steht damit in der Tradition der rhetorischen und argumentationstheoretischen To-

pik (vgl. I.2.4). Im Unterschied zur argumentationstheoretischen Topik werden jedoch auch rhetorische 
Techniken berücksichtigt, die nicht in argumentativer Relation zu strittigen Quaestiones stehen. 
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• Intersubjektiv Geltendes: formale Prinzipien und Wissensbestände, die für die 
Auseinandersetzungsbeteiligten verbindlich sind (III.4). 

Der Ausdruck 'ontologisch' weist daraufhin, daß Interaktanten unterschiedliche basale Seinsdi-
mensionen als Konstitutionsgründe für 'Glaubwürdigkeit' ins Spiel bringen, mit welchen sich je-
weils verschiedene Kriterien, Begründungs-, Beleg- und Diskreditierungsmöglichkeiten verbin-
den. Das Rhetorische besteht zum einen darin, daß diese Ontologien situiert als jeweils entschei-
dende Dimensionen für Glaubwürdigkeit eingeführt und konstruktiv fallbezogen interpretiert 
werden. Das zweite Moment des 'Rhetorischen' liegt in der Interaktionswirkung der jeweiligen 
Ontologien. Jede Ontologie bietet unterschiedliche Potentiale, glaubwürdigkeitstranszendente 
Belange zu verfolgen und Angriffe auf Gegner zu starten oder abzuwehren; sie eröffnen Adres-
saten unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten und gewichten Relevanz und Gültigkeit umstrit-
tener Behauptungen verschieden:334 
 
Die gesprächsrhetorische Perspektive und das Konzept unterschiedlicher ontologischer Domä-
nen, auf die sich glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken beziehen, bieten verschiedene Vorteile. 
Im Vergleich zu anderen, etwa argumentationstheoretischen Konzeptionen stellt dieser Ansatz 
ein sensibleres und umfassenderes Untersuchungsinstrument für die Vielfalt glaubwürdigkeits-
rhetorischer Formen, Einsatzgelegenheiten und -funktionen dar: 

• Ich analysiere und bewerte Techniken nicht unter logisch-normativen Gesichtspunkten, 
sondern beziehe mich auf die faktische interaktive Einführung und Behandlung von 
Glaubwürdigkeitsrhetorik. 

• Es wird keine abschließende Definition des Konstrukts 'Glaubwürdigkeit' vorausgesetzt. 
Ausgehend von einem alltagsweltlichen Vorbegriff, der als Arbeitsdefinition dient, wer-
den Semantiken von 'Glaubwürdigkeit' stattdessen empirisch-explikativ ausgearbeitet. 

• Die Untersuchung beschränkt sich nicht auf die Rekonstruktion der Auseinandersetzung 
um die Wahrheit von Behauptungen. Ich mache keine Voraussetzungen hinsichtlich der 
Anlässe, auf die hin Glaubwürdigkeitsrhetorik eingesetzt wird, sondern fasse diese selbst 
als Gegenstand der empirischen Untersuchung auf. Entsprechend wird die Analyse von 
Funktionspotentialen und Konsequenzen von Glaubwürdigkeitsrhetorik nicht auf behaup-
tungsbezogene Resultate beschränkt, sondern sie erstreckt sich generell auf interaktions-
organisatorische Funktionen und Folgen von Glaubwürdigkeitsrhetorik. 

• Die Analyse beschränkt sich nicht auf assertorische Sprechakte, die in begründender oder 
belegender Relation zu einem strittigen Geltungsanspruch stehen335. Dies sei näher erläu-
tert. 

Interaktanten können Glaubwürdigkeitsansprüche explizit metakommunikativ thematisieren. Dies 
geschieht mit (mindestens) satzwertigen Aktivitäten, deren inhaltlicher Fokus sich auf Glau-
bwürdigkeitsfragen bezieht. Solche Äußerungen bezeichne ich als 'Glaubwürdigkeits-
qualifikationen'. Sie können assertorisch formuliert werden (z.B. als Bestreitungen des Wahr-

                                                           
334  Da Angriffe auf gegnerische Glaubwürdigkeit und die Verteidigung eigener Glaubwürdigkeit in Schlich-

tungsgesprächen zumeist einander implizieren (s. II.2), bildet die Unterscheidung zwischen protektiven 
und adversativen Techniken kein geeignetes übergreifendes Strukturierungsprinzip. Unbeschadet dessen 
werden einige Techniken primär bzw. ausschließlich protektiv oder adversativ eingesetzt. Dies wird je-
weils vermerkt. 

335  Diese Restriktion wird gemeinhin aus einer argumentationstheoretischen Sicht formuliert (z.B. Kop-
perschmidt 1989, 122 u.a.); zur Unbrauchbarkeit dieser Voraussetzung für die Analyse empirischer Argu-
mentationssequenzen s. van Eemeren et al. (1993, Kap.4). 
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heitsanspruchs, Behauptung von Belegen, Begründungen oder Einwänden), aber auch in anderen 
illokutiven Modi realisiert werden (z.B. (rhetorische) Frage, Aufforderung). Glaubwürdig-
keitsbelange können jedoch auch implizit indiziert werden. Dies geschieht durch spezifische 
Modalisierungspraktiken, die ich als 'Glaubwürdigkeitskontextualisierungen' bezeichne336. 'Gla-
ubwürdigkeitskontextualisierungen' definiere ich als Sprechweisen, mit denen signalisiert wird, 
daß Glaubwürdigkeit eine relevante Beurteilungsdimension interaktiven Handelns ist und daß 
der Sprecher Glaubwürdigkeitskriterien (z.B. subjektive Gewißheit, Darstellungspräzision) in 
besonderem Maße entspricht bzw. daß der Attakierte gegen sie verstößt. Mit ihnen werden Äu-
ßerungen modalisiert, deren inhaltlicher Fokus sich nicht auf Glaubwürdigkeit beziehen muß. 
Die Modalisierung wird vor allem durch die die deskriptiven Techniken der 'Konstruktion 
selbstevidenter Wirklichkeit' (III.1), durch den prosodischen Ausdruck expressiver Gewißheit 
und durch die Verwendung von 'Intensivierungen' im Verlauf der Auseinandersetzung (IV.2.5) 
vollzogen. 
 
1. Selbstevidente Wirklichkeiten 
 
Vor jeder Verhandlung über die Glaubwürdigkeit von Darstellungen steht für die Interaktanten 
die Aufgabe, Zweifel an der Wahrheit ihrer Ausführungen gar nicht erst aufkommen zu lassen 
bzw. keine Ansatzpunkte für Einwände zu bieten. Durch die Art und Weise des Darstellens von 
Wirklichkeit ist daher die Glaubwürdigkeit von Darstellungen selbstreferentiell zu erarbeiten. In-
teraktanten benutzen dazu Glaubwürdigkeitskontextualisierungen, mit denen Darstellungen als 
selbstevidente Wiedergaben von Geschehenem gerahmt werden: 

• Faktizitätsmarkierungen (II.1.1) 

• Detaillierungen (II.1.2) 

• Reinszenierungen (II.1.3). 

Diese Verfahren werden ausgehend von einer Geschehensdarstellung diskutiert, die Herr Beck 
(A) im Gespräch "schnellredner" gibt. Es handelt sich um seine Entgegnung auf die Stellung-
nahme des Ehepaars Neumeier (B1 und B2) zu seinem Vorwurf, Herr Neumeier (B1) habe ihn 
bedroht und tätlich angegriffen.  
 
(SN4) 
 
01 C  ja also herr beck es steht jetz soweit fescht daß was gsa"cht worre is 
02    nur natürlich die familie neumeier- * äh- * bringt hier ne andere 
03    version als sie gesa"cht hawwe↑ jetz sind sie dran↓ 
 
[Herr Beck führt eine eigene Behinderung als Argument dafür an, daß er sich nicht abfällig über 
Neumeiers behindertes Kind geäußert haben kann] 
 
10 A  ta"tsache is die daß die frau- * neumeier mir entgege komme is morgens 
11    >den berühmte samstach morgn↓< * und isch ja gar=nit gewußt hab wer 
12    überhaupt hier schi"mpft isch hab bloß gehert wie=s gerufe hot  
 

                                                           
336  Der Ausdruck 'Glaubwürdigkeitskontextualisierung' stützt sich auf das Konzept der 'Kontextualisierungs-

hinweise' von J.J. Gumperz (s. I.1.1). 
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13 A  #a:h die asoziale der abschaum der menschheit↓# * un dann hab isch 
   KA #HOHER ANSATZ--------------------------------# 
14 B2                                          #pff:: #  ...  ...   ... 
   KB2                                         #EMPÖRT# 
 
15 A  ja erstmol gekuckt wer des überhaupt i"s * un des war dann die frau 
16    neumeier- * un do druffhie hab isch jo gesacht gha frau neumeier↓ * 
17    es is schun=emol e märsche uffgetaucht↓ * wenn=s kei ruh gibt gehn mer 
18    minanner vor=s gerischt un dann bin isch wei"ter geloffe↑ ** zum 
19    parkplatz↑ wo mei auto schtand des heßt isch wollt zum parkplatz geh- 
20    * und dann hat misch der herr neumeier von hinne gepa"ckt- * un zwar 
21    net unnerum sondern obberum >→un hot die uhr dabei← kaputtgedrückt↑< 
22    * un hot misch so" gepackt des war also wie en schraubschtock↓ 
 
Herr Beck geht in dieser Passage auf zwei miteinander verbundene, strittige Szenen ein. Sie knüpfen an eine Vor-
geschichte an, über die die Opponenten ebenfalls uneins sind. 

- Die Vorgeschichte: Herr und Frau Neumeier hatten Herrn Beck bezichtigt, er habe sie mit abfälligen Äußerungen 
über ihr behindertes Kind schwer beleidigt (s. SN2 in II.1). Dies bestreitet Herr Beck im (zwischen Z.03 und 10) 
ausgelassenen Ausschnitt337. In der hier wiedergegebenen Passage deutet er eine konkurrierende Vorgeschichte 
an: Neumeiers haben ihn bereits früher zu Unrecht beschimpft (es is schun=emol e märsche uffgetaucht, Z.17). 

- Die Auseinandersetzung mit Frau Neumeier: Frau Neumeier hatte erklärt, sie habe Herrn Beck daraufhin am 
Samstagmorgen gesagt: <we"nn mer so was über ein behindertes> kind * sagt↓ da"nn is ma asozial↓ (SN2, 
Z.19/21). Herr Beck hingegen gibt Frau Neumeiers Aussage als grundlose Beleidigung wieder, die ihn so un-
vermutet traf, daß er zunächst nicht einmal die Urheberin zu identifizieren vermochte (Z.11-15). 

- Die Auseinandersetzung mit Herrn Neumeier: Herr Neumeier hatte zugegeben, Herrn Beck am handgelenk 
ghalde und in unfreundlicher Weise angesprochen zu haben, bestritt jedoch, dies in so gewalttätiger bzw. un-
flätiger Form getan zu haben, wie ihm vorgeworfen wurde. Herr Beck bekräftigt demgegenüber in drastischer 
Form seine Sicht des Geschehens (Z.20-22).  

 
Vor dem Hintergrund dieses Antagonismus und insbesondere als Reaktion auf die Aufforderung 
des Schlichters, zur konkurrierenden Version Stellung zu nehmen (Z.01-03), läßt sich Herrn 
Becks Darstellung so verstehen, daß sie systematisch darauf angelegt ist, die Glaubwürdigkeit 
seiner Version zu dokumentieren und so die gegnerische Position zu entkräften.  
 
 
1.1. Faktizitätsmarkierungen338 
 
Herr Beck rahmt seine Darstellung vorgreifend mit tatsache is die (Z.10). Diese Formulierung 
fungiert als Erzählankündigung339, die eine komplexe Sachverhaltsdarstellung vorzeichnet und 
den Rezipienten die epistemische Modalität vorgibt, in der sie zu verstehen ist: Die folgenden 
Ausführungen werden mit einem unbedingten Anspruch auf Faktizität des Behaupteten ver-
bunden. Zugleich indiziert dieser makrostrukturell operierende Rahmungshinweis den inter-
aktiven Verwendungssinn der folgenden Erzählung: Sie wird vorgebracht, um interaktiv als auto-
ritative Version des Konfliktgeschehens akzeptiert zu werden. Entscheidend für die interaktive 
Funktion der Rahmung ist jedoch ihre sequenzielle Position: Da eine Stellungnahme zu einer vo-
rangegangenen Darstellung ansteht, fungiert die Faktizitätsmarkierung nicht nur als Hinweis auf 

                                                           
337  Dieser Abschnitt wird in III.3.1 wiedergegeben und analysiert.  
338  Dieser Terminus stammt von Müller (1984). 
339  Schütze (1987, 99ff.) 
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unbezweifelbare Gewißheit, sondern vor allem als berichtigendes Widersprechen, das mit "nach 
lauter Lügen kommt nun die Wahrheit" zu paraphrasieren ist. Es folgt keine bloße Ergänzung, 
keine andere mögliche Version, sondern eine Gegendarstellung, die dazu bestimmt ist, die vo-
rangegangene als interaktiv gültige Wirklichkeit aus dem Feld zu schlagen. 
Faktizität bzw. Wahrheit wird also nicht um ihrer selbst willen betont. Derartige Hinweise bilden 
keine bloßen epistemischen Modalisierungen im Kontext eines theoretischen Diskurses; sie fun-
gieren nicht als unabhängige Bekundungen der Gewißheit des Sprechers, sondern operieren 
pragmatisch in einem interaktiven Feld, in dem Priorität und Durchsetzung von Versionen strittig 
ist (bzw. als ungesichert erachtet wird). Sie zeichnen sich interaktional dadurch aus, daß sie In-
terpretationsoffenheit entziehen: Die präsentierte Version wird als unbezweifelbare, unverhan-
delbare und dezidiert Wirklichkeit wiedergebende Darstellung gerahmt, bei der kein Wort als zu-
fälliger, tentativer oder laxer Ausdruck zu übergehen ist. 
  Faktizität kann auf verschiedenen grammatischen Strukturebenen signalisiert werden, denen 
jeweils besondere interaktive Verwendungen zukommen340:  

(1) satzwertige Faktizitätsbehauptungen 

(2) lexikalische Faktizitätsmarkierungen 

(3) Satz- und Verbmodus. 
 
 
(1) Satzwertige Faktizitätsbehauptungen 
 
- ich sag wie=s war 
- des beruht alles uff wahrheit 
- do herrscht kä zweifel dra 
- fe"st steht doch eines frau schade da"ß frau ritzbecker gesehen hat (...) 
- da:s sind unwiderlegbare tatbestände 
- nich mi=m kopf schütteln das sind tatsachen  
- des kann ma alles feststellen 
 
Solche Äußerungen, die entweder einen selbständigen Hauptsatz oder den Stammsatz eines 
komplexen Satzes bilden, finden sich an drei interaktionsprozessual ausgezeichneten Stellen. Sie 
können (wie in der Erzählung von Herrn Beck) als Präambeln für Sachverhaltsdarstellungen 
verwendet werden und indizieren so vorgreifend die interaktive Verwendungsfunktion des Bei-
trags. Sie können dies ebenso rückwirkend tun, indem sie als Coda bzw. Ergebnissicherung341 
Sachverhaltsdarstellungen abschließen. Den Rezipienten wird so nochmals nachdrücklich der 
Faktizitätsanspruch der Darstellung angetragen. Werden initiale und terminale Rahmung kom-
                                                           
340  Wie anhand der folgenden Kapitel deutlich werden wird, soll diese grammatische Taxonomie auf keinen 

Fall implizieren, Faktizität als Interaktionsmodalität sei kontextfrei und ausschließlich grammatisch bzw. 
sprachsystematisch enkodiert. Diese Auffassung, die der linguistischen Modalitätsforschung traditio-
nellerweise zugrundeliegt (s. allg. Brinkmann 1971; speziell für Faktizität Chafe & Nichols 1986), ist aus 
gesprächsanalytischer Perspektive völlig unhaltbar. Zum einen funktionieren grammatische Formen nicht 
kontextfrei und v.a. nicht isoliert als eindeutige Modalisierungshinweise (Müller 1982, 51f.; 1984, 183f.); 
zum anderen gibt es mannigfaltige Ressourcen, Faktizität kontextgebunden zu indizieren, deren Funktiona-
lität nicht auf ihre grammatischen Eigenschaften zurückgeführt werden kann (s.a. Hartung 1994). Die fol-
gende grammatische Taxonomie reflektiert lediglich, daß Interaktionsteilnehmer als Faktizitätsaufweise 
unter anderem Äußerungsformen benutzen können, deren Funktionspotential maßgeblich grammatisch 
konstituiert ist. 

341  s. Labov & Waletzky (1973, 438f.); Schütze (1987, 99ff.)  
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biniert, konstituieren sie eine Faktizitätsklammer, die den besonderen Wahrheitsanspruch des 
eingeschlossenen Beitrags zunächst etabliert und abschließend nochmals nachdrücklich refo-
kussiert. Herr Beck beginnt bspw. seine Schilderung mit ta"tsache is die daß die frau- * neu-
meier  und schließt sie mit des nämlisch e tatsach ab. 
  Innerhalb von Sachverhaltsdarstellungen werden Faktizitätsmarkierungen Kernaussagen (die 
zentrale strittige Punkte betreffen) nachgestellt, wodurch sie zugleich als Relevanzmarkierung 
fungieren; sie heben diese hervor, indem sie die Beschreibungsprogression zugunsten einer me-
takommunikativen Betonung des Faktizitätsanspruchs suspendieren342. 
 
 
(2) Lexikalische Faktizitätsmarkierungen 
 
- sie tun wirklich gut daran und machen wirklich nichts verkehrt 
- dieser hund is weggelaufen ganz klar der hat ni"cht da"gelegen 
- sie is in der arztpraxis immer mit sicherheit als freundliche mitarbeiterin bekannt 
- ich hab insofern etwas da zu sagen daß die äußerungen des herrn herrmann effektiv 

nicht stimmen 
- es geht darum daß frau ritzbecker gesehn hat daß ihr sohn ta"tsächlich einen geldschein 

aufjenommen hat 
- der betreffende hat das deu"tlich mitgehört 
- dat sach ich doch sach ich jo schon die ganze- * ihr mann hat wörtlich bestätischt an-

dauernd is se am an- sind se am anrufen 
- das hat er wortwörtlich gesagt 
- ä moped (...) das ri"chtig groß krach macht 
- isch hab also e"scht schmerze ghabt 
 
Diese Klasse wird von Heckenausdrücken bzw. modalen adverbialen Qualifikationen von Sät-
zen oder Wörtern gebildet343. Wie an den Beispielen zu erkennen ist, werden diese Modalitäts-
marker häufig zusätzlich prosodisch (durch Betonung, ggfs. auch Dehnung) hervorgehoben. Die-
se Ausdrücke indizieren die Faktizität des Behaupteten bzw. das Zutreffen und die Präzision von 
referentiellen, attributiven oder prädikativen Ausdrücken. Sie gehören aus systemlinguistischer 
Perspektive zur Klasse der 'evidentials', die als "epistemological considerations which are lingu-
istically coded" (Chafe 1986, 262) angesehen werden344. Sie decken sich weitenteils mit den 
Ausdrüken, die Müller (1980, 294ff.) als "Schärfeindikatoren" bezeichnet, welche indizieren, 
daß die prototypischen bzw. zentralen Bedeutungskomponenten der modalisierten Konstituente 
aktuell gelten. Insbesondere die letzten drei Beispiele (wortwörtlich, richtig, echt) zeigen, daß 
hier semantische und epistemische Gesichtspunkte oft nicht zu trennen sind: Es wird sowohl sig-
nalisiert, daß die modalisierten Strukturen semantisch "scharf" (i.S. Müllers) zu ver-stehen sind, 
als auch, daß kein Zweifel an der Wahrheit des Behaupteten besteht.  
  Mit lexikalischen Faktizitätsmarkierungen werden vor allem solche Behauptungen qualifiziert, 
die von gegnerischen abweichen bzw. nicht hinreichend interaktiv wirksam geworden sind. Sie 
fungieren so als Relevanzaufwertungs- und Rezeptionssteuerungsmittel, die die Aufmerksamkeit 
auf handlungsfunktional zentrale Gesichtspunkte lenken. Vor allem aber werden sie als Insistenz-

                                                           
342  vgl. IV.1 
343  Zu Heckenausdrücken ('hedges') s. Lakoff (1973), zu modalen Adverbien Eisenberg (1994, 214ff.) 
344  Im Unterschied zu manchen anderen (z.B. indianischen) Sprachen verfügt das Deutsche nur über Modal-

verben und Adverbien bzw. Partikeln als sprachsystematischen "Markern" des epistemischen Status von 
Aussagen, nicht aber über spezielle Suffixe oder Flexionen.  
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markierungen verwendet: Die modalisierte Behauptung wurde bereits mindestens einmal unmo-
dalisiert vorgebracht und anschließend entweder gekontert oder vom Opponenten nicht berück-
sichtigt und wird nun (evtl. zum wiederholten Male) bekräftigt345. 
  Semantisch entgegengesetzte Partikeln und Adverbialkonstruktionen, die Unsicherheit und 
Tentatitivität, Unschärfe und Abschwächung ausdrücken, werden hingegen lediglich bei der Dar-
stellung marginaler Punkte und besonders häufig bei der Formulierung von Eingeständnissen 
verwendet. Daß solche Relativierungen in Darstellungen fehlen, mit denen Positionen etabliert 
werden, deutet (neben den hier diskutierten manifesten Phänomenen) darauf hin, daß Gewißheit, 
Präzision und der Entzug von Interpretationsoffenheit im Kontext der Durchsetzung von Sach-
verhaltsversionen besonders hervorgehoben werden. 
 
(3) Satz- und Verbmodus 
Traditionell werden Verbmodus, modaler Infinitiv und Modalverben (neben den Modaladver-
bien) als diejenigen Mittel genannt, mit denen der Sprecher "die Geltung, die einer Äußerung zu-
erkannt wird" (Brinkmann 1971, 357), zum Ausdruck bringt. Aus gesprächsanalytischer Sicht ist 
diese Auffassung unhaltbar346. Dennoch scheint bemerkenswert, daß die positiven Geschehens-
schilderungen von Konfliktparteien in meinen Material ausschließlich im indikativischen Modus 
gehalten sind. Entscheidend dafür, daß der Gebrauch des Indikativ dazu beiträgt, Gewißheit und 
damit Glaubwürdigkeit des Behaupteten zum Ausdruck zu bringen, ist die Rahmung der Interak-
tion als faktenbezogene Verhandlung und insbesondere die Verbindung des Indikativs mit man-
nigfaltigen anderen Glaubwürdigkeitsindikatoren.  
  Wiewohl der Gebrauch des Indikativs kein markiertes rhetorisches Potential besitzt, wird der 
Konjunktiv II systematisch kontrastiv dazu verwendet, um Gewißheitsansprüche zu dispensieren. 
Dies geschieht in indirekten Wiedergaben fremder Rede, so z.B. wenn Schlichter Zwischenfazits 
von Konfliktversionen der Parteien geben oder im Namen des Antragstellers Anschuldigungen 
vortragen347: 
C was herr beck hier- * bei uns angegeben hat↑ * äh also dass sie ihn- * ä:h 
  auf der strasse in der hasenwiese- * angehalten hättn >und hättn ihn< also 
  beleidicht er wäre doch a"sozia:l↑* [...] →des also der← tatbe"stand um den 
  es hier ge:ht↓ sie ham sisch bisher noch nischt eingelassen un deswegn sind 
  sie also hier↓ →dass wir uns mal darüber unterhaltn↓ 
 
Auch in Vergleichsvorschlägen bzw. -regelungen wird in einigen Fällen der Konjunktiv II ver-
wendet. Er fungiert hier konditional: Entschuldigungen werden bspw. auf Bedingungssätze be-
zogen, die Vergehen schildern, deren Faktizität als ungewiß modalisiert wird. Ein besonders ein-
drückliches Beispiel gibt folgende Äußerung eines Schlichters: wie lejen uns hier nich fe"st 
daß hier jesacht worden is du dumme pute du alte gans oder was auch immer↑ * sondern 
wir saren sollten worte gefallen sein. 
                                                           
345  Dies wird in IV.2.5 ausführlich dargestellt; diese sequenzielle Plazierungstypik gilt für alle hier aufgeführ-

ten Ausdrücke mit Ausnahme von "wortwörtlich", das auch im Kontext erstmaliger Sachverhaltsdar-
stellungen regelmäßig zur Rahmung von Redewiedergaben benutzt wird. 

346  Der Gebrauch des Indikativ (bzw. des assertorischen Modus) etwa gibt nur dann die Überzeugung des 
Sprechers wieder, der Faktizität des Behaupteten als alltagsweltlicher Tatsache gewiß zu sein, wenn die In-
teraktion übergreifend als eine Interaktion modalisiert ist, die sich auf Realität (und bspw. nicht etwa auf 
eine Welt des Spiels) bezieht, und zudem die betreffende Äußerung nicht bspw. als wiedergegebene Rede, 
deren Inhalt bezweifelt wird, gerahmt wird (vgl. Müller 1984, 183f.; Goffman 1977, Kap.13). 

347  Weinrich (1993, 258) bemerkt, daß in der Umgangssprache gemeinhin der Konjunktiv II anstelle des 
schriftsprachlichen Konjunktiv I benutzt wird; vgl. dazu auch Bausch (1975 und 1979), Eisenberg (1994, 
131-137). 
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1.2. Detaillierungen 
 
Im Zuge ausgebauter Narrationen, aber auch in lokalen Auseinandersetzungen um strittige Be-
hauptungen kommt der Detaillierung von Geschehensaspekten eine wichtige Rolle zu. Sie bilden 
(zusammen mit Redewiedergaben) die wesentliche Konstitutionskomponente einer 'perzeptiv-
positivistischen Darstellungsmodalität'348. Detaillierungen tragen maßgeblich dazu bei, Lüken-
losigkeit, Anschaulichkeit, Tatsächlichkeit und Korrektheit von Behauptungen zu verbürgen349. 
   
In idealtypischer Form arbeitet Herr Beck in seiner Entgegnung auf die Version des Ehepaars 
Neumeier Detaillierungsgesichtspunkte ab (SN4, Z.10-22): 
 
       ta"tsache is die daß 
Personen:    die frau neumeier mir entgege komme is 
Zeit:      morgens >den berühmte samstach morgn↓< 
(fehlende) Ursache:  und isch ja gar=nit gewußt hab wer überhaupt hier schi"mpft 
Handlung(smodus):  isch hab bloß gehert wie=s gerufe hot 
       a:h die asoziale der abschaum der menschheit↓ 
(fehlende) Ursache:  un dann hab isch ja erstmol gekuckt wer des überhaupt i"s 
       * un des war dann die frau neumeier- 
Handlung:   un do druffhie hab isch jo gesacht gha 
Vorgeschichte:   frau neumeier↓ * es is schun=emol e märsche uffgetaucht↓  
Handlung(smodus):  * wenn=s kei ruh gibt gehn mer  
       minanner vor=s gerischt 
Handlung:   un dann bin isch wei"ter geloffe↑  
Ort:      zum parkplatz↑ wo mei auto schtand 
       des heßt isch wollt zum parkplatz geh- 
Personen:    und dann hat misch der herr neumeier 
Handlung:   von hinne gepa"ckt-  
Art und Weise:   un zwar net unnerum sondern obberum 
Handlung:   >→un hot die uhr dabei← kaputtgedrückt↑< 
Mittel:     un hot misch so" gepackt350 
Art und Weise:   des war also wie en schraubschtock↓ 
 
Herr Beck bearbeitet in seiner Darstellung die 'Örter' ('loci') der rhetorischen 'Inventio', die eine 
Suchheuristik für die Konstruktion einer wahrscheinlichen Geschichte bieten: "Person (perso-
nal), Sache (faktisch), Ort (lokal), Mittel (instrumental), Ursache (kausal), Art und Weise (mo-
dal)" (Plett 1991, 12). Die Örter geben allgemeine, d.h. fallunspezifische Leerstellen an, in wel-
che die Einzigartigkeit des besonderen Falles zu verfassen ist. Sie zeichnen ein inhaltliches Ge-
rüst für Sachverhaltsschilderungen vor: Sie geben eine Ontologie relevanter Koordinaten an, die 
in Hinblick auf jede mögliche Wirklichkeit zu konkretisieren sind. Sie fungieren damit zugleich 
als Konstruktionselemente für "lückenlose" Darstellungen und als Plausibilitätskriterien für Dar-
gestelltes, indem sie Forderungen hinreichenden Detaillierungsgrades mit sich bringen.   

                                                           
348  s. II.1 
349  Der generelle narrative "Detaillierungszwang" (Kallmeyer & Schütze 1977, 162) wird für Sprecher beson-

ders virulent, wenn Wirklichkeitsversionen strittig sind. 
350  Es muß vermutet werden, daß Herr Beck an dieser Stelle gestisch demonstriert, wie Herr Neumeier ihn 

packte. 
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  Besonders eindrucksvoll reinszeniert Herr Beck den Prozeß der allmählichen Erkenntnis des 
Geschehens: Im Zustand ahnungslosen Unwissens (gar=nit gewußt) kommt ihm etwas zu Oh-
ren, dessen Quelle nicht auszumachen ist (bloß gehert wie=s gerufe hot: man beachte das un-
persönliche Pronomen!); erst durch eigene Anstrengung (erstmol gekuckt) gelangt er zur Er-
kenntnis der Urheberin der Beschimpfungen (des war dann die frau neumeier-)351.  
 
Sprecher können die Relevanz von Detaillierungen für Glaubwürdigkeit nutzen, indem sie zum 
Ausdruck bringen, daß sie auch auf die Korrektheit marginaler Details besondere Sorgfalt ver-
wenden. Dies kann durch eine Selbstkorrektur verdeutlicht werden352: un dann bin isch wei"ter 
geloffe↑ zum parkplatz↑ wo mei auto schtand des heßt isch wollt zum parkplatz geh-.  
 
Detaillierungen werden bei der Konstruktion von Wirklichkeitsdarstellungen als Glaubwürdig-
keitskontextualisierungen verwendet; sie können aber auch als Quelle für Einwände und Bele-
ge353 genutzt werden. Kann ein 'locus' nicht hinreichend spezifiziert werden, bietet dies die Mög-
lichkeit, die entsprechende Behauptung zu diskreditieren. Im folgenden Beispiel gelingt es Frau 
Kraft (B) nicht, die Kategorie 'Akteur/Person' hinreichend zu konkretisieren, da sie nicht der 
Forderung nach den Namen derjenigen nachkommen kann, welche sich abschätzig über Frau 
Beck (A) geäußert haben sollen354: 
 
(AS12A) 
 
01 A                               we:r↑          <kein mensch↓> 
02 B  driwwe die leut wo se vorher gewohnt hawwe↓ die sache      mir sin froh 
 
03 A                                  #a:ch:#     dann sa↑che sie- * sa↑che     
KA                                #ENTRÜSTET# 
04 B  daß mer die fra beck los hawwe↓             <sache die leut drüwwe>  
 
05 A  sie mir ei"n name↓                             dann is es      geloge- 
06 B  ja:↑               isch kenn se net mit name↑       die fraue↓  
 
Detaillierte Konkretisierungen der 'loci' verleihen Darstellungen den Anstrich des Faktischen, da 
sie scheinbar nur geleistet werden können, wenn der Sprecher über entsprechendes erfahrungs-
gegründetes Wissen verfügt. Deskriptiv-referentielle Präzision und das Ausbreiten gerade sol-
cher kontingenter Umstände, die in keinem konstitutiven Zusammenhang mit fokalen strittigen 
Behauptungen stehen, sind darauf angelegt, gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, 
eine Geschehenschilderung sei eine Ausgeburt interessierter Phantasie. Im folgenden Beispiel 
begegnet eine Partei einer skeptischen Nachfrage der Schlichterin mit der Präsentation eines De-
tails, das zwar keinerlei behauptungsbezogene Belegkraft aufweist, jedoch einen idiosynkra-
tischen Umstand beschreibt, welcher die Authentizität und Genauigkeit der Beobachtung signali-
siert: 
 

                                                           
351  Ich danke Johannes Schwitalla für den Hinweis auf diese Interpretationsmöglichkeit. 
352  Tannen (1989, 141) bemerkt: "Such evidence of struggle to retrieve correct details (...) gives an impression 

of verisimultude to the hearer. (... It) gives a listener a sense that true details about true events are being re-
trieved."  

353  In diesem Fall werden sie ausdrücklich in argumentativer Funktion als 'Datum' (vgl. Schwitalla 1976; 
Toulmin 1958, 97ff.) benutzt, welches eine Behauptung stützen soll. 

354  Weitere Analysen dieses Segments finden sich in III.4.1, (3), IV.2.2 und IV4.5. 
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(KK3) 
 
01 B  das holz hat in herrn #ra"nkes ke"ller# gelegen↓            ja"- * ich  
   KB                       #KLOPFT ZWEIMAL-# 
02 C                                                   i"hr holz↑ 
 
03 B  hab=s ja und oben drauf hat er zwei apfelsinenkisten zu stehen gehabt↑ 
 
Mit der Wahl von Deskriptoren der Ebene der mittleren (Basisniveau-)Kategorisierungsebene355 
und von subordinierten Ausdrücken größerer referentieller Spezifität und restringierter Extension 
wird das Geschehen erfahrungsnah kalibriert. Die lückenlose detaillierte Ausgestaltung der un-
terschiedlichen Wirklichkeitskoordinaten läßt Zug um Zug ein anschauliches Bild der konkreten 
Einzigartigkeit des fraglichen Geschehens entstehen: Man scheint durch die Wörter hindurch di-
rekt auf die Dinge zu schauen, von denen sie handeln. Mit Anschaulichkeit geht Objektivität 
durch Intersubjektivität einher: Die Nennung von Zeiten, Orten, Personen, Dingen, Gesagtem 
usw. verbürgt erfahrungsgesättigte Kenntnis und genaue Beobachtung und konstituiert eine 
Welt, die ihrer Natur nach für alle Adressaten gleichermaßen wahrzunehmen gewesen wäre, hät-
ten sie den geschilderten Ereignissen beigewohnt. 
 
Ausgearbeitete detaillierte Schilderungen geben freilich keine Garantie dafür, daß sich die mit 
ihnen behaupteten Versionen auch interaktiv durchsetzen. Detaillierungen haben das Potential, 
Glaubwürdigkeit durch die Demonstration von Lückenlosigkeit und Präzision zu erlangen; ande-
rerseits bietet jeder Detaillierungsgesichtspunkt einen möglichen Ansatzpunkt für Widerspre-
chensakte. Detaillierungen riskieren, von antagonistischen Darstellungen gekontert zu werden, 
die im Idealfall für jeden Detaillierungsgesichtspunkt eine 'rivalisierende Beschreibung' liefern. 
Auf diese Weise können ausgedehnte Auseinandersetzungen um strittige Marginalien eröffnet 
werden356.  
 
 
1.3. Reinszenierungen 
 
Faktizität verbürgende Anschaulichkeit von Darstellungen kann zusätzlich zur Detaillierung von 
Geschehnissen dadurch vermittelt werden, daß vergangenes Geschehen als gegenwärtiges Ge-
schehen reinszeniert wird. Interaktanten benutzen dazu die narrativen Techniken der Rede-
wiedergabe und der Formulierung von Darstellungen aus der raumzeitlichen Perspektive, die sie 
zum Zeitpunkt der dargestellten Ereignisse innehatten. Diese Reinszenierungstechniken sind be-
sonders geeignet für den Umgang mit dem Problem, daß die strittigen Ereignisse unwiederbring-
lich vergangen sind. 
 
Redewiedergaben zeichnen sich gegenüber anderen Detaillierungsverfahren dadurch aus, daß sie 
besonders häufig verwendet werden357 und aufgrund der medialen Identität von Darstellungsakt 
und Dargestelltem besondere Potentiale für die Konstruktion von Glaubwürdigkeit bieten. Im 

                                                           
355  s. Lakoff (1987, 58ff.); Rosch (1978) 
356  ies wird in II.2 und IV.4.3 gezeigt. 
357  Redewiedergaben finden sich in nahezu allen ausgebauteren Konfliktschilderungen meines Korpus. Sie 

gelten als wesentliches differentielles Kriterium für das Vorliegen von 'erzählen' im Unterschied zu 'be-
schreiben' oder 'berichten' (Rehbein 1984; Quasthoff 1987). 
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Gesprächsbeispiel SN4 schildert Herr Beck (A) einen Wortwechsel mit Frau Neumeier (B2), den 
diese zuvor anders dargestellt hatte358.  
 
(SN4A) 
 
10 A  ta"tsache is die daß die frau- * neumeier mir entgege komme is morgens 
11    >den berühmte samstach morgn↓< * und isch ja gar=nit gewußt hab wer 
12    überhaupt hier schi"mpft isch hab bloß gehert wie=s gerufe hot  
 
13 A  #a:h die asoziale der abschaum der menschheit↓# * un dann hab isch 
   KA #HOHER ANSATZ---------------------------------# 
14 B2                                          #pff:: #  ...  ...   ... 
   KB2                                         #EMPÖRT# 
 
15 A  ja erstmol gekuckt wer des überhaupt i"s * un des war dann die frau 
16 A  neumeier- * un do druffhie hab isch jo gesacht gha frau neumeier↓ * 
17    es is schun=emol e märsche uffgetaucht↓ * wenn=s kei ruh gibt gehn mer 
18    minanner vor=s gerischt un dann bin isch wei"ter geloffe↑  
 
Herr Beck gibt die Äußerungen als wörtliche Rede wieder. Verschiedene Indikatoren kontextua-
lisieren die Dialogwiedergabe als solche: 

- verbum sentiendi (isch hab bloß gehert, Z.12); 

- verba dicendi (wer überhaupt hier schi"mpft, Z.12; wie=s gerufe hot, Z.12; hab isch jo ge-
sacht, Z.16); 

- Reaktualisierung des deiktischen Zentrums: Herr Beck verwendet ein Zeigwort, das die Reak-
tualisierung der vergangenen Erfahrungsperspektive signalisiert (wer überhaupt hier 
schi"mpft Z.12). 

- Rhythmisierung/Tempo: Die Dehnung des initialen Partikels der Redewiedergabe (a:h, Z.10) 
führt zu einer momentanen Verlangsamung des sonst sehr schnellen Redeflusses von Herrn 
Beck und segmentiert ihn somit; 

- Tonhöhe: Der Beginn von Frau Neumeiers Zitat (a:h die asoziale, Z.10) wird mit erheblich 
erhöhtem Stimmansatz intoniert; 

- Stimmodulation: Herr Beck imitiert bzw. karikiert Frau Neumeier durch Falsettstimme; 

- lexikalische Wahl: Das inaptum der beleidigenden Wortwahl die asoziale der abschaum der 
menschheit (Z.10) kontrastiert mit der Stilebene der Ausdrücke, die Herr Beck selbst ge-
braucht. 

 
Weitere, häufig benutzte Verfahren der Kontextualisierung von Redewiedergaben werden im 
folgenden Beispiel verwendet. 
 

                                                           
358  Frau Neumeier behauptete, sie habe zu Herrn Beck gesagt: <we"nn mer so was über ein behindertes> 

kind * sagt↓ da"nn is ma asozial↓ (SN2, Z.19/21). 
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(SI2A) 
[Herr Meinrath (A) behauptete, Herr Bentz habe ihn ihn mit "hau doch ab du simpl" beleidigt. 
Herr Bentz wies den Vorwurf zurück und erklärte, er habe nur gesagt: "das ist ja wohl der gip-
fel". In der wiedergegebenen Passage schildert Herr Meinrath, wie Herr Bentz reagiert habe, als 
er ihn vor Zeugen mit der strittigen Beleidigung konfrontierte.] 
 
01 A er hat <<dana:ch> diese zeugen lauthals aufgefordert <←habt ihr 
02   was gehört hab ich sowas gesagt→> er hat das <←wö"rtlich→> gesagt> 
[...] 
03   hab dort diese beschuldigung →beziehung← beleidigung wiederholt 
04   und →da hat er gesacht← <hab ich des gsa:gt> und da hat er 
05   komischerweise von dem gipfel noch * nichts gesagt 
 
Zusätzlich zu den genannten Verfahren finden sich hier: 

- Lautstärke: Herrn Bentz' Äußerungen (Z.01-02 und 04) werden durch lauteres (und langsa-
meres) Sprechen vom Äußerungsumfeld abgehoben. 

- Dialektale Variation: Während Herr Meinrath sich standardsprachlich ausdrückt, imitiert er in 
der Redewiedergabe den regionalen Dialekt, welchen Herr Bentz auch in der Verhandlung 
spricht. Dies realisiert er (vor allem im zweiten Zitat) durch phonetische Akkomodation an 
die lokale Varietät (des statt "das" und Vokaltilgung in gsa:gt). 

- Wörtlichkeitsbekräftigung: (wort-)<wö"rtlich> (Z.02) wurde bereits in III.1.1 als faktizitäts-
indizierendes Lexem angesprochen. Es erscheint außerordentlich häufig im Kontext von Re-
dewiedergaben und fokussiert den Anspruch der Abbildungstreue des Zitats359. 

 
Redewiedergaben werden zumeist als direkte Rede gestaltet, können aber auch indirekt forma-
tiert werden. Auch bei indirekten Wiedergaben können die analysierten Kontextualisierungsver-
fahren benutzt werden: 
 
(AS4A) 
 
01 B  hat sie gsacht was fer beleidischunge sie zu mi"r gsacht hot↓ 
 
02 C  ja was hot se=n gsacht↓ 
03 B                           #<daß ich se am a"rsch lecke soll↓># 
   KB                          #HOHER ANSATZ----------------------# 
 
Daß die phonetisch-prosodische Mimesis und Wörtlichkeitsbekräftigungen die Faktizität des 
Wiedergegebenen bekräftigen, ist auch daran zu erkennen, daß sie nicht eingesetzt werden, wenn 

                                                           
359  Gesprächsanalytische Forscher(innen) haben wiederholt darauf hingewiesen, daß Redewiedergaben keine 

faktischen Zitate sind, sondern pragmatisch situierte Konstruktionen. Tannen (1986 und 1989, Kap.4) 
spricht deshalb von "constructed dialogue" statt von "(direct) quotation". Gedächtnispsychologische Expe-
rimente bestätigen diese Sicht: Soll Gehörtes bzw. Gelesenes reproduziert oder wiedererkannt werden, 
werden "sinngemäße", oft jedoch auch "völlig falsche" Rekonstruktionen von Versuchspersonen als wörtli-
che Wiedergabe angeboten bzw. akzeptiert (vgl. z.B. Anderson 1983, 69ff. und I.2.1). Die inszenatorischen 
Charakteristika von Redewiedergaben, v.a. aber die Wörtlichkeitsbekräftigungen, weisen allerdings darauf 
hin, daß Sprecher ihre Redewiedergaben gerade im Kontext strittiger Versionen nicht als Konstruktionen 
verstanden wissen wollen, sondern als getreue Abbildungen dessen, was genau so und nicht anders gesagt 
wurde. 



95 

mit der Redewiedergabe kein Wahrheitsanspruch erhoben wird. Schlichter verzichten bspw. bei 
der Präsentation strittiger Äußerungen auf entsprechende Ausgestaltungen360.  
 
Besteht das "Skandalon" (Rehbein 1982) einer narrativen Sachverhaltsdarstellung in verbalen 
Ereignissen (Beleidigungen, Falschaussagen) bilden Redewiedergaben die Schilderungshöhe-
punkt. Sie können auch Ereignisse der Vor- und Nachgeschichte zentraler Konfliktgeschehnisse 
betreffen oder als Belege für umstrittene Behauptungen verwendet werden. Letzteres geschieht 
z.B., wenn Leugnungen von Beleidigungen zurückgewiesen werden: un daß se sache sie hätte 
manches net gesacht des wort schrubber des hawwe se owwe an de eck gehert↓ des hawwe 
mir die leut gesacht du alder schrubber↓361. Im folgenden Beispiel gibt eine Streitpartei die 
Rede einer dritten Person wieder, um zu belegen, daß ihre Behauptung, ihre Kontrahentin (Frau 
Beck) sei in ihrer Wohnsiedlung verrufen, sozial validiert ist: genau wie die frau kellergeischt 
hot bei de samaridderbund gsacht- * >der fall jetz mit de frau beck ne-< * oh heere se mer 
u"ff mit der↓ ** de"s krigge se gsacht ja- * weil se weil se kä:ns wo"lle::-. 
 
Die dargelegten Rahmungs- und Inszenierungsverfahren heben Redewiedergaben vom Beitrags-
umfeld des Sprechers ab und verdeutlichen seinen momentan veränderten Beteiligungsstatus. 
Vor allem Tonhöhe, Stimmodulation und Code-Switch akkomodieren die Redewiedergabe an 
sprachliche Eigenheiten des Zitierten362. Sie sind darauf angelegt, daß die Rezipienten individu-
elle oder persönlichkeitstypische Züge "wiedererkennen" und so selbst die Wiedergabe durch ih-
re eigene Erinnerungen bzw. Stereotypien für sich beglaubigen363. Diese Inszenierungen pro-
sodischer Mimesis führen im Verein mit Faktizitätsmodalisierungen (wie Wörtlichkeitsbekräf-
tigungen) Redewiedergaben als authentische Abbilder vergangenen Geschehens ins Gespräch 
ein. Sie reaktualisieren ihrem eigenen Anspruch nach vergangenes Geschehen. Der Sprecher 
macht sich zum bloßen "animator" (Goffman 1981, 144): Er fungiert lediglich als jemand, der 
vergangene Laute in der aktuellen Interaktion getreu vergegenwärtigt, nicht aber als Quelle von 
Form, Inhalt und Motivation von Äußerungen364. Der Sprecher geriert sich als Tonband365 und 
überwindet die raumzeitliche und -im Falle von Fremdzitaten- personale Kluft zwischen Redesi-
tuation und dargestellter Situation. Redewiedergaben haben gegenüber anderen Darstellungen 
und Belegpraktiken einen einzigartigen evidentiellen Vorzug, der sich ihrer medialen Charak-
teristik verdankt: Sie operieren in eben der medialen Domäne des Stimmlich-Akustischen, in 
welcher die wiedergegebenen Sachverhalte angesiedelt sind366. Sie überwinden damit ihrem An-
spruch nach das temporal-epistemische Fundamentalproblem der Konstruktion von Glaubwür-
                                                           
360  s. z.B. AS1, Z.06-09 in II.1 
361  Es handelt sich hier um die elliptisch eingebettete Redewiedergabe einer Redewiedergabe. die leut owwe 

an de eck haben die Sprecherin nicht mit du alder schrubber angesprochen, sondern sollen ihr diese Be-
leidigung aus dem Munde der Kontrahentin hinterbracht haben. 

362  zur sprachlichen Akkomodation in Redewiedergaben s. Kallmeyer & Keim (1994) 
363  Naturgemäß können fallweise noch weitere Verfahren linguistischer Mimesis benutzt werden (etwa 

Gebrauch von Fremdsprache, Imitation von Sprechstörungen, typischerweise benutzten Redewendungen 
etc.).  

364  Vgl.a. Levinson (1988, 170ff.); dies gilt für Selbstzitate wie für Wiedergaben von Äußerungen anderer. 
365  Goffman (1977, 539ff.); vgl. a. Bergmann (1987, 154f.), der Redewiedergaben als "Authentizitätsmar-

kierungen" bezeichnet 
366  Beschreibungen von Sachverhalten können diese mimetische Reinszenierung nicht leisten, da sie sich 

sprachlich auf nicht-sprachlich verfaßte Realitäten beziehen. Ikonische Dopplungen von Vergangenheit 
können jedoch auch durch enaktive Imitationen (von Mimik, Gestik, objektbezogenen Handlungen) voll-
zogen werden. Da mir nur Audioaufnahmen als Untersuchungsmaterial zur Verfügung standen, konnten 
diese Aktivitäten nicht berücksichtigt werden. Einige Stellen meines Korpus lassen jedoch erkennen, daß 
entsprechende Aktivitäten stattfanden. 
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digkeit im Schlichtungsgespräch, die faktische Unverfügbarkeit vergangener Wirklichkeit. Die 
mimetische Angleichung an Eigenheiten des Zitierten kann dabei genutzt werden, um den Ein-
druck von Faktizität des Wiedergegebenen zu steigern. Ist der Zitierte ihnen bekannt bzw. im 
Schlichtungsgespräch anwesend, können Dritte die Parallelen entdecken, die zwischen der dra-
matischen Inszenierung des Zitats und der hörbaren sprachlichen Beteiligungsweise des Zitierten 
bestehen. Die Redewiedergabe scheint durch genaues Hinhören verbürgt zu sein, was in analoger 
Form die Zuhörer selbst (vor Ort) nachvollziehen können. 
  Redewiedergaben lassen Adressaten Vergangenes unmittelbar gegenwärtig erleben und machen 
die Hörer zu "Ohrenzeugen" (Brünner 1991, 7), die Fragliches selbst erleben und sich selbst ein 
Urteil bilden können. Im Zitat dehnt sich die Darstellung, es kommt zu einer Identität von Er-
zählzeit und erzählter Zeit. Präsentische Formulierung, sinnliche Drastik und emotionalisierte 
Prosodie bieten zudem die Möglichkeit, die Reaktionen und Affekte zu erfahren, die auch der 
Sprecher selbst in der Situation des Wiedergegebenen erfuhr (etwa Empörung, Ablehnung oder 
Betroffenheit)367. Sie sind somit besonders geeignet, Sprecher und Adressaten emotional und e-
valuativ zu involvieren368. Sie tun dies jedoch unter Verzicht auf manifeste Interpretationsleistun-
gen: Es werden dem Anspruch nach nur bloße, hörbare Fakten präsentiert, welche selbstevidente 
Bewertungen nahelegen. 
  Redewiedergaben können als eindeutig interpretierbare, typologisch idealisierende Darstellun-
gen kategoriengebundener Äußerungsweisen369 gestaltet werden, welche die Zitierten als Perso-
nen charakterisieren370. Sie können über den Anspruch auf authentische Reproduktion singulärer 
Äußerungen hinaus als Exemplifikation generellerer charakterologischer Eigenschaften der Zi-
tierten fungieren. Dieses Potential kommt in SN4 zweifach zum Ausdruck. Frau Neumeier rea-
giert mit einem empörten pff:: (SN4, Z.08) auf die Äußerung a:h die asoziale der abschaum 
der menschheit, die Herrn Beck ihr in den Mund legt. Daß sie sich wohl kaum über die Beleidi-
gung echauffiert, die sie Herrn Beck angetan haben soll, muß man nach ihrer eigenen Dar-
stellung des Vorfalls annehmen371. Sie entrüstet sich über die Schlußfolgerungen, die Herrn 
Becks Wiedergabe ihrer Äußerung nahelegt: Daß sie ihn grundlos beleidigt; daß sie eine Person 
ist, die sich ordinär ausdrückt; daß sie mit ihrer Version die Unwahrheit gesagt hat etc. Herr 
Beck legt entsprechende Inferenzen umso eindeutiger durch den markanten Kontrast zwischen 
der Äußerung seiner Kontrahentin und seiner eigenen Reaktion:  
 
Frau Neumeiers Handeln: 
ta"tsache is die daß die frau- * neumeier mir entgege komme is morgens >den 
berühmte samstach morgn↓< * und isch ja gar=nit gewußt hab wer überhaupt hier 
schi"mpft isch hab bloß gehert wie=s gerufe hot a:h die asoziale der abschaum 
der menschheit↓ * un dann hab isch ja erstmol gekuckt wer des überhaupt i"s * 
un des war dann die frau neumeier- *  
                                                           
367  Vgl. die Überlegungen von Mead (1968, 100ff.); er postuliert, daß die "vokale Geste" beim Gestensetzer 

die gleiche Reaktion auslöst wie beim Hörer und dadurch die Basis für den Mechanismus der Rollenüber-
nahme darstellt. Schiffrin (1990) meint, daß Erzählungen besonders geeignet sind, strittige Positionen zu 
beglaubigen, da Adressaten durch die erzählerischen Strategien der Mimesis des Vergangenen stellvertre-
tend die Erfahrung des Erzählers sympathetisch nacherleben können. 

368  Vgl. Tannen (1989, Kap.4) 
369  Kategoriengebundene Aktivitäten sind Aktivitäten, die typisch für Vertreter einer Kategorie sind bzw. ih-

ren Status als Vertreter der Kategorie konstituieren. Sie stehen in einem Teil-Ganzes-Verhältnis zur Kate-
gorie und können daher als synekdochale Indikatoren verwendet werden (vgl. I.1.1 und 1.5).  

370  Der Gebrauch von Redewiedergaben zur Personencharakterisierung war bereits in der Antike als rhetori-
sche Figur unter den Namen 'sermocinatio' bzw. 'ethopoeia' bekannt (s. I.2.3); vgl. a. Brünner (1991, 8ff.), 
Keim (1995, 444ff.) und Lämmert (1955, 195-242). 

371  vgl. AS1 in II.1 
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Herrn Becks Handeln: 
un do druffhie hab isch jo gesacht gha frau neumeier↓ * es is schun=emol e 
märsche uffgetaucht↓ * wenn=s kei ruh gibt gehn mer minanner vor=s gerischt 
un dann bin isch wei"ter geloffe↑ 
 
Während Frau Neumeier Herrn Beck unmotiviert und in hysterisch-ausfälliger Form beleidigt, 
reagiert er mit einer (auch prosodisch) sachlich gehaltenen Drohung, enthält sich jeder Gegenbe-
leidigung und entfernt sich vom Schauplatz, um -wie man schließen kann- jede weitere Eskalati-
on zu vermeiden. Mit der Dialogwiedergabe und ihrer Rahmung werden schlaglichtartig die mo-
ralischen Charaktere der Beteiligten kontrastierend portraitiert. 
 
Eine weitere Form der evidentiellen Mimesis vergangenen Geschehens ist die Darstellung im 
szenischen Präsens372. Sie verleiht Schilderungen besondere Dramatik und ist darauf angelegt, 
Adressaten in eine reaktualisierende Dynamik des geschilderten Geschehens einzubinden. Im 
folgenden Ausschnitt reagiert eine Konfliktpartei (A) auf die Vorhaltung einer widersprechenden 
Aussage mit einer präsentischen Reinszenierung373: 
 
(AS8) 
 
01 C  da ham se awwer a"uch- * angegewwe wie die to"chter der antragsgegnerin 
02    auf dem gemeinsamen wäschetrockenplatz einen stein auf die wäsche die  
 
03 C  dort hing wa:rf↓                   ne↑ 
04 A                   ja des is so"↑ do is=n garde un vielleisch=n ha"lwe  
 
05 A  meder fonge die wäscheseile o:↓ * also steht se im garde drin un  
06    <schmeißt↑-> ** n=halwe meder weit↓ awwer sie hot nit getroffe↓ 
 
07 C  ah do muß sie jo fascht treffe↓ 
08 A        so is des bei uns↓ 
 
Zunächst werden die Adressaten zeitlich und räumlich ins deiktische Zentrum374 des darge-
stellten Geschehens versetzt (Z.04f.: do [...] n ha"lwe meder fonge die wäscheseile o:↓). Das 
Geschehen wird durch den präsentischen Verbtempus (steht, <schmeißt↑->) reinszeniert. Die 
Vergegenwärtigung wird durch eine dramatische prosodische Hervorhebung der zentralen Hand-
lung und einer anschließenden beitragsinternen Pause (Z.06: <schmeißt↓-> **) unterstützt: Das 
Geschehen -ein Steinwurf- wird eindrucksvoll in seiner Dauer abgebildet. Die Inszenierung 
wirkt auf den Schlichter offenbar so zwingend, daß ihm die Behauptung, die Tochter habe die 
Wäsche nicht getroffen, unglaubhaft erscheint (Z.07) und die Darstellung aufgrund ihrer mimeti-
schen Evidenz ihr Ziel verfehlt. 
 
 

                                                           
372  Das szenische Präsens markiert zumeist den Höhepunkt von Erzählungen, vgl. Michel (1985, 125-142); 

Quasthoff (1980, 224-246) und (1987). 
373  Unter dem Gesichtspunkt 'Konstruktion und Auflösung von Widersprüchen' wird dieser Ausschnitt in 

III.4.1, (1) diskutiert. 
374  vgl. Bühler (1982, Kap.2); Fillmore (1974); Lyons (1983, Kap.15) 
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1.4. Zusammenfassung 
 
Interaktanten stehen Verfahren der Wirklichkeitsdarstellung zur Verfügung, welche darauf ange-
legt sind, Glaubwürdigkeit durch die Art und Weise des Darstellens zu verbürgen und gar nicht 
erst zum manifesten Problem werden zu lassen. Intersubjektivität von Geschehensbehauptungen 
wird so weder vorausgesetzt noch problematisiert, sondern durch deskriptive Techniken zu si-
chern gesucht, welche ihrem eigenen Verständnis nach ein selbstevidentes, lückenloses und in-
terpretationsfreies Bild objektiver Ereignisse zeichnen. Durch Faktizitätsmarkierungen, Detaillie-
rungen und Reinszenierungen werden "zwingende Wiedergaben" entworfen, die behauptete Fak-
ten durch die Art und Weise, in der sie präsentiert werden, beglaubigen. Die Pointe der Metho-
den der Konstruktion solcher Darstellungen liegt gerade darin, daß sie den konstruktiven Charak-
ter der konstruierten Wirklichkeit unsichtbar zu machen suchen. 
 
 
2. Die unsichtbaren Dritten: Zeugenberufung und -diskreditierung 
 
Wenn Behauptungen strittig werden, können Interaktanten die Glaubwürdigkeit ihrer Position 
durchzusetzen versuchen, indem sie Dritte in symbolischer Form als Gewährsleute und Unter-
stützer ihrer Version auftreten lassen. Aussagen bzw. Aussagebereitschaften Dritter, die im Ge-
spräch nicht anwesend sind, werden als Belege angeführt, die eine intersubjektive Validierung 
von Behauptungen verbürgen sollen375. Die Berufung auf Zeugen ist eine Art von Autoritätsar-
gument: Zeugen sind Experten für strittige Vorgänge376. Diese Form des Sicherns von Glaub-
würdigkeit wird in Schlichtungsgesprächen außerordentlich häufig praktiziert und gefordert. Die 
Thematisierung von Zeugen kann vielfältigen interaktionsorganisatorischen Funktionen dienen, 
die über die argumentative Qualität des Belegens hinausgehen (III.2.1). Zeugenschaft ist keine 
bloße gegebene Tatsache, sondern wird rhetorisch erarbeitet und umkämpft. Dabei können ver-
schiedene Konstitutionsaspekte von Zeugenschaft zur Signalisierung und Absicherung angerufe-
ner Dritter hervorgehoben oder aber als Ressource ihrer Diskreditierung benutzt werden (III.2.2). 
 
 
2.1. "Zeugen" als flexibles Mittel der Interaktionssteuerung 
 
Zeugen(-schaft) wird nicht nur als Glaubwürdigkeitsbeleg thematisiert. Zeugenschaft eignet sich 
(tw. aufgrund ihrer juristischen Relevanz) in besonderem Maße als glaubwürdigkeitsrhetorisches 
Mittel der Interaktionssteuerung. Unterschiedliche Funktionen der Bezugnahme auf Zeugen 
werden im folgenden anhand des Handelns eines Schlichters in unterschiedlichen Gesprächen 
analysiert. 
 
Der Verweis auf Zeugen ist die einzige explizite Form des Belegens von Glaubwürdigkeit, wel-
che sich bereits in Vorwurfspräsentationen findet. Er wird regelmäßig verwendet, wenn der 
                                                           
375  Vgl. Edwards & Potter (1992a, Kap.5); Edwards & Potter (1992b); der Berufung auf Zeugen liegt implizit 

die Logik des Topos der Masse zugrunde: Wenn zwei eine Position vertreten, ist diese gültiger, als wenn 
nur einer dies tut. 

376  Autoritätsargumente werden z.B. von Kienpointner (1992, 393ff.) und Perelman & Olbrechts-Tyteca 
(1969, 305ff.) diskutiert, unter normativen Gesichtspunkten von Walton (1989a, Kap.7). Zusätzlich zum 
Status als Experte des Geschehens kann die Autorität von Zeugen durch Verfahren der Personenka-
tegorisierung gesteigert werden, die geschehenstranszendente professionelle, moralische etc. Eigenschaften 
Dritter betreffen (s. III.2.2). 
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Schlichter nach den Angaben der Antragstellerin Kenntnis davon hat, daß Dritte ihre Aussagen 
bestätigen können. 
 
(AS1A) 
 
10 C un die- * ä:h- * beleidigungen die sie angibt hätte also die  
 
11 A                                   ja↓                          ja   
12 C  nachbarschaft gehört↓ sie sachen also sie hätten zeugen dafür ne↑ 
 
13 A  i↑sch hab zeuge↓                                                     
14 C            gut↓  <so" frau kraft sie hawwe jetzt also gehört was:  
 
15 B          ja-                          ä:h viele wordde haw isch  
16 C  anliegt was hawwe sie dezu zu sagen↓ 
 
Schlichter etablieren so von Beginn an das Vorhandensein von Zeugen für (potentiell) strittige 
Behauptungen als Wahrheits- und Entscheidungskriterium. Es hierarchisiert die Wahrheitswerte 
rivalisierender Behauptungen. Die Gegenpartei wird von Beginn an unter gesteigerte Anfor-
derungen gesetzt, wenn sie ihre Entgegnung als glaubwürdig ausweisen und durchsetzen will. In 
ihren Stellungnahmen reagieren Antragsgegner denn auch in vielen Fällen auf diese verschärften 
Belegforderungen, indem sie ihrerseits explizit auf Evidenzen für ihre Sicht hinweisen. 
 
(AS1A) 
 
23 B         des is der hau"ptgrund was/  
24 C  [...] 
 
25 B  warum sisch die frau beck geärgert hat↓      des hat se a de leut  
26 C                                          mhm↓ 
 
27 B  auf de straße vazehlt↑ * da isch gesacht hab daß se nur seini zum  
 
28 B  pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu  
 
29 A                                                 ne des haw isch net 
30 B  bringe↓ * des hat sie überhaupt un des hat sie garantiert nischt 
 
31 A  gehert↓    awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 
32 B  angegewwe↓ 
 
Die Antragsgegnerin operiert hier mit dem Verweis auf Dritte, welche die Validität ihrer Be-
hauptung eines anderen, "eigentlich" relevanten Ereignisses bestätigen können (Z.25/27)377. Das 
Gleiche tut die Antragstellerin, als sie im Gegenzug ihre Anschuldigungen refokussiert. Das vom 
Schlichter relevant gesetzte Kriterium 'Behauptungen müssen durch Zeugen gestützt werden' 
wird hier also von beiden Parteien aufgenommen und als rhetorische Ressource in den Kampf 
um die Relevanz von Sachverhalten und die Durchsetzung von Positionen eingebaut. 
 

                                                           
377  vgl. dazu die Analyse in III.3.3 
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Schlichter können die Praxis der Zeugenberufung virtuos als flexibles Mittel der Verhandlungs-
steuerung handhaben. Die folgenden Beispiele stammen (wie auch das erste) allesamt vom glei-
chen Schlichter, Herrn Kastner. Im Fall "schnellredner" wertet er die Darstellung von Herrn 
Neumeier (B1) auf. Er nimmt dessen Verweis auf eine Nachbarin mit relevanzindizierenden In-
terjektionen (aha=aha) auf und reformuliert ihn in kanonischer Form (s.u.; zeugen dafür da): 
 
(SN2) 
 
01 B1 des wurde↑ * des wurde von einer- * mitbewohnerin- * äh beobachtet  
 
02 B1 ja↑ was ich dann- * im nachhinein erfahren habe ja- *    u:n da"nn  
03 C >mhm↓<                                                aha=aha (... ... 
          
04 B1 kam die a"nzeige                      da warn zeuge da ja↓ * 
05 C  ...)            zeugen dafür da ja-                   ja- 
 
Im Fall "alte sau" benutzt er die Frage nach Zeugen für einen strittigen Vorwurf, um eine eskalie-
rende Auseinandersetzung zwischen Frau Beck und Frau Kraft über den Vorwurf zu unterbre-
chen. Die konditionelle Relevanz der Frage zwingt zum einen Frau Kraft, aus dem Streit auszu-
steigen und eine Antwort zu geben; zum anderen ist sie darauf angelegt, den Streit abzubrechen, 
indem der Vorwurf entweder erhärtet oder (mangels Zeugen) ausgeschlossen werden kann. 
 
(AS4A) 
 
01 A <sie lüge wie se vorgsjohr geloge hawwe- mäne sie ich ded so e irgend 
02 B i"sch i"sch brauch mir ga"rnix zusammeroime↓ ga"nz und gar net↓ ** ja- 
03 C öh frau beck frau beck frau beck emol langsam frau beck emol langsam 
 
04 A e rumlaferei mache wenn ich isch meiner sache net sischer wär↓> 
05 C frau beck emol langsam frau frau kraft frau kraft hawwe sie a zeuge fer  
 
06 A ach je:↓ 
07 B                                                           isch=isch  
08 C ihr hawwe sie a hawwe sie a zeuge fer die:- * fer des was die frau- 
 
09 B weiß net vieles hawwe gehert genau wie am- * obend um vie"r uhr 
 
Im Fall "arschloch" hatte der Rechtsanwalt des Antragstellers angegeben, daß die Beleidigung 
arschloch, die Herr Kreuzer am Telefon ausgesprochen haben soll, auch von einem Kunden ge-
hört worden sei, da ein Mithörgerät eingeschaltet war. Schlichter Kastner erfragt daraufhin von 
Herrn Kreuzer nicht die übliche Stellungnahme zur Anschuldigung, sondern schlägt ihm gleich 
die Konstruktion eines 'entschuldbaren Vergehens' (Nothdurft 1997a, Kap.4.4.3.) zur Ratifika-
tion vor:  
 
könnte es nischt sein daß mer sich emal- * im a"ffekt im ei"fer des gefechts emal e bissel über 
die- * über die zügel naus: springt emal en ausdruck gebraucht den man vielleicht gar net ge-
brau"chen wi"ll [...] halte sie des für absolut ausgeschlosse glaube sie daß sie sisch immer so 
fe"st in der hand habbe-  
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Der Antragsgegner, Herr Kreuzer, bestreitet die Beleidigung dennoch hartnäkig mit dem Argu-
ment, er gebrauche solche Ausdrüke nicht. Schlichter Kastner insistiert auf seinem Entwurf des 
"Ausrutschers im Affekt" und sucht Herrn Kreuzer zum Einlenken zu bewegen, indem er die 
Aussichtslosigkeit des Leugnens mit dem Verweis auf den Zeugen des Antragstellers unter-
mauert: 
 
(AL1A) 
 
C ich nehme ihnen das ab daß sie die nischt gebrau"chen im regelfall- * 

a:ber- * in einer ausna:hmesituation herr kreuzer könnte des doch durschaus 
mal sei"n un- * äh- * hie"r- * is ja die- * der antragsteller in einer 
be"sseren lage ihnen gegenüber indem er nämlisch einen zeu"gen aufbieten 
kann↓ 

B ja- * sie wissen ja auch was daß ich ihnen geschrieben habe↓ * äh daß    
ertens gar kein zeuge da war↑ und ich besteh darauf daß es eine reine  

 unterstellung ist von dem herrn heinzel in seiner erre":gung mein=ich 
 
Schlichter Kastner bietet sich sogar selbst als Zeugen an, um eine Partei zu Vergleichsbereit-
schaft zu bewegen. Im Fall "alte sau" hatte er bereits mehrfach einen Vergleichvorschlag entwi-
kelt, den die Antragstellerin Frau Beck jeweils brüsk abgelehnt und mit fortgesetzten Bezichti-
gungen gegen die Antragsgegnerin, Frau Kraft, beantwortet hatte. Er setzt Frau Beck unter 
Druck, sich auf einen Vergleich einzulassen, indem er sich selbst als Zeugen für eine Beleidi-
gung anbietet, die Frau Beck im Lauf der Verhandlung eingeräumt hatte. Er entwirft das Szena-
rio einer Gerichtsverhandlung, in welcher sich Frau Kraft auf seine Zeugenschaft berufen kann, 
und prophezeit Frau Beck, daß ihr Wunsch nach einer Bestrafung der Gegnerin durch das Ge-
richt damit aussichtslos sei. 
 
(AS11A) 
 
jetz ham=wer folgende reschts>lage frau beck →jetz here se mol gut zu↓←< ** 
←wenn se jetz zum gerischt gehe- * um- * die frau kraft-* anzeigen↓ * dann 
kommt die frau kra"ft- * un sacht-→ * der herr vo:"rsitzende↑ von der  
vergleichsbehö"rde↑ * ha:t des gehö:"rt↑ daß die frau- * be:"ck↑ * zu:gegeben 
ha:"t↑ * sie hat zu mir du blödi kuh gsa:"cht↑ [...] dann hebe sisch die  
beleidischunge nämlisch gegenseitisch au"f↓ * beim gerischt↓ 
 
Zeugen werden also eingesetzt 

- zur Untermauerung von Anschuldigungen (schon bei der ersten Vorwurfspräsentation), 

- als entscheidender Trumpf für die Erfolgsaussichten bei einer eventuellen Gerichtsverhand-
lung, 

- um strittige Punkte auszugrenzen, zu erhärten, durchzusetzen bzw. zu refokussieren, 

- um (eskalierende) Streits einzudämmen und 

- um renitente Parteien zu Vergleichsbereitschaft zu bewegen. 
 
Die Relevanz 'Zeugen vorweisen können' bietet also verschiedenste Möglichkeiten des Unter-
bindens und alternativen Bahnens von gesprächs-, sachverhalts- und handlungsorganisatori-
schen Entwicklungen.  
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'Über Zeugen verfügen' ist für Schlichter jedoch kein unverrückbares Glaubwürdigkeitskrite-
rium. Zeugen werden vielmehr situationsgebunden als unerläßlich eingeführt, wie umgekehrt in 
anderen Fällen ihre Relevanz negiert wird. Zeugen kommt keine fixe verfahrenstechnische Wer-
tigkeit zu. Dies sei an zwei Reaktionen von Schlichter Kastner auf Zeugenberufungen gezeigt.  
 
Im Fall "simpl" weist der Schlichter den ersten Verweis des Antragsgegners auf Zeugen für seine 
Version zurück, indem er andeutet, vor der Vergleichsbehörde seien Zeugen kein zulässiges Ar-
gument: 
 
(SI1) 
 
01 A un hie"r hab isch zeuge- * könn isch- * zeuge genu:g- * wo des gsehn  
 
02 B hawwe →und da hab=isch entsprechend← (...) 
03 C bei bei uns bei uns ni:scht↓         LACHT ne↑ ja * klor un da habbe 
 
04 C sie sisch entsprechend ausgedrückt- 
 
Als der Antragsgegner, Herr Bentz, später erneut Zeugen ins Feld führt, kontert der Schlichter 
mit dem Hinweis, Herr Bentz könne sich nicht sicher sein, daß die Zeugen vor Gericht im erwar-
teten Sinne aussagen werden: 
 
(SI3A) 
 
42 C  so: herr- * bentz ich kann ihne aufgrund meiner- * ä:h <nischt sehr  
43    geringen erfa"hrung-> ** sch/ doch schon sa:gen wa"s zeugen manchmal  
44    vor geri"scht sagen <was die einm vorher alles- * sogar ←schri"ftlisch→ 

45    versprechen und ge:ben-> * hat sisch dann wenn se da drüwwe einer- * 
46    ä:h befra:gung durch das gerischt ←ausgesetzt sind-→ * doch also schon 
47    se"hr- * se"hr- * gewandelt↓ * ne↑ * ä:h also des risiko tragen sie: 
 
48 C  auch-               dessen sind sie sich auch im klaren net↓ 
49 B  selbstverständlich↓ 
 
Während in den Verhandlungen "arschloch" und "alte sau" das Verfügen über Zeugen als ent-
scheidender (und unbezweifelbarer) Grund für Überlegenheit in einer möglichen Gerichts-
verhandlung gerahmt wird, modalisiert Schlichter Kastner hier Zeugenaussagen vor Gericht als 
ungewisse Ereignisse, über die im voraus keine Sicherheit zu gewinnen ist. Beide Einschätzun-
gen widersprechen einander eklatant, haben jedoch die gleiche Funktion. Sie richten sich an Par-
teien, die auch nach längerem Verhandlungsablauf keine Kompromißbereitschaft zu erkennen 
geben, und konstruieren in Termini von "Zeugen" eine Schwäche der Position der adressierten 
Partei378, welche deren Erfolgsaussichten in einer Gerichtsverhandlung gering erscheinen läßt. 
Der schlichterliche Umgang mit "Zeugen" konvergiert darin, die Parteien zu Vergleichsbereit-
schaft zu bewegen. 
 
 

                                                           
378  Diese Schwäche besteht entweder im Fehlen von Zeugen für ihre Position bzw. in der Unbezweifelbarkeit 

der Zeugen für die Gegenposition oder in der Unzuverlässigkeit der Zeugen für ihre Position. 
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2.2. Gute und schlechte Zeugen: Die Rhetorik der Personenbeschrei-
bung 
 
Zeugen sind Personen, die etwas über einen Vorgang wissen. Sie sind zugleich Zeugen für eine 
Version von Konfliktbeteiligten, die sie stützen können. Zeugenschaft ist daher (in den von mir 
untersuchten Fällen) ein zweifach metakommunikativer Status: Zeugen können über 
kommunikatives Geschehen (Beleidigungen, Verleumdungen etc.) aussagen und können die 
Wahrheit von Berichten über dieses Geschehens bestätigen (oder auch bestreiten). Daß Personen 
als Zeugen gelten, muß in vielen Fällen rhetorisch erarbeitet werden und kann selbst zu einer 
umkämpften Frage werden. Dies gilt umso mehr, als in den von mir untersuchten Gesprächen 
keine Zeugen gehört werden: Sie sind lediglich als rhetorische Konstruktionen derjenigen, die 
sich auf sie berufen oder die sie attackieren, präsent379. In vielen Fällen reicht es daher nicht aus, 
Zeugenschaft bloß zu erwähnen. Zum Gegenstand interaktiver Bearbeitung können dabei fol-
gende Aspekte werden:  

• Die epistemische Autorisierung Dritter: Aus welcher Quelle stammt ihr Wissen über frag-
liche Vorgänge? Wie präzise sind sie informiert? 

• Der Gegenstand der Zeugenschaft: Über welche Aspekte und Teilereignisse von Vorgän-
gen wissen Dritte Bescheid? 

• Die personale Qualifikation: Sind Dritten in Anbetracht kognitiver Kompetenzen, sozia-
ler Position und moralischer Qualitäten glaubwürdige Aussagen zuzutrauen? 

• Die Verläßlichkeit der Verfügbarkeit von Zeugenschaft: Werden Zeugen tatsächlich die 
prophezeiten Aussagen machen?380 Werden sie hinreichend genau, vollständig, vorurteils- 
und interessenfrei aussagen? 

• Die Relevanz der Zeugenschaft: Welches Gewicht kommt Zeugen für interaktive 
Ratifikation und Handlungskonsequenzen von Behauptungen zu?381 

Im folgenden werden deskriptive rhetorische Techniken untersucht, die zur Konstitution und 
Diskreditierung von Zeugenschaft benutzt werden. Ein besonderer Stellenwert kommt dabei 
Verfahren der Personenkategorisierung und -beschreibung zu382. 
 
Dritte können als Bürgen für die Wahrheit von Darstellungen angeführt werden, ohne daß die 
oben genannten Aspekte explizit bearbeitet werden. Dabei kann sogar die personale Referenz of-
fenbleiben383. Dies geschieht in Schlichtungsgesprächen typischerweise durch die Verwendung 
des Ausdrucks "Zeuge(n)"384. "Zeuge" gehört zwar dem Bereich generell vertrauten Vokabulars 

                                                           
379  Sie nehmen die Beteiligungsrolle von 'principals' (Goffman 1981a, 144) ein: Personen, die (erklärterma-

ßen!) für den Inhalt von Behauptungen verantwortlich sind, jedoch nicht anwesend sind und folglich auch 
nicht selbst sprechen. In einigen Schlichtungsgesprächen sind Zeugen anwesend. Sie werden aber nicht ei-
gens befragt. Sie sind als 'sponsor' (Levinson 1988, 173) von Behauptungen an der Interaktion beteiligt. 

380  vgl. in III.2.1 die Konstruktion der Unzuverlässigkeit von Zeugen vor Gericht durch Schlichter Kastner im 
Fall "simpl" 

381  siehe III.2.1 
382  Die folgenden Analysen nutzen die beschreibungstheoretischen und methodischen Ausführungen zur Sys-

tematik der Verwendung von Kategorisierungen (vgl. I.1 und 5). 
383  I.e. es werden keine Eigennamen oder kategorialen Bestimmungen der betreffenden Personen erwähnt. In 

vielen Fällen werden personale Referenzen durch vorangehende oder folgende Äußerungen geklärt. Dies 
ist aber nicht immer der Fall. 

384  vgl. die Beispiele in III.2.1 



104 

an, ist aber ein Terminus der juristischen Fachsprache, dessen Verwendung situativ restringiert 
ist385. Die Rede von "Zeugen" fungiert als lokale Situationsdefinition und kontextualisiert qua 
kanonischer Formulierung den Status angerufener Dritter als Beleg. Das Gespräch wird als insti-
tutionelle, juristische Gesprächssituation gerahmt386 und die Personenreferenz wird in Bezug auf 
diesen institutionellen Diskurs formuliert. Affirmativ vorgebracht impliziert die Rede von "Zeu-
ge(n)", daß die oben genannten Kriterien von Zeugenschaft hinreichend erfüllt sind. Zugleich 
wird signalisiert, daß Behauptungen gesprächstranszendentes und dadurch gesprächsentschei-
dendes Gewicht zukomme: Sie werden als Aussagen gerahmt, die auch vor Gericht bestehen 
können, und deshalb eine unbezweifelbare Basis für Vergleichsregelungen im Schlichtungs-
gespräch abgeben. Der kanonische Charakter der Berufung auf "Zeugen" wird besonders deut-
lich, wenn auf die Instantiierung des attributiven Adjunkts ("Zeugen für XY") verzichtet wird:  
 
denn da"ß isch im rescht bin do zweifel isch kän mome"nt isch hab zeuge↓ und 
des beruht alles uff wahrheit- 
 
In diesem Fall scheint sich die Zeugenberufung weniger auf einzelne Versionskomponenten zu 
beziehen, sondern vielmehr eine unspezifisch-allgemeine soziale Validierung der Sprecherposi-
tion zum Ausdruck zu bringen. 
  Einige Gesprächsbeteiligte benutzen die Wendung "ich habe Zeugen" als Routineformel387. 
Wiewohl diese Phrase sich den Prinzipien grammatiko-semantischer Kompositionalität fügt und 
(allerdings restringiert!) syntaktisch modifiziert wird, gewinnt sie durch wiederholte Verwen-
dung, feste Positionierung am Ende von Beiträgen bzw. von deskriptiven Beitragssegmenten und 
oftmals fehlende attributive und adverbiale Ergänzungen den Charakter einer formelhaften Wen-
dung388. 
 
Zeugenschaft kann signalisiert werden, indem auf die Anwesenheit Dritter in der Situation hin-
gewiesen, ihre raumzeitliche Position zum fraglichen Geschehen angegeben und/oder der epi-
stemische Vorgang expliziert wird, durch welchen Dritte von fraglichem Geschehen Kenntnis 
bekamen. Dazu werden vor allem verba sentiendi verwendet. Zudem kann darauf verwiesen 
werden, woher der Sprecher die Gewißheit erlangt hat, daß die angeführten Zeugen über das ih-
nen zugeschriebene Wissen verfügen. 
 
- das problem isch also die↑s er hat diese situation ausgenutzt un hat in ge-

genwart meiner tochter das geäußert meine tochter isch zwölf jahre alt↓ ich 
kann nur sagen es hat für es war für misch sehr beschä:mend und daher halte 
ich daran fest↓ ** meine tochter kann das jederzeit wiederholen 

 
 

                                                           
385  In Auseinandersetzungen zwischen Freunden oder Familienmitgliedern wäre der Gebrauch des Ausdrucks 

"Zeuge" für Dritte, die eine Version bestätigen, völlig unüblich; vgl. von Polenz (1979, 316ff.) zu situatio-
nal-institutioneller Gebrauchsrestriktion als einem (optionalen) Kriterium für fachsprachliche Lexik. 

386  Wie an vielen anderen Stellen dieser Arbeit deutlich gemacht wird, können Schlichtungsgespräche keines-
wegs generell als juristisch regulierte Interaktionen betrachtet werden. Interaktanten rahmen jedoch immer 
wieder punktuell die aktuelle Kommunikation als juristische Interaktion. Die institutionelle Situations-
definition ist eine Ressource, mit der rhetorisch operiert werden kann, keineswegs jedoch ein durchgängig 
handlungskonstitutives Performanzkriterium (vgl. II.1). 

387  'Routineformel' i.S. von Coulmas (1981, 65ff.) 
388  Dies ist z.B. bei Frau Beck (A) im Gespräch "alte sau" der Fall. Die rekurrente Verwendung der Phrase 

"ich habe Zeugen" verleiht ihr im Gesprächsverlauf den Charakter emergenter, i.e. in der Interaktion selbst 
geschöpfter, Formulaizität i.S. von Tannen (1987). 
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- C wer war=s ja ham sie=s gsehn↑ ham se=s gsehn↑ 
 B                                        <mei"n ma"nn war ja o"ben und 

hatt=s gesehn- 
 
- un des is im ve"rte schtock noch <beobachtet worre-> 
 
- un daß se sache sie hätte manches net gesacht des wort schrubber des hawwe 

se owwe an de eck gehert↓ * des hawwe mir die leut gesacht du alder  
 schrubber↓ 
 
Wird nicht "hinreichend"389 ausgewiesen, daß Zeugen über valide Kenntnisse von Sachverhalten 
verfügen, können Berichte als belangloser Klatsch oder substanzloses Gerücht denunziert wer-
den390.  
 
(AS5) 
[Frau Beck (A) berichtet, Frau Krafts (B) Mann habe eine Nachbarin beleidigt] 
 
01 A                     des is gesacht worre↓ un die bollizei" die bollizei 
02 B hawwe sie=s gehört↑                ja was die leu"t sa:ge was die leut 
03 C                                                    ja:   ja was  
 
04 A hot=s ja schriftlisch           uffgenumme↓ dann hot sisch die frau"  
05 B sa:ge die leut sage viel↓ 
06 C gesacht werd gesacht werd vie:l↓            gesacht werd vie:l↓ 
 
07 A  des hawwe die leut im haus a" gehe:rt↓  
 
Als Frau Beck auf Frau Krafts Konfrontation (hawwe sie=s gehört)391 hin sich nicht auf eigene 
Ohrenzeugenschaft beruft, sondern ihren Bericht als Wiedergabe von Darstellungen Dritter zu 
erkennen gibt, nutzt Frau Kraft dies zur Diskreditierung des Berichts. Sie greift die agenslose 
passivische Formulierung (des is gesacht worre) zur diaphoretischen392 Rephrasierung (was die 
leu"t sa:ge usw.) auf, i.e. zu einer semantischen Alteration von "sagen". Während "sagen" bei 
Frau Kraft die Quelle und damit die Faktizität ihrer Darstellung kundtut, erhält "sagen" bei Frau 
Kraft den Charakter beliebigen, bloßen Geredes ohne jeden Wert als Beleg393. Frau Becks agens-
lose Formulierung (des is gesacht worre↓) wird dabei von Frau Kraft geschickt genutzt: Ge-
rüchte werden typischerweise kolportiert, ohne daß ein konkreter Bürge für ihre Wahrheit aus-

                                                           
389  "Hinreichend" sind Belege stets nur insoweit, als sie Ko-Interaktanten als hinreichend akzeptieren. Die 

Spanne reicht von Unnötigkeit des Belegens überhaupt bis zu Fällen, in denen keine noch so überwältigen-
de Menge von Belegen und keine noch so stringente Argumentation Ko-Interaktanten zur Ratifikation zu 
bewegen vermag. 

390  Bergmann (1987, 137f. und 142-149) diskutiert, welche Strategien "Klatschproduzenten" anwenden, um 
sich gegen den Vorwurf unglaubwürdiger Verleumdung abzusichern. 

391  Der hohe intonatorische Ansatz des Beitrags und die leichte Tonhöhenprominenz auf sie deutet in Verbin-
dung mit der prompten Zurückweisung von Frau Becks Antwort darauf hin, daß es sich hier nicht um eine 
Frage, sondern um eine Konfrontation ('challenge', Labov & Fanshel 1977, 93-98) handelt. Sie scheint dar-
auf angelegt zu sein, eine verneinende Antwort zu elizitieren, die demontiert werden kann (nach dem Mus-
ter einer 'kollaborativen Diskreditierungssequenz', IV.2.2). 

392  zur rhetorischen Figur der Diaphorese s. Besch (1989, 47f.) 
393  Die unterschiedliche Wertung von "sagen" verdeutlichen einerseits Frau Becks folgende Konkretisierungen 

(bollizei, die leut im haus), andererseits Frau Kraft und der Schlichter durch rhythmisches, formelhaftes 
Wiederholen (vgl. die Analyse des Ausschnitts in IV.2.5c). 
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gemacht werden kann; was die leu"t sa:ge (etc.) verdeutlicht diesen Charakter. Es evoziert das 
Dickicht einer nachbarschaftlichen Gerüchteküche, in welcher Dichtung und Wahrheit unent-
wirrbar miteinander vermischt sind und in der Erzählungen frei flottieren, die keinem Urheber 
mehr zuzurechnen sind. Die Anonymität der Referenz ermöglicht dabei, die behauptete Zeugen-
schaft zu diskreditieren, ohne persönlich attackieren zu müssen. Insbesondere dieser Aspekt 
dürfte ausschlaggebend dafür sein, daß der Schlichter ein- und damit zustimmt. 
 
In vielen Fällen begnügen sich Interaktanten nicht mit den genannten basalen Konstitutionsver-
fahren von Zeugenschaft. Vor allem wenn der Status Dritter als Zeugen bestritten wird, wird zu-
sätzlicher Aufwand der Personenkategorisierung betrieben, der dazu dient, die Autorität ihres 
Zeugenstatus zu dokumentieren. 
 
Im Fall "mopeds" bestreitet Herr Boos (B), daß er Jugendliche beleidigt haben soll, die ihn mit 
dem Lärm ihrer Mopeds störten (Z.04/06). Zwischen ihm und dem Rechtsanwalt (A2) des An-
tragstellers, Herrn Heilmann, entspinnt sich eine Auseinandersetzung um Zeugen für die rivali-
sierenden Versionen (Z.05, 08-09). 
 
(MO2A) 
[B bestreitet vorgeworfene Beleidigungen] 
 
01 A2 sie hawwe jo gehört daß der herr heilmann gesacht hot hätte der herr d/ 
02    boos des eingestanden hätt sich entschuldicht dann wär es mit sicherhet 
03    net emal hier↓ * dann wär er noch nit emal zu mir gekommen he↑ 
 
04 B  ja herr karg i kann mi doch net wo/ ei/ was entschuldigen wo i net da 
 
05 A2               haja (...)              sechs leut sechs leut erfinne 
06 B  gesagt hab↓        (...) 
07 C                     <eh- * herr boos-> 
 
08 A2 sowas doch net↓ 
09 B  sechs leit↑    i hob noch mehr wie sechsi↓ alles unmittelbare nachbern↓ 
10 C                                             herr boos- 
 
Der Rechtsanwalt und Herr Boos liefern sich eine Materialschlacht, in der sie beachtliche Men-
gen von Zeugen ins Feld führen (Z.05, 08, 09). Herr Boos beschränkt sich nicht darauf, die Zeu-
genzahl des Rechtsanwaltes zu übertrumpfen, er zeichnet seine Gewährsleute zudem als un-
mittelbare nachbern aus (Z.09). Da sich der Dissens auf Beleidigungen bezieht, die Herr Boos 
gegenüber Jugendlichen ausgesprochen haben soll, die sich in seiner Nachbarschaft aufhielten, 
ist 'Nachbarschaft' eine Kategorie, welche konstitutiv für die Beschreibung (des Settings) des 
strittigen Geschehens ist. Der Verweis auf unmittelbare nachbern kann so verstanden werden, 
daß Herr Boos die Glaubwürdigkeit seiner Zeugen dadurch steigert, daß er sie als eth-
nographische Experten des Milieus der Ereignisse ausweist. Das Attribut unmittelbare wertet 
die Gewährsleute zusätzlich auf. Es legt einen Analogieschluß von der räumlichen Nähe der 
Nachbarn und der mit ihr verbundenen profunden Kenntnis des Milieus auf Nähe zum und 
Kenntnis des strittigen Geschehens in diesem Milieu nahe. 
  Im Fall "rauferei" bezichtigt Frau Düster (B) Frau May (A), sie belästige Frau Düsters Mann 
durch häufige Anrufe. Dieser Vorwurf steht im Kontext einer Reihe von Anschuldigungen, die 
darin konvergieren, Frau May versuche Frau Düsters Mann abspenstig zu machen und ruiniere 
seine Gesundheit. 
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(RF1) 
 
01 B sie macht den jo schon ferti- * um sieben uhr is der schon aufgebracht  
02   wenn sie anruft dat die anjestellte kommn do röft sie widder a:n↓ 
 
03 A               fra"gen sie-                fragen sie herrn düster wer  
04 C frau dü/ frau may sagen sie mal wat dazu- (...) 
 
05 A we"n anruft fragen sie ihn er weiß es am besten 
06 B                                                 ihr mann hat doch 
07   bestätischt er war doch bei u"ns jewesen het jo selber jesagt die die  
08   ruferei an sie sie sind ja wie kinder sind se doch↓ * sie ham doch 
09   angerufen morns früh↓ * isch kann ihn die uhr stellen die anjestellte  
10 B ich hab zeujen hab isch für sie auch dat mein mann krank is kann i neu"n 
11   angestellte bringe↓ * und die aushilfe muß ich auch zahln↓ 
 
Frau May -die sonst kaum ins Gespräch eingreift- attackiert Frau Düsters wiederholte Behaup-
tung, sie belästige Herrn Düster mit Anrufen (Z.03/05). Dies tut sie in Form einer rhetorischen 
Aufforderung, ohne auch nur andeuten zu müssen, wie die Antwort auf die Frage ausfiele. Sie 
läßt eine inferentiell problemlos zu füllende Leerstelle für den Dritten, der für sie spricht. Diese 
Diskreditierung der Glaubwürdigkeit von Frau Düsters Behauptungen ist umso brisanter, als die-
se zuvor ausgiebig für ihren Mann gesprochen hat, und es sich um Vorgänge handelt, an denen 
dieser, nicht aber seine Frau beteiligt ist (i.e. 'mit Frau May telefonieren'). Frau May bezieht sich 
in ihrer Entgegnung auf eine Quelle, der qua konstitutiver Handlungsbeteiligung größere Autori-
tät zukommt, als Frau Düster als Beobachterin für sich vorweisen kann. Über den Streitpunkt der 
Initiative der Telefonate hinaus greift Frau May damit synekdochisch das Portrait an, das Frau 
Düster von ihr als (Zer-)Störerin der Ehe zeichnet. Während Frau Düster Frau May als Person 
entwirft, die ihren Mann verfolgt und quält (in einer früheren Passage: die wei"ber- sind ja die 
frauen die de männer hinnerherlofen nit ömjedreht↓), deutet Frau Mays Entgegnung in 
Z.03/05 darauf hin, daß sich Herr Düster von sich aus an sie wendet und dies auch bestätigen 
würde. Die Attacke ist nicht nur darauf angelegt, die Glaubwürdigkeit von Frau Düsters Be-
hauptung zu diskreditieren, sondern spricht ihr das Recht ab, im Namen ihres Mannes auf-
zutreten, und hebt auf den zentralen Konfliktpunkt zwischen den beiden Frauen ab: Frau Düster 
hat ihren Mann bereits verloren. Der Kampf um die Glaubwürdigkeit von Behauptungen fungiert 
als Stellvertreterkampf um den "Besitz" des Mannes. 
  Frau Düster begegnet diesem Einwand mit einem symmetrischen Konter, der auf dem gleichen 
Topos beruht: Sie führt Frau Mays Mann zur Bekräftigung ihrer Behauptungen gegen Frau May 
ins Feld (Z.06f.). Die Retourkutsche schafft ein Gleichgewicht der Zeugen, da Frau Düster die 
gleiche soziale Kategorie von Zeugen einführt394. Die Kategorie 'Ehemann der Opponentin' kann 
als besonders gefährliche Klasse von Zeugen gelten. Unabhängig davon, ob ihre Invokation zur 
Durchsetzung von Behauptungen führt, bedeutet es einen massiven Image-Angriff, wenn Ange-
hörige der gegnerischen Familie als Personen dargestellt werden, die gegen die Opponentin aus-
sagen und damit die Loyalität zum Ensemble395 der Familie aufkündigen. In dieser kurzen Aus-
                                                           
394  Die Systematizität von Wahl und Bezeichnung des Mannes zeigt sich auch daran, daß Frau Düster später 

die Angestellten ihres Betriebs als Zeugen für Frau Mays störende Anrufe anführt (Z.9, 11). Die Symmet-
rie der Zeugenberufungen erstreckt sich nicht auf die Tatsache, daß Herr May im Gegensatz zu Herrn Dü-
ster nicht unmittelbar am Telefonieren beteiligt ist. Dieser Aspekt wird im folgenden von keiner der beiden 
Parteien weiter verfolgt. 

395  vgl. Goffman (1969, 73ff.) 
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einandersetzung über Zeugen kommt es also zu einer (behaupteten) Koalition der "Düpierten" 
(Frau Düster und Herr May) gegen das "Paar" (Frau May und Herr Düster), welche den übergrei-
fenden interpersonellen Konflikt synekdochisch in Termini von Glaubwürdigkeit bündelt. 
Autorität von Zeugen kann herausgearbeitet werden, indem auf sie in Termini ihres beruflichen 
Status referiert wird. Dabei verwenden Interaktanten oftmals große Sorgfalt darauf, korrekte 
fachsprachliche Bezeichnungen zu wählen. Reputation und Expertenstatus für Belange des pro-
fessionellen Bereichs, die mit dem beruflichen Titel verbunden sind, werden in die Verhandlung 
über strittige Behauptungen transferiert und dienen dort dazu, dem Sprecher und seinen Behaup-
tungen qua impliziertem Analogieschluß Gewicht zu verleihen396. Die Einführung der berufli-
chen Kategorie kann auf verschlungenen Wegen geschehen: 
 
un do kenne=s- * in herrn heilmann sein unmittelbaren nachbar- * den herrn- * 
oberamtsmann hans waller seine frau fragen die hot a"lles mit angehert und ob 
sie was weiß van messer un van de:s un va de:s un va selles un van andern↓ 
 
Professionelle Experten für strittige Sachverhalte können als autoritative Gutachter zur Unter-
stützung eingebracht werden, wenn Ko-Interaktanten Skepsis zeigen. Dabei scheint ihre fachli-
che Reputation so viel Respekt zu erheischen, daß selbst fragwürdige Funktionalisierungen ihrer 
Kompetenz nicht kritisiert werden. Im folgenden Ausschnitt aus dem Gespräch "alte sau" be-
hauptet Frau Beck (A), sie leide infolge von Frau Krafts Beleidigungen an einer Herzkrankheit. 
Der Skepsis des Schlichters begegnet sie mit einer Berufung auf ihren Arzt. Der Schlichter ak-
zeptiert dessen Kompetenzvorsprung, obwohl sich dieser sicherlich nur auf die Diagnose der 
Krankheit, nicht aber auf die Feststellung der behaupteten Ursache beziehen kann397. 
 
(AS10A) 
 
01 A also isch weeß daß isch vor=m gerischt kä ongschd zu hawwe brauch↓ * 
02   de"nn moi krankheit- * wo isch mitgemacht hab isch muß leb/ 
03   lebenslänglisch muß isch uff des hie tablette nemme↓ 
 
04 A                    do"ch do"ch isch hab=s        an=s herz kriggt here 
05 C ah uff des hie net >frau beck ach jo (komm=se↓)< 
 
06 A se mol des muß jo moin arzt besser wisse↓ *          isch hab 
07 C                                             des mu"ß er wisse=s= 
 
08 A damols          n=herzgnaggs griggt-  
09 C rischtisch net↑  
 

                                                           
396  Die Interaktanten benutzen als rhetorische Ressource, was von Psychologen als 'Halo-Effekt' (Throndyke 

1920) beschrieben worden ist. Die Reputation, über welche eine Person aufgrund einer sozial geschätzten 
Eigenschaft in einer Quellendomäne (Beruf) verfügt, wird auf eine Zieldomäne (Aussagen über strittige 
Ereignisse) übertragen. Diese steht häufig zur Quellendomäne in sachlicher, kompetenzstruktureller etc. 
Hinsicht in einem kontingenten Verhältnis. 

397  Der Schlichter akzeptiert damit die Behauptung der Antragstellerin allerdings nicht in ihrem Sinne als ver-
gleichsrelevante Tatsache (vgl. die Analyse des weiteren Verlaufs in IV.2.5 und 2.6). In seinen späteren 
Vergleichsvorschlagsformulierungen bezieht er sich an keiner Stelle auf die Herzkrankheit, sondern ledig-
lich auf die Beleidigungen. - Es muß nicht angenommen werden, daß sich Frau Beck auf den Arzt fälsch-
lich beruft. Er kann seine Patientin durchaus in ihrer Ursachenzuschreibung bestätigt haben. 
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Agenten exekutiver und jurisdiktioneller Institutionen sind naturgemäß als Gewährleute beson-
ders geeignet398. Ihre soziale Ordnungsfunktion, die professionsgebundene Zuschreibung von 
Objektivität und Neutralität und der ihnen attribuierte Wissens- und Kompetenzvorsprung für 
Belange des juristischen Bereichs verleiht ihnen Autorität399. Schlichter, Schiedsmänner und 
Richter haben außerdem fallbezogene Entscheidungskompetenzen; die Berufung auf sie wird mit 
der Drohung mit Machtmitteln verbunden bzw. kann so verstanden werden. Die Systematik des 
Operierens mit beruflichen Statusdeskriptoren wird besonders deutlich, wenn Schlichter und 
Schiedsmänner sie zum Referieren auf sich selbst gebrauchen. 
- vorgsjohr hat se geloge dass die bollizei kumme is 

- jetz ham=wer folgende reschts>lage frau beck →jetz here se mol gut zu↓←< 
** ←wenn se jetz zum gerischt gehe- * um- * die frau kraft- * anzeigen↓ * 
dann kommt die frau kra"ft- * un sacht-→ * der herr vo:"rsitzende↑ von der  

 vergleichsbehö"rde↑400 * ha:t des gehö:"rt↑ daß die frau- * be:"ck↑ *  
 zu:gegeben ha:"t↑ * sie hat zu mir du blödi kuh gsa:"cht↑ [...] dann hebe 

sisch die beleidischunge nämlisch gegenseitisch au"f↓ * beim gerischt↓ 
- herr- * bentz ihne aufgrund meiner- * ä:h <nischt sehr geringen  

 erfa"hrung-> ** sch- doch schon sa:gen wa"s zeugen manchmal vor geri"cht 
sagen <was die einm vorher alles- * sogar ←schri"ftlisch→ versprechen und 
ge:ben-> * hat sisch dann wenn se da drüwwe einer- * ä:h befra:gung durch 
das gericht ←ausgesetzt sind-→ * doch also schon se"hr- * se"hr- *  

 gewandelt↓401 
 
Die Autorität von Zeugen durch ihre moralische Integrität aufgewertet werden. In einer Sequenz 
aus dem Gespräch "arschloch" kontert der Rechtsanwalt (A2) eine Zeugendiskreditierung 
(Z.02/05), indem er das Ethos des Zeugen beschwört: 
 
(AL2) 
 
01 B  ich brauch mich nich zu entschuldigen für dinge die ich: grundsätzlich  
 
02 B  nich tue↓                                    also der zeuge hat auch  
03 A2           neja mir haben zeugen >also↓< 
04 C                                          herr rat:- 
 
05 B  nichts äh was er aussagt is auch nicht >richtig↓< 
06 A2                                                    meine=se nimmt einer  
 
07 A2 wegen wegen einer beleidigung einen meineid auf sich- 
08 C                                                        +des kann isch  
 
09 A2                       und drüben beim strafverfahren im also im:  
10 C  mir a: net vorstelle↓ 
 

                                                           
398  Es versteht sich, daß auch hier zumeist nicht die Tatsache entscheidend ist, daß Personen Vertreter der In-

stitution sind, sondern daß Interaktanten auf sie als solche verweisen. 
399  In meinem Korpus findet sich denn auch kein Fall, in dem angerufene Zeugen dieser Klasse personal, mo-

ralisch oder kognitiv angegriffen werden. 
400  Der Schlichter referiert hier auf sich selbst. 
401  Im letzten Beispiel handelt es sich nicht um eine Zeugenberufung, sondern um die Validierung einer Ein-

schätzung. 
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11 A2 ordentlichen beim amtsgericht im ordentlichen verfahren wird  
12   grundsätzlich: vereidigt auch wenn- * grad weil=s: hie"r- * drauf 
13   a"nkommt- * und das kann ich mir nich vorstellen daß ein <mann sein 
14   gewissen belastet- ** <ein u"nbescholtener mann sein gewissen belastet 
15   wegen so eines ausdrucks entweder er hat=s gehört↑ RÄUSPERT SICH und 
16   dann sagt er das kann ich beschwö:ren- * oder er sagt ich habe ga"r 
17   nichts gehört↓ * und hier war das mitge/ mithörgerä:t- * >oder net das 
18   mithörgerät sondern sondern der< verstä"rker telefonverstärker  
19   ei"ngeschaltet- ** des wissen sie genau"- * 
 
20 A2          der herr heinzel                    hat mich sofo"rt angerufen  
21 B  ich weiß das nicht →ich weiß da nichts von-← 
 
Der Rechtsanwalt des Antragstellers (A2) schafft mit Unterstützung des Schlichters (Z.08/10) 
zunächst einen Kontext moralischen Diskurses (Z.06-13), innerhalb dessen er dann den Zeugen 
verortet (Z.13-17). Der Status des Zeugen wird auf die Situation der (drohenden) Gerichts-
verhandlung bezogen und diese wird hinsichtlich ihrer moralisch implikativen Praxis des Ver-
eidigens gekennzeichnet (Z.07, 12). Die juristische Verfahrenklassifikation (ordentlichen, 
strafverfahren; Z.09, 11) konnotiert zudem selbst deren moralischen Charakter; das Gerichts-
verfahren wird als Setting geschildert, das durch rigorose Maßstäbe der Wahrheitsfindung (wird 
grundsätzlich: vereidigt, Z.11f.) und besondere Gewichtigkeit und Ernsthaftigkeit des Gesche-
hens (weil=s hier drauf ankommt, Z.12f.) charakterisiert ist. Die Zeugenaussage wird so als 
Akt konstruiert, der für den Zeugen eine besondere Verantwortung und die Gefahr schw-
erwiegender Sanktionen mit sich bringt. Der Rechtsanwalt zeichnet im folgenden seinen Zeugen 
innerhalb dieses selbst geschaffenen moralischen Relevanzkontextes aus. Er geht nicht auf die 
strafrechtlichen Implikationen des Vereidigens ein, sondern deutet die ethischen Anforderungen 
des Schwörens aus (Z.13-17). Zunehmend lauter und intonatorisch schärfer werdend verweist er 
auf die Ehrenhaftigkeit des Zeugen (un"bescholtener mann, Z.14) und benutzt einen ehr-
furchtgebietenden, ekklesialen Phraseologismus (gewissen belastet, Z.14) zur Betonung des mo-
ralischen Vergehens der Falschaussage. Der Rechtsanwalt schafft ein Klima von Feierlichkeit, 
Grundsätzlichkeit und Entschiedenheit, das Herrn Kreuzers (A) Vorwurf jegliche Harmlosigkeit 
und Beliebigkeit subjektiven Meinens entzieht. Der Vorwurf der Falschaussage (Z.02/05) wird 
so als schwerer, persönlicher Angriff auf die moralische Integrität des Zeugen gerahmt402. Indem 
die konkrete Aussage des Zeugen an seine generelle moralische Identität gekoppelt wird, wird 
die Schwelle dafür, den Vorwurf zu wiederholen, entscheidend angehoben: Er ist nun als schw-
ere persönliche Beleidigung kontextualisiert und wirft zudem ein schlechtes Licht auf den Cha-
rakter des Aggressors, der (unterstelltermaßen) den infamen Gedanken an Meineid hegt403. Die 
Dramatisierung fungiert so als Technik, den Vorwurf auszuschließen404. Für die Glaubwür-
digkeit des Zeugen wird mit einem Ausgriff ins Allgemeine (Identität der Person) und ins 
Grundsätzliche (Bereich des Moralisch-Sakralen) argumentiert, aus dem eine kategorische Al-
ternative seines Handelns deduziert wird (Z.15-17). Daß dabei die Option er hat=s gehört und 
dann sagt er das kann ich beschwö:ren (Z. 15f.) gilt, wird nochmals durch den Verweis auf 
den Telefonverstärker verdeutlicht, der dem Zeugen ermöglicht haben soll, die Beleidigung zu 
hören. - Die Konstruktion und Funktionalisierung der moralischen Integrität des Zeugen gegen 
den Glaubwürdigkeitsangriff geschieht also in drei Schritten:  
                                                           
402  vgl. IV.2.3 
403  vgl. die (rhetorische) Frage des Rechtsanwalts in Z.06f.: meine=se nimmt einer wegen wegen einer be-

leidigung einen meineid auf sich-. 
404  Im weiteren Verlauf der Verhandlung leugnet Herr Kreuzer zwar weiterhin die Beleidigung, die ihm vor-

geworfen wurde, geht aber nicht mehr auf den Zeugen ein. 
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• Etablierung des moralischen Diskurses, 

• Auszeichnung des Zeugen in Hinblick auf diesen Diskurs, 

• Deduktion seiner Glaubwürdigkeit aus seinem Ethos. 

Moralische Defizienz kann umgekehrt zur Diskreditierung von Zeugen benutzt werden. Im Fall 
"alte sau" behauptet Frau Kraft (B), Frau Beck (A) sei in ihrer Nachbarschaft übel beleumundet. 
Als Frau Kraft die Namen ihrer Gewährsleute schuldig bleibt, diskreditiert Frau Beck die von ihr 
vermutete Quelle405. 
 
(AS14A) 
 
01 C isch kann vun de frau kraft net mehr verlange als daß sie sisch 
 
02 A                               ja awwer des was sie jetz noch do 
03 C e"ntschu:"ldi"scht frau beck↓    mehr is- * mehr is- * 
 
04 A vorbringt mit mir ded niemond redde↓ des stimmt ja↓ 
05 B                                      ja des sage- 
06 C net mehr is-                         mehr is- 
 
07 A                                              die ganze leut a sie 
08 B i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑ 
 
09 A müsse doch en na"me sache kenne↓ * wenn se irgendwie was- 
10 B                                    die kann isch ihne a bringe wenn 
 
11 A                                        a:ch wer da"nn↑ 
12 B isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓       des spielt doch kä roll  
 
13 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt- 
14 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓           nein ja des is  
15 C                                          fra kraft jetz here se mol/ 
 
16 A         mit   denne wo er n=haushoher krach ghabt is jetz freundschaft↓ 
17 B ni"scht wahr↓ 
18 C uff →fra kraft were sie bereit sisch zu entschuldische un mein vorschlag 
 
19 C uffzugreife ja oder nä↓← 
 
Frau Beck fordert von Frau Kraft die Namen ihrer Kritiker (Z.07/ 09, 11). Als sie keine beibringt 
(Z.10, 12, 14), bietet Frau Beck selbst eine Kandidatin an, um diese umgehend zu diskreditieren 
(Z.13, 16). Frau Beck reduziert die Menge der Gewährsleute für ihre Verrufenheit von einer ü-
berwältigenden Menge (der große teil üwwerwiegend, Z.14) kontrastiv auf eine Person (bloß 
die fra kellergeischt, Z.13), die sie selbst als Quelle ausmacht. Hinsichtlich dieser Person wird 
das neutrale, wahrheitsverbürgende sache (Z.08) als Verleumdung aus niederen Motiven (hetzt, 
Z.13) reformuliert. Die selbst-konstruierte "Bürgin" Frau Kellergeist wird außerdem mit Frau 
Kraft in einen diskreditierenden Zusammenhang gebracht; Frau Beck evoziert das Bild eines Mi-
lieus sozialer Labilität und Unverläßlichkeit: Streitsucht wird von unseriöser Komplizenschaft 

                                                           
405  Diese Passage wird in IV.4.5 im übergreifenden Fallzusammenhang diskutiert; vgl. a. III.4.1, (3) und 

IV.2.2. 
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abgelöst (Z.16). Die moralische Diskreditierung untergräbt Glaubwürdigkeit in wenigstens zwei 
Hinsichten. is jetz freundschaft (Z.16) deutet auf eine Koalition hin und impliziert eine interes-
sengeleitet verzerrte Aussage. Der Übergang zwischen den polaren Beziehungsmodalitäten 
haushoher krach und freundschaft wird in keiner Weise als motiviert oder nachvollziehbar 
dargestellt, sondern erscheint beliebig und unberechenbar. Verläßlichkeit und Kontinuität sind 
jedoch Qualitäten, die für Glaubwürdigkeit essentiell sind. Zusätzlich zur Diskreditierung der 
angeblichen Gewährsfrau retourniert Frau Beck den Vorwurf, sie sei verrufen, indem zwischen 
Frau Kraft und der "Bürgin" ein anrüchiges Verhältnis konstruiert wird. Die soziale Validierung 
der Behauptung wird so in moralische Diskreditierung der Behauptenden umgemünzt. Glaub-
würdigkeitsrhetorik konstituiert selbst einen Zug im Schlagabtausch der Kontrahentinnen um ih-
re Reputation. 
  Diese Auseinandersetzungssequenz zeigt ein weiteres interessantes Potential der Berufung auf 
Dritte. Als sich Frau Beck beim Schlichter beklagt, Frau Kraft stelle sie als verrufen dar 
(Z.02/04), weist diese den Vorwurf zurück, indem sie sich lediglich als neutrale Reporterin406 
von Behauptungen Dritter darstellt (i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑, Z.08). Das 
Zitat der Behauptung Dritter wird als 'dementierbares Strafverhalten' (Klapprott 1977, 276-283) 
eingesetzt: Frau Kraft greift Frau Becks Reputation massiv an; indem sie Dritten die Urheber-
schaft für den Inhalt des Angriffs zuschreibt und leugnet, die abwertende Meinung über Frau 
Beck zu teilen, entzieht sie sich der persönlichen Verantwortung und weist die implizite Unter-
stellung von Böswilligkeit zurück. Der Angriff wird vielmehr als Wiedergabe bloßer Fakten im 
Dienste der Wahrheit gerahmt. 
 
In der Auseinandersetzung um das Gewicht von Zeugen können unterschiedliche Gesichtspunkte 
von Zeugenschaft gegeneinander ausgespielt werden. Im Fall "mopeds" opponiert Herr Boos (B) 
gegen einen Vergleichsvorschlag des gegnerischen Rechtsanwalts, indem er darauf verweist, daß 
dieser das fragliche Geschehen (Herrn Boos' Beleidigungen gegen Jugendliche) nicht aus eigener 
Anschauung beurteilen kann. Es kommt zu einem Disput um den Wert der jeweiligen Zeugen 
der Gegenpartei407. 
 
(MO3) 
 
01 A2 da"ß sie=s gesacht haben is fer mich an sich klar und pf:- * mit  
02    dreihunnert mark komme se an sich net schlescht weg mein isch↓ * →isch  
03    seh keine veranlassung dafür daß der herr hei"lmann hier  
 
04 A2 (...)← 
05 B sie warn doch net dabei↑ sie kenne des nit behaupten daß des klar is↓ 
 
06 B  i hob ja auch ge"genzeigen den u"nmittelbare nachbarin da ouwe un da  
 
07 A2                                                        +un die sollen  
08 B  undi↓ * un der herr de"r un der herr söll un der andi-         ja-                   
 
09 A2 behaupten daß sie des ni"scht gesagt haben↓ 
10 B                                            ja↓ * de we"rn des  
 
 

                                                           
406  Sie definiert sich als 'animator' i.S. von Goffman (1981a, 144). 
407  Weitere Analysen dieses Segments finden sich in IV.2.2 und 6.3. 
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11 A2            haja-                                naja gut isch mein- * 
12 B behaupten↓ daß   des wort ←ni"cht→ gefallen is↓ 
 
13 A2 * des alte- * thema mit dem ne"gativzeuge des kenne ma ja↓ * hatte mer 
 
14 A2 auch grad >letscht widder↓< 
15 B                     na       und bei de jugendliche n"icht ne↑ ** mi=m  
 
16 B  moped kommen abend↓ * wos is=n do↑ de=s genauso wann mi kopf- * mein 
17    kopf in an bienestock neisteck ne↑ ** was kummt do dabei raus ne↑  
18    en geschwollener kopf ne↑ ** LACHT (des is) klar↓ 
 
Herr Boos widerspricht der Einschätzung des Rechtsanwalts da"ß sie=s gesacht haben (i.e. Be-
leidigungen) is fer mich an sich klar (Z.01) und beruft sich auf Zeugen (Z.06/08). Der Rechts-
anwalt bietet Herrn Boos eine Reformulierung seiner Position zur Bestätigung an, um ihn "fest-
zunageln" und seine Ratifikation dann gegen ihn auszubeuten (Z.07-14)408. Er rekontextualisiert 
die Bestätigung in einem juristischen Beurteilungsrahmen (Z.07, 09f.): behaupten daß sie des 
nischt gesagt haben (Z.09) bzw. daß des wort ←ni"cht→ gefallen  (Z.12) wird reformuliert 
als ne"gativzeuge (Z.13). Während der in diesem Ausdruck kondensierte propositionale Gehalt 
demjenigen der reformulierten Behauptungen gleicht, impliziert der juristische Fachausdruck 
negativzeuge eine Abwertung der Zeugen, die zuvor nicht konnotiert war. Das Kompositum 
"Negativzeuge" bezieht seine spezifische Valenz aus der Opposition zum Ausdruck "Posi-
tivzeuge". Dieser denotiert Personen, die bezeugen, daß ein Ereignis stattfand, während jener 
sich auf solche bezieht, die die Absenz einer Handlung bezeugen. Negativzeugen kommt nach 
juristischer Einschätzung ein geringerer Status als Beleg zu: Sie können bspw. eine Beleidigung 
nur deshalb nicht gehört haben, weil sie nicht anwesend waren oder ihre Aufmerksamkeit an-
derweitig engagiert war. Mit der fachsprachlichen Kategorisierung negativzeuge indiziert der 
Rechtsanwalt daher die Überlegenheit seiner Zeugen (i.e. der Jugendlichen, die Herr Boos an-
schließend attakiert) und stützt sie mit einer Anspielung auf seine professionelle Beurteilungs-
kompetenz409. Durch die fachsprachliche Formulierung bezieht er die Auseinandersetzung zu-
gleich auf den Relevanzrahmen einer Gerichtsverhandlung. 
  Herr Boos versteht anscheinend nicht die Semantik von ne"gativzeuge, wohl aber die Gewich-
tung, die der Rechtsanwalt vornimmt, und kontert sie mit der Diskreditierung der gegnerischen 
Zeugen durch deren Zugehörigkeit zur sozialen Kategorie jugendliche (Z.15). Bereits früher im 
Gespräch hatte er in drastischen Farben ausgemalt, wie die Jugendlichen ihn mit Mopedlärm und 
Abgasen belästigen. Er refokussiert dieses Szenario (Z.11f.) und deutet es in Hinblick auf Un-
glaubwürdigkeit der Jugendlichen aus (Z.12-14)410. Interessanterweise siedelt er eine hypotheti-

                                                           
408  Diese Technik der 'kollaborativen Diskreditierung' wird in IV.2.2 eingehend analysiert. 
409  Mit dem Fachausdruck setzt der Rechtsanwalt 'kulturelles Kapital' (Bourdieu 1983) ein: Er operiert mit 

Fachwissen, das nicht allgemein zugänglich ist, und signalisiert damit seine professionelle Autorität als ju-
ristischer Experte für Glaubwürdigkeitskriterien (vgl. Cicourel (1992) zur entsprechenden Rolle von Fach-
terminologie in medizinischer Kommunikation). Die Andeutung von Fachwissen kann als Machtmittel ver-
standen werden, da ein institutioneller Diskurs als beurteilungsrelevant kontextualisiert wird, in bezug auf 
den der Opponent nicht kompetent ist. Die Abwertung der gegnerischen Zeugen wird kontextuell zudem 
verdeutlicht durch die Beitragseröffnung mit der Interjektion naja, die Widersprechen ankündigt bzw. ei-
nen ungesagten Einwand impliziert, und durch die (wohl an den Schlichter adressierte) Bezugnahme auf 
geteiltes, fachexpertisches Wissen und eine analoge Situation (des kenne ma ja↓ * hatte mer auch grad 
>letscht widder↓<). 

410  Er mag dabei zusätzlich an verbreitete Negativ-Stereotypien appellieren, die sich auf Mitglieder dieser Ka-
tegorie beziehen; bspw. "Jugendliche sind laut, unordentlich, rücksichtslos, unverantwortlich, emotional 
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sche Befragung der Jugendlichen im Setting ihrer abendlichen Cliquentreffen und nicht (wie zu-
vor implizit der Rechtsanwalt) vor Gericht an. Die Jugendlichen werden als Gruppe und nicht als 
Einzelpersonen, die individuell befragt werden, vorgestellt. Herr Boos resümiert die für die Dis-
kreditierung wesentlichen Merkmale der Jugendlichen in einem kongenialen Vergleich (biene-
stock). So wie die Bienen in einem Bienenstock sich in permanenter, unübersichtlicher Bewe-
gung befinden, in großer Zahl anzutreffen sind, ununterscheidbar (und oft laut) summen, unab-
lässig ein- und ausfliegen, so umkreisen die Jugendlichen stundenlang abends den Wohnblock, 
sind in ihrer überwältigenden Menge nicht zu unterscheiden, machen ohrenbetäubenden Lärm 
und kommen und gehen ohne Unterlaß (all diese Aspekte hatte Herr Boos in seinen vorange-
gangenen Darstellungen ausgeführt). Das Resultat des Versuchs, durch Befragung eine klare Ge-
schehensversion zu gewinnen, wird in stringenter Fortführung der zoologischen Allegorie pro-
phezeit: en geschwollener kopf. Die Diskreditierung der Zeugen operiert also mit einer Ver-
knüpfung der selektiven Fokussierung und (damit) Relevantsetzung von Aspekten der Lebens-
praxis der Jugendlichen und ihres Charakters als Gruppe mit einer metaphernbasierten Inferenz. 
Die konstitutiven Aspekte von Glaubwürdigkeit, die hier abgesprochen werden, sind Konsistenz, 
Genauigkeit und Klarheit von Aussagen. 
 
 
2.3. Zusammenfassung 
 
Unter allen Techniken des Sicherns von Glaubwürdigkeit bezieht die Thematisierung von und 
Berufung auf Zeugen die Auseinandersetzung im Schlichtungsgespräch am unmittelbarsten auf 
die Chancen der Durchsetzung von Parteienpositionen vor Gericht. Indem die Bedeutung von 
Zeugen für (Un-)Gewißheit des Erfolgs vor Gericht rhetorisch auf- bzw. abgewertet wird, wer-
den über Zeugenberufungen und -diskreditierungen Konsequenzen des Scheiterns des Eini-
gungsversuchs für die Steuerung des Schlichtungsgesprächs eingesetzt411. Die Konstitution von 
Zeugenschaft beschränkt sich in vielen Fällen nicht darauf, ein positives epistemisches Verhält-
nis Dritter zu Parteienversionen zu konstruieren. Behauptete Zeugenschaft kann selbst zum Ge-
genstand von Skepsis und Negation werden, wobei unterschiedliche Kriterien und Konstituenten 
gegeneinander ausgespielt werden. Vor allem dann, wenn der Zeugenstatus attackiert oder insis-
tierend verteidigt wird, benutzen Interaktanten Beschreibungen und Illustrationen rollenbezoge-
ner und moralischer Charakteristika. Dabei können zentrale Punkte des Konflikts zwischen den 
Parteien aufgegriffen und in Termini der Glaubwürdigkeit von Zeugen ausgetragen werden. 
 

                                                                                                                                                                                     
labil". Die Argumentation mit 'kulturellen Modellen' (Quinn & Holland 1987) und ähnlichen kognitions-
psychologischen Konstrukten als gesprächsanalytischen Interpretamenten scheint mir jedoch methodolo-
gisch überaus problematisch zu sein und soll hier nicht verfolgt werden (s. dazu ausführlicher III.4.2). 

411  Dies betrifft v.a. die Herbeiführung von Vergleichsbereitschaft, das Erwirken von Konzessionen, die 
Durchsetzung von Positionen und die Aufbesserung von Vergleichsregelungen (vgl. IV.6). 



115 

3. Die Konfliktbeteiligten: Identitäten, Charakter und Motive 
 
Nicht nur die persönliche und professionelle Qualifikation Dritter kann zur Steigerung oder Dis-
kreditierung der Glaubwürdigkeit von Äußerungen geltend gemacht werden. Auch Identitäten, 
Charakter und Motive der Streitbeteiligten werden rhetorisch genutzt und mit den gleichen Ver-
fahren der Personenkategorisierung und Motivzuschreibung ausgestaltet, die wir bereits für die 
Charakterisierung Dritter kennengelernt haben. Das Spezifikum der glaubwürdigkeitsrhe-
torischen Techniken, die mit Merkmalen der Streitbeteiligten operieren, besteht darin, daß die 
Person des Sprechers als Kriterium für die Geltung seiner Äußerungen veranschlagt wird412. Im 
positiven Falle handelt es sich um die Validierung von Äußerungen durch die Selbstzuschrei-
bung stützender Qualitäten; im negativen Falle um argumenta ad hominem413. Da strittige Äuße-
rungen in meinem Korpus in vielen Fällen selbstreferentiell sind -sich also auf vergangenes Han-
deln des Sprechers beziehen-, kann zusätzlich bzw. alternativ zur Glaubwürdigkeit der aktuellen 
Person als Sprecher die Charakteristik der historischen Person als Akteur im dargestellten Ge-
schehen eingeführt werden. Zugeschriebene subjektive Einstellungen (Meinungen, Intentionen, 
Emotionen oder Motive) können zum Interaktionshandeln der Teilnehmer ins Verhältnis gesetzt 
und als "eigentlich relevante" Wirklichkeiten eingeführt werden, die anstelle der Äußerungen 
von Beteiligten zu setzen sind und deren Glaubwürdigkeit bestimmen. Vor allem expressiv-inter-
personelle Bekundungen werden diskreditiert, indem sie als unaufrichtige Äußerungen behandelt 
werden, die nicht die wahren Einstellungen des Subjekts wiedergeben. 
 
In meiner Untersuchung analyisiere ich subjektbezogene Zuschreibungen als interaktive Res-
source. Dieser Ansatz unterscheidet sich damit von den in Psychologie, Soziologie und Sozio-
linguistik vorherrschenden Konzepten, die 'Identität' und 'Motivation' als explanative Konstrukte 
zur Erklärung von Gesprächshandeln benutzen414. Wiewohl diese Ansätze zumeist in der Nach-
folge Meads von einem nicht-essentialistischen Modell der Konstitution und Aushandlung von 
Identitäten in sozialen Interaktionsprozessen ausgehen, werden Identitäten doch vornehmlich als 
personale, handlungsorientierende Strukturen konzeptualisiert, die interaktives Handeln motivie-
ren und regulieren. Identitätsstrukturen und -ansprüche werden auf aktuelles Gesprächshandeln 
bezogen, indem Aktivitäten als Indikatoren für jeweils relevante Identitätsdimensionen interpre-
tiert werden. Die Indikatorqualität entleiht sich präformierten Gepflogenheiten sozialer Typi-
sierung; von emergenten, interaktionsprozeßkonstituierten und nicht auf individuelle Aktivitäten 
reduzierbaren Entstehungsdynamiken interaktionaler Identitäten wird weitgehend abstrahiert415. 
Im Gegensatz zu dieser explanativ-indikatorenanalytischen Ausrichtung werden hier 'Identität' 

                                                           
412  Dies ist allerdings nicht der Fall, wenn Eigenschaften und Motive der historischen Person des Kontrahen-

ten benutzt werden, um Behauptungen über sein vergangenes Handeln zu stützen. 
413  Vgl. dazu aus Sicht normativer Argumentationstheorien van Eemeren & Grootendorst (1992b); Walton 

(1989a, Kap.6 und 1989b, Kap.6); zusammengefaßt werden beide Arten von Argumenten als Argumente a 
persona (vgl. Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969, 293ff.). 

414  Als wesentliche, einander überschneidende Forschungstraditionen sind zu nennen: 
 - soziologische und sozialpsychologische Identitätstheorien (Döbert, Habermas & Nunner-Winkler 1977; 

Habermas 1988; Harré 1983; Mead 1968; Shotter 1984); 
 - Rollentheorie (Goffman 1973; Krappmann 1969 und 1988; Luckmann 1979; Sornig 1983); 
 - Theorien von Impression-Management bzw. Selbstdarstellung (Goffman 1969; Holly 1979 und 1989; 

Mummendey 1995; Stempel 1979; Tedeschi 1981); 
 - soziolinguistische Stilforschung (Gumperz 1982b; Hinnenkamp & Selting 1989; Kallmeyer 1995; San-

dig 1986 und 1995; Tannen 1984); 
 - Höflichkeitsforschung (Brown & Levinson 1987; Holtgraves 1992; Tracy 1990). 
415  vgl. Spranz-Fogasy (i.V., Kap.I.2) 
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und 'Einstellungen' als Gesprächsressource untersucht, die Interaktionsteilnehmer selbst als 
glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken benutzen416. Damit verbinden sich folgende Fragen: 

• Wie werden Identitäten und Motive portraitiert? 

• Welche Konzeptualisierungen von 'Identität' werden benutzt? 

• Welche Identitäts- und Motivationsdimensionen werden zur Verhandlung von Glaubwür-
digkeit eingesetzt? 

• Wann und wozu werden (unterschiedliche) Identitätsentwürfe und Motivzuschreibungen 
eingeführt? Wie werden sie von Ko-Interaktanten aufgenommen? 

• Welche besonderen Leistungen, Gefahren und gesprächsprozessualen Implikationen brin-
gen unterschiedliche Formen mit sich? 

 
Invozierte Identitäten können in dreierlei Beziehung zur (Un-) Glaubwürdigkeit von Be-
hauptungen stehen: 

• Personencharakterisierungen und Identitätszuschreibungen werden als Belege für die 
Wahrheit von Behauptungen eingeführt (III.3.1); 

• Personale Glaubwürdigkeit wird als Ressource des Verhandelns benutzt, wodurch sie 
selbst zum Gegenstand interaktiver Auseinandersetzungen werden kann (III.3.2); 

• Motive und Einstellungen der Beteiligten werden ins Spiel gebracht (III.3.3). Mit ihnen 
werden die Glaubwürdigkeitsfacetten 'Aufrichtigkeit' und 'Ehrlichkeit' angesprochen. 

 
3.1. Charakterisierungen als Glaubwürdigkeitsbelege 
 
Stabile Persönlichkeitsmerkmale von Konfliktbeteiligten können eingeführt werden, um quasi-
modallogisch die Notwendigkeit bzw. Unmöglichkeit der Faktizität einer Behauptung zu erwei-
sen. Dabei werden solche Aspekte des strittigen Geschehens fokussiert, die die Gelegenheit bie-
ten, Identitätsdimensionen als relevante Größe für die Beurteilung widerstreitender Ansprüche 
ins Feld zu führen417. Der metapragmatische Charakter von Identitätszuschreibungen wird inter-
aktional verdeutlicht und genutzt: Sie werden auf aktionale Implikationen für mögliches, unmög-

                                                           
416  Vergleichbare Untersuchungsstrategien verfolgen bspw. Coulter (1989, Kap.5); Davies & Harré (1990); 

Edwards & Potter (1992a, Kap.6); Harré (1991); Harré & van Langenhoeve (1991); Jayyusi (1984); May-
nard (1982 und 1984, Kap.4); Sacks (1972 und 1992, 40-48); Schenkein (1978b); Shotter & Gergen 
(1989); Spencer (1987); Wetherell & Potter (1989). - 'Identität' wird hier als atheoretischer Terminus ver-
wendet und bezieht sich auf Äußerungen, mit denen personale Qualitäten oder soziale Rollen zugeschrie-
ben werden. Theoretische Implikationen von transsituativer Konstanz, integrativer Konsistenz, Einheitlich-
keit, reflexiver Verfügbarkeit oder Konstitution etc. werden mit dieser Redeweise nicht übernommen. Sie 
sind in meiner Untersuchung nur soweit einschlägig, als sie von Interaktanten selbst als beanspruchte Gel-
tungen eingeführt werden. Entsprechende theoretische Postulate, die etwa in sozialphilosophischen, ent-
wicklungspsychologischen oder subjektivitätstheoretischen Fragekontexten entwikelt wurden, geben einen 
Konstruktrahmen vor, der nur mit größten Schwierigkeiten auf die Untersuchung empirischer Gesprächs-
prozesse bezogen werden kann. Wesentliche Konstitutionseigenschaften von Gesprächen (z.B. Prozessuali-
tät, Interaktivität, Vagheit, Multiplizität von Sinndeterminationen, Kontextgebundenheit) stehen einer ein-
fachen Übersetzung entsprechender Annahmen auf Gesprächsphänomene entgegen und erfordern eine be-
reichseigene, empiriegestützte Neukonzeptualisierung von 'Identität' als theoretischem Begriff, die bislang 
noch nicht geleistet wurde. 

417  vgl. Clayman (1992): 'topical relevance priniciple' 
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liches oder zwangsläufiges Verhalten der Konfliktbeteiligten in fraglichen Situationen konkreti-
sierend ausgedeutet418. 
 
Im Gespräch "schnellredner" hatte das Ehepaar Neumeier dem Antragsteller, Herrn Beck (A), 
vorgeworfen, er habe ihr behindertes Kind beleidigt419. Herr Beck argumentiert, daß diese An-
schuldigung unmöglich zutreffen kann, da er selbst behindert sei: 
 
(SN4A) 
 
01 C  ja also herr beck es steht jetz soweit fescht daß was gsa"cht worre is 
02    nur natürlich die familie neumeier- * äh- * bringt hier ne andere 
 
03 C  version als sie gesa"cht hawwe↑ jetz sind sie dran↓ 
04 A                                                →→ja  also vora"b muß  
 
05 A  isch mol sache- * äh ich hab mich also nie geäußert gege e behindertes 
06    kind ich müßt misch selbst beklage isch bin selbscht behindert↓ * mir  
07    fehlt der linke daume der reschte daume is also net voll entwicklt↓ * 
08    isch müßt misch also selber beleidische wenn ich fremde kinner- *  
09    oder fremde leut ihr kinner beleidische wollte↓ >des mal vorab↓< ** 
10    ta"tsache is die daß die frau- * neumeier mir entgege komme is [...] 
 
Herr Beck weist die Anschuldigung in drei Schritten zurück: 
 
1. Schritt: (verallgemeinerndes) Bestreiten 
ich hab mich also nie geäußert gege e behindertes kind 
 
2. Schritt: Einführung einer Selbstcharakterisierung als Beleg 
ich müßt misch selbst beklage isch bin selbscht behindert↓ * mir fehlt der linke daume der 
reschte daume is also net voll  
entwicklt↓ 
 
3. Schritt: Konstruktion einer hypothetischen Konsequenz des Zutreffens der vorgeworfenen Be-
leidigung; sie verdeutlicht, wieso die Selbstcharakterisierung als Beleg für die Zurückweisung zu 
verstehen ist 
isch müßt misch also selber beleidische wenn ich fremde kinner- * oder fremde leut ihr 
kinner beleidische wollte↓ 
 
Frau Neumeier hatte in ihrem Beleidigungsvorwurf gegen Herrn Beck das Identitätsmerkmal 
"Behinderter" als wesentliches Charakteristikum ihres Sohnes eingeführt420. Dieses Merkmal 
nimmt Herr Beck auf, charakterisiert sich selbst als Behinderter und wendet es in dieser Neukon-
textualisierung vom Indikator einer besonders schändlichen Tat zum Beleg, daß seine Zurück-

                                                           
418  Identitätszuschreibungen implizieren kategoriengebundene Aktivitäten, die als typisch für Vertreter der je-

weiligen Identitätskategorie gelten (vgl. Halkowski 1990; Jayyusi 1984; Sacks 1972 und 1992, 175ff. und 
333ff.) 

419  s. SN2 in II.1 
420  Vermutlich bezog sich Herrn Becks (angebliche) Beleidigung auf die Behinderung von Neumeiers Sohn. 

Dies wird jedoch im Schlichtungsgespräch nicht näher ausgeführt. 
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weisung der Beschuldigung glaubwürdig ist. Die rhetorisch-argumentative Figur, die die Zu-
rückweisung stützt, erfordert eine komplexe Inferenzkette: 

a) isch müßt misch selber beleidige nennt eine Konsequenz, die resultierte (und Frau Neumeier 
folglich mitbehaupten muß), wenn 

b) Frau Neumeiers Behauptung zuträfe (wenn ich fremde leut ihr kinner beleidische wollte); 

c) a) und b) sind miteinander verknüpft 
- durch die Zugehörigkeit von Herrn Beck und Frau Neumeiers Sohn zur gleichen sozialen Ka-

tegorie (isch bin selbscht behindert), 
- und durch eine unausgesprochene zweckrational-moralische Reziprozitätsregel: "Was Du 

nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu"; 

d) es kann als evident gelten, daß keiner sich selbst beleidigt; 

e) also tut dies auch Herr Beck nicht; 

f) wenn Herr Beck sich nicht selbst beleidigt, dann hat er auch nicht Frau Neumeiers Sohn be-
leidigt; Frau Neumeiers Anschuldigung ist falsch. 

Herrn Beck suggeriert eine faktische Kraft des Normativen: Indem er auf moralische Maximen 
anspielt, impliziert er, er habe auch ihnen gemäß gehandelt. Verbindliche Normen werden rheto-
risch konstruiert und so eingeführt, als ob sie ihre Befolgung durch die bloße Tatsache ihrer Gel-
tung sicherstellten. Normen werden dabei als handlungslogische Implikate der Identitätszu-
schreibung (hier: 'Behinderter') entwickelt und für die Sicherung von Glaubwürdigkeit genutzt.  
Die Implikationen der Identitätszuschreibung ersetzen die Verhandlung über die Partikularitäten 
des konkreten Vorfalls (wer hat was wann wie gesagt und gemeint?) durch eine kategorisch-
allgemeine Argumentation dafür, daß Frau Neumeiers Vorwurf unmöglich zutreffen kann. Die 
Berufung auf Identität funktioniert als summarisches Argumentationsverfahren: Eine ganze 
Klasse von Handlungen ('Behinderte beleidigen') wird global unter Verweis auf eine deontische 
Logik von (Behinderten-)Identität als unmöglich modalisiert. Die Selbstcharakterisierung wird 
nicht zur Selbstoffenbarung (als Behinderter) eingesetzt, sondern fungiert als ökonomisches Ver-
fahren, die Glaubwürdigkeit der Zurückweisung zu stützen. Ihre situierte Handlungsfunktionali-
tät appelliert nicht an idealtypische sympathetische Zuwendungen gegenüber Behinderten (wie 
etwa Mitleid oder Schonung - obwohl dies für Herrn Beck nützliche Nebeneffekte sein könnten). 
Die Selbstcharakterisierung nutzt vielmehr die Gelegenheit, eine gegnerische Position in paßge-
nauer Weise aufzunehmen und symmetrisch zu kontern. Die explizit erwähnte Iden-
titätsdimension 'Behinderter' wird dabei in den Dienst anderer, nicht benannter Dimensionen 
(moralische Integrität und Glaubwürdigkeit) gestellt, welche im gegenwärtigen Ge-
sprächszusammenhang auf dem Spiel stehen. 
 
In einer späteren Passage des Gesprächs verwendet Herr Beck eine Selbstzuschreibung als Bürg-
schaft für die Wahrheit von Behauptungen und die Angemessenheit eigener Handlungen. Mit 
folgenden Äußerungen beendet er seine Entgegnung auf die Konfliktdarstellung seiner Opponen-
ten: 
 
(SN5) 
[Herr Beck (A) beschuldigte Herrn Neumeier (B1), ihn tätlich angegriffen zu haben. Als Folge 
der Attacke sei er arbeitsunfähig gewesen, habe an starken Schmerzen gelitten und den Notarzt 
aufsuchen müssen.] 
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01 A <isch bin also keen mensch der aus der laune raus> jetz irgendwie was 
 
02 A macht↓ * ja↑ * isch hab also e"scht schmerze ghabt sonst wär isch obends 
03 C                                          sie haben ...    
 
04 A ja net zu dem gange↓     um halb elfe nachts noch zum notarzt gfahrn↓  
05 C                      ja-                     ja-                       
 
06 C so"- * äh isch glaub den vorfall ham=ma jetzth: so weit er aufzuklären 
07   war hie"r mit meinen bescheidenen mitteln glaub isch habe mer=n  
08   aufgeklärt 
 
Die biographische Selbstcharakterisierung <isch bin also keen mensch der aus der laune 
raus> jetz irgendwie was macht begegnet dem Verdacht, Herr Beck übertreibe die Schwere 
des Angriffs seines Opponenten. Indem er sich als Person darstellt, die habituellermaßen kontrol-
liert, überlegt und anlaßadäquat handelt, entgegnet er antizipatorisch möglichen skeptischen Ein-
wänden, die ihn des Simulierens oder hysterischen Reagierens (bzgl. seines früheren Handelns) 
bzw. des Dramatisierens (bzgl. seiner aktuellen Darstellung) bezichtigen könnten. Die personale 
Charakteristik bildet zudem einen Deutungshintergrund, der die Gewichtigkeit des Vergehens 
von Herrn Neumeier implikatierend steigert: Da Herr Beck als Person erscheint, die habituell un-
aufgeregt reagiert, kann ihn nur ein besonders gravierendes, den Bereich normaler Unannehm-
lichkeiten überschreitendes Ereignis dazu gebracht haben, die von ihm berichtete außerordentli-
che Maßnahme zu ergreifen (i.e. um halb elfe nachts noch zum notarzt gfahrn). Im Verein 
mit der Selbstcharakterisierung erscheinen also Herrn Becks eigene Handlungskonsequenzen als 
Validierung der angegebenen Qualität der Tat des Opponenten. Verläßlichkeit und Selbstbe-
herrschung werden hier als stabile Identitätsmerkmale postuliert und reflexiv für die Integrität 
seiner Behauptungen in die Waagschale geworfen, die so gestaltet sind, daß sie eben diese Cha-
rakteristika bestätigen. Sie können als personale Qualitäten gelten, die konstitutiv für Glaubwür-
digkeit sind, da sie sachliche Darstellungen und angemessene Handlungsweisen verbürgen, wel-
che nicht von (neurotischen) Empfindlichkeiten, interessengeleiteten Verzerrungen oder Aggra-
vationen getrübt sind. Die Verläßlichkeit der Person wird als Bürge für die Verläßlichkeit des 
Darstellens eingesetzt. 
 
Kontinuität der Person und (damit verbunden) Konsistenz ihres Handelns können rhetorisch 
konstruiert und als Beleg eingeführt werden, daß die Person eine Tat unmöglich begangen haben 
kann bzw. zweifelsfrei getan hat. Im Gespräch "arschloch" bestreitet Herr Kreuzer (B) die An-
schuldigung, er habe den Antragsteller als arschloch bezeichnet, indem er sich auf seinen habi-
tuellen Sprachgebrauch beruft: 
 
(AL1) 
 
01 C s=dreht sisch um- * diese beleidigung hie"r- *          um dieses 
02 B                                                →ja"ja↓← 
 
03 C sau"dumme- * arschloch- * un da:"rum dreht sich=s →ob sie des gebraucht 
04 B                                                   solche solche  
 
05 C habbe oder net↓←                        äh ich nehme ihnen ab daß sie  
06 B wörter           gebrauche ich nicht↓ * 
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07 C die nischt gebrau"chen im regelfall- * a:ber- * äh in einer  
08   ausna:hmesituation herr kreuzer könnte des doch durschaus mal sei"n un- 
09   * äh- * hie"r- * is ja die- * der antragsteller in einer be"sseren lage 
10   ihnen gegenüber indem er nämlisch einen zeu"gen aufbieten kann↓ 
 
Die Selbstzuschreibung (Z.04/06) wird auch hier als modallogisches Verfahren eingesetzt: Daß 
sich Herr Kreuzer des konkreten Vergehens nicht schuldig gemacht hat, sucht er daraus zu er-
weisen, daß er eine stabile, kontextfreie Handlungsdisposition für sich reklamiert, die die fragli-
che Beleidigung nicht zuläßt. Dieses Postulat erübrigt es (für ihn), auf die Details des Wortwech-
sels mit seinem Opponenten einzugehen, in dem der beleidigende Ausdruck gefallen sein soll.  
Die Reaktion des Schlichters (Z.05, 07-10) ist außerordentlich interessant, da sie zeigt, wie hei-
kel es ist, eine Position zurückzuweisen, die durch die Berufung auf Identität verteidigt und da-
durch mit ritueller Bedeutsamkeit aufgeladen wurde. Er kontert nicht unmittelbar mit dem Zeu-
gen der Gegenpartei (vgl. Z.09f.), sondern geht zunächst auf Herrn Kreuzers Selbstcharak-
terisierung ein. Er läßt Herrn Kreuzer die ihm zukommende Ehre angedeihen, bevor er fortfährt, 
dessen Geschehensversion mit Gegenevidenzen zu untergraben. Er entkoppelt die Ver-
schränkung von personaler Integrität und fraglichem situiertem Handeln, die Herr Kreuzer zu-
vor hergestellt hatte, mit einem 'ja-aber'-Format421: Er ratifiziert die (moralisch-ästhetische) Iden-
tität, die Herr Kreuzer für sich in Anspruch nimmt, entzieht ihr jedoch den kategorial-kontext-
freien Status (Z.07f.) und damit die Qualität eines Belegs für die Behauptung, Herr Kreuzer habe 
nicht arschloch gesagt.  
  Die beiden Interaktanten benutzen zwei rivalisierende Identitätsmodelle im Verfolg ihrer Hand-
lungszwecke ('Zurückweisen des Vorwurfs' vs. 'Zu einem Eingeständnis bewegen'). 

• Herr Kreuzer operiert mit dem Konzept einer stabilen Identität, die ungeachtet der Spezi-
fität von Handlungssituationen konsistentes, berechenbares Verhalten garantiert. Der Ha-
bitus der Person impliziert unmittelbar partikulares Tun. 

• Der Schlichter entwirft das Konstrukt eines (anerkennenswerten) Kerns der Person, der 
normalerweise handlungssteuernd ist. Widrige Umstände können die Person aber dazu 
bringen, sich abweichend zu verhalten. Dieses abweichende Verhalten ist der Person nicht 
moralisch anzukreiden. 

Während sich im zuletzt analysierten Beispiel für den Adressaten das Problem stellt, einen 
Image-Angriff zu vermeiden, können Interaktanten gegnerische Darstellungen auch offen als 
ungerechtfertigten Image-Angriff auf sich interpretieren und die Äußerung des Opponenten per-
sönlich nehmen422. Die Verknüpfung von Identitätsanspruch und Sachverhaltsversion wird dann 
in invertierter Form genutzt: Aus der Prämisse "Unwahrheit der eigenen Version" wird gefolgert 
"ich werde nicht als ehrenwerter Mensch anerkannt"423. Indem Gegenversionen als Bestreitung 
der Basispräsupposition moralischer Akzeptabilität aufgenommen werden, wird die Aufgabe der 
kooperativen, expliziten Identitätswahrung bzw. -restitution durch Mitinteraktanten zur Entkräf-
tung der gegnerischen Version genutzt.  
 
                                                           
421  Typischerweise werden im relevanzsubordinierten ja-Teil Konzessionen, Würdigungen oder partielle Zu-

stimmungen plaziert, während der hochgestufte aber-Teil von oppositiven Äußerungen (Widersprechens-
akten, Einschränkungen, Fokuswechseln etc.) gebildet wird (vgl. Koerfer 1979; Kallmeyer 1987; Kall-
meyer & Schmitt 1991). 

422  Es handelt sich dann um eine Attacke auf selbstkonstruierte Positionen (s. IV.2.3); zum 'Persönlich-
Nehmen' gegnerischer Äußerungen in Streitgesprächen vgl. Apeltauer (1977, 224-231) 

423  Es handelt sich also um einen Induktionsschluß von der Beurteilung der partiellen Darstellung auf die all-
gemeine Wertschätzung der Person. 
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(SN6) 
 
01 B1 wenn man sisch des anhört die version von herrn beck also- * dann muß  
02    isch mal sehn/ muß isch mich se"lbscht fragen was für ein untier daß 
 
03 B1 ich bin↓  
04 C          >mhm< * äh herr neumeier↓ * äh sie sind kein untier↓ 
05 A                                       →→ ... ... ... ... ...   genau 
wie 
 
06 C                                 äh äh-               jetz- * jetz tue se 
07 A  die äußerung die erfunne ware↓   >alle erfunne↓<←← 
 
08 C  mal longsam↓ * alle beide↓ 
 
Herr Beck (A) hatte Herrn Neumeier (B1) vorgeworfen, ihn tätlich angegriffen und verletzt zu 
haben, sodaß Herr Beck den Notarzt aufsuchen mußte424. Herr Neumeier reformuliert Herrn 
Becks Geschehensversion in Termini eines verallgemeinernden Portraits seiner Person (untier), 
das er als Konsequenz425 konstruiert, die sich ergäbe, träfen die Ausführungen seines Kontrahen-
ten zu (Z.01-03). Seine ironische indirekte Frage gibt vorgeblich zu bedenken, ob nicht ein ver-
nichtendes Urteil über seinen Charakter angebracht ist. Indem Herrn Becks Version als schwerer 
Image-Angriff interpretiert und dieser interaktional der Geschehensversion substituiert wird, 
rahmt Herr Neumeier die Sachverhaltsverhandlung als Identitätsverhandlung. Die Herrn Beck 
zugeschriebene und simulativ erwogene erniedrigende Charakterisierung als untier ist darauf 
angelegt, eine Zurückweisung herauszufordern. Die Basisforderung kooperativer Gesichtswah-
rung verbietet es, diese "Frage" überhaupt als diskussionswürdig zu behandeln, selbst wenn der 
Sprecher sie "nur" an sich selbst richtet. Sie stellt den Mitinteraktanten die Aufgabe, eine im 
Raum stehende Verletzung der Integrität eines Interaktionsteilnehmers zu beseitigen426. Herr 
Neumeier provoziert so, daß eine Basispräsupposition interaktionaler Beteiligung explizit zuge-
sprochen wird: Die Integrität und Akzeptabilität des Subjekts427. Im Kontext der aufgebauten 
Verknüpfung von Wahrheit der Version von Herrn Beck und moralischer Defizienz Herrn Neu-
meiers stellt die bekräftigende Explikation der Teilnahmepräsupposition jedoch nicht nur die als 
gefährdet gerahmte Interaktionsbasis wieder her; sie soll dazu funktionalisiert werden, Herrn 
Becks Darstellung unglaubwürdig werden zu lassen und aus dem Gespräch auszuschließen. Ein 
handlungsrelevanter Inferenzprozeß wird angeleitet, der auf der Schlußregel des modus tollens 
beruht: 
 
(a) Konstruierte Implikation: 
Wenn Herr Beck recht hat, ist Herr Neumeier ein Untier 
(b) Interaktionale, ratifikationsbedürftige Basispräsupposition: 
Herr Neumeier ist kein Untier 
---------------------------------------------------------------- 
(c) Deduktion der Unglaubwürdigkeit: 
Wenn Herr Neumeier kein Untier ist, hat Herr Beck nicht recht. 

                                                           
424  vgl. SN4 in III.1 und zu Beginn dieses Kapitels 
425  'upshot' i.S. von Heritage & Watson (1979) 
426  Sie haben also auch die Aufgabe, Selbstverletzungen stellvertretend für den Verletzenden zurückzuweisen, 

ohne daß dieser sie eigens dazu aufgefordert hätte (vgl. a. Pomerantz 1978). 
427  zu moralischer Integrität als Basispräsupposition s. Garfinkel (1977); Shotter (1984) 
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Wie im vorangegangenen Beispiel kommt der Schlichter der Imagewahrungsaufgabe nach 
(Z.04), koppelt sie aber von der Frage nach der Geltung der rivalisierenden Versionen ab: Er 
entwirft eine Konfliktdefinition, die einen "kleinsten gemeinsamen Nenner" der widerstreitenden 
Darstellungen der Parteien beinhaltet (daß sie sich früher net gut vertragen haben [...] könne 
ma ohne weiteres unnerstelle). Herr Beck zeigt seinerseits, daß er Herrn Neumeiers pathetische 
Selbstbezichtigung als Glaubwürdigkeitsangriff auffaßt: Er attackiert die Glaubwürdigkeit von 
Herrn Neumeiers Behauptungen (Z.05/07). Daß Herr Beck im Gegenzug nicht seine Version 
verteidigt, sondern die Äußerungen bestreitet, die ihm von Neumeiers vorgeworfen wurden, 
kann so verstanden werden, daß er damit zwar den Kampf um die Durchsetzung von Sachver-
haltspositionen aufnimmt, es jedoch vermeidet, die Zuschreibung der Untier-Identität zu be-
stätigen. Schlichter und Opponent zeigen sich also jeweils auf ihre Weise sensibel für die von 
Herrn Neumeier konstruierte Implikation von moralischer Integrität und Glaubwürdigkeit von 
Sachverhaltsdarstellungen, indem sie sie nach Maßgabe ihrer jeweiligen Handlungsorientie-
rungen ('Einigungsansätze schaffen' vs. 'Position durchsetzen') auflösen. 
 
Glaubwürdigkeit von Behauptungen dadurch zu sichern, daß sie an die Integrität der Person an-
gebunden werden, ist eine mächtige, aber auch riskante Durchsetzungsmethode. Die Amalga-
mierung von Identitätsansprüchen und Sachverhaltsversionen baut einen Kontext auf, der fol-
gende Zurückweisungen und Skepsis als Angriff auf die personale Integrität des Opponenten 
verstehen läßt. Es wird eine Wenn-Dann-Implikation hergestellt: "Wenn ich ein ehrenwerter 
Mensch bin, ist meine Version wahr". In Verbindung mit dem Höflichkeitsgebot, Ko-
Interaktanten ein vorteilhaftes Image zuzuschreiben428, funktionalisiert diese Implikation Identi-
tät für die Durchsetzung von Sachverhaltspositionen. Ein solcher Konnex erhöht die Widerspre-
chensschwelle, da er den Opponenten vor die Wahl stellt, sich eines schweren Image-Angriffes 
schuldig zu machen und eine Eskalation der Auseinandersetzung zu riskieren oder aber in Zu-
kunft Widersprechensakte zu unterlassen. Für Ko-Interaktanten stellt sich das Problem, die Ver-
knüpfung von Identitätsanspruch und Sachverhaltsposition so zu entflechten, daß eine ehren-
werte Identität zugesprochen wird, mit der Faktizität dieser Identität jedoch nicht ihre Relevanz 
für die Gültigkeit von sachbezogenen Behauptungen anerkannt wird429. 
 
 
3.2. Glaubwürdigkeit als Identitätsmerkmal 
 
Während in 3.1 die Berufung auf Identitätsdimensionen diskutiert wurde, die unabhängig von 
Glaubwürdigkeit oder nur indirekt mit Glaubwürdigkeit verbunden sind, untersuche ich nun die 
explizite Zuschreibung personaler (Un-)Glaubwürdigkeit als Identitätsmerkmal. Sie gehört zu 
den brisantesten Waffen, die in Konflikten eingesetzt werden können. Wird (Un-)Glaubwür-
digkeit apodiktisch als personale Charakteristik festgeschrieben, betrifft und gefährdet dies ele-
mentare Koordinaten der Interaktionsbasis. Solche Charakterisierungen haben Konsequenzen für 
grundlegende Beteiligungsrechte und -pflichten der Gesprächsteilnehmer (z.B. gesprächsorgani-
satorische oder Forderungs- und Darstellungsrechte; Verpflichtungen, sich mit Einwänden aus-
einandersetzen zu müssen oder Entschuldigungen zu akzeptieren). Werden sie eingesetzt, kommt 
es zu einer Verschärfung der Interaktionsmodalität in Form von Eskalationen, Degradierungen 
oder untangierbaren Positionsabschottungen, die bis zum Kommunikationsabbruch führen. 
 
                                                           
428  vgl. Brown & Levinson (1987); Goffman (1971); Tracy (1990) 
429  Dieses Unterfangen schlägt natürlich fehl, wenn Adressaten darauf beharren, die Zurückweisung sachbe-

zogener Aussagen sei ungeachtet expliziter Würdigungen ein Image-Angriff. 
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Im Gespräch "alte sau" benutzt Frau Beck (A) die dichotome Zuschreibung 'ich bin ehrlich - 
Frau Kraft (B) ist eine Lügnerin' als zentrales Organisationsprinzip für die Interpretation des In-
teraktionsgeschehens. Sie leitet aus der von ihr apodiktisch festgesetzten asymmetrischen Vertei-
lung von Glaubwürdigkeit weitreichende einseitige Rechte der Interaktionssteuerung ab, wäh-
rend sie umgekehrt ihrer Opponentin lediglich die Option einräumt, sich ihren Forderungen zu 
beugen430. 
 
(AS2A) 
[B bestritt einen großen Teil von A's Anschuldigungen; A intervenierte fortlaufend mit Bekräfti-
gungen der Glaubwürdigkeit ihrer Vorwürfe] 
 
14 A  die frau müller war vor ihrm    fenschter↓          ja: die hot 
15 B                                              die frau müller hot 
16 C  mir/                <<frau beck             frau beck>> 
 
17 A  alles ghert-                                   +ja →die hot=s awer 
18 B  erscht zum schluß- * das fenschter uffgemacht↓     (...) 
19 C                                                     →ja-← fra/ 
 
20 A  i"nnedrin ghert↓←                     sie ware jo devo"r geschdanne↓ 
21 C  frau              beck un frau kraft↓          mir halde=s hier so 
 
22 A                      ja-                                     ja- * 
23 B                                                    LACHT 
24 C  äns nach em annere-     mir känne zusamme si"nge- awwer mir känne 
 
25 A  awer nit abstreite↓ und mi"sch als lügnerin denn sie" ist die lügnern 
26 C  net zusammen #re::de"n↓# * sie/ sie krigge sie kenne- * sie kenne 
   KC              #SINGEND--# 
 
27 A  des werre sie genau wisse↓                                    nä sie 
28 B                      isch lüg         net↓ isch hab kein grund zur lüge↓ 
29 C  rede- * un die frau-   <frau beck>      sie kenne rede 
 
30 A  hawwe bloß vorgs johr die frau meier- * ihr mann (...) erzählt- * 
31 C                                        LACHT   ehe ehe frau beck 
 
32 A  moment jetzt möscht isch gra:d sache vun  vorneroi weil se mi"sch als 
33 C  frau beck frau beck frau beck- * mome:nt↓ 
 
34 A  lügnern hiestellt denn sie" is die lügnern↓ 
35 C                              <→frau beck im moment is die frau kraft 
 
36 A             vorgs johr hot se geloge daß die bollizei             
37 C  beim reden un wenn die frau kraft ferdisch is derfe sie rede↓←> 
 
38 A  kumme is↓                                                           ja- 
39 C            <frau beck wenn die frau kraft ferdisch is> kenn sie rede äns  

                                                           
430  Dieses Segment wird in IV.4.5 im Kontext des Gesamtgesprächs besonders unter prozeßdynamischen As-

pekten untersucht. 
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40 A                                                           sischer↓ 
41 C  noch=m annere↓ * s=muß hier jedes zum=e zum=e wort kumme sunsch kumme 
 
42 C  mer/ sunsch wer mer net ferdisch↓ dann sitz mer um zwee noch do un 
 
43 A              <awwer nit mi"sch> als lügnern hiestelle↓ 
44 C  hawwe- * un völlisch fer die katz↓                    bis jetz hot se 
 
45 C  net gesacht daß sie geloge hawwe↓ * a"lso frau kraft↓ 
 
[B fährt mit ihrer Entgegnung auf A's Anschuldigungen fort] 
 
Daß Frau Kraft Frau Becks Vorwürfe und deren Zeugen zurückweist, behandelt diese empört als 
Angriff auf ihre personale Glaubwürdigkeit. Sie transponiert die sachliche Opposition (abstrei-
te, Z.25) zwischen den Kontrahentinnen auf die Ebene eines massiven Angriffs auf ihre morali-
sche Integrität, den sie gegen Frau Kraft retourniert (mi"sch als lügnerin denn sie" ist die lüg-
nern, Z.25). Mit der Persönlichkeitscharakterisierung lügnerin wird der Konflikt fundamen-
talisierend als Kampf um die kategoriale Feststellung der moralischen (Un-)Integrität der Oppo-
nentinnen reinterpretiert. Frau Beck konstruiert eine dichotome Alternative, die aus zwei ein-
ander inhaltlich und personal ausschließenden Kategorisierungen besteht ('Lügnerin' vs. 'Glaub-
würdige'), die den Interaktantinnen jeweils eindeutig und allgemeingültig zugeschrieben werden 
sollen431. Die korrigierende Personenkategorisierung fungiert in zweifacher Weise als Rück-
leitung zum (von Frau Beck) als selbstverständlich Erachteten: 
 
- Re-Etablierung der korrekten Identitäten der Interaktantinnen 
 Frau Krafts Aktivität 'eine rivalisierende Sachverhaltsdarstellung präsentieren' wird als Ver-

kehrung der eigentlichen Identitäten der Kontrahentinnen portraitiert. Die kontrastive Identi-
tätszuschreibung ('Lügnerin' vs. 'Glaubwürdige') ist als grundsätzliche Richtigstellung moda-
lisiert und kommt als ermahnende Erinnerung an eine basale, intersubjektiv unstrittige und 
verpflichtende Gewißheit daher (an Frau Kraft adressiert: des werre sie genau wisse, Z.27). 

 
- Re-Etablierung des korrekten Interaktionsverlaufs 
 Der Schlichter versuchte mehrmals, Frau Krafts Darstellungsrecht gegen Frau Becks insisten-

te Interventionen zu sichern, indem er diese zunächst durch Namensnennung432 (Z.16, 19/21), 
schließlich durch die Anrufung einer gesprächsorganisatorischen Regel (Z.21/24/26) zum 
Schweigen zu bringen versuchte. Der Schlichter bestimmt die Rederechte der Parteien le-
diglich verfahrenstechnisch433, bemißt sie aber nicht nach dem Inhalt der Darstellung bzw. 
nach einer Vorabprivilegierung der Wahrheit der Version einer Partei. Frau Beck setzt dieser 
formalen Definition der Rederechte eine handlungs- und beteiligtenrelative entgegen: Frau 
Kraft darf ungehindert Stellung nehmen, solange sie nicht die Geltung von Frau Becks Vor-
würfen abstreitet. Frau Beck adressiert an Frau Kraft das Gebot, von ihrer rivalisierenden 
Darstellung abzulassen, und fordert den Schlichter implizit die auf, die von ihr als adäquat er-
achtete Situationsdefinition 'Wir veranstalten ein Tribunal gegen Frau Kraft' einzulösen. 

 

                                                           
431  In einer späteren Auseinandersetzung mit dem Schlichter äußert Frau Beck isch bin moi gonzes lebe ehr-

lisch-. 
432  vgl. Schwitalla (1995a) zur gesprächsorganisatorischen Funktion von Namensnennungen 
433  Die beschuldigte Partei muß Gelegenheit erhalten, zur Anschuldigung Stellung zu nehmen. 
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Die konstruierte Selbstverständlichkeit der Identitäten (ihre respektive (Un-)Glaubwürdigkeit) 
wird eingesetzt, um auf den als selbstverständlich erachteten Interaktionsverlauf zu-
rückzuorientieren. Die (von Frau Beck perzipierte) Anomalie des Gesprächsverlaufs wird durch 
die Invokation der basaleren, kategorialen Gewißheit moralischer Identitäten zu terminieren ge-
sucht. Im sequenziellen Prozeß der Attacken auf Frau Krafts abstreite wird die charakterologi-
sche Zuschreibung als ultima ratio eingesetzt: Sie bildet den Höhepunkt von zunehmend ver-
schärften Interventionen Frau Becks, die fruchtlos blieben434. 
   
Frau Becks Persönlichkeitscharakterisierung erfüllt jedoch nicht ihren interaktiven Zweck435: 
Frau Kraft weist die Lügenbezichtigung zurück (Z.28) und der Schlichter fährt mit seinen Versu-
chen fort, Frau Krafts Rederecht zu sichern, ohne dabei auf Frau Becks Ansprüche einzugehen 
(Z.26/29). Es kommt zu einer stagnativen Verselbständigung der Abfolge von Ordnungsinitiati-
ven des Schlichters und Frau Becks Versuchen, ihre Sicht der Verteilung personaler Glaubwür-
digkeiten durchzusetzen (Z.27-44). Sie verweist auf Belegepisoden für die Lügnerinnenzuschrei-
bung (Z.27/30 und Z.36/38). Sie verdeutlicht nochmals mit Hilfe der metakommunikativen Ad-
verbialkonstruktion vun vorneroi (Z.32), daß personale (Un-) Glaubwürdigkeit als selbstver-
ständliche, zu berücksichtigende Interaktionsprämisse in Rechnung zu stellen sei (Z.32/34). Die 
personale Charakteristik wird als Größe eingebracht, deren Infragestellung die Interaktionsbasis 
so elementar angreift, daß dies erklärtermaßen rechtfertigt, den Fortgang des vom Schlichter 
vorgesehenen Gesprächsprozesses zu verhindern (moment jetzt möscht isch gra:d sache vun 
vorneroi, Z.32).  
  Die personalisierende Attribution von (Un-)Glaubwürdigkeit stellt eine ultimative Technik dar, 
die auf eine eskalative Auseinandersetzungsentwicklung reagiert und selbst zu einem Eskala-
tionshöhepunkt führt. Der Anspruch auf personale Glaubwürdigkeit betrifft basale Prämissen der 
Interaktionsbeteiligung, die vordringlich ratifikationsbedürftig sind und nicht zugunsten anderer 
Relevanzen suspendiert werden können436. Personale Glaubwürdigkeit ist also weder ein Gegen-
stand interaktiver Verhandlung, noch ist sie durch die Evaluation von Geschehensdarstellungen 
zu erweisen: Sie wird apodiktisch als unverhandelbar gewiß entworfen und als Qualität gekenn-
zeichnet, die Personen unabhängig von ihrem situierten Handeln als natürliches, interaktional 
deontisches Merkmal zukommt. Für Interaktanten ist unbezweifelbar und muß nicht erwiesen 
werden, daß sie selbst glaubwürdig sind -sie glauben sich selbst. Verstehen sie den Ge-
sprächsverlauf so, daß diese fraglose personale Charakteristik in Zweifel gezogen wird, können 
sie dies als Verstoß gegen eine elementare Interaktionsvoraussetzung interpretieren und ihre Ko-
operation so lange suspendieren, bis ihrem Selbstanspruch Rechnung getragen wird.  
 
Verschiedene linguistische Formate können benutzt werden, um (Un-)Glaubwürdigkeit als per-
sonale Charakteristik zuzuschreiben:  

(1)  Eigenschaftsaskriptoren 

(2)  Verweisen auf oder Schildern von Situationen, in welchen die betreffende Person die (Un-
)Wahrheit gesagt hat. 

                                                           
434  Die personale Charakteristik der Beteiligten ist die moralisch fundamentalste, generellste und bedrohungs-

intensivste Ebene von Glaubwürdigkeit und stellt insofern interaktionszeitlich das letzte Mittel des Insistie-
rens dar. 

435  Die intentionalistische Redeweise scheint mir angesichts Frau Becks fortlaufenden Insistierens angebracht. 
436  Dies gilt selbstverständlich nur für den Fall, daß keine zwangskommunikativen Interaktionsverhältnisse 

herrschen (wie etwa vor Gericht) und der weitere Vollzug des Gesprächs nur gesichert werden kann, wenn 
die Kooperationsbereitschaft derjenigen, die den Glaubwürdigkeitsanspruch erhebt, gewahrt bleibt. Dazu 
muß ihr Anspruch auf Glaubwürdigkeit ratifiziert werden. 
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Die gleichen Formate können auch für Personen benutzt werden, die mit der Fokusperson, deren 
Charakterisierung handlungsrelevant ist, in einer engen Sozialbeziehung stehen. Die Charakteris-
tik Dritter wird in diesem Fall auf die Fokusperson implikativ übertragen. 
 
 
(1) Eigenschaftsaskriptoren 
 
Die Verwendung von Eigenschaftsaskriptoren wurde am letzten Beispiel ausführlich diskutiert. 
Diese Klasse wird von Substantiven und Adjektiven der Personencharakterisierung gebildet, die 
in assertorischen Sätzen verwendet werden, z.B. 

- vun vorneroi weil se mi"sch als lügnern hiestellt denn sie" is die lügnern↓ 

- isch bin moi ganzes lebe ehrlisch- 

- <sie" sin vielleisch verloge↓. 

Diese Äußerungen werden im Verlauf eskalierender Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit 
gemacht und bilden selbst Höhepunkte der Konflikts. 
 
 
(2) Verweise auf analoge Situationen 
 
Die Attributionslogik des bekannten Sprichworts "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht" kann 
interaktiv funktionalisiert werden, indem auf frühere Ereignisse verwiesen wird, in welchen eine 
Person die Unwahrheit gesagt haben soll: 

- do druffhie hab isch jo gesacht gha frau neumeier↓ * es is schun=emol e märsche uff-
getaucht↓ * wenn=s kei ruh gibt gehn mer minanner vor=s gerischt 

- vorgs johr hot se geloge daß die bollizei kumme is 
- <sie lüge wie se vorgs johr geloge hawwe 

- daß se lügt des hot se vorgs johr bewiese↓ * do war nämlich a" nix dro wohr↓ 

- <sie" sin vielleisch verloge↓ * denke sie an die geburt vun ihrm kind wie sie do geloge 
hawwe↓>> 

Auf frühere Lügen wird in insistierenden Zügen des Kampfes um die Durchsetzung von Positio-
nen verwiesen, nachdem Bestreitensakte bzw. rivalisierende Darstellungen der Gegenpartei vo-
rausgingen. Im folgenden Ausschnitt des Gesprächs "kartoffelklau" tut Frau Heuler (B) den Aus-
gangsvorwurf, sie habe ihre Nachbarn verleumdet, als lächerlich ab. Die Schlichterin verweist 
darauf, daß Frau Heuler schon früher das gleiche Delikt begangen habe: 
 
(KK1) 
 
01 C  ←ihnen wird- * vorgeworfen↓ * daß sie- * zeit ja"hre:n- * die familie- 
 
02 C  * bauer- * traktiern↓→ * in anführungszeichen↓  
03 B                              ha ha            da muß ich erstmal  
 
04 C         ←jah:: äh frau heuler es ist also    folgendes↑ * es is ja >ich 
05 B  lachen↓          da muß ich erstmal lachen↓ 
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06 C  hab äh mich also- * äh infor<mie"rt- * es is jah:: schon 
07    neunzehnhundertdreiunachtzig↑ * ein ermittlungsverfahren gege sie 
08    gelaufe- * und da"ma:ls äh als polizei bei ihnen war →des darf ich 
09    vielleicht grad emal vorausschicke-← ** ähm- * war ihr sohn anwesend- 
10    * und da- * ging=s also auch schon daß sie äh- * die familie bauer ähm- 
11    * des die"bstahls und so weiter beschuldigt haben- * aus ihrem keller- 
12    ** oder von einer glühbirne damals- * un da hat ihr sohn also- * 
13    geäußert daß des alles aus der luft gegriffen ist↓→ 
 
Die Schlichterin kontert Frau Heulers globale Zurückweisung der Verleumdungsbeschuldigung 
(Z.03/05), indem sie auf eine analoge Episode verweist, in der diese bereits des Verleumdens 
überführt worden sei (Z.04/06-13)437. Dazu führt sie mit Frau Heulers Sohn einen "starken" Zeu-
gen an (Z.12f.), dessen soziale Nähe zur Antragsgegnerin und Vertrautheit mit den Gegebenhei-
ten des Milieus auf besondere Verläßlichkeit der Aussage hindeutet. Mit der geschichtlichen Pa-
rallelisierung des Vorwurfs konstruiert die Schlichterin Verleumden als stabile, erwiesene 
Handlungsdisposition der Antragsgegnerin, welche den Schluß zuläßt, daß die gegenwärtige An-
schuldigung glaubwürdig ist. Ein als erwiesen behandelter Fall von Lügen und ein zur Verhand-
lung anstehender Fall von Lügen ergeben gemeinsam das Bild einer Lügnerin, welches reflexiv 
die Glaubwürdigkeit des aktuellen Verleumdungsvorwurfs stabilisiert. 
  In diesem Fall geht es in erster Instanz nicht darum, daß Frau Heulers aktuelle Aussagen un-
glaubwürdig sind. Lügen bilden hier als zentrales Moment des Konfliktgeschehens selbst den 
Gegenstand des Schlichtungsgesprächs. Die Vergangenheit wird jedoch der Gegenwart als Vor-
strukturierung eingeschrieben: Die Konstruktion der Antragsgegnerin als habitueller Verleumde-
rin tangiert ihre generelle personale Glaubwürdigkeit und damit ihre Aussagen und ihren Status 
als Beteiligte an der Verhandlung. Mit dem Verweis auf frühere Verleumdungen behandelt die 
Schlichterin die Anschuldigung von vornherein als wahre Version, die eine a priori feststehende 
Verhandlungsgrundlage für das Schlichtungsgespräch abgibt, welche Frau Heuler zu akzeptieren 
hat438. Die Schlichterin erfragt von Frau Heuler keine eigenständige Präsentation ihrer Konflikt-
sicht, begegnet ihren rivalisierenden Darstellungen im weiteren Gesprächsverlauf stets mit skep-
tischen Einwänden und übergeht sie schließlich vollständig. Sie gewährt Frau Heuler von Beginn 
an nicht den Status einer gleichberechtigten Konfliktpartei, der Chancen auf Plausibilisierung 
und Durchsetzung ihrer Version eingeräumt werden. Indem die Glaubwürdigkeit des Vorwurfs 
durch den Verweis auf parallele Ereignisse bekräftigt wird, wird Frau Heuler Glaubwürdigkeit 
als historische Aktantin und als Interaktionsteilnehmerin abgesprochen. Die Degradierung439 
Frau Heulers durch ihre Lügnerinnenbiographie wirkt sich unmittelbar als Vorverurteilung aus 
und fungiert als Rechtfertigung, ihre Anstrengungen der Verifikation ihrer Version als gegen-
standslos zu behandeln. 
  Auch in diesem Fall wird die Konstruktion von (Un-)Glaubwürdigkeit als personaler Charakte-
ristik als Mittel der Re-Etablierung von Interaktionsprämissen (hier: Wahrheit der Anschuldi-
gung, Rolle der Schuldigen) eingesetzt. Ihre Orientierungsrelevanz für renitente Adressaten wird 
mit einem subsumptiven argumentum ad hominem bekräftigt, welches nicht aus Details oder 
Umständen des konkreten, zur Verhandlung anstehenden Sachverhalts abgeleitet ist. Kontinuität 

                                                           
437  Zwischen der Schlichterin und Frau Heuler entspinnt sich in der Folge eine ausgedehnte Auseinanderset-

zung über diese Behauptung, die sich verselbständigt. 
438  Dies verdeutlicht die Schlichterin in der folgenden Auseinandersetzung um die früheren Verleumdungen: 

isch mein mer wollte eigentlich nu"r etwas aushole um ä zu beleuchte↑ * daß sie also auch frü"her 
schon äußerungen getan ham↑ * die sich als unwahr herau:↑sgestellt ha:↑ben↓. 

439  i.S. von Garfinkel (1977) 
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der Person wird als Dimension eingeführt, die Interpretations- und Handlungspräferenzen so-
wohl für die Behandlung und Bewertung des aktuellen Handelns der Person als auch für frag-
liche vergangene Ereignisse festlegt. 
 
 
3.3. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit: Motive und Einstellungen der Betei-
ligten 
 
Faktische Wahrheit ist nur eine Facette der Glaubwürdigkeit von Äüßerungen. Ihre Geltung kann 
auch davon abhängig gemacht werden, ob der Sprecher sich tatsächlich in dem mentalen bzw. 
emotionalen Zustand befindet, den er mit einer Äußerung ausdrückt. Diese Facette von Glaub-
würdigkeit wird gemeinhin als Aufrichtigkeit bzw. Wahrhaftigkeit bezeichnet. Sie betrifft nicht 
nur Sachverhaltsdarstellungen -glaubt der Sprecher, was er behauptet?-, sondern auch Expressiva 
(Einstellungsbekundungen und Gefühlsdemonstrationen) und Kommissiva (Absichtserklärungen, 
Versprechen)440. Konstruktion und dialogprozessuale Konsequenzen der Zuschreibung von Un-
aufrichtigkeit werden in (1) anhand eines ausgedehnten Fallbeispiels analysiert. 
  Interaktanten verstehen Darstellungen selbst als Akte, mit denen praktische Interessen verfolgt 
werden und die entsprechend dieser Interessen gestaltet werden (2). Sie führen Motive, die Äuße-
rungen angeblich zugrundeliegen, als Ressource der Verhandlung von Glaubwürdigkeit ein441. 
Damit müssen nicht unbedingt Wahrheit oder Aufrichtigkeit spezifischer Äußerungen gestützt 
oder attakiert werden. Indem auf die Ehrlichkeit von Darstellungen abgehoben wird, kann viel-
mehr die generelle Vertrauenswürdigkeit (der Darstellungen) von Interaktionsteilnehmern um-
kämpft werden. 
 
 
(1) Aufrichtigkeit 
 
Die Aufrichtigkeit von Absichts- und Einstellungsbekundungen kann diskreditiert werden, indem 
auf (frühere) Handlungen verwiesen wird, die als inkompatibel mit behaupteten Intentionen dar-
gestellt werden. Sie können als Belege dafür angeführt werden, daß jegliche gegenwärtige Be-
kundung guter Absichten bzw. einer gewandelten Haltung unglaubwürdig ist und daher keinen 
Anlaß bietet, von einer gefestigten Einschätzung der Einstellung der Person abzurücken. Eine 
solche Argumentationsfigur benutzt die Antragstellerin, Frau Greger (A1), im Gespräch "böse 
blike". Der Vergleichsversuch scheitert an ihrer Weigerung, die Entschuldigung von Herrn 
Kammer (B) zu akzeptieren, da diese nicht aus einer inneren überzeugung komme. 
 
Herr Kammer hatte eine Beleidigung eingestanden und erklärt, ihm sei an einer grundsätzlichen Klärung des 
zerrütteten nachbarschaftlichen Verhältnisses zur Antragstellerin, Frau Greger, gelegen. Der Schlichter würdigt diese 
Absicht ausdrücklich. Frau Greger deutet daraufhin an, daß diese Intentionsbekundung unglaubwürdig sei, indem sie 
darauf verweist, daß Herrn Kammers Frau sie vor einigen Wochen angezeigt hatte: 
 

                                                           
440  Vgl. Searle (1979); s. Tugendhat (1979) speziell zu Expressiva; auch Direktiva (Fragen, Aufforderungen) 

können unter Gesichtspunkten von Aufrichtigkeit attackiert werden. 
441  vgl. Edwards & Potter (1992a, 158ff.) und Potter et al. (1993, 392) 
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(BB1) 
 
01 C  es is eigentlisch doch schö:n wenn hier noch jemand is un sacht- ** es 
02    tut mir/ es befriedischt misch net es gefällt mir ni"scht ←äh un hie"r  
03    dann- * also-→ * ä:h doch die initiative ergreift um die  
04    zwischenmenschlische beziehungen→ von denen wir ja alle so <sehr viel 
05    reden-> * wenn die doch irgendwo mal- * wirklisch a"ktiv gepfle"gt 
06    werden un also: net daß immer des bloß reine- * reine 
07    lippenbekenntnisse sin tut niemand was defü:r↓ *1* 
 
08 A1 aber wissen sie wenn ich mal dazu etwas sagen darf- da scheinen  
09    irgendwelche so massiven aversionen gegen mich zu beste:hen- * die also 
10    mit worten äh nicht zu beteu"ern sind erlaub ich mir zu sa"gen- * denn 
11    gra:d vor einigen Wochen hat mich die frau von herrn kammer a"ngezeigt  
12    weil ich mein auto auf der stra"ße gewaschen habe↓ * ich habe hier den  
 
13 A1 bußgeldbescheid↓            und ich mein des sind natürlich/ äh des is  
14 C                   >mhm mhm-< 
 
15 A1 ne sache-                   die die also erschwerend noch hinzu kommt 
16 C  des is halt net die schö:ne a:rt ...  ...  ...  ...  ...         ...  
 
17 A1 we"nn man nun gerade schon wie herr kammer sagt- * im clinch liegt- * 
18    un das dann noch so äh ←ve"rtie"ft→ diesen clinch nich also ich meine- 
19    * damit kann man mich ja nicht zu einer anderen ha"ltung bewahren↓ 
20    als die die ich leider [...] einnehmen mu"ß- 
 
Der Schlichter erklärt daraufhin, die Parteien müßten die Bereitschaft aufbringen, einen Anfang zu machen, um den 
nachbarschaftlichen Konflikt zu beenden, und interpretiert Herrn Kammers Angebote als erste Schritte: 
 
21 C  der herr kammer >wäre ja bereit hie:r →das hat er ja also ganz<  
 
22 C  deutlich← signalisiert- * daß er hier bereit wä:re- 
23 A1                                                     +hie"r ja aber das 
 
24 A1 kommt- * kommt meines erachtens nicht von einer inneren überzeu"gung↓ 
 
25 C  ä:h s::/ ja- * also isch mein-                       isch isch kann ihn 
26 A1                               das ist meine meinung und eine meinung 
 
27 C  nischt durch leu"schten und die meinung könnt isch auch bei einem- *  
28 A1 darf man vertreten↓ 
 
29 C  bei einem röntchen/ mit einer rönt/ mit einem röntgenbild nischt 
30 A1                                                      nei"n kann 
 
31 C  feststellen↓          äh aber ich find des doch immerhin  
32 A1 man nicht↓   * nei"n↓ 
 
33 C  begrüßenswert daß er hier den ←a"nfang ma"chen möchte→ * weil er doch 
34    au"ch merkt das geht so:- * net weiter↓ * hm↑ ** 
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Nachdem Herr Kammer auf Veranlassung von Frau Gregers Rechtsanwalt (A2) sich ausdrücklich damit einverstan-
den erklärte, sich für seine Beleidigung zu entschuldigen und die Verfahrenskosten zu übernehmen, fragt der Rechts-
anwalt seine Mandantin, ob sie zustimme: 
 
35 A2 wären sie damit einverstanden daß sich der herr- * kammer- bei ihne- 
36 A1                                                    kammer↓ 
                                                             
37 A2 entschuldigt dies mit dem ausdruck des bedauerns zurücknimmt und die 
 
38 A2 vef/ gesamten kosten übernimmt↓ ** 
39 A1                                     ich wäre es ich bin es aber ni"cht 
 
40 A1 weil ich der auffassung bin daß er einen abgrud/ grundtiefen ha"ß 
41    gegen mich hat- * dessen u"rsache mir nicht bekannt ist↓ 
 
Nach einer Verhandlungsunterbrechung, in der sich Rechtsanwalt und Mandantin über die Vergleichsannahme berie-
ten, erklärt der Anwalt, Frau Greger sei nicht zur Einigung bereit: 
 
42 A2 das verhältnis sei eben seit- * der herr kammer äh geheiratet habe↓ *  
43    würde die frau äh nich grü:ßen und so weiter und des:- * 
 
44 A1 sie wirft mir sogar sehr äh ähm: bö"se blicke zu- * 
45 C                                                      >na des is leider 
 
46 A1                   ja gut ja- * aber e:s tangiert meine ha"ltung↓ 
47 C  nischt strafbar↓< LACHT 
48 A2                                     ja also ich möchte           ich 
 
49 A2 mein ich hab de:s äh nochmal erklä"rt und- * aber ich kann die frau 
50    greger da natürlich nicht überre":den zu irgendwas gell- 
 
51 C  ah na überreden ka=mer se selbstverständlisch ni"scht↓ 
52 A2       will ich-                     will isch auch net ich meine ich  
 
53 A2 muß das ihrer entscheidung überlassen >also ich< kann sie nur bera:ten↓ 
 
54 A1 ich bin der auffassung daß si/ sich die innere haltung von herrn kammer 
55    und seiner frau- * mir gegenüber dadurch auch nicht ändern würden↓ 
 
Auch der Einwand des Schlichters, in einer gerichtlichen Verhandlung sei für Frau Greger nicht mehr als durch einen 
Vergleich zu erreichen, vermag Frau Greger nicht von ihrer Ablehnung abzubringen. Sie begründet diese nochmals 
mit der Maxime n=mensch muß für das gerade stehn was er nun mal tut ne-. Nach einem weiteren erfolglosen 
Versuch, Frau Greger von der Sinnlosigkeit ihres Verlangens nach einer gerichtlichen Verurteilung Herrn Kammers 
zu überzeugen, stellt der Schlichter das Scheitern des Sühneversuchs fest und beendet die Verhandlung: 
 
56 C  äh un selbscht wenn sie dort wirklisch durschkommen zu eim s=ko"mmt zu 
57    einer bestra:fung↓ * ä::h hawwe sie dann me:hr <→um oder wird dann das 
 
58 C  verhältnis überhaupt← be"sser↑>                mit sischerheit ne"t 
59 A1                                 nei"n isch leg auch gar keinen wert 
 
60 C  mit sische"rheit net↓      herr rat- 
61 A1 drauf nein↓          nein↓           es käme ja doch nicht vom inneren- 
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62 C  →ja da verlange se wahrscheinlich etwas sehr vie"l↓ LACHT      was sie 
63 A1                                                     ja bi"tte- 
 
64 C  net erreischen können↓←     <herr rat->              schicksal nimm 
65 A1                         +ja-            von mir au:ch↓ 
 
66 C  deinen gang sie bekommen von uns ←die: bescheinigung↓ * äh daß→ die  
67    sache erfolglos verlaufen ist↓ ** die verhandlung ist damit beendet↓ 
 
Die apodiktische Festschreibung von Herrn Kammers Unaufrichtigkeit setzt eine Logik des 
Scheiterns des Schlichtungsversuchs in Gang, die ich in vier Schritten nachzeichne: 

(a)  die Konstruktion von Unaufrichtigkeit 

(b)  die Unverhandelbarkeit von (Un-)Aufrichtigkeit 

(c)  Unaufrichtigkeit als Ressource des Kommunikationsabbruchs 

(d)  die Ausweglosigkeit der Gewißheit von Unaufrichtigkeit. 
 
 
(a) Die Konstruktion von Unaufrichtigkeit 
 
Als der Schlichter Herrn Kammers Absichtsbekundungen ausdrücklich würdigt (Z.01-07), hält 
Frau Greger Handlungen entgegen (Z.11-13: Anzeige gegen sie), die sie als offensichtlichen Wi-
derspruch zu den vom Gegner bekundeten Absichten konstruiert (Z.17-19)442. Frau Greger be-
hauptet hier noch nicht explizit, Herr Kammer sei unglaubwürdig, sondern zeigt es. Diese Kon-
struktion von Unglaubwürdigkeit erfordert, daß sie Herrn Kammer mit seiner Frau identifiziert: 
Ihre Handlungen gelten als Beleg für seine wahren Einstellungen (massive aversionen statt Inte-
resse an der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen). Sie behandelt die Ehepartner als 'En-
semble'443: Die Handlungen und Einstellungen des einen Teils sind auch dem anderen zuzu-
schreiben und können subsidiär geltend gemacht werden. Frau Greger schreibt Kontinuität und 
Konstanz der Einstellungen der Person Herrn Kammers fest: Frühere Handlungen (Anzeige, 
Z.11-13; nicht grüßen, Z.42f.; böse Blicke, Z.44) werden als Indiz für die Unglaubwürdigkeit 
gegenwärtiger Bekundungen ins Feld geführt.  
  Die Bausteine 'Widerspruch von Tun und Reden', 'konstante Geltung der bekannten Person' und 
'Äquivalenz der Ehepartner' bereiten den Boden für eine mentalistische Diskreditierung der Be-
kundungen Herrn Kammers, die mit der Differenz von (gegenwärtigen) Äußerungen und (eigent-
licher/überdauernder) Einstellung (massive aversionen, Z.09; abgrud/ grundtiefen ha"ß, 
Z.40) operiert. Frau Greger behandelt das gegenwärtige Sprechhandeln Herrn Kammers als tak-
tisches Manöver vor dem Hintergrund dessen, was sie von ihm weiß und als gültigen Ausdruck 
seiner Einstellungen ansieht: Es bringt keine innere überzeugung (Z.24, auch Z.61) zum Aus-
druck.  
  Ob Herrn Kammers Bekundungen als unaufrichtiges Taktieren diskreditiert werden können, 
hängt zentral vom Persönlichkeitsmodell ab, das als interpretationsrelevant erachtet wird. Exem-
plarisch kommen die rivalisierenden Entwürfe in Frau Gregers diaphoretischer Aufnahme des 
hie"r (Z.23 vs. C in Z.21) zum Ausdruck. Der Schlichter entwirft das Modell einer entwick-
lungsfähigen Person, die aufgrund besserer Einsicht ihre Haltung ändert und in ihren Bekundun-
gen, die früheren Handlungen widersprechen, glaubwürdig ist, weil sich ihre Haltung verändert 
                                                           
442  zur Konstruktion von Widersprüchen s. ausführlich III.4.1, (1) 
443  vgl. Goffman (1969, 73ff. und 1974, 43ff.) 
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hat444. "hier" (Z.21, 33) bedeutet im Kontext der Äußerungen des Schlichters den Moment einer 
Konversion. Unter ihrer Prämisse der Konstanz der Person läßt Frau Greger hingegen mit hie"r 
ja aber (Z.23) durchblicken, daß Herrn Kammers Bekundungen nur als strategische Äußerungen 
im Moment des Schlichtungsgespräch zu verstehen sind, die dazu dienen, möglichst ungescho-
ren davonzukommen445 und durch keinen Einstellungswandel gedeckt sind. 
 
 
(b) Die Unverhandelbarkeit von (Un-)Aufrichtigkeit 
 
Wenn man die Akzeptabilität von Aussagen daran knüpft, daß die sachliche Erfüllung des Gel-
tungsanspruchs 'Aufrichtigkeit' nachgewiesen wird, entsteht ein unlösbares Interaktionsproblem: 
Die Verifikation mentaler Zustände als solcher ist grundsätzlich nicht möglich446. Genau diesen 
Kriteriennotstand benutzt Frau Greger, um die Unglaubwürdigkeit der Bekundungen Herrn 
Kammers zu behaupten, ohne interaktiv mit Gegenbelegen konfrontiert werden zu können. Mit 
der Forderung nach einer inneren überzeugung (Z.24, auch Z.54, 61), die Herrn Kammers Be-
kundungen zu decken hätte, setzt Frau Greger ein mentales Kriterium an, das die Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit von Äußerungen unverhandelbar macht. Der Schlichter und Frau Greger 
stimmen darin überein, daß die Aufrichtigkeit von Bekundungen Dritter für Außenstehende prin-
zipiell nicht anhand ihrer faktischen Überzeugungen geprüft werden kann - die mentale Domäne 
ist diskursiv opak (Z.25-32). Innerhalb des mentalistischen Sprachspiels ist lediglich eine Ne-
beneinanderstellung von Urteilen möglich; ein intersubjektives Entscheidungskriterium ist nicht 
verfügbar, ist erst einmal der mentale Zustand als relevante Größe eingeführt worden. Der in-
tersubjektiven Unverfügbarkeit des Glaubwürdigkeitskriteriums 'mentaler Zustand (von Herrn 
Kammer)' korrespondiert die intersubjektive Unverfügbarkeit der Meinung (Frau Gregers) über 
dessen mentalen Zustand; die untangierbare Subjektivität von Sachverhalt und Meinung über 
den Sachverhalt entsprechen einander447. Frau Greger braucht weder ihre Gewißheit zu verifi-
zieren noch läuft sie Gefahr, widerlegt zu werden (Z. 26/28/30/32)448.  

                                                           
444  am deutlichsten in Z.33f.: daß er hier den anfang machen möchte weil er doch auch merkt das geht so 

net weiter 
445  vgl. ihr Urteil n=mensch muß für das gerade stehn was er nun mal tut ne-, mit dem sie begründet, wa-

rum sie nicht zu einer gütlichen Eingung bereit ist 
446  vgl. Kopperschmidt (1980, 69) und (1989, 46f.) 
447  Mit der Rahmungsressource "Meinung" (Z.26/28) stuft Frau Greger den Anspruch auf intersubjektiv ver-

bindliche Wahrheit ihrer Behauptung (das kommt [...] nicht von einer inneren überzeugung, Z.23f.) de-
zidiert zugunsten der Betonung ihrer subjektiven Gewißheit zurück. Verbunden mit dem Appell an den 
Wert "Meinungsfreiheit" immunisiert dies ihre Position gegen Einwände: Der Schlichter kann eine sach-
lich konträre Position vertreten, ohne daß sie deshalb ihre Meinung ändern oder in Hinblick auf geteilte 
Wahrheitskriterien begründen muß (vgl. Schiffrin 1990). Frau Greger entzieht ihre Position der Verhandel-
barkeit; indem sie das Kriterium "Meinungsfreiheit" an die Stelle von "Wahrheit" setzt, begründet sie ihre 
Kooperationsverweigerung durch Rekurs auf eine Interaktionsnorm, die diese Verweigerung legitimiert. 

448  Die immunisierende Wirkung der subjektivierenden Deutungsfigur analysiert auch Nothdurft (1997b, 
Kap.II.2.3.3.) Zu beachten ist allerdings, daß Frau Greger ihre Einschätzung interaktiv nicht auf einem blo-
ßen subjektiven Meinen aufbaut. Indem sie Frau Kammers frühere, gegen sie gerichtete Handlungen an-
führt, dokumentiert sie, daß Herr Kammer in der Vergangenheit nicht den Bewährungsverpflichtungen 
(Habermas 1984, 434) nachgekommen ist, welche ein öffentliches, nicht-mentales Kriterium für die Auf-
richtigkeit seiner Bekundungen bilden. Die mentalistische Immunisierungsstrategie wird daher wesentlich 
von der Immunisierungsstrategie der Konstanz der Person (s.o.) gestützt. Daß der Schlichter Frau Greger in 
Z.25-34 (und an anderen Punkten) nicht grundloser Antipathie bezichtigt und keine Belege fordert, dürfte 
ganz maßgeblich darauf zurückzuführen sein, daß sie nicht ausschließlich die Unverfügbarkeit des Menta-
len kapitalisiert, sondern ihre Einschätzung bereits kontextuell gebahnt hat. Insofern ist denjenigen Theore-
tikern nicht zuzustimmen, welche postulieren, daß Aufrichtigkeit prinzipiell nicht argumentativ umstritten, 
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Mit den Argumentationsfiguren 'Konstanz der Person' und 'Unverfügbarkeit des Mentalen' ist ein 
Interpretationshintergrund unfalsifizierbaren Mißtrauens geschaffen, welcher dafür sorgt, daß 
jede beliebige zukünftige Bekundung, jedes weitere Versöhnungsansinnen Herrn Kammers als 
unglaubwürdig diskreditiert und als Versuch gedeutet werden kann, sie zu überrumpeln, sich bil-
lig aus der Affäre zu ziehen oder strategische Selbstaufwertung zu betreiben. 
 
 
(c) Unaufrichtigkeit als Ressource des Kommunikationsabbruchs449 
 
Der Schlichter und Frau Greger stimmen sachlich darin überein, daß die Glaubwürdigkeit des 
Bekundens mentaler Zustände nicht zu verifizieren ist, leiten aus dieser Feststellung jedoch ent-
gegengesetzte Handlungsimplikationen ab. 
  Frau Greger setzt Aufrichtigkeit von Herrn Kammers Bekundungen als essentielle, un-
hintergehbare Voraussetzung an, welche gegeben sein muß, damit sie einer Einigung auf 
Schlichtungsbasis zustimmen kann. Da diese Prämisse nicht erfüllt ist (und durch keine Aktivität 
Herrn Kammers erfüllt werden kann), gilt für sie weiterhin, daß Herr und Frau Kammer ab-
grundtiefen Haß (Z.40f., auch Z.08f., 54f.) gegen sie hegen, was ihr verunmöglicht, seine Ent-
schuldigung zu akzeptieren (Z.39f., 54f., 59/ 61). Frau Greger rahmt ihre Ablehnung als zwangs-
läufiges, nicht von ihr zu verantwortendes Resultat der Handlungen der Gegenpartei (Z. 19f.: 
damit kann man mich ja nicht zu einer anderen ha"ltung bewahren↓ die ich leider ein-
nehmen mu"ß-450). Als Frau Gregers Rechtsanwalt sie vor der Verhandlungsunterbrechung 
fragte, ob sie nicht doch zur Einigung bereit sei, da sie ja grundsätzliche Bereitschaft signalisiert 
habe (vgl. Z.39), erwidert Frau Greger: ich kann es aber nicht. Durch die Kränkung durch das 
Ehepaar Kammer sei sie so tief, daß sie nicht auf den Vergleichsvorschlag eingehen kann. Die 
Konstruktion der Unglaubwürdigkeit von Herrn Kammer spielt in Frau Gregers subjektiver Kon-
flikt-Organisation zwar nur eine untergeordnete Rolle. Sie ist jedoch handlungsorganisatorisch 
zentral, da sie als Ressource für einen interaktionsprozeßsensitiv gestalteten, argumentativ ge-
stützten und für ihre moralische Position unproblematischen Kommunikationsabbruch genutzt 
wird. Die Funktionalität des Operierens mit Unglaubwürdigkeit als Begründung wird deutlich, 
wenn man erwägt, welche anderen Möglichkeiten Frau Greger hätte, trotz der Entschuldigung 
des Opponenten die Ratifikation des Vergleichs zu verweigern. Im Gegensatz etwa zum Aus-
druck von Rache- und Demütigungsgelüsten, ehrabschneidenden Personenqualifikationen etc. 
rechtfertigt der Verweis auf Unglaubwürdigkeit den Gesprächsabbruch, da Glaubwürdigkeit als 
essentielle Voraussetzung intersubjektiver Kooperation rhetorisch veranschlagt und Defizienzen 
stets wenigstens partiell plausibilisiert werden können. Wahrheit und Aufrichtigkeit können als 
kriteriale, allgemeinverbindliche Werte angerufen werden, die jede Fortsetzung des Gesprächs 
sinnlos erscheinen lassen, wenn ihnen zuwidergehandelt wird. Die Unaufrichtigkeitskonstruktion 
entzieht Herrn Kammers Entschuldigung ihre essentielle Geltungsbedingung und setzt sie als 
handlungskonstitutives Datum, das die Annahme der Entschuldigung fordert451, außer Kraft. 
  Während Frau Greger die vom Schlichter explizierte Unmöglichkeit der Feststellung des men-
talen Zustands als Argument für ihre Ablehnung auffaßt (Z.25-32), läßt der Schlichter erkennen, 

                                                                                                                                                                                     
sondern nur anhand von Handlungskonsequenzen beurteilt werden kann (so z.B. Habermas 1984, 434; 
Kopperschmidt 1980, 69 und 1989, 47). 

449  vgl. dazu generell IV.3.1., (6) und IV.5.1, (9) 
450  Diese erste Reaktion auf Herrn Kammers Entschuldigung (Z.08-20) kann bereits als indirekte Ablehnung 

des Schlichtungsversuchs ('pre-disagreement') verstanden werden. - Zwang als Entschuldigung für norma-
tiv problematisches Handeln diskutieren bereits Austin (1986a) und Scott & Lyman (1976). 

451  vgl. Goffman (1971, 24ff. und 1974, 138ff.) 
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daß er es zum entgegengesetzten Zweck einbrachte. Der sachlichen Konzession an Frau Gregers 
Argumentation folgt die Entwertung ihrer pragmatischen Relevanz452: Aus der Unfeststellbarkeit 
von Aufrichtigkeit ergibt sich, Herrn Kammer zu vertrauen (s.o.) bzw. die Frage der Aufrichtig-
keit auszuklammern und die produktiven, zukunftsgerichteten Potentiale von Herrn Kammers 
Bekundungen zu nutzen (Z.31/33f. und vor allem 56-64)453. Während Frau Greger sich an einem 
retrospektiv-sanktionalen Modell der Konfliktregelung orientiert, welches Strafe (und wohl auch 
Rache) als Lösung favorisiert (n=mensch muß für das gerade stehn was er nun mal tut ne-), 
plädiert der Schlichter für ein prospektives Modell, das die Wiederherstellung des sozialen Frie-
dens durch Verbesserung der Beziehung zum obersten Ziel erklärt (vor allem Z.56-60). Glaub-
würdigkeit kommt im Kontext des zukunftsgerichteten Entwurfs ein erheblich geringerer Stel-
lenwert zu (vgl. Z.62): Die Aufrichtigkeit bekundeter Einstellungen ist weniger relevant als die 
Bereinigung des Konflikts. Sie schließt die Bereitschaft ein, einen Vertrauensvorschuß zu wa-
gen, der durch vergangenes Handeln und faktische Verifikabilitäten nicht zu decken ist454; oder 
aber sich zu einer positivistisch-pragmatischen Akzeptanz der Bekundung guter Absichten 
durchzuringen, ohne zu fragen, ob sie aufrichtig geäußert wurden455. 
 
(d) Die Ausweglosigkeit der Gewißheit von Unaufrichtigkeit 
 
Auf dem Hintergrund der geschichtlich etablierten Zuschreibung von Haß ist jedes Entgegen-
kommen Herrn Kammers für Frau Greger unaufrichtig und daher jedes Gespräch überflüssig. 
Der Konflikt absorbiert seine Lösungsversuche: Ansätze zur Lösung (Herrn Kammers Ent-
schuldigung) werden im Interpretationsrahmen des Konflikts diskreditierend umgedeutet; der 
Konflikt reproduziert sich über sie. Die Unmöglichkeit des Gesprächs verwirklicht sich als 
selbsterfüllende Prophezeiung456: Indem Frau Greger nach der Prämisse handelt, mit Herrn 
Kammer sei aufgrund seiner Einstellung keine Bereinigung der Beziehung zu erreichen, entzieht 
sie sich selbst dem Einigungsversuch und führt so sein Scheitern herbei. Die Glaubwürdig-
keitsforderung wird destruktiv, indem sie jedem anderen Kooperationskriterium übergeordnet 
wird, selbst aber aufgrund der analysierten Interpretationsprämissen unmöglich erfüllt werden 
kann. Frau Greger bringt sich selbst in eine (argumentativ) ausweglose, perspektivlose Lage, in 
der es zum Selbstzweck wird, ihrer eigenen Verletzung durch Bestrafung des Opponenten Rech-
nung zu tragen. Sie gibt schließlich selbst zu, daß ihr Vorgehen nicht dazu führen kann, den 
Konflikt zu lösen, der den Anlaß für ihre Kränkung und ihr Vorgehen gegen Herrn Kammer gab 
(Z.59/61): Frau Greger wird zur Gefangenen ihrer eigenen Konfliktsicht. 
 
 
(2) Ehrlichkeit 
 
Sachverhaltsdarstellungen werden von Interaktanten selbst als pragmatisch motiviert verstanden. 
Darstellungen werden durch den Vorwurf interessengeleiteter Verzerrung diskreditiert. Der Op-
                                                           
452  In seinem Beitrag (Z.25-33) benutzt der Schlichter ein 'ja-aber'-Format. Der subordinierte Ja-Teil konze-

diert in der Sache, der hochgestufte Aber-Teil setzt eine rivalisierende pragmatische Orientierung relevant. 
453  Der Schlichter erklärt nicht, daß Glaubwürdigkeit irrelevant ist, noch spricht er Herrn Kammer ausdrück-

lich Glaubwürdigkeit zu. Er defokussiert vielmehr die Glaubwürdigkeitsfrage als Handlungsrelevanz. 
454  zu (nicht-verifizierbarem) Vertrauen als unabdingbarer Voraussetzung der Ermöglichung sozialen Han-

delns s. Luhmann (1989) 
455  Z.62/64 (u.a.) scheinen mir mit beiden Deutungen vereinbar. Beide Haltungen konvergieren im übrigen in 

der Möglichkeit, daß erst durch das Wagnis eines Neuanfangs Erfahrungen möglich werden, welche mit 
der Zeit begründetes Vertrauen (wieder) entstehen lassen können. 

456  s. Watzlawick (1981) 
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ponent wird als unehrlich attakiert, indem ihm interessengeleitete Auslassungen nachgewiesen 
werden, die ein falsches Gesamtbild eines strittigen Geschehens bzw. falsche Schlußfolgerungen 
nahelegen. Ehrlichkeit wird umgekehrt dadurch demonstriert, daß interessendiskrepante Behaup-
tungen gemacht werden.  
 
Im Gespräch "alte sau" gibt Frau Kraft eine Beleidigung zu, die ihr von der Antragstellerin, Frau 
Beck (A), nicht vorgeworfen wurde, und bezeichnet diese Beleidigung als den hau"ptgrund für 
Frau Becks Aversion gegen sie. 
 
(AS1A) 
 
18 C  was hawwe se=n gsacht fong mer mol mit dem a was  
 
19 B                   +drecksau haw isch gesacht gut↓     isch hab auch  
20 C  se gsacht hawwe↓                            mhm  ja↓ 
 
21 B  gesacht äh wenn se se/soll ich=s wortwörtlich sache was isch gesacht 
22 C                                                      j/ bitte <bitte  
 
23 B  hab↑ des is nämlich ni"scht     angegebe un des is der hau"ptgrund was/  
24 C  bitte sie brauche sisch do net- 
 
25 B  warum sisch die frau beck geärgert hat↓      des hat se a de leut  
26 C                                          mhm↓ 
 
27 B  auf de straße vazehlt↑ * da isch gesacht hab daß se nur seini zum  
 
28 B  pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu  
 
29 A                                                 ne des haw isch net 
30 B  bringe↓ * des hat sie überhaupt un des hat sie garantiert nischt 
 
31 A  gehert↓    awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 
32 B  angegewwe↓ 
 
Frau Kraft erklärt, sie habe zu Frau Beck gesagt, daß se nur seini zum pi"↑ssen hat↓ * un net 
fer die kind emol die- * uff die welt zu bringe↓ (Z.27-30). Mit dieser zusätzlichen Beleidi-
gung, die ihr nicht vorgeworfen wurde, zieht sie Frau Becks Glaubwürdigkeit in Zweifel, indem 
sie einen pragmatischen Widerspruch konstruiert: Die Beleidigung is der hau"ptgrund was/ 
warum sisch die frau beck geärgert hat (Z.23/25), Frau Beck hat sie aber ni"scht angegebe 
(Z.23 und 30/32). Frau Kraft gibt keine Lösung für diesen Widerspruch, der Schlichter muß sie 
selbst suchen457. Den Baustein für die Lösung, den Frau Kraft anbietet, besteht im Inhalt ihrer 
Selbstbezichtigung. Sie spielt darauf an, daß Frau Beck keine Kinder hat. Der Schlichter kann 
auf kulturelles Wissen rekurrieren, welches besagt, daß Mutterschaft für die meisten Frauen ei-
nen hohen, identitätskritischen Wert darstellt458. Es ist also zu inferieren, daß Frau Beck beson-
ders unter ihrer (behaupteten) Kinderlosigkeit leidet. Frau Kraft hat dagegen Töchter, die Frau 
Beck wegen unerzogenen Verhaltens maßregelte, woraufhin der Streit zwischen ihr und Frau 

                                                           
457  Mit Pollner (1976 und 1987) gesprochen konstruiert Frau Beck ein "Rätsel", dessen Lösung in niederen 

Motiven seitens Frau Beck zu suchen ist; vgl. a. III.4.1, (1) zur Konstruktion von Widersprüchen. 
458  Dies gilt erst recht für Frauen aus Frau Becks Generation: Sie ist 68 Jahre alt.  
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Kraft entbrannte, in dem die Beleidigungen fielen459. Der Schlichter kann schlußfolgern, daß 
Frau Beck Frau Kraft anzeigte, da diese einen Makel bloßstellte und Neid auf sich als erfolgrei-
chere und intaktere Frau (da Mutter) zog. Der Schluß auf Frau Becks "eigentliche", "wahre" Mo-
tive für die Anzeige bedroht deren Glaubwürdigkeit: Sie agiert gegen Frau Kraft aus Motiven, 
die sie nicht offenlegt, und präsentiert systematisch lückenhafte Versionen. Es bietet sich an zu 
spekulieren, daß Frau Beck systematisch verzerrte Anschuldigungen vorbringt und vielleicht mit 
der Behauptung der Beleidigungen nur einen Stellvertreterkampf führt, der zum Ziel hat, ihren 
Identitätsdefekt zu kompensieren, indem sie die Bessergestellte auf juristischem Wege schädigt. 
  Frau Beck zeigt sich sensitiv für die (seitens des Schlichters) drohende Inferenz von Unglaub-
würdigkeit, indem sie eine Alternativlösung des Widerspruchs präsentiert: ne des haw isch 
nisch gehert (Z.29/31). Sie bekräftigt zudem die Glaubwürdigkeit ihrer eingangs erwähnten 
Vorwürfe: aber alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ (Z.31). Ihre Reaktion dokumen-
tiert, daß für die Interaktanten 'Glaubwürdigkeit' keine monolithische Qualität ist, die Versionen 
(und Personen) entweder zukommt oder abgeht. Es gibt gute (net gehört) und weniger gute (der 
hau"ptgrund) Gründe für unzulängliche Darstellungen460. Frau Kraft bot eine motivational-
intentionale Erklärung an, welche nahelegt, daß Frau Kraft aus verdeckten Motiven handelt. Dies 
ist ein schlechter Grund. Er stellt nicht nur infrage, daß Aussagen der Opponentin wahr sind; es 
wird zudem insinuiert, daß Frau Beck nicht ehrlich ist: Sie unterschlägt absichtlich die wesentli-
che Beleidigung. Frau Beck bestreitet weder die Lückenhaftigkeit ihrer Angaben noch die zu-
sätzlich eingeräumte Beleidigung. Ihr adversativer Relationssatz461 awwer alles annere stimmt 
wendet sich gegen mögliche Inferenzen hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, die aus Frau Krafts 
Behauptung entstehen können. Ihre Erklärung für den Defekt ihrer Version hebt auf ein perzeptiv 
basiertes Wissensdefizit ab. Dies ist ein besserer Grund: Wissensdefizite, die zu falschen Aus-
sagen führen, sind entschuldbar (sofern sich der Sprecher seines Fehlwissens nicht bewußt ist). 
Die konkurrierende Auflösung des Widerspruchs beugt der Diskreditierung ihrer Motive und ih-
rer Glaubwürdigkeit vor, indem sie die Lücke ihrer Version durch eine nicht-intentionale Ursa-
che entschuldigt462. net gehert wendet sich gegen die Inferenz systematischer Verzerrung und 
Unehrlichkeit. 
  Die Konstruktion von Unehrlichkeit wendet sich (in diesem Fall) nicht gegen die Wahrheit be-
stimmter Behauptungen. Sie stellt vielmehr die Glaubwürdigkeit der Person an sich infrage und 
betrifft deshalb nicht nur einzelne Aussagen, sondern jegliche Aussage der Person zu dem The-
menkomplex, auf den sich ihre unausgesprochenen Motive beziehen. An dieser Stelle deutet sich 
also eine allgemeinere Interaktionsaufgabe an: Die Beteiligten müssen dafür Sorge tragen, daß 
die Untergrabung einzelner Behauptungen nicht dazu führt, daß sie als Personen, denen glaub-
würdige Aussagen zuzutrauen sind, diskreditiert werden und damit ihren Status als kompetente 
Kommunikationspartner verlieren. Damit ginge einher, daß auch die Durchsetzung ihrer zukünf-
tigen Darstellungen massiv gefährdet wäre. 

                                                           
459  Dies wird im weiteren Gesprächsverlauf deutlich (vgl. IV.4.5) und ist auch dem Schlichter aus dem Vor-

wurf bekannt. Im weiteren Gesprächsverlauf führt Frau Kraft immer wieder den Aspekt 'Mutterschaft' ge-
gen ihre Opponentin ins Feld; die Kontrahentinnen sprechen einander die Kompetenz ab, mit Kindern um-
gehen zu können. 

460  vgl. Coleman & Kay (1981) und Sweetser (1987) zu prototypischen (verwerflichen) vs. nicht-
prototypischen (entschuldbaren) Lügen 

461  vgl. v.Polenz (1988, 270) 
462  Allerdings könnten auch aus dieser Erklärung des Widerspruchs Bedrohungen für ihre Verhandlungs-

position entstehen - wer Entscheidendes nicht hört, vermag keine hinreichend kompletten Darstellungen zu 
geben. Zudem läßt Frau Becks Erklärung offen, wie sie angeblich Dritte von Frau Krafts Beleidigung in-
formieren konnte (des hat se a de leut auf de straße vazehlt↑, Z.25/27). 
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  Frau Krafts Selbstbezichtigung dokumentiert über die analysierten Aspekte hinaus ein strate-
gisches Potential der Orientierung an Glaubwürdigkeitsanforderungen. Nachdem sich Frau 
Kraft beim Schlichter der Geltung der Maxime 'Wahrheitsfindung' versichert hat (soll ich=s 
wortwörtlich sache was isch gesacht hab↑, Z.21/23), benutzt sie diese, um (qua Selbstbezich-
tigung) eine besonders ehrabschneidende Beleidigung ungestraft zu etablieren (bzw. zu erneu-
ern), ohne dafür gerügt zu werden463. Frau Kraft tritt die "Flucht nach vorn" an: Sie übernimmt 
die Position der Schuldigen und nutzt diese offensiv, um vor Ort einen schweren Image-Angriff 
zu bewerkstelligen, der Frau Becks (vermutliche) Kinderlosigkeit als Makel zum Ziel hat und in 
besonders obszöner Manier zur Sprache bringt. Indem sie die Beleidigung als Selbstzitat rahmt 
und unter der Prämisse einbringt, einen Beitrag zur wahrheitsgetreuen Rekonstruktion des Kon-
fliktgeschehens zu leisten, stellt diese Beleidigung kein aktuelles interaktives Handeln dar, wird 
jedoch vermutlich -wie der weitere Gesprächsverlauf nahelegt- ihre Wirkung nicht verfehlt ha-
ben464. Die Interaktionsaufgabe 'Wahrheitsfindung' wird genutzt, um in kaum sanktionierbarer 
Weise ihre Gegnerin zu beleidigen, deren Glaubwürdigkeit zu untergraben und darüber hinaus 
eigene Ehrlichkeit (s.u.) zu demonstrieren465. Daß der Schlichter und Frau Beck dies ungestraft 
passieren lassen, zeigt m.E., welch mächtige Relevanz die Orientierung an der Maxime 'Wahr-
heitsfindung' in diesem Falle besaß466.  
 
Im zuletzt analysierten Ausschnitt deutete Frau Kraft Unehrlichkeit der Gegnerin an, indem sie 
ihr interessenkongruente Darstellungslüken bescheinigte. (Eigene) Ehrlichkeit herauszuarbeiten, 
beruht auf dem entgegengesetzten Mechanismus: Es wird gezeigt, daß man interessendiskrepan-
te Behauptungen (unforciert) aufstellt. Konzessionen an gegnerische Positionen bzw. das Zu-
gestehen von Sachverhalten, die die eigene Position schädigen, können so für die Glaub-
würdigkeit der eigenen Position fruchtbar gemacht werden467. Die differenzierende Kombination 
von 'Eingestehen' und 'Position behaupten' kann -im Verein mit der rituellen Aufwertung durch 
den Akt des Eingestehens- die Erfolgsaussichten assertorischer Züge wesentlich steigern. Vor 
dem Hintergrund von Konzessionen sind sie in geringerem Maße dafür anfällig, als Wirklich-
keitsklitterung diskreditiert zu werden, die globalen, interessengeleiteten Handlungsorientierun-
gen entspringt und sachlich nicht gedeckt ist. Indem sich Interaktionsbeteiligte zu vorgeworfenen 
Vergehen bekennen, eröffnen sie sich zusätzlich die Chance zur interaktiven Restitution be-
schädigter moralischer Integrität. 
 
Im Gespräch "alte sau" hatte Frau Kraft (B) bereits eingeräumt, daß sie Frau Beck (A) als dreck-
sau beleidigt hatte. Im weiteren Verhandlungsverlauf benutzt sie das Eingeständnis, um gegen 
die Opponentin in die Offensive zu gehen: 
 

                                                           
463  Weder der Schlichter noch Frau Beck beziehen sich im weiteren Gesprächsverlauf auf den Be-

leidigungscharakter dieser Äußerung. 
464  vgl. IV.4.5 
465  Daß auch Frau Kraft für sich den Handlungscharakter ihrer Äußerung nicht als Eingeständnis, sondern als 

Attacke bestimmt, zeigt die Gestaltung ihrer Äußerung an. Sie unterstreicht die Faktizität des Gesagten 
(wortwörtlich), bietet Zeugen an (des hat se a de leut auf de straß vazehlt) und gibt ein Selbstzitat, des-
sen obszöner Charakter prosodisch besonders markiert wird (zum pi"↑ssen). All diese Merkmale kon-
textualisieren die Äußerung als offensiven Zug; diese Merkmale fehlen in den Eingeständnissen anderer 
Streitparteien in meinem Korpus völlig und gehen auch Frau Krafts erstem Eingeständis (drecksau haw 
isch gesacht gut↓, Z.19) ab. 

466  Es bedürfte außerdem enormer Schlagfertigkeit, um die Perfidie dieses Zuges zu explizieren (wie dies hier 
versuchsweise geschehen ist). 

467  zum Topos des "ehrlichen Maklers" s.a. Kindt (1992a, 106f.) 
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(AS3) 
 
01 C ä:h awwer sie/ sie räume oi daß sie drecksau >gsacht hawwe↓ 
 
02 B ja: und daß sie   ins aldersheim gehe soll warum net↓ →des hab isch  
03 C des räume sie oi↓< 
 
04 B gsacht↓ des geb isch alles    zu↑ warum net↑↑←           warum soll  
05 C          >des hawwe se gsacht↓<                 >ja=ja=ja ewe↓< 
 
06 B isch lüge jetz-        awwer zeig wo isch net gsacht hab brauch isch 
07 C                 >mhm-< 
 
08 B net/ net noch mir * äh zugesteh↓ *  
09 C                                     >des verlongt niemand vun ihne net↑< 
 
10 B                                                ja un- * 
11 C awwer die drecksau allä: des reischt jo schun↓ des is jo schun e 
 
12 B ha/ hat        sie gsacht was fer beleidischunge sie zu mi"r  
13 C beleidischung↓ 
 
14 B gsacht hot↑                          <daß isch se am a"rsch lecke soll↑> 
15 C            +ja was hot se=n gsacht↑ 
 
Frau Kraft durchläuft mit ihren Beiträgen die Passage von der moralisch fragwürdigen Täterin 
zum Opfer (bzw. von der Angeklagten zur Anklägerin), die sie durch Glaubwürdigkeitsrhetorik 
bewerkstelligt. Dies geschieht in vier Schritten: 

(a) Souveränes Eingestehen 

(b) Interpretation des Eingestehens als Glaubwürdigkeitsbeleg 

(c) Restitution von Handlungsautonomie 

(d) Gegenschlag. 
 
(a) Souveränes Eingestehen 
Der Schlichter unterbindet einen erneuten Disput zwischen Frau Beck und Frau Kraft, indem er 
die Beleidigung drecksau refokussiert (Z.01). Mit sie räume oi verleiht er ihrer Aussage die 
Qualität eines für die Verhandlung relevanten Eingeständnisses, welches er zur ausdrücklichen 
Festschreibung anträgt. Frau Kraft bestätigt und erweitert das Eingeständnis um ein weiteres: ja: 
und daß sie ins altersheim gehe soll (Z.02).  
  Durch prosodische Inszenierung und einen metakommunikativen Kommentar bekundet sie Sou-
veränität und Problemlosigkeit des Eingeständnisses. Sie beginnt mit einem gedehnten, sehr tief 
intonierten ja:, äußert ihr zweites Eingeständnis in mittlerem Tempo bei weiterhin tiefer Stimm-
lage und schließt mit einer Problemlosigkeit dokumentierenden Feststellung ihres Geständnisses 
ab (warum net↓, Z.02)468: 

                                                           
468  Die Tonhöhenbewegung wird nach Ehlich & Rehbein (1981) notiert. 
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   ja: und daß sie ins aldersheim gehe soll warum net↓ 
 
-   
- 
-                      o 
-               o  o      o   o    o o       o o 
-  ↓o  o    o                           o          o 
 
 
(b) Interpretation des Eingestehens als Glaubwürdigkeitsbeleg 
Anschließend bekräftigt Frau Kraft die Faktizität ihrer Beleidigungen (des hab isch gsacht, 
Z.02/04), markiert sie als Eingeständnis (geb isch alles zu↑) und ergänzt wiederum warum 
net↑. Dieses Segment verhält sich intonatorisch und handlungstypologisch komplementär zum 
vorangegangenen. Auf die performative Demonstration von Ehrlichkeit durch Eingestehen folgt 
die explizite Behauptung desselben. Frau Kraft beschleunigt ihr Redetempo zunehmend und in-
toniert, ausgehend von einem erhöhten Ansatz, permanent ansteigend, bis sie zum Abschluß eine 
sehr hohe Tonhöhenfrequenz erreicht hat: 
 
   →des hab isch gsacht des geb isch alles zu↑ warum net↑↑← 
 
-                                       o   o   o o   o↑ 
-           o                        o 
-    o   o         o     o   o  o 
- 
- 
 
warum net↑ (Z.04) gerät nunmehr durch seine prosodische Inszenierung (sehr hohe, fast schrill 
werdende Tonlage mit steigender Endintonation) als Klimax einer schnell, in einem exhalatori-
schen Zug vorgetragenen Äußerungskette zum dringlichen Absolutionsappell. Frau Kraft ergänzt 
(weiterhin in sehr hoher Tonlage) einen weiteren Absolutionsappell (warum soll isch lüge jetz-, 
Z.04/06). 
  Frau Kraft verwendet in diesem zweiten Segment ihr souverän-gelassen vorgetragenes Ges-
tändnis (erstes Segment) als Beleg unproblematischer Ehrlichkeit, zeigt also nach ihrem eigenen 
Verständnis vor Ort, daß sie glaubwürdig ist. Sie wendet sich erregt gegen die Unterstellung, sie 
sei eine Lügnerin (s. A in AS2, Z.25 (u.a.) awer nit abstreite↓ und mi"sch als lügnerin denn 
sie" ist die lügnern), von der sie freigesprochen zu werden verlangt. Die Erregung kontrastiert 
effektvoll mit der zuvor zur Schau gestellten Souveränität. Die Lügenbezichtigung wird durch 
markiertes, umstandsloses Eingestehen selbst Lügen gestraft und stellt einen Angriff dar, deren 
skandalöser, nach Korrektur verlangender Charakter durch Frau Krafts emotionale Betroffenheit 
pointiert wird. Frau Kraft erreicht, daß der Schlichter beschwichtigt (ja=ja=ja ewe↓). Ihr emoti-
onalisierter Absolu-tionsappell hat somit wenigstens ansatzweise erwirkt, ihre in Frage gezogene 
Glaubwürdigkeit zu restituieren469. 
  Die Kombination von 'Eingestehen' und 'Expliziter Zurückweisung des Lügenvorwurfs' über-
schreibt die moralische Fragwürdigkeit ihrer Position (Beleidigungen), die zunächst im Interak-
tionsfokus stand, durch die Präsenz moralischer Integrität (Glaubwürdigkeit). Indem Frau Kraft 

                                                           
469  Sowohl die prosodischen Charakteristika als auch die Reaktion des Schlichters zeigen, daß warum net↑ 

nicht als rhetorische Frage fungiert, die keine Antwort erfordern würde. Die expressiv aufgeladene Äuße-
rung von Betroffenheit ist vielmehr darauf angelegt, eine ausdrückliche interaktive Ratifikation ihres An-
spruches auf Glaubwürdigkeit zu veranlassen, die zugleich ihre Beteiligungsrechte sichert (s.u.). 
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Glaubwürdigkeit als Charakteristik ihres gegenwärtigen Handelns in den Vordergrund stellt, 
setzt sie ihre gegenwärtige, ehrenwerte Person an die Stelle der früheren, tadelnswerten Person 
des Konfliktgeschehens. 
 
(c) Restitution von Handlungsautonomie  
Mit awwer zeig wo isch net gesacht hab brauch isch net/ net noch mir- * äh zugesteh↓ 
(Z.06/08) nutzt Frau Kraft ihre nunmehr als erwiesen verstandene Glaubwürdigkeit als Basis, um 
ihre bedrohte Handlungsautonomie abzusichern. Der Schlichter ratifiziert dies (>des verlongt 
niemand vun ihne<, Z.09). Die Selbstverteidigung entwickelt sich zu einem Angriff auf die 
Gegnerin, deren Vorwürfe und gesprächsorganisatorische Ansprüche als unmäßig zurückge-
wiesen werden470.  
 
(d) Gegenschlag 
Frau Kraft geht nicht auf die Refokussierung der Beleidigung durch den Schlichter ein, sondern 
begibt sich nun selbst in die Offensive. Mit einer ratifikationserheischenden Ankündigung (...) 
was fer beleidischunge sie zu mi"r gesacht hot, Z.10/12/14) holt sie sich die Genehmigung, 
ihrerseits Frau Beck des Beleidigens zu bezichtigen (<daß isch se am a"rsch lecke soll↑>, 
Z.14). War sie zu Beginn des Ausschnitts als angeklagte Täterin gestartet, hat sie vermittelst des 
Absicherns von Glaubwürdigkeit die Interaktionspositionen verkehrt und (vom Schlichter ratifi-
ziert) die Rolle des anklagenden Opfers erlangt. 
 
Am analysierten Ausschnitt lassen sich in idealtypischer Form Semantik und Pragmatik von Ehr-
lichkeit erkennen. Ehrlichkeit kann als Bereitschaft definiert werden, interessendiskrepante 
Sachverhalte, Fehlverhalten oder (vermutlich) ungünstige Eigenschaften einzugestehen, diese 
aktiv zu bekunden, ohne durch massiven interaktiven Druck dazu gezwungen worden zu sein, 
und -soweit gefordert- zu verantworten. Genau diese Aspekte führt Frau Kraft in ihrem Beitrag 
(Z.02/04/06) explizierend vor. 
  In pragmatischer Hinsicht operiert 'Ehrlichkeit' mit einer temporal konstituierten Substitution 
von Facetten moralischer Identität der Person, die Frau Kraft in prozessual verflüssigter Form 
vorführt. Eine frühere Person (Frau Kraft1) hat ein Vergehen begangen (Z.02), das ihre mora-
lische Integrität beschädigt. An die Stelle dieser Person tritt die heutige (Frau Kraft2), die morali-
sche Integrität gewinnt, indem sie sich zum Tun der früheren, von ihr und anderen mit ihr iden-
tifizierten Person (Frau Kraft1) bekennt (Z.02/04/06). Das Bekenntnis konstituiert eine rituelle 
Selbstverletzung471, mit welcher die gegenwärtige Person die Fremdverletzungen der früheren 
kompensiert, sodaß sie beanspruchen darf, mit allen Rechten wieder in die Gemeinschaft der an-
ständigen Menschen aufgenommen zu werden (Z.06/08)472. Dies bereitet den Boden dafür, nun 
selbst wieder in die Offensive zu gehen473: zur vorgreifenden Absicherung zukünftiger Behaup-
tungen, zur Retroflektion von Glaubwürdigkeitsattacken gegen die Angreiferin und zum Über-
gang zu Gegenanschuldigungen. 
     

                                                           
470  Frau Beck hatte zur Auflage gemacht, Frau Kraft dürfe ihre Vorwürfe nicht bestreiten (s. AS2, Z.25ff. in 

III.3.2). 
471  vgl. Goffman (1974, 138ff.); Holly (1979, 126ff.) 
472  Die Restitution moralischer Integrität aufgrund von Eingeständnissen wird von Schlichtern des öfteren in 

Form ausdrücklicher Würdigungen vollzogen, z.B.: na des=s also schön daß sie des eisehe [...] es ehrt 
sie↑ * daß sie hier manns genug sin für etwas was sie getan hawwe auch- * gera:de zu stehn↓. 

473  Die Demonstration von Glaubwürdigkeit wird hier als 'Interaktionsscharnier' benutzt (s. IV.1, (4)). 
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Die Glaubwürdigkeit der Behauptungen, welche mit Eingeständnissen gemacht werden, ist für 
Adressaten in Schlichtungsgesprächen unstrittig. Eingeständnisse können jedoch als Vorlei-
stungen behandelt werden, die die Glaubwürdigkeit anderer Behauptungen steigern. Indem die 
Sprecherin zeigt, daß sie sich so sehr der Wahrheit verpflichtet, daß sie auch Nachteiliges von 
sich preisgibt bzw. einräumt, kann sie darauf bestehen, daß andere Darstellungen, mit denen sie 
Vorwürfen widerspricht, nicht einer globalen Handlungsorientierung interessengeleiteten Ab-
streitens geschuldet sind. Die differenziellen Aktivitäten 'Zustimmen' und 'Widersprechen' wer-
den so gerahmt, daß sie differenzielle faktische Wirklichkeiten widerspiegeln. Frau Krafts Anru-
fung der Interaktionsregel 'wenn X Y nicht gesagt hat, muß X auch nicht zugestehen, Y gesagt 
zu haben' (vgl. Z.06/08) baut auf der Glaubwürdigkeitssicherung durch Ehrlichkeit auf. Denn 
während die Geltung der Regel kaum strittig sein dürfte, steht im Interaktionszusammenhang die 
Gültigkeit des (nicht-logischen) Umkehrschlusses 'wenn Frau Kraft etwas nicht zugesteht, hat sie 
es auch nicht gesagt' auf dem Spiel474. Die Ehrlichkeitsdemonstration ist darauf angelegt, die 
Geltung dieses Umkehrschlusses abzusichern, indem Ehrlichkeit als Zusatzprämisse eingebracht 
wird, die einen deterministischen Schluß auf valide Aussagen verbürgt475.  
  Wurde -wie im Fall "alte sau"- Glaubwürdigkeit zuvor abgesprochen, fungiert Ehrlichkeit 
zugleich als Inversion der Waffe 'Glaubwürdigkeit' gegen die Angreiferin. Sie sichert zugleich 
Glaubwürdigkeit für die eigene Position und stellt die Gegnerin als unmäßige Bezichtigerin bloß; 
sie macht den Vorwurf des Lügens unglaubwürdig. Im analysierten Fall unterstützt der markante 
Kontrast zwischen dem ruhig und souverän vorgetragenen Eingeständnis Frau Krafts und der 
Beteiligungstypik der Opponentin (vor allem Anhäufen personalisierender Bezichtigungen, Mi-
ßachten von Rederechten) zusätzlich diese Umkehr der Bedrohung. 
 
 
3.4. Zusammenfassung 
 
Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit werden mit rivalisierenden Modellen personaler I-
dentität geführt: 
 
(1) Das 'trait-psychologische' Modell  
Interaktionsteilnehmer entwerfen sich und andere als Inhaber kontinuierlicher, zeitlich überdau-
ernder Eigenschaften, die Konsistenz des Handelns verbürgen476. Personale Qualitäten, die die 
Reichweite strittiger Partikularien des Konfliktgeschehens transzendieren, werden als summa-
rische, subsumptive Entscheidungsargumente eingebracht, die die Verhandlung über Details an-
tagonistischer Geschehensversionen erübrigen. Aus der Vergangenheit bekannte Eigenschaften 
und Einstellungen von Personen werden auf die gegenwärtige Situation übertragen; ihre Geltung 
als Interpretationshintergrund für aktuelles Handeln ist fraglos. 
 
                                                           
474  Es handelt sich um die formallogisch inadäquate Operation der Bejahung des Konsequens (Salmon 1983, 

57f.). 
475  Unbeschadet dieser interaktionssemantischen Explikation scheint jedoch die Invokation der nicht-

invertierten Regel, deren Geltung nicht zur Disposition steht, gerade deshalb pragmatisch funktional, weil 
sie nicht zur Disposition steht. Sie fordert unbedingte Zustimmung und kann so dazu genutzt werden, um 
die ausgearbeitete, aus ihr aber nicht ableitbare Implikation der Glaubwürdigkeit von Widersprechensakten 
mitdurchzusetzen. 

476  Die 'trait-psychologische' Version benutzt als alltagsweltliches Interpretationsverfahren ein Iden-
titätsmodell, das sich im wissenschaftlichen Diskurs als persönlichkeitspsychologische Trait-Theorie etab-
liert hat (z.B. Catell 1950; Eysenck 1967). Trait-Theorien postulieren, daß stabile, biologisch basierte Per-
sönlichkeitsmerkmale das Verhalten einer Person übergreifend und situationsinvariant organisieren. 
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(2) Das Modell 'kontingenzanfällige Kernidentität' 
Eine eigentliche, moralisch wertvolle Kernidentität wird zugesprochen, die jedoch nicht 
schlechthin handlungskonstitutiv ist. Situative Kontingenzen können die Person dazu bringen, 
identitätsdiskrepant zu handeln. Dieses Modell benutzen vor allem Schlichter bei der 'Konstruk-
tion eines entschuldbaren Vergehens' und im Gegenzug zum 'traitpsychologischen' Modell, das 
Parteien beim Leugnen und Zuschreiben von Vergehen benutzen. 
 
(3) Das Modell 'progressive Entwicklung' 
Interaktionsteilnehmer präsentieren sich selbst (bzw. werden von anderen anerkannt) als Perso-
nen, die einen vorteilhaften Wandlungsprozeß vollzogen haben. Mit Ehrlichkeit bezeugenden 
Eingeständnissen und Bekundungen von Versöhnungsabsichten lassen sie ihre frühere, mora-
lisch befleckte Identität hinter sich und werden zu einer neuen, integren Person, der geglaubt 
werden kann. 
  
Identitätszuschreibungen werden im Kontext von Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit 
als kon-sequenzielle Askriptionen verwendet477. Handlungsdispositionen und moralische Qualitä-
ten, die Personen zugeschrieben werden, werden als modallogische Argumente verwendet, die 
Möglichkeit, Notwendigkeit oder Unmöglichkeit von Handlungen der betreffenden Personen 
erweisen sollen478. Indem Sachverhaltspositionen mit basalen, anerkennungserheischenden Iden-
titätsansprüchen (moralische Integrität, personale Glaubwürdigkeit) verknüpft werden, wird die 
interaktive Notwendigkeit, Interaktionspartnern ein gutes Image zuzusprechen, für die Durch-
setzung von Positionen funktionalisiert. Kategorische Zuschreibungen personaler (Un-
)Glaubwürdigkeit sind unverhandelbar. Glaubwürdigkeit egos und Unglaubwürdigkeit alters 
werden als unbezweifelbar gewiß eingeführt und sind -als solche- für die Zuschreibenden nicht 
ratifikationsbedürftig und oftmals auch nicht belegbedürftig. Mit der Zuschreibung personaler 
Unglaubwürdigkeit verbindet sich selbst-bestätigendes Mißtrauen, das gegen jeden Korrek-
turversuch des Betreffenden immun ist, und versöhnliche, konfliktreduzierende Ansätze als stra-
tegische Manöver abweist, die lediglich die einmal gefaßte Einschätzung bestätigen. Personale 
(Un-)Glaubwürdigkeit wird als selbstverständlicher Identitätsanspruch eingeführt, der einen als 
selbstverständlich erachteten Interaktionsverlauf vorzeichnet und für Ko-Interaktanten verpflich-
tend macht. Die Identitätszuschreibung ist eine Form interaktionaler Komplexitätsreduktion: Sie 
wird benutzt, um Stränge möglicher unerwünschter Interaktionsverläufe abzuschneiden und be-
reits eingetretene Entwicklungen zu stoppen bzw. in ihrer Relevanz zu entkräften. Sie bildet eine 
mächtige, gesprächsweit angelegte Vorgabe für die Interpretation und Behandlung von Interak-
tionsbeiträgen und betrifft den Status von Interaktionsteilnehmern entscheidend, da sich mit ihr 
weitreichende Ansprüche auf Beteiligungsrechte und -pflichten der einzelnen Teilnehmer ver-
binden. Wird die Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit durchgesetzt, zieht dies eine Degradie-
rung des Betreffenden nach sich: Seine Darstellungs- und Handlungsmöglichkeiten werden auf 
submissive Akte eingeengt, Etablierungen seiner Position werden übergangen und finden keinen 
Eingang in die Ergebniskonstitution.  
  Werden personale (Un-)Glaubwürdigkeit und moralische (Un-)Integrität ins Gespräch gebracht, 
deutet dies darauf hin, daß die Positionen verhärtet sind. In allen untersuchten Fällen werden I-
dentitätsberufungen in Insistierenskontexten verwendet; Auseinandersetzungen drohen zu eska-

                                                           
477  'Kon-Sequenzialität' meint, daß Identitätszuschreibungen Konsequenzen für den weiteren Verlauf der In-

teraktionssequenz haben (vgl. Schegloff 1991a). 
478  Argumentieren mit Identität und Motiven beruht auf einer Teil-Ganzes-Relation (vgl. Kienpointner 1992, 

274ff.): Die Wahrheit partikularer Behauptungen, die Personen machen oder die Handlungen der Personen 
betreffen, ist durch das Allgemeine, ihre Identität, verbürgt. 
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lieren, indem sie sich aufs Grundsätzliche und Globale ausdehnen; Aushandlungsspielräume 
werden minimiert. Von Ko-Interaktanten ist außerordentliches interaktionales Geschick erfor-
dert, um die rituell-emotionale Aufladung der Situation zu berücksichtigen, abzubauen und Po-
tentiale der Flexibilisierung der Positionen zu sondieren, zu nutzen und für die Positionsvertreter 
attraktiv zu machen. 
  Über die Zuschreibung von Motiven für Darstellungen werden Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit 
verhandelt. Unlautere, verdeckte Motive werden zur Diskreditierung von Versionen angeführt; 
interessendiskrepante Konzessionen werden als Vorleistung eingebracht und genutzt, um die 
Glaubwürdigkeit nicht-konzessiver Behauptungen zu steigern und ihrer Diskreditierung durch 
den Vorwurf interessengeleiteter Verzerrung vorzubeugen. Die Konstruktion von (Un-
)Ehrlichkeit tangiert die generelle Vertrauens- und Glaubwürdigkeit der Person und stellt damit 
einen Mechanismus dar, mit dem lokale Defekte bzw. Konzessionen auf die generelle Interpreta-
tion des Interaktionshandelns von Beteiligten projiziert werden. 
 
 
4. Intersubjektiv Geltendes 
 
Indem Gesprächsteilnehmer Wahrheit und Glaubwürdigkeit von Darstellungen attackieren bzw. 
eigens metakommunikativ abzusichern suchen, geben sie zu erkennen, daß sie mangelnden Kon-
sens diagnostizieren; zugleich machen sie Anstregungen, Strittiges als interaktiv Ratifiziertes zu 
etablieren bzw. aus dem Bereich handlungsrelevanter Sachverhalte auszuschließen. Inter-
subjektiv Geltendes bildet nicht nur den problematischen Ausgangs- und den angestrebten End-
punkt solcher Auseinandersetzungsprozesse, sondern bietet auch eine wesentliche Ressource, mit 
der die Auseinandersetzung geführt werden kann. Der Versuch, Strit-tiges anhand von intersub-
jektiven Gewißheiten zu entscheiden, wird seit Toulmin (1958) von vielen Forschern als Kern-
komponente des Aktivitätstyps 'argumentieren' erachtet; besonders prägnant formuliert Klein 
(1980, 19): "In einer Argumentation wird versucht, mit Hilfe des kollektiv Geltenden etwas kol-
lektiv Fragliches in etwas kollektiv Geltendes zu überführen"479. Zum 'intersubjektiv Geltenden' 
gehören dabei Regeln für "legitime Übergänge zwischen Aussagen" (z.B. deduktive Schlußre-
geln, modus ponens; Klein 1980, 27) sowie Aussagen und Prinzipien (Weltwissensbestände, 
Modelle normaler Welt, moralische Maximen), die von allen Beteiligten geteilt werden und als 
unbezweifelte Basisgewißheiten und als Entscheidungskriterien zwischen rivalisierenden Posi-
tionen geltend gemacht werden können. 
  Anhand von Streitgesprächen werden generelle theoriestrukturelle Probleme des Konstrukts 'in-
tersubjektiv Geltendes' besonders offensichtlich. Die bloße kognitiv-normative Faktizität von 'in-
tersubjektiv Geltendem' verbürgt keineswegs, daß dieses von Opponenten auch als zwingender 
Grund aufgefaßt wird, Positionen zu akzeptieren, die es unterstützt. Offensichtlich unkooperative 
Züge (wie 'Sich-dumm-Stellen' oder strategisches Insinuieren von Implikationen) können in die-
sem Theorierahmen zwar noch als "Argumentationsverzerrungen" verbucht werden: sie werden 
der Tatsache zugeschrieben, daß die Beteiligten interessengeleitet agieren und sich daher nicht 
nach (vermeintlich) auch ihnen bekannten, verbindlichen Maßstäben "rationalen" Interagierens 

                                                           
479  Wiewohl in der Literatur strittig ist, ob der Bezug auf 'kollektiv Geltendes' eine notwendige Bedingung da-

für ist, um Aktivitätssequenzen als Argumentationen zu klassifizieren (z.B. Pander Maat 1985), steht doch 
außer Frage, daß Fälle, in denen dies geschieht, prototypische Beispiele für Argumentationen sind. - In die-
ser Arbeit wird von 'intersubjektiv (und nicht: kollektiv) Geltendem' gesprochen, da die betreffenden rheto-
risch-argumentativen Techniken in Fällen auf Verbindlichkeit für die Beteiligten abheben, ohne in jedem 
Fall Verbindlichkeit für ein größeres Kollektiv mitzumeinen. 
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richten480. Grundsätzlichere Zweifel am Konstrukt des (faktisch) 'intersubjektiv Geltenden' er-
wachsen daraus, daß zeitliche Stabilität, kontextfreie Geltung, populationsbezogene Homogenität 
oder Widerspruchsfreiheit von Teilbeständen zumeist nicht gewährleistet sind und Kenntnis von 
(vermeintlich) intersubjektivem Orientierungswissen nicht gleichbedeutend mit Zustimmung 
sein muß481. Vor allem aber fällt bei der interaktiven Konstitution von Gesprächen ins Gewicht, 
daß interaktionsprozessuale Einführung, Formulierung und situierte Interpretation intersub-
jektiver Gewißheiten sowie ihre redegegenstandsbezogene Relevanz und das relative Gewicht ri-
valisierender Gewißheiten in keiner Weise aus vermeintlich statischen, sozialstrukturell und/oder 
kognitiv vorgegebenen Beständen intersubjektiven Konsenses abgeleitet werden können. 
  Diese "Probleme" machen 'intersubjektiv Geltendes' nicht nur für den Gesprächsanalytiker zu 
einem Konstrukt, das als deskriptiv-explanative Untersuchungsressource zumeist unbrauchbar 
erscheint; auch an den Aktivitäten von Gesprächsteilnehmern kann erkannt werden, daß sie in-
tersubjektiv Gemeinsames keineswegs als unproblematisch gegeben auffassen, sondern als Ges-
taltungsaufgabe und -mittel verstehen, welches besonderer rhetorischer Anstrengungen bedarf. 
Dabei stellen sich ihnen wenigstens zwei Aufgaben: 
 
- Was gilt intersubjektiv? 
 Interaktanten verdeutlichen, daß sie intersubjektiv verbindliche Verfahren des Aufbaus und 

der Begründung von Positionen benutzen, indem sie entsprechende Aktivitäten markiert voll-
ziehen. Sie zeigen damit, welche Kriterien und Prinzipien im gegenwärtigen Kontext relevant 
sind, daß sie sich an ihnen orientieren und daß ihr (gegenwärtiges) Gesprächshandeln ein-
deutig in Hinblick auf sie zu interpretieren ist. Intersubjektive Gewißheiten können zudem 
kontextgebunden explizit als solche konstruiert und auf strittige Positionen bezogen werden.  

 
- (Wie) Ist intersubjektiv Geltendes auf Strittiges zu beziehen? 
  Interaktanten selegieren, kombinieren, kontrastieren, (re-) formulieren und (re-)kon-

textualisieren Behauptungen. Sie passen in diesen Prozessen Kriterien intersubjektiver Gel-
tung und situierte Positionen einander an; die entsprechenden Bezüge werden von Oppo-
nenten bestritten, für irrelevant erklärt oder antagonistisch konstelliert482. 

 
Auf 'intersubjektiv Geltendes' wird mit verschiedenen glaubwürdigkeitsrhetorischen Techniken 
abgehoben:  

• Techniken, mit denen Stringenz von Versionen aufgewiesen bzw. attakiert wird; sie 
betreffen die Konsistenz, die Ableitbarkeit und die Vollständigkeit von Darstellungen 
(III.4.1); 

• Techniken, mit denen geteiltes Wissen konstruiert und als entscheidungsrelevante Größe 
für Strittiges eingeführt wird (III.4.2). 

 

                                                           
480  Grundpositionen normativistischer Argumentationstheorien werden in I.2.4 vorgestellt und aus gesprächs-

analytischer Sicht kritisiert. 
481  s. dazu beispielhaft die Kritik von McKinlay & Potter (1987) und McKinlay, Potter & Wetherell (1993) an 

der Theorie der sozialen Repräsentationen 
482  Petter (1988) unterscheidet zwischen thesenabhängigen und thesenunabhängigen Argumentationen als 

Strategien, die entweder die Geltung von Schlußregeln zwischen Argumenten und Position oder die Gel-
tung von Behauptungen präsupponieren. 
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4.1. Konstruktion von Stringenz 
 
Wenn Gesprächsteilnehmer Wahrheitsansprüche attackieren bzw. auszuweisen suchen, beziehen 
sie sich häufig darauf, ob Darstellungen "logisch" (stimmig) sind. Der alltagsweltliche Gebrauch 
von "logisch/Logik" deckt sich jedoch nicht mit den Gegenstandsbereichen philosophischer oder 
mathematischer Logik. Er übersteigt bei weitem den Bereich formal gültiger Schlüsse, die zur 
Begründung (der Wahrheit) einer Behauptung geeignet sind483, schließt andererseits jedoch Ope-
rationen aus, die problemlos in Logikkalkülen modellierbar sind484. Gemeinhin werden Aussa-
gen(gefüge) als "logisch" beurteilt, wenn sie Interaktanten evidentermaßen plausibel erscheinen, 
d.h. entweder im jeweiligen Kontext selbstverständlich gültig sind oder einleuchten, ohne daß 
Einwände erkennbar sind. Dabei wird kein Unterschied gemacht, ob es sich um Definitionen, 
psychologische Motivationsdeutungen, historisch-genetische Erklärungen, induktive, deduktive 
oder deontische Schlüsse handelt485. 
  Alltagsweltliche Argumentationen stellen einer logischen Analyse kaum zu überwindende 
Probleme entgegen486. Kontextgebundene Schlüsse, die auf kontextuellen Relevanzkriterien be-
ruhen, werden zielsicher vollzogen; sowohl ihre logisch-argumentative Struktur als auch der 
propositionale Gehalte der Aussagen, aus denen sie bestehen, läßt sich nicht abschließend und 
zumeist auch nicht hinreichend eindeutig formalisieren487. Logikorientierte Argumentationsfor-
men werden jedoch von Gesprächsteilnehmern rhetorisch benutzt. Diese Techniken unter-
scheiden sich von anderen nicht dadurch, daß die entsprechenden Äußerungen einer vollständi-
gen formalen Analyse zugänglich wären; sie sind vielmehr dadurch gekennzeichnet, daß sprach-
liche Formate, metakommunikative Formulierungen sowie Konstruktionsformate von Beitrags-
aufbau und konditioneller Relevanz benutzt werden, die die (mit ihnen) vollzogenen Äußerungen 
als Schritte "logischer" Argumentation rahmen488. In meinem Korpus konnte ich drei Techniken 
feststellen, die formale, "logische" Kriterien benutzen:  

                                                           
483  vgl. Definitionen des Gegenstandsbereichs symbolischer Logik (z.B. Quine 1969, 22; Salmon 1983, 7ff; 

Tugendhat & Wolf 1993, 7ff.) 
484  vgl. z.B. Wason & Johnson-Laird (1972) 
485  Der alltagsweltliche Begriff von "Logik" ähnelt der 'metaphysischen Notwendigkeit', die Kripke (1981, 

45f.) als Wurzel des modallogischen Begriffs der 'analytischen Notwendigkeit' ausmacht. 'Metaphysisch 
notwendig' sind solche Aussagen, von denen intuitiv klar ist, daß sie in allen (momentan imaginierbaren) 
möglichen Welten gelten. 

486  Besonders gravierend fällt ins Gewicht: 
 - Geäußerte Behauptungen müssen kontextgebunden interpretiert werden, können aber aufgrund ihres in-

dexikalisch-elliptischen, implizitätsgesättigten Charakters nicht zweifelsfrei desambiguiert werden. 
 - Ihre Formalisierbarkeit ist infragegestellt, da sie keine zeitlos-statischen Aussagengefüge bilden. Argu-

mentationen werden in Prozessen temporaler Elaboration und Modifikation entwikelt. Inwieweit pro-
zeßkonstituierte, sukzessive Einheiten in kontextfrei-simultan gültige atomare Aussagen übersetzt wer-
den können, zwischen denen logische Ableitungsbeziehungen herzustellen sind, ist in vielen Fällen un-
gewiß. 

 - Der schließende Übergang zwischen Aussagen wird zumeist enthymematisch vollzogen. Der Gehalt der 
Prämissen, welche hinzugefügt werden müssen, um einen vollständigen und expliziten Schluß zu ge-
währleisten, läßt sich jedoch grundsätzlich nicht abschließend bestimmen. 

487  vgl. Öhlschläger (1980) und insbesondere die Kritik an entsprechenden Versuchen im Rahmen der Künst-
liche-Intelligenz-Forschung (z.B. Dreyfus 1985; Dreyfus & Dreyfus 1987; Winograd 1980; Winograd & 
Flores 1989) 

488  Vergleichbare logikförmige rhetorische Verfahren diskutieren auch Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958, 
Teil 3.1.). Sie bezeichnen sie als "quasi-logische Argumente". Ihre Untersuchungen beziehen sich aller-
dings nicht auf natürliche Gespräche und lassen linguistische Gesichtspunkte weitgehend außer Acht. 
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(1) Konstruktion von Widersprüchen 

(2) Konstruktion logischer Ableitungen 

(3) Belegforderungen und Demonstration von Lücken(losigkeit). 
 
 
(1) Konstruktion von Widersprüchen 
 
"Daß ein und dasselbe ein und demselben nach derselben Hinsicht gleichzeitig zukommt und 
nicht zukommt, ist unmöglich" (Aristoteles 1970, 1005b). Der Satz vom (ausgeschlossenen) Wi-
derspruch formuliert die basalste, am unstrittigste Anforderung, der Darstellungen genügend 
müssen. Er ist nicht zu begründen,  da er jeder sinnvollen Aussage selbst vorausgesetzt ist489. 
'Widerspruchsfreiheit' wird mit seltener Übereinstimmung von Philosophen, Logikern, Wissen-
schaftstheoretikern oder Juristen als unabdingbares Kriterium für akzeptable Behauptungen und 
als Fundament von logischen Operationen, Theorien oder juristischen Aussagen und Urteilen ge-
nannt490. In gesprächsanalytischen Untersuchungen (vor allem von gerichtlichen, polizeilichen 
und medialen Interaktionen) konnte gezeigt werden, daß Interaktanten regelmäßig mit Wider-
sprüchen befaßt sind, wenn sie Wahrheit und Glaubwürdigkeit von Darstellungen zu diskredi-
tieren oder prüfen suchen. Ko-Interaktanten werden mit Inkonsistenzen konfrontiert; Verhörstra-
tegien sind darauf angelegt, Befragte in Widersprüche zu verwikeln; Dritten wird nahegelegt, 
selbst Inkonsistenzen in Darstellungen zu entdeken; sie werden als Grund angegeben, wieso eine 
Version nicht akzeptiert wird; Widersprüche werden bereinigt, indem Zusatzannahmen einge-
führt werden491. Im folgenden wird untersucht, wie Interaktanten Widersprüche konstruieren, 
welche gesprächssteuernden Potentiale dies bietet und wie Vorhaltungen von Inkonsistenz be-
gegnet wird. 
 
Im Gespräch "üble nachrede" wird Frau Schade (B) beschuldigt, sie habe Frau Ritzbecker (A) als 
Diebin eines Hundertmarkscheins verleumdet. Diese hatte zuvor ihrerseits Frau Schades Sohn 
bezichtigt, das Geld gestohlen zu haben. Frau Schade kontert die Anschuldigung, indem sie auf 
drei Widersprüche verweist, die in Frau Ritzbeckers Version enthalten seien: 
 
(ÜN1A) 
 
1.Widerspruch 
01 B  erstmal hat man gesagt das is um acht uhr passiert↑ * dann is es  
02    viertel vor neun passiert↑ und wo ich gesagt habe mein kind is aber um  
03    ha"lb neun aus=m haus gegangen is das alles um ha"lb neun passiert mit  
04    dem geld↓ * das sind schon mei"ner meinung nach widersprüche- *  
 
2.Widerspruch 
05    frau ritzbecker hat mi"r gesagt sie hätte den jungen/ is hinter dem 
06    jungen hergelaufen- hätte ihn festgehalten- und hat gesa:cht gib mir  
07    die hundert mark sofort her↓ * und wo ich sie zur re"de gestellt habe 
08    hat sie zu"gegeben daß sie den jungen gar nicht festgehalten hat- *  
 

                                                           
489  s. Tugendhat & Wolf (1993, 50ff.) 
490  z.B. Alexy (1991); Becker (1988); Chisholm (1979); Groeben & Westmeyer (1975, 36f.) 
491  vgl. etwa Drew (1992); Pollner (1976); Pomerantz (1988/89) 
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3.Widerspruch 
09    denn der junge hat gesagt sie kam mit der zigarette aus der praxis raus 
10    da is noch=n vorflur- * und hat ihm zugerufen hast du hier ge"ld  
11    gefunden ich habe hundert mark verlorn das is au"ch schon nich richtig 
 
12 B  denn #←sie" hat die hundert mark nicht verlorn↓→# *        ja- 
   KB      #STACCATO----------------------------------# 
13 C                                                      nö das spielt auch 
 
14 C  keine roll we"r das geld verlorn hat- 
 
[C bekräftigt die Validität der Aussage der Antragstellerin] 
 
Frau Schade wirft Frau Ritzbecker mehrere Arten von Widersprüchen vor: 

• zwischen verschiedenen Versionen der Anschuldigung (Z.01 vs. 02), 

• zwischen initiativen Versionen der Anschuldigung und reaktiven Präzisierungen, die auf 
Einwände oder Nachfragen hin erfolgen (Z.02-08), 

• zwischen Behauptung und Tatsachen (Z.11 vs. 12). 

Die ersten beiden Widersprüche suggerieren, daß die Opponentin ihre Version strategisch aufbe-
reitet: Wird sie mit Einwänden konfrontiert, ändert sie Details ihrer Behauptungen so ab, daß sie 
ihren Vorwurf aufrechterhalten kann. Der dritte Widerspruch betrifft eine Falschaussage gegen-
über Frau Schades Sohn. Mit den Widersprüchen wird Frau Ritzbekers Geschehensdarstellung 
als unpräzise, variabel, inkonsistent und anfällig gegen Einwände konstruiert. Wenigstens der 
zweite und dritte Widerspruch sind für die Beurteilung der Frage, ob Frau Schades Sohn das 
Geld an sich genommen hat, sachlich irrelevant, da die widersprechenden Aussagen gleicherma-
ßen mit dem Vorwurf vereinbar sind (vgl. a. die Reaktion des Schlichters, Z.13f.)492. Die rhetori-
sche Wirkung, auf die sie angelegt sind, ist auf einer allgemeineren Ebene zu suchen. Gerade 
wenn (z.B. durch Hinweise auf Widersprüche) marginale, irrelevante Aspekte der Version der 
Kontrahentin angegriffen werden, wird deutlich, daß die Konstruktion von Skepsis hinsichtlich 
des propositionalen Gehalts einzelner Aussagen benutzt werden kann, ohne daß die Klärung o-
der Zurückweisung der betroffenen Behauptungen handlungsleitend ist493. Widersprüche werden 
hier eingesetzt, um eine Inferenz auf grundsätzliche Unglaubwürdigkeit des Vorwurfs bzw. gar 
der Opponentin selbst zu stiften. Ihre Darstellung legt nahe, daß Frau Ritzbecker die Wirklichkeit 
nach einem einmal gefaßten Vorurteil zurechtschneidet. Frau Schade zeigt dabei Defekte nur 
auf, sie interpretiert sie nicht explizit (in Termini generalisierter Unglaubwürdigkeit o.ä.). Sie 
läßt -an dieser Stelle- offen, ob sie zurückweist, daß ihr Sohn gestohlen habe (was sie später tut), 
und/oder ob sie ihre eigene Verleumdung bestreitet494. Zudem geht sie nicht auf den Vorwurf 
ein, der den Gegenstand des Schlichtungsgesprächs bildet (daß sie Frau Ritzbecker verleumdet 
habe) und ihr zuvor vom Schlichter zur Stellungnahme angetragen worden war. Mit der Kon-
struktion von Widersprüchen wird also der Fokus der Verhandlung auf die Vorgeschichte ihres 
Vergehens verschoben. Dies gibt Frau Schade die Möglichkeit, ein Gleichgewicht der Vergehen 
herzustellen: Sie deutet an, daß auch Frau Ritzbecker verleumdet hat, und behandelt deren Tat 
                                                           
492  In welchem Sinne auch immer der zweite und dritte Widerspruch aufgelöst werden würden - Frau Schades 

Sohn wäre dadurch nicht vom Diebstahlvorwurf freizusprechen. 
493  vgl. dazu IV.4.3 
494  Im weiteren Gesprächsverlauf bestreitet sie nicht, Frau Ritzbecker als Diebin verdächtigt zu haben; sie hält 

diese Bezichtigung jedoch für entschuldigt, da sie nur reaktiv auf Frau Ritzbeckers Vorwurf gegen ihren 
Sohn erfolgte, den sie empört zurückweist. 



148 

als vorrangig. Widersprüchlichkeit wird dazu als evidentermaßen gravierender Mangel einge-
bracht, dessen Relevanz nicht expliziert werden muß und der eine Themenverschiebung rechtfer-
tigt. M.a.W.: Wahrheit bzw. Glaubwürdigkeit wird als unabdingbares Erfordernis für Darstel-
lungen veranschlagt und als Ressource der Interaktionssteuerung eingesetzt. 
   
Allzu häufig sind Widersprüche keine "bloßen Tatsachen", die allein anhand logischer Operatio-
nen festzustellen wären. Zumeist sind Zusatzannahmen im Spiel, die in Verbindung mit Aussa-
gen dafür sorgen, daß diese in Widerspruch zueinander geraten. Die Konsistenz anscheinend 
konfligierender Behauptungen kann dadurch gerettet werden, daß Angegriffene Zusatzannahmen 
entziehen, die für die Konstitution des Widerspruchs explizit oder stillschweigend präsupponiert 
wurden. Außerdem können alternative Zusatzannahmen geltend gemacht werden, die die Kon-
sistenz von Behauptungen restituieren. Die Rolle zusätzlicher Annahmen wird an zwei Aus-
schnitten aus dem Gespräch "alte sau" verdeutlicht. Frau Beck (A) wirft Frau Kraft (B) mehrfach 
vor, Frau Krafts Kinder seien unerzogen. Die Kontrahentinnen geraten in einen ausgedehnten 
Streit, ob Frau Krafts Tochter Steine an Wäsche warf, die im Garten hing. Frau Beck leugnet, sie 
habe behauptet, die Tochter habe die Wäsche getroffen, hält jedoch das Steine-Werfen selbst für 
hinreichend tadelnswert. Die Auseinandersetzung wird vom Schlichter unterbrochen, der Frau 
Beck ihre früher zu Protokoll gegebene Aussage vorhält: 
 
(AS8) 
 
01 C  sie hawwe awwer auch hier bei u"ns un des hawwe se underschri↑"wwe-  
02    un meine sekretärin hat=s also beglau"wischt↓ da ham se awwer a"uch- * 
03    angegewwe wie die to"chter der antragsgegnerin auf dem gemeinsamen 
04    wäschetrockenplatz einen stein auf die wäsche die dort hing wa:rf↓ 
 
05 C                     ne↑ 
06 A  ja des is so"↑ do is=n garde un vielleisch=n ha"lwe meder fonge die 
 
07 A  wäscheseile o:↓ * also steht se im garde drin un <schmeißt↑-> **  
 
08 A  n=halwe meder weit↓ awwer sie hot nit getroffe↓ 
 
09 C  ah do muß sie jo fascht treffe↓ 
10 A        so is des bei uns↓ 
 
Der Schlichter faßt die Aussage "Frau Krafts Tochter warf einen Stein auf die Wäsche" (p) als 
äquivalent mit der Aussage "Sie traf die Wäsche" (q) auf, welche zuvor von Frau Beck bestritten 
worden war (-q). Unter dieser Interpretation sind Frau Becks Behauptungen logisch inkonsistent 
(q = -q); es entsteht ein Glaubwürdigkeitsproblem (Z.01-04). Frau Beck hingegen entzieht die 
Implikation von Werfen und Treffen, die als Zusatzprämisse notwendig ist für die logische Iden-
tifikation von p und q (Z. 07f.)495. Bezog sich Frau Beck mit "Werfen" nur auf den Versuch bzw. 
das fahrlässige Risiko zu treffen, sind ihre beiden Behauptungen p und -q logisch vereinbar und 
(für sie) gleichermaßen glaubwürdig496. 
   

                                                           
495  Der Schlichter begegnet allerdings der Auflösung der Implikation mit Skepsis (Z.09). 
496  Sie hebt damit nicht nur alltagsweltlich übliche Standardimplikationen auf, sondern widerspricht (deshalb) 

auch gängigen Plausibilitätsmaßstäben, wie die Reaktion des Schlichters (Z.09) verdeutlicht. 
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Da Widersprüche sich nicht auf Aussagen beschränken, welche in oberflächenstrukturell offen-
sichtlicher, formallogischer Kontradiktion stehen, sondern auf komplexen Zusatzannahmen beru-
hen können, besteht die Kunst der Widerspruchskonstruktion oftmals darin, gegnerische Aussa-
gen zu selegieren, neu zu kontextualisieren und im neuen Kontext als Widerspruch zu konstel-
lieren. Zu Beginn des Gesprächs "alte sau" hatte Frau Beck (A) erklärt, sie habe infolge der Be-
leidigungen Frau Krafts (B) an Herzkrämpfen gelitten. Ihre Opponentin refokussiert später die 
Klage über Herzbeschwerden, um den Vorwurf, sie habe Frau Beck unablässig beschimpft, zu 
diskreditieren497: 
 
(AS6A) 
 
07 A  sie hawwe ja wie e maschinegewehrle- * üwwerhaupt nit  
 
08 A  unnerbroche- * bei ihre schimpfereie↓ 
09 B                                        oh do wisse se des awwer ganz  
 
10 A        ha isch hab=s jo ghert un die annere hawwe=s a:" ghert↓  
11 B  genau wo sie so herzfladdere kriegt hawwe↓ 
 
12 A  nä" sie sin raffiniert sie mäne  weil isch älder bin bin isch ihne  
13 B  so-                    LACHT so- 
 
14 A  unnerlege awwer so" is=es net↓ 
15 B  nä ganz un gar net 
 
Frau Kraft rahmt den Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen Beleidigungen und Gesund-
heitsfolgen in Frau Becks Anschuldigungen als sich selbst destruierende Konstruktion. Sie zollt 
Frau Beck ironisch besonderen Respekt für ihre genaue Erinnerung an das Streitgeschehen 
(Z.09/11); die Ironie steigert sich zur Häme, als sie die beklagte Gesundheitsschädigung (genüß-
lich?) gegen sie selbst ausspielt (Z.11). Der Widerspruch erfordert Annahmen über die mentalen 
Auswirkungen (vor allem Aufmerksamkeitsbeeinträchtigung) von herzfladdere und abstrahiert 
stillschweigend davon, daß das herzfladdere erst nach dem Disput eingesetzt haben soll. Die 
Widerspruchskonstruktion richtet sich nicht gegen eine besondere Aussage, sondern kann so ver-
standen werden, daß die Anschuldigungen generell weit überzogen sind. Frau Beck behandelt 
die Widerspruchskonstruktion als hinterhältigen Sophismus, mit dem Frau Kraft ihr die Worte 
im Mund verdreht und sie zu überrumpeln versucht, indem sie auf altersbedingte Beeinträchti-
gungen ihrer Intelligenz oder Schlagfertigkeit spekuliert (Z.12/14)498. Frau Krafts Äußerung wird 
von Frau Beck nicht als sachbezogener Einwand aufgefaßt, sondern als Zug einer unfairen, re-
spektlosen Auseinandersetzungsstrategie angeprangert. 
 
(Logische) Konsistenz von Aussagen wird als intersubjektiv zwingendes Geltungskriterium für 
Glaubwürdigkeit und damit für den Kampf um Positionen fruchtbar gemacht. Widersprüche 
können bspw. zwischen Versionen eines Sprechers zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ver-
schiedenen Elementen einer Version, Behauptungen und unbestreitbaren Tatsachen oder zwi-
schen Bekundungen und Handeln499 aufgezeigt werden. Der Widerspruch kann die Validität ein-
zelner Äußerungen diskreditieren; jenseits der speziellen, attackierten Gehalte kann er jedoch 

                                                           
497  Das Segment wird in IV.4.5 unter argumentationsdynamischen Aspekte analysiert. 
498  Frau Kraft ist ca.35-40 Jahre jünger als Frau Beck. 
499  vgl. dazu III.3.3, (1) 
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auch als Defekt fokussiert werden, der bspw. auf strategische Aufbereitung oder Übertreibung 
einer Version hindeutet und dazu angetan ist, gegnerischen Darstellungen diffuses, doch globales 
Mißtrauen entgegenzubringen. Widersprüche sind zumeist keine positiven Gegebenheiten, die 
durch Prüfung der formallogischen Integrität von Aussagenmengen festzustellen wären. Wider-
sprüche werden in der Regel enthymematisch konstituiert; sie beruhen darauf, daß Aussagen in 
(zumeist unexplizierte, doch intersubjektiv inferierbare) Implikationsgefüge eingebettet werden, 
deren situierte Geltung mit der Widerspruchskonstruktion präsupponiert wird. Paradigmatisch 
entsteht der Widerspruch durch folgendes Schlußschema:  
 
 Person X hat 'p' und '-q' behauptet.  
 'p' impliziert 'q' aufgrund von Regel R500. 
 -------------------------------------------- 
 Also hat X behauptet, daß 'q' und daß '-q'. 
 
Mit der Konstruktion des Widerspruchs werden attackierte Aussagen aus ihrem Ursprungszu-
sammenhang dekontextualisiert, selektiv fokussiert und kombiniert, in einem neuen, eigenstän-
digen Kohärenzbedarf erzeugenden Zusammenhang konstelliert und als unverträglich bewertet. 
Die Konstruktion und die Auflösung von Widersprüchen stellt somit ein Paradebeispiel für eine 
interaktionale Praxis dar, die auf Vagheit und Kontextrelativität501 kommunikativer Äußerungen 
aufbaut. Da Widersprüche keine "bloßen Tatsachen" sind und zumeist auf strittigen Zusatz-
prämissen beruhen, kann nicht nur umkämpft werden, ob ein Widerspruch relevant ist oder etwa 
als eristische Spitzfindigkeit zu bewerten ist, sondern auch, ob überhaupt ein Widerspruch vor-
liegt502. 
 
 
(2) Konstruktion logischer Ableitungen 
 
In III.3.1 wurde analysiert, wie (Selbst-)Zuschreibungen von persönlicher bzw. Rollenidentität 
als modallogisch implikative Prämissen verwendet werden. Mit Hilfe von Identitätsattributionen 
kann für die Notwendigkeit bzw. Unmöglichkeit von Behauptetem argumentiert werden. Der Ein-
satz von Identitäten als subsumptives Argumentationsverfahren beruht auf kategoriengebunde-
nen Handlungsimplikationen von Identitätsaskriptoren. Sie können, müssen aber nicht expliziert 
werden. Identitätszuschreibungen fungieren als Prämissen deontischer, definitionaler, dispo-
sitionaler oder erfahrungsbasierter Argumente, aus denen Konklusionen hinsichtlich strittiger 
Behauptungen gezogen werden. Das generische modallogische Argumentschema wird anhand 
von SN4, Z.06-09 illustriert: 
 

                                                           
500  Die Regel kann z.B. kausaler, erfahrungsbasiert-korrelativer, relevanzimplikativer, signifikativer, tempora-

ler, assoziativer etc. Art sein und komplexe theorieförmige Annahmengefüge beinhalten. Da die Relation 
zwischen 'p' und 'q' durch die Regel gestiftet ist, kann die  Schlußfolgerung nicht nur aufgrund von formal-
logischen Operationen gewonnen werden. 

501  vgl. Garfinkel (1967); Heritage (1978); Pollner (1976) 
502  In je höherem Maße kontextgebundene Standard-Implikationen von Aussagen intersubjektiv geteilt sind, 

desto besser eignen sich die betreffenden Aussagen dazu, Adressaten etwas zu suggerieren, was nicht ex-
plizit behauptet wird (vgl. Holly 1987 und 1989). Bei Vorhaltungen von Widersprüchlichkeit (z.B. gebro-
chene Versprechen) kann man sich dann auf alternative, Nicht-Standard-Lesarten berufen, die die sugges-
tiv gestiftete Implikation aufheben. Widerspruchskonstitutive und -auflösende Vagheit kann so strategisch 
genutzt werden. 
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(a) Prämisse 1: Identitätszuschreibung 
  isch bin selbscht behindert↓  
 
(b) Prämisse 2: Kategoriengebundene Handlungsregel 
  isch müßt misch also selber beleidische wenn ich fremde kinner- * oder fremde leut ihr 

kinner beleidische wollte↓ 
 
(c) Conclusio: Unmöglichkeit bzw. Notwendigkeit der Faktizität behaupteten Handelns 
  ich hab mich also nie geäußert gege e behindertes kind503. 
 
In diesem Fall werden die wesentlichen Prämissen des Arguments expliziert. Oftmals genügt es 
jedoch, die Identitätszuschreibung in ein kontrastives bzw. konfirmatorisches Verhältnis zur strit-
tigen Geschehensbehauptung zu stellen (vgl. III.3.1, SN6: wenn man sisch des anhört die ver-
sion von herrn beck also- * [...] dann muß isch mich se"lbscht fragen was für ein untier 
daß ich bin). Entscheidend für das Zustandekommen der Conclusio sind in jedem Falle: 

• daß die Identitätszuschreibung als zweifelsfrei gültig gesetzt wird,  

• daß die kategoriengebundene Implikation kontextfrei und daher auch auf die umstrittene 
Situation anzuwenden ist, 

• daß die deontische (o.ä.) Regel als faktisch handlungsleitend akzeptiert wird. 

Im Gespräch "üble nachrede" insistiert der Schlichter darauf, daß Zeuginnen gesehen haben, daß 
Frau Schades (B) Sohn einen verlorenen Hundertmarkschein an sich nahm, während Frau Scha-
de nicht dafür bürgen könne, daß ihr Sohn das Geld nicht nahm, da sie in der Situation des Dieb-
stahls nicht zugegen war. 
 
(ÜN1A) 
 
43 B  ja ich kann- * auch vie"l sagen als zeugin ja↑    ich kann auch=n 
44 C                                                 ja aber- 
        
45 B                 en=ei"d schwörn↓ 
46 C  es stimmt aber überein-         die aussage der frau ritzbecker mit der  
 
47 B                  ja und ich- 
48 C  angabe der- * äh    kundin   der arztpraxis- * die also übereinstimmend 
 
49 C  sagen a: der eine ich habe geld verlorn und der andere sagt be: ich hab 
 
50 B                                                   ja ich kann- 
51 C  gesehn äh daß der sohn das in de ta"sche gesteckt hat-         +da sehn 
 
52 B           wie gesagt-                 ja- 
53 C  sie also vor jericht #ga"nz alt aus# wenn zwei leute sagen das is sache 
   KC                     #STACCATO-----# 
 
54 B                                               +<ich habe kein beweis 
55 C  das: sind un widerlegbare tatbestände nich↑ 

                                                           
503  Wie ich in III.3.1 dargestellt habe, sind weitere Zusatzprämissen notwendig, um die Conclusio im vorlie-

genden Fall vollständig abzuleiten. 
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Der Schlichter formuliert die Zurückweisung von Frau Schades Einwänden mit einem Indukti-
onsargument, das jedoch als deduktives, notwendig wahres Argument gerahmt wird. Er leitet aus 
den Prämissen der eine [sagt] ich habe geld verlorn (Z.49) und der andere sagt ich hab ge-
sehn daß der sohn das in de tasche gesteckt hat (Z.49/51) die Wahrheit der Behauptung, Frau 
Schades Sohn habe das verlorene Geld eingesteckt, als zweifelsfreie Conclusio ab (Z.53). Die 
Autorität der logischen Ableitung wird bekräftigt durch schriftlichkeitsförmige Gliederungs-
markierungen (a: [...] be:, Z.49), syntaktischen Parallelismus (der eine ich habe geld verloren 
[...] der andere [...] ich hab gesehn, Z.49/ 51), juristisches Register (unwiderlegbare tatbe-
stände, Z.55), Extremformulierungen (ga"nz alt, Z.53; unwiderlegbare, Z.54)504 und konseku-
tive Konjunktionaladverbien505 (also, Z.48, 53; also in SN4, Z.08; dann in SN6, Z.01; do in 
AS6, Z.09)506.  
 
 
(3) Belegforderungen und Demonstration von Lücken(losigkeit) 
 
Opponenten können gegenüber Behauptungen Skepsis zum Ausdruck bringen, indem sie Belege 
und Präzisierungen fordern507. Damit wird ein Glaubwürdigkeitstest initiiert, dessen Nicht-
Bestehen als Beweis von vor Ort erwiesener Unglaubwürdigkeit verwendet werden kann. Der 
Test wird idealtypischerweise in vier aufeinander folgenden Zügen vollzogen: 

(a) Proponent: Positionsetablierung 

(b) Opponent: Belege/Präzisierungen fordern 

(c) Proponent: (keine) Belege/Präzisierungen präsentieren 

(d) Opponent: (Un-)Glaubwürdigkeit feststellen (evtl. mit/ durch diskreditierende(r) Interpretati-
on präsentierter Belege). 

 
Die Forderung nach Belegen kann als Präsequenz für die Feststellung von Unglaubwürdigkeit 
aufgrund fehlender Belege bzw. Lückenhaftigkeit initiiert werden, wenn sich die Opponentin von 
Beginn an sicher ist, daß die Befragte keine oder nur diskreditierbare Belege vorbringen wird, 
bzw. entschlossen ist, keinen Beleg aus ihrem Munde zu akzeptieren. Es handelt sich dann um 
eine 'kollaborative Diskreditierungssequenz' (s. IV.2.2). Im Gespräch "alte sau" attakiert Frau 
Beck (A) wiederholt Frau Krafts (B) Behauptung, sie sei bei ihren Nachbarn verrufen508.  
 

                                                           
504  zu Extremformulierungen als Verfahren der Glaubwürdigkeitsbekräftigung s. IV.2.5, (1) 
505  s. von Polenz (1988, 279) und Berendonner (1983) zum Gebrauch schlußfolgernder Adverbien 
506  Die Validität dieses Quasi-Syllogismus (vgl. Salmon 1983, 119) als deduktives Argument hängt jedoch da-

von ab, ob gesichert ist, daß das anaphorische Pronomen das (Z.09) sich auf den identischen Gegenstand 
bezieht wie geld (Z.07), auf welches es koreferiert. Dies kann allerdings nicht als erwiesen gelten, da nicht 
angegeben wird, daß mindestens eine der Zeuginnen den Transfer des Geldscheins beobachtete. 

507  Da in diesem Fall die Verhandlung über die Position eines Sprechers im Fokus der Interaktionssequenz 
steht, werden die Auseinandersetzungsbeteiligten hier als 'Proponent' (= Positionsvertreter) und 'Opponent' 
(= Opponent gegen die Position) bezeichnet. Unbeschadet dessen kann natürlich der Opponent selbst Pro-
ponent einer anderen Position sein; im vorliegenden Sequenzmuster richten sich jedoch seine Aktivitäten 
nicht primär auf die Verteidigung seiner Position, sondern auf die Untergrabung der Gegenposition. 

508  Die folgenden Sequenzen werden in IV.4.5 im Fallzusammenhang diskutiert. 
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(AS12A) 
 
10 A                               we:r↑          <kein mensch↓> 
11 B  driwwe die leut wo se vorher gewohnt hawwe↓ die sache      mir sin froh 
 
12 A                                  #a:ch:#     dann sa↑che sie- * sa↑che     
KA                                 #ENTRÜSTET# 
13 B  daß mer die fra beck los hawwe↓             <sache die leut drüwwe>  
 
14 A  sie mir ei"n name↓                             dann is es      geloge- 
15 B  ja:↑               isch kenn se net mit name↑       die fraue↓  
 
Gleich zu Beginn weist Frau Beck Frau Krafts Behauptung zurück (we:r↑ <kein mensch↓>; 
Z.10). Anschließend initiiert sie den Glaubwürdigkeitstest: 

(b) Beleg-/Präzisierungsforderung: sa↑che sie mir ei"n name↓ 

(c) Ausbleibende(r) Beleg/Präzisierung: isch kenn se net mit name↑ 

(d) Feststellung der Unglaubwürdigkeit: dann is es geloge-. 
 
Kurze Zeit später wiederholt sich die Auseinandersetzung: 
 
(AS14A) 
 
07 A                                              die ganze leut a sie 
08 B i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑ 
 
09 A müsse doch en na"me sache kenne↓ * wenn se irgendwie was- 
10 B                                    die kann isch ihne a bringe wenn 
 
11 A                                        a:ch wer da"nn↑ 
12 B isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓       des spielt doch kä roll  
 
13 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt- 
14 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓ 
 
(b) Beleg-/Präzisierungsforderung: sie müsse doch en na"me sache kenne↓ 

(c) Ausbleibende(r) Beleg/Präzisierung: die kann isch ihne bringe wenn isch weeß was fer=n 
name daß se hawwe↓ 

(b') Beleg-/Präzisierungsaufforderung: a:ch wer da"nn↑ 

(c') Ausbleibender Beleg/Präzisierung: des spielt doch kä roll we"r [...] 

(d) Feststellung der Unglaubwürdigkeit durch Diskreditierung: des is bloß die fra kellergeischt 
wo hetzt- 

 
Gegen Ende des Gesprächs resümiert Frau Beck die Unglaubwürdigkeit ihrer Opponentin, in-
dem sie ihre Version als lückenhaft und ihre Erklärungen als Sammlung fadenscheiniger Vor-
wände abqualifiziert:  
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(AS15A) 
 
01 A wie sie sache doin bappalde wen mä"ne se=n domit↑ 
02 B                                                   isch <ke"nn> der monn 
 
03 A              ja waru"m <sa:ge se=n> dann doin bappalde des   sin lauder 
04 B net oder die männer wo mit ihne verkehre↓ isch ke"nn se net↓ 
 
05 A so sache wo  sie offe losse-       sie hawwe kä zeuge sie känne mir nit 
06 B                                    sowas hab isch awwer- * ←garantiert 
07 C          äh-                 <frau beck-> 
 
08 A sache was sie domit gemänt hawwe↓ 
09 B nischt gesacht↓→ 
10 C                            äh-    * frau beck jetzt↓ * jetz hot=s jetz 
 
11 A                      sie redde sisch uff ←je"dem aag aus↓→ 
12 C mü/ irgendwann müsse mer e end hawwe- 
 
Frau Beck zählt fehlende Präzisierungen und Belege auf (Z.01, 03/05/08). Sie unterstreicht die 
Unzulänglichkeit der gegnerischen Version dadurch, daß sie die fehlende Erläuterung der Belei-
digung doin bappalde als pars-pro-toto behandelt (des sin lauder so sache wo sie offe losse), 
ungeachtet der Erklärungen Frau Krafts und der Interventionen des Schlichters ihre Vorhal-
tungen in einem Zug amplifizierend aneinanderreiht und den listenartigen Charakter der Mängel 
durch anaphorische Wiederholung, analoge syntaktische Konstruktion und Asyndese (sie hawwe 
kä zeuge sie känne mir nit sache [...] sie redde [...]) hervorhebt509. Indem sie Frau Kraft gene-
ralisierend strategisch-unintegres Handeln vorwirft, führt sie ihre Vorhaltung zum klimaktischen 
Abschluß: 
 
   sie redde sisch uff ←j e" d e m  a a g  a u s↓→ 
-                         o 
-   o                          o 
-       o  o  o                       o 
-                  o 
-                                            o  
 
Der dreiklangähnlich absteigende Intonationsverlauf mit fallender Kadenz verdeutlicht in Ver-
bindung mit Verlangsamung des Sprechtempos und prosodischer Prominenz des Summativ-
Artikels (je"dem) den apodiktisch-konkludierenden Charakter des Verdikts über Frau Kraft. 
  Werden eingeforderte Belege bzw. Präzisierungen nicht erbracht, kann die gegnerische Version 
als lückenhaft diskreditiert werden. Indem Versäumnisse gesammelt und aufgezählt werden, 
wird eine verdichtete Kette von Indizien für Unglaubwürdigkeit konstruiert. Es wird eine Rheto-
rik der erdrückenden Masse (von Mängeln) und der Relevanz von Details und präzisen Darstel-
lungen benutzt. Beide Verfahren können umgekehrt genauso zum Erarbeiten von Glaubwürdig-
keit eingesetzt werden, wenn nämlich detaillierte, präzise Schilderungen abgegeben510 und statt 
Defekten positive Belege für eine Version aufgezählt511 werden. Lükenlosigkeit und Lücken-
haftigkeit stellen daher korrespondierende Kriterien für Glaubwürdigkeit bzw. Unglaubwürdig-

                                                           
509  zur Verwendung von Amplifikationen in Insistierenskontexten vgl. IV.2.5, (2) 
510  vgl. III.1.2 
511  s. IV.2.5, (2) 
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keit dar. Für die entsprechenden Kohärenz- und Vollständigkeitsanforderungen gelten keine Ab-
solutwerte. Sie variieren je nach Interaktionstyp und können unterschiedlich angesetzt werden. 
 
 
4.2. Konstruktion geteilten Wissens 
 
Seit sich in den letzten Jahren kognitionswissenschaftliche Forscher Pragmatik und Kommunika-
tion als Untersuchungsfeldern verstärkt zugewandt haben, ist geteiltes Wissen ('shared know-
ledge') zu einem Schlüsselkonzept für die Erklärung interaktiver Verständigung und Kooperation 
geworden512. Wissen gilt dann als geteilt, wenn gilt: A weiß, daß p; A weiß, daß B weiß, daß p; 
A weiß, daß B weiß, daß A weiß, daß p513. H.H. Clark hat in einer Reihe von Untersuchungen 
gezeigt, daß interaktive Koordination jedoch nicht durch die Präsupposition geteilten Wissens 
gewährleistet werden kann: Welche Wissensbestände relevant sind, muß in Prozessen reziproker 
Präsentation und Bestätigung von Interpretationen ausgehandelt werden514. Aus dieser, auf fakti-
sches interaktives Handeln ausgerichteten Untersuchungsperspektive wird nicht danach gefragt, 
wie und welche mentalen Repräsentationen handlungs- und verstehenskonstitutiv sind. Im Mit-
telpunkt steht vielmehr, wie, wann und wozu welche mentalen Zuschreibungen von Interaktanten 
als gültig, fraglich, relevant oder handlungsverbindlich für die Abwicklung ihrer Interaktion in 
der Interaktion konstruiert werden515. Wissen wird hier nicht als Grund für Handeln untersucht, 
sondern Gegenstand der Analyse sind Handlungen, mit denen begründet und Wissen formuliert 
wird. 
  In Auseinandersetzungen um die Geltung von Behauptungen benutzen Gesprächsteilnehmer 
rhetorische Konstruktionen geteilten Wissens als Ressource für den Entwurf intersubjektiv plau-
sibler Darstellungen vergangenen Geschehens und zur Bewertung von und Entscheidung zwi-
schen rivalisierenden Positionen. Die Berufung auf gemeinsames Wissens dient dabei kaum der 
Verständigungssicherung, sondern vor allem der Regulation interaktionsprozessualer Entwick-
lungen. Indem Versionen als Darstellungen intersubjektiv bekannter bzw. normaler Sachverhalte 
eingeführt werden, werden Behauptungen in sozialem Konsens verankert, welcher auch Oppo-
nenten bzw. Adressaten (kontrafaktisch) einschließt516. Aus unterstellter Übereinstimmung wird 
Handlungsverbindlichkeit gewonnen: Intersubjektiv Geltendes wird als interaktiv Verpflichten-
des eingeführt, das Zustimmung fordert und als unstrittige Grundlage weiteren Handelns ange-
setzt wird. Nicht das Wissen selbst, sondern die praktischen Implikationen des Geteilt-Seins ma-
chen es als diskursive Ressource im Kampf um Glaubwürdigkeit geeignet. Vier Formen der rhe-
torischen Konstruktion und Invokation geteilten Wissens werden im folgenden vorgestellt: 

(1) Konstruktion kultureller Modelle 

(2) Berufung auf Wissen und Versprechen des anderen 

(3) intersubjektive Überprüfbarkeit 

(4) Plausibilitäts- und Absurditätsargumente. 
 
                                                           
512  z.B. Airenti et al. (1993); Allen (1987, 435ff.); Grosz & Sidner (1990); Hobbs & Evans (1980) 
513  Die meisten Autoren halten die triadische Struktur der Wissenszuschreibung für hinreichend und verneinen 

die Notwendigkeit, einen infiniten Regreß eingebetteter Zuschreibungen annehmen zu müssen. Die triadi-
sche Zuschreibung liegt ebenso dem Erfolg von Sprechakten zugrunde. 

514  s. Clark (1992); Clark & Schaefer (1989); Clark & Wilkes-Gibbs (1986) 
515  vgl. Coulter (1989) 
516  Man kann sagen, daß die Konsenstheorie der Wahrheit (z.B. Habermas 1973) rhetorisch benutzt wird: 

Wahr ist, wozu alle zustimmen (vgl. Potter & Edwards 1990). 
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(1) Konstruktion kultureller Modelle 
 
Sozialkognitive Forscher sehen in geteilten Wissensbeständen die Basis der Sozialität und des 
Status des einzelnen, als kompetentes Mitglied am Leben einer Gruppe teilnehmen zu können. 
Den Kern der "denkenden Gesellschaft" (Moscovici 1984, XX) machen kulturelle kognitive Mo-
delle normaler Welt aus, die von Mitgliedern einer Kultur geteilt werden und in selbstverständli-
cher, zumeist impliziter Weise ihr Interpretieren und Handeln anleiten517. Diese Modelle sollen 
sowohl deskriptiv (zum Beschreiben, Verstehen, Inferieren, Planen) als auch präskriptiv gelten 
(zum Beurteilen, Rechtfertigen von Handlungen, Bilden von Erwartungen, Setzen von Zielen). 
In Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit könnten kulturelle kognitive Modelle 
daher Plausibilitätskriterien für glaubwürdige Darstellungen beinhalten und typische, wahr-
scheinliche Szenarien vorzeichnen, die zur Konstruktion akzeptabler Versionen und zur Beur-
teilung von Geschehensbehauptungen benutzt werden können. 
  Im folgenden wird jedoch aus konzeptuellen und methodologischen Gründen eine andere Stra-
tegie verfolgt518. Statt den mentalen Gebrauch kultureller kognitiver Modelle zu rekonstruieren, 
wird der situierte sprachliche Entwurf kulturellen Wissens untersucht. Dabei interessiert, wie 
kultureller Konsens als solcher linguistisch konstruiert wird und welche funktionalen Potentiale 
die Hervorhebung von Gemeinsamkeit im Kontext der Auseinandersetzung um widerstreitende 
Positionen mit sich bringt. Auf diese Weise können dialogische Entwicklung und situiert-zweck-
bezogener Einsatz kultureller Modelle analysiert werden; beide Aspekte werden von den 
genannten Theorien zwar oftmals als genetisch bzw. pragmatisch entscheidende Faktoren postu-
liert, wurden bislang jedoch kaum untersucht. 
 
Nachdem im Gespräch "schnellredner" die Parteien ihre rivalisierenden Versionen dargestellt 
haben, entwirft der Schlichter eine Sicht des Konflikts, die auf als geteilt unterstelltem Wissen 
über Konfliktdynamik beruht: 
   

                                                           
517  Konzepte, für die diese Annahmen zentral sind, wurden parallel in Kognitionswissenschaft, Kognitiver 

Anthropologie, Sozialpsychologie und Kognitiver Linguistik entwickelt: 'cultural meaning systems' 
(D'Andrade 1984), 'cultural models' (Quinn & Holland 1987), 'idealized cognitive models' (Lakoff 1987), 
'frames' (Fillmore 1982 und 1985), 'soziale Repräsentationen' (Moscovici 1984), 'scripts' (Schank & Abel-
son 1977) und 'memory organizing packages' (Schank 1982). Im gegenwärtigen Diskussions-
zusammenhang kann vernachlässigt werden, daß zwischen diesen Konzepten tw. erhebliche Diskrepanzen 
über Repräsentationsformate, Modellarchitektur, Genese, Flexibilität oder Kompositionalität der ange-
nommenen kognitiven Strukturen bestehen. Im Unterschied zu anderen kognitionswissenschaftlichen An-
sätzen (etwa der ACT-Theorie (Anderson 1983), 'mental models' (Johnson-Laird 1983), 'situation models' 
(van Dijk 1987)) sind die genannten Konstrukte jedoch ausdrücklich als kulturell verbreitete, nicht indivi-
duell konstruierte Wissensbestände konzipiert. 

518  Zu den gravierenden konzeptionellen und empirischen Problemen von Modellen 'geteilten Wissens', die in 
der Einleitung zu III.4 angesprochen wurden, gesellt sich ein methodologisches Problem. Kann nicht am 
Gespräch gezeigt werden, daß und wie postulierte kognitive Strukturen und Prozesse für das Interaktions-
handeln maßgeblich sind, entsteht die Gefahr, daß lediglich Analytikerintuitionen bzw. in anderen Kontex-
ten gewonnene Befunde auf das Gespräch übertragen werden. Mentalistische Postulate scheinen mir nur 
dann hilfreich zu sein, wenn mit ihnen latente Dynamiken von Gesprächsprozessen (nicht aber der Sinn 
einzelner Äußerungen!) expliziert werden können, die sonst unbemerkt bleiben. Für eine rhetorisch interes-
sierte, empirische Gesprächsanalyse stellt sich jedoch die Aufgabe zu zeigen, wann, wie und wozu Versio-
nen von Personengruppen oder Sachverhalten als kulturell verbindliche Interpretationen im Gespräch kon-
struiert und relevant gemacht werden. Entsprechend wird in der Folge nicht von kulturellen kognitiven 
Modellen die Rede sein: Ich untersuche kulturelle Modelle als gesprächsweise entworfene Geltungen, ohne 
damit entsprechende mentale Strukturen zu unterstellen. 
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(SN7A) 
 
01 C so wie ich die sache jetz seh- * des wissn wir ja auch aus unserer- * 
02   le"benserfahrung →>isch hab vorin schon gsacht-← * wir sind alle nischt 
03   mehr- * zwonzich über des alter sin mer alle schon draus-< * ←äh wir 
04   wissen doch- * wo was:- * hergsacht wird wird was hingsacht sacht man in 
05   pfarrheim- * ä:h u:n wahrscheinlich hat jeder so e bissl an dem ding 
06   gedre:ht↑ * bis es so rischtisch e"skaliert i"st- * un dann also hier- 
07   * auf diesm- * ä:h auf diese- * höhe →möcht ich mal sare← auf diese- * 
08   spitze des eisbergs gekommen ist- [...] 
 
Während die Parteien die jeweilige Gegenseite als Verursacher des Konflikts ausmachen und ei-
gene Vergehen weitgehend bestreiten, entwirft der Schlichter ein Szenario symmetrisch eskalie-
render Streitdynamik, die von beiden Opponenten gleichbeteiligt in Aktions-Reaktions-Zyklen 
vorangetrieben wird (Z.03-08). Der Schlichter gründet seine Version nicht auf der Erwägung von 
Darstellungsmomenten der Parteien, sondern leitet sie aus kulturellem Wissen ab, welches durch 
ein (autoritatives) Sprichwort verbürgt ist (Z.04f.). Der Formulierungsprozeß der Einführung des 
Konfliktmodells ist systematisch darauf angelegt, Geteiltheit, Verbindlichkeit und Akzeptabilität 
des kulturellen Wissens abzusichern und es als Entscheidungsgrundlage für den strittigen Fall zu 
etablieren. Der Schlichter appelliert zunächst präsupponierend an Merkmale aller Interaktanten 
(lebenserfahrung, Z.02; nischt mehr zwonzisch, Z.02f.), die abseits der Opposition der Partei-
en verbindende Gemeinsamkeiten darstellen und vorteilhaft konnotiert (i.S. von 'Vernünftigkeit', 
'Reife') sind. Die Figur der Konstruktion von Zusammengehörigkeits- und Konsensunterstellung 
wird fortgeführt mit der Evokation gemeinsamer regionaler Identität (Z.04f.: Sprichwort; sprach-
liche Akkommodation durch dialektale Lautung519; sacht man in pfarrheim). Die Adressaten 
werden durch hochgradige kohäsive Dichte der Redegestaltung kontinuierlich in die Entwick-
lung der Konfliktversion eingebunden: sie entsteht unter rekurrenter Benutzung und verstärken-
der Einfügung inkludierender Personenreferenzen (Z.01: wir, unserer; Z.02: wir, alle; Z.03: 
mer alle, wir; Z.04f.: man in pfarrheim; Z.06: jeder) und Gemeinsamkeit und Selbstverständ-
lichkeit unterstellender Modalisierungen (Z.01: wissn ja auch; Z.02: vorin schon; Z.04: wissen 
doch). Geteiltes Wissen wird also weder stillschweigend vorausgesetzt noch bloß expliziert, 
sondern mit erheblichem rhetorischen Aufwand als solches angebahnt, gerahmt und in seinem 
intersubjektiven und bindenden Charakter aktiv konstruiert. 
  Das im Sprichwort komprimierte und in der Folge auf den Konflikt übertragene kulturelle Mo-
dell (Z.05-08) wird als fraglos valide Faustregel der Wahrheitsfindung eingeführt. Der Schlich-
ter konstruiert eine Gewißheit, die angeblich bereits von allen Beteiligten gewußt wird und daher 
eine hohe Zurückweisungsschwelle mit sich bringt520. Er rahmt Zustimmung zu seiner Kon-
fliktdefinition vorgreifend als Akt, der von Reife und Abgeklärtheit zeugt und die antizipatorisch 
vorgenommene Zuschreibung von Vernünftigkeit bestätigt. Er macht Einlenken als ehrenwerten, 
verdienstvollen Akt attraktiv und leistet einen Sympathievorschuß, der allerdings Handeln er-
heischt, das ihn rechtfertigt. Die kontrafaktisch-idealisierende Zuschreibung von Vernünftigkeit 
                                                           
519  Giles (1982) und Giles & Coupland (1991, v.a. Kap.3) diskutieren, wie sprachliche Akkommodation zur 

Signalisierung von Gemeinsamkeit eingesetzt wird; speziell zu Dialekt s.a. Keim (1995, 361ff.). 
520  Formelhafte Wendungen (Sprichwörter, Gemeinplätze oder Routineformeln) sind linguistische Sedimenta-

tionen kulturellen Gedächtnisses (vgl. Coulmas 1981). Mit ihnen ist die Autorität des kulturell Allgemei-
nen assoziiert, und sie appellieren an übergreifende Gemeinsamkeiten zwischen Vertretern konfliktärer Po-
sitionen, die so als anerkennenswerte Mitglieder einer verbindenden Lebenswelt angesprochen werden. Sie 
sind daher besonders geeignet, heikle oder strittige Gesprächsthemen mit ratifikationsfähigen Formulierun-
gen abzuschließen, die eine unbelastete Fortsetzung des Gesprächs ermöglichen (Beckmann 1991; Drew & 
Holt 1988; Feilke 1989; Quasthoff 1983). 
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als Teilhaber kulturellen Wissens bedroht Adressaten zugleich implizit mit dem Entzug von An-
erkennung, sollten sie den Handlungsverpflichtungen, die sich aus dem askribierten Status erge-
ben, nicht nachkommen. Daß dabei mit dem kulturellen Modell eine Konfliktdefinition vor-
geschlagen wird, die zu beiden Parteienversionen in erheblichem Gegensatz steht und sie damit 
implizit als unglaubwürdig zurückweist, wird vom Schlichter zugunsten der Aufwertung von 
Kompromißbereitschaft unsichtbar gemacht. Den Parteiendarstellungen wird nicht explizit wi-
dersprochen, Glaubwürdigkeitsmängel werden nicht fokussiert. An ihre Stelle setzt der Schli-
chter eine Version, die für alle erklärtermaßen glaubwürdig und akzeptabel ist.  
  Im weiteren Verlauf der Entwicklung des Vergleichsvorschlags entzieht der Schlichter schließ-
lich Glaubwürdigkeitsansprüchen explizit ihren Status als Entscheidungskriterium für eine kon-
sensuelle Konfliktdefinition: 
 
wä"r es nischt eine möglischkeit- * daß man hier sacht↓ * äh gut was passiert 
ist ist passiert↑ * es <läßt sisch heute o"hnedies nach so langer zeit kaum 
noch mit letzter sischerheit aufklären we"r- * wa"s gesacht hat-> * äh wir 
entschuldigen uns gegenseitisch- * für das was passiert ist- 
 
Die Lösung des Konflikts beruht nach diesem Entwurf gerade nicht darauf, daß vergangene Vor-
fälle adäquat rekonstruiert werden (können); sie gründet darauf, daß eine für alle Parteien akzep-
table Regelung möglich ist, weil partikulare Behauptungen nicht zu prüfen sind und daher ein 
fallunabhängiges, geteiltes und daher zustimmungserheischendes kulturelles Modell als Reprä-
sentation des Geschehenen eingesetzt werden kann. 
 
Kulturelle Modelle von Glaubwürdigkeit können an unterschiedlichen Facetten von Gesche-
hensdarstellungen ansetzen. Im folgenden Beispiel aus dem Gespräch "üble nachrede" wird ein 
kulturelles Modell der Unglaubwürdigkeit von Mitgliedern einer Personenkategorie konstruiert. 
Der Schlichter hält Frau Schades Beteuerungen, ihr Sohn habe kein Geld gestohlen, entgegen, 
daß Kinder bekanntermaßen unehrlich seien: 
 
und äh ich nehme das durchaus der frau ritzbecker ab daß das so gewe"sen is↓ 
ch=meine kinder- * wir kennen das- * die sajen- * weiß ich nix von bestreiten 
das streitn das ab- * und sagen bin ich nich gewesen sie" könn=s nich nach-
prüfen w/ * wenn sie nich dabeiwarn↓ 
 
 
(2) Berufung auf Wissen und Versprechen der anderen 
 
Gegenüber der Konstruktion kulturell verbreiteter Wissensbestände bringt die Berufung auf er-
eignisspezifisches Wissen des Adressaten zusätzliche beziehungsbezogene Reziprozitätsverp-
flichtungen mit sich. Indem einem Opponenten explizit zugeschrieben wird, von Sachverhalten 
die gleiche Kenntnis wie der Sprecher zu haben und folglich auch die gleiche Version für wahr 
zu halten, wird ihm bedeutet, daß der Sprecher nicht bereit ist, antagonistische Darstellungen und 
Handlungen als auf Unwissenheit oder diskrepanter Perspektive beruhend hinzunehmen. Handelt 
der Adressat nicht gemäß der Wissensbestände, über die er unterstelltermaßen verfügt, macht er 
sich nicht nur faktisch falscher Aussagen schuldig, sondern handelt darüber hinaus in strategi-
scher Weise unaufrichtig und verletzt damit Basisregeln interaktiver Kooperation521. Spezi-

                                                           
521  zum Konzept der Basisregeln s. Cicourel (1972); Schütze et al. (1973) 
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fisches Wissen wird typischerweise auf insistente Zurückweisungen hin zugeschrieben und mit 
mentalen Verben, die epistemische Zustände ausdrüken, als solches verdeutlicht: 
 
- und hier war das mitge/ mithörgerä:t- * >oder net das mithörgerät sondern 

sondern der< verstä"rker telefonverstärker ei"ngeschaltet- ** des wissen 
sie genau"-  

 
- awer nit abstreite↓ und mi"sch als lügnerin denn sie" ist die lügnern des 

werre sie genau wisse↓ 
 
- denke sie an die geburt vun ihrm kind wie sie do geloge hawwe↓>> 
 
Mit Berufungen auf sein spezifisches Wissen wird dem Adressaten vorgeworfen, den Interakti-
onsverlauf zu blockieren, welcher ihm selbst als verpflichtende Normalform bekannt ist522. In-
dem Reziprozität als kognitive Faktizität zugeschrieben ("Ich weiß, daß du weißt") und Konsens 
als eigentlich bereits bestehend unterstellt wird ("Ich weiß, daß du weißt, daß wir beide wissen"), 
wird ihre praktische Einlösung gefordert ("Handle nach dem, was du weißt") und zu verstehen 
gegeben, daß Verweigerungen als durchsichtige Manöver des Sich-dumm-Stellens523 oder des 
Verdrehens von Tatsachen durchschaut werden. Wie bei der Konstruktion von Widersprüchen 
wird der Attackierte gegen sich selbst ausgespielt: Das ihm unterstellte, mit der Sprecherauf-
fassung identische Wissen straft seine entgegengesetzten Aussagen Lügen. Zudem wird zu ver-
stehen gegeben, daß Zurückweisungen als besonders massiver Affront gegen den Sprecher inter-
pretiert werden, da mit ihnen sein Status als (kognitiv) kompetenter Interaktionsteilnehmer mi-
ßachtet wird524. Wird die Unterstellung von gemeinsamem Wissen mit der Unterstellung einer 
guten Sozialbeziehung verquickt, wird der Adressat zusätzlich in die Lage versetzt, nur um den 
Preis einer schweren Beziehungsschädigung widersprechen zu können und den Sprecher schwer 
zu kränken, indem er dessen Sympathie und Vertrauen auf Solidarität zurückweist. Eine solche 
Funktionalisierung von Verbundenheit geschieht mit der folgenden Bekenntnisaufforderung: 
 
herr heilmann mir kennen uns doch einundzwanzig jahre hab/ haben mi"r schon 
mi ein auseinandersetzung gehot ower hab i"ch sie schon mui persönlich 
beleidigt- * ←ja oder nein- * mehr will ich nicht wissen-→ **  
  
Öffentlich eingegangene Selbstverpflichtungen nicht einzulösen  bildet neben (expressiver) Un-
aufrichtigkeit den wichtigsten nicht-propositionsbezogenen Fall von Unglaubwürdigkeit. Bei-
spiele dafür sind 'Versprechen brechen' oder 'Ankündigungen und Drohungen nicht wahr ma-
chen'525. Im Gespräch "rauferei" erklärt der Schlichter, er könne für Hausfriedensbruch keine 
Strafe aussetzen, da er kein Richter sei. Dies könne nur durch Entschuldigung abgegolten wer-
den, außerdem sei auf Wunsch der Antragstellerin ein Bußgeld gegen die Opponentin festzuset-
zen. Frau May erinnert den Schlichter an ein früheres Versprechen, was für sie offenbar im Wi-
derspruch zu seinen Ausführungen steht: 
 
                                                           
522  vgl. Kallmeyer (1979a); zum Konzept der Normalform s. Cicourel (1975) 
523  vgl. Kallmeyer (1977)  
524  i.e. der Adressat versucht, ihn für dumm zu verkaufen 
525  In einer von mir angelegten Sammlung von Presseausschnitten, die (Un-)Glaubwürdigkeit thematisieren, 

wird diese Facette von Glaubwürdigkeit am häufigsten behandelt. Vor allem wenn von "Unglaubwür-
digkeit von Politikern (bzw. politischen Erklärungen, Handlungen)" die Rede ist, bezieht sich dies zumeist 
nicht auf Lügen, Tatsachenverfälschungen etc., sondern auf die Einlösung von Ankündigungen bzw. die 
"Übereinstimmung von Reden und Tun". 
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aber sie haben doch zu mi"r gesagt das bestimmen sie"↓ 
 
Die prominente Akzentuierung der Personalpronomina hebt den Charakter des Versprechens als 
verbindlicher interpersonaler Vereinbarung hervor.  
  Wie bei expressiver Unaufrichtigkeit sind es Intentionsbekundungen, die unglaubwürdig wer-
den; es handelt es sich hier jedoch um vergangene Akte, welche dadurch diskreditiert werden, 
daß in der Folge Handlungen generell bzw. zu der Gelegenheit ausbleiben, zu der sie auszufüh-
ren sich Sprecher verpflichtet haben. Ein solches Versäumnis konstituiert einen Reziprozitäts-
verstoß: Derjenige, in dessen Interesse das Versprechen ausgesprochen wurde, kann sich darauf 
berufen, sein Tun und Unterlassen im Vertrauen auf die Einlösung des Versprechens organisiert 
zu haben und durch den Vertrauensbruch ungerechtfertigte Nachteile zu erleiden. Die interper-
sonell-aktionale Verläßlichkeit desjenigen, der sich verpflichtet hat, ist infragegestellt; sein Sta-
tus als kompetenter Partner ist bedroht, da er sich interaktionskonstitutiven Verbindlichkeiten 
entzieht und damit Kooperationsvoraussetzungen verletzt, auf denen das Handeln seines Partners 
beruht.  
 
 
(3) Intersubjektive Überprüfbarkeit 
 
Interaktanten können darauf verzichten, gegnerische Darstellungen manifest zu attackieren, in-
dem sie "die Tatsachen selbst sprechen lassen" und so Adressaten auf Unglaubwürdigkeit schlie-
ßen lassen. Dazu kann die Möglichkeit entworfen werden, über fragliche Ereignisse sei anhand 
von Tests zu entscheiden, deren Ergebnisse intersubjektive Evidenz zeitigen. Dabei wird das 
Testergebnis vorweggenommen, indem an geteiltes Weltwissen appelliert wird, aus dem die 
wahrscheinlichen Resultate zu schließen sind. Die Berufung auf den Test suggeriert, daß das 
Problem der faktischen Unverfügbarkeit des vergangenen Geschehens durch eine Wiederholung 
des Geschehens gelöst werden kann.  
  Im Fall "schnellredner" behauptet Herr Beck, Herr Neumeier habe seine Uhr bei einem tätli-
chen Angriff auf ihn beschädigt. Herr Neumeier weist diesen Vorwurf mit einer hypothetischen 
Argumentation zurück: 
 
do mißt i scho"n- * mit- * ←zwei" hände- * drücken oder isch w/ * weiß net 
wie des rein teschnisch möglisch is daß man mit dem- * hier die uhr- * ka-
puttdrücken kann also↓ * mein ich bin ja kei"n adonis↓ * aber äh- *1,5* des 
i:s dem- * herr beck seine ver<sion-> 
 
Herr Neumeier enthält sich einer expliziten Bewertung der Version seines Kontrahenten. Er deu-
tet in wissenschaftlicher Modalisierung (rein teschnisch) und mit hypothetisierender Argumen-
tationsfigur auf die physikalische Unmöglichkeit des Vorgeworfenen. Er stilisiert sich als uninte-
ressierten Gutachter, dem eine experimentell zu erweisende Behauptung noch nicht plausibel 
gemacht werden konnte und bringt seine körperliche Konstitution als erschwerende Nebenbedin-
gung ins Spiel (mein ich bin ja kein adonis526). Er verzögert die Progression seines Beitrags, 
sodaß dem Schlichter Zeit bleibt, aus Herrn Neumeiers Argumentation und seiner gespielten Rat-
losigkeit aufgrund eigenen Weltwissens die Unglaubwürdigkeit von Herrn Becks Vorwurf zu in-
ferieren (aber äh- *1,5* des i:s [...])527. 

                                                           
526  Es handelt sich um einen Malapropismus, die adäquatere mythologische Figur wäre Herkules. 
527  vgl. Drew (1992) zur Inferenzsteuerung in Gerichtsverhandlungen durch Pausieren 
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  Herr Beck nimmt einige Minuten später dieses Szenario auf und macht eine gegenteilige Vor-
hersage: 
 
mir könne vielleischt mol irgendwie wenn=s e möglischkeit is en test mache 
[...] wern se mol feststelle was für kra"ft do dahinner gschteckt hat ja 
 
Er übernimmt die expertische Attitüde und steigt auf das Kriterium 'experimenteller Nachweis 
der Behauptung' ein. Er begegnet der hypothetisierenden Infragestellung mit der Fiktion der 
Möglichkeit, die strittige Frage vor Ort entscheiden zu können. Herr Beck zeigt, daß er nicht 
darum verlegen ist, dem Kontrahenten auf der gleichen Ebene zu begegnen und ihn mit den ei-
genen Waffen zu schlagen.  
 
 
(4) Plausibilitäts- und Absurditätsargumente 
 
Glaubwürdigkeit von Behauptungen kann umkämpft werden, indem Alternativen zu strittigen 
Behauptungen konstruiert werden. Skepsis wird zum Ausdruck gebracht, indem plausiblere Al-
ternativen entwickelt und offensichtlich unplausible Konsequenzen aus attackierten Darstellun-
gen abgeleitet werden; Positionen werden verteidigt, indem sie mit absurden Alternativen kon-
trastiert werden, die als einzig mögliche, aber offensichtlich inakzeptable Gegensicht eingeführt 
werden. Mit diesen Verfahren werden strittige Behauptungen aufgrund von Plausibilität als ein-
ander (relativ) über- bzw. unterlegen ausgewiesen und umkämpft.  
  Diese Verfahren und ihr Zusammenspiel werden an zwei Sequenzen aus dem Gespräch "kartof-
felklau" demonstriert. Die Auseinandersetzung um Frau Heulers (B) Behauptungen, sie werde 
regelmäßig -vermutlich von Hausbewohnern- bestohlen, beherrscht weite Strecken des Ge-
sprächs. Die Schlichterin benutzt dabei überaus häufig die Technik, plausible Alternativen zur 
Diebstahlbehauptung zu konstruieren, die das Verschwinden der Dinge (besser) erklären. Frau 
Heuler kontrastiert dagegen die Dieb-stahlbehauptung mit Alternativerklärungen, deren Absur-
dität nahelegt, daß keine andere Erklärung als Diebstahl offensteht: 
 
(KK4) 
 
01 C  mer wollte eigentlich nu"r etwas aushole um ä zu beleuchte↑ * daß: sie 
 
02 C  also auch frü"her schon äußerunge getan ham↑ * die sich als unwahr 
 
03 C  herausgestellt haben↓ 
04 B          <nei"n die ham sich nicht als unwahr/> HOLT LUFT das holz ist 
 
05 C                                                              ah ja 
06 B  ja nicht >zum fenster hinausgeflogen< oder ham=s die mäu"se gefressen↓ 
 
07 C  aber es gibt ja noch mehrere mieter im haus↑528 
08 B                                               +<nei"n↑> * die s/ * die 
09 B  schließen a"lle aus↓ 
 

                                                           
528  Dieser Einwand bezieht sich auf Frau Heulers anfängliche, später zurückgenommene Behauptung, die Fa-

milie Bauer (A2 und A3) habe ihr Holz gestohlen. 
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In der folgenden Sequenz wird Frau Heulers Behauptung, Kartoffeln seien aus ihrem Keller ent-
wendet worden, umstritten: 
 
10 C  also ich ich ä:h- *1,5* versteh eigentlich net frau >äh heuler wie 
 
11 C  sie diese behauptungen →aufstelle könne obwohl der<← so:"hn ... 
12 B                                          <die heinzelmännchen    ham se 
 
13 C                      +bitte↑             ah ja vielleicht 
14 B  doch nicht (habt↓)>          die heinzelmännchen waren nicht da- 
 
15 C  vielleicht hat ihr so:hn ab und zu →grad se/ wenn sie sagen← 
 
16 C  ihr sohn trägt se ho:ch↑ * der trägt se aber ho:ch- 
17 B  ←der ge:"ht ja gar nicht in der- * o"ch            i"ch mache ja das↓→ 
 
18 C                                →ah ja mitunner täuscht ma sich rutsche 
19 B  * der trägt bloß die flaschen (runter↓) 
 
20 C  die kartoffeln zusa"mme↑ →kann=ich mir vorstelle 
 
21 C  wenn man se uff=e be"rg hawwe↓←← 
22 B  lie"be frau ich habe            →vie"r zentner drei-← * vier drei                  
 
23 B  viertel zentner↓ * es gehen genau fü"nf zentner rein↓ * un:- * wie kenn  
 
24 B  denn die zusammen wenn ich noch nicht mal eine we"ggenommen (habe) ich  
 
25 C                                        ja jetz   äh- * ihr sohn hat 
26 B  habe hier vorne noch keine einzige weggenommen↓ 
 
27 C  übrigens da- * dreiundachzig auch äh vor der polizei gsagt daß sie also  
 
28 C  den keller mit me"hreren schlössern versehen haben↓ * ja jetz stelle  
29 B                                               ja↓ 
 
30 C  sisch mal vor die leut müßte- * egal wen sie beschuldige- * leut müßte 
 
31 C  me"hrere schlösser- * oder nachschlüssel für mehrere schlösser 
 
32 C  haben↓          a"ch frau heu:"ler des   is doch=n u"ndi:"ng- 
33 B  ha"m   se auch↓           nachschlüssel↓ 
 
34 C                  +wirklich en/ würd(=es als=n unding-) 
35 B  na"chschlüssel↓ 
 
Frau Heulers Wahrnehmung, Besitztümer kämen ihr abhanden, wird von den Interaktanten nicht 
bestritten. Strittig ist hingegen die Erklärung für das (wahrgenommene) Verschwinden. Die 
Schlichterin bietet mehrere Alternativen an: 

• aber es gibt ja noch mehrere mieter im haus↑ (Z.07; als Einwand gegen die Behaup-
tung, Familie Bauer habe gestohlen) 
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• vielleicht hat ihr so:hn ab und zu →grad se/ wenn sie sagen← ihr sohn trägt se ho:ch↑ * 
der trägt se aber ho:ch- (Z.15f.) 

• →ah ja mitunner täuscht ma sich rutsche die kartoffeln  
 zusa"mme↑ →kann=ich mir vorstelle wenn man se uff=e be"rg hawwe↓←← (Z.18-21). 

Die Schlichterin bestreitet nicht explizit Frau Heulers Diebstahlbehauptung. Sie zeigt vielmehr 
Skepsis, indem sie sie nicht ratifiziert. Während Frau Heuler die Variable Z im Erklärungs-
schema 'Objekte XY sind verschwunden, weil Z' mit der Diebstahlthese füllt, bietet die Schlich-
terin alternative Kandidaten für Z an. Der Möglichkeitscharakter des Vorgeschlagenen wird 
durch subjektivierende und restringierende Modalisierungen verdeutlicht (vielleicht, ab und zu, 
Z.15; mitunner, Z.18; kann ich mir vorstelle, Z.20). Die Alternativen zeichnen sich dadurch 
aus, daß sie alltagsweltlich plausibel sind, im bisherigen Gesprächsverlauf noch nicht ausgesch-
lossen wurden und bagatellisierende Erklärungen geben, die die Schuldhaftigkeit des (vermeint-
lichen) Verlusts abweisen bzw. unfeststellbar machen. Frau Heuler wird unter Be-
gründungsdruck gesetzt, will sie die Alternativbehauptung zurückweisen: Sie muß ausweisen, 
daß ihre These überlegen ist, indem sie Argumente gegen die Alternativargumente entwikelt (Z. 
08f., 17/19, 22-26). Es entspinnt sich ein reflexiver Argumentationsprozeß: Es werden Einwände 
gegen Einwände entwikkelt; es resultiert eine iterative Abfolge der Aktivitäten 'Alternati-
verklärungen entwickeln' und 'Alternativerklärungen entkräften'. Sie scheint einer Rhetorik des 
besseren Arguments zu folgen. Die Schlichterin ratifiziert jedoch nicht Frau Heulers Ent-
gegnungen, sondern schiebt jeweils direkt einen weiteren Einwand nach. Die Häufung skepti-
scher Einwände deutet an, was später manifest wird (s.u.): Die Schlichterin betrachtet Frau Heu-
lers Version von vornherein als unglaubwürdig. Sie sagt dies aber nicht von Beginn an, sondern 
sucht die Adressatin dazu zu bewegen, "von sich aus" von der Diebstahlbehauptung abzulassen 
und eine der Alternativerklärungen zu akzeptieren. 
 
Das letzte Argument der Schlichterin besteht in einer absurden Schlußfolgerung: 

 ja jetz stelle sisch mal vor die leut müßte- * egal wen sie beschuldige- * leut müßte 
me"hrere schlösser- * oder nachschlüssel für mehrere schlösser haben↓ (Z.28-32).  

Absurde Schlußfolgerungen zeichnen sich dadurch aus, daß eine Darstellung "zunächst als wahr 
präsupponiert wird, dann aber so weitergesponnen wird, daß das Resultat dieser Weiterentwick-
lung alltagsweltlichen Plausibilitätsmaßstäben in eklatanter Weise widerspricht" (Nothdurft 
1997a, Kap.3.5.3.). Das Argument geht von einer Conclusio und zwei Prämissen aus: Frau Heu-
lers Diebstahlthese, die Auskunft des Sohnes, seine Mutter habe ihren Keller mit mehreren 
Schlössern gesichert, und das Verschwinden von Gegenständen. Die Schlichterin mahnt an, daß 
die Diebstahlconclusio eine weitere Prämisse benötigt, die sie benennt und als zwingend erfor-
derlich darstellt - die jedoch offensichtlich absurd ist529. Die absurde Schlußfolgerung konstitu-
iert einen Rationalitätstest: Frau Heuler hat die Chance, sich als rational zu erweisen, indem sie 
Einsicht zeigt und bestreitet, daß die absurde Schlußfolgerung wahr ist. Aufgrund der aufgebau-
ten Implikation hieße das für sie zugleich, ihre Anschuldigung aufzugeben. Konnte die Verhand-
lung um den Diebstahlvorwurf bis dahin als deliberative Anstrengung gemeinsamer Wahrheits-

                                                           
529  In schematischer Darstellung: 
 (1) Objekte verschwinden aus Frau Heulers Keller. 
 (2) Frau Heulers Keller ist mit mehreren Schlössern gesichert. 
 (3) Mehrere Leute haben für diese Schlösser Nachschlüssel. 
 -------------------------------------------------------------- 
 (4) Die verschwundenen Objekte wurden gestohlen. 
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findung aufgefaßt werden, in der das bessere Argument siegt, wird nun deutlich, daß die Ein-
wände der Schlichterin von Beginn an darauf gründeten, daß sie Frau Heulers These für unglaub-
würdig hielt. Die Abfolge der Alternativerklärungen der Schlichterin war darauf angelegt, daß 
Frau Heuler sich dem "zwanglosen Zwang des besseren Arguments" (Habermas 1971, 100) 
beugt und selbständig zu dem Schluß gelangt, welcher für die Schlichterin von Beginn an fest-
stand530. Die absurde Schlußfolgerung bildet die ultima ratio dieser mäeutischen Persuasions-
strategie; sie gibt (im Unterschied zu den vorangegangenen Einwänden) einen "clear case" vor, 
der nur eine Antwort offenläßt, wenn Frau Heuler zeigen will, daß sie fähig und willens ist, die 
Welt in intersubjektiv verbindlicher Weise zu deuten. Daß sie eine Zurückweisung verlangt, zeigt 
die Schlichterin, als Frau Heuler bestätigt (Z.32). Die Formulierung der Schlußfolgerung zeich-
net die Widersprechenspräferenz nicht vor (vgl. Z.25-32). So entsteht erst der Testcharakter, und 
der Adressatin wird die Gelegenheit gegeben, ihr Gesicht zu wahren: Sie scheint die freie Wahl 
zu haben531. 
  Frau Heuler verwirkt die Chance, sich aus freien Stücken der Gemeinschaft der vernünftigen 
Subjekte anzuschließen: Die ultima ratio der Argumentation wird mit einer ebenso extremen 
Verteidigung der Gegenposition beantwortet532. Nach dem Scheitern des konsensorientierten 
Verfahrens führt die Schlichterin die Auseinandersetzung mit einer offenen Zuschreibung von 
Unglaubwürdigkeit fort, welche Frau Heuler (zumindest hinsichtlich des strittigen Vorwurfs) den 
Status als kompetente Interaktionspartnerin entzieht: a"ch frau heu:"ler des is doch=n u"n-
di:"ng- (Z.32). Die Äußerung hebt sich nicht nur handlungstypologisch ('beurteilen' statt 'ein-
wenden'), sondern auch inszenatorisch markant von der vorangegangenen Beteiligungsweise der 
Schlichterin ab. Sie ist gekennzeichnet durch 

- eine Ärgerinterjektion (a"ch), die die Inakzeptabilität von Frau Heulers Reaktion vorgreifend 
verdeutlicht; 

- einen ermahnenden Vernunftappell durch namentliche Anrede533; 

- starke Rhythmisierung durch nachdrückliche Akzentuierungen und reduplizierte Kombination 
von beschleunigter und verlangsamter prosodischer Prominenz (a"ch frau heu:" und 
u"ndi:"ng-); 

- steigende Intonationskurve, die von einer relativ tiefen Basisfrequenz ausgeht: 
 
   a"ch frau heu:"ler des is doch=n u"ndi:"ng- 
-   
-                                        o 
-                                   o   
-              o       o  o   o     
-   o     o        o 
 
Während die vorangegangenen Alternativen als tentative Ideen modalisiert wurden, zeigt sich 
die Schlichterin nun eindeutig ungehalten über Frau Heulers Uneinsichtigkeit. Sie definiert die 
                                                           
530  Man beachte, daß die Schlichterin die absurde Schlußfolgerung bereits zu Beginn der Auseinandersetzung 

hätte einsetzen können. Sie greift nicht auf Informationen zurück, die erst im Laufe der Argumentation zu-
gänglich wurden. Die Sequenz der Einwände der Schlichterin ist nicht durch argumentative Gesichtspunkte 
zu erklären, sondern reflektiert die Relevanz interpersonell-rhetorischer Prinzipien in der Auseinanderset-
zung um Positionen. 

531  Gesichtswahrung wird hier also durch negative Höflichkeit (i.S. von Brown & Levinson 1987) angeboten. 
532  Die Entwicklung von Frau Heulers Argumenten in dieser Sequenz folgt dem Muster des 'Sich-Versteigens', 

das in IV.4.2 ausführlich analysiert wird. 
533  vgl. dazu Schwitalla (1995a) 
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lokalen Interaktionsrollen neu: Wurden die Beteiligten zuvor als Argumentationspartnerinnen 
konstelliert534, stehen sie einander nun als autoritative Beurteilerin und Unzurechnungsfähige 
gegenüber. Die Argumentationsstrategie der Schlichterin führt zum Gegenteil dessen, worauf sie 
angelegt war. Plausible Alternativen und schließlich eine (vermeintlich) intersubjektiv bindende 
Gewißheit wurden angeführt, um die Gegnerin zum "freiwilligen" Nachgeben bewegen, ohne ih-
re Position ausdrücklich als unglaubwürdig zu qualifizieren. Stattdessen stellt sich jedoch heraus, 
daß selbst basalste Gemeinsamkeiten versagen - was zur Klärung der Auseinandersetzung führen 
sollte, wird selbst strittig und vertieft sie. Schließlich kommt es zu einer expliziten Zuschreibung 
von Unglaubwürdigkeit, die -wie man aus dem Verlauf des Argumentationsprozesses schließen 
kann- gerade vermieden werden sollte. 
 
Frau Heuler kontrastiert die Diebstahlbehauptung mit offensichtlich absurden Erklärungsalter-
nativen: 

- das holz ist ja nicht >zum fenster hinausgeflogen< oder ham=s die mäu"se gefressen↓ 
(Z.04/06) 

- <die heinzelmännchen ham se doch nicht (habt↓)>  
 die heinzelmännchen waren nicht da- (Z.12/14)535. 

Absurde Alternativen bauen nicht auf gegnerischen Positionen auf, sondern ignorieren sie. Mit 
ihnen wird suggeriert, der Opponent müsse einer offensichtlich falschen Version zustimmen, 
wenn er die Sprecherversion ablehnt; andere Alternativen werden nicht angeboten. Absurde Al-
ternativen können (sowohl affirmativ als auch negiert) benutzt werden, um zu signalisieren, daß 
keine Alternativen zu der Behauptung, die ein Sprecher durchzusetzen versucht, bestehen. Indem 
die Stellungnahme des Adressaten auf die Alternative zwischen Behauptung und Unsinn einge-
engt wird, wird nahegelegt, er könne seinen Status als kompetentes und zurechnungsfähiges Sub-
jekt nur erhalten, wenn er der Behauptung zustimmt536. 
 
 
4.3. Zusammenfassung 
 
In Auseinandersetzungen um strittige Darstellungen wird 'intersubjektiv Geltendes' rhetorisch als 
solches konstruiert und eingesetzt, um zu begründen oder Skepsis zu erzeugen. Gesprächs-
teilnehmern, die selbst nicht an strittigen Ereignissen beteiligt waren (in meinem Korpus 
Schlichter und Rechtsanwälte), bietet es die Möglichkeit, sich aktiv am Prozeß der Verhandlung 
über vergangenes Geschehen zu beteiligen. Indem intersubjektiv Geltendes Plausibilitätsmaß-
stäbe für Darstellungen vorgibt und Bausteine zum Entwurf wahrscheinlicher bzw. normaler 
Szenarien bereitstellt, können Interaktanten unabhängig von der Kenntnis fallspezifischer Details 

                                                           
534  allerdings mit einem inquisitorischen Einschlag seitens der Schlichterin 
535  Weitere Beispiele aus dem untersuchten Korpus: 
 - dann hat=s der heilische geischt (dahin gmacht↓) 
 - denken sie ich mache das aus spaß. 
 Mit absurden Alternativen kann auch gezeigt werden, daß Leugnungen von Anschuldigungen nicht zu ak-

zeptieren sind, da keine plausiblen Alternativerklärungen für ein unstrittiges Geschehen geboten wurden. 
536  Systematisch wird bei der Konstruktion absurder Alternativen darauf verzichtet, dritte Möglichkeiten, u.a. 

bereits explizierte Gegenversionen und plausible Alternativen, als relevante Kandidaten zu erwägen. Sie 
werden übergangen und bilden keine Komponente der interaktiv etablierten Reaktionsvoraussetzung des 
Adressaten. Will sich der Adressat der Alternative entziehen, muß er die Voraussetzungen dafür (refokus-
sierend) selbst schaffen. 
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zu einer Einschätzung des Falles gelangen und sogar eigenständige plausible Versionen aufbau-
en, die sie an die Stelle der Darstellungen der Handlungsbeteiligten setzen. Der gemeinsame kul-
turelle Hintergrund erweitert den Kreis derjenigen, die an Geschehensrekonstruktionen teilneh-
men können, und bereitet den Boden für vermittelnde Entwürfe, die den Antagonismus der ver-
feindeten Parteien transzendieren und auf verbindende Gemeinsamkeiten abheben. 
  Gerade in Konflikten wird deutlich, daß intersubjektiv Geltendes eine diskursive Ressource ist, 
welche in rhetorischen Prozessen situationsflexibel angebahnt, eingesetzt, ausgeformt, in ihrem 
intersubjektiven und bindenden Charakter aktiv konstruiert und umkämpft wird. Logikorientierte 
Formulierungsformate benutzen Vagheit und Kontextrelativität sprachlicher Äußerungen zum 
Entwurf stringenter, scheinbar unabweisbarer Argumente. Plausible Versionen werden mit un-
plausiblen kontrastiert, mögliche Kandidaten wahrheitsfähiger Behauptungen werden auf wenige 
Alternativen beschränkt, Versionselemente in einen neuen Kontext gestellt und in diesem auf 
formale und inhaltliche Plausibilitätskriterien bezogen. Das sozial Allgemeine wird in Konflikten 
zum Gegenstand divergenter Entwürfe und imponiert dann gerade nicht als univoke, handlungs-
orientierende Struktur, deren Verbindlichkeit sich Interaktionsteilnehmer nicht entziehen kön-
nen537. Allerdings fordert die Berufung auf soziale Geteiltheit von Opponenten erhöhten Argu-
mentationsaufwand, wollen sie sich der Autorität des kontrafaktisch zugeschriebenen Konsens 
entziehen.  
  Auf intersubjektiv Geltendes bezugnehmende, argumentative Verfahren zeigen ein Janusge-
sicht. Einerseits bieten sie die Möglichkeit, Divergenzen zu überwinden, ohne daß Opponenten 
massiv angegriffen werden oder Unglaubwürdigkeit explizit zugeschrieben wird. Der konfliktäre 
Charakter von Divergenzen kann durch den Appell an übergreifende Gemeinsamkeiten ent-
schärft bzw. gar nicht erst manifest werden. Opponenten können Vernünftigkeit und Einsicht 
zeigen und dadurch Reputation (zurück-)gewinnen, ohne bloßgestellt worden zu sein. Anderer-
seits tendieren Zurückweisungen von angeblich Allgemeinverbindlichem dazu, Konflikte zu ver-
tiefen und den Status des Interaktanten als kompetentes, akzeptables Gesellschaftsmitglied zu ge-
fährden. Teilnehmerkompetenz ist wesentlich dadurch definiert, daß intersubjektiv Geltendes 
nicht nur gewußt, sondern auch praktiziert wird. Dieses Gefährdungspotential kann gerade dann 
entstehen, wenn Konsens in einer Weise unterstellt wird, die den Gesprächspartner aufwertet, 
oder wenn Gelegenheiten geboten werden, sich als "vernünftig" zu erweisen, indem er von ego 
bereits gewußte intersubjektive Wahrheiten selbständig expliziert bzw. ratifiziert. Das Angebot 
der Statusaufwertung setzt nicht nur widerstrebende Opponenten unter Zustimmungsdruck, son-
dern bringt auch denjenigen in Konsistenzzwang, der Anerkennung antizipatorisch vergibt. Er ist 

                                                           
537  Vgl. Billig (1987 und 1993); diese These berührt die Frage nach dem sozial- bzw. interaktionstheoretischen 

Verhältnis der ethnomethodologisch-(sozial-)konstruktivistischen Perspektive und Theorien der sozialen 
Konstitution des Handelns (z.B. Bourdieu 1976 und 1987; Giddens 1984b; Oevermann 1979). Diese Theo-
rien sehen individuelles Handeln durch objektive soziale Regeln strukturiert, die weitenteils "hinter dem 
Rücken der Subjekte" operieren, und konzentieren sich folglich auf reproduktive Strukturierungsgesetz-
lichkeiten sozialen Handelns. Ethnomethodologen und soziale Konstruktivisten verstehen hingegen Sozia-
lität als Prozeß, der durch konstruktive Leistungen von Subjekten permanent neu konstituiert, erhalten und 
modifiziert wird (Berger & Luckmann 1969; Weingarten et al. 1976; Shotter 1993). Entsprechend gewin-
nen optionale, rhetorische und kreative Ressourcen der Gestaltung von Situationen als Untersuchungs-
gegenstände an Gewicht. Eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Entwürfen kann im Rahmen 
dieser Arbeit nicht geführt werden (vgl. dazu Buba 1980; Giddens 1984a; Wilson 1973). Mit der hier ein-
genommenen ethnomethodologischen Position soll nicht geleugnet werden, daß soziale Praktiken von In-
teraktanten weitenteils routiniert und undurchschaut verwendet werden. Entscheidend scheint mir jedoch, 
daß soziale Mechanismen situationsflexibel in einer nicht-deterministischen Weise benutzt werden. In ihrer 
Einbettung in temporal aufgeschichtete Überdeterminationen interaktiver Interpretations- und Verlaufs-
potentiale führen sie zu emergenten Prozessen (Spranz-Fogasy i.V.), die wohl als sozial konstituierte Pro-
zesse beschrieben werden können, keineswegs aber präinteraktive Strukturdeterminationen reproduzieren. 
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gezwungen, Verweigerungen mit Anerkennungsentzug zu behandeln, will er nicht seinen eige-
nen Status als respekterheischender Interaktionsteilnehmer verlieren. Scheitert der Rekurs auf 
Gemeinsamkeiten und scheinbar evidente Argumente jedoch, geschieht genau das Gegenteil 
dessen, worauf die argumentative Prozedur angelegt war: Der Konflikt dehnt sich aus auf Gel-
tungen, die bis dahin unproblematischer gemeinsamer Bestand der Beteiligten zu sein schienen. 
Es kommt zu Strategieverschärfungen, die den interpersonalen Riß vertiefen, und zu Empörung 
über Unvernünftigkeit und Starrsinn des Gegners. Sowohl formal-"logische" Verfahren als auch 
Rückgriffe auf gemeinsames Wissen bieten zudem die Möglichkeit, Aktivitäten des Opponenten 
gegen ihn selbst auszuspielen und ihn so als widersprüchlich, unzuverlässig, defizient oder stra-
tegisch-unkooperativ erscheinen zu lassen. Auseinandersetzungen, in denen mit intersubjektiven 
Gewißheiten operiert wird, bergen insofern Risiken in sich, die Glaubwürdigkeit transzendieren 
und die moralische Akzeptabilität und den Beteiligungsstatus von Akteuren generell tangieren. 
 
 
5. Zusammenfassung 
 
Die Resultate der Technik-Analyse werden im folgenden in Hinblick auf die empirische Seman-
tik von Glaubwürdigkeit (III.5.1) und in Hinblick auf die interaktiven Charakteristika glaubwür-
digkeitsrhetorischer Techniken zusammengefaßt (III.5.2) 
 
5.1. Interaktionssemantische Facetten von 'Glaubwürdigkeit' 
 
Interaktanten beziehen sich mit ihren Äußerungen auf unterschiedliche Interpretationen von 
'Glaubwürdigkeit', die oftmals gegeneinander ausgespielt und umkämpft werden. Folgende Inter-
pretationen von 'Glaubwürdigkeit' konnten rekonstruiert werden: 

• Wahrheit betrifft das Verhältnis zwischen Behauptungen und den "Fakten", die (implizit) 
als objektiv bzw. intersubjektiv eindeutig interpretierbar dargestellt werden. Wahr-
heit/Unwahrheit wird nicht immer binär zugeschrieben, sondern auch graduell. Gradie-
rungen betreffen vor allem Präzision, Vollständigkeit und semantische Angemessenheit 
("Übertreibung") von Darstellungen. Diese Abstufungen reflektieren, daß 'Wahrheit' in 
Hinblick auf praktische Relevanzkriterien für tatsachengetreue Darstellungen definiert 
wird. 

• Aufrichtigkeit betrifft das Verhältnis zwischen Äußerungen und subjektiven Zuständen 
(Einstellungen, Überzeugungen, Motiven) des Sprechers. Aufrichtigkeit kann auch andere 
Sprechakte als Behauptungen betreffen (z.B. Kommissiva, Expressiva); mit der Zuschrei-
bung von Unaufrichtigkeit verbindet sich der Vorwurf von Täuschung bzw. strategischem 
Handeln. In bezug auf Behauptungen muß die Zuschreibung von Unaufrichtigkeit nicht 
implizieren, daß der Sprecher nicht glaubt, was er sagt; sie kann auch ihre interaktive 
Funktion oder irreführende Schlußfolgerungen betreffen, die durch selektive Darstellung 
oder unzutreffende Standardimplikationen von Behauptungen nahegelegt werden. 

• Verläßlichkeit betrifft die Übereinstimmung zwischen Ankündigungshandlungen und zu-
künftigem Handeln. 

• Ehrlichkeit betrifft die Transparenz von Handlungsmotiven und die Bereitschaft eines 
Sprechers, handlungsrelevante Sachverhalte, die seinen Interessen zuwiderlaufen (könn-
ten), einzugestehen. 
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• Subjektive Gewißheit betrifft das Verhältnis zwischen Positionen und der Art und Weise, 
wie ein Sprecher sie vertritt bzw. sich gegen sie wendet. Subjektive Gewißheit wird vor 
allem durch emotionale Stellungnahmen (Empörung, Entschiedenheit  etc.), die Bereit-
schaft, für Positionen einzustehen und zu kämpfen, und die Selbstzuschreibung von 
Glaubwürdigkeit als Identitätsmerkmal zum Ausdruck gebracht. 

 
'Glaubwürdigkeit' kann sich auf unterschiedliche Referenten beziehen: 

• einzelne Äußerungen; 

• einen Darstellungskomplex zu einem Thema, der insgesamt als unglaubwürdig qualifi-
ziert wird, ohne daß dies bestimmte Behauptungen betrifft; 

• Personen (oder Ensembles), denen Glaubwürdigkeit als habituelle Charakteristik zu- oder 
abgesprochen wird. 

 
 
5.2. Interaktive Eigenschaften glaubwürdigkeitsrhetorischer Techniken 
 
Sichern und Untergraben von Glaubwürdigkeit sind metakommunikative Aktivitäten. (Un-
)Glaubwürdigkeit wird durch 'Glaubwürdigkeitskontextualisierungen' (vor allem prosodisch und 
darstellungsstilistisch) implizit indiziert oder durch 'Glaubwürdigkeitsqualifikationen' explizit 
metakommunikativ thematisiert. Glaubwürdigkeitsrhetorische Züge können selbst strittig wer-
den, sodaß es (rekursiv) zu einer meta-metakommunikativen Auseinandersetzung kommt. 
 
Die Übersicht über glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken und die Analyse ihres interaktiven 
Einsatzes machen deutlich, daß es keine "allgemeine Logik von Glaubwürdigkeit" gibt, welche 
von Interaktanten als kontextunabhängig gültige Beurteilungsfolie akzeptiert wird. Was als Kri-
terium für (Un-)Glaubwürdigkeit gilt, ist nicht einfach aus einem kulturell geteilten, argumen-
tativen Regelsystem abzuleiten, sondern wird rhetorisch konstruiert und allzu oft umkämpft538. 
Kriterien werden kontextgebunden als relevant invoziert und vom gleichen Sprecher zu anderen 
Gelegenheiten als irrelevant abgetan. Kontrahenten beziehen sich auf rivalisierende Kriterien, 
mit denen sie die Glaubwürdigkeit ihrer jeweiligen Position stützen, und divergieren darin, ob 
strittige Äußerungen ein Kriterium erfüllen, indem sie Kriterien, Strittiges und/oder die Relation 
zwischen beiden diskrepant interpretieren. Glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken haben keine 
"Wirkungsgarantie": Es kann wohl gezeigt werden, daß Züge der Teilnehmer darauf angelegt 
sind, Glaubwürdigkeit zu sichern bzw. zu untergraben. Keine noch so ausgefeilte Technik garan-
tiert jedoch, daß Adressaten attakierte Positionen aufgeben und verteidigte Positionen akzeptie-
ren. Jede Technik ist für Zurückweisungen anfällig; Entgegnungen können systematisch auf die 
Technik bezogen werden (z.B. Zeugendiskreditierung auf Zeugenberufung, Widersprüche ent-
kräften durch Zusatzannahmen), aber auch unsystematisch vollzogen werden (z.B. durch Über-
gehen oder die Behauptung von Irrelevanz). 
 
Glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken beziehen sich auf verschiedene ontologische Domänen, 
die jeweils unterschiedliche Kriterien und Ressourcen für die Konstruktion von (Un-)Glaubwür-
digkeit bieten und spezifische rhetorische Potentiale und Gefahren aufweisen. Durch detaillierte, 
'perzeptiv-positivistische' Beschreibung und mimetische Reinszenierung können vergangene 

                                                           
538  Vgl. dazu Lindstrom (1992) 
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Wirklichkeiten so dargestellt werden, daß Geschehensversionen selbstevident zu sein und von 
Objektivität und lückenloser, präziser Kenntnis des Darstellers zu zeugen scheinen. Diese Tech-
niken können eingesetzt werden, um der Diskreditierung von Darstellungen durch die Art und 
Weise des Darstellens vorzubeugen. Sie bergen jedoch die Gefahr, mit der Menge präsentierter 
und daher potentiell strittiger Details größere Angriffsflächen zu bieten und zur Auseinander-
setzung über Marginalien strittigen Geschehens zu führen. Auch die Berufung auf Zeugen ist (in 
Schlichtungsgesprächen) zur antizipativen Absicherung von Versionen geeignet. Zeu-
genberufungen sind ein besonders mächtiges Druckmittel, da mit ihnen gerichtliche Er-
folgschancen von strittigen Versionen projiziert und zur Durchsetzung vor Ort funktionalisiert 
werden. Zeugenberufungen werden systematisch mit Zeugendiskreditierungen gekontert. Die 
Berufung auf personale Charakteristika der Beteiligten findet vor allem in Insistierenskontexten 
statt und zeugt von einer Verschärfung des Interaktionsklimas und einer Verhärtung der Positio-
nen. Wenn Identitäten und vorteilhafte Eigenschaften als Beglaubigung in Anspruch genommen 
werden, wird die Aufgabe von Ko-Interaktanten, das Image des Sprechers zu wahren, für die 
Durchsetzung von Positionen funktionalisiert. Identitäts-, Charakter- und Motivzuschreibungen 
sind (vor allem wenn sie personale Glaubwürdigkeit betreffen) unverhandelbar und schränken 
damit die Spielräume der Verhandlung über strittige Quaestiones massiv ein; explizite Angriffe 
auf die personale Glaubwürdigkeit von Opponenten bergen zudem die Gefahr, zu Eskalationen 
der Auseinandersetzung und zur Degradierung von Angreifer und/oder Angegriffenem zu füh-
ren. Die Berufung auf 'intersubjektiv Geltendes' kann (formale) Kriterien der Stringenz von Dar-
stellungen betreffen oder ihre Übereinstimmung mit (materialen) Wissensbeständen, die rheto-
risch als intersubjektiv verbindlich konstruiert werden. Sie bietet Dritten, die nicht am strittigen 
Geschehen beteiligt waren, die Möglichkeit, selbst Positionen aktiv zu konstruieren und in Zwei-
fel zu ziehen. Die (rhetorisch konstruierte) intersubjektive Verbindlichkeit kann genutzt werden, 
um vermittelnde Entwürfe zu etablieren, Sachlichkeit zu demonstrieren und die Vergabe von 
Anerkennung an den Adressaten als vernünftigem Gesellschaftsmitglied für die Durchsetzung 
von Positionen zu funktionalisieren. Versagt die Berufung auf intersubjektiv Geltendes, entsteht 
die Gefahr der Vertiefung des Konflikts, da vermeintlich geteilte Basisgewißheiten strittig wer-
den, und es droht die Degradierung von Opponenten; "logische" Techniken und Präzisierungs-
aufforderungen sind dem Einwand von Spitzfindigkeit und Irrelevanz ausgesetzt.  
 
Ein grundlegendes Prinzip zahlreicher glaubwürdigkeitsrhetorischer Techniken besteht darin, 
daß eine starke Zustimmungs- bzw. Ablehnungspräferenz für die Durchsetzung strittiger Positio-
nen funktionalisiert wird. Zustimmungspräferenz wird dann funktionalisiert, wenn Wahrheit und 
Glaubwürdigkeit einer Position mit der Inanspruchnahme von Identitäten oder guter Beziehung 
zwischen den Kontrahenten, der Berufung auf basale geteilte Selbstverständlichkeiten oder der 
Zuschreibung von Vernünftigkeit an den Adressaten verknüpft werden. Ablehnungspräferenzen 
werden ausgebeutet, wenn absurde Alternativen angeboten oder die Zurückweisung der eigenen 
Position mit Selbstbezichtigungen verbunden oder als persönlicher Angriff gerahmt wird. Ab-
lehnung und Zustimmung wird jeweils so vorstrukturiert, als impliziere sie notwendig die Zu-
stimmung zur durchzusetzenden Position. In beiden Fällen handelt es sich nicht (bzw. nur selten) 
um argumentative Gewißheiten, anhand derer über Strittiges entschieden wird539. Es handelt sich 
vielmehr um interaktiv-beziehungsorganisatorische Basisanforderungen, deren Erfüllung not-
wendig ist, um den reibungslosen Ablauf des Gesprächs zu sichern, das Gesicht des Opponenten 
zu wahren und den eigenen Status als kompetenter Interaktionsteilnehmer und moralisch integres 
                                                           
539  Solche Gewißheiten werden seit Quintilian (1972, X.8) als Basis für rationale Akzeptanz angesetzt; vgl. 

z.B. van Eemeren & Grootendorst (1984, 25ff.); Klein (1980, 37); Kopperschmidt (1989, 67ff.); Toulmin 
(1958). 
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Subjekt zu sichern540. M.a.W.: Es handelt sich hier nicht um eine argumentationsstrukturelle, 
sondern um eine interaktionsorganisatorische Kopplung. 
  Zahlreiche glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken heben entweder manifest darauf ab bzw. 
können dazu benutzt werden, die generelle personale Glaubwürdigkeit des Opponenten zu zer-
stören. Neben expliziten personalisierenden Zuschreibungen von Unglaubwürdigkeit können vor 
allem die Attacke auf verdeckte Motive, der Angriff auf die Reputation des Opponenten, die 
Diskreditierung von Zeugen und anderen mit ihm assoziierten Personen und der Verweis auf Lü-
cken, Widersprüche und (zahlreiche) fehlerhafte Details dazu angetan sein, diffuses Mißtrauen 
hinsichtlich der generellen Glaubwürdigkeit des Opponenten zu stiften. 
 
Die Analyse der Techniken hat Potentiale der Interaktionssteuerung durch Glaub-
würdigkeitsrhetorik erkennen lassen, die in den folgenden gesprächsprozessualen Untersuchun-
gen vertiefend behandelt werden. An dieser Stelle möchte ich bereits nennen: 

• Verhandlung der moralischen Integritäten der Interaktanten: Sie wird besonders promi-
nent durch Berufung auf Einstellungen, Motive und Identiäten der Beteiligten geführt, 
kann aber auch indirekt z.B. durch (reziproke) Zeugendiskreditierungen ausgetragen wer-
den. 

• Themensteuerung: Glaubwürdigkeitsrhetorik wird eingesetzt, um strittige Behauptungen 
auszugrenzen, zu (re)fokussieren oder in ihrer Relevanz zu bekräftigen. 

• Beteiligungsrechte: Von lokalen Zuteilungen des Rederechts bis zu gesprächs-
übergreifenden Beteiligungsrechten der Interaktanten kann eine breite Spannweite von 
Gesichtspunkten des interaktiven Status einzelner Gesprächsbeteiligter durch Glaubwür-
digkeitsrhetorik organisiert bzw. behandelt werden. 

• Kooperation: Die apodiktische Zuschreibung von (Un-)Glaubwürdigkeit wird als Be-
gründung für die Verweigerung interaktiver Kooperation bei der Einigungssuche im 
Schlichtungsgespräch verwendet und umgekehrt als Druckmittel eingesetzt, um Eini-
gungsbereitschaft zu erwirken. 

 

                                                           
540  Die Kopplung der strittigen Position mit der Ablehnung bzw. Zustimmung erheischenden Geltung wird 

dabei oftmals als Implikation bzw. Identifikation formuliert. Sprecher führen die präferenzimplizierende 
Geltung nicht als Argument für eine strittige Position ein, sondern stellen sie so dar, daß die strittige Positi-
on mit der Geltung identifiziert wird bzw. aus letzterer zwingend folgt. 
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Teil IV 
Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen: 

Glaubwürdigkeit im Gesprächsprozeß 
 
Während in Teil III mit den 'Techniken' elementare Formen von Glaubwürdigkeitsrhetorik den 
Analysefokus bildeten und gesprächsprozessuale Potentiale auf diese Formen bezogen wurden, 
steht im folgenden die prozessuale Organisation von Auseinandersetzungen um Glaubwürdig-
keit im Mittelpunkt des analytischen Interesses.  
 
Gesprächsaktivitäten werden in zeitlicher Sukzession vollzogen. Gesprächsphänomene aller Be-
schreibungsebenen (von phonetischen Einheiten bis hin zum Gespräch als Dauer einer zentrier-
ten Interaktion) sind in doppelter Weise zeitlich konstituiert: Die Bestimmung von Einheiten als 
bestimmte Einheiten hängt ab vom prozessualen Kontext, in dem sie produziert werden; die Phä-
nomene sind als solche zeitlich organisiert, d.h. ihre Struktur entsteht durch die nicht-beliebige 
Abfolge konstitutiver Aktivitätskomponenten. Diese fundamentalen Bedingungen von Zeitlich-
keit gelten natürlich auch für glaubwürdigkeitsrhetorische Aktivitäten. Als Klasse sind sie jedoch 
keine 'sequenziellen Objekte' im Sinne der Konversationsanalyse: Sie folgen keinem über-
greifenden Prinzip der sequenziellen Plazierung im Gesprächsverlauf541, und die Orientierung 
der Gesprächsteilnehmer an der Aufgabe, Glaubwürdigkeit sicherzustellen, schlägt sich nicht in 
jedem Fall in isolierbaren Aktivitäten nieder, die sich manifest auf Glaubwürdigkeitsfragen be-
ziehen. Glaubwürdigkeit besitzt im Schlichtungsgespräch vielmehr eine permanente latente Re-
levanz. Parteien haben Glaubwürdigkeit nicht nur durch punktuelle Aktivitäten sicherzustellen, 
sondern müssen ihre Interaktionsbeteiligung generell so gestalten, daß sie mit Glaubwürdigkeits-
anforderungen verträglich ist. Sie müssen berücksichtigen, daß Glaubwürdigkeit einen Ge-
sichtspunkt bildet, unter dem prinzipiell jeder Beitrag interpretiert und damit auch angegriffen 
werden kann542. Dieser permanenten latenten Relevanz wird durch 'Glaubwürdigkeitskontextua-
lisierungen' Rechnung getragen, mit denen Äußerungen unabhängig von Kontexten manifester 
Strittigkeit modalisiert werden543. Glaubwürdigkeitsfragen können unterschiedlich direkt ange-
sprochen werden und mehr oder weniger im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen. Die 
Spannweite erstreckt sich von expliziten metakommunikativen Thematisierungen, die Glaub-
würdigkeit als personale Charakteristik oder den Wahrheitswert von Aussagen betreffen, über 
glaubwürdigkeitsbetreffende Begründungen, Belege, Fragen und Einwände, Faktizitätsmarkie-

                                                           
541  Sequenzielle Objekte sind Aktivitäten, die als solche durch gesprächsorganisatorische, sequenzrelative Pla-

zierungen und Implikationen definiert sind (vgl. Bergmann 1994). Beispiele dafür sind Äußerungen, die 
konditionelle Relevanzen aufbauen (wie Fragen oder Aufforderungen) bzw. einlösen (Antworten oder Stel-
lungnahmen), den Sprecherwechsel organisieren, feste aktivitätstypische oder dialogprozessuale Positionen 
einnehmen (Erzählpräambeln und -codas, Begrüßungen, Verabschiedungen) oder relational-reaktiv konsti-
tuiert sind (Widersprechensakte, Ratifikationen). Unterschiedliche glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken 
haben dagegen unterschiedliche sequenzielle Einsatzbedingungen (s. Teil III); z.B. können Zeugen erst 
dann diskreditiert werden, wenn zuvor Zeugen angerufen wurden. 

542  S. Teil II; es muß z.B. der Eindruck vermieden werden, man habe ein schlechtes Gedächtnis, nehme das 
Schlichtungsgespräch nicht ernst, streue leichtfertig Verdächtigungen aus, sei sich seiner Sache nicht sicher 
etc. Zum anderen gilt es, gewappnet zu sein, wenn Glaubwürdigkeit manifest zum Thema wird: Darstel-
lungen müssen so verfaßt sein, daß nachträglich verdeutlicht werden kann, daß sie glaubwürdig waren. 
Obwohl über weite Gesprächsstrecken andere Gesichtspunkte als Glaubwürdigkeit im Interaktionsfokus 
stehen können, muß dafür Sorge getragen werden, daß auch dann so gehandelt wird, daß Glaubwürdigkeit 
gewährleistet erscheint bzw. gefördert wird. Dazu gehört, konvergente Qualitäten (wie Sachlichkeit, Ernst-
haftigkeit oder Respektieren gegnerischer Rechte der Gesprächsbeteiligung) zu dokumentieren. 

543  zu 'Glaubwürdigkeitskontextualisierungen' und '-qualifikationen' s. Teil III, Einleitung 
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rungen, Kontextualisierungsverfahren, die typisch, jedoch nicht unifunktional für Glaubwür-
digkeit sind (z.B. Akkumulationes, Personendeskriptoren), bis hin zu Modalisierungspraktiken, 
welche Geltungen betreffen, die mit Glaubwürdigkeit assoziiert sind. Es ist deshalb in vielen Fäl-
len nicht möglich, Interaktionspassagen, in denen es eindeutig (und nur) um Glaubwürdigkeit 
geht, von anderen abzugrenzen, in denen sie keine Rolle spielt. Obwohl Glaubwürdigkeit in 
Schlichtungsgesprächen eine grundsätzlich zu beachtende Handlungsrelevanz ist, kann sie je-
doch unter bestimmten Umständen dispensiert werden544. Fragen der lokalen Organisation von 
Glaubwürdigkeitsrhetorik werden daher vornehmlich in bezug auf 'Glaubwürdigkeitsqualifi-
kationen' diskutiert, mit denen Glaubwürdigkeit explizit zum Interaktionsgegenstand gemacht 
wird (IV.1 und 2). 
 
Prozesse der Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit werden im folgenden unter verschiede-
nen, aufeinander aufbauenden Perspektiven untersucht: 

- temporale Organisation 
 Hier interessiert die sequenzielle Organisation von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen545. 

Gefragt wird nach der Systematik der internen Organisation von Auseinandersetzungsbeiträ-
gen, nach Formen des Beginns, des Verlaufs und der Beendigung von Auseinandersetzungen 
und ihrer differentiellen Ausformung in unterschiedlichen Phasen des Schlichtungsgesprächs. 

- funktional-problemtheoretische Organisation 
 Hier interessieren zum einen generelle funktionale Potentiale von Glaubwürdigkeitsrhetorik 

für Gesprächsorganisation und Positionsverhandlung. Zum anderen werden spezifische Funk-
tionen für die Beziehungsregulation und für die Bearbeitung von Handlungsaufgaben in 
Schlichtungsgesprächen rekonstruiert. 

- konsequenziell-emergenztheoretische Organisation 
 Hier interessieren Konsequenzen von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen für den weite-

ren Gesprächsverlauf (vor allem für die Interaktionspositionen der Gesprächsbeteiligten und 
für Möglichkeiten der Konsensbildung) sowie emergente Dynamiken der Argumentations-
entwicklung und der Beteiligungsweise, in die sich Interaktionsteilnehmer im Auseinander-
setzungsverlauf verstricken.  

 
Die temporale Perspektive bildet die methodische Grundlage für die Untersuchung der beiden 
anderen Organisationsebenen. Die funktionale Organisation wird vor allem durch die Analyse 
folgender temporaler Relationen ausgewiesen: 

• die Plazierung von Glaubwürdigkeitsqualifikationen im Beitrag; 

• die Relation zu vorangehenden Interaktionsbeiträgen anderer Sprecher; 

• die Verwendung von Glaubwürdigkeitsqualifikationen als Reaktion auf Attacken oder 
Infragestellungen. 

Die funktionale Perspektive stellt die Handlungsperspektive der Interaktionsteilnehmer dar. Mit 
ihr wird rekonstruiert, auf welche rhetorischen Leistungen Glaubwürdigkeitsqualifikationen an-
gelegt sind. Diese ziehen jedoch zumeist antagonistische Reaktionen und Folgeentwicklungen 
nach sich, die ihren Bestimmungen entgegenlaufen. Im Zuge der Abfolge antagonistischer Züge, 
                                                           
544  vgl. IV.5, 6.2. und 6.3 
545  Die Frage nach der sequenziellen Organisation verknüpft zwei aufeinander bezogene Aspekte: "Wie sind 

Glaubwürdigkeitsqualifikationen im Gesprächsprozeß organisiert?" und "Wie wird der Gesprächsprozeß 
durch Glaubwürdigkeitsqualifikationen organisiert?". 
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die jeweils gegnerische Züge kontern und deren Funktion selbst gekontert wird, kommen emer-
gente interaktionsdynamische Prozesse zustande, auf die das Handeln der Beteiligten nicht ange-
legt war. Es kommt zu argumentativen Verstrickungen, Eskalationen, Stagnationen, Be-
schädigungen der Interaktionsposition einzelner Beteiligter etc., die aus Beobachterperspektive 
festgestellt werden können546. 
 
Leitfaden der Darstellung ist die temporale Organisation von Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzungen. Dabei folge ich drei Entwicklungslinien: 

- Von der Mikroskopie zur Makroskopie: 
 vom Aufbau einzelner Beiträge (IV.1) über elementare Sequenzen (IV.2) hin zu makropro-

zessualen Verläufen (IV.4); 

- Von kontextunabhängigen zu kontextabhängigen Eigenschaften: 
 von generellen Eigenschaften von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen (IV.1-3) hin zu 

fallkontextspezifischen (IV.4) und gesprächsprozeßrelativen Eigenschaften (IV.6). 

- Vom Beginn zur Auflösung von Auseinandersetzungen: 
 von Entstehung und Verlauf von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen (IV.2 und 4) über 

ihren Einfluß auf den übergreifenden Gesprächsverlauf (IV.4) hin zu ihren Auflösungen 
(IV.5) und ihrer Relevanz für den Erfolg des Schlichtungsversuchs (IV. 6). 

Die generellen funktionalen Eigenschaften von Glaubwürdigkeitsrhetorik im Kontext von Aus-
einandersetzungen werden in IV.3 diskutiert. Weitere funktionale und emergente Eigenschaften 
werden jeweils anhand der gesprächsprozessualen Fragestellungen ausgearbeitet. Sie werden in 
IV.7 zusammengefaßt und in Zusammenhang mit Basisdimensionen von Interaktion gestellt547. 
 
 
1. Plazierung von Glaubwürdigkeitsqualifikationen in Gesprächsbei-
trägen 
 
Interaktanten gestalten ihre Beiträge so, daß sie durch deren Konstruktion und Plazierung zeigen, 
wie sie vorangegangene Beiträge verstanden haben und wie ihre eigenen zu verstehen sind548. 
Dieses Prinzip der Kontextorientierung gilt sowohl für das Verhältnis zwischen Beiträgen ver-
schiedener Sprecher als auch für den Prozeß der Formulierung eines einzelnen Beitrags. Die Ab-
folge von Komponenten innerhalb eines Beitrags und die Art und Weise ihrer Formulierung ist 
nicht beliebig. Sie folgt einer "Systematik des Beitrags-Aufbaus" (Nothdurft 1984, 24), nach der 
die einzelnen Komponenten in funktional spezifischer Weise aufeinander und auf vorangegan-
gene Beiträge bezogen werden; ebenso bestimmt diese Systematik maßgeblich, welche Aufga-
ben und Handlungsspielräume für die Folgebeiträge anderer Sprecher etabliert werden549. Auch 
                                                           
546  In einigen Fällen verdeutlichen Beteiligte (vor allem Schlichter) selbst, daß sie derartige emergente Ent-

wicklungen (als zu bereinigende Interaktionsstörungen) feststellen. 
547  Da die Analyseschritte miteinander verschränkt sind und einander wechselseitig ergänzen, verzichte ich 

darauf, für jedes Teilkapitel eine gesonderte Zusammenfassung zu geben. Die Ergebnisse werden stattdes-
sen in IV.7 in einer übergreifenden Synopsis resümiert. 

548  Dieses Prinzip ist grundlegend für die konversationsanalytische Methodologie (vgl. z.B. Schegloff 1984, 
Streeck 1983). 

549  Am eingehendsten erforscht wurde diese Systematik für konversationelle Erzählungen (z.B. Gülich & 
Quasthoff 1985; Kallmeyer & Schütze 1977; Polanyi 1989; Schütze 1987); allgemeine Überlegungen zur 
Aufgabenkontur der Formulierungsdynamik bei der Äußerungskonstitution entwikeln Kallmeyer und 
Schmitt (1991). 
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für Glaubwürdigkeitsqualifikationen gilt, daß sie im Zuge der Beitragskonstitution funktional 
systematisch plaziert und so formuliert werden, daß sie dem sequenziellen Kontext ihrer Pla-
zierung Rechnung tragen. 
  Die Untersuchung der Plazierung von Glaubwürdigkeitsqualifikationen innerhalb von Beiträ-
gen richtet sich auf die Fragen: 

• Welche Arten von Glaubwürdigkeitsqualifikationen können an welcher Stelle innerhalb 
von Beiträgen plaziert werden? Hier ist vor allem die Unterscheidung von (primär) pro-
tektiven und (primär) oppositiven Qualifikationen wichtig550. 

• Im Kontext welcher Auseinandersetzungszüge werden welche Plazierungen bevorzugt? 
Die Plazierungen werden dazu auf das allgemeine Sequenzmuster von Glaubwürdigkeits-
auseinandersetzungen bezogen, das in IV.2 dargestellt wird. 

• Welche Funktionen haben die unterschiedlichen Plazierungen für den weiteren Verlauf 
der Auseinandersetzung? 

Diese Fragen werden im folgenden in Hinblick auf die vier möglichen und empirisch festgestell-
ten Plazierungen diskutiert: 

(1) Gesamtbeitrag 

(2) Initiale Plazierung 

(3) Terminale Plazierung 

(4) Beitragsinterne Plazierung(en). 
 
 
(1) Gesamtbeitrag 
 
Beiträge, die auschließlich aus Glaubwürdigkeitsqualifikationen bestehen, erfordern, daß die zu 
qualifizierende Position551 bereits im Fokus des Interaktionshandelns steht. Dies hat einen verste-
henstheoretischen Grund: Qualifikationen von Glaubwürdigkeit sind als metakommunikative 
Aktivitäten nur dann zu verstehen, wenn erkennbar ist, worauf sie sich beziehen. Qualifika-
tionen, die den gesamten Beitrag füllen, treten als Widersprechensakte oder als insistierende Be-
kräftigungen auf, die auf Widersprechensakte hin erfolgen. Sie sind typischerweise im Kontext 
von fokusstabilen Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen zu finden, die sich über mehrere Spre-
cherwechsel erstrecken. 
 

                                                           
550  Als 'protektiv' werden solche Züge bezeichnet, die eine Position, die der Sprecher einnimmt, verteidigen; 

'oppositiv' sind hingegen Züge, die Skepsis bekunden oder Versionen anderer Teilnehmer attackieren. Da 
für die Streitparteien das Prinzip der 'wechselseitigen Ausschließlichkeit der Versionen' (s. II.2) gilt, impli-
zieren protektive Züge zumeist auch oppositive Zurückweisungen und vice versa. 

551  Glaubwürdigkeitsqualifikationen können sich nicht nur auf Behauptungen, sondern auch auf Präsuppositi-
onen und Implikationen von Äußerungen, auf Versprechen, Fragen etc. richten. Diejenigen Ansprüche, auf 
die sich Glaubwürdigkeitsqualifikationen beziehen, werden im folgenden generell als 'Positionen' bezeich-
net, die Interaktionsteilnehmer mit Äußerungen (zugeschriebenermaßen) eingenommen haben (vgl. IV.2). 
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(AL2A) 
 
01 B  ich brauch mich nich zu entschuldigen für dinge die ich: grundsätzlich 
 
02 B  nich tue↓                                    also der zeuge hat auch  
03 A2           neja mir haben zeugen >also↓< 
04 C                                          herr rat:- 
 
05 B  nichts äh- was er aussagt is auch nicht >richtig↓< 
 
Qualifikationen von Glaubwürdigkeit, die den ganzen Beitrag ausmachen, knüpfen an einen be-
reits aufgebauten Fokus an. Ihr rückbezüglicher Charakter wird oftmals durch anaphorische (a-
nadeiktischer Artikel der in Z.02) und/oder elliptische Formen (getilgtes Adjunkt von haben 
zeugen in Z.03) verdeutlicht. Während sie als insistierende Züge die Geltung von Positionen be-
kräftigend re-etablieren (Z.03), fungieren sie in Widersprechensakten zur Beseitigung bzw. zur 
Verhinderung der interaktiven Festschreibung von Positionen (Z.02/05). Sie reflektieren damit 
den interaktiven Bearbeitungsbedarf, den die "Faktizität von Äußerungen" (Spranz-Fogasy 1986, 
27f.) für konfligierende Interaktanten mit sich bringt: Behauptungen können durch ihre bloße 
Assertion solange als interaktiv akzeptierte (oder wenigstens potentiell akzeptable) Wahrheiten 
gelten, als ihre Geltung nicht infragegestellt wird. Für Opponenten stellt sich daher die Aufgabe, 
nach Möglichkeit temporal kontingent Ratifikationsverweigerungen anzumelden, um die (still-
schweigende) Geltungsverfestigung unliebsamer Behauptungen zu verhindern.  
  Vor allem dann, wenn Kontrahenten ausgebaute Sachverhaltsdarstellungen vorbringen, steht 
diese Notwendigkeit jedoch im Konflikt mit der gesprächsorganisatorischen Pflicht, das Rede-
recht des Sprechers zu respektieren. Eine Lösung für dieses Dilemma bieten Einwürfe und non-
kooperative Rückmeldungen552. Mit ihnen wird knapp angezeigt, daß die Wahrheit des gerade 
Gesagten bestritten, das primäre Rederecht des Opponenten aber respektiert wird: 
 
B1 des war des erschte mal seit enem jahr daß isch überhaupt den herr beck  
 
B1 angschproche hab 
A               >tschuldigung< is doch gar net woahr↓ 
 
Interjektionen, die Widerspruch bzw. Skepsis gegenüber der Geltung von Aussagen ausdrücken, 
realsieren solche Kommentare besonders effizient: 
 
(SN4A) 
 
12 A  [...] isch hab bloß gehert wie=s gerufe hot  
 
13 A  #a:h die asoziale der abschaum der menschheit↓# * un dann hab isch 
   KA #HOHER ANSATZ---------------------------------# 
14 B2                                          #pff:: #  ...  ...   ... 
   KB2                                         #EMPÖRT# 
 
15 A  ja erstmol gekuckt wer des überhaupt i"s * un des war dann die frau 
 
16 A  neumeier-  
 

                                                           
552  vgl. Fiehler (1985) 
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Interjektionen (pff::, ts::, a:"ch, a:::h, o:ch, naja↓, (ironisches) ja:ja:↓), Lachen, Lachpartikeln 
(haha:, hä), Fragepronomina (wa::s↑, we::r↑) oder Frageadverbien (wie::↑, wie bitte↑) ver-
leihen Zurückweisungen unterschiedliche evaluativ-emotionale Tönungen, die sich von Ungläu-
bigkeit und Überraschung über Abschätzigkeit bis zu Empörung erstrecken553. Vor allem auffäl-
lig intonierte Interjektionen und Fragewörter bringen zum Ausdruck, daß eine Behauptung so ab-
surd oder empörend ist, daß der Sprecher von Affekten übermannt wird, die ihm die Sprache 
verschlagen und nur noch eine quasi-autonome Körperreaktion erlauben554. Da sie keinen fixier-
ten propositionalen Gehalt besitzen, bleibt zumeist unbestimmt, in welcher Hinsicht und auf wel-
cher Basis die gegnerische Darstellung attakiert wird555. Sie machen jedoch für alle Beteiligten 
hinreichend deutlich, daß die gegnerische Version nicht als Konsens gelten kann. Sie können als 
Voranmeldungen von Gegendarstellungen eingesetzt werden und fungieren somit als Verfahren 
der Beanspruchung späteren Rederechts zum Strittigen. 
  Einige Interjektionen werden als Formen des markierten Verzichts auf explizite Unglaubwür-
digkeitszuschreibungen benutzt (vor allem naja↓). Der Sprecher deutet Ratifikationsverweige-
rung an; statt einer vertiefenden Behandlung des Strittigen enthält er sich einer deutlichen Stel-
lungnahme, demonstriert Selbstbeherrschung und vermeidet, weiteres "Öl ins Feuer zu gießen"-
556.  
 
 
(2) Initiale Plazierung 
 
Glaubwürdigkeitsqualifikationen in Initialstellung haben die gleichen kontextuellen Einsatzbe-
dingungen wie beitragsfüllende Qualifikationen, implizieren jedoch, daß Sprecher primäres Re-
derecht beanspruchen. Typischerweise finden sich in initialer Position Zurückweisungen des 
Wahrheitsanspruchs vorangegangener gegnerischer Behauptungen, die von einer rivalisierenden 
Darstellung gefolgt werden557: 
 
(SI2A) 
 
01 C herr meinrath- * sie höre was der herr- * bentz hier sacht er bestreitet  
 
02 C also:         >sie beleidicht zu< bitte↑ 
03 A       zwei drittel geloge↑              →>muß<← klar sagen zwei drittel 
 
04 A gelogen↑ dieser hund ist weggelaufen ganz klar der hat ni"cht da"gelegen 
 
Die formulierungsdynamische Progression solcher Beiträge geht vom aktuellen Stand der Positi-
onsverhandlung im Moment der Redeübernahme aus, der durch die unmittelbar vorangegange-
nen Beiträge bestimmt ist (herr- * bentz [...] bestreitet). Mit der initialen Zurückweisung knüpft 
                                                           
553  zur insbesondere evaluativ-expressiven Funktion von Interjektionen s. Ehlich (1986) 
554  Der markierte Verzicht und die affektivisch-propositionslose Expression ähneln der rhetorischen Figur 'A-

posiopese', die denn auch vergleichbar eingesetzt werden kann. 
555  vgl. Nothdurft (1997a, Kap.3.1.) 
556  Unglaubwürdigkeits- bzw. Skepsisbekundungen durch naja↓ fungieren zumeist als thematische Abschlüs-

se, auf die ein Themenwechsel folgt. Wird der markierte Verzicht expliziert (= 'Paralipse'; z.B. dazu sag 
ich lieber nichts↓), wird das Ringen um Selbstbeherrschung im Dienste der Konfliktreduktion eigens ver-
deutlicht. 

557  Die beitragsinterne Sequenzierung 'Zurückweisung des Wahrheitanspruchs - Gegendarstellung' stellt eine 
spezielle Variante des allgemeinen Musters 'Reaktion auf Angriff - Gegenangriff' dar, das Schwitalla 
(1996, Kap.4.1.1.) als charakteristisch für Streitgespräche beschreibt. 
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der Sprecher an diesen Stand an, beseitigt ihn als interaktiv gültige Präsenz und überschreibt ihn 
in der Folge antagonistisch mit einer neuen, zur gemeinschaftlichen Ratifikation angetragenen 
Sichtweise, deren Explizierung zugleich eine Begründung für die Zurückweisung abgibt558. Es 
wird also eine kohärente Passage vom status quo der Interaktion zum Zeitpunkt der Rede-
übernahme zur Etablierung eines antagonistischen Status vollzogen, der seinerseits die revidierte 
Vorgabe für folgende Aushandlungsprozesse bildet. 
 
 
(3) Terminale Plazierung 
 
Die beitragsterminale Plazierung ist obligatorisch für initiative protektive Glaubwürdig-
keitsqualifikationen. Positionsetablierungen werden abgeschlossen, indem sie mit Hinweisen auf 
bzw. Belegen für ihre Glaubwürdigkeit bekräftigt werden: 
 
(SN5) 
 
A [...] und dienschtags bin ich wohl oder übel dann wieder 
 arbeite gange- * das war also der vorfall gewese↓ * un 
  <isch bin also keen mensch der aus der laune raus> jetz irgendwie was 
 
A macht↓ * ja↑ * isch hab also e"scht schmerze ghabt sonst wär isch obends ja 
C                                          sie haben ...    
 
A net zu dem gange↓     um halb elfe nachts noch zum notarzt gfahrn↓ 
C                   ja-                     ja-                      so"- * 
 
C äh isch glaub den vorfall ham=ma jetzth: so weit er aufzuklären war hie"r 
  mit meinen bescheidenen mitteln glaub isch habe mer=n aufgeklärt [...] 
 
Nachgestellte explizite Glaubwürdigkeitsqualifikationen bilden eine zusätzliche Steigerung von 
Behauptungen, die oft bereits durch eingestreute Faktizitätsmarkierungen und durch glaubwür-
digkeitsrhetorische Darstellungstechniken aufgewertet wurden. Sie betreffen (natürlich) nur die-
jenigen Aspekte der Version, die in manifestem bzw. antizipiertem Gegensatz zu der des Oppo-
nenten stehen: Sie markieren und konstituieren zugleich den antagonistischen Charakter der Dar-
stellung und die Erwartung von Dissens559. Mit ihnen werden Differenzen fokussiert, (temporal) 
elaboriert und als begründet ausgewiesen. Sie werden als Relevanzmarkierungen eingesetzt: Sie 
heben die zentralen, durchzusetzenden Punkte der jeweiligen Version hervor. Protektive Beto-
nungen von Glaubwürdigkeit sind insofern reflexiv: Mit ihnen zeigen Sprecher, daß sie sich in 

                                                           
558  Diese Art der Äußerungsprogression kann i.S. von Bayer (1984, 93) als Neudefinition der Situation der Po-

sitionsverhandlung verstanden werden. 
559  Rivalisierende Darstellungen, die eine initiale gegnerische Darstellung kontern, werden regelmäßig durch 

Glaubwürdigkeitsqualifikationen elaboriert, um die Überlegenheit der rivalisierenden Stellungnahme aus-
zuweisen. Wenn Sprecher initiale Darstellungen um protektive Glaubwürdigkeitsqualifikationen erweitern, 
ist daher zu schließen, daß sie mit Ratifikationsverweigerung von Rezipienten rechnen und die Verweige-
rung zu verhindern suchen. Mit solchen Glaubwürdigkeitsqualifikationen zeigen Sprecher, daß sie ihre Po-
sition als strittig ansehen, indem sie sie als begründet rahmen und dadurch dem zu erwartenden Dissens 
vorbauen. Die Qualifikationen haben also die gleiche Funktion wie 'accounts' (Erklärungen), die im Kon-
text dispräferierter Reaktionen gegeben werden (vgl. Heritage 1984, 269ff.; Pomerantz 1984b; Semin & 
Manstead 1983).- Eine alternative Erklärung kann aufgrund der Grice'schen Quantitätsmaxime entwikelt 
werden (s. Jackson & Jacobs 1980, 258ff.). 
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einer konfliktären Situation zu befinden meinen, welche sie selbst durch die Betonung von 
Glaubwürdigkeit fortschreiben, u.U. aber gar erst herstellen. 
  Die terminale Beitragsposition ist nicht nur aus verstehenstheoretischen Gründen privilegiert560, 
sondern auch aus interaktionsregulatorischen. Dies wird besonders dann deutlich, wenn Glaub-
würdigkeitsbekräftigungen Beiträge abschließen, ohne daß mit dem Beitrag ein Geschehen dar-
gestellt wurde: 
 
(AS1A) 
 
25 B  [...]      des hat se a de leut  
26 C        mhm↓ 
 
27 B  auf de straße vazehlt↑ * da isch gesacht hab daß se nur seini zum  
 
28 B  pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu  
 
29 A                                                 ne des haw isch net 
30 B  bringe↓ * des hat sie überhaupt un des hat sie garantiert nischt 
 
31 A  gehert↓    awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 
32 B  angegewwe↓ 
 
Interaktionsbeiträge sind durch eine temporale Relevanzasymmetrie gekennzeichnet: Späteren 
Phasen eines Beitrags kommt größeres interaktives Gewicht zu als früheren. Terminale Beitrags-
segmente bilden die unmittelbare Vorgabe für Anschlußäußerungen anderer Teilnehmer. Gemäß 
dem interpretations- und handlungsleitenden Prinzip der lokalen Kohärenz561 sind Elemente von 
Folgeäußerungen semantisch und pragmatisch (soweit möglich) durch Rekurs auf Interpreta-
tionsbedingungen zu entschlüsseln, die mit der direkt vorangegangenen Äußerung in Kraft ge-
setzt wurden562. Wollen Anschlußsprecher Themen, Referenzwelten oder pragmatische Relevan-
zen nicht übernehmen, die durch die vorangegangene Äußerung fokussiert wurden, müssen sie 
gesteigerten Kontextualisierungs- und Höflichkeitsaufwand leisten563. Terminale Beitrags-
positionen sind insofern mnestisch und interaktionstechnisch privilegiert: Sie legen im voran-
schreitenden Interaktionsprozeß die jeweilige Interaktionsaktualität fest, welche den Standard-
kontext für Anschlüsse abgibt und nicht ohne weiteres zu überspringen ist. 
  Wenn Glaubwürdigkeitsqualifikationen in terminaler Position eingesetzt werden, operieren Ge-
sprächsteilnehmer mit dieser Gegenwarts- bzw. Zukunftsbezogenheit, die dem Interaktionspro-
zeß immanent ist. Sie beenden ihren Beitrag mit einer Bekräftigung der Validität ihrer Sachver-

                                                           
560  S.o.: Die Bezugsposition muß zunächst etabliert werden. 
561  Brown & Yule (1983, 58ff.); Sacks (1972) 
562  so z.B. bei der Interpretation anaphorischer Elemente wie definite Artikel oder Pronomina (Allen 1987, 

Kap.14; Brown & Yule 1983, Kap.6; Sidner 1983) 
563  Brüche interaktionaler Kohärenz werden bspw. durch Misplacement-Marker (wie "nebenbei gesagt", "à 

propos"; Schegloff & Sacks 1973) signalisiert, die explizit darauf hinweisen, daß die bisher geltenden In-
terpretationsbedingungen außer Kraft gesetzt sind. Themenwechsel erfordern besonderen Aufwand beim 
Aufbau eines Interpretationskontextes für einen neuen Fokus bzw. bedürfen Refokussierungsindikatoren 
(Kallmeyer 1978), wenn auf zwischenzeitlich defokussierte Themen zurückgeschwenkt wird. 'Ja-aber'-
Reaktionen ermöglichen gerade dadurch einen höflichen Fokuswechsel, daß sie zunächst den Fokus der 
Vorgängeräußerung aufnehmen und würdigen, um dann einen alternativen, oft antagonistischen Fokus zu 
etablieren (Kallmeyer & Schmitt 1991). Dabei kommt dem konzessiven ('ja'-) Fokus geringeres Gewicht zu 
als dem zweiten ('aber'-)Fokus, weil dieser die unmittelbare Vorgabe für folgende Äußerungen bildet. 



179 

haltsposition. Sie geben sie damit als aktuelle Geltung vor, die Folgesprecher nicht einfach unter-
schlagen können. 
 
 
(4) Beitragsinterne Plazierungen 
 
Beitragsinterne Glaubwürdigkeitsqualifikationen sind ein Sonderfall der terminalen Position. 
Werden sukzessiv mehrere Behauptungen gelistet bzw. im Verlaufe einer Narration vorgebracht, 
können sie jeweils mit nachgestellten Glaubwürdigkeitsqualifikationen bekräftigt werden. Oft-
mals fungieren sie jedoch als 'Beitragsscharnier': Die Glaubwürdigkeitsqualifikation bildet die 
Brücke zwischen einer vorangehenden responsiven und einer folgenden initiativen Handlung, 
die meist offensive Qualitäten hat. Typische Kombinationen, die so vermittelt werden, sind:  

• 'Sachverhaltsposition darstellen + Forderungen stellen bzw. zurückweisen', 

• 'Sachverhaltsposition darstellen + Sieges-/Rechtsgewißheit bzw. Kompromißlosigkeit be-
kunden', 

• 'eigene Sachverhaltsposition darstellen + gegnerische Sachverhaltsposition angreifen', 

• 'Einräumen + Gegenvorwürfe vorbringen'564, 

• 'Konfliktdefinition festlegen + Vergleichsvorschlag entwickeln': 
wä"r es nischt eine möglischkeit- * daß man hier sacht↓ * äh gut was passiert 
ist ist passiert↑ * es <läßt sisch heute o"hnedies nach so langer zeit kaum 
noch mit letzter sischerheit aufklären we"r- * wa"s gesacht hat-> * äh wir 
entschuldigen uns gegenseitisch- * für das was passiert ist- 
 
Der Schlichter baut hier auf einer Konfliktdefinition, die beiden Parteien gleiche Verantwortung 
zuschreibt, einen Vergleichsvorschlag auf. Der Vorschlag wird abgesichert, indem zuvor (pro-
sodisch hervorgehoben!) die Verifizierbarkeit der Glaubwürdigkeitsansprüche bestritten wird, 
die die Kontrahenten im Verlauf der Verhandlung für ihre rivalisierenden Versionen massiv an-
meldeten. Glaubwürdigkeitsqualifikationen fungieren in diesen Fällen als (rückwärtige) explizite 
Absicherung einer Position, die mit dem ersten Beitragsteil eingenommen wurde. Die Qualifika-
tion rahmt den ersten Beitragsteil zugleich als Begründung für den Vollzug des zweiten Beitrags-
teils und für die Ansprüche, die mit ihm erhoben werden. Wie aus den angegebenen Kombinati-
onen zu ersehen ist, wird die Glaubwürdigkeitsqualifikation in vielen Fällen dazu eingesetzt, 
Sachverhaltsdarstellungen als Begründungen für Ansprüche auf Interaktionsergebnisse bzw. Ad-
ressatenhandlungen oder als Begründung für Einstellungen des Sprechers zu kontextualisieren. 
 
 

                                                           
564  s. dazu die Analyse von 'Ehrlichkeit'in III.3.3, (2) 
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2. Die sequenzielle Organisation von Glaubwürdigkeitsauseinanderset-
zungen565 
 
'Glaubwürdigkeitsqualifikationen' sind als Klasse interaktionssemantisch bestimmt566. Wiewohl 
einzelne Formen sequenziell organisiert sind, verzichte ich auf eine eingehende Darstellung von 
Sequenzmustern und -implikationen einzelner glaubwürdigkeitsrhetorischer Techniken567. Den 
Bezugspunkt der Diskussion sequenzieller Phänomene bildet stattdessen ein allgemeines, typolo-
gisch abstrahiertes Muster der elementaren Züge, aus denen eine Glaubwürdigkeitsauseinan-
dersetzung entsteht. In Relation zu diesem Muster wird dargestellt, wann welche Arten von 
Glaubwürdigkeitsqualifikationen in Konflikten eingeführt werden, wie sie in ihnen verankert und 
auf strittige Positionen bezogen werden und wie sie selbst Züge des Konflikts konstituieren 
(IV.2.1).  
  Das allgemeine Sequenzmuster von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen gibt den Bezugs-
rahmen für die Analyse spezieller sequenzieller Varianten und Realisierungen ab, die empirisch 
besonders häufig auftreten bzw. von besonderem theoretischen Interesse sind (IV.2.2-2.6): 

• eine Spezialisierung des generellen Musters, bei der der Proponent einer Position in Akti-
vitäten der Diskreditierung seiner Position eingebunden wird; 

• Attaken auf selbstkonstruierte Positionen; 

• Bündelung und insistente Refokussierung von Positionen durch Glaubwürdig-
keitsqualifikationen; 

• Verfahren des Intensivierens im Zuge von Insistierenszyklen; 

• die Vermeidung der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit als Konstituente eines koope-
rativ-höflichen Gesprächsstils. 

 
 

                                                           
565  Der Terminus 'Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen' bezieht sich auf Auseinandersetzungen, in denen 

die Kontrahenten Glaubwürdigkeitsqualifikationen einsetzen. Die Feststellung von Glaubwürdigkeit muß 
aber keineswegs den Handlungsfokus der Auseinandersetzung bilden. 

566  Wie in Teil II und III gezeigt, beruht die interaktionssemantische Interpretation natürlich ganz wesentlich 
auf sequenziellen Organisationscharakteristika. 

567  Sequenzielle Organisationscharakteristika einzelner glaubwürdigkeitsrhetorischer Techniken wurden be-
reits in Teil III angesprochen. Die ausführliche Diskussion einzelner Sequenzmuster erscheint mir jedoch 
nicht sinnvoll. 

 - Sollte ein nennenswerter Teil der Vielfalt glaubwürdigkeitsrhetorischer Praktiken berücksichtigt wer-
den, würde dies zu einer buchhalterischen Liste von Mustern führen, die ermüdet und m.E. keinen Er-
kenntniswert besitzt, der über deskriptiv-terminologische Belange hinausginge (vgl. entsprechende dia-
loggrammatische Arbeiten). 

 - Aktivitäten wie Übergehen, Lächerlich-Machen, (mutwilliges) Mißverstehen, Themen- und Ebenen-
wechsel sind in Konflikten an der Tagesordnung - Auseinandersetzungen verlaufen zumeist gerade 
nicht regelgeleitet. Sequenzmusterdarstellungen suggerieren jedoch konventionelle Sequenzie-
rungsprinzipien. 

 - Im Laufe von Konfliktgesprächen akkumulieren strittige Punkte, unvollendete Einigungsinitiativen, ge-
sprächsorganisatorische Störungen und moralisch-personale Angriffe, die ein zunehmend komplexeres 
Potential für Rekontextualisierungen und Fokuswechsel in Entgegnungen und Steuerungsinitiativen 
aufschichten. Dieses Potential akkumulierender "Mehrstimmigkeit" wird von Interaktanten ausge-
schöpft und trägt maßgeblich zum Eindruck von Chaos bei, der sich bei der Analyse von Konflikten 
einstellt (s. Deppermann & Spranz-Fogasy 1997). Es lassen sich daher nur auf hochgradig abstrakten 
Beschreibungsebenen fallübergreifende dialogdynamische Muster ausmachen. 
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2.1. Das allgemeine Sequenzmuster von Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzungen 
 
Auseinandersetzungssequenzen, in denen Glaubwürdigkeitsqualifikationen eingesetzt werden, 
entstehen typischerweise durch die Abfolge folgender Züge: 

(1)  Proponent: Positionsetablierung 

(2)  Opponent: Adversativer Zug 

(3)  Proponent: Insistieren auf 1 

(4)  Opponent: Insistieren auf 2 
(Iterationen von 3 und 4) 
(Nn) Züge der Auflösung der Auseinandersetzung568. 
 
Folgende Sequenz exemplifiziert das Muster: 
 
(MO2A) 
 
01 A2 sie hawwe jo gehört daß der herr heilmann gesacht hot hätte der herr d/ 
02    boos des eingestanden hätt sich entschuldicht dann wär es mit sicherhet  
03    net emal hier↓ * dann wär er noch nit emal zu mir gekommen he↑ 
 
04 B  ja herr karg i kann mi doch net wo/ ei/ was entschuldigen wo i net da 
 
05 A2              haja (...)              sechs leut sechs leut erfinne 
06 B  gesagt hab↓       (...) 
07 C                    <eh- * herr boos-> 
 
08 A2 sowas doch net↓ 
09 B  sechs leit↑     i hob noch mehr wie sechsi alles unmittelbare nachbern↓ 
10 C                                            herr boos- 
 
11 B                        sie können-       ja bitte sehr↓ 
12 C  ja herr boos- * jetzt basse se mal auf↓    herr boos   jetzt basse se 
 
12 C  mal auf↓ * ←äh- * sie haben mir ja vorhi:n- * geschildert- * ä:h wa":s  
13    sisch hier- * nach ihrem- * dafürhalten nach ihrer meinung- * halt- * 
14    <abspielt-> * als mal- * so wie sie" es sehn aus ihrer sischt-→ * is 
 
15 B                                s=ja logisch↓ 
16 C  klar isch hab zwei pardeien- * jede pardei   sieht=s aus ihrer sischt-  
 
17 C  * äh isch war net dabei- * >kann es selbscht net< beurdeile↓ * ne↑ * äh 
18    →isch werd wohl hüwwe un drüwwe uwera:ll- * bissel was dezu un bissel 
19    was abstreische misse dann werre mer wahrscheinlich uns in der mitte 
20    treffen und das wird das rischtige sein-← * 
 
 

                                                           
568  Die Auflösung kann von Dritten bewerkstelligt werden (s. IV.5). 
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(1) Positionsetablierung 
 A2 stellt fest, daß B's Versäumnis, sich für Beleidigungen zu entschuldigen, Anlaß des 

Schlichtungsgesprächs ist (Z.01-03) 
 
(2) Adversativer Zug 
 B weist die Aufforderung zur Entschuldigung zurück und bestreitet die Beleidigungen 

(Z.04/06) 
 
(3) Insistieren auf 1 
 A2 beruft sich auf Zeugen (Z.05/08) 
 
(4) Insistieren auf 2 
 B beruft sich auf Gegenzeugen (Z.09) 
 
(5) Zug zur Auflösung der Auseinandersetzung 
 C entwirft eine vermittelnde Konfliktdefinition (Z.12-20). 
 
Glaubwürdigkeitsqualifikationen können grundsätzlich in allen Musterpositionen vorkommen. 
Sie sind jedoch systematisch verteilt, was ihre Funktion und ihre affirmative, negierende und 
problematisierende Qualität und ihren positionalen Bezug angeht. 

• In Positionsetablierungen werden sie zum Absichern der etablierten Position verwandt. 

• Adversative Züge können mit Glaubwürdigkeitsattacken kombiniert bzw. durch solche 
realisiert werden. Wenn der adversative Zug in der Formulierung einer positiven Gegen-
position besteht, wird diese durch protektive Glaubwürdigkeitsqualifikationen bekräftigt. 

• Insistierende Züge sind der privilegierte Moment für Glaubwürdigkeitsqualifikationen. 
Insistiert wird außerordentlich häufig und oftmals ausschließlich mit Glaubwürdigkeits-
rhetorik. 

• In Zügen, die Auseinandersetzungen beenden, wird Glaubwürdigkeit defokussiert, als 
Verhandlungskriterium entkräftet oder (äußerst selten!) eine strittige Position akzeptiert. 
Glaubwürdigkeitsattacken kommen nicht vor569. 

Die einzelnen Positionen des Sequenzmusters müssen nicht als unmittelbar benachbarte Beiträge 
aufeinander folgen. Häufig liegen zwischen einzelnen Schritten (vor allem zwischen der zweiten 
und dritten Position) weite Interaktionsstrecken, innerhalb derer eine strittige Frage defokussiert 
ist. Dies liegt u.a. an den besonderen Bedingungen der Sprecherwechselorganisation in Schlich-
tungsgesprächen. Schlichter beanspruchen gesprächsorganisatorische Autorität, der die Parteien 
gemeinhin Folge leisten. Auf makroskopischer Ebene sorgen sie dafür, daß der handlungs-
schematische Ablauf des Schlichtungsgesprächs (vgl. I.4) abgearbeitet wird; auf lokaler Ebene 
kanalisieren und sichern sie die Rederechte der Beteiligten. Da vor allem in der Phase der 'Ver-
handlung des Konfliktgeschehens' expandierte narrative Darstellungen gegeben werden, kommt 
es oft zu Fernauseinandersetzungen, in denen Minuten zurückliegende Darstellungen angegriffen 
und erneuert werden. Während der 'Sicherung von Einigungsbereitschaft' und der 'Vorschlags-
entwicklung' kommt es hingegen häufig zu engmaschigen Auseinandersetzungen, die vielfach 
frühere Interaktionsphasen reaktualisieren.  
 
                                                           
569  Die Behandlung von Glaubwürdigkeitsfragen bei der Auflösung von Auseinandersetzungen wird in IV.5 

ausführlich untersucht. 
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Im folgenden werden Besonderheiten der Ausgestaltung der Musterpositionen näher erläutert.  
 
 
(1) Positionsetablierung 
 
Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Glaubwürdigkeitskonflikte entstehen, müssen nicht vom 
propositionalen Gehalt von Behauptungen ausgehen, noch müssen überhaupt Behauptungen am 
Beginn solcher Auseinandersetzungen stehen. Im zuletzt präsentierten Ausschnitt (MO2) kommt 
es bspw. zu einer Auseinandersetzung um Zeugen für rivalisierende Versionen, die sich daran 
entzündet, daß A2 präsupponiert, daß B Jugendliche beleidigt hat (vgl. Z.01-03). In folgenden 
Fall drohen der Schlichter und der Anwalt des Antragstellers (A2) dem Antragsgegner (B) mit 
den Konsequenzen einer gerichtlichen Bestrafung, die dieser zu erleiden hätte, woraufhin dieser 
mit einer Zeugenberufung kontert: 
 
(SI3A) 
 
01 A2 geh mer mal davon aus es kommt zu=ner verurteilung ... 
 
02 C  <dann kommt noch was dazu:> ja- 
03 A2                             dann kommt=e geldstraf von tausend mark 
 
04 A2 oder fuffzehnhunnert mark dazu: und dann- * wird=s also teuer↓ 
 
05 C  net dann kommt noch was dazu:↓ 
06 B                      derf isch noch was hinzufü:ge daß ich noch- *s/ zum 
 
07 B  sechs siebe zeuge hab- * wo mir des bestätiche↓ 
 
Anlässe für Auseinandersetzungen, in denen mit Glaubwürdigkeitsrhetorik operiert wird, können 
verschiedenste Äußerungen sein, mit denen Positionen etabliert werden, die von Opponenten 
nicht akzeptiert werden. Dies können Behauptungen, Drohungen, Forderungen, Beurteilungen, 
Vergleichsvorschläge u.v.m. sein. Entscheidend ist dabei nicht, daß sie Geltungsansprüche imp-
lizieren, sondern daß sie für Adressaten eine präferierte Reaktion vorzeichnen570. Einzige Bedin-
gung dafür, daß in der Folge mit Glaubwürdigkeitsrhetorik gekontert oder insistiert wird, ist, daß 
der Adressat in seiner Reaktion die vorangegangene Positionsetablierung so kontextualisiert, daß 
die Verbindlichkeit der Reaktion, die ihm angetragen wurde, von der Glaubwürdigkeit von Äu-
ßerungen oder Personen abhängt571. 

                                                           
570  S. Jackson & Jacobs (1980); mit Sachverhaltsdarstellungen, Bewertungen oder Vergleichsvorschlägen ver-

bindet sich Präferenz zur Zustimmung (Pomerantz 1984b), mit Drohungen die Präferenz, vom inkriminier-
ten Handeln abzulassen bzw. gewünschtes Handeln zu zeigen etc. 

571  Welche Positionen mit welchen glaubwürdigkeitsrhetorischen Aktivitäten umkämpft werden können, kann 
also nicht aus einer Analyse pragmatischer Geltungsansprüche oder impliziter Prämissen, die (vermeint-
lich) mit der Positionsetablierung in Anspruch genommen werden, erschlossen werden. Ob und in welcher 
Weise Glaubwürdigkeit für die Akzeptabilität von Positionen von Belang ist, unterliegt den folgenden 
Aushandlungsaktivitäten der Auseinandersetzungsbeteiligten. Prinzipiell können jeder Äußerung Glaub-
würdigkeitsansprüche beigemessen werden, die sich auf sie selbst oder auf Positionen beziehen, die mit ihr 
(unterstelltermaßen) pragmatisch impliziert werden; diese virtuellen Positionen bilden ein Potential von 
Strittigem, auf das sich adversative Züge beziehen können (vgl. v. Eemeren et al. 1993, 95ff.). 



184 

  Im Rahmen von Positionsetablierungen kann Glaubwürdigkeit bereits selbst fokussiert werden. 
Dies geschieht in anaphorisch-protektiver Form: Positionsetablierungen werden durch Glaub-
würdigkeitshinweise in terminaler Position abgesichert572.  
 
(2) Adversative Züge 
 
Glaubwürdigkeitsqualifizierende adversative Züge werden durch Widersprechensakte bzw. Zu-
rückweisungen vollzogen573, die ggfs. durch partielle Zustimmungen abgeschwächt werden574. 
Widersprechensakte beinhalten eine mehr oder weniger ausgeprägte Zurückweisung des Wahr-
heitsanspruchs vorangegangener Partnerbeiträge bzw. von Präsuppositionen und Implikationen, 
die ihnen zugeschrieben werden575; sie können durch explizite Glaubwürdigkeitsqualifikationen 
realisiert bzw. mit solchen verbunden werden. Werden in ersten adversativen Stellungnahmen576 
glaubwürdigkeitsrhetorische Verfahren benutzt, handelt es sich stets um reaktiv-oppositive, d.h. 
die fremde Position attakierende Züge (2a). Sie können um protektive Glaubwürdigkeitsqualifi-
kationen für die eigene Position ergänzt werden. Voraussetzung ist, daß im adversativen Zug zu-
nächst die gegnerische Position zurückgewiesen wurde (2b). 
 
(2a) Attackieren gegnerischer Glaubwürdigkeit 
 
Negative Stellungnahmen zur Glaubwürdigkeit von Behauptungen können durch Widerspre-
chensakte vollzogen werden, die Wahrheitsansprüche zurückweisen, ohne Gründe für die Zu-
rückweisung auszuführen. Gängige Verfahren sind: 

                                                           
572  In meinem Korpus geschieht dies vor allem durch Zeugenberufungen (z.B. AS1, Z.10/12 in II.1). - In-

itiative Beiträge, die nur aus Glaubwürdigkeitsqualifikationen bestehen, gibt es nicht. Wohl kann Glaub-
würdigkeit initiativ in den interaktiven Fokus gerückt werden; damit wird jedoch stets ein Positionskontext 
refokussiert, der bereits zuvor etabliert wurde (vgl. IV.1). 

573  Während sich 'widersprechen' auf vorangegangene Sachverhaltsdarstellungen bezieht (Spranz-Fogasy 
1986), erstreckt sich 'zurückweisen' allgemeiner auf Interaktionsbedingungen, die durch Partnerbeiträge e-
tabliert wurden und zu denen negativ Stellung genommen wird (Kohnen 1987); vgl. a. Apeltauer (1980) zu 
unterschiedlichen Formen 'Nicht-akkordierender Sprechhandlungen' und Schwitalla (1977) zu argumenta-
tiven Formen des Widersprechens. 

574  Typischerweise geschieht dies durch 'ja-aber'-Äußerungen (s. Koerfer 1979). - Adversative Züge können 
natürlich auch ohne Bezug auf Glaubwürdigkeit vollzogen werden (z.B. Vorwürfe mit Gegenvorwürfen 
kontern, Relevanz/Berechtigung von Vorwürfen bestreiten, Verschieben der Behandlung der Position zu-
gunsten von vorgängig zu behandelnden Streitpunkten, Übergehen durch Themenverlagerung). 

575  Spranz-Fogasy (1986, 27-62) stellt eine Systematik unterschiedlicher Techniken und Vollzugsmodi des 
Widersprechens vor. Da seine Arbeit weitgehend auf dem gleichen Korpus wie die vorliegende beruht, 
wird hier auf eine eigenständige Darstellung verzichtet. Zurückweisungen von Präsuppositionen und Imp-
likationen behandelt Adamzik (1984, 215ff.). 

576  Eine genaue Analyse des vorangegangenen Gesprächskontextes zeigt oftmals, daß Äußerungen, die zu-
nächst als Positionsetablierungen oder erste adversative Reaktionen erschienen, Akte des Insistierens sind, 
mit denen bereits andauernde Auseinandersetzungen (thematisch verlagert) fortgesetzt bzw. frühere wieder 
aufgenommen werden. So weist B in SI3, Z.6f. die als Prognose formulierte Drohung von Schlichter und 
Rechtsanwalt zurück, welche darauf angelegt ist, B zu Vergleichsbereitschaft zu bewegen. B attackiert (lo-
kal) die Drohung, indem er (makroprozessual) mit einer Zeugenberufung auf seiner früher präsentierten 
Konfliktversion insistiert (obwohl diese als solche gar nicht attackiert wurde). Einzelne thematisch oder 
handlungstypologisch abgrenzbare Auseinandersetzungsepisoden finden nicht "voraussetzungslos" statt, 
sondern sind von vornherein interaktionsgeschichtlich aufgeladen. Parteien in Konfliktgesprächen neigen 
generell dazu, sehr bald jede beliebige Äußerung als Zug eines übergreifenden personalen Kampfes zu ver-
stehen und zu vollziehen (s. IV.4). 
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- Explizite Negationen des Wahrheitsanspruchs: 
 >tschuldigung< is doch gar net woahr↓ 

- Negierende Reformulierungen der gegnerischen Position577: 
 ä:h viele wordde haw isch ni"scht gsacht↓ 

- Ironische Bestätigungen: 
 ja:ja:↓; oh do wisse se des awwer ganz genau 

- Performative Äußerungen des Zurückweisens: 
 die [Vorwürfe] bestreit ich- 

- Expressive Bekundungen des Zurückweisens: 
 haha da muß ich erstmal lachen↓; a:ch; pff:: 

- Lügenbezichtigungen: 
 des is aus de luft gegriffe↓ sie greife alles aus de luft-; 
 <o:ch des is alles geloge-> 
Solche rein negativ bestimmten Qualifikationen finden sich vor allem dann, wenn Teilnehmer 
temporal kontingent Widerspruch zu Beiträgen anderer Sprecher mit primärem Rederecht an-
melden, ohne aber momentan eigenes Darstellungsrecht zu beanspruchen. Sie werden weiterhin 
bevorzugt in Sequenzen heftiger Auseinandersetzung benutzt, die durch schnellen Sprecher-
wechsel und Kampf ums Rederecht gekennzeichnet sind. Durch Prägnanz des (oftmals un-
spezifisch) negierenden Impetus und Kürze sind sie besonders geeignet, die engen zeitökonomi-
schen Nischen zu nutzen, auf die Teilnehmer unter solchen Interaktionsbedingungen verwiesen 
sind, um die Faktifizierung gegnerischer Behauptungen durch deren unwidersprochenen Vollzug 
zu verhindern. Da solche Äußerungen weder positive deskriptive noch argumentative Gehalte 
bieten, reichen sie aber zum Aufbau potentiell konsensfähiger Geschehensrekonstruktionen nicht 
aus. Dies zeigt der Schlichter im folgenden Fall, er fordert erneut zur Stellungnahme auf: 
 
(AS1A) 
 
14 C  <so" frau kraft sie hawwe jetzt also gehört was:  
 
15 B          ja-                          ä:h viele wordde haw isch  
16 C  anliegt was hawwe sie dezu zu sagen↓ 
 
17 B  ni"scht gsacht↓                       debei↓ 
18 C                  was hawwe se=n gsacht fong   mer mol mit dem a was  
 
19 B                   +drecksau haw isch gesacht gut↓      
20 C  se gesacht hawwe↓                           mhm  ja↓ 
 
Rein negative Qualifikationen verdeutlichen vor allem Adversativität als solche und sind darauf 
angelegt, Spielräume für die Durchsetzung einer divergenten Position offenzuhalten bzw. der 
Unterordnung unter die Gegenposition vorzubeugen. Abgesehen von beitragsökonomisch 
restringierten Umfeldern werden sie denn auch oft als initiale Segmente ausgebauterer Entgeg-
nungen benutzt. Dort dienen sie dazu, bisherige interaktive Geltungen zunächst zu beseitigen und 
so den Boden für die Etablierung alternativer Geltungen zu bereiten (s. (2b) und IV.1). 

                                                           
577  Typische linguistische Charakteristika dieser Reaktionsform werden in IV.2.5 diskutiert. 
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  Mit Techniken wie 'Widersprüche aufzeigen', 'Lüken aufzählen', 'motivationale Diskreditierung' 
oder 'Zeugendiskreditierung' werden nicht nur Wahrheitsansprüche attackiert, sondern es wird 
näher bestimmt, in welcher Hinsicht Behauptungen unglaubwürdig sind bzw. aus welchen 
Gründen sie zurückgewiesen werden. Diese Techniken werden alternativ oder zusätzlich zu rein 
negativen Zügen eingesetzt. Da sie in der Regel formulatorisch erheblich aufwendiger sind, er-
fordern sie gesichertes Rederecht. 
 
 
(2b) Attackieren gegnerischer Glaubwürdigkeit und Absichern eigener Glaubwürdigkeit 
 
Negationen gegnerischer Behauptungen konstituieren selbst eine Gegenbehauptung578, die zum 
Gegenstand von Absicherungsversuchen werden kann. Die (positive) adversative Position wird 
also in diesen Fällen etabliert, indem die gegnerische Position bestritten wird. 
 
(Bsp. aus SN4) 
ja also vora"b muß isch mol sache- * äh  
 
Attackieren gegnerischer Glaubwürdigkeit = Gegenbehauptung: 
ich hab mich also nie geäußert gege e behindertes kind  
 
Absichern eigener Glaubwürdigkeit: 
ich müßt misch selbst beklage isch bin selbscht behindert↓ * mir fehlt der linke daume der 
reschte daume is also net voll 
entwicklt↓ * isch müßt misch also selber beleidische wenn ich fremde kinner- * oder frem-
de leut ihr kinner beleidische wollte↓ 
 
Die Negation gegnerischer Behauptungen kann ergänzt werden durch rivalisierende Alternativ-
behauptungen579. Mit ihnen wird eine Position präsentiert, die inkompatibel zur gegnerischen 
Position ist, sich aber nicht auf deren bloße Zurückweisung beschränkt, sondern eigenständige 
positive Darstellungsmomente beinhaltet. Ihre Glaubwürdigkeit kann (nachgestellt) eigenständig 
abgesichert werden. 
 
(Bsp. aus SI2) 
Attackieren gegnerischer Glaubwürdigkeit = Gegenbehauptung: 
zwei drittel geloge↑ ** →>muß<← klar sagen zwei drittel gelogen↑  
 
Alternativbehauptungen: 
dieser hund ist weggelaufen ganz klar der hat ni"cht da"gelegen  
[Fortsetzung der Alternativdarstellung] 
 
Absichern eigener Glaubwürdigkeit: 
meine tochter kann das jederzeit wiederholen 
 

                                                           
578  zur Unterscheidung von Gegenbehauptung und Alternativbehauptung (s.u.) s. Spranz-Fogasy (1986, 38-41) 
579  Rivalisierende Darstellungen werden durch einen adversativ-negativen Vorspann zugleich unmißverständ-

lich als alternativlose Gegenbehauptungen kontextualisiert, die nicht etwa nur als aspektuelle Ergänzungen 
und Korrekturen oder als Vorschläge aufzufassen sind. 
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Rivalisierende Darstellungen bieten einerseits einen konstruktiven Ansatzpunkt zur Auflösung 
von Auseinandersetzungen: Sie ermöglichen es, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen 
widerstreitenden Versionen zu suchen; Darstellungen können ergänzt und gegeneinander abge-
wogen, vorgeworfene Vergehen oder Glaubwürdigkeitsdefekte können miteinander verrechnet 
werden etc. Andererseits werden mit ihnen neue Sachverhaltsaspekte eingeführt und Positionen 
entwickelt, die den Kreis potentiell konfliktärer Gegenstände erweitern. 
 
(3) Insistierende Züge580 
 
Dritte (und folgende) Züge in Auseinandersetzungssequenzen sind privilegierte Momente für 
Glaubwürdigkeitsrhetorik. Wurden Positionsetablierungen mit adversativen Zügen gekontert, 
benutzen die Kontrahenten in dritten und folgenden Auseinandersetzungszügen überaus häufig 
Glaubwürdigkeitsqualifikationen zur erneuernden Bekräftigung ihres eigenen Standpunkts und 
damit zugleich zur Zurückweisung des gegnerischen. Proponenten benutzen protektive Qualifi-
kationen ihrer Position bzw. adversative Qualifikationen der Gegenposition. Opponenten benut-
zen umgekehrt protektive Qualifikationen ihrer eigenen Position und adversative Qualifikationen 
für die Position des Proponenten, wenn dieser auf ihr insistierte. Alternativ oder zusätzlich wer-
den verschiedene Techniken des Intensivierens von Äußerungen eingesetzt, mit denen Glaub-
würdigkeit kontextualisiert wird581. Wenn Glaubwürdigkeit als Ressource des Insistierens einge-
setzt wird, führt dies sehr häufig dazu, daß Glaubwürdigkeit zum Konfliktpunkt und folglich in 
späteren Zügen selbst zum Gegenstand des Insistierens wird. In vielen Fällen verlagert sich der 
Fokus der Auseinandersetzung von den umstrittenen Positionen auf die Stützungen der Positio-
nen; es kommt zu einer Rekursion des Antagonismus auf metakommunikativer Ebene: 
 
MO2, Z.05-09 
3.Zug: haja (...) sechs leut sechs leut erfinne sowas doch net↓ 
4.Zug: sechs leit↑ i hob noch mehr wie sechsi alles unmittelbare nachbern↓ 
 
Glaubwürdigkeitsrhetorische Insistierenszüge sind reflexiv: Mit ihnen wird insistiert, indem die 
Position (sachbezogen) begründet und (dadurch) das Insistieren (pragmatisch) gerechtfertigt 
wird582. Mit Glaubwürdigkeitsrhetorik wird in diesen Auseinandersetzungsetappen Unverhan-
delbarkeit konstituiert. Unverhandelbarkeit wird jedoch nicht unvermittelt-thetisch zum Aus-
druck gebracht, sondern als Haltung entwickelt, die darauf fußt, daß die jeweilige Position be-
gründet ist. Glaubwürdigkeit wird als eine Ressource des Durchsetzens von Positionen benutzt, 
die den kompetitiven Charakter des Aktvollzugs zugunsten einer epistemisch-argumentativen In-
teraktionsform zurücktreten läßt. Genau diese ist es jedoch, die Kompetitivität selbst erst konsti-
tuiert583. 
 
 

                                                           
580  zu Insistieren s. Apeltauer (1977, 257-270); Franke (1983); Hundsnurscher (1976) und (1993); Schecker 

(1986) 
581  s. IV.2.5 
582  Die Begründung des Insistierens konstituiert Insistieren, ohne daß ein isolierter Insistenzakt vollzogen 

wird. Dieses Phänomen ist bspw. vergleichbar mit dem Ausschlagen von Einladungen durch Präsentation 
einer Begründung, warum man die Einladung nicht annehmen kann (J. Davidson 1984). 

583  Unterschiedliche Prozesse der Entwicklung von glaubwürdigkeitsrhetorischen Insistierenszyklen werden in 
IV.4 analysiert. 
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2.2. Die kollaborative Diskreditierungssequenz 
 
Eine Spezialisierung des generellen Sequenzmusters von Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzungen liegt dann vor, wenn ein Opponent den Proponenten einer Position zu Aktivitäten ve-
ranlaßt, mit denen er Material produziert, das zur Diskreditierung seiner Position genutzt werden 
kann. Dieses Muster nenne ich 'kollaborative Diskreditierungssequenz'; es besteht in seiner all-
gemeinen Form in vier aufeinander folgenden Zügen:  

(1) Proponent: Positionsetablierung 

(2) Opponent: Initiation von diskreditierbarem Material 

(3) Proponent: Produktion von diskreditierbarem Material  

(4) Opponent: Diskreditierung der Position aufgrund von (3)584 
 
Im folgenden werden unterschiedliche Beispiele von 'kollaborativer Diskreditierung' dargestellt. 
Ihre interaktionsorganisatorische und argumentationsdynamische Systematik wird erläutert und 
durch die Diskussion von Varianten weiter geklärt. 
 
Eine typische Form 'kollaborativer Diskreditierung' entsteht durch die Sequenz 'Belege fordern 
und diskreditieren'585. In den beiden folgenden Beispielen wird Frau Krafts (B) Behauptung um-
stritten, Frau Beck (A) sei in der Nachbarschaft verrufen.  
 
(AS12A) 
 
01 A                               we:r↑          <kein mensch↓> 
02 B  driwwe die leut wo se vorher gewohnt hawwe↓ die sache      mir sin froh 
 
03 A                                  #a:ch:#     dann sa↑che sie- * sa↑che     
KA                                 #ENTRÜSTET# 
04 B  daß mer die fra beck los hawwe↓             <sache die leut drüwwe>  
 
05 A  sie mir ei"n name↓                             dann is es      geloge- 
06 B  ja:↑               isch kenn se net mit name↑       die fraue↓  
 
(1) Positionsetablierung:  
 B: driwwe die leut wo se vorher gewohnt hawwe↓ die sache mir sin froh daß mer die fra 

beck los hawwe↓ 
 
(2) Initiation von diskreditierbarem Material (durch Beleg- bzw.  Präzisierungsforderung):  
 A: sa↑che sie mir ei"n name↓ 
 
(3) Produktion von diskreditierbarem Material (durch ausbleibende Präsentation von Belegen 

bzw. Präzisierungen): 
 B: isch kenn se net mit name↑ 
 
                                                           
584  Mit dem vierten Zug muß die Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung keineswegs beendet sein; sie kann mit 

insistierenden Zügen weitergeführt werden oder durch eine der in IV.5.1 analysierten Beendigungsformen 
abgeschlossen werden. 

585  s. III.4.1, (3) 
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(4) Diskreditierung der Position: 
 A: dann is es geloge- 
 
 
(AS14A) 
 
01 A                                              die ganze leut a sie 
02 B i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑ 
 
03 A müsse doch en na"me sache kenne↓ * wenn se irgendwie was- 
04 B                                    die kann isch ihne a bringe wenn 
 
05 A                                        a:ch wer da"nn↑ 
06 B isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓       des spielt doch kä roll 
 
07 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt- 
08 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓ 
 
(1) Positionsetablierung: 
 B: des sache die ganze leu:t↑ 
 
(2) Initiation von diskreditierbarem Material (durch Beleg- bzw.  Präzisierungsforderung):   
 A: sie müsse doch en na"me sache kenne↓ 
 
(3) Produktion von diskreditierbarem Material (durch ausbleibende Präsentation von Belegen 

bzw. Präzisierungen): 
 B: die kann isch ihne bringe wenn isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓ 
 
(2') Initiation von diskreditierbarem Material (durch Beleg- bzw. Präzisierungsforderung):   
 A: a:ch wer da"nn↑ 
 
(3') Produktion von diskreditierbarem Material (durch ausbleibende Präsentation von Belegen 

bzw. Präzisierungen): 
 B: des spielt doch kä roll we"r [...] 
 
(4) Diskreditierung der Position: 
 A: des is bloß die fra kellergeischt wo hetzt- 
 
Im folgenden Fall attackiert der Rechtsanwalt (A1) Frau Heulers (B) Behauptung, Nachbarn hät-
ten Kartoffeln aus ihrem Keller gestohlen. 
 
(KK6) 
 
01 A1 ihre behauptung allein genü"gt nicht sie müssen es bewei"sen mit 
 
02 A1 zeu"gen↓ * frau heuler wenn das nicht der fall ist↑ 
03 B                                          wie kann ich denn beweisen wenn  
 
04 B  ich im be"tt liege und schla"fe und nachts werden mir die karto"ffeln 
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05 A1           aber frau-  heuler so könn sie halt ni"cht↑ * irgendjemand 
06 B  aus=em keller geholt↓ 
 
07 A1 beschu"ldigen- * der ihnen wo sie:↑ * <die ver mutung↓> * die vermutung 
08 B                                       ich weiß- 
 
09 A1 haben↑ * der is=es- * sondern wenn sie das dann tu:en- * dann gehen sie 
10    halt des risiko ein da/ wenn derjenige sie a"nzeigt↑ * dann sind se 
11    halt dran↓ * und so is=es hier↑ * und wenn sie das jetzt- * äh und- * 
12    wie=s aussieht↑ * werden sie das auch bei gericht nicht beweisen können 
 
(1) Positionsetablierung: 
 B: B beschuldigte Nachbarn, Kartoffeln aus ihrem Keller gestohlen zu haben 
 
(2) Initiation von diskreditierbarem Material (durch Belegforderung):  
 A1: [...] sie müssen es bewei"sen mit zeu"gen↓ [...] 
 
(3) Produktion von diskreditierbarem Material (durch ausbleibende Präsentation von Belegen): 
 B: wie kann ich denn beweisen wenn ich im be"tt liege und schla"fe [...] 
 
(4) Diskreditierung der Position: 
 A1: so könn sie halt ni"cht↑ * irgendjemand beschu"ldigen-  
 
Eine zweite Realisierung dieses Musters liegt vor, wenn der Opponent im zweiten Zug eine 
Schlußfolgerung aus Behauptungen des Proponenten formuliert, ihm diese zur Ratifikation an-
trägt und die Reaktion des Proponenten zur Diskreditierung seiner Position benutzt. Im folgen-
den Fall wird Herrn Boos' (B) Behauptung, er habe Jugendliche nicht beleidigt, umstritten586. 
 
(MO3) 
 
01 B  sie warn doch net dabei↑ sie kenne des nit behaupten daß des klar is↓ 
02    i hob ja auch ge"genzeigen den u"nmittelbare nachbarin da ouwe un da  
 
03 A2                                                        +un die sollen  
04 B  undi↓ * un der herr de"r un der herr söll un der andi-         ja-                   
 
05 A2 behaupten daß sie des ni"scht gesagt haben↓ 
06 B                                            ja↓ * de we"rn des  
 
07 A2             haja-                                naja gut isch mein- * 
08 B  behaupten↓ daß   des wort ←ni"cht→ gefallen is↓ 
 
09 A2 * des alte- * thema mit dem ne"gativzeuge des kenne ma ja↓ * hatte mer 
 
10 A2 auch grad >letscht widder↓< 
 

                                                           
586  vgl. die ausführliche Analyse dieses Beispiels in III.2.2 
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(1) Positionsetablierung: 
 B: sie warn doch net dabei↑ sie kenne des nit behaupten daß des klar is↓ i hob ja auch 

ge"genzeigen [...]  
 
(2) Initiation von diskreditierbarem Material (durch Aufforderung zur Ratifikation einer Konse-

quenz aus Behauptungen des Proponenten): 
 A2: un die sollen behaupten daß sie des ni"scht gesagt haben↓ 
 
(3) Produktion von diskreditierbarem Material (durch Ratifikation): 
 B: ja↓ * de we"rn des behaupten↓ [...] 
 
(4) Diskreditierung der Position (durch Diskreditierung der Ratifikation): 
 A2: des alte- * thema mit dem ne"gativzeuge des kenne ma ja↓  
 
Die nächste Sequenz beschließt eine längere Auseinandersetzung über die Behauptung Frau 
Heulers (B), Nachbarn hätten Kartoffeln aus ihrem Keller gestohlen587. 
 
(KK4A) 
 
25 C                                                             ihr sohn hat 
27    übrigens da- * dreiundachzig auch äh vor der polizei gsagt daß sie also  
28 C  den keller mit me"hreren schlössern versehen haben↓ * ja jetz stelle 
29 B                                               ja↓ 
 
30 C  sisch mal vor die leut müßte- * egal wen sie beschuldige- * leut müßte 
 
31 C  me"hrere schlösser- * oder nachschlüssel für mehrere schlösser 
 
32 C  haben↓          a"ch frau heu:"ler des   is doch=n u"ndi:"ng- 
33 B  ha"m   se auch↓           nachschlüssel↓ 
 
(1) Positionsetablierung: 
 B: B beschuldigt Nachbarn, Kartoffeln aus ihrem Keller gestohlen zu haben 
 
(2) Initiation von diskreditierbarem Material (durch Aufforderung zur Ratifikation einer Konse-

quenz aus Behauptungen des Proponenten): 
 C: [...] die leut müßte- * egal wen sie beschuldige- * leut müßte me"hrere schlösser- * 

oder nachschlüssel für mehrere schlösser haben↓ 
 
(3) Produktion von diskreditierbarem Material (durch Ratifikation): 
 B: ha"m se auch↓ 
 
(4) Diskreditierung der Position (durch Diskreditierung der Ratifikation): 
 C: a"ch frau heu:"ler des is doch=n u"ndi:"ng- 
 
Die Systematik der 'kollaborativen Diskreditierung' beruht darauf, daß der Opponent im zweiten 
Zug eine konditionelle Relevanz588 für den Proponenten etabliert, die dieser mit einer Aktivität 

                                                           
587  vgl. die ausgedehnte Analyse in III.4.2, (4) 
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einlösen muß, welche Material bietet, das der Opponent im vierten Zug zur Diskreditierung der 
Position nutzen kann, die der Proponent im ersten Zug aufgebaut hatte. Die konditionelle Rele-
vanz bezieht sich auf Behauptungen, welche in einer stützenden oder schwächenden Relation zur 
Position stehen, die im ersten Zug etabliert wurde. Sofern die Diskreditierung im vierten Zug 
nicht ausdrücklich auf die Position des ersten Zuges bezogen wird, impliziert sie zumindest ihre 
Diskreditierung: Das Material des dritten Zugs ist durch die argumentative Relation zur Position 
so kontextualisiert, daß seine Beurteilung einen Defekt der Position (z.B. fehlende Belege, Wi-
dersprüchlichkeit) enthüllt. In sequenztechnischer Hinsicht stellt die 'kollaborative Diskreditie-
rung' eine Expansion des allgemeinen Sequenzmusters von Glaubwürdigkeitsausein-
andersetzungen (s. IV.2.1) dar, die durch eine Einschubsequenz ('insertion sequence') realisiert 
wird589: 
 
(1) Proponent: Position etablierender Zug 
  (1') Opponent: Initiation von diskreditierbarem Material 
  (2') Proponent: Produktion von diskreditierbarem Material  
 
(2) Opponent: Adversativer Zug (Diskreditierung von (1) aufgrund von (2')) 
 
Daß die ersten drei Züge (1)-(2') zu Konstituenten einer Diskreditierungssequenz werden, hängt 
maßgeblich davon ab, daß der Opponent bei der Planung des zweiten Zuges vorhersieht, daß der 
Proponent die konditionelle Relevanz nur so einlösen kann, daß er damit einen Defekt seiner Po-
sition enthüllt590. Während unter diesen Bedingungen der zweite und dritte Zug zu einer Präse-
quenz der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit werden, handelte es sich sonst um einen 
'Glaubwürdigkeitstest', dessen Ausgang nicht präjudiziert ist591. In allen Beispielen war für den 
Opponenten bei der Formulierung des zweiten Zuges vorhersehbar, daß der Proponent die kondi-
tionelle Relevanz nur in einer diskreditierbaren Weise würde einlösen können: Die betreffenden 
Behauptungen wurden bereits im vorangegangenen Gesprächsverlauf diskutiert, konnten aus vo-
rangegangenen Darstellungen des Proponenten inferiert werden oder betrafen Sachverhalte, die 
für alle Beteiligten unstrittig sind. Der Opponent hätte daher die Positionsetablierung mit einem 
manifest adversativen Zug kontern und die diskreditierenden Sachverhalte selbst entgegenhalten 

                                                                                                                                                                                     
588  Die konditionelle Relevanz kann durch Fragen, Belegforderungen, Begründungen oder Präzisierungen, 

Aufforderungen zur Ratifikation oder Stellungnahme etaliert werden. 
589  Zu 'insertion sequences' (s. Schegloff 1972a, 76ff.); das folgende Muster stellt gewissermaßen nur die Stan-

dardform der 'kollaborativen Diskreditierung' dar. Das Muster kann produktiv benutzt werden, indem die 
Einschubsequenz iteriert wird, oder indem sie im Verlauf von Insistierenszyklen (Züge (3ff.) im allgemei-
nen Sequenzmuster) initiiert wird. Die Einschubsequenz kann sich auf jegliche strittige Äußerung bezie-
hen, die im Verlauf der Auseinandersetzung gemacht wird, und nicht nur auf die initiale(n) Position(en). 

590  Natürlich kann der Antagonist auch entschlossen sein, jedwede Realisierung des dritten Zuges als Indiz für 
die Unglaubwürdigkeit der Position zu deuten. 

591  Das generelle Sequenzmuster von Glaubwürdigkeitstests hat diese Form: 
 (1)  Protagonist: Positionsetablierung 
 (2)  Inquisitor: Initiation von Material, das für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Position 

relevant ist 
 (3)  Protagonist: Präsentation von Material, das für die Beurteilung der Position relevant ist 
 (4)  Inquisitor: Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Position aufgrund von (3) 
 Auch Glaubwürdigkeitstests, die nicht schon mit dem zweiten Zug auf Diskreditierung angelegt waren, 

können natürlich in einer Diskreditierung resultieren. Insofern sind Glaubwürdigkeitstests von 'kollaborati-
ven Diskreditierungen' in vielen Fällen empirisch nicht zu unterscheiden.  
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können592. Dies wirft die Frage auf: Worin besteht die besondere rhetorische Funktion der Ein-
schubsequenz, die durch den Umweg über die konditionelle Relevanz hergestellt wird? Im Un-
terschied zur direkten Attacke auf Glaubwürdigkeit wird Unglaubwürdigkeit als Ergebnis eines 
kollaborativen Prozesses festgestellt. Dies impliziert mehrere rhetorische Vorteile: 

• Mitkonstitution der Unglaubwürdigkeitszuschreibung: Der Proponent wird als aktiv Mit-
konstituierender in die Konstruktion der Unglaubwürdigkeit seiner Position eingebunden. 

• Selbstdiskreditierung: Der Proponent wird dazu gebracht, sich durch eigene Aktivitäten 
selbst bloßzustellen. 

• Konsensprojektion: Die Diskreditierung ist als konklusive Feststellung gerahmt, die 
zwangsläufig auch vom Proponenten zu ratifizieren ist593. 

• Aktuelles Vorführen: Die Unglaubwürdigkeit des Proponenten wird anhand seiner gegen-
wärtigen Äußerung aktuell in situ entlarvt. 

• Objektivitätsinszenierung: Da 'kollaborative Diskreditierungen' in der gleichen Abfolge 
sequenzieller Züge wie Glaubwürdigkeitstests vollzogen werden, erscheint die Diskredi-
tierung als emergentes Resultat einer Prüfung. Sie wirkt weniger wie eine interessierte 
Abwertung, die einseitig von einem Opponenten ausgesprochen wird, der diejenigen Ar-
gumente auswählt, die seine Gegenposition begünstigen. 

Charakteristisch und oftmals entscheidend für das Gelingen der 'kollaborativen Diskreditierung' 
ist, daß der Opponent den zweiten Zug unverfänglich formuliert, d.h. ohne erkennen zu lassen, 
daß der Zug auf die Produktion von diskreditierbarem Material abzielt. Wird die Diskreditie-
rungsabsicht erkennbar, hat der Proponent die Möglichkeit, sich der konditionellen Relevanz zu 
entziehen oder sie zwar einzulösen, dabei aber die diskreditierende Verwertung selbst auszu-
schließen, bevor der Opponent den vierten Zug vollziehen kann. Letzteres geschieht im folgen-
den Beispiel. Umstritten ist hier Frau Becks (A) Behauptung, sie leide infolge der Beleidigungen 
der Frau Kraft an einer Herzkrankheit594. 
 
(AS10) 
 
01 A also isch weeß daß isch vor=m gerischt kä ongschd zu hawwe brauch↓ * 
02   de"nn moi krankheit- * wo isch mitgemacht hab isch muß leb/ 
03   lebenslänglisch muß isch uff des hie tablette nemme↓ 
 
04 A                    do"ch do"ch isch hab=s        an=s herz kriggt here 
05 C ah uff des hie net >frau beck ach jo (komm=se↓)< 
 
06 A se mol des muß jo moin arzt besser wisse↓ *          isch hab 
07 C                                             des mu"ß er wisse=s= 
 
08 A damols          n=herzgnaggs griggt- * in derre nacht- 
09 C rischtisch net↑                        derf isch/      derf isch mol 

                                                           
592  M.a.W.: Statt der Etablierung der konditionellen Relevanz hätte der Antagonist den zweiten Zug als adver-

sativen Zug formulieren können: "Sie haben keine Zeugen für ihre Behauptung", "Sie können ja nicht ein-
mal sagen, wer angeblich schlecht über mich redet" etc. 

593  Dies wird in einigen Fällen durch konkludierende Konjunktionen verdeutlicht (dann is es geloge-; so könn 
sie halt ni"cht↑ * irgendjemand beschu"ldigen-; dann gehen sie halt des risiko ein). 

594  Diese Sequenz wird in IV.2.6 unter dem Gesichtspunkt des Vermeidens von Unglaubwürdigkeits-
zuschreibungen analysiert. 
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10 A                                  isch bin siwweneseschzisch johr isch  
11 C froge frau beck wie alt sie sin↑ 
 
12 A wer de negschde monat siwweneseschzig joahr↓ * awwer des hot mi=m al/ 
13   isch=ab vorher e gesu"ndes herz gehabt awwer des hot misch so" 
14   geschlaucht we=ma in de"m alder- * so" was an de kopf gschmisse griggt- 
 
(1) Positionsetablierung: 
 A: moi krankheit- * wo isch mitgemacht hab isch muß leb/  
   lebenslänglisch muß isch uff des hie tablette nemme↓ [...] isch hab damols 

n=herzgnaggs griggt- * in derre nacht- 
 
(2) Initiation von diskreditierbarem Material (Frage, die eine Alternativerklärung nahelegt): 
 C: derf isch mol froge frau beck wie alt sie sin↑ 
 
(3) Präsentation von diskreditierbarem Material (Antwort): 
 A: isch bin siwweneseschzisch johr [...] 
 
(4) Abwehr der Diskreditierung: 
 A: awwer des hot mi=m al/ isch=ab vorher e gesu"ndes herz gehabt awwer des hot 

misch so" geschlaucht we=ma in de"m alder- * so" was an de kopf gschmisse 
griggt- 

  
Die Diskreditierungssequenz wird hier über die Sequenz 'Frage-Antwort' anvisiert. Ihre Kom-
plettierung durch den vierten Zug 'Antwort gegen die Position der Antwortenden verwenden' 
schlägt jedoch fehl: Frau Beck vollzieht selbst den vierten Zug 'Glaubwürdigkeitsbeurteilung', 
indem sie ausschließt, daß ihre Antwort als Diskreditierung ihrer Behauptung zu interpretieren 
ist. Dieses Beispiel zeigt, daß selbst dann, wenn der zweite Zug offiziell unverfänglich formuliert 
wird, Diskreditierungssequenzen daran scheitern können, daß Proponenten mit dem Muster der 
Sequenz vertraut sind; sie interpretieren fremde wie eigene Aktivitäten unter dem Gesichtspunkt, 
welche inhaltlichen Potentiale sie für die Schwächung ihrer Position beinhalten, und suchen die-
se Potentiale prophylaktisch zu entkräften.  
 
Die Zurückweisung potentieller Diskreditierung verbürgt allerdings nicht, daß der Opponent auf 
die Diskreditierung verzichtet. Dies wird an einem bereits analysierten Beispiel deutlich: 
 
(AS14A) 
 
05 A a:ch wer da"nn↑ 
06 B       des spielt doch kä roll 
 
07 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt- 
08 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓ 
 
Als die Proponentin (B) die Relevanz der Forderung nach Namen als Beleg (und damit als Krite-
rium der Glaubwürdigkeit ihrer Position) zurückweist, präsentiert die Opponentin (A) selbst eine 
Präzisierung, die B's Position diskreditiert. 
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Im Unterschied zum allgemeinen Sequenzmuster von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen, in 
dem der Opponent den adversativen (zweiten) Zug direkt als Attacke auf die Position des Propo-
nenten vollzieht, bietet die 'kollaborative Diskreditierungssequenz' dem Proponenten die Option, 
seine Position von sich aus aufzugeben, sodaß der Opponent eine Zurückweisung vermeiden 
kann595. Da mit dem zweiten Zug Glaubwürdigkeit nicht abgesprochen wird, sondern nur ein 
Diskreditierungspotential angedeutet wird, kann er die öffentliche Diskreditierung seiner Posi-
tion vermeiden und Einsicht und Vernünftigkeit demonstrieren, indem er seine Position selbst 
zurückzieht. Die Sequenz nähme folgende Form an: 

(1)  Proponent: Positionsetablierung 

(2)  Opponent: Initiation von diskreditierbarem Material 

(3)  Proponent: Aufgabe bzw. Modifikation der Position 
 
Mit der Initiation der 'kollaborativen Diskreditierung' wird daher die Möglichkeit eröffnet, eska-
lativen Entwicklungen vorzubeugen und das Image des Proponenten zu wahren, ihn aber den-
noch zur Aufgabe seiner Position zu bewegen. Dieser Fall tritt allerdings im von mir untersuch-
ten Korpus nicht auf. 
 
Die 'kollaborative Diskreditierungssequenz' ist das alltagsweltliche Vorbild für adversative Be-
fragungssequenzen vor Gericht. Aufgrund der gerichtsspezifischen Restriktionen der Gesprächs-
organisation ist es Anwälten lediglich gestattet, Fragen zu stellen, nicht aber, die Glaubwürdig-
keit von Aussagen zu beurteilen596. Drew (1992) zeigt, wie Anwälte vor Gericht Fragen und Ra-
tifikationsaufforderungen, die sie an Zeugen richten, systematisch so anlegen, daß die Jury aus 
der Antwort (den "Fakten") möglichst eindeutige und kalkulierbare Schlußfolgerungen in Hin-
blick auf die Unglaubwürdigkeit der Zeugen ziehen kann597. Anstelle der (untersagten) Bewer-
tung der Antwort verzögern sie die Übernahme des Rederechts und lassen eine "Verarbei-
tungspause", die die Antwort fokussiert und der Jury Zeit läßt, sie ausführlich kognitiv zu bewer-
ten. Die Sequenz nimmt folgende Form an: 

(1)  Proponent: Positionsetablierung 

(2)  Opponent: Initiation diskreditierbaren Materials durch Fragen 

(3)  Proponent: Produktion diskreditierbaren Materials bzw. Diskreditierungsabwehr durch Ant-
worten 

(4)  Jury: Glaubwürdigkeitsbeurteilung von (1) 
 
Wie Drew (1992, 514) bemerkt, verzichten Anwälte systematisch darauf, die diskreditierenden 
Inferenzen selbst in Form von Fragen zu formulieren, da dies Zeugen die Möglichkeit gäbe, sie 
zurückzuweisen598. Insofern zeigen Drews Befunde nicht nur, wie die alltagsweltliche Diskredi-

                                                           
595  Wie Einschubsequenzen initiiert werden, um manifeste Zurückweisungen zu vermeiden, diskutieren Jack-

son & Jacobs (1980, 259f.); vgl. auch III.4.2, (4) 
596  Atkinson & Drew (1979, 78ff.) 
597  Anwälte wiederholen z.B. kritische Passagen von Antworten des Zeugen in Frageform und tragen sie zur 

nochmaligen Ratifikation an, oder sie legen (scheinbar) widersprüchliche Aussagen nacheinander jeweils 
zur Ratifikation vor. 

598  Wenn Zeugen erkennen, daß aus ihren Antworten diskreditierende Inferenzen gezogen werden können, 
müssen sie versuchen, diese durch die Gestaltung ihrer Antwort abzuwehren. Es ist ihnen untersagt, selbst 
die Implikationen ihrer Antwort für die Glaubwürdigkeit ihrer Position zu beurteilen (indem sie z.B. die 
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tierungssequenz nach Maßgabe re- stringierter Sprecherwechselsysteme modifiziert wird; sie 
zeigen auch, wie sie der veränderten Beteiligungsstruktur angepaßt wird, die dann vorliegt, wenn 
ein Publikum die Glaubwürdigkeit von umstrittenen Positionen zu beurteilen hat. 
 
Die 'kollaborative Diskreditierungssequenz' stellt eine Spezialisierung des allgemeinen Se-
quenzmusters von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen dar, die durch die Adaptation des Se-
quenzmusters 'Glaubwürdigkeitstest' hergestellt wird. Die Abgrenzungen der 'kollaborativen 
Diskreditierung' sind nach beiden Seiten hin fließend: 'Glaubwürdigkeitstests' können in 'kolla-
borativen Diskreditierungen' resultieren; der zweite Zug von 'kollaborativen Diskreditierungen' 
kann so adversativ formuliert werden, daß die Diskreditierungsfunktion offen indiziert wird. Die 
'Produktion von diskreditierbarem Material' wird dann schon im zweiten Zug vollzogen; im Ge-
gensatz zur einseitigen adversativen Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit wird jedoch vom Pro-
ponenten eine Stellungnahme bzw. Ratifikation gefordert, die konstitutiv für die Unglaubwür-
digkeitszuschreibung ist, die im vierten Zug erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn der Proponent 
aufgefordert wird, zu Einwänden Stellung zu nehmen599. Im folgenden Fall erklärte Frau Beck 
(A), sie habe nicht behauptet, daß die Kinder ihrer Kontrahentin Steine auf die Wäsche von 
Nachbarn geworfen haben. Der Schlichter konfrontiert daraufhin Frau Beck mit einer früheren 
Aussage600: 
 
(AS8) 
 
01 C  sie hawwe awwer auch hier bei u"ns un des hawwe se underschri↑"wwe-  
02    un meine sekretärin hat=s also beglau"wischt↓ da ham se awwer a"uch- * 
03    angegewwe wie die to"chter der antragsgegnerin auf dem gemeinsamen 
04    wäschetrockenplatz einen stein auf die wäsche die dort hing wa:rf↓ 
 
05 C                     ne↑ 
06 A  ja des is so"↑ do is=n garde un vielleisch=n ha"lwe meder fonge die 
 
07 A  wäscheseile o:↓ * also steht se im garde drin un <schmeißt↑-> **  
 
08 A  n=halwe meder weit↓ awwer sie hot nit getroffe↓ 
 
09 C  ah do muß sie jo fascht treffe↓ 
10 A        so is des bei uns↓ 
 

                                                                                                                                                                                     
Relevanz eines Sachverhalts evaluieren oder darauf hinweisen, daß ein Widerspruch nur scheinbar besteht, 
etc.). 

599  Glaubwürdigkeitsrelevante Einwände können grundsätzlich durch die Techniken 'Berufung auf Gegenzeu-
gen', 'Zeugendiskreditierung', 'Berufung auf Identität, Charakter und Einstellungen' und 'Berufung auf in-
tersubjektiv Geltendes' realisiert werden. Einwände gelten als Ratifikationsverweigerung, solange sie nicht 
zurückgenommen bzw. Entgegnungen des Proponenten akzeptiert werden (vgl. Labov & Fanshel 1977, 
87f.).  

600  vgl. die Analyse des Beispiels in III.1.3 und 4.1, (1) 
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(1) Positionsetablierung: 
 A: Ich behaupte nicht, daß die Kinder die Wäsche mit Steinen beworfen haben 
 
(2) Konfrontation mit diskreditierbarem Material (Aufforderung zur Stellungnahme zu einer po-

sitionswidersprechenden Aussage): 
 C: da ham se awwer a"uch- * angegewwe wie die to"chter [...] einen stein auf die wä-

sche die dort hing wa:rf↓ 
 
(3) Stellungnahme: 
 A: also steht se im garde drin un <schmeißt↑-> ** n=halwe meder weit↓ awwer sie hot 

nit getroffe↓ 
 
(4) Diskreditierung: 
 C: ah do muß sie jo fascht treffe↓ 
 
 
2.3. Attacken auf selbstkonstruierte Positionen 
 
Es ist anzunehmen, daß Streitbeteiligte in vielen Fällen ihre Reaktionen nicht auf eine semanti-
sche Repräsentation gegnerischer Aussagen gründen. Sie reagieren auf (oft weit zurückliegende) 
Darstellungselemente und Reizwörter, die sie für sich völlig anders als der Opponent in seinem 
Beitrag interpretieren, stellen veränderte Kohärenzen her und "verstehen" Absichten, Auffassun-
gen, Hintergedanken, Strategien oder Urteile, die bestenfalls in lockerer und sehr vorausset-
zungsreicher Beziehung zu gegnerischen Äußerungen stehen. Offensichtlich wird die Aus-
einandersetzung mit dem Imaginären, wenn Reagierende den Bezugskontext ihrer Attacken 
selbst explizieren. Idealtypisch geschieht dies in einem aus zwei Beiträgen bestehendem Se-
quenzmuster: 

(1)  Proponent: Positionsetablierung 

(2a) Opponent: Reformulierung der Position601 

(2b) Opponent: Attacke auf die reformulierte Position 
 
In folgendem Beispiel diskreditiert Frau Beck (A) eine Zeugin, die sie selbst zur Gewährsfrau für 
die Behauptung ihrer Kontrahentin, sie sei in der Nachbarschaft verrufen, ernannt hat602: 
 

                                                           
601  Wichtig ist, daß die Reformulierung als sinngemäße Paraphrase oder als zweifelsfreie Implikation einge-

führt wird - und nicht als eine aushandelbare subjektive Interpretation, die die Position in einen neuen, vom 
Proponenten nicht vorgesehenen Kontext stellt. Bei Reformulierungen in Zug (2a) fehlen Markierungen, 
die Tentativität oder Subjektivität der Interpretation indizieren, ebenso wie ratifikationserheischende oder 
verständnissichernde Modalisierungen. 

602  vgl. die Analyse in III.2.2. 
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(AS14A) 
 
01 A                                              die ganze leut a sie  
02 B i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑ 
 
03 A müsse doch en na"me sache kenne↓ * wenn se irgendwie was- 
04 B                                    die kann isch ihne a bringe wenn 
 
05 A                                        a:ch wer da"nn↑ 
06 B isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓       des spielt doch kä roll  
 
07 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt-  
08 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓            nein ja des is  
 
09 A         mit   denne wo er n=haushoher krach ghabt is jetz freundschaft↓ 
10 B ni"scht wahr↓ 
 
Frau Krafts (B) Behauptung des sache die ganze leu:t (Z.02) wird von Frau Beck (A) dahinge-
hend reformuliert, daß sich Frau Kraft nur auf Frau Kellergeist stützt (des is bloß die fra keller-
geischt wo hetzt, Z.07). Diese Gewährsfrau und ihr Verhältnis zur Frau Kraft werden diskredi-
tiert. Frau Beck attackiert die Behauptung, sie sei verrufen, indem sie deren mangelhafte und su-
spekte Grundlage "enthüllt". Die vorangegangenen Äußerungen der Gegnerin werden dabei als 
Gelegenheit benutzt, um ihr Diskreditierbares zu unterstellen, was mit gerechter Empörung zu-
rückgewiesen werden kann. Frau Beck rechtfertigt ihre Attacke, indem sie sie als Reaktion auf 
inadäquate Aktivitäten rahmt, die eine Zurückweisung fordern. Dabei wird der Inhaberin der re-
formulierten Position die Interpretationsmacht über ihre eigenen Äußerungen entzogen: Auch 
gegen Zurückweisungen (Z.08/10) beharrt Frau Beck, daß Frau Krafts Aussagen (gewisser-
maßen "objektiv") so zu verstehen sind, wie Frau Beck sie behandelt603. 
 
Zwei weitere prägnante Beispiele zeigen deutlich, wie gegnerische Positionen so aufgenommen 
werden, daß sie eine massive Kränkung bzw. einen schweren, persönlichen Angriff bedeuten und 
nach entsprechend massiven Zurückweisungen verlangen604. Der perzipierte Angriff wird dabei 
durch die Reformulierung so gerahmt, daß er eine Selbstdiskreditierung des Angreifers impli-
ziert. 
 
(AS2, Z.12 (vgl. a. Z.17/19))605 
(1)  Positionsetablierung:  
 B bestreitet, daß Streit mit A von einer Zeugin gehört wurde 
 
(2a) Reformulierung:  
 A: awer nit abstreite↓ und mi"sch als lügnerin  
 
(2b) Attacke auf die Reformulierung: 
 A: denn sie" ist die lügnern des werre sie genau wisse 
 
                                                           
603  Berichtigungen, Intentionsbekundungen, Erläuterungen etc. werden nicht berücksichtigt bzw. akzeptiert; 

ihrer ungeachtet wird weiter mit der Reformulierung operiert und gegen sie opponiert (vgl. Kallmeyer & 
Schmitt 1996). 

604  zu 'Persönlich-Nehmen' in Streitgesprächen vgl. a. Apeltauer (1977, 224ff.) 
605  Ausführlich wird dieses Segment in III.3.2 und IV.4.5 analysiert. 
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(3)  Zurückweisung der Attake: 
 B: ich lüg net 
 
(AL2, Z.02-17)606 
(1)  Positionsetablierung: 
 B: der zeuge hat auch nichts äh- was er aussagt is auch nicht >richtig↓< 
 
(2a) Reformulierung: 
 A2: meine=se nimmt einer wegen wegen einer beleidigung einen meineid 
   auf sich- [...] *  
 
(2b) Attacke auf die Reformulierung: 
 A2: und das kann ich mir nich vorstellen daß ein <mann sein gewissen belastet- ** <ein 

u"nbescholtener mann sein gewissen belastet wegen so eines ausdrucks entweder er 
hat=s gehört↑ RÄUSPERT SICH und dann sagt er das kann ich beschwö:ren- * oder er 
sagt ich habe ga"r nichts gehört↓ [...] 

 
(3)  Gegenattacke: 
 B: ich habe auch schon re"chtsanwälte gesehn die falschaussagen gemacht haben be-

eidet607 
 
In AS2 wird abstreite als massive persönliche Abwertung (mi"sch als lügnerin [hinstellen]) 
aufgefaßt; im Ausschnitt AL2 wird die Aussage was er aussagt is auch nicht >richtig< als ehr-
abschneidende Bezichtigung behandelt, der Zeuge sei zum Meineid vor Gericht bereit. Hier wird 
besonders deutlich, wie die Reformulierung die adversative Qualität des Reformulierten zum 
böswilligen persönlichen Angriff steigert, indem die Behauptung in einen neuen Kontext gestellt 
wird: 'etwas Falsches sagen' wird zu einem absichtlichen, moralisch verwerflichen, strafbaren 
Täuschungsakt und verliert jede potentielle Entschuldbarkeit. 
 
Auffälligerweise bleiben oftmals Stellungnahmen des Proponenten zur Reformulierung seiner 
Position (= 2a) aus. Stattdessen wird die Attacke auf die Reformulierung bekämpft608. Attacken 

                                                           
606  Ausführlich wird dieses Segment in III.2.2 analysiert. 
607  Der Angriff bezieht sich nicht auf den Zeugen, sondern auf A2, der Rechtsanwalt ist. 
608  Vgl. die Reaktionen (3) in den Beispielen AS2 und AL2; daß nicht die Reformulierung berichtigt, sondern 

die Attacke gekontert wird, dürfte folgende Gründe haben: 
 - Die Attacke wird innerhalb des gleichen Beitrags unmittelbar an die Reformulierung angeschlossen. Sie 

steht bei der nächsten redeübergaberelevanten Stelle ('turn-transition relevance place' nach Sacks et al. 
1974, 704ff.) bereits im Raum und bildet die unmittelbare Vorgabe für Anschlußhandlungen. Im Gegen-
satz zu den Reformulierungshandlungen, die Heritage und Watson (1979, 141ff.) untersucht haben, wird 
keine konditionelle Relevanz für eine bestätigende bzw. zurückweisende Stellungnahme zur Reformu-
lierung aufgebaut. Damit wird deutlich, daß die Reformulierungen nicht auf die Konstitution und Ab-
sicherung von Intersubjektivität und Verständigung angelegt sind. Besonders offensichtlich wird dies 
dann, wenn Korrekturen der Reformulierung zurückgewiesen werden. 

 - Die Zurückweisung der Reformulierung könnte als Rückzieher interpretiert werden: Sie kann so behan-
delt werden, als gäbe der Proponent damit seine ursprünglich geäußerte Position auf. 

 - Die Diskreditierung stellt einen massiven Angriff dar, der ausgeräumt und gekontert werden muß, wenn 
der Attackierte a) nicht unehrenhaft und wehrlos erscheinen will und b) den Eindruck vermeiden will, 
an der Diskreditierung sei (ungeachtet einer Korrektur der Reformulierung) "etwas dran". 
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auf selbstkonstruierte Positionen eignen sich daher besonders, wenn Eskalationen von Streits 
herbeigeführt werden sollen, und führen zu dissoziativen Gesprächsprozessen609. 
 
 
2.4. Metonymische Bündelung und Refokussierung von Positionen 
durch Glaubwürdigkeitsqualifikationen 
 
In vielen Fällen betreffen Glaubwürdigkeitsqualifikationen nicht einzelne Behauptungen, son-
dern einen komplexen Zusammenhang von Darstellungen bzw. Vorwürfen im Ganzen. Der Ge-
samtzusammenhang einer Position kann durch Glaubwürdigkeitsqualifikationen reaktualisie-
rend gebündelt werden: 
 
(AS1A) 
 
10 C  un die- * äh:- * beleidigungen die sie angibt hätte also die  
 
11 A                                   ja↓                          ja   
12 C  nachbarschaft gehört↓ sie sachen also sie hätten zeugen dafür ne↑ 
 
13 A  i↑sch hab zeuge↓                                                     
14 C            gut↓   <so" frau kraft sie hawwe jetzt also gehört was:  
 
15 B          ja-                           
16 C  anliegt was hawwe sie dezu zu sagen↓ 
 
[...] 
 
29 A                                       ne des haw isch net 
30 B  des hat sie überhaupt un des hat sie garantiert nischt 
 
31 A  gehert↓    awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo zeuge↓ 
32 B  angegewwe↓ 
 
Der Schlichter schließt die Vorwurfspräsentation mit dem Verweis auf Zeugen für (eine 
beträchtliche Anzahl von) Beleidigungen ab (Z.10/12). Mit der Glaubwürdigkeitsqualifikation 
werden die ein-zelnen Behauptungen durch die Angabe eines Kriteriums, das sie gemeinsam er-
füllen, nochmals resümiert. Mit Glaubwürdigkeit als darstellungsübergreifender Metakategorie 
wird metonymisch der Gesamtzusammenhang der Vorwürfe der Antragstellerin fokussiert und 
die Brücke zur Stellungnahme der Gegenpartei geschlagen610.  Wurde eine Position expliziert 
und zwischenzeitlich defokussiert, muß sie nicht mehr detailliert wiederholt werden, sondern 
kann in ökonomischer Kürze durch eine Glaubwürdigkeitsqualifikation als ganze bekräftigend 
refokussiert werden (Z.31). Mit der Glaubwürdigkeitsqualifikation wird zwischenzeitliches In-
teraktionsgeschehen als untergeordnete Nebensequenz ausgegrenzt611. Die 
Glaubwürdigkeitsqualifikation kann dabei benutzt werden, um auf der eigenen Position zu 
insistieren. Im folgenden Beispiel kontert B Drohungen mit einer Niederlage vor Gericht durch 
                                                           
609  z.B. in Form von thematischen Verlagerungen bzw. 'Verschleppungen' von Konflikten (vgl. Nothdurft 

1997a, Kap.5.3.4.); vgl. a. IV.4.5. 
610  Abschließend resümiert wird durch den Verweis auf Zeugen nicht nur ein Darstellungskomplex und dessen 

Wahrheit, sondern auch ein Handlungsschritt (i.e. Vorwurfspräsentation). 
611  vgl. zur Funktion 'Rückleiten' IV.3.1, (5) 
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den Beispiel kontert B Drohungen mit einer Niederlage vor Gericht durch die Bekräftigung der 
Glaubwürdigkeit seiner Sachverhaltsdarstellung: 
 
(SI3A) 
 
01 A2 geh mer mal davon aus es kommt zu=ner verurteilung ... 
 
02 C  <dann kommt noch was dazu:> ja- 
03 A2                             dann kommt=e geldstraf von tausend mark 
 
04 A2 oder fuffzehnhunnert mark dazu: und dann- * wird=s also teuer↓ 
 
05 C  net dann kommt noch was dazu:↓ 
06 B                      derf isch noch was hinzufü:ge daß ich noch- *s/ zum 
 
07 B  sechs siebe zeuge hab- * wo mir des bestätiche↓ 
 
Typischerweise wird durch anaphorische Kohäsionsindikatoren der Bezug zur Gesamt-
darstellung hergestellt (in AS1: die beleidigungen die sie angibt, Z.10; dafür, Z.12; alles anne-
re, dofür, Z.31; in SI3: hinzufü:ge, noch Z.06; des, Z.07). Sie sind häufig gesprächsdeiktisch 
referenzoffen: Mit ihnen wird lediglich global auf Positionen verwiesen, die im Gesprächsverlauf 
aufgebaut wurden612. Viele der in Teil III analysierten glaubwürdigkeitsrhetorischen Praktiken 
zeichnen sich gerade dadurch aus, daß sie nicht (bzw. nicht nur) für Absicherungen von bzw. At-
taken auf umschriebene Behauptungen benutzt werden, sondern die Gesamtheit einer Version, 
die mit ihr verknüpften Rechte, Pflichten, Ansprüche und eventuell gar die moralische Integrität 
der Person betreffen613. Diese global-metonymische, positionsdeiktische Qualität vieler Glaub-
würdigkeitsqualifikationen ermöglicht es, in Interaktionszügen die Gesamtheit einer rivali-
sierenden Position präsent zu machen bzw. zu halten und so lokale Antagonismen auf makro-
skopische Gegensätze und Ansprüche zu beziehen und in deren Lichte zu behandeln614. 
 
2.5. Intensivierungen im Verlauf von Auseinandersetzungen 
 
Glaubwürdigkeit von Äußerungen wird im Verlaufe von Auseinandersetzungsprozessen maß-
geblich und zunehmend dadurch kontextualisiert, daß ihnen besonderer Nachdruck verliehen 
wird. Sprecher steigern kommunikativen Aufwand und Engagement und beglaubigen so durch 
ihre Beteiligungsweise Wahrheit und Gewißheit derjenigen Positionen, die keine Ratifikation er-
fahren haben. Dazu werden linguistisch bestimmbare Ressourcen verwendet, die ich als 'Intensi-
vierungen' bezeichne. Es handelt sich um Formen, die in linguistischen Paradigmen extreme Po-
sitionen einnehmen: 

a) lexikalisch: Extremformulierungen615 

b) syntagmatisch: temporale Amplifikation von Darstellungen 

c) inszenatorisch: prosodische Hervorhebungen. 

                                                           
612  Das gilt vor allem für Zeugenberufungen (vgl. III.2.2). 
613  Dies gilt vor allem für 'Widersprüche konstruieren', 'fehlende Belege vorhalten', '(Un-) Glaubwürdigkeit als 

Identitätsmerkmal zuschreiben', 'motivationale Diskreditierung'. 
614  Alternativbehauptungen oder Einwände können z.B. zurückgewiesen werden, ohne daß auf sie inhaltlich 

eingegangen wird (s. z.B. AS2 in III.3.2). 
615  'extreme case formulations' (Pomerantz 1986) 



202 

Zunächst werden anhand zweier Fallbeispiele die generellen sequenziellen und interaktiven Ei-
genschaften von 'Intensivierungen' diskutiert, und es wird analysiert, in welcher Weise sie zur 
Kontextualisierung von Glaubwürdigkeit geeignet sind. Anschließend wird eine Übersicht über 
die unterschiedlichen Formen von Intensivierungen gegeben, die ich in meinem Korpus feststel-
len konnte. 
 
In folgender Passage aus dem Gespräch "alte sau" erhebt Frau Kraft (B) Gegenvorwürfe gegen 
Frau Beck (A), nachdem sie zuvor zu deren Vorwürfen gegen sie Stellung genommen hatte. Frau 
Beck wendet sich empört gegen Frau Krafts Bezichtigungen; es entwikelt sich eine verbissene, 
eskalierende Auseinandersetzung616: 
 
(AS4) 
 
01 B  hat sie gesacht was fer beleidischunge sie zu mi"r gesacht hot↓ 
 
02 B                            #<daß ich se am a"rsch lecke soll↓># 
   KB                           #HOHER ANSATZ______________________# 
03 C  +ja was hot se=n gesacht↓ 
 
04 A  wa:"s↑       da"s is gelog/ das is überhau"pt nisch/ o:h  des 
05 B         ja:-                 und daß isch/ un daß isch blö"d bin- 
 
06 A  hawwe sie sisch alles oige/ 
07 B                  un zu       moi kinner bo"ngert zu sache 
 
08 A  <o:ch des is alles gelo:ge->                     do mißte doch die 
09 B  isch bin verheirat moi kinner sin keine bongert↓ 
 
10 A  leit des a" gehert habbe↓ * des do habbe sie sisch zusammegeroimt↓ 
 
11 A  <sie lüge wie se vorgsjohr geloge hawwe 
12 B  i"sch i"sch brauch mir ga"rnix zusammeroime↓ ga"nz und gar net↓ 
 
Der Konflikt schaukelt sich auf im Zuge des Abtauschs von Lügenbezichtigungen (Z.04/06), 
nachgeschobenen Vorwürfen (Z.05, 07), Verweisen auf fehlende Zeugen (Z.08/10), erneuten 
Lügenbezichtigungen (Z.10-11) und deren Zurückweisung (Z.12). Die Eskalation wird wesent-
lich vorangetrieben, indem das Rederecht durch insistentes Intervenieren in "Partner"beiträge 
bestritten wird, parallele Fälle von Lügen vorgeworfen (Z.11) und Äußerungen durchgängig 
durch Intensivierungen bekräftigt werden: 

- Extremformulierungen, hier Null- und Allquantoren (überhau"pt nisch, Z.04; alles, Z.06 
und 08; ga"rnix, ga"nz und gar net↓, Z.12)  

- amplifizierende Wiederholungen von Beitragskonstituenten (alle Beiträge A's, B in Z.12), 

- extreme Tonhöhenmodulationen und rhythmische Akzentuierungen durch Betonungen (Z.02, 
04, 12) und Dehnungen (Z.04, 08), sehr lautes Sprechen (Z.03, 08, 11)617. 

Die unterschiedlichen Formen der Intensivierung werden im gleichen Beitrag konzertiert einge-
setzt, wobei Extremformulierungen oft besondere Akzentuierung erfahren (vgl. A in Z.04 und B 
                                                           
616  zum übergreifenden Gesprächskontext und zu argumentativen Charakteristika s. IV.4.5 
617  s. dazu ausführlich Schwitalla (1996) 



203 

in Z.12). Mit Amplifikationen werden Beiträge verlängert: Gegnerisches Rederecht und die 
Wahrheit der Äußerungen von Opponenten werden ausdauernd bestritten, auf eigenem Rede-
recht wird insistiert (Z.04/06/08, Z.12). Die Eskalation schreitet symmetrisch voran: Beide Par-
teien beantworten die Steigerung der Mittel der Gegenseite mit Verschärfungen der eigenen 
Waffen. Der Schlagabtausch entwickelt sich als Abfolge von Zurückweisungen, Bekräftigungen 
und übertrumpfenden Erweiterungen um neue Vorwürfe. 
 
Im folgenden Ausschnitt aus dem Gespräch "schnellredner" reagiert der Antragsgegner, Herr 
Neumeier (B1), auf einen Vergleichsvorschlag des Schlichters. Er demonstriert Rechtsgewißheit 
und führt zahlreiche Belege für seine Unschuld an, die er im bisherigen Verhandlungsverlauf 
schon mehrfach vorgebracht hatte.  
 
(SN8) 
[C entwickelte einen Vergleichsvorschlag] 
 
01 B1 isch wei"ß daß isch im rescht bin un isch fühl misch auch im rescht ja↑ 
 
02 B1        un isch hab isch hab sä"mtlische                          ja is 
03 C  >herr< neumeier-        rescht ha"ben   und rescht bekommen sind zwei  
 
04 B1 richtich ja isch hab- ** isch hab hier schreibn dabei un äh- * un=s  
05 C  paar schtiffel↓ LACHT 
 
06 B1 geht auch aus dem aus sämtlische protokolle hervor daß i"sch- * in 
07    jeder beziehung versucht hab der familie beck- ** gü"tig gütligst  
08    entgegenzukommen un hab sie- * mehrere male- * angschproche wissen=se↑  
 
[B1 führt aus, daß man sich bemühen muß, den nachbarschaftlichen Frieden zu wahren; C 
pflichtet ihm bei.] 
 
09 B1 isch hab zum beispiel den herr beck drei"mal sehr gütlisch d/  
10    angschproche- * auf- * vorfälle- * ja↓ * die waren- * un- * hab dann 
11    lä"ngere zeit still ghaltn- * un dann kam=s wirklisch zu einem punkt 
12    un- * aber des führt mir jetz hier zu einzelheite ja↑ 
 
Der Vielzahl der Belege wird durch zahlreiche Intensivierungen Nachdruck verliehen:  

- Extremformulierungen (sämtlische, Z.02, 06; in jeder beziehung, gütligst, Z.07; drei"mal 
sehr gütlisch, Z.09; lä"ngere zeit, Z.11), 

- Amplifikationen (gü"tig gütligst, Z.07; Z.06-11 im Gesamten), 

- prosodische Akzentuierung zentraler Gehalte (sä"mtlische, Z.02; i"sch, Z.06; gü"tig, Z.07; 
drei"mal, Z.09; lä"ngere, Z.11). 

 
Intensivierungen werden in meinem Korpus nahezu ausschließlich in Insistierenskontexten be-
nutzt. Sie sind nicht in Vorwurfspräsentationen enthalten und nur selten in positionsetablierenden 
Zügen und ersten Stellungnahmen. In Auseinandersetzungssequenzen werden sie typischerweise 
im Rahmen folgender Zugabfolge eingesetzt: 



204 

(1) Positionsetablierung 

(2) Adversativer Zug618 

(3) Intensivierendes Insistieren auf (1) 

(4) Intensivierendes Insistieren auf (2) 
 
Wenn eine strittige Position nach einer Phase der Defokussierung wieder in den Mittelpunkt der 
Auseinandersetzung rückt, werden die entsprechenden Belange mit verstärkter Intensität um-
kämpft. Intensivierungen tragen dabei wesentlich zum eskalativen Charakter von Auseinander-
setzungen bei619. Sie werden als Mittel im offenen Kampf eingesetzt, der sich entspinnt, nach-
dem die Ausgangspositionen aufgebaut wurden und nicht durchgesetzt werden konnten. 'Intensi-
vierung' ist in dreifacher Hinsicht zu verstehen: 

• Im Verlauf von Auseinandersetzungen werden spätere, insistierende Züge gegenüber 
vorangegangenen intensiviert. 

• Im Prozeß der Formulierung von Beiträgen werden spätere Beitragskonstituenten gegen-
über vorangegangenen intensiviert. 

• In systemlinguistischer Hinsicht werden extreme paradigmatische Ausprägungen gewählt. 

Man kann unterschiedliche Formen des Intensivierens als konversationell äquivalente Verfahren 
betrachten: Sie werden zu den gleichen Gelegenheiten eingesetzt, weisen analoge funktionale 
Charakteristika auf, modalisieren Beiträge in konvergenter Weise und werden (analytisch ge-
sprochen) überaus häufig "kombiniert". Daß ihnen (unter anderem) die Funktion zukommt, 
Glaubwürdigkeit zu kontextualisieren, legen folgende Befunde nahe: 

• Glaubwürdigkeitsqualifikationen werden außerordentlich häufig durch Intensivierungen 
unterstützt; 

• Wenn im Zuge von Auseinandersetzungen um die Wahrheit von Behauptungen keine ex-
plizite Glaubwürdigkeitsqualifikation vorgenommen wird, werden an ihrer Stelle intensi-
vierte Varianten der Ausgangspositionen formuliert bzw. Widersprechensakte in intensi-
vierter Form vollzogen620. M.a.W.: Die sequenzielle Distribution von Intensivierungen 
entspricht derjenigen von Glaubwürdigkeitsqualifikationen. 

Im folgenden soll expliziert werden, wieso Intensivierungen als rhetorische Techniken eingesetzt 
werden können, die Glaubwürdigkeit kontextualisieren. 
 
Unter persuasiven Gesichtspunkten scheinen Intensivierungen in antagonistischen Kontexten zu-
nächst wenig geeignet zu sein, Glaubwürdigkeit zu kontextualisieren. In traditionellen rhetori-
schen Arbeiten wird vorgeschlagen, Hyperbeln und akkumulierende Amplifikationen seien nur 
dann zu verwenden, wenn die vertretene Position auf sympathetische Aufnahme durch Adressa-
ten rechnen kann621. Extremformulierungen laufen Gefahr, wörtlich genommen und aufgrund ih-
res tendenziell übertreibenden Charakters widerlegt zu werden. Dies geschieht allerdings bemer-
kenswert selten - der folgende ironische Konter auf die Selbstzuschreibung gütligst622 bildet in 

                                                           
618  Adversative Züge werden meist durch kontrastive Akzente intensiviert (s. c)). 
619  vgl. Spiegel (1995, Kap.3) 
620  Es handelt sich dann um 'Positionskonfrontationen' (s. Fiehler 1992, 157ff.). 
621  z.B. Stempel (1983, 92 und 95) 
622  s.o.: SN8, Z.07 
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meinem Korpus den einzigen prägnanten Fall einer "paßgenauen" Zurückweisung einer Extrem-
formulierung: 
 
A  isch me:n es macht sisch also jetz groß daß sie sisch gü"tigst mir  
  gegeübber benumme hom↓ * isch we:ß nit ob sie des gü"tigst uffasse wenn 

ihne jemond im treppenhaus steht und sägscht- * und säscht zu ihn was  
  machen=s wonn isch der in die fress hau↓ * ob des gü"tisch is- 
 
"Wörtliche Interpretation" wird in meinem Korpus äußerst selten als Interpretationsverfahren 
verwendet und auch nur selten als Waffe in interaktiven Auseinandersetzungen benutzt. Trotz-
dem bleiben Intensivierungen in der Regel erfolglos623. Dies allerdings nicht, weil sie wegen 
mangelnder referentiell-propositionaler Adäquatheit (Extremformulierungen) angegriffen wer-
den oder langweilen ('accumulationes'). Sie fordern vielmehr verschärfte symmetrische Gegenat-
tacken heraus, die durch analoge Merkmale gekennzeichnet sind. 
 
Wieso werden Intensivierungen persistierend und gar zunehmend gebraucht, da sie doch offen-
bar wenig effektiv sind? 
  Mit Extremformulierungen werden Geschehensbehauptungen als Darstellungen gerahmt, die 
extreme Bewertungen zwingend machen: Nicht die Bewertungen, Interpretationen oder Haltun-
gen der Sprecher sind extrem, sondern die Wirklichkeit selbst ist es624. Viele Intensivierungen 
gestalten jedoch keine Sachverhaltsrekonstruktionen, sondern Prophezeiungen, Drohungen, Per-
sönlichkeitscharakterisierungen, metakommunikative Zuschreibungen etc. In beiden Fällen kon-
textualisieren sie Apodiktizität, Gewicht, Gewißheit, Entschiedenheit, Ernsthaftigkeit, Eindring-
lichkeit, Überzeugtheit, Unverhandelbarkeit, Zweifel- bzw. Alternativlosigkeit und ähnliches 
mehr. Sie betreffen damit in erster Linie die affektiven, personalen und interaktionstechnischen 
Seiten von Glaubwürdigkeit625. Sie statten Äußerungen mit sinnlich-emotionalem Nachdruck 
aus, elaborieren, extendieren und pointieren Positionen, verleihen Darstellungen Drastik und 
Gewicht, verlängern Beiträge und werden im Kampf um Gewinnen, Aufrechterhalten und 
Durchsetzen des Rederechts verwendet. In propositionaler Hinsicht entziehen sie Äußerungen 
Interpretationsoffenheiten, die sie ohne die nachdrückliche Modalisierung hätten. Sie sind damit 
darauf angelegt, die Berechtigung und Unumgänglichkeit von Klagen, Zurückweisungen, Be-
wertungen oder Handlungskonsequenzen aufzuweisen: Prosodisch-semantische Intensität und 
temporale Extension von Beiträgen deuten auf moralische, evaluative und affektive Wertigkeiten 
der in ihnen verhandelten Gehalte und die konsequenziellen Verpflichtungen hin, die nicht 
(mehr) eigens expliziert werden müssen (z.B. "Wer immer lügt, muß bestraft werden"). Glaub-
würdigkeit wird in diesen Fällen gerade nicht durch faktische Wahrscheinlichkeit, lückenlose 
Belege oder intersubjektiv-normative Plausibilität, sondern durch Demonstration von Kampf-
bereitschaft, Entschiedenheit und Unverhandelbarkeit zum Ausdruck gebracht. Sprecher zeigen, 
daß sie bereit sind, sich für ihre Position ohne Rücksicht auf Verluste ins Gefecht zu werfen. Sie 
beglaubigen die Wahrheit ihrer Positionen durch die Art und Weise ihres interaktiven Tuns.  
So kann verständlich werden, wie es zu dem Paradoxon kommen kann, daß offensichtlich hy-
perbolische Darstellungen als Verfahren des Präsentierens und Umkämpfens von Glaubwürdig-
                                                           
623  In IV.4.2 zeige ich, wie eine extremisierte Darstellung zu einer Ratifikation führt, die zuvor verwehrt wur-

de. Bezeichnenderweise ist es ein Schlichter, der die Behauptung einer Partei akzeptiert - er selbst vertritt 
keine Verhandlungsposition. 

624  vgl. Pomerantz (1986, 220 und 223) und Potter & Wetherell (1988); in bezug auf Amplifikationen vgl. Ue-
ding & Steinbrink (1994, 271ff.) 

625  zum Zusammenhang von Affektivität und Auseinandersetzungen um die Wahrheit von Behauptungen s.a. 
Haviland (1989) 
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keit eingesetzt werden. Sprecher demonstrieren, daß sie für ihre Wahrheit bis zum Ende einste-
hen und sie umso entschiedener vertreten, je mehr sie attackiert werden. Im Zuge von Ausein-
andersetzungen verknüpft sich Glaubwürdigkeit im referentiell-propositionalen Sinn mit Glaub-
würdigkeit im expressiv-interaktionstechnischen Sinne626. 
 
Im folgenden werden die unterschiedlichen strukturellen Formen und Varianten von Intensivie-
rungen beschrieben:  

a) Extremformulierungen 

b) Amplifikationen 

c) prosodische Akzentuierungen. 
 
a) Extremformulierungen 
 
Sprecher benutzen verschiedene Formen grammatischer und lexikalischer Extremformulie-
rungen, mit denen sie ihren Behauptungen Nachdruck verleihen. In quantitativer Hinsicht wird 
die Extension von referierenden Ausdrücken maximiert bzw. minimiert; in qualitativer Hinsicht 
werden die Extremwerte von skalaren Gradierungskontinua zur Beschreibung von Eigenschaf-
ten gewählt; in propositionaler Hinsicht werden mit Aussagen verbundene Geltungsansprüche 
entweder verstärkt oder betont negiert627. In meinem Korpus fand ich folgende linguistische 
Formen der Extremisierung628: 
 
(1) All- und Nullquantoren 
 
- de janze betrieb steht ihnen frei↓ 
- des sacht die gonz siedlung do kenne se- * jeden hieschicke- 
- un=s geht auch aus dem aus sämtlische protokolle hervor dass i"sch- * in 

jeder beziehung versucht hab der familie beck- ** gü"tig gütligst entgegen-
zukommen  

- C da hat ihr sohn also geäußert daß des alles aus de luft gegriffen ist↓ 
 A kein wunder↓ * weil der <sich um nichts kü"mmert↓> ich bin die einzige 

die den haushalt führt und a"lles do kontrolliert ich weiß genau" was 
ich habe↓ 

- do war au kä wort devu wohr↓ 
- denn da"ß isch im rescht bin do zweifel isch kä:n mome"nt isch hab zeuge↓ 
 

                                                           
626  Eine Brückenüberlegung zwischen beiden Gesichtspunkten mag lauten: "Wenn jemand sich so sehr für ei-

ne Behauptung einsetzt, muß etwas dran sein". 
627  Minimalisierung und Maximalisierung in bezug auf linguistische Skalen diskutieren Levinson (1990, 

135ff.), Levinson (1987) und Lyons (1980, Kap.9). 
628  Diese Verfahren werden gemeinhin als 'hyperbolisch' bezeichnet, da sie referentiell und/oder evaluativ ü-

bertrieben scheinen und oft nachzuweisen ist, daß die mit ihnen behaupteten Sachverhalte nicht wahr sein 
können. Dies ist aber nicht immer der Fall und kann vor allem in der Redesituation nicht festgestellt wer-
den (vgl. Stempel 1983, 89). Da die Rede von 'Hyperbeln' diese Ausdrucksweisen von vornherein abwertet, 
problematische Voraussetzungen hinsichtlich angemessenerer Formulierungen machen muß und von einem 
verkürzten propositional-referentiellen Verständnis von Sprache ausgeht, wird hier in Anlehnung an Pome-
rantz (1986) von 'Extremformulierungen' gesprochen. - W. Hartung (1996) beschreibt, daß einige dieser 
Formen auch zum Ausdruck von Verärgerung eingesetzt werden. 
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(2) Superlative und superlativierende Gradpartikeln, Adverbien und Adjektive  
 
- un=s geht auch aus dem aus sämtlische protokolle hervor dass i"sch- * in 

jeder beziehung versucht hab der familie beck- ** gü"tig gütligst entgegen-
zukommen 

- i"sch i"sch brauch mir ga"r nix zusammeroime↓ ga"nz un gar net↓ 
- ich kann nur sagen es war für mich sehr beschä:mend und daher halte ich 

daran fest↓ 
- ich bin die einzige die den haushalt führt und a"lles do kontrolliert ich 

weiß genau" was ich habe↓ 
- da sehn sie also vor jericht ga"nz alt aus wenn zwei leute sagen das is sa-

che  
- sie haben hier einen gnädijen schiedsmann vor sich- * wenn ich anders ver-

fahren würde würde ich alles ausklammern und würde lediglich ihre eine äu-
ßerung übrig lassen und würde glattweg noch dazu überjehn hier zu sajen das 
is eine ga"nz böse üble nachrede da müssen sie noch fünfhundert mark an die 
deutsche krebshilfe für bezahlen↓ [...] es is nich das erste mal daß jemand 
hier aus dem schiedsmannjebäude herausjeht- * ohne von mir einen saftigen 
denkzettel bekommen zu haben↓ 

- das kann er gar nicht↓ * weil er nu"r mit uns in lä/ in so=ne läden geht↓ 
- die frau bauer hat mit der sache <<nix>> zu tun↑ * und ich lasse mir nicht 

von >vormachen↓< HOLT LUFT äh- * sie hat a"bsolut nichts damit zu tun↓ 
- sie hawwe ja wie e maschinegewehrle- * üwwerhaupt nit unnerbroche bei ihre 

schimpfereie↓ 
 
(3) Ausdrücke/Komposita an den Extrempolen skalarer lexikalischer Paradigmen  
 
- weil der <sich um nichts kü"mmert↓> ich bin die einzige die den haushalt 

führt  
- ich bin wirklich der le"tzte der also nich verstä"ndnis dafür hätte wenn im 

leben mal das eine oder andere- * gesagt wird 
- mein sohn da kann ich- * zeugen bringen- * mein sohn geht nie" allein ir-

gendwie in läden 
- i hob noch mehr wie sechsi629↓ alles unmittelbare nachbern 
- das: sind unwiderlegbare tatbestände  
- meine tochter kann das jederzeit wiederholen 
- isch weeß daß isch vor=m gerischt kä ongschd zu hawwe brauch↓ * de"nn moi 

<krankheit-> * wo isch mitgemacht hab isch muß leb/ lebenslänglisch muß 
isch uff des hie tablette nemme↓ 

- ich wäre es ich bin es aber nicht weil ich der auffassung bin daß er einen 
abgut/ grundtiefen ha"ß gegen mich hat dessen ursache mir nicht bekannt ist 

- diese äußerung die sie ja hier gemacht haben↓ * die steht ja zweifelsohne 
fest↓  

- es jibt auch schiedsmänner die wenn sie also keine einigungsbereitschaft 
sehen- * sagen is mir doch scheißegal wat die leute machen↓  

- herr beck sagt- * er hat zeu"gn- * sie- * sagn sie haben diesn vorfall- * 
zeugn- * also wird die gonz nachbarschaft irgendwo gela:dn und- * äh man 
hat hier n=mordsverfahren- 

 

                                                           
629  i.e. Zeugen 
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(4) superlativwertige Periphrasen 
 
- un wenn se da wenn se äh äh zeugen ham müssen (...) könn se so vill han wie 

se wöll  
 
(5) steigernde Vergleiche ('comparationes') 
 
- sie hawwe jo gar nix höre kenne↓ sie hawwe ja wie e maschinegewehrle- * üw-

werhaupt nit unnerbroche bei ihre schimpfereie↓ 
- un hot misch so" gepackt des war also wie en schraubstock↓ 
 
(6) maximale, drastische formelhafte Wendungen 
 
- nachts um halb zwei geht das telefon sonntag morngs zehn zwölf sch=sch kann 

ihn=n uhr stellen und i"hr mann hat dat bestäticht daß se das auch sind↓  
- sie zahln noch mehr- isch kann isch komme do mit reschnunge an da schnallen 

se ab↓ das sach i"sch ihne 
- wenn sie mit dieser sache zum jericht gehn glauben se sicher sie fa"lln 

au"f=s kreu"z allein wejen dieser einen äußerung↓ 
 
(7) Quantifizierungen, die den Bereich "normaler Werte" beträchtlich über- oder unterschreiten 
 
- A2 sechs leut erfinne sowas doch net↓ 
 B                     sechs leit↑     i hob noch mehr wie sechsi↓ alles 
 B  unmittelbare nachbern 
- es jibt auch schiedsmänner die wenn sie also keine einigungsbereitschaft 

sehen- * sagen is mir doch scheißegal wat die leute machen↓ * erklärt die 
sache für- * äh gescheitert un denn is er den fall los in zehn minuten↓ 

- ich bin wirklich der le"tzte der also nich verstä"ndnis dafür hätte wenn im 
leben mal das eine oder andere- * gesagt wird dazu steh ich viel zu sehr in 
der öffentlichkeit und in der öffentlichkeitsarbeit- * äh ich hab also 
tä"glich mit über hundertfünfzig menschen zu tun 

 
(8) Behauptungen von Ereignissen oder Zuständen, die den Bereich alltagsweltlicher Normalität 
transzendieren 
 
- i hab i woar noh an einem herzschlag- is nur a wunder daß ich noch leb i 

hab gesagt wann des so weider geht- dann kenna s=mi auf heubach630 führen↓ 
- das kann er gar nicht↓ * weil er nu"r mit uns in lä/ in so=ne läden geht↓ * 

und er is nachmittags auch nich draußen wie andere kinder↓  
 
 

                                                           
630  Name einer psychiatrischen Anstalt 
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b) Amplifikationen631 
 
In syntagmatischer Hinsicht wird Positionen Nachdruck verliehen, indem sie amplifiziert wer-
den632. Im einfachsten Fall wird ein Beitragssegment innerhalb des gleichen Beitrags wiederholt. 
Die Wiederholung kann wortidentisch erfolgen oder geringfügige syntaktische oder lexikalische 
Modifikationen beinhalten633. 
 
- ga"nz und ga"r nischt↓ ga"nz und ga"r nischt↓ 
- des=s alles net wohr- des is aus de luft gegriffe↓ sie greife alles aus de 

luft↓ 
- die frau bauer hat mit der sache <<nix>> zu tun↑ * und ich lasse mir nicht 

von >vormachen↓< HOLT LUFT äh- * sie hat a"bsolut nichts damit zu tun↓ 
- isch hab zeuje sin neu"n isch hab neu"n persone beschäftisch die könne ihn 

dat bezeugen↓ 
 
Statt wörtlicher Wiederholung können auch Äußerungskomponenten angehäuft werden, die zu-
einander in synonymischem Verhältnis stehen ('congeries'): 
 
- dat rechn ich ihnen aus * kann ich ihn=n beweisen schriftlisch 
- es hot sie a"lles gsa"cht a"lles die na"chbarschaft hot a"lles ghe"rt i"sch 

hab zeu"ge 
 
Während (synonymische) Wiederholungen eine Behauptung vervielfältigen, reihen konvergie-
rende Listen einzelne Behauptungen aneinander, die einen gemeinsamen Bezugspunkt haben, 
diesen verdeutlichen und zugleich belegen. Im folgenden Beispiel nennen Herr und Frau Bauer 
(A2 und A3) im Duett Gegenstände, die sie nach Aussage von Frau Heuler (B) gestohlen haben 
sollen. Diese bestreitet fortlaufend, Familie Bauer des Diebstahls bezichtigt zu haben. Die Aufli-
stung von Gegenständen, die Frau Heuler gefordert haben soll, bildet eine Rhetorik der über-
wältigenden Masse von Belegen für den Vorwurf, Frau Heuler verleumde Bauers, und sugge-
riert, beliebig viele weitere Instanzen vorbringen zu können634. 
 
(KK5) 
 
01 A2 sie geht an mir vorbei un wolle die äh wolle wolle- * bettischer 
 
02 A2 von mir hawe-                die kleiderbürscht wolle se von mir hawe↑ 
03 A3 die kleiderbürscht↓                     die hemde↑ 
04 B                      <bettücher↓>                         redde se doch 
 
05 A2                                                    aber i"mmer wenn wi/ 
06 B  nicht↓ von bettü"cher hat überhau"pt keiner was gesagt↓ 
 

                                                           
631  zur Definition der rhetorischen Termini, die vor allem in diesem Teilkapitel verwendet werden s. HWR 

(1992ff.); Lausberg (1960) und (1963); Plett (1977); Ueding & Steinbrink (1994) 
632  Der Terminus 'Amplifikation' wird hier im engeren Sinn der aus der Rhetorik bekannten "Breitenamplifika-

tion" (Lausberg 1960, 224) verwendet. Qualitative Amplifikationen, wie Narrationen oder Argumentatio-
nen, die eine These detaillieren, kontextualisieren und entfalten, werden hier nicht berücksichtigt. 

633  zur Beschreibung von Figuren der Wiederholung s. Besch (1989, Kap.3) 
634  zur Verdeutlichung und Validierung einer deutungsrelevanten Kategorie durch das Erzeugen von Listen 

mit Klassenmitgliedern s.a. Jefferson (1990) 
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07 A2 wenn wir alleine sind behaupten sie sache- 
08 A3                          oberhemde-         un was war=s=en noch alles↓ 
09 B                                                                   ach 
 
10 A3                                        und dann fünfma"rkstücke↑ 
11 B  watt oberhemde↑ * is ja gar nich wahr↓ 
 
Im Unterschied zu solchen planen, lediglich quantitativ, nicht aber qualitativ amplifizierenden 
Anhäufungen können (in einem Beitrag) auch Elemente aneinandergereiht werden, die sich suk-
zessiv steigern ('gradatio'). Dies betrifft z.B. die Generalisierungsreichweite von Aussagen, das 
Gewicht von Vergehen oder die Verläßlichkeit von Belegen. Das letzte Element bildet den krö-
nenden Abschluß der Reihe. Frau Beck (A) weist hier Frau Krafts (B) Behauptung zurück, eine 
Angestellte des Samariterbundes habe von Frau Beck eine schlechte Meinung: 
 
(AS13) 
 
A ah wie kann die frau des sache wenn misch vun de b/ samaridderbund 
 
A überhaupt niemand kennt↓   a=s konn <isch doch nit üwwer jemond schenne 
B ja aber so is=es so is=es↓                               mit niemand mit 
 
A wann isch jemond üwwerhaupt no=nie gesehe hab↓   ach gott lüge sie (...) 
B ihne will doch sisch üwwerhau:pt niemond abgewwe-          so is=es awwer↓ 
 
A       <sie" sin vielleisch verloge↓ * denke sie an die geburt vun ihrm kind 
B nein↓ 
 
A wie sie do geloge hawwe↓>> 
 
Frau Beck attackiert die Glaubwürdigkeit der Behauptung, sie sei beim Samariterbund verrufen, 
in fünf Steigerungsschritten: 
 
(1) Einwand I:  
Verweis auf fehlende Geltungsvoraussetzungen  
wie kann die frau des sache wenn misch vun de b/ samaridderbund überhaupt niemand 
kennt↓ 
 
(2) Einwand II:  
Explizieren einer allgemeinen Regel, die eine minimale Geltungsvoraussetzung für abfällige Äu-
ßerungen über Dritte benennt  
a=s konn <isch doch nit üwwer jemond schenne wann isch jemond  
üwwerhaupt no=nie gesehe hab↓ 
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(3) Personalisierung I:  
Die Gegnerin wird des Lügens bezichtigt635  
a:ch gott lüge sie-  
 
(4) Personalisierung II:  
Charakterologische Generalisierung der Lügenbezichtigung 
<sie" sin vielleisch verloge↓ 
 
(5) Personalisierung III:  
(anspielende) Enthüllung eines schweren moralischen Defekts der Gegnerin als Beleg für die 
charakterologische Zuschreibung636 
denke sie an die geburt vun ihrm kind wie sie do geloge hawwe↓> 
 
Mit der Steigerung werden die insistierenden Akte der Opponentin zurückgewiesen, die eben-
falls synonymisch und wortgleich amplifiziert sind: 
ja aber so is=es so is=es↓  
mit niemand mit ihnen will doch sisch üwwerhau:pt niemond abgewwe- 
so is=es awwer↓ 
 
Die Auseinandersetzung zwischen den Kontrahentinnen wird durch insistierende Amplifikatio-
nen ausgetragen. Mit ihnen werden zugleich die Übergabe des Rederechts verweigert und die 
Beiträge gekontert, deren Wahrheit bestritten wird. 
 
Im folgenden Beispiel hält der Schlichter Frau Beck vor, sie habe früher eine Aussage gemacht, 
die ihren Behauptungen im Schlichtungsgespräch widerspricht:  
 
sie hawwe awwer auch hier bei u"ns un des hawwe se underschri↑"bbe- un meine 
sekretärin hat=s also beglau"wischt↓ da ham se awwer au"ch- * angegewwe wie 
die to"chter der antragsgegnerin auf dem gemei"nsamen wäschetrockenplatz ei-
nen stein auf die wäsche die dort hing warf↓ 
 
Bevor der Schlichter Frau Beck mit der widersprechenden Behauptung konfrontiert, arbeitet er 
nachdrücklich die evidentielle Basis für sein Zitat und damit den bindenden Charakter von Frau 
Becks früherer Aussage heraus. Er tut dies in drei Steigerungsschritten: 

                                                           
635  Dieser Schritt kann als enthymematischer Schluß aus den ersten beiden Schritten verstanden werden. Er 

beinhaltet zwei Syllogismen:  
 (A1) Beim Samariterbund kennt niemand Frau Beck. 
 (A2) Über Leute, die man nicht kennt, kann man nicht schimpfen. 
 --------------------------------------------------------------- 
 (A3) Beim Samariterbund hat niemand über Frau Beck geschimpft. 
 
 (B1) = (A3) 
 (B2) Frau Kraft behauptet, eine Angestellte des Samariterbunds habe über Frau Beck geschimpft. 
 (B3) Wer etwas behauptet, was nicht stimmt, lügt. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (B4) Frau Kraft lügt. 
636  Aus anderen Passagen des Gesprächs wird deutlich, daß Frau Beck auf Unklarheiten über die Vaterschaft 

von Frau Krafts Kindern anspielt. 
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(1) Verweis auf die frühere Sprechhandlung und impliziter Hinweis, daß er selbst die fragliche 
Aussage bezeugen kann  
sie hawwe awwer auch hier bei u"ns [zu ergänzen: angegewwe] 
 
(2) Berufung auf eine Bestätigungshandlung der Adressatin mit besonderem Verpflichtungscha-
rakter 
un des hawwe se underschri↑"wwe- 
 
(3) Berufung auf eine Zeugin, die Frau Becks Aussage in einer Amtshandlung aufnahm, und Be-
nutzung von autoritätssteigernder, fachsprachlicher Lexik 
un meine sekretärin hat=s also beglau"wischt↓  
 
Die drei Schritte steigern die Unbezweifelbarkeit des vorgehaltenen Zitats und die Gewichtigkeit 
des Aktes "Anschuldigungen vorbringen", indem zunehmend gravierendere Umstände des Aktes 
genannt werden. Es wird signalisiert, daß Anschuldigungen nicht beliebig ausgestreut und zu-
rückgenommen werden dürfen, sondern daß sie für die Anschuldigende gesteigerte Verpflichtun-
gen auf Präzision und Wahrheitstreue mit sich bringen637.  
 
Amplifikationen operieren mit der Quantität des Redens. Sie sind -mit Ausnahme der 'gradatio'- 
unter semantisch-propositionalen Gesichtspunkten überflüssig, da redundant. Sie benutzen die 
Zeitökonomie von Interaktion und verdeutlichen Gewicht und Stellenwert eines Anspruchs, in-
dem sie ihn über eine längere Interaktionsstrecke präsent halten, vermehrt interaktiven Raum 
verschaffen638 und unüberhörbar (d.h. auch unübergehbar) machen639.  Sie können als eine Art 
von Sprachmagie gelten: Wirklichkeiten werden erredet, indem sie persistent ins Gespräch ein-
gebracht werden640. Die bloße Faktizität des Immer-wieder-Sagens über weite Interaktionsstre-
cken kontextualisiert selbstreferentiell durch nachdrückliche Rekurrenz des Gleichartigen Wahr-
heit und Relevanz. Dabei wird das Schon-Gesagte als Beleg für die Wahrheit des (gleichartigen) 
Nochmals-Gesagten konstituiert: Durch temporale Persistenz rahmen sich Positionen als Bestäti-
gungen ihrer selbst. 
 
 

                                                           
637  Die Inszenierung des anschließenden Zitats bestätigt diese Normen: Sie zeichnet sich aus durch außer-

ordentliche referentielle Präzision, alltagssprachlich unübliche syntaktische Komplexität und Korrektheit -
man beachte besonders die Terminalstellung des Verbs nach dem Relativsatz!-, Wechsel in Standardlau-
tung und fortgesetzten Gebrauch förmlich-juristischer Lexik. Diese Formulierungsweise korrespondiert mit 
der Rahmung des Zitats: Jedes Wort zählt. 

638  Amplifikationen verlängern Beiträge und verzögern den Zeitpunkt der Redeübergabe. Sie werden häufig 
dazu eingesetzt, um die Abgabe des Rederechts an Opponenten zu verweigern. 

639  Quantität geht hier über den Begriff von Quantität im Sinne der Grice'schen Maxime hinaus (Grice 1979, 
249). Es ist nicht in erster Linie die Quantität von Informationen, sondern die Steigerung der temporalen 
Quantität des Ausbreitens einer Information, welche Amplifikationen konstituiert. Die entsprechende 
Implikaturregel könnte so formuliert werden: "Wird eine These amplifiziert, gehe davon aus, daß die These 
besonders wichtig und glaubwürdig ist". 

640  Im Verlauf von Gesprächen entsteht "emergente Formulaizität" (vgl. Tannen 1987 und 1989, Kap.3): Es 
werden Wendungen geprägt, die immer wieder aufgegriffen und wiederholt werden und Kohärenz, Kon-
stanz und Unverrückbarkeit von Positionen signalisieren. 
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c) Prosodische Akzentuierungen 
 
Eine dritte Art von Intensivierung wird prosodisch realisiert. (Kontrastive) Akzentsetzungen, 
Hervorhebungen durch Steigerung der Lautstärke, rhythmisches Intonieren, staccatoartige Seg-
mentierungen von Beitragselementen oder scharfe Stimmodulation verleihen Äußerungen sinnli-
chen Nachdruck641. Diese Verfahren kontextualisieren Nachdruck, Entschiedenheit und Glau-
bwürdigkeit nicht durch ihre Absolutwerte (von Lautstärke, Tempo, Tonhöhe), sondern durch 
Differenzbildungen zum Beitrags- und Interaktionsumfeld. D.h.: Nicht Lautstärke, Tempo oder 
Tonhöhe eines isolierten Äußerungssegmentes sind entscheidend, sondern Heben oder Senken 
der Stimme, Beschleunigen und Verlangsamen im Äußerungsprozeß. Weiterhin indizieren nicht 
so sehr Variationen auf einzelnen prosodischen Dimensionen kontextualisierende Interpreta-
tionen, sondern vor allem die kombinierte Modifikation mehrerer Parameter sorgt für bei-
tragsrahmende Inferenzen642. Prosodische Intensivierungen werden in meinen Korpus auffällig 
häufig gemeinsam mit dem Gebrauch von Extremformulierungen und Amplifikationen vollzo-
gen - diese werden prosodisch markant ausgestaltet.  
  Rhythmisches Intonieren unterstützt in besonderer Weise eine apodiktisch-nachdrückliche Mo-
dalisierung von Beiträgen und kontextualisiert damit Unbezweifelbarkeit und Entschiedenheit. 
Im folgenden Beispiel aus dem Gespräch "alte sau" unterbricht der Schlichter (nach mehreren 
erfolglosen Versuchen) eine Serie von Vorwürfen Frau Becks gegen Frau Kraft, die sie mit rela-
tivierenden Rechtfertigungen einer Äußerung (du bledi kuh) verbindet, die sie eingestandener-
maßen selbst gegen Frau Kraft richtete. Er betont, daß Frau Beck selbst die Beleidigung zu-
gab643, und versucht, sie vom weiteren Insistieren abzuhalten, indem er ein gerichtliches Szena-
rio entwirft, das für sie ungünstig ist644. 
 
(AS11A) 
jetz ham=wer folgende reschts>lage frau beck →jetz here se mol gut zu↓←< ** 
←wenn se jetz zum gerischt gehe- * um- * die frau kraft- * anzeigen↓ * dann 
kommt die frau kra"ft- * un sacht-→ * der herr vo:"rsitzende↑ von der  
vergleichsbehö"rde↑ * ha:t des gehö:"rt↑ daß die frau- * be:"ck↑ * zu:gegeben 
ha:"t↑ * sie hat zu mir du blödi kuh gsa:"cht↑ [...] dann hebe sisch die  
beleidischunge nämlisch gegenseitisch au"f↓ * beim gerischt↓ 
 
Der Beitrag des Schlichters unterteilt sich in vier handlungstypologisch unterschiedene Segmen-
te, die prosodisch voneinander abgrenzt sind. 
 
(1) Aufmerksamkeitsappell: 
jetz ham=wer folgende reschts>lage frau beck →jetz here se mol gut zu↓←< Der Beitrag 
setzt mit leicht erhöhter Lautstärke ein, die reduziert wird, sobald das Rederecht gegen die (nach 
bisheriger Gesprächserfahrung zu erwartenden) Interventionen seitens Frau Beck gesichert zu 
sein scheint. Der Beitrag ist ansonsten prosodisch wenig moduliert, das Sprechtempo wird für 
die Aufmerksamkeitsforderung leicht gesteigert. 
 
                                                           
641  Diese Verfahren werden wohl in vielen Fällen gestisch unterstützt. Darüber hinaus mögen zusätzliche ei-

genständige gestische, mimische und enaktive Formen der Intensivierung benutzt werden, die hier nicht be-
rücksichtigt werden können, da mein Korpus aus Audioaufnahmen besteht. 

642  zur Funktionsweise prosodischer Kontextualisierungsverfahren im allgemeinen s. Gumperz (1982a, Kap.5) 
und Gumperz (1992b); speziell zu Intonation vor allem Selting (1995) 

643  Frau Beck versteht du bledi kuh im Kontext ihres Handelns nicht als Beleidigung. 
644  zum gleichen Ausschnitt s. III.2.1 und 2.2 
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(2) Etablierung des Szenarios: 
←wenn se jetz zum gerischt gehe- * um- * die frau kraft- * anzeigen↓ *  
dann kommt- * die frau kra"ft- * un sacht-→ *  
Dieses Segment wird gegenüber dem vorangegangenen deutlich verlangsamt gesprochen, durch 
beitragsinterne Pausen überdeutlich segmentiert, und die übliche Länge von 'tone groups' (halli-
day 1967) wird stark verkürzt. Die Intonation erscheint ruhig, sachlich und eindringlich. 
 
(3) Detaillierung des Szenarios: 
der herr vo:"rsitzende↑  
von der vergleichsbehö"rde↑ *  
ha:t des gehö:"rt↑  
daß die frau- * be:"ck↑ *  
zu:gegeben ha:"t↑ *  
sie hat zu mir du blödi kuh gsa:"cht↑  
In diesem Kernabschnitt entwirft sich der Schlichter selbst als potentiellen Zeugen in einem zu-
künftigen Gerichtsverfahren. Er konstruiert eine fiktive Rede, in welcher sich Frau Kraft auf ihn 
beruft; diese Redewiedergabe ist qua szenischem Präsens als faktisches Geschehen, i.e. als Vor-
hersage über ein unausweichlich zu erwartendes Ereignis, gerahmt. Dieses Segment wird durch 
Beschleunigung, vor allem aber durch einen überaus pointierten iterativen Rhythmus vom Bei-
tragsumfeld abgesetzt. Die Binnenkonstituenten sind allesamt im gleichen prosodischen Format 
konstruiert. Sie sind von fast identischer Länge, wobei die zeitliche Ausdehnung der Segmente 
mit geringerer Silbenanzahl den übrigen angeglichen wird, indem einzelne Silben leicht gedehnt 
und geringfügige Formulierungsverzögerungen eingebaut werden. Alle Konstituenten enden mit 
steigend-schwebender Intonation der terminalen Silbe. Jedes Segment ist mit einem deutlichen 
Akzent versehen, welcher jeweils im letzten Wort liegt und durch leichte Dehnung und eine 
deutliche Lautstärkeintensivierung einer Silbe konstituiert wird. Auf diese Weise entwickelt sich 
ein nahezu metrischer Rhythmus, der die gerüstbildenden Inhaltswörter (vorsitzende ver-
gleichsbehörde gehört beck hat gesacht) hervorhebt.  
  Die Rhythmisierung analogisiert in ikonischer Form die Unausweichlichkeit des entworfenen 
Verfahrensganges: Die gebetsmühlenhafte Wiederholung des prosodischen Konstruktionsforma-
tes suggeriert einen zwangsläufigen Mechanismus, dessen Ablauf Frau Beck nicht entgehen 
wird. Für die Glaubwürdigkeit der Vorhersage des Schlichters scheint diese Inszenierungsform 
ganz wesentlich zu sein: Die Rhythmisierung bringt die Ritualisiertheit des prophezeiten Vor-
gangs zum Ausdruck und scheint keinen Zweifel zuzulassen, daß es so sein wird645.  
 
(4) Konsequenzen des Szenarios: 
dann hebe sisch die beleidischunge nämlisch gegenseitisch au"f↓ *  
beim gerischt↓ 
Dieser Abschnitt wird rhythmisch unmarkiert, schneller und lauter (gegen die mittlerweile wie-
der einsetzenden Einwände von Frau Beck) vollzogen.  
 
Im folgenden Ausschnitt kontern Frau Kraft (B) und der Schlichter (C) im fugalen Duett646 Frau 
Becks (A) Bericht einer Untat, die Frau Krafts Mann nach Aussage Dritter begangen haben 
soll647. 

                                                           
645  Frau Beck widerspricht auch nicht der Prophezeiung des Schlichters, sondern besteht darauf, daß ihre Aus-

sagen unvergleichlich harmloser als die ihrer Gegnerin gewesen seien. 
646  vgl. Schwitalla (1993, 83ff. und 1995, 463ff.) 



215 

 
(AS5) 
[Frau Beck berichtet, Frau Krafts Mann habe eine Nachbarin beleidigt] 
 
A                     des is gesacht worre↓ un die bollizei" die bollizei 
B hawwe sie=s gehört↑                ja was die leu"t sa:ge was die leut 
C                                                     ja:   ja was  
 
A  hot=s ja schriftlisch           uffgenumme↓ dann hot sisch die frau"  
B  sa:ge die leut sage viel↓ 
C gesacht werd gesacht werd vie:l↓              gesacht werd vie:l↓ 
 
A  des hawwe die leut im haus a" gehert↓  
 
Zur Diskreditierung des Berichts als Kolportage unglaubwürdigen Klatsches trägt maßgeblich 
die Verbindung von Wiederholung und Rhythmisierung bei. Frau Kraft nimmt Frau Becks ge-
sagt gedehnt auf und baut es in eine Beliebigkeit anzeigende Redewendung ein, die dann redu-
pliziert und schließlich von der hypophrastischen in eine satzwertige Formulierung transformiert 
wird. Dabei wird die gleiche Lexik (mit einer chiastischen Ersetzung von was durch viel) ver-
wendet. Der Schlichter schließt sich überlappend dieser Diskreditierung an. Er benutzt das glei-
che lexikalische Material und die gleiche dreigliedrige Struktur wie Frau Kraft, allerdings mit in-
vertierter Verteilung der Komponenten 'Nachäffen + explizit Beliebigkeit anzeigende Formulie-
rung'. Beide verleihen ihrem Beitrag eine prominente rhythmische Struktur: die wiederholten 
Segmente werden jeweils nahezu identisch intoniert; die Rhythmik profitiert zudem von der 
Wiederholung phonetischer Muster. Die expandierte Wiederholung produziert ein vielstimmiges 
Echo von Frau Becks Berufung auf das Sagen anderer Leute. Sie wird durch Karikatur der Lä-
cherlichkeit preisgegegeben. Die gemeinsame fugale Repetition sorgt zum einen für Nachdruck 
der Zurückweisung, zum anderen führt sie die angekreidete Beliebigkeit des Verweisens auf 
Dritte selbst vor: Es wird unendlich viel geredet und folglich kann auch unendlich viel kol-
portiert werden. Die Unglaubwürdigkeit irrelevanten Geredes wird hier also dergestalt demon-
striert, daß so oft wiederholt wird, was die leut sa:ge, daß sich dies gleichsam entsemantisiert 
und zu anagrammatisch-lautlichem Spielmaterial verkommt - es wird zum Geschwätz. 
 
Entschiedenheit wird maßgeblich durch erheblich gesteigerte Lautstärke, verbunden mit einer 
leichten bis starken Anhebung der Tonhöhe, kontextualisiert. Sie kann zudem durch gestisch-
enaktive Mittel verstärkt werden (z.B. auf den Tisch schlagen, auf Personen oder Gegenstände 
zeigen). Diese prosodischen Verfahren markieren diejenigen Äußerungselemente, die im Gegen-
satz zu gegnerischen Behauptungen, Bezweiflungen etc. stehen und fungieren damit als kon-
trastive Akzente. Die Opposition wird in vielen Fällen dadurch fokussiert, daß Lexik und syntak-
tisches Format des Vorredners übernommen und darin ein kontrastbildendes Element mit beson-
derer Akzentuierung inkorporiert wird, welches die Äußerung zum adversativen Zug macht648. 
Zusätzlich zum propositionalen Gehalt wird prosodisch der pragmatische Charakter als Wider-
sprechen verdeutlicht. Dieses Verfahren wird in der Regel im zweiten Zug folgender Sequenz 
verwendet:  

                                                                                                                                                                                     
647  vgl. die Analyse des gleichen Abschnitts in Teil III.2.2 
648  Goodwin (1990, Kap. 7.8.) bezeichnet dieses Prinzip der Konstruktion adversativer Züge als "format ty-

ing". Das gleiche Phänomen beschreiben Coulter (1990, 195ff.) als "contrastively- matched counter" und 
Kotthoff (1993, 201ff.) als "opposition format". 
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(1) Es gilt, daß p. 
 
(2) Es gilt ni"cht, daß p.  
Kontrastive akustische Prominenz wird folgenden Äußerungselementen verliehen: 
 
(1) Negationen 
 
- B sie hawwe awwer ogewwe der hot die stä äh wär die wäsch angetroffe↓ 
 A                                                         nei"n       des 
 
 A haw isch ni"scht angewwe 
 
- C sie hawwe jetz also gehört was: anliegt was hawwe sie dezu zu sagen↓ 
 B äh viele wordde haw isch ni"scht gsacht↓ [...] des is nämlisch 
   ni"scht angegebe un des is der ha"uptgrund warum sisch die frau beck  
    geärgert hat  
 
(2) fokale kontrastierende Lexeme 
 
- ja * awer nit abstreite↓ und mi"sch als lügnerin denn sie" ist die lügnern 

des werre sie genau wisse↓ 
 
- C  ne strafe dürfen wir ja nich geben nämlich zum beispiel wir sin ja ken 

gericht sondern wir sin ja nur sa=mal ne schlichtungsbehörde die ja 
sa=mal nur schlichten soll und einigen soll ne↑ * mh↑ * 

 A                                                         ja aber sie haben 
doch zu mi"r gesagt das bestimmen sie"↓ 

 
- B  das holz hat in herrn #ra"nkes ke"ller# gelegen↓                ja"-  
 KB                       #KLOPFT ZWEIMAL-# 
 C                                                    i"hr holz↑ 
 
(3) Extremformulierungen649 
 
- A un sie" wolle jetz mit alles uff/ umdrehe un uffhänge↓ 
 B                                                        ga"nz und ga"r 
      nischt↓ ga"nz und ga"r nischt↓ 
 
- A des do habbe sie sisch zusammegeroimt↓ 
 
 A  <sie lüge wie se vorgsjohr geloge hawwe 
 B  i"sch i"sch brauch mir ga"rnix zusammeroime↓ ga"nz und gar net↓ 
 
Die Akzentuierung von Oppositionen kann sich bis zu einer Staccato-Sprechweise steigern, in 
der eine Silbensequenz segmentiert wird und (nahezu) jede einzelne Silbe besondere akustische 
Prominenz erfährt. 
 
- wenn sie mit dieser sache zum jericht gehn glauben se sicher sie fa"lln 

au"f=s kreu"z allein wejen dieser einen äußerung↓ 
 
                                                           
649  Weitere Beispiele prosodisch hervorgehobener Extremformulierungen finden sich in Teilkapitel a). 
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- des hot sie a"lles gsa"cht a"lles die na"chbarscha"ft hot a"lles ghe"rt 
i"sch hab zeu"ge- 

 
- C wie kommen sie uff →die idee" daß die familie bauer sie bestie"hlt↓ 
 
 B <sei::t> neunundsechzig↓                           mo"ment- * ja" wei"l  

C                          ja wie kommen sie uff die idee"- 
 
 B i"ch e"s wei"ß↓ 
 
 
 
2.6. Vermeiden der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit als Kon-
stituente eines kooperativ-höflichen Gesprächsstils 
 
Konfliktparteien attackieren die Glaubwürdigkeit von Äußerungen ihrer Opponenten ausgiebig 
und benutzen dabei auch direkte Formen der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit (z.B. Lügen-
bezichtigungen). Ihre Verwendung konstituiert zusammen mit anderen ko-okkurrenten linguisti-
schen Strategien650 einen kompetitiv-antagonistischen Gesprächsstil und trägt maßgeblich zur 
Entstehung einer eskalativen Interaktionsmodalität bei651. Schlichter bevorzugen hingegen einen 
kooperativ-höflichen Gesprächsstil, dem sie auch dann folgen, wenn sie Parteienpositionen atta-
ckieren. Der kooperative Gesprächsstil zeichnet sich durch eine völlig andere Weise der Thema-
tisierung von Glaubwürdigkeit aus: Die direkte Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit wird dezi-
diert vermieden. 
  Der Nachweis, daß ein Aktivitätstypus vermieden wird, bereitet methodische Schwierigkeiten. 
Die bloße Absenz entsprechender Äußerungen reicht nicht aus, um von "vermeiden" zu spre-
chen. Auch analytische Erwägungen über die Möglichkeit bzw. Erwartbarkeit von Aktivitäten, 
die nicht vollzogen werden, bieten noch kein hinreichendes Argument dafür, daß die Inter-
aktionsteilnehmer eine Aktivität systematisch vermeiden. Es muß vielmehr an den positiven Ak-
tivitäten von Interaktanten gezeigt werden, daß der Vollzug infragestehender Handlungen ver-
mieden wird. Mit dem Konzept der 'Präferenzregel' hat die konversationsanalytische Forschung 
hierzu einen einschlägigen Ansatz entwikelt652: Dispräferierte Aktivitäten werden systematisch 
anders (verzögert, indirekt, ergänzt um Begründungen und Rechtfertigungen etc.) realisiert als 
präferierte. Im Kontext der vorliegenden Untersuchung konnte anhand der Untersuchung folgen-
der Aktivitäten festgestellt werden, daß Unglaubwürdigkeitszuschreibungen im Rahmen eines 
kooperativen Gesprächsstils dispräferiert sind: 

(1) Attackieren von Versionen 

(2) Reaktionen auf Eingeständnisse 

(3) Korrekturen im Anschluß an Unglaubwürdigkeitszuschreibungen. 
 
 

                                                           
650  z.B. Präferenz für Widersprechen und Fremdkorrektur, Akzentuierung von abweichenden Elementen riva-

lisierender Darstellungen, personalisierende Formen des Bezichtigens etc. 
651  vgl. IV.4.5 
652  vgl. Bilmes (1988); Heritage (1984, 265-280); Kotthoff (1993); Levinson (1990, 331-343); Pomerantz 

(1984b); Sacks (1987); Schegloff et al. (1977) 
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(1) Attackieren von Versionen 
 
Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit als ultima ratio 
  In III.4.2, (4) wurde gezeigt, wie eine Schlichterin versucht, durch die Entwicklung von Alter-
nativen zu einer attakierten Behauptung und durch die Konstruktion einer absurden Schlußfol-
gerung aus der attackierten Behauptung die Opponentin dazu zu bewegen, von sich aus die Be-
hauptung aufzugeben. Die Unglaubwürdigkeitszuschreibung erfolgt erst, nachdem andere Per-
suasionstechniken versagt haben. Diese Tatsache deutet auf ein systematisches Vermeiden von 
expliziten Unglaubwürdigkeitszuschreibungen hin. 
 
Offizielles Ratifizieren und indirektes Untergraben 
  Im folgenden Beispiel weist der Schlichter die Behauptung der Frau Beck (A) zurück, sie leide 
infolge der Beleidigungen ihrer Opponentin an einer Herzkrankheit. Als Frau Beck ihre Behaup-
tung unter Berufung auf ihren Arzt bekräftigt, ratifiziert der Schlichter zunächst explizit, stellt 
dann aber eine Frage, die die Glaubwürdigkeit der Kausalattribution "Ich bin herzkrank, weil ich 
beleidigt wurde" in Zweifel zieht653: 
 
(AS10) 
 
01 A also isch weeß daß isch vor=m gerischt kä ongschd zu hawwe brauch↓ * 
02   de"nn moi krankheit- * wo isch mitgemacht hab isch muß leb/ 
03   lebenslänglisch muß isch uff des hie tablette nemme↓ 
 
04 A                    do"ch do"ch isch hab=s        an=s herz kriggt here 
05 C ah uff des hie net >frau beck ach jo (komm=se↓)< 
 
06 A se mol des muß jo moin arzt besser wisse↓ *          isch hab 
07 C                                             des mu"ß er wisse=s= 
 
08 A damols          n=herzgnaggs griggt- * in derre nacht- 
09 C rischtisch net↑                        derf isch/      derf isch mol 
 
10 A                                  isch bin siwweneseschzisch johr isch  
11 C froge frau beck wie alt sie sin↑ 
 
12 A wer de negschde monat siwweneseschzig joahr↓ * awwer des hot mi=m al/ 
13   isch=ab vorher e gesu"ndes herz gehabt awwer des hot misch so" 
14   geschlaucht we=ma in de"m alder- * so" was an de kopf gschmisse griggt- 
 
Die Frage des Schlichters nach Frau Becks Alter kann im vorliegenden Kontext nur dann als ko-
härent (und damit relevant654) verstanden werden, wenn sie als Zug einer 'kollaborativen Diskre-
ditierung' interpretiert wird, der darauf angelegt ist, eine Antwort zu veranlassen, die eine (plau-
siblere) Alternativerklärung für ihr Herzleiden bietet. Auch Frau Beck versteht die Frage des 
Schlichters offensichtlich als Versuch, ihre Behauptung zu diskreditieren: Ihre abgebrochene 
Äußerung des hot mi=m al/ (Z.12) ist wohl als Relevanzzurückweisung zu komplettieren ("des 
hot mi=m alter nichts zu tun"); zudem bekräftigt sie, daß sie vor dem Zeitpunkt der Beleidi-
gungen gesund war und führt in diesem Zusammenhang ihr Alter als Nebenbedingung für die 

                                                           
653  vgl. die Analyse des gleichen Ausschnitts in III.2.2 und IV.2.2 
654  i.S. der Grice'schen Relevanzmaxime (Grice 1979, 249f.) 
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Schädigung (nicht aber als Ursache) an, schließt also die nahegelegte Alternativerklärung expli-
zit aus. 
  Auch in diesem Fall wird Skepsis zum Ausdruck gebracht, indem auf plausiblere Erklärungsal-
ternativen verwiesen und der Opponentin die Option eingeräumt wird, von sich aus ihre Be-
hauptung zurückzuziehen. Daß der Verweis auf die Erklärungsalternative dabei eine indirekte 
Form der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit bedeutet, wird im vorliegenden Fall daran deut-
lich, daß die Alternativenpräsentation nach einer expliziten Ratifikation erfolgt. 
 
Kontrafaktische Unterstellung von Konsens 
  Im folgenden Beispiel attackiert ein Schlichter die Leugnungen des Antragsgegners, indem er 
dessen Darstellungen so reinterpretiert, als habe der Opponent mit ihnen bereits das Einge-
ständnis gemacht, das er hartnäckig verweigert655: 
 
→sie ham=mir des awwer vorhin so schön gschildert- * auch so pla"stisch un 
drastisch gschildert daß sie sisch also da net nur belästischt fühle sondern 
schon fascht-← * äh gsundheitlisch angegriffen un so- * <i"s=es da net 
möglisch daß sie also in der ←erre"gung→ in diesem affekt heraus- daß sie 
dann do"ch des eine oder=s annere gesacht hawwe↓ * isch hab des also vorhin 
schon so als: bißsche eingeständnis für=s verhalten- * gsehe↓ * war=s  
wirklisch net so↑> 
 
Statt die Unglaubwürdigkeit des Leugnens zu betonen, wertet der Schlichter die Glaubwürdig-
keit desjenigen Teils der Darstellungen des Antragsgegners auf, welche den Ansatzpunkt bieten, 
um das ausstehende Eingeständnis als bereits konsensuell geteilte Implikation zu rahmen. 
 
 
(2) Reaktionen auf Eingeständnisse 
Wenn Eingeständnisse gemacht werden, die eine Aufgabe früherer Positionen beinhalten, wird 
die Differenz zwischen der aufgegebenen und der revidierten Position nicht fokussiert: Es wird 
nicht darauf hingewiesen, daß wenigstens eine der Behauptungen unwahr gewesen sein muß656. 
 
 
(3) Rituelle Korrektur von Unglaubwürdigkeitszuschreibungen657 
Das folgende Beispiel entstammt nicht dem Korpus "Schlichtungsgespräche", sondern einer 
Talk-Show658. Es handelt sich um ein biographisch angelegtes Interview, das der Showmaster 
Thomas Gottschalk mit dem Schauspieler O.W. Fischer führt. O.W. Fischer erzählt, wie er nach 
großen Erfolgen in Deutschland nach Hollywood kam und dort einen plötzlichen, schweren Ein-
bruch erlebte: 
 

                                                           
655  Dieses Segment wird in IV.5.1, (8) im Fallzusammenhang analysiert. 
656  vgl. z.B. IV.5.1, (8). 
657  'Rituelle Korrektur' i.S. des "korrektiven Austauschs" sensu Goffman (1974, 138ff.)  
658  RTL-"Late Night Show" mit Thomas Gottschalk, gesendet im Oktober 1993. 
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(LNS1) 
 
01 OF ←ich bin krank geworden↓→ * und- * zwar- * →sehr ernstlich krank ich 
02    hab das gedächtnis verlorn↓← *2,0* und das war eine schreckliche sache- 
03    du bist ja doch also irgendwo mein nachfolger in diesen regionen- * 
04    stell dir vor du hättest das gedächtnis verlorn-  
 
05 TG +ich hab=s schon verloren↓ 
06 OF                            naja=na↓ * es würde dir kei"n mensch- ** äh 
 
07 OF dazu ist die sache zu ernst↓ * ähm es würde dir kein mensch nicht 
08    einmal auf einer bi"mpelbühne einen/ eine/ ein stück brot geben↓  
 
09 TG du hast es <echt-> * also- * das is also/ 
10 OF                                           +e"cht- * e"cht- * weil- * 
 
11 OF ich konnte mich nicht mehr konzentriern ich wußte nicht mehr von a: bis 
 
12 TG     war das psychisch↑ oder physisch↓                            aha:- 
13 OF be:-                                 ja=ss::f::↓ * ←go"d knows↓→ 
 
Als Gottschalk Fischers dramatische, Anteilnahme erheischende Darstellung seiner Erkrankung 
(Z.01-04) mit einer kalauernden Reaktion entwertet (ich hab=s schon verloren↓, Z.05), insisti-
ert Fischer nachdrücklich auf der Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit seiner Erzählung (06-08). 
Gottschalk beeilt sich daraufhin, seinen Fauxpas wiedergutzumachen: 

• Er zeigt sich verblüfft und sprachlos (du hast es <echt-> * also- * das is also/, Z.09) und 
deutet damit entschuldigend an, daß er sich im Irrtum über die Modalität von Fischers Er-
zählung befand. 

• Er bekundet nachhaltiges Interesse, indem er nach Erläuterungen fragt (war das psy-
chisch↑ oder physisch↓, Z.12). 

• Er nimmt Fischers ausbleibende Erläuterung auf, als ob es sich um eine gewichtige Eröff-
nung handelte (aha:-, Z.12). 

In diesem Falle wird eine modalitätsdiskrepante Reaktion (unernst statt ernst) als Zuschreibung 
von Unglaubwürdigkeit aufgefaßt, was zu einer Interaktionsstörung führt. Der Modalitätsbrecher 
bereinigt sie, indem er seine Reaktion als Mißverständnis rahmt und besondere Anstrengungen 
unternimmt, der Erzählung Bedeutsamkeit und Gewichtigkeit zu verleihen. 
 
Demonstration von Skepsis, Attacken auf Darstellungen und die explizite Zuschreibung von Un-
glaubwürdigkeit sind (in dieser Reihenfolge) heikle Aktivitäten, die beziehungsorganisatorisch 
einen Angriff auf das Image des Attakierten bedeuten und gesprächsdynamisch die Gefahr mit 
sich bringen, zu sich verhärtenden Positionskämpfen und eskalierenden Streits zu führen. Im 
Rahmen eines kooperativ-höflichen Gesprächsstils sind sie dispräferiert659: Strittige Behaup-
                                                           
659  Diese Aussage ist nicht (nur) korrelativ, sondern als Aussage über eine reflexive Konstitutionsdynamik zu 

verstehen: 
 - Ist ein kooperativ-höflicher Stil etabliert, werden Zuschreibungen von Unglaubwürdigkeit vermieden. 
 - Unglaubwürdigkeitszuschreibungen zu vermeiden bildet eine wesentliche Konstituente eines koopera-

tiv-höflichen Stils. 
 - Unglaubwürdigkeitszuschreibungen zu vermeiden ist ein Verfahren, um die Kooperationsbereitschaft 

des Interaktionspartners zu sichern. 
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tungen werden indirekt -und oft sogar unter Betonung gegnerischer Glaubwürdigkeit- attakiert, 
die Fokussierung von Glaubwürdigkeitsdefekten wird unterlassen, Glaubwürdigkeitsattacken 
geben Anlaß zur Korrektur660. Diese Dispräferenz von Unglaubwürdigkeitszuschreibungen re-
flektiert die gesprächsstrukturell institutionalisierte Ausrichtung alltagsweltlicher Interaktionen 
auf Konsens und Konfliktvermeidung661. Die Tatsache, daß Glaubwürdigkeit von Partnern in 
kooperativen Gesprächen geschont wird, und der Befund, daß sie in kompetitiven Interaktionen 
nachdrücklich verteidigt, scharf attakiert und in unterschiedlicher Weise zur Interaktionssteue-
rung eingesetzt wird, beleuchten komplementär, daß Glaubwürdigkeit einen essentiellen norma-
tiven Wert darstellt, der fundamental für den Status des interagierenden Subjekts ist. Wie durch 
Zusprechen und Schonung von Glaubwürdigkeit dieser Status erhalten und anerkannt wird, bie-
tet Glaubwürdigkeitsrhetorik umgekehrt eine Ressource, den Gegner zu diskreditieren und vor-
zuführen662. 
 
 
3. Funktionen von Glaubwürdigkeitsqualifikationen 
 
Die sequenzanalytischen Befunde von IV.1 und 2 gaben bereits einige Hinweise auf Funktionen 
von Glaubwürdigkeitsrhetorik in Auseinandersetzungsprozessen. Vor dem Hintergrund dieser 
Ergebnisse schlage ich eine analytische Strukturierung genereller Funktionen von Glaubwürdig-
keitsrhetorik vor (IV.3.1). Als gemeinsamen Kern verschiedner Funktionen bestimme ich 
'Durchsetzen' (IV.3.2). 
 
 
3.1. Interaktionssteuernde Funktionen von Glaubwürdigkeitsquali-
fikationen 
 
Aus analytischer Perspektive können sechs basale Funktionen von Glaubwürdig-
keitsqualifikationen in Auseinandersetzungen rekonstruiert werden. Diese Funktionen stellen a-
nalytische Abstraktionen dar: Wenn im Gespräch Glaubwürdigkeitsqualifikationen vorgenom-
men werden, sind diese häufig funktional polyvalent663. Relevante Konstitutionsdimensionen der 
Funktionen sind  

a) die zeitliche Situierung der Bezugsaktivitäten, auf die sich die Funktion richtet (zukünftige 
oder vergangene Aktivität); 

b) die Trägerschaft der Aktivitäten. 

                                                           
660  Die Spannweite der genannten Phänomene transzendiert das konversationsanalytische 'Präferenz'-Konzepts 

im engeren Sinne, das eine binäre Opposition von präferierten vs. dispräferierten Aktivitäten vorsieht; zu 
verschiedenen Konzeptionen von 'Präferenz' s. Bilmes (1988). 

661  vgl. Bublitz (1988); Heritage (1984, 265ff.); Sacks (1987) 
662  Diese These wird ausführlicher in IV.4.3 und 4.5 entfaltet. 
663  Z.B. kann mit einer protektiven Glaubwürdigkeitsbekräftigung zugleich die eigene Position festgeschrie-

ben und der Etablierung einer adversativen Position vorgebeugt werden. 
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        Bezugsaktivität  
Teilnehmerbezug 

retrospektiv prospektiv 

eigene Aktivität (1) Festschreiben (3) Anbahnen 
fremde Aktivität (2) Beseitigen (4) Herbeiführen/ 

  Vorbeugen 
 

Gesprächsverlauf (5) Rückleiten (6) Abschließen/ 

  Abbrechen 
 
Die Funktionen werden in Handlungsprädikaten angegeben. Eine typologische Bestimmung der 
Aktivitäten und Geltungen (i.e. der "Objekte"), auf die sich die Prädikate beziehen, erscheint da-
gegen nicht sinnvoll. Funktionen von Glaubwürdigkeitsrhetorik können sich nicht nur auf Positi-
onen, über die verhandelt wird, beziehen, sondern mannigfaltige andere interaktive Relevanzen 
betreffen (z.B. Eskalationen, Gesprächsthemen, Rederechte, Vergleichsvorschläge, Identitäts-
ansprüche). 
 
 
(1) 'Festschreiben' 
 
Auf 'Festschreiben' sind diejenigen glaubwürdigkeitsrhetorischen Aktivitäten angelegt, die dafür 
sorgen sollen, daß eine Position als intersubjektive Geltung übernommen, also zu einer dau-
ernden, handlungskonstitutiven Tatsache für den weiteren Interaktionsprozeß wird. Typischer-
weise wird 'Festschreiben' durch protektive Glaubwürdigkeitsqualifikationen zu erreichen ge-
sucht. Es bildet (wie auch 'Beseitigen') den Handlungsfokus von Insistierenszyklen und wird da-
bei durch Formen des Intensivierens unterstützt. Im folgenden Beispiel bestreitet Frau Kraft (B), 
daß sie Frau Beck (A) als "Drekeber" und deren Bekannten als "Bappalten" bezeichnet habe. 
Frau Beck sucht die zurückgewiesenen Vorwürfe festzuschreiben, indem sie auf Zeugen ver-
weist (Z.09/12).  
 
(AS2A) 
 
02 A                                                     +<←bappalde-→> * 
03 B  und e"ber und so zeig mit deim alde isch weeß net- 
 
04 A  do mänt se bestimmt den alde mann mit dem wo isch somstags uff de 
05 B  oder-                             isch weeß net isch kenn/ 
 
06 A  friedhof fahre↓ do wollt se mir was ahänge↓ 
07 B                  des dut mer leid isch kenn/ isch ke"nn der monn net↓ 
08 C                  nee frau frau frau beck- 
 
09 A  des hot sie a"lles gsa"cht a"lles die na"chbarschaft hot a"lles ghert 
10 B  (...)                             nei"n des is nischt wahr- 
11 C  frau beck frau beck un frau kraft →frau beck← frau beck un frau kraft 
 



223 

12 A  i"sch hab zeuge↓ 
13 C  moment mir halde=s hier so:↓ * mir halde=s hier so↓ 
 
 
(2) 'Beseitigen' 
 
Auf 'Beseitigen' sind glaubwürdigkeitsrhetorische Züge angelegt, mit denen verhindert werden 
soll, daß eine Position als intersubjektiv gültige Handlungsgrundlage festgeschrieben wird. Dies 
geschieht durch die Initiation einer kollaborativen Diskreditierung, die Konfrontation mit Ein-
wänden oder durch die manifeste Diskreditierung der Gegenposition. 
 
(AS14A) 
 
01 A                                              die ganze leut a sie  
02 B i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑ 
 
03 A müsse doch en na"me sache kenne↓ * wenn se irgendwie was- 
04 B                                    die kann isch ihne a bringe wenn 
 
05 A                                        a:ch wer da"nn↑ 
06 B isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓       des spielt doch kä roll  
 
07 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt-  
08 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓ 
 
Stehen einander ausschließende Ansprüche zur Debatte, implizieren 'Festschreiben' und 'Beseiti-
gen' einander. Im folgenden Beispiel vertritt der Rechtsanwalt (A2) die Position, Herr Boos (B) 
habe Jugendliche beleidigt; dieser bestreitet das. Indem sich beide auf Zeugen berufen, insi-
stieren sie zugleich auf ihrer Position und weisen die Gegenposition zurück: 
 
(MO2A) 
 
01 A2 sie hawwe jo gehört daß der herr heilmann gesacht hot hätte der herr d/ 
02    boos des eingestanden hätt sich entschuldicht dann wär es mit sicherhet 
03    net emal hier↓ * dann wär er noch nit emal zu mir gekommen he↑ 
 
04 B  ja herr karg i kann mi doch net wo/ ei/ was entschuldigen wo i net da 
 
05 A2              haja (...)              sechs leut sechs leut erfinne 
06 B  gesagt hab↓       (...) 
07 C                    <eh- * herr boos-> 
 
08 A2 sowas doch net↓ 
09 B  sechs leit↑     i hob noch mehr wie sechsi alles unmittelbare nachbern↓ 
10 C                                            herr boos- 
 
'Festschreiben' und 'Beseitigen' müssen sich nicht auf Sachverhaltsbehauptungen beziehen, son-
dern können auch Vergleichsvorschläge oder Forderungen betreffen. Im Gespräch "alte sau" 
wies Frau Beck (A) einen Vergleichsvorschlag als zurück und forderte eine Bestrafung der Op-
ponentin. Als der Schlichter um Frau Becks Zustimmung mit dem Hinweis wirbt, ihre Kon-
trahentin müsse die Verfahrenskosten übernehmen, besteht Frau Beck auf der Bestrafung und 
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der Zurückweisung des Vergleichs mit Glaubwürdigkeitsrhetorik (Z.06-14). Sie schreibt ihre 
Forderung fest und beseitigt den Vergleichsvorschlag als gültige Interaktionsbedingung. 
 
(AS9) 
 
01 A bin isch mit einer- * entschuldischung nach=eme dreivierteljohr 
 
02 A ni"scht mehr einverstande↓ 
03 C              mh sie muß    jo a: die koschde vum verfahre üwwernemme 
 
04 A wer i"sch↑ 
05 C wenn sie mit einverstanne is↓ * die frau kraft↓ * müßt ja auch die 
 
06 A                                    denn da"ß isch im rescht bin do 
07 C koschten von verfahre üwernemme↓ * so is=es net↓ 
 
08 A zweifel isch kä:n mome"nt isch hab zeuge↓ 
09 C              ne-                         SEUFZT   
 
10 A un des beruht alles uff wahrheit- 
11 C naja hähä des woll mer erschd mol/ des woll/ des müß mer erschd mol 
 
12 A un daß se lügt des hot se vorgsjohr bewiese↓      do war nämlisch a:"  
13 C seh wie=s beim geri"scht is↓ * net↓          ä:h- wie des- 
 
14 A nix dro wohr↓ 
 
 
(3) 'Anbahnen'664 
 
Glaubwürdigkeitsqualifikationen werden eingesetzt, um andere Handlungen des gleichen Spre-
chers 'anzubahnen': Sie werden als Grundlage für folgende Handlungsschritte eingeführt, die ih-
rerseits darauf angelegt sind, Anliegen des Sprechers durchzusetzen. 'Angebahnt' wird vor allem 
durch Glaubwürdigkeitsqualifikationen, die ein 'Beitragsscharnier' bilden oder einen Teil des 
jeweils letzten thematischen Beitrags des Sprechers ausmachen, welcher der (angebahnten) Initi-
ative vorangeht665. 'Angebahnt' werden Äußerungen, die Handlungsabsichten bekunden bzw. 
Handlungsansprüche an Adressaten richten (z.B. Vergleichsvorschläge), oder neue Handlungs-
komplexe, die auf den mit der Glaubwürdigkeitsqualifikation abgeschlossenen aufbauen666. In 
anderen Fällen werden offensive Akte (z.B. Gegenvorwürfe) vorbereitet667: 
 

                                                           
664  vgl. dazu IV.1, (4) 
665  Auch weit zurückliegende Glaubwürdigkeitsqualifikationen können zur Anbahnung späterer Züge genutzt 

werden; sie müssen aber wenigstens abbreviatorisch refokussiert werden. 
666  Vgl. z.B. AS1, Z.10/12 in II.1: Mit dem (ratifikationsfordernden) Verweis auf Zeugen wird die Vorwurfs-

präsentation abgeschlossen. Durch die Berufung auf Zeugen wird der Vorwurf zugleich als relevante 
Handlungsgrundlage für die anschließende Verhandlung aufgewertet. 

667  vgl. die Analyse des Beispiels in III.3.3, (2) 
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(AS3) 
 
01 C ä:h awwer sie/ sie räume oi daß sie drecksau >gsacht hawwe↓ 
 
02 B ja: und daß sie   ins aldersheim gehe soll warum net↓ →des hab isch  
03 C des räume sie oi↓< 
 
04 B gsacht↓ des geb isch alles    zu↑ warum net↑↑←           warum soll  
05 C         >des hawwe se gsacht↓<                 >ja=ja=ja ewe↓< 
 
06 B isch lüge jetz-        awwer zeig wo isch net gsacht hab brauch isch 
07 C                 >mhm-< 
 
08 B net/ net noch mir * äh zugesteh↓ *  
09 C                                     >des verlongt niemand vun ihne net↑< 
 
10 B                                                ja un- * 
11 C awwer die drecksau allä: des reischt jo schun↓ des is jo schun e 
 
12 B ha/ hat        sie gsacht was fer beleidischunge sie zu mi"r  
13 C beleidischung↓ 
 
14 B gsacht hot↑                          <daß isch se am a"rsch lecke soll↑> 
15 C            +ja was hot se=n gsacht↑ 
 
Generell wird Glaubwürdigkeit in 'Anbahnungen' als vorgreifliches Argument für weiterreichen-
de (erstmals oder wiederholt eingeführte) Ansprüche oder Handlungsinitiativen benutzt, die ih-
rerseits Ratifikation erheischen. 
 
 
(4) 'Herbeiführen' und 'Vorbeugen' 
 
Mit Glaubwürdigkeitsqualifikationen kann versucht werden, Adressaten direkt zu einer vom 
Sprecher vorgezeichneten Aktivität zu bewegen. Während positiv bestimmte Akte anderer Ge-
sprächsteilnehmer 'herbeigeführt' werden sollen, kann andererseits mit Glaubwürdigkeitsrhetorik 
befürchteten Gesprächsverläufen 'vorgebeugt' werden. Die Funktion des 'Herbeiführens' liegt in 
basaler Form auch dem 'Festschreiben' und 'Beseitigen' zugrunde: Beide bedürfen, um erfolg-
reich zu sein, der Kooperation der Adressaten und erfordern, daß dieser eine antagonistische Hal-
tung aufgibt und die Sprecherposition akzeptiert (bzw. wenigstens für Interaktionsergebnisse 
ausschlaggebend werden läßt).  
 
Im Falle von 'Herbeiführen' wird Glaubwürdigkeit als persuasives Mittel eingesetzt, das sich 
ganz generell auf Kompromißbereitschaft richtet. Die persuasiven Modalisierungen erstreken 
sich von werbenden Argumentationen, die den Adressaten vorgreiflich entschuldigen, bis hin zu 
offenen Drohungen. Im folgenden Ausschnitt aus dem Gespräch "alte sau" spricht der Schlichter 
eine Drohung aus. Um Frau Beck (A) dazu zu bewegen, einen (bereits mehrfach abgelehnten) 
Vergleichsvorschlag zu akzeptieren, bietet er sich selbst der Kontrahentin (Frau Kraft) als Zeuge 
vor Gericht für eine Beleidigung an, die Frau Beck zugegeben hat668. 
 
                                                           
668  vgl. die Analysen der gleichen Passage in III.2.1 und 2.2 sowie in IV.2.5c) 
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(AS11) 
 
01 C frau beck↑ sie gewwe ewe jo selwer zu daß sie die frau kraft au" 
 
02 C belei"discht hawwe↓ 
03 A                nachdem sie misch a"lles zusammegehe:ße hot misch nischt 
 
 
04 C    wisse se-        jetz basse se uff↓          sie gewwe- * sie gewwe/ 
05 A zu wort kumme losse hot↓               haw=isch gsa: ach sie sin e bledi 
 
06 C                         sie gewwe des e:"we/           >se:hn se↓< 
07 A kuh sie känne kä kinner erzieh un hab mei    fenschder zugmacht↓ 
 
08 C jetz ham=wer folgende reschts>lage frau beck →jetz here se mol gut zu↓←< 
09   ** ←wenn se jetz zum gerischt gehe- * um- * die frau kraft- * anzeigen↓ 
10   * dann kommt die frau kra"ft- * un sacht-→ * der herr vo:"rsitzende↑ von 
11   der vergleichsbehö"rde↑ * ha:t des gehö:"rt↑ daß die frau- * be:"ck↑ * 
12   zu:gegeben ha:"t↑ * sie hat zu mir du blödi kuh gsa:"cht↑ * 
 
13 C eh <dann hebe sisch- * dann hebe sisch nämlisch- * dann hebe sisch  
14 A (haja so:) wenn ihne dau"ernd jemand was in ä:ner dour zusammehe:ßt- 
 
15 C die beleidischunge [...669] gegenseitisch au"f↓ * beim gerischt↓ 
 
Der Schlichter bringt seine eigene, über die gegenwärtige Interaktion hinaus mächtige Glaub-
würdigkeit ins Spiel, um Frau Beck zur Zustimmung zu seiner Konfliktdefinition (= wechselsei-
tige Beleidigungen) und seinem Vergleichsvorschlag zu bewegen. Er kontert Frau Becks Bekun-
dungen der Gewißheit, ihre Widersacherin werde vor Gericht bestraft werden, indem er sich zum 
Angelpunkt einer hypothetischen Gerichtsverhandlung macht, in der seine Aussage Waffen-
gleichheit zwischen den Parteien herstellt und die gewünschte (einseitige) Bestrafung vereitelt. 
Mit der Drohung, Frau Becks Tun gegen sie zu bezeugen, malt er aus, daß sie seiner Macht nicht 
entkommt, vor Gericht daher chancenlos ist und deshalb besser daran tut, sich auf Schlichtungs-
basis zu einigen. Glaubwürdigkeit (qua Zeugenaussage) wird als fallentscheidendes Argument 
(vor Gericht) und als letztes, massives Druckmittel (im Schlichtungsgespräch) verwendet, wel-
ches der Adressatin bedeutet, keine Option außer Zustimmung zum Vergleichsvorschlag zu ha-
ben, will sie nicht völlig unvernünftig erscheinen670. 
   
Mit Glaubwürdigkeitsqualifikationen von initiativen Sachverhaltsdarstellungen können Interakt-
anten versuchen, unerwünschten Gesprächsverläufen 'vorzubeugen'671. Indem sie noch vor jeder 
Attacke ihre Position abstützen, zeigen sie, daß gewisse Punkte von vornherein nicht verhan-
delbar sind und daß sich Opponenten auf einen gut gerüsteten Gegner einstellen müssen, der be-
reit ist, erheblichen Widerstand zu leisten. Im folgenden Beispiel sucht der Schiedsmann einen 
Vorwurf bereits bei seiner Verlesung als unbezweifelbaren Tatbestand zu etablieren: 
 

                                                           
669  Frau Beck insistiert weiter auf der Gewichtigkeit der erlittenen Beleidigungen, während der Schlichter ver-

sucht, seinen Beitrag zu beenden. 
670  "Unvernünftig" sowohl im zweckrationalen (sie riskiert ein aussichtloses Verfahren) als auch im kogniti-

ven Sinne (sie sieht nicht die juristische Äquivalenz der Beleidigungen ein). 
671  vgl. IV.1, (3) 
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i"hnen frau schade ist also- * hier mitgeteilt worden daß frau ritzbecker ge-
se"hen hat und es hier vor dem schiedsmann durch unterschrift glaubwürdig 
versichert hat das ist eine beurkundung die ich hier aufgenommen habe- * 
 
[C verliest Vorwurf] 
 
da"s hat ihnen frau ritzbecker auch mitjeteilt daß sie das ge"sehen hat was 
ich auch nicht in abrede stelle- * sie hingegen sagen das stimmt nich 
 
Mit massiertem Einsatz Autorität bedeutender Formulierungen wertet er die Glaubwürdigkeit 
des Vorwurfs auf und stellt sich damit auf die Seite der Antragstellerin. Die Handlungsspielräu-
me für die Antragsgegnerin werden von vornherein verengt; die Widerspruchsschwelle wird 
hoch angesetzt, und die Opponentin kann erwarten, daß sie hohen rhetorischen Aufand leisten 
müssen wird, wenn sie eine rivalisierende Position durchsetzen will. 
Die Funktion 'Vorbeugen' muß sich nicht auf Sachverhaltspositionen beziehen. Glaubwürdigkeit 
kann auch als indispensables Kriterium angesetzt werden, dessen Erfüllung Handlungen er-
zwingt, die zugleich mit sich bringen, daß andere, unerwünschte Gesprächsentwicklungen unter-
bleiben. Dies geschieht z.B., wenn Schlichter von Kontrahenten Zeugen für Vorwürfe fordern 
und so ausufernde Streits deeskalieren und den Bereich konflikterzeugender Themen begren-
zen672. 
 
 
(5) 'Rückleiten' 
 
Glaubwürdigkeitsqualifikationen können benutzt werden, um Gesprächsentwicklungen zu korri-
gieren und an einen Ausgangspunkt zurückzuführen. Sie können sich darauf richten, zu einer 
früheren Phase des Gesprächs zurückzuleiten oder einen Interaktionsverlauf zu bewirken, wel-
cher vom Sprecher als selbstverständlich verpflichtend bzw. normal angesetzt wird. So können 
etwa unabgeschlossene Handlungsaufgaben (z.B. Stellungnahme zu Vorwürfen) refokussiert, 
eskalierende Auseinandersetzungen und gesprächsorganisatorische Turbulenzen unterbunden673 
oder Identitäten, Beteiligungsrechte und -pflichten und ihnen entsprechende Gesprächs-
entwicklungen eingefordert werden674. Glaubwürdigkeitsqualifikationen dienen in diesen Fällen 
der Terminierung von Anomalien, die sich im Interaktionsverlauf aus Sicht eines Beteiligten her-
ausgebildet haben und auf unterschiedlichen Ebenen der Interaktionskonstitution bestehen kön-
nen675. Die anomale Entwicklung wird zu blockieren gesucht, indem Glaubwürdigkeit als un-
verhandelbare Gewißheit eingeführt wird, die alle Beteiligten auf einen entsprechenden Interak-
tionsverlauf verpflichtet und zwischenzeitliche Abweichungen vom Selbstverständlichen als in-
adäquate bzw. irrelevante Nebensequenzen ausgrenzt676. 
 
 

                                                           
672  s. III.2.1 
673  s. III.2.1 
674  s. Teil III.3.2 und 3.3 
675  Die Funktion 'Rückleiten' trägt auch das 'Abschließen' in sich: Eine zwischenzeitliche Ge-

sprächsentwicklung soll zugunsten eines alternativen Interaktionsverlaufs beendet werden. 
676  zu Nebensequenzen ('side sequences') und ihrer Unterscheidung von Einschubssequenzen ('insertion se-

quences') s. Jefferson (1972) 
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(6) 'Abschließen' bzw. 'Abbrechen' 
 
Die apodiktische Zuschreibung von (Un-)Glaubwürdigkeit kann benutzt werden, um die Ver-
handlung über einen (strittigen) Punkt abzuschließen bzw. um zum Abbruch des Gesprächs zu 
führen. Im Gespräch "mopeds" weist Herr Boos (B) zu Gesprächsbeginn den Vorwurf, er habe 
Jugendliche beleidigt, mit einem Schwur zurück: 
 
(MO1A) 
 
01 C was haben sie" dazu zu sagen denn sie sind ja- * am dranschten 
 
02 C →am einfache isch sie sache s=war so↓← 
03 B                                   ja- also ich han nu:r dazu saren so 
 
04 B die"se äjßerungen- * do <schwör ich bei gott do soll i auf de ←a"lle 
 
05 C                             a mache se=s net so arg↓          jo:- 
05 B zwei augen blind→ wern wann de"s von mein munde gekommen is↓>  
 
06 B mehr kann ich nicht dazu sagen↓ * 
 
Mit der (pathetisch-sakralen) Inanspruchnahme von Glaubwürdigkeit für seine Position entzieht 
sich der Sprecher der kommunikativen Verhandlung über den Konflikt; stattdessen tritt er mit 
dem Gestus einer abschließenden und themenerschöpfenden Stellungnahme auf. Ko-Interaktan-
ten werden vor die Alternative gestellt, den Vorwurf aufzugeben bzw. die Position des Sprechers 
zu akzeptieren oder aber die Kommunikation abzubrechen.  
  Wie die Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit aufgrund ihres sich selbst bestätigenden Cha-
rakters jedes weitere Gespräch überflüssig machen kann677, kann auch die kategorische, explizite 
Beanspruchung von Glaubwürdigkeit die Fortsetzung des Dialogs blokkieren bzw. zumindest 
außerordentlich schwierig gestalten. (Personale) Glaubwürdigkeit (und mit ihr im Schwur ver-
knüpft: moralische Integrität) ersetzt sachbezogenen Verhandlungsbedarf, indem die Person 
selbst mit ihrer personalen Charakteristik für die Zurückweisung des Vorwurfs einsteht und ihren 
moralischen Charakter an die Stelle der Diskussion der Details von Geschehenem setzt678. Diese 
personale Charakteristik ist fraglos anzuerkennen. Der Schwur reicht darüber hinaus in den Be-
reich des Heiligen, menschlicher Verhandelbarkeit Entzogenen; Opponenten brächen ein Tabu, 
wenn sie den Schwur für ungültig bzw. unrechtmäßig erklärten und das Beschworene anzwei-
felten. Der Schwörende funktionalisiert die (magische) Macht, die er selbst gegen sich für den 
Fall der Falschaussage anruft679, als kommunikativ-koerzitive Macht über den Oppositions-
spielraum der Ko-Interaktanten. Mit der Invokation von Glaubwürdigkeit wird also die Verhan-

                                                           
677  s. dazu die Analyse von Unaufrichtigkeit als Ressource des Kommunikationsabbruchs im Gespräch "böse 

blicke" in III.3.3, (1) 
678  Durch den Schwur vermittelt fungiert der moralische Charakter der Person als modallogische Prämisse 

(vgl. III.3.1), aus der die Unmöglichkeit des Vorgeworfenen abzuleiten ist. 
679  Mit der Selbstauslieferung an die magische Macht bietet der Schwörende den Ko-Interaktanten ein (aller-

dings kaum von ihnen selbst zu kontrollierendes) Unterpfand für die Akzeptanz seiner Position an. Der 
Schwur ist eine Prozedur interaktiven Tauschs, dessen instrumentelle Potentiale, Sicherheiten und Sankti-
onsmöglichkeiten auf der sozialen Bindungskraft der Sphäre des Sakralen beruhen. So mächtig das Tabu 
ist, einen Schwur anzuzweifeln, so schwerwiegend ist das Vergehen, falsch zu schwören (vgl. etwa die 
strafrechtliche Wertung von Meineiden). 
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delbarkeit (des Vorwurfs) ausgeschlossen680; sie stellt ein Letztargument dar, das Strittiges (nach 
dem Verständnis der Sprecher) abschließend entscheidet, sodaß jede weitere Verhandlung über-
flüssig ist681. Mit der kategorischen Attribution von (Un-)Glaubwürdigkeit wird jedoch noch 
nicht selbst der Gesprächsabbruch vollzogen; vielmehr kann sie als Ressource benutzt werden, 
die es Gesprächspartnern außerordentlich schwer macht, die Interaktion fortzusetzen682. Glaub-
würdigkeitsrhetorik kann somit als Hindernis eingesetzt werden, um den Gesprächsabbruch zu 
veranlassen; der Betreffende muß jedoch nicht die Verantwortung für den Gesprächsabbruch ü-
bernehmen, da er ihn selbst entweder nicht explizit initiiert bzw. vollzieht oder ihm aufgrund der 
rhetorisch konstruierten Unhintergehbarkeit des Wahrheitskriteriums erklärtermaßen keine ande-
re Wahl bleibt. Die moralische Akzeptabilität683 dieser Option beruht auf alltagsweltlich gängi-
gen, propositionsorientierten Diskurskonzeptionen, die Wahrheit und Aufrichtigkeit von Be-
hauptungen als transzendentale, schlechthin verständigungskonstitutive Interaktionsvoraus-
setzungen veranschlagen684. Glaubwürdigkeitsrhetorisches Insistieren auf Sachverhaltspositionen 
ist daher in Schlichtungsgesprächen besonders geeignet, um die Verhandlung zum Scheitern zu 
bringen und eine gerichtliche Klärung des Konflikts zu erzwingen685. 
 
 
3.2. Konstitution von Unverhandelbarkeit und die Generalfunktion 
'Durchsetzen' 
 
Sequenzen, in denen manifest adversative Züge mit Glaubwürdigkeitsqualifikationen gekontert 
und diese mit antagonistischer Glaubwürdigkeitsrhetorik beantwortet werden, sind "klare Fälle", 
die den methodischen Anker für die Analyse weniger offensichtlicher Fälle bieten. Glaubwürdig-
keitsqualifikationen werden als methodisches Insistenzverfahren benutzt und verstanden, stellen 
also eine funktionale Ressource dar. Am Gebrauch von Glaubwürdigkeitsqualifikationen kann 
daher Folgendes erkannt werden: 

                                                           
680  Antragsteller und Schlichter gelingt es mit hohem kommunikativem Aufwand (breite Darstellung der Kon-

fliktgeschichte, Verweisen auf Zeugen, Betonung des guten nachbarschaftlichen Verhältnisses zwischen 
den Parteien, entschuldigende Rahmung des Vergehens etc.), die Situationsdefinition 'Schli-
chtungsgespräch' zu re-etablieren und den Antragsgegner sechs Minuten nach seinem Schwur dazu zu brin-
gen, sich auf die Verhandlung über den Vorwurf einzulassen (vgl. die Analyse des weiteren Gesprächsver-
laufs in IV.4.1). Die makroskopischen Folgen des punktuellen Ereignisses zeigen, welch brisante, die 
Kommunikationsgrundlage bedrohende Situation durch diese eine Äußerung hergestellt wurde. 

681  Diese Funktion des 'Abschließens' einer Auseinandersetzung um Strittiges liegt auch der Funktion 'Herbei-
führen' zugrunde. Mit Glaubwürdigkeitsrhetorik werden Interaktionsbedingungen so definiert, daß eine ab-
schließende, unbedingt zu übernehmende Definition veranschlagt wird und korrespondierendes Handeln 
von Ko-Interaktanten unweigerlich geboten scheint. 

682  Während im hier analysierten Fall die Alternative zwischen Durchsetzen der Position und Kom-
munikationsabbruch gestellt wird, kann die apodiktische Zuschreibung von (Un-)Glaubwürdigkeit auch zur 
Begründung genommen werden, um ein Gespräch alternativlos abzubrechen. Dies geschieht etwa in ei-
nem Gespräch meines Korpus, in dem beide Parteien auf der Glaubwürdigkeit ihrer einander ausschließen-
den Positionen beharren und mit dieser Begründung übereinkommen, das Scheitern des Sühneversuchs 
festzustellen und eine gerichtliche Entscheidung zu suchen (s. IV.5.1, (9)). Zu beachten ist, daß auch in 
diesem Fall durch Glaubwürdigkeit etwas durchgesetzt werden soll (= eine Verurteilung bzw. ein Frei-
spruch), was aber nicht mit dem Schlichtungsgespräch zu erreichen ist. 

683  'accountability' (s. Heritage 1984, Kap.4 und 6; Semin & Manstead 1982; Shotter 1984) 
684  Theoretisch ausgearbeitet wurde diese Konzeption vor allem von Habermas (1981, Kap.I und III; 1984; 

1988). 
685  Alle Verhandlungen meines Korpus, die erfolglos beendet wurden, scheitern daran, daß Parteien auf der 

Glaubwürdigkeit ihrer Sachverhaltsversion beharren (s. IV.5.1, (9)). 
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• Gesprächsteilnehmer verstehen Partnerzüge als Ratifikationsverweigerungen, die vom 
Analytiker nicht als skeptisch oder antagonistisch aufgefaßt wurden; 

• Glaubwürdigkeitsqualifikationen, die bereits mit initialen Positionsetablierungen verbun-
den werden, reflektieren die Erwartung, daß der Position mit Skepsis bzw. Zurückwei-
sung begegnet werden wird; 

• wenn keine (erkennbare) Divergenz von Sachverhaltseinschätzungen zwischen Ge-
sprächsteilnehmern vorliegt, muß für die Interaktanten dennoch ein Problem der Durch-
setzung von Ansprüchen vorliegen. 

Glaubwürdigkeitsqualifikationen deuten also darauf hin, daß Interaktanten sich in einer (wenigs-
tens potentiell) feindlichen Konstellation zu befinden meinen, in der die Aussichten für die 
Durchsetzung ihrer Positionen von vornherein problematisch sind bzw. in der die Position, wel-
che sie zu etablieren suchten, nicht (in hinreichendem Maße) interaktiv ratifiziert und durch-
gesetzt worden ist686. Umgekehrt werden Glaubwürdigkeitsqualifikationen entsprechend dazu 
benutzt, um Positionen und Ansprüche von Gesprächspartnern zu attackieren und um zu ver-
hindern, daß diese interaktiv festgeschrieben werden687. Durch Glaubwürdigkeitsrhetorik werden 
Positionen expandiert, (insistent) präsent gehalten und refokussiert. Sie steht in einem reflexiven 
Verhältnis688 zur Unverhandelbarkeit von Positionen: Sie konstituiert Unverhandelbarkeit von 
Positionen, indem mit ihr Positionen begründet bzw. bekräftigt oder zurückgewiesen werden.  
 
Mit Glaubwürdigkeitsrhetorik werden nicht nur sachverhaltsbezogene Divergenzen umkämpft. 
Durchzusetzende Ansprüche können gesprächsorganisatorische, handlungs(resultats)bezogene, 
einstellungs-, beziehungs- oder identitätsbezogene Belange betreffen. Die Analyse der Pla-
zierung und Behandlung von Glaubwürdigkeitsqualifikationen kann den Ausgangspunkt für die 
Rekonstruktion von Interessendivergenzen und Problemauffassungen der Interaktanten bilden, 
die von ihnen nicht explizit zum Ausdruck gebracht werden. Glaubwürdigkeitsqualifikationen 
stellen eine Ressource dar, mit denen Interaktanten versuchen, (antizipierte) Abweichungen vom 
als selbstverständlich erachteten Interaktionsverlauf zu korrigieren689. Sie sind grundsätzlich re-
aktive Formen, die darauf angelegt sind, Adressaten auf eine Handlungsorientierung zu verpfli-
chten, die als fraglos für alle gültig unterstellt und gewissermaßen nur erinnernd bekräftigt 
wird690. 
 
 

                                                           
686  Man beachte, daß dieses Argument aus der empirischen Untersuchung von Gesprächsverläufen abgeleitet 

ist und nicht aus theoretischen Überlegungen zu Geltungs- und Ratifikationsbedingungen des propositiona-
len Gehalts von Äußerungen. Die (sprechakt-)theoretische Reflexion ergibt lediglich, daß der "Hinter-
grundkonsens" (Habermas 1984, 369) zwischen Interaktanten über den Wahrheitsanspruch von Behaup-
tungen dispensiert sein muß, wenn propositionsbezogene Glaubwürdigkeitsqualifikationen gebraucht wer-
den. Wahrheitsansprüche können jedoch auch durch glaubwürdigkeitsrhetorische Techniken gestützt und 
attackiert werden, die keine propositionalen Qualifikationen beinhalten (vgl. III.1 und IV.2.5). Vor allem 
aber ist aus propositionsbezogenen theoretischen Erwägungen nicht zu schließen, daß Glaubwürdig-
keitsqualifikationen methodisch für interaktive Belange eingesetzt werden, die nicht die Durchsetzung und 
Zurückweisung von Behauptungen betreffen. 

687  zu anderen Verfahren des Durchsetzens s. Kallmeyer & Schmitt (1996) 
688  "reflexiv" i.S. von Mehan & Wood (1976); vgl. a. I.1 
689  Glaubwürdigkeitsqualifikationen sind ungeeignet, um Orientierungen gemeinsamen Handelns initiativ vor-

zugeben bzw. Ansprüche erstmalig zu formulieren. 
690  Eine interaktionstheoretische Erklärung dieser basalen funktionalen Eigenschaften von Glaubwür-

digkeitsrhetorik wird in IV.7 entwickelt. 
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4. Die makroprozessuale Dynamik von Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzungen 
 
In IV.2 wurden die Konstitutionsprinzipien lokaler Sequenzen von Glaubwürdigkeitsaus-
einandersetzungen untersucht. Dabei abstrahierte ich weitgehend von Fallbesonderheiten und 
makroprozessualen Gesprächsbedingungen, die für die Spezifik von Beitragsfunktionen und Se-
quenzentwicklung mitentscheidend sind. Diese Abstraktion erwies sich als fruchtbar, da syste-
matische prozessuale und funktionale Organisationseigenschaften gewonnen werden konnten, 
die als generelle, kontextfreie Prinzipien der Organisation von (kompetitiven) Glaubwürdigkeits-
auseinandersetzungen formuliert werden können. Im folgenden wird komplementär zur lokal-
sequenziellen Perspektive eine makroprozessuale Untersuchungsperspektive eingenommen691. 
Mit ihr verbinden sich drei Leitfragen: 

• Welchen makroskopischen Mustern und Prinzipien folgt die Dynamik von Glaubwürdig-
keitsauseinandersetzungen? Hier interessieren makroskopische Prozeßstrukturen, die die 
Organisation von Gesprächsthemen, Modalität und Beziehungen zwischen Beteiligten be-
treffen692. Einschlägige Phänomene sind z.B. Eskalation, Digression, Stagnation oder 
Extremisierung.  

• Welche Auswirkungen haben Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen auf den weiteren 
Gesprächsprozeß? Hier sind zum einen vor allem die Konsequenzen für die Kooperativi-
tät und den Beteiligungsstatus von Interaktanten relevant. Zum anderen wird gefragt, wel-
chen Beitrag bzw. welche Konsequenzen Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen für die 
Regelung strittiger Fragen mit sich bringen. Dieser zweite Gesichtspunkt wird in IV.5.2 
behandelt. 

• Welche Rolle spielt Glaubwürdigkeit in unterschiedlichen Gesprächsphasen? Dieser Fra-
ge widmet sich IV.6. 

Die Befunde, die anhand makroprozessualer Fragestellungen gewonnen werden können, geben 
jedoch nicht nur über Relevanz, Auseinandersetzungsdynamik und Konsequenzen von Glaub-
würdigkeitsrhetorik im Gesprächsverlauf Aufschluß. Mindestestens ebenso wichtig ist, daß sie 
die Ergebnisse zur Funktion von Glaubwürdigkeitsrhetorik in Konflikten, die anhand der Unter-
suchung lokaler Sequenzen gewonnen wurden, entscheidend vertiefen und erweitern. Erst aus 
makroprozessualer Perspektive werden wesentliche funktionale und emergente Charakteristika 
von Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit erkennbar bzw. empiriehaltig substantiierbar, 
über die aus kleinflächiger Perspektive bestenfalls Spekulationen angestellt werden können. Die 
makroskopische Perspektive ermöglicht, umfassendere und empirisch gesättigte interaktions-
theoretische Überlegungen zu entwickeln, die den Zusammenhang von Glaubwürdigkeits-
rhetorik in Konflikten mit Basisdimensionen von Interaktion beleuchten. Dies geschieht resümie-
rend in IV.7. 
                                                           
691  Zur Komplementarität beider Perspektiven s. Schegloff (1992a); er zeigt, daß Ergebnisse, die unter Be-

schränkung auf einen engen sequenziellen Zusammenhang gewonnen wurden, nicht notwendigerweise 
falsch werden, wenn demonstriert werden kann, daß makroprozessuale Gesichtspunkte für die Se-
quenzkonstitution mitentscheidend sind. Beide Perspektiven ergänzen einander vor allem dann, wenn ge-
zeigt werden kann, daß über basale, lokale, (weitgehend) kontextfreie Prinzipien von Sequenzierung und 
Beitragsgestaltung ethnographisch spezifische, makroprozeßabhängige, beteiligtenrelative etc. interaktive 
Belange organisiert werden, die ihrerseits nur unter Berücksichtigung weiter Gesprächsstrecken und ggfs. 
ethnographischer Zusatzinformationen zu verstehen sind. (Dieses Ergänzungsverhältnis kann natürlich 
nicht hypostasiert werden, sondern muß im Einzelfall ausgewiesen werden.) 

692  vgl. Kindt (1992a, 104) 



232 

 
Mit der Untersuchung makroprozessualer Fragestellungen betritt man ein noch recht wenig erkundetes Gebiet der 
Gesprächsforschung. Dialoggrammatische und zumeist auch konversationsanalytische Ansätze konzentrieren sich 
auf lokale Sequenzen, deren sukzessive Konstitution Schritt für Schritt ('turn-by-turn') nachgezeichnet wird. Die ebe-
nenadäquate693 Erforschung makroskopischer Organisationsebenen von Gesprächen wird immer wieder als Desi-
derat eingefordert694. Bislang liegen Forschungen vor, die sich entweder auf die Abfolge von Aktivitätskomplexen in 
institutionalisierten (und daher einigermaßen standardisierten) Interaktionstypen richten695. Daneben finden sich ein-
zelfallorientierte Analysen, die den Konstitutionsprozeß einzelner Gespräche nachzeichnen696, oft jedoch zu keinen 
interaktionstheoretischen Folgerungen gelangen, die durch hinreichende Materialvariation abgestützt sind. Lediglich 
im Bereich der Erzählforschung697, der Konfliktforschung698 und für das Handeln einzelner Teilnehmer699 liegen aus-
gearbeitete Konzepte und Ergebnisse zu makroskopischer Konstitutionsdynamik und Prozeßstrukturen vor, die nicht 
als Schritte eines vorgegebenen Handlungsschemas angelegt sind, sondern auch dynamische Prinzipien und emer-
gente Entwicklungen berücksichtigen. Dennoch bleibt zu konstatieren, daß eine generelle theoretische Konzeptuali-
sierung der Prozessualität und Zeitlichkeit von Gesprächen noch aussteht. Diese Defizite kommen nicht von unge-
fähr. Makroprozessuale Untersuchungen sehen sich mit mehreren Problemen konfrontiert: 
 
(1) Probleme des Beschreibungsvokabulars 
  Alltagsweltliche wie wissenschaftliche Interpretationen bevorzugen eine objektivistische Ontologie700: Ereig-

nisse werden primär von ihren Resultaten her beurteilt, vergegenständlicht bzw. als Produkt zugrundeliegender, 
nicht zeitlich organisierter Strukturen begriffen701. Realität als offenen Prozeß der zeitlichen Konkretisierung 
von Potentialen zu verstehen702 scheitert oftmals schon am Fehlen eines Vokabulars, das die Identifikation pro-
zessualer Phänomene erlauben würde. 

 
(2) Probleme der theoretischen Modellierung 
  Makroprozessuale Phänomene kommen zwar durch konstitutive Aktivitäten der Interaktionsteilnehmer zustan-

de. In vielen Fällen kann jedoch eher davon gesprochen werden, daß sich Muster und Dynamiken bilden, als 
daß die Interaktionsteilnehmer dies tun. Prozessuale Phänomene sind häufig emergente Resultate des Zusam-
menwirkens von Interaktanten, die keiner intersubjektiv koordinierten Orientierung entspringen. Unvor-
hergesehene Reaktionen, Aufgriffe von unintendierten Interpretationspotentialen, unerwartete (Re-)Kon-
textualisierungen, das systematische Ineinandergreifen divergenter Handlungsorientierungen und andere Phä-
nomene, die nicht auf Intentionen, Handlungs- oder Sequenzierungsregeln zurückgeführt werden können, 

                                                           
693  Vgl. Rehbein (1979); mit Ebenenadäquatheit ist gemeint, daß dem holistischen Gestaltcharakter makrosko-

pischer Phänomene Rechnung getragen werden muß. Wiewohl die mikroskopische Rekonstruktion ent-
scheidende Hinweise auf die Konstitution von Makroskopischem gibt, erschöpft sich diese nicht in einer 
Aneinanderreihung mikroskopischer Aktivitäten, sondern ist durch Kohärenzen, Einheitenbildungen und 
Dynamiken gekennzeichnet, die lediglich aus einer temporal übergreifenderen Perspektive identifiziert 
werden können (vgl. Spranz-Fogasy i.V.). 

694  z.B. Heritage (1989) 
695  Zu nennen sind hier: Forschungen aus dem Bereich der Funktionalen Pragmatik (Ehlich 1991, Ehlich & 

Rehbein 1979 und 1986); Forschungen, die mit dem konversationsanalytischen Konzept des 'Handlungs-
schemas' operieren (Kallmeyer 1985; Nothdurft 1984 und 1997a; Nothdurft & Spranz-Fogasy 1991), und 
Forschungen aus dem Bereich der Ethnographie der Kommunikation, die sich auf makroskopische 'com-
municative events' oder 'communicative situations' beziehen (programmatisch: Hymes 1972; als Überblick: 
Saville-Troike 1989, 107-180). 

696  z.B. Bilmes (1985); Jefferson (1980), (1984), (1985) 
697  vgl. Gülich & Quasthoff (1985); Kallmeyer & Schütze (1977); Polanyi (1989); Quasthoff (1980); Schütze 

(1981), (1984), (1987) 
698  Gruber (1996); Kallmeyer (1979a); Nothdurft (1997a und b); Spiegel (1995); Spranz-Fogasy & Fleisch-

mann (1993) 
699  Spranz-Fogasy (i.V.) 
700  Schon Whorf (1963) zeigt, wie die Grammatik westlicher Sprachen eine gegenständliche Ontologie impli-

ziert, während sich in der Hopi-Sprache eine prozessuale Ontologie verkörpert. 
701  vgl. z.B. die Ausführungen von Luhmann (1984, 76-83 und 382-394) oder Oevermann (1986) zum Ver-

hältnis von Struktur und Prozeß 
702  So lautet eine Grundthese der Kosmologie Whiteheads (1979, z.B. 61ff.). 
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schaffen Gesprächsrealitäten. Sie bilden Vorgaben für weiteres Interaktionshandeln, das in Gang gesetzte Mus-
ter fortschreibt und selbst von konstituierten Musterhaftigkeiten angeleitet wird703. Die konstitutions- und prob-
lemtheoretische Sichtweise der Ethnomethodologie reicht für die Erklärung solcher Phänomene in vielen Fällen 
nicht aus. Ein befriedigender alternativer bzw. ergänzender erklärungstheoretischer Ansatz ist jedoch noch 
nicht in Sicht704. 

 
(3) Probleme der Datenrepräsentation 
  Werden mehrere, evtl. über Stunden ausgedehnte Gespräche untersucht, kann das gesamte Datenmaterial aus 

darstellungsökonomischen Gründen nicht mehr als Transkript wiedergegeben werden. Weitenteils müssen Pa-
raphrasen an ihre Stelle treten, deren Adäquatheit natürlich stets mißtraut werden kann. 

 
(4) Probleme der Analysemethodik 
  Schon bei der Beschreibung makroprozessualer Phänomene werden kontingente konstruktive Operationen des 

Wissenschaftlers705 erheblich augenfälliger und bedeutsamer als dies bei kleinflächigeren, "positivistisch wahr-
nehmbaren" Untersuchungsgegenständen der Fall ist. Selektion und Relevanzsetzung, die Bildung von Einhei-
ten und Zusammenhängen können in mannigfaltiger Weise vorgenommen werden, da das Untersuchungsmate-
rial ein ungleich größeres Potential möglicher Strukturierungsgesichtspunkte bietet. Damit verschieben sich 
tendenziell die Gewichtungen: Das Transkript verliert an Bedeutung als Beleg für die Notwendigkeit einer In-
terpretation; in den Vordergrund tritt, eine konsistente Perspektive zu entwickeln und zu explizieren, unter der 
sich im Transkript Festgehaltenes zu Zusammenhängen organisiert, die sonst nicht zu erkennen wären. 

    Interaktionsteilnehmer tragen mit ihren Beiträgen systematisch zum Zustandekommen von makroprozessua-
len Mustern und Dynamiken bei, beziehen sich jedoch auf sie nur selten als solche. Verdeutlichungsleistungen 
der Interaktanten können deshalb nur eine untergeordnete Rolle als methodisches Vehikel spielen. Die makro-
prozessuale Untersuchung zwingt dazu, statt der Teilnehmerperspektive eine Beobachterperspektive einzuneh-
men. Dem oft wiederholten, intensiven Hören mit "gleichschwebender Aufmerksamkeit"706 für unterschied-
lichste Ebenen potentieller prozessualer Systematik707, dem freien Vergleichen und Segmentieren von Phasen 
nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten708 und der Notierung und analytischen Explikation globaler Hörein-
drüke709 kommen dabei besondere Bedeutung zu710. 

 
Im folgenden werden ausgedehnte Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen in fünf Gesprächen 
untersucht. Die Darstellung wird (nach einer kurzen Beschreibung des Fallkontextes und der 
strittigen Positionen) ergebnisbezogen vorgenommen. Den Leitfaden der Darstellung bilden 
Formen prozessualer Dynamik und interaktionstheoretisch interessante Funktionen der Ausei-
nandersetzung um Glaubwürdigkeit, die am betreffenden Fall besonders prägnant aufgewiesen 
werden können. In den Brennpunkt rücken vor allem Funktionen von Glaubwürdigkeit für ko-
operatives Handeln und für die Organisation der Beziehung zwischen den Kontrahenten. Den 
Abschluß bildet die Analyse des Verlaufs mehrerer Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen in 
einem Gespräch (IV.4.5). Hier wird exemplarisch gezeigt, wie sie den Gesamtprozeß eines Ge-
sprächs prägen, welche Konsequenzen sie für die Gesprächsentwicklung mit sich bringen, wie 
sie in unterschiedliche Gesprächsphasen eingebettet sind und wie sie mit anderen Ausein-
andersetzungen zusammenhängen. 
 

                                                           
703  vgl. dazu Spranz-Fogasy (i.V., v.a. IV.2) 
704  Für manche Phänomene scheinen systemtheoretische bzw. kybernetische Konzepte der Selbstreproduktion 

(Maturana 1982) oder positiver bzw. negativer Rückkopplung vielversprechend zu sein; vgl. Hausendorf 
(1992). 

705  vgl. dazu Goodman (1990, v.a. Kap.1) 
706  s. Freud (1960, 377) 
707  vgl. Franck (1989) 
708  vgl. Strauss (1991) 
709  Diese Überlegung verdanke ich Werner Nothdurft. 
710  Dies zusätzlich zu den in I.5 dargestellten methodischen Strategien. 
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4.1. Kampf um kooperative Teilnahme an der Verhandlung 
 
Am folgenden Beispiel wird gezeigt, wie über die Verhandlung von Glaubwürdigkeit die Ausei-
nandersetzung über die Notwendigkeit der Schlichtungsverhandlung ausgetragen wird. 
 
Fallkontext 
Im Gespräch "mopeds" wirft Herr Heilmann (A1) Herrn Boos (B) vor, er habe Jugendliche, die 
sich auf Herrn Heilmanns Grundstück aufhielten, beleidigt (u.a. mit den Worten "Lumpengsin-
del", "Zigeuner", "diese Idioten sollten keine Kinder machen", "wenn das so weiter geht, steche 
ich noch einen ab"). 
 
Strittige Positionen 
Herr Boos bestreitet den Vorwurf und beruft sich auf Zeugen. Herr Heilmann verweist auf sechs 
Zeugen und erklärt, er habe nicht am fraglichen Tag, doch schon früher gehört, wie Herr Boos 
die Jugendlichen beleidigte. 
 
Auseinandersetzungsprozeß 
Zu Beginn des Gesprächs fordert der Schlichter Herrn Boos zur Stellungnahme auf. Herr Boos 
bestreitet den Vorwurf kategorisch und richtet an seinen Opponenten einen Absolutionsappell: 
 
(MO1) 
 
01 C  was haben sie" dazu zu sagen denn sie sind ja- * am dranschten  
 
02 C  →am einfache isch sie sache s=war so↓← 
03 B                               ja↓        also ich han nu:r dazu saren so 
 
04 B  die"se äjßerungen- * do <schwör ich bei gott do soll i auf de ←a"lle 
 
05 C                              a mache se=s net so arg↓          jo:- 
06 B  zwei augen blind→ wern wann de"s von mein munde gekommen is↓>   
 
07 B  mehr kann ich nicht dazu sagen↓ * un denn hett i eine frage an herrn 
 
08 C                                   →ja bitte bitte bitte↓← 
09 B  heilmann↓ * wann=s erlaubt is↓ * mehr nicht↓              herr heilmann 
 
10 B  mir kennen uns doch einundzwanzig jahre ich hab/ haben mi"r schon mi  
11    eini auseinandersetzung gehot ower hab i"ch sie schon mi persönlich  
12    beleidigt- * ←ja oder nein- * mehr will ich nicht wissen↓→ ** 
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Entzug der Interaktionsgrundlage und rituelle Aufladung der Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzung 
 
Mit seinem Schwur (Z.03-07) verweigert sich Herr Boos der weiteren Verhandlung: Er schreibt 
seine Version kategorisch als unverhandelbar fest und wirft seine personale moralische Integrität 
als Wahrheitsbürgschaft in die Waagschale711. Er führt die pathetisch-sakrale Überhöhung des 
Glaubwürdigkeits- bzw. Sachverhaltskonflikts fort, indem er Herrn Heilmann auffordert, die Gü-
te ihrer langjährigen nachbarschaftlichen Beziehung zu bestätigen (und damit den Vorwurf zu-
rückzunehmen; Z.09-12). Herr Heilmann und der Schlichter stehen vor dem Problem, Herrn 
Boos zur Ratifikation des Verhandlungsbedarfs des Vorwurfs und damit zur Teilnahme an der 
Sachverhaltsverhandlung zu bringen. Durch die Amalgamierung der Frage der Glaubwürdigkeit 
des Vorwurfs mit der Anerkennung fundamentaler Ansprüche moralischer Identität hat Herr 
Boos einen Kontext geschaffen, der dieses Unterfangen zu einem überaus heiklen Unternehmen 
macht. Gezeigt wird, wie sich dies in Herrn Heilmanns und des Schlichters Handeln reflektiert 
und mit welchen, vornehmlich ebenfalls glaubwürdigkeitsrhetorischen Zügen es ihnen gelingt, 
Herrn Boos zur Kooperation zu bewegen712. 
 
 
Glaubwürdigkeit als Voraussetzung interpersoneller Anerkennung 
 
Herr Heilmann entzieht sich der Bekenntnisaufforderung seines Opponenten (vgl. Z.09-12), in-
dem er den Schlichter adressiert; er re-etabliert seinen Vorwurf und versieht ihn mit einer Glaub-
würdigkeitsmarkierung: 
 diese äußerungen die ich jetzt zur- * zur anschuldigung gegen ihn 
 vorbringe- * hab ich selbst ni"ch gehört- * sondern sechs andere zeugen↓ 

Er verweist darauf, daß Herr Boos schon früher seine Kinder beleidigt habe, und betont mehr-
fach seine Ohrenzeugenschaft: 
 äh herr boos hatte sich äh- ** also au ä=gegenüber diesen spielen- * also 

au"ch belästicht gefühlt und hat dann des öfteren mal- * →>des hab ich 
 selbst gehört gell↑<← * mal auch diese äußerung von zigeunern- *  
 und gesindel↓ * se"lbst ich habe des gehört↓ * er hat=s von seiner terrasse 

aus- * herüber- * von diesem- * gsindel oder- * zigeunern hat man also 
 →ga"r keine ruh↓← * de"s hat er also gesagt↓ 

Mit der Refokussierung des strittigen Vorfalls und der Adressierung an den Schlichter versach-
licht Herr Heilmann die Auseinandersetzung. Er sichert seine Version ab, indem er Belege an-
führt, die an seine Geschehensdarstellung angebunden sind und Herrn Boos' Aussage zwar sach-
verhaltsbezogen attackieren, die von ihm aufgebaute Implikation eines schweren Angriffs auf 
seine persönliche Glaubwürdigkeit aber durch Neumodalisierung der Glaubwürdigkeitsfrage un-
terlaufen.  

                                                           
711  Siehe dazu die ausführliche Analyse in IV.3.1, (6); der Schlichter kritisiert den hyperbolisch-pathetischen 

und damit unangemessen fundamentalisierenden Charakter des Schwurs und bedeutet Herrn Boos, den 
Vorwurf in einem nüchterneren, alltagsweltlichen Relevanzrahmen zu behandeln (Z.05: a mache se=s net 
so arg↓). 

712  Da sich dieser Prozeß über mehr als sechs Minuten erstreckt, werden die Gesprächshandlungen nur aus-
schnittweise als Transkript wiedergegeben. 
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  Am Ende seiner Entgegnung nimmt Herr Heilmann jedoch die moralisch-rituelle Rahmung, die 
sein Opponent einführte, auf. Er nennt dessen Weigerung, für die Beleidigungen einzustehen, als 
Grund, daß er das Schlichtungsgespräch suchte: 
 und <←i"ch- * hätte ihm→> ich hätte ihm →die hand gereicht← wieder↓ * 

we"nn er es zugegeben hätte und hätte äh sich entschu"ldicht bei mir↓ * a-
ber unter diesen umständen↓ * ein glattes ablügen und leugnen- * das kann 
ich u"nmöglich- * annehmen↓ 

Herr Heilmann stellt nicht die moralische Verurteilung des Opponenten in den Vordergrund, 
sondern Kränkung und Betroffenheit über dessen Vergehen713. Er demonstriert seine grundsätz-
liche Bereitschaft, Herrn Boos als ehrenwerten Nachbarn anzuerkennen (und damit dessen mora-
lisch-rituelle Ansprüche einzulösen)714. Während dieser seine Glaubwürdigkeit festschreibt und 
deshalb Anerkennung fordert, mahnt Herr Heilmann fehlende Glaubwürdigkeit an und erklärt 
die Bereinigung dieses Mangels zur Voraussetzung für Anerkennung. Glaubwürdigkeit wird als 
Ware im rituellen Tausch angesetzt: Ehrlichkeit würde mit Vergebung für Fehlverhalten vergol-
ten715. Beide behandeln Glaubwürdigkeit als Beziehungsvoraussetzung und Basisanspruch: Sie 
muß gesichert sein, damit auf wechselseitiger Achtung gegründeter Umgang stattfinden kann. 
Umgekehrt veranschlagen beide mangelnde Glaubwürdigkeit als raison d'être des (renormalisie-
renden) Schlichtungsgesprächs: Während Herr Heilmann die Unumgänglichkeit der Ver-
handlung mit der Störung dieser Interaktionsvoraussetzung begründet, begründet Herr Boos die 
Überflüssigkeit des Gesprächs gerade damit, daß er diese Voraussetzung als gegeben postuliert. 
Die Kontrahenten tragen somit über Glaubwürdigkeit einen Kampf um die (Ratifikation der) Si-
tuationsdefinition aus716. 
 
Heikle Balance von Unter-Druck-Setzen und Entspannen beim Versuch, Koopera-
tionsbereitschaft zu gewinnen 
 
Nachdem Herr Heilmann dem Schlichter begründet hat, wieso er den Absolutionsappell seines 
Kontrahenten zurückwies, nimmt der Schlichter sein Wissensdefizit über den Vorfall zum Anlaß 
für eine präzisierende Nachfrage (wie hot=n sisch des abgspielt). Herr Heilmann führt aus: 
 ich komme am- * o"stersamstag nach hause und da is äh sin natürlich einige 

jugendliche- * ←meine kinder haben freunde-→ ** äh einige jugendliche 
stehn vor=m haus und äh es is ein kleiner- * zwergenaufstand↓ * und ich 
komm da rein und sage →ja was is=n da los↑← * ←ja also herr boos- * der 
hat sich:-→ * fu"rchtbar geäußert und hat geschrien- * und äh →(da hab 
ich gesagt) ja← warum↑ * ah ja er hätt sich belästicht gefühlt- * durch 

                                                           
713  Betroffenheit wird von Herrn Heilmann schon im zuvor wiedergegebenen Abschnitt intonatorisch ausge-

drückt: Er referiert Herrn Boos' Beleidigungen leise, in langsamer Sprechgeschwindigkeit, stockend und 
mit flacher Intonationskurve. Redewiedergaben werden gerade nicht als Imitation inszeniert, sondern in 
widerwillig-distanzierendem, ernstem Gestus vorgetragen. 

714  Herr Heilmann benutzt wie zuvor Herr Boos Elemente eines moralisch-sakralen Stils (die formelhafte 
Wendung ich hätte ihm die hand gereicht; der unbestimmte Artikel ein [glattes ablügen und leugnen] 
zur Fokussierung des Vergehens; parenthetische Syntax). 

715  zur rituellen Kompensation von Vergehen durch Ehrlichkeit s. III.3.3; zur rituellen Kompensation und zum 
rituellen Tausch s.a. IV.4.2 und 4.3  

716  Die Sequenz wiederholt im Gespräch den Prozeß, der zum Schlichtungsversuch führte: 
 - Herr Heilmann formuliert einen Vorwurf gegen Herrn Boos;  
 - Herr Boos weigert sich, Fehlverhalten einzugestehen;  
 - Herr Heilmann empfindet die Weigerung als tiefgreifende Beziehungsstörung, die eine Bereinigung 

durch Schlichtung notwendig macht. 
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irgendwelche- * geräuschentwicklungen- * oder durch die↑ * lacherei oder 
durch die- * simplerei von diesen jugendlichen und hat dann natürlich diese 
äußerungen <gemacht↓> * →des hat meine frau gesagt na hab ich die umste-
henden jugendlichen gefragt ob des stimmt↓← * sacht er ja"↑ * der herr 
boos hat diese äußerungen gemacht↓ 

Der Schlichter und Herr Heilmann führen so einen mehrminütigen Dialog in Herrn Boos' Ge-
genwart, ohne diesen zu adressieren. Eine direkte Konfrontation der Opponenten wird vermie-
den und die Eskalationsgefahr, die durch Herrn Boos' fundamentalisierende moralische Aufla-
dung des Konflikts drohte, wird gebannt. Während das Interaktionsklima entspannt wird, produ-
zieren sie Material, das Herrn Boos unter Druck setzt und seinen Versuch, die Situationsdefiniti-
on außer Kraft zu setzen, durchkreuzt: Die zurückgewiesene Version ist nachhaltig und detail-
liert präsent und wurde um Begründungen und stützende Belege ergänzt717. 
 
Der Schlichter wendet sich anschließend an Herrn Boos. Er versucht in drei Schritten, dessen 
Kooperation zu erwirken: 
Er betont, daß die Kontrahenten lange Zeit ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis pflegten: 
 daß sie also schon üwwer zwei jahrzehnte- * nachbarn↓ * sind↓ [...]  
 daß ja eigendlisch so ihr verhältnis doch eigendlisch recht rei"bungslos 

war↓ * bis vor zwei jahren- 

er bekräftigt die Glaubwürdigkeit des Vorwurfs: 
 des sin jo- * dinge- * wenn die behauptet werden die werde jo im  
 allgemeinen net grad aus de ←lu"ft gegriffen↓→ * äh die kommen ja irgend-

wo he"r äh die →isch mein wenn da so viel zeuge zur verfügung stehe ja← 
auch wenn=s noch ←ju"gendlische si"nd→ e:h dann sind die doch irgendwo 
die die ka=ma jo net grad erfi"nden um ihne=nen strei"sch zu spiele oder so 
was↓ 

und konstruiert vorgreiflich ein entschuldbares Vergehen: 
 herr boos isch verste"h sie sie sin nimmehr de <jüngschte-> * ä:h sie wolle 

vielleisch als manschmol ihr ruh hawwe un dann- * öh läuft do so e ganzi 
jugendgruppe rum LACHT beim herr heilmann äh un da wird ma vielleischt als 
manschmal etwas ungehalten un: schie"ßt vielleischt emol zugegewwenerma:ße 
auch üwwer- * s=ziel naus könnt=s net so gewesen sein↓ 

Der Schlichter leistet mit seinem Beitrag eine delikate Synthese multipler, konfligierender Anfor-
derungen: Er balanciert sachverhaltsbezogene, aktionale, rituelle und modalitätsbezogene 
Aspekte so, daß sie darin konvergieren, Herrn Boos unter Kooperationsdruck zu setzen. Im 
einzelnen: 

• Handlungsbezogen relativiert der Schlichter das Gewicht des Konflikts. Er bettet ihn in 
den übergreifenden Kontext eines problemlosen Verhältnisses ein (rei"bungslos) und 
subordiniert ihn durch numerischen Kontrast (üwwer zwei jahrzehnte vs. bis vor zwei 
jahren). Zugleich etabliert er so den Relevanzrahmen der Wiederherstellung einer guten 

                                                           
717  In Levinsons Terminologie fungiert Herr Boos in dieser Sequenz als 'indirect target' (Levinson 1988, 167 

und 172): Er wird nicht addressiert, ist aber ratifizierter Teilnehmer, und die Äußerungen der Dialogteil-
nehmer haben speziell auf ihn zugeschnittene Handlungsfunktionen: Der Schlichter und Herr Heilmann 
führen ihm gemeinsam die Unglaubwürdigkeit seiner Zurückweisung und die Notwendigkeit des Schlich-
tungsgesprächs vor Augen. 
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nachbarschaftlichen Beziehung und appelliert damit an Herrn Boos' Eigeninteresse am 
Erfolg der Verhandlung. 

• Sachverhaltsbezogen verläßt der Schlichter die neutrale Position hinsichtlich der Wahr-
heit der rivalisierenden Versionen und macht sich Herrn Heilmanns Vorwurf zu eigen. Er 
untergräbt Herrn Boos' kategorische Zurückweisung, indem er auf geteiltes Wissen (die 
werde jo im allgemeinen net grad aus de ←lu"ft gegriffe↓→) rekurriert, auf Zeugen 
verweist und einer diskreditierenden Interpretation des Vorwurfs vorbeugt (die ka=ma jo 
net grad erfi"nden um ihne=nen strei"sch zu spiele), und konstruiert ein plausibles, 
motiviertes Szenario des Konfliktgeschehens (da wird ma vielleischt als manschmal 
etwas ungehalten). Er präsentiert seine Hypothese als zwingend, also Zustimmung er-
wartend (könnt=s net so gewesen sein↓). 

• In ritueller Hinsicht entlastet der Schlichter Herrn Boos vorgreifend für das einzugeste-
hende Vergehen, indem er markiert Empathie demonstriert (ich verste"h sie) und das 
Szenario einer verständlichen Überreaktion entwirft. Indem er die hypothetisierte Hand-
lungsweise als nach geteiltem Wissen verständlich vorstellt, operiert er mit der Autorität 
einer plausiblen Normalform. 

• Modalitätsbezogen entspannt er den konfliktären Charakter der Verhandlung, indem er 
die moralischen Implikationen des Vergehens relativiert und stattdessen inhaltlich und re-
destilistisch Gemeinsamkeiten der Parteien fokussiert. Er benutzt betont informelle Wen-
dungen (nicht mehr der jüngschte, ihr ruh hawwe, schießt [...] üwwers ziel naus), 
spricht weite Passagen lautlich und lexikalisch im örtlichen Dialekt (als manschmol, e-
mol) und intoniert lachend. 

Als Herr Boos nun zum zweiten Mal zur Stellungnahme aufgefordert wird (könnt=s net so ge-
wesen sein↓), gibt er eine ausgebaute narrative Darstellung seiner Sicht des Geschehens ab. Der 
Schlichter und Herr Heilmann haben in sechsminütiger Interaktionsarbeit das Gespräch hand-
lungslogisch wieder an den Punkt geführt, an dem es an Herrn Boos' kategorischer Zurückwei-
sung zu scheitern drohte, und seine Bereitschaft erwirkt, an der Schlichtungsverhandlung mit-
zuwirken. 
 
Die Auseinandersetzung um die kooperative Teilnahme am Schlichtungsgespräch und damit um 
die Verhandlungsnotwendigkeit strittiger Sachverhalte und Kompensationsansprüche wird von 
allen Beteiligten (in allerdings unterschiedlicher Weise) mit glaubwürdigkeitsrhetorischen Zügen 
geführt. Glaubwürdigkeit wird als rituell aufgeladene Kommunikationsvoraussetzung veran-
schlagt, deren postulierte Geltung das Schlichtungsgespräch erübrigt bzw. deren Mangel es er-
forderlich macht. Die moralische Aufladung der Auseinandersetzung durch personalisierende 
Glaubwürdigkeitsrhetorik macht umfangreiche narrative, argumentative und rituelle persuasive 
Aktivitäten erforderlich, in denen eine heikle Balance zwischen Entspannen, Anerkennung-
Zollen und Unter-Druck-Setzen zu leisten ist. Vor allem für den letztgenannten Aspekt wird we-
sentlich sachverhaltsbezogene Glaubwürdigkeitsrhetorik eingesetzt. Die durch Glaubwürdig-
keitsrhetorik gestützte Zurückweisung bedroht somit den Vollzug des Gesprächs und kann nur 
um den Preis einer massiven Retardierung der Handlungsprogression verflüssigt und in Koope-
rationsbereitschaft überführt werden. 
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4.2. Extremisierung der Argumentationsentwicklung und Zusprechen 
von Glaubwürdigkeit als Kooperationsbedingung 
 
Im folgenden Fall entsteht in der Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit eine Dynamik der 
zunehmenden Extremisierung und Globalisierung von Argumenten. Die Auseinandersetzung 
wird beendet, indem Glaubwürdigkeit als Voraussetzung für Kooperationsbereitschaft zugespro-
chen wird. 
 
Fallkontext 
Die folgende Sequenz stammt aus dem Fall "üble nachrede". Frau Ritzbecker (A) hatte Frau 
Schades (B) Sohn bezichtigt, im Wartezimmer einer Arztpraxis einen Hundertmarkschein ge-
stohlen zu haben. Frau Schade bestritt dies und konterte mit dem Gegenvorwurf, Frau Ritzbecker 
habe selbst das Geld an sich genommen, woraufhin diese Anzeige wegen Verleumdung erstatte-
te. 
   
Strittige Positionen 
In der Vorwurfspräsentation referiert der Schlichter nicht nur Frau Ritzbeckers Verleumdungs-
vorwurf, sondern setzt ihre Version als fraglos wahr voraus:  
 
fe"st steht doch ei"nes frau- * schade↓ * da"ß- * frau ritzbecker gesehen hat 
[...] daß ihr sohn ta"tsächlich vor dem haus einen geldschein aufjenommen hat 
und in die ta"sche gesteckt hat und da- ** werden wir nich drum rumkommen ihr 
das abzunehmen↓ 
 
Danach kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Schlichter und Frau Schade. Sie 
weist den Diebstahlsvorwurf gegen ihren Sohn zurück; der Schlichter vertritt die Version von 
Frau Ritzbecker, die nicht ins Gespräch eingreift. 
Es handelt sich also um einen Glaubwürdigkeitskonflikt hinsichtlich eines Geschehens, an dem 
beide Interaktanten nicht beteiligt waren. Während der eine (der Schlichter) die These vertritt, 
ein fraglicher Vorgang habe stattgefunden, argumentiert die andere (Frau Schade) dafür, der 
Vorgang habe nicht stattgefunden. 
 
Auseinandersetzungsprozeß 
 
(ÜN1) 
 
01 B  erstmal hat man gesagt das is um acht uhr passiert↑ * dann is es  
02    viertel vor neun passiert↑ und wo ich gesagt habe mein kind is aber um  
03    ha"lb neun aus=m haus gegangen is das alles um ha"lb neun passiert mit  
04    dem geld↓ * das sind schon mei"ner meinung nach widersprüche- *  
05    frau ritzbecker hat mi"r gesagt sie hätte den jungen/ is hinter dem 
06    jungen hergelaufen- hätte ihn festgehalten- und hat gesa:cht gib mir  
07    die hundert mark sofort her↓ * und wo ich sie zur re"de gestellt habe 
08    hat sie zu"gegeben daß sie den jungen gar nicht festgehalten hat- *  
09    denn der junge hat gesagt sie kam mit der zigarette aus der praxis raus 
10    da is noch=n vorflur- * und hat ihm zugerufen hast du hier ge"ld  
11    gefunden ich habe hundert mark verlorn das is au"ch schon nich richtig 
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12 B  denn #←sie" hat die hundert mark nicht verlorn↓→# *        ja- 
   KB      #STACCATO----------------------------------# 
13 C                                                      nö das spielt auch 
 
14 C  keine roll we"r das geld verlorn hat- * sie" hat ja auch nur gesehn- * 
15    und das steht hier auch nur drin im antrach- daß i:hr sohn- * äh 
16    ←ei"nen→- * geldschein↑ * wir wolln uns nicht da festlegen- * in de 
17    ta"sche gesteckt hat↓ * und das- * behauptet sie und im nachhinein ist 
18    eine kundin →jekomm hat jesat bitteschön ich habe geld verloren↑← das 
 
19 B                                             ja ja↓ 
20 C  sind zwei dinge die also zusammenpassen- *        und äh ich nehme das 
 
21 B                                                         ja kann ja sein↓ 
22 C  durchaus der frau ritzbecker ab daß das so gewesen is↓         ch=meine 
 
23 C  kinder wir kennen das die saren weiß ich nix von bestreiten das streitn 
 
24 B                >nicht gerhard-< 
25 C  das a"b- * und sagen bin ich    ni=gewesen sie" könn=s nich nachprüfen  
 
26 B  doch ich müßte das geld ja gefunden haben zuhause↓ ja↑ 
27 C  äh wenn sie nich dabeiwarn↓               ja ä:hm-     gut↓ * ha"m se 
 
28 B                     ich habe kei"n geld gefunden↓ * mein geld/ äh mein  
29 C  denn geld jefunden bei ihrm kind↓                 gut↓ 
 
30 B  sohn hatte also auch keine zeit irgendwie geld zu verstecken und sonst 
 
31 B  was↓ *      ich habe mit-                                 nein da nich↓ 
32 C        sind sie=n dabeijewesen als er vor der praxis war↓ 
 
33 C  sehn sie da hat er doch zeit jenuch gehabt auf dem nachhauseweg das 
 
34 B                         ja ich weiß die schulklasse- * >so wie man immer 
35 C  irgenwo zu deponieren↓ 
 
36 B  behauptet ne↓< * wir ham auch die klassenlehrerin hinzugezogen- * und 
 
37 B  mit ihr dadrüber gesprochen↓ *       und die hat uns auch gesagt also 
38 C                                  mhm↓ 
 
39 B  sie glaubt ihr das nich aber ni"cht der junge↓ 
40 C                                                 ja jesehn hat se=s aber 
 
41 B            nein↓ 
42 C  auch nich oder↓ aber hier ham wer aber eine zeujin die=s jesehn hat  
 
43 B        ja ich kann- * auch vie"l sagen als zeugin ja↑    ich kann auch=n 
44 C  nich↑                                               ja aber- 
        
45 B                en=ei"d schwörn↓ 
46 C  es stimmt aber überein-         die aussage der frau ritzbecker mit der  
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47 B                  ja und ich- 
48 C  angabe der- * äh    kundin   der arztpraxis- * die also übereinstimmend 
 
49 C  sagen a: der eine ich habe geld verlorn und der andere sagt be: ich hab 
 
50 B                                                   ja ich kann- 
51 C  gesehn äh daß der sohn das in de ta"sche gesteckt hat-         +da sehn 
 
52 B           wie gesagt-                ja- 
53 C  sie also vor jericht #ga"nz alt aus# wenn zwei leute sagen das is sache 
   KC                     #STACCATO-----# 
 
54 B                                               +<ich habe kein beweis daß 
55 C  das: sind un widerlegbare tatbestände nich↑ 
 
56 B  mei:n sohn lügt mein sohn hat kei"ne möglichkeit das geld auszugeben↓> 
 
57 B                                       ja↑ 
58 C  +ich meine wie"viel das gewesen ist-     wa"s für=n markschein 
 
59 B  ←denn mein sohn da kann isch- * zeugen bringen- 
60 C  das jewesen ist das wird frau äh ritzbecker auch nich äh  
 
61 B  mein sohn geht nie"          alleine irgendwie in läden→ wie man uns 
62 C  sehen können so unmittelbar↓ 
 
63 B  unterstellt →hat daß er mit dem geld in=n müllkauf geht und sich=n  
64 C                                  mhm↓ 
 
65 B  großes teil kauft-←      das kann er gar nicht↓ * weil er nu"r mit uns  
66 C                      mhm↓ 
 
67 B  in lä/ so=ne läden geht↓   +→und er is nachmittags auch nich draußen 
68 C                          jut↓ 
 
69 B  wie andre kinder↓←     daß also        * ja ich bestreite das↓ * 
70 C                     sie bestreiten also 
 
71 C  ←daß- * ihr sohn- * ä:h einen- * jeldschein in die tasche jesteckt  
 
72 B  weil  ich der meinung bin ich hätt=es fi"nden müssen↓ *2* das geld↓ ** 
73 C  hat↓→ 
 
74 B  und wir ham unsre pfli"cht getan↑ wir sind auch zur kla"ssenlehrerin 
 
75 B  gegangen↑ * und alles↓ * 
76 C                            auf befragen hat ihr sohn- * äh- *1* das auch 
 
77 B                      mein sohn hat mir      also sofort gesacht wenn ich 
78 C  ihnen jegenüber- * glaubwürdig versichert↓ 
 
79 B  das geld gefunden hätte ich hätt=es dir auch gegeben was soll ich mit 
80    dem geld ich kann es nich ohne euer wissen ausgeben↓ * es würde wieso 
81    rauskommen↓ * und das kann er auch nich ausgeben weil mein kind  
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82 B  namittachs nie: weggeht wie andere kinder es spielt immer zuhause↓ 
83 C                              jut↓ 
 
84 C  +klammern mer des mal aus ** 
 
[Der Schlichter fokussiert den Vorwurf, Frau Schade habe Frau Ritzbecker als Diebin verleum-
det]  
 
Da beide Gesprächsteilnehmer eigene Augenzeugenschaft nicht als unumstößliche Evidenz gel-
tend machen können, könnte erwartet werden, daß eine argumentative Verhandlung über eine of-
fene Quaestio ("Hat Frau Schades Sohn das Geld gestohlen?") stattfindet, die auf kooperative 
Wahrheitsfindung angelegt ist. Es entwickelt sich jedoch ein Kampf um die Durchsetzung der 
jeweiligen Positionen, in dem beide Seiten Argumente nach Maßgabe des Prinzips der unbe-
dingten Verteidigung ihrer Version und der Entkräftung von Gegenargumenten konstruieren. Es 
kommt zu einer zunehmenden Globalisierung und Extremisierung der Argumentation. 
 
 
In-die-Enge-Treiben und Sich-Versteigen 
 
Beide Kontrahenten konstruieren ihre Argumente nach der Maßgabe, ihre These um jeden Preis 
zu verteidigen. Gegnerische Argumente werden nicht akzeptiert:  

• ihr propositionaler Gehalt wird bestritten (z.B. B in Z.24, 26, 54/56), und es werden sach-
liche Einwände vorgebracht (B in Z.34ff.); 

• die Relevanz von Argumenten als Begründung bzw. Beleg, der zur Entscheidung der 
Quaestio hinreichend ist (bzw. zumindest beiträgt), wird nicht ratifiziert: Relevanz wird 
explizit negiert (C in Z.13ff.), rivalisierende Entscheidungskriterien werden angesetzt (C 
in Z.40ff., B in Z.56-75), oder Belege durch "Retourkutschen" als beliebig diskreditiert (B 
in Z.43/45)718. 

Beide Gesprächsteilnehmer operieren nach einem Prinzip, das ich als 'reaktive argumentative 
Elaboration der Position' bezeichne. Dieses Prinzip hat im vorliegenden Fall zwei Ausformun-
gen: 

• Auf jedes oppositive Argument bzw. auf jede Frage der Gegenseite erfolgt eine Entgeg-
nung, die gegen das argumentative Potential des vorangegangenen Beitrags gerichtet ist.  

• Deutet der Opponent an, daß er eine Behauptung als Stützung der gegnerischen These 
gelten lassen würde, wenn der Gegner sich auf diese Behauptung verpflichtete, stellt der 
Gegner die betreffende Behauptung auf (B in Z.28ff. und vor allem in Z.77-82). 

Die Opponenten konstituieren ihre Positionen nicht als Resultat der Abwägung von Argumenten. 
Sie gehen vielmehr von Einschätzungen aus, die von Beginn an feststehen. Argumente für die 

                                                           
718  Auch die gesprächsorganisatorische Typik der Aktivitäten der Beteiligten zeigt eine kompetitive Orientie-

rung. Verstehens- oder Ratifikationssignale bleiben weitgehend aus, beide Beteiligten knüpfen ihre Beiträ-
ge mit geringer Latenz und an frühestmöglichen Redeübernahmepunkten ('transition relevance place', 
Sacks et al. 1974, 704ff.) an Partneräußerungen an. Vor allem Frau Schade interveniert öfters in die Bei-
träge des Schlichters, bestreitet sein Rederecht und begleitet mit Widerspruch anmeldenden Rezep-
tionssignalen (besonders in Z.47-57: ja mit schwebender oder steigender Intonation bzw. kombiniert mit 
Redeübernahmeansätzen). 
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jeweilige Position werden ausgehend vom Begründungsdruck entwickelt, den die vorangegan-
genen gegnerischen Argumentationen (bzw. Fragen) erzeugen, indem flexibel diejenigen Vertei-
digungs- bzw. Entgegnungspotentiale genutzt werden, die für lokales oppositives Reagieren be-
reitstehen. Die Interaktanten führen einen Durchsetzungskampf, in welchem die argumentative 
Amplifikation ihrer Position als dialogisch-emergente Figur zustandekommt, indem sie lokal die-
jenigen Argumente konstruieren, die geeignet sind, ihre These angesichts des sich fortschrei-
benden Interaktionskontextes zu verteidigen. 
  In diesem rekursiven Prozeß wechselseitiger reaktiv-oppositiver Positionselaboration bestehen 
dennoch wesentliche Unterschiede in der Argumentationsentwicklung der Kontrahenten. Der 
Schlichter treibt Frau Schade durch Fragen (Z. 27/29, 32, 76/ 78), Einwände (Z.25/27, 40ff.) und 
vor allem durch Insistieren auf Zeugen für Frau Ritzbekers Behauptung (Z.14-22, 40ff., 49-55) 
in die Enge. Während er auf seiner positiven These ("Frau Schades Sohn hat das Geld gestoh-
len") beharren kann, indem er auf einem Beleg (Augenzeugenschaft) insistiert, den Frau Schade 
nicht bestreitet, befindet sich diese in der problematischeren Situation, eine negative These zu 
verteidigen ("Frau Schades Sohn hat das Geld nicht gestohlen"). Indem sie dafür argumentiert, 
daß der Diebstahl nicht stattgefunden hat, muß sie alle Eventualitäten ausschließen, die die Mög-
lichkeit offenlassen, daß ihr Sohn das Geld gestohlen haben kann. Dies geschieht, indem sie alle 
Einwände des Schlichters gegen ihre These zu entkräften sucht: 
 
22-25: kinder wir kennen das die saren weiß ich nix von  
   vs. nicht gerhard 
 
25-27: sie könn=s nich nachprüfen 
   vs. ich müßte das geld ja gefunden haben 
 
33-39: da hat er doch zeit jenuch gehabt auf dem nachhauseweg 
   vs. wir ham auch die klassenlehrerin hinzugezogen 
 
40-45: aber hier ham wer aber eine zeujin 
   vs. ich kann auch viel sagen als zeugin 
 
46-75: das sind unwiderlegbare tatbestände  
   vs. mein sohn hat kei"ne möglichkeit das geld auszugeben [...] und wir ham 
       unsere pfli"cht getan↑ wir sind auch zur klassenlehrerin gegangen↑ * 
       und alles↓ 
 
Die Kombination der dynamischen Komponenten 'In-die-Enge-Treiben' (seitens des Schlichters), 
'Argumentation für die Unmöglichkeit eines Geschehens' und 'Verteidigen der Position um jeden 
Preis' führen dazu, daß Frau Schade zunehmend globalere, den strittigen Vorfall trans-
zendierende Aspekte von Lebensführung und Charakter zur Stützung vorbringt und sich dabei zu 
zunehmend extremeren Behauptungen versteigt719. Im Verlauf der Argumentation kommt es zu 
einer konzentrischen Ausdehnung in zeitlicher, örtlicher und personaler Hinsicht720, sowie zu ei-
ner Fundamentalisierung von Gesichtspunkten; die Argumentation geht ins Grundsätzliche, in-

                                                           
719  Das Spektrum der eingeführten Sachverhalte dehnt sich aus über die Behauptung, sie selbst habe kein Geld 

gefunden (Z.26), die Einführung der Klassenlehrerin (Z.36ff.) und mit ihr des Charakters ihres Sohnes 
(Z.37/39, 54/56), die Bekundung der Bereitschaft, einen Eid zu leisten (Z.43/45) bis zu einem globalen, ka-
tegorisch formulierten Portrait der fehlenden Gelegenheit des Sohnes, Geld auszugeben, und damit ihrer 
Erziehungsgepflogenheiten (Z.61-69, 81f.). 

720  vgl. Glasl (1990, 203ff.) zur Personalisierung und zur Ausweitung des sozialen Rahmens als allgemeinem 
Mechanismus von Eskalationsprozessen 
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dem zunehmend rituell-moralisch aufgeladene (Eid, Pflicht) und charakterologisch-generalisie-
rende Argumente an die Stelle vorfallspezifischer Gehalte treten. Die Auseinandersetzung absor-
biert so zunehmend weitreichendere Dimensionen der Lebenswelt und wird an anerkennungser-
heischende generelle Basisgewißheiten angebunden, aus denen die fallbezogene Position erwie-
sen werden soll. Frau Schade behauptet schließlich, ihren Sohn extrem restriktiv zu erziehen 
(Z.61-69, 81f.). Sie nimmt das Risiko in Kauf, (gemäß verbreiteter pädagogischer Maßstäbe) als 
erziehungsunfähig und/oder als unglaubwürdig zu erscheinen, da ihre kategorischen Behauptun-
gen nach alltagsweltlichen Normalitätserwartungen wenig plausibel sind. Frau Schade schottet 
ihre Position um jeden Preis gegen Einwände ab: Die Dynamik der Auseinandersetzung führt zu 
einer reaktiven Extremisierung, in der alle anderen Relevanzen der Orientierung, das letzte Wort 
(bzw. Recht) zu behalten, untergeordnet werden721. 
Mit der moralischen Aufladung und inhaltlichen Ausweitung der Auseinandersetzung geht der 
Einsatz massiverer Druckmittel722 (C in Z.51/53: da sehn sie vor gericht ga"nz alt aus) und die 
Zunahme von Intensivierungen einher. Besonders augenfällig ist sie im Vergleich der beiden 
Formulierungen der Zeugenberufung durch den Schlichter (Z.14-22 vs. 46-55). In Z.46-55 ge-
braucht er Extremformulierungen (ga"nz alt, unwiderlegbare tatbestände), rhythmisiert ent-
schieden (Z.53), wiederholt mehrfach den Aspekt der Übereinstimmung der Zeugenaussagen, 
wählt förmliche bis fachsprachliche Formulierungen (es stimmt aber überein die aussage [...] 
mit der angabe, unwiderlegbare tatbestände) sowie einen deduktionsförmigen Argumentati-
onsaufbau und schließt mit einer apodiktischen Glaubwürdigkeitszuschreibung ab (Z.53/55). 
Entsprechende Charakteristika fehlen in der ersten Formulierung. Auch Frau Schades Gegenar-
gumentation (Z.54-75 und 81f.) zeichnet sich durch zahlreiche Extremformulierungen aus, die 
meist intonatorisch hervorgehoben werden (kei"ne, nu"r, nie:). Sie ist durchgängig rhythmisiert 
und schließt mit einer dreigliedrigen Liste ab (Z.74f.), mit der sowohl formal als auch inhaltlich 
(und alles) beansprucht wird, die Glaubwürdigkeit ihrer Behauptung erschöpfend verbürgt zu 
haben723. 
 
 
Zusprechen von Glaubwürdigkeit als Kooperationsbedingung 
 
Der Schlichter lenkt schließlich ein, als Frau Schade extreme Behauptungen über die Hand-
lungsmöglichkeiten ihres Sohnes aufstellt (Z.68ff.). Verschiedene Anzeichen sprechen dafür, daß 
er seine These nicht aufgrund von Frau Schades Argumenten aufgibt, sondern daß er sie zurück-
zieht, um die sich verhärtende Auseinandersetzung zu beenden, den Streitpunkt zu überspringen 
und die Interaktion zielorientiert fortzusetzen: 

• Die Ergebnissicherungen (Z.70ff., 76/78) und Ratifikationen (Z.68, 83) enthalten keine 
expliziten Konsensbekundungen und nehmen nicht Bezug auf die Argumente, die Frau 
Schade entwikelt hatte, sondern reformulieren die Position, die sie bereits von Beginn an 
vertreten hatte724. 

                                                           
721  Eine ähnliche Argumentationsdynamik beschreibt Keim (1996). 
722  Insbesondere die Identitätszuschreibungen (s. III.3) und die Erklärung, zum Schwören bereit zu sein, sind 

ebenfalls starke rhetorische Druckmittel. Sie drohen keine Konsequenzen an, sondern erhöhen die Zurück-
weisungsschwelle, indem sie einen Kontext vorstrukturieren, in welchem sachverhaltsbezogene oppositive 
Aktivitäten als schwere rituelle Angriffe gelten. 

723  zur Kontextualisierung von Vollständigkeit durch dreigliedrige Listen s. Jefferson (1990) 
724  Zudem widerspricht die zur Ratifikation angetragene Behauptung auf befragen hat ihr sohn das auch ih-

nen jegenüber glaubwüdig versichert (Z.76/78) seiner zuvor geäußerten Meinung kinder wir kennen 
das die saren weiß ich nix von (Z.23). 
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• Die abschließende Defokussierung (Z.84) ist außerordentlich vage. Es bleibt unklar, ob 
Frau Schades Sohn nunmehr vom Diebstahlvorwurf freigesprochen ist oder lediglich das 
Thema (mangels Konsens, Entscheidbarkeit oder Relevanz) fortan suspendiert werden 
soll. Der Schlichter deutet im weiteren Gesprächsverlauf an, daß er Frau Schades Beteue-
rungen ihrer eigenen Gewißheit und ihrer Verifikationsversuche glaubt, ohne deshalb ihre 
Gewißheit zu teilen: ich nehme ihrem sohn ich nehme ihnen das ab wenn sie ihren 
sohn gefra:cht haben- * vielleicht hat er=s geld öh weggeschmissen. Als Frau Schade 
wiederholt ablehnt, sich für ihre Bezichtigung gegen Frau Ritzbecker zu entschuldigen, 
benutzt der Schlichter das Angebot, den Sohn freizusprechen, als Druckmittel: es is ja ein 
entgegenkommen von mir wenn ich derartige ergänzende protokollierungen zur eh-
renrettung ihres sohnes hier aufnehme↓ * ich könnte ja auch drauf verzichten. 
Glaubwürdigkeit wird in diesem Fall vom Schlichter als Größe eingesetzt, welche im Aus-
tausch gegen Kooperationsbereitschaft zugesprochen wird; sie stellt keine unabhängige, 
auf sachverhaltsbezogener Argumentation gegründete interaktive Geltung dar. 

Das Einlenken des Schlichters scheint nicht auf Überzeugung zu beruhen, sondern auf rituelle, 
handlungsorganisatorische Implikationen der Entwicklung der Glaubwürdigkeitsargumentation 
zu reagieren. Der Moment des Einlenkens ist gerade deshalb systematisch, weil es stattfindet, als 
Frau Schade durch die Extremisierung ihrer Argumente bis hin zu unplausiblen und potentiell 
imageschädigenden Begründungen verdeutlicht, daß sie um keinen Preis bereit ist, ihre Position 
aufzugeben. Verallgemeinernd: Sich zu extremen Begründungen zu versteigen signalisiert, daß 
eine Behauptung unverhandelbar ist; gerade durch tendenziell unplausible Begründungen kann 
Ratifikation von Glaubwürdigkeit erwirkt werden725, weil der Kontrahent an ihnen erkennen 
kann, daß nur so die weitere Kooperationsbereitschaft des Sprechers zu sichern ist726. Mit 
Glaubwürdigkeit wird als Basisanspruch operiert, der auf sachverhaltsbezogener und ritueller 
Ebene unverhandelbar ist, welcher jedoch als solcher eine Verhandlungsmasse für interaktive 
Kooperationsbereitschaft darstellt. Glaubwürdigkeit wird (vom Schlichter) im Austausch gegen 
Kooperation zugesprochen, wie umgekehrt Kooperationsbereitschaft (von Frau Schade) von der 
Zuerkennung von Glaubwürdigkeit abhängig gemacht wird. 
 

                                                           
725  Die gleiche extremisierende Argumentationsdynamik konnte im Fall "kartoffelklau" festgestellt werden 

(III.4.2, (4)), wo Frau Heuler sich auf die insistenten Einwände der Schlichterin hin zu Aussagen versteigt, 
die von dieser schließlich als offensichtlich unglaubwürdig und unvernünftig zurückgewiesen werden. Daß 
im Fall "üble nachrede" statt der Unglaubwürdigkeitszuschreibung eine (ambige) Ratifikation erfolgt, ist 
auf unterschiedliche fallspezifische Gegebenheiten zurückzuführen: 

- Frau Heulers Behauptungen widersprechen alltagsweltlichen Normalitätsannahmen in noch eklatanterem 
Maße als diejenigen von Frau Schade und stehen zudem in einer Reihe mit weiteren unplausiblen und von 
Zeugen bestrittenen Verdächtigungen. 

- Frau Heulers Vergleichsbereitschaft scheint grundsätzlich gesichert zu sein. 
726  Entscheidend ist, daß nicht die Behauptung, Frau Schades Sohn habe Geld gestohlen, den Gegenstand des 

Antrags bildet, sondern Frau Schades Verleumdung gegen Frau Ritzbecker. Frau Schade (bzw. ihrem 
Sohn) Glaubwürdigkeit zuzubilligen kann dazu genutzt werden, um sie zu Kompromißbereitschaft im (aus 
Sicht des Schlichters) entscheidenden Punkt zu bewegen. 
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4.3. Rituelle Kompensation durch den Gesprächsprozeß 
 
Am folgenden Fall wird gezeigt, daß die Verhandlung von Glaubwürdigkeit eine Form der Aus-
einandersetzung darstellt, mit der rituelle Kränkungen durch sachbezogenes Gesprächshandeln 
kompensiert werden können. 
 
Fallkontext 
Im Fall "goetz" wirft Frau Blank (A) Herrn Herrmann (B) vor, er habe sie mit dem Götz von 
Berlichingen-Zitat beleidigt, als sie ihn rügte, er verschmutze die Umwelt, da er fünf Minuten 
lang den Motor seines stehenden Wagens laufen ließ.  
 
Strittige Positionen 
Der zentrale Vorwurf ist zwischen den Parteien nicht strittig: Herr Blank gibt die Beleidigung 
unumwunden zu. Divergierende Auffassungen über marginale Details des Geschehens werden 
dagegen auch nach seinem Eingeständnis ausführlich umkämpft. 
 
Auseinandersetzungsprozeß 
 
(GZ1) 
 
01 C  sie haben ja das gelesen was- * frau blank ihnen vorwirft- * wenn sie 
02    sich bitte mal mit frau b/ unterhalten wir wie das zustandegekommen  
 
03 B                            gu:t kann ich machen- * 
04 C  ist- * und wie und was- *                         bitte schön↓ * 
 
05 B  äh sieben uhr fümunfümfzig bin ich auf den parkplatz jegangen da ich 
 
06 B  regelmäßig um acht uhr einf/ einkaufen fahre        und hab=ich mein  
07 C                                               ja:- * 
 
08 B  wagen gestartet und dabei stellt ich fest daß die regen die: w/  
09    schei"ben alle voller wasser war=n- * RÄUSPERT SICH und da bin ich  
 
10 B  au"sgestiegen hab mit=en leder scheiben abputzen wollen       darauf  
11 C                                                           mhm↓ 
 
12 B  kjam frau blank wutentbrannt auf=en par/ auf den auf ihre veranda- *  
13    und sachte mach den motor aus du umweltverschmutzer ich zeige dich a"n↓ 
 
14 B  * und da ist mir der kragen geplatzt↓ 
15 C                                        >ja-< ** und da haben sie diesen  
 
16 B                          <jawohl->                      jawohl- 
17 C  berühmten ausdruck vom  götz von  berlichingen gesagt-           naja  
 
18 C  gut schön- * äh: * naja daß man äh- * hie"r steht zwar drin daß sie um 
 
19 B                       das ist nicht wahr 
20 C  acht uhr drei"ßig- *         so:-       gibt frau blank an- * äh=und  
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21 B                                    auch nicht wahr- 
22 C  da ließen sie ihren wagen ungefähr   fünf minuten mit laufendem motor  
 
23 B            auch nicht wahr-    
24 C  hinter d/ auf dem parkplatz hinter=m haus stehn und dann ist sie auf  
 
25 C  sie zugekomm hat gesacht- * mache oder mach oder machen se bitte den 
 
26 B             +und vor allem mit einem to"n- 
27 C  wagen aus↓ 
 
[C verweist nochmals darauf, daß die Beleidigung von einer Zeugin gehört wurde und schlägt 
eine Vergleichsregelung vor, die B akzeptiert.] 
 
28 C  haben sie noch irgendetwas da zu sagen frau blank- 
 
29 A  ja ich hab insofern etwas da zu sagen daß die: äh ausführungen die  
30 C                      bitte schön↓  
 
31 A  äh herr herrmann äh nun getätigt hat- * effektiv ni"cht stimmen- * 
32    effektiv insofern nicht- * ähm- * als seine äußerungen- * daß ich also 
33    wutentbrannt- * →zeitangaben stimmen auch nicht- * aber das=is auch  
 
34 A  vielleicht nicht so relevant-←       äh- * daß also die=äh äußerung- *  
35 C                                >nä-< 
 
36 A  ich wär also wutentbrannt da rausgegangen und hätte- * in diesem to"n 
37    wie er ihn da eben dargelegt hat das stimmt nicht ich bin rausgegangen 
 
38 A  und habe →ga"nz bewußt-← * und aufgrund verschiedner differenzen 
39 C                                                                    >ja-<  
40 A  ganz be/ äh bewußt äh- * ihn hö"flich gebeten er möchte bitte seinen 
41    mo:tor abstellen die fünf minuten stimmen- * das kann ne na"chbarin- * 
 
42 A  die kann das bestätigen wäre auch bereit dazu- *     und äh- * habe ihm 
43 C                                                  hm- 
 
44 A  gesacht er möchte bitte seinen motor ausstellen da rauf hat er nicht 
45    reagiert und da hab ich gesacht stell bitte deinen mo:tor aus du/ * das 
46    ist u"mweltverschmutzung sonst ←zei"ge ich dich a"n→ und daraufhin hat 
 
47 A  er diesen- * berühmten   götz von berli/ das berühmte götz von  
48 C                     >hm-< 
 
49 A  berlichingen zitat von sich gegeben-    da"s war tatsache↓ 
50 C  na ja- * gut-                        er hat/               da"s warn  
 
51 C  die tatsachen gu"t- * äh entscheidend ist natürlich dabei daß der herr 
52    herrmann das nun einsieht und das zurücknimmt 
 



248 

Das Konfliktgeschehen wird in vier Etappen diskutiert:  

(1)  Referenz auf Frau Blanks schriftlich formulierten Vorwurf als Verhandlungsgrundlage 
(Z.01), 

(2)  Herrn Herrmanns Stellungnahme zum Vorwurf (Z.05-14), 

(3)  Der Schlichter refokussiert abweichende Behauptungen der Antragstellerin, denen Herr 
Herrmann widerspricht (Z.18-27), 

(4)  Frau Blank widerspricht Details der Version des Kontrahenten (Z.29-49). 
 
 
Retardierung, Konflikterneuerung und Gefährdung von (Zwischen-) Resultaten 
 
Schon nach der zweiten Etappe ist mit Herrn Herrmanns Eingeständnis eine hinreichende Kon-
fliktdefinition erzielt (Z.15-17). Nach der dritten Etappe entwikelt der Schlichter eine Ver-
gleichsregelung, der Herr Herrmann zustimmt727. Entgegen der idealtypischen handlungssche-
matischen Abfolge728 kommt es trotz erfolgreicher Konfliktdefinition und akzeptiertem Ver-
gleichsvorschlag jeweils zu einem Rückfall in die Auseinandersetzung um das Konfliktgesche-
hen. Im ersten Fall initiiert der Schlichter die Retardierung der Handlungsprogression (3.Etappe); 
im zweiten Fall ist es Frau Blank, die "nachkartet" (4.Etappe). Beide Male kommt die retardie-
rende Refokussierung dadurch zustande, daß die Glaubwürdigkeit marginaler Details der Versi-
onen der Kontrahenten umkämpft wird729. Über die umstrittenen Gesichtspunkte wird kein Kon-
sens erzielt. Position und Gegenposition werden in Form von Behauptungen und Widerspre-
chensakten entfaltet bzw. oppositiv bekräftigt. Das Gespräch tritt thematisch-propositional und 
positional auf der Stelle: Es werden keinerlei informatorisch erweiternden Belege, Begründun-
gen oder Geschehensdetails eingeführt, die zusätzliche Gesichtspunkte zur Klärung der umstrit-
tenen Fragen abgeben könnten. Der Konflikt erneuert sich trotz erreichter Einigungen und droht 
sich auszubreiten. Dabei entsteht die Gefahr, daß bereits erreichte Zwischenresultate verloren 
gehen730. Der Schlichter muß den erreichten Konsens jeweils refokussieren und die reaktuali-
sierten Konfliktgesichtspunkte in ihrer Relevanz abstufen. Die Auseinandersetzung über den 
wahren Hergang des Konfliktgeschehens beinhaltet in erster Linie ein destruktives Potential (das 
in diesem Falle vom Schlichter gebändigt werden konnte): Erzielter Konsens gerät aus dem 
Blick, und der Konflikt droht durch die fortdauernde Fokussierung von Differenzen erneut zu 
eskalieren und sich zu verewigen. 
 
 

                                                           
727  Dies geschieht in der Passage zwischen Zeile 27 und 28 im Transkript. 
728  Sie bestünde aus der Sequenz 'Verhandlung der Konfliktgeschehens - konsensuelle Konfliktdefinition - 

Vergleichsaushandlung' (vgl. I.4). 
729  S. die Analysen des Ausschnitts in I.1 und II.2; die Beteiligten zeigen selbst an verschiedenen Stellen, daß 

sie die Refokussierungen als irrelevant für die zentralen Verhandlungsaufgaben ansehen (vgl. die konzessi-
ve Eröffnung der zweiten Etappe durch den Schlichter hier steht zwar drin, Z.18; Frau Blank in Z.33f.; 
die Ergebnissicherung durch den Schlichter, Z.50ff.). Dies hindert sie allerdings nicht daran, sie durchzu-
führen. 

730  vgl. IV.6.3 
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Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit als rituelle Kompensation durch den Gesprächsprozeß 
 
Die Gesichtspunkte, die nach der konsensuellen Konfliktdefinition umstritten werden, betreffen 
keine vergleichsrelevanten Sachverhalte731: Sie haben keinen Bezug zum offiziellen Zweck und 
zum Ergebnis der Verhandlung. Versucht man, den Gesprächsverlauf als Abarbeitung hand-
lungsschematischer Aufgaben zu rekonstruieren, bilden die Auseinandersetzungssequenzen eine 
erklärungsbedürftige Anomalie. Zumindest in diesem Fall können die Attacken auf gegnerische 
Glaubwürdigkeit aber auch nicht als Technik im Rahmen einer zweckrationalen Orientierung auf 
ein möglichst vorteilhaftes Schlichtungsergebnis verstanden werden732. Diese Befunde legen na-
he, daß die Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen nicht als Züge der Aushandlung propositio-
naler Interaktionsresultate geführt werden. In der Folge möchte ich die problemtheoretische Er-
klärung entwickeln, daß die Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit eine Form darstellt, in der 
rituell-emotionale Kompensation durch den Gesprächsprozeß selbst vollzogen wird.  
  Mit Attaken auf die Glaubwürdigkeit der Äußerungen des Gegners werden dessen Defekte vor 
Ort deutlich gemacht. Er wird zurechtgewiesen, und es wird versucht, ihm eine Niederlage bei-
zubringen. Glaubwürdigkeitsattacken setzen dabei (als metakommunikative Aktivitäten) am ak-
tuellen Interaktionshandeln an. Moralische Defizite des Opponenten werden nicht nur behauptet, 
sondern -Dritten wie ihm selbst- als präsenter Makel vorgeführt: Er wird in dem Moment gestellt 
und entlarvt, in dem er etwas Falsches behauptet, ausweicht, lükenhafte Darstellungen gibt etc. 
Der Angreifer demonstriert damit, daß er wachsam ist und den Opponenten durchschaut: Er läßt 
dem Gegner nichts durchgehen und sich nicht zum Narren halten733. Zudem werden mit der Aus-
einandersetzung um Details des Konfliktgeschehens Rechtfertigungspotentiale für die Belei-
digung umkämpft734. Über die moralisch-charakterlichen Implikationen der sachverhaltsbezoge-
nen Auseinandersetzung wird ein interpersoneller Konflikt ausgetragen. Der Aufweis gegne-
rischer Unglaubwürdigkeit und die Demonstration und Durchsetzung eigener Glaubwürdigkeit 
sind Züge eines Charakterwettstreits735: Der Opponent wird persönlich diskreditiert, indem ihm 
Niederlagen, Verletzungen und Demontagen zugefügt werden, welche ihrerseits eine rituelle 
Kompensation für erlittene eigene Verletzungen bedeuten. Mit der Auseinandersetzung um mar-
ginale Details, die jenseits des justiziablen Gehalt des Konflikts angesiedelt sind, wird ein in-
terpersoneller Antagonismus in Termini rivalisierender Ereignisbeschreibungen ausgetragen; 
dieser Antagonismus wird dabei zugleich vor Ort reproduziert. Wirklichkeitsdarstellungen und 
Fragen von Wahrheit und Glaubwürdigkeit bilden die Ressourcen der interpersonell-moralischen 
Auseinandersetzung. 
 
Für die Kompensation durch den Gesprächsprozeß spielen zeitliche Parameter der Auseinander-
setzung um Glaubwürdigkeit eine wesentliche Rolle. Der Gegner wird nicht nur hinsichtlich sei-
nes früheren Handelns (i.e. Beleidigung bzw. Unfreundlichkeit) diskreditiert, sondern auch in 
                                                           
731  Allenfalls könnte der "Ton" ihrer Äußerungen Frau Blank eine Mitschuld geben. 
732  Beide Parteien ratifizieren den Vergleichsvorschlag des Schlichters im Anschluß an den wiedergegebenen 

Transkriptionsausschnitt ohne weitere Verhandlung. 
733  Nothdurft (1997b, II.1.4.3) spricht von "Feindbeobachtung". 
734  Vgl. die konträren Darstellungen von Herrn Herrmanns und Frau Blanks Aktivitäten, die der Beleidigung 

vorangingen: 
 - da bin ich ausgestiegen hab mit=en leder scheiben abputzen wollen (B in Z.09f.)  
  vs. fünf minuten mit laufendem motor (C in Z.22),  
 - wutentbrannt (B in Z.12), mach den motor aus du umweltverschmutzer (B in Z.13), und vor allem 

mit einem to"n (B in Z.26)  
  vs. hö"flich gebeten (A in Z.40), stell bitte deinen motor aus du/ * das ist umweltverschmutzung (B 

in Z.45f.). 
735  s. Goffman (1971) 
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bezug auf sein gegenwärtiges (i.e. Unglaubwürdigkeit). Für die rituelle Kompensation ist vor al-
lem auch die Zeitökonomie des fortlaufenden Gesprächsprozesses wichtig. Gegnerischen Defek-
ten und eigenen Überlegenheiten wird durch insistentes Wiederholen und detailliertes Ausbrei-
ten Präsenz, Prägnanz und Relevanz verliehen.  
  Herr Herrmann gesteht schon in seiner ersten Stellungnahme die vorgeworfene Beleidigung ein 
(Z.14-17) und stimmt auch dem Vergleichsvorschlag sofort zu. In bezug auf die zentralen, hand-
lungsschematisch vorgegebenen Aufgaben ritueller Kompensation bietet er keine Angriffs-
flächen; sie können schnell und problemlos bewältigt werden. Dies führt jedoch dazu, daß der 
Kompensationsprozeß "zu kurz" und unscheinbar ausfallen würde. Zusätzlich zur ergebnisbezo-
gen-propositionalen Kompensation (= Entschuldigung) wird die rituelle Kompensation durch die 
Zeitökonomie des Gesprächsprozesses vorgenommen. 

• Gegnerische Defekte werden im Interaktionsfokus dauerhaft präsent gehalten und detail-
liert ausgebreitet: Herr Herrmann wählt in seiner Stellungnahme zielsicher präzise Be-
schreibungen von Details, die denen seiner Opponentin widersprechen (Z.05-13; vgl. 
II.2); der Schlichter und Frau Blank bekräftigen deren Behauptungen (Z.18-49), die Herr 
Herrmann zurückweist (Z.19-23). 

• Eigene Defekte werden kurz und beiläufig eingestanden, ihrer Refokussierung wird mit 
Unmut begegnet: Herr Herrmann formuliert sein Eingeständnis vage und kurz (Z. 14); als 
der Schlichter ihn (im ausgelassenen Ausschnitt) auffordert, sein Eingeständnis nochmals 
zu ratifizieren, reagiert er verärgert: hab ich eben ganz laut und deutlich gesagt736. 

Indem die Glaubwürdigkeit marginaler, i.e. nicht vergleichsrelevanter Aspekte von Sachverhalts-
darstellungen angegriffen wird, wird dem Kompensationsprozeß die notwendige Ausdehnung 
und Prägnanz verliehen. Die moralischen Integritäten der Konfliktparteien werden so im 
Gesprächsprozeß justiert und es wird eine Kompensation erzeugt, die das bloße Resultat der offi-
ziellen Vergleichsregelung überschreitet. Die im Beispielfall festgestellte thematisch-positionale 
Stagnation des Gesprächs und die Rückfälle in handlungsschematisch bereits überwundene Ges-
prächsstadien beinhalten zwar destruktive Potentiale (s.o.); sie erscheinen jedoch im Kontext der 
hier entwikelten Überlegungen durchaus nicht überflüssig, sondern tragen selbst zur rituellen 
Kompensation durch den Gesprächsprozeß bei. 
 
 
4.4. Stellvertreterkrieg 
 
Im folgenden Fall wird über Zeugenberufungen und -diskreditierungen eine eskalierende Ausei-
nandersetzung als sachliche Verhandlung gerahmt, und Glaubwürdigkeit wird als Ressource für 
die Begründung des Gesprächsabbruchs benutzt. 
 
Fallkontext 
Im Fall "simpl" wirft Herr Meinrath (A1) Herrn Bentz (B) vor, er habe ihn mit den Worten "hau 
doch ab du Simpl" beleidigt, als Herr Meinrath versuchte, sich eines Hundes zu entledigen, der 
seinen eigenen Hund angegriffen hatte. Herr Bentz bestreitet die Beleidigung und behauptet, er 
habe "das ist doch wohl der Gipfel" gesagt. Herr Meinrath qualifiziert die Darstellung seines 

                                                           
736  M.a.W.: Nicht (nur) das propositionale Wissen bzw. Resultat, daß ein Fehlverhalten eingestanden wurde, 

ist entscheidend, sondern, daß die Defizienz des Gegners ausgiebig ausgebreitet und seine Diskreditierung 
ausgekostet wird. Dies braucht Zeit und erfordert, Defizienzen konstant im Fokus zu halten. 
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Gegners als zwei drittel geloge und bekundet Kampfbereitschaft: ich forder ihn da ist nichts 
zu wollen.  
 
Strittige Positionen 
Die Parteien bestreiten wechselseitig die gegnerische Version; Herr Bentz betrachtet Herrn 
Meinraths Vorwurf als Verleumdung. Herr Meinrath führt seine Tochter als Zeugin für seine 
Version an, während sich Herr Bentz auf Nachbarn als Zeugen beruft. Beide Parteien versuchen, 
die jeweiligen gegnerischen Zeugen zu diskreditieren. 
  Es handelt sich also um einen Fall, in dem unvereinbare Wirklichkeitsversionen umstritten und 
die angeführten Belege (i.e. Zeugen) selbst zum Gegenstand der Auseinandersetzung werden. 
 
Auseinandersetzungsprozeß 
 
(SI2) 
 
01 A2 geh=mer mal davon aus es kommt zu=ner verurteilung ... 
 
02 C  <→dann kommt noch was da←zu:> ja- 
03 A2                               dann kommt=e geldstraf von tausend mark 
 
04 A2 oder fuffzehnhunnert mark dazu: und dann- * wird=s also teuer↓ 
 
05 C  net dann kommt noch was dazu:↓ 
06 B                      derf isch noch was hinzufü:ge daß ich noch- * s/ 
 
07 B  zum sechs siebe zeuge hab- * wo mir des bestätiche↓ 
08 A1                                               <→des is richtig er 
 
09 A1 findet sich in guter gesellschaft von zeugen ich habe diesen zeugen er 
10    hat <dana:ch-> * diese zeugen lauthals aufgefordert- * <←habt ihr was 
11    gehört hab ich sowas gesagt→> er hat das <←wö"rtlich→> gesagt das is/ 
12    das muß man sich bedenken- * ich habe ihm/ äh es kam eine- * eine  
13    kradstreife ←dazu: und ich bat nu:r↑ * seine personalien die mir nicht 
14    bekannt warn festzustellen- * und dann hab ich ihm auch gesagt den 
15    gru"nd des feststellens- * hab dort diese beschuldigung →beziehung-← 
16    diese beleidigung wiederholt↑ * und →da hat er gsach← <←hab ich des 
17    gsagt-→> * da hat er komischerweise noch von dem gipfel- * nichts 
18    gesagt↓ * und da hab ich diesen herrschaften diesen feinen gesagt- * 
19    sie mögen sich das gu:t überlegen ob sie für diesen mann einen meineid 
20    →schwörn das hab ich wörtlich- * das is <zehn mi>nuten nach der 
 
21 A1 beleidigung gewesen↓         er möge sich das vor * augen halten↓←> 
22 A2                       herr- 
 
23 A2 +es kommt/ es kommt noch was dazu ich mein äh herr kastner sie werden 
24    das kennen↓ * positiv und negativzeuge↓ * das heißt wenn ich einen- * 
25    positivzeugen habe- * einen der etwas gehört ha:t- ** in einer  
26    situation dann is=es ne/ dann is=es ne a"ndere aussage als- * wie wenn 
27    ich jemanden ha:be als zeuge der kann nur sagen ich hab des ni"cht  
28    gehört- * aber dieser negativzeuge kann →mit sicherheit wahrscheinlich 
29    au net ausschließen daß er was gesacht hat oder nicht und deswegen-← * 
30    <←also wir sehn- * einer- * beweisaufnahme→> vor dem amtsgericht an  
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31 A2 sich mit großer gelassenheit entgegen↓                 wunderba:r↑ 
32 B                                         +ich auch und zwar war        
 
33 B  von vornherei↓ * die tochter seh isch ja von vornherei als befange- * 
 
34 A2                                  das müsse se=m gericht überlasse↓ 
35 B  wenn der herr meinrath zu ihr zu seiner tochter sagt- 
 
36 C      des des is der          rischterlische glaub/ äh 
37 B  ja gu:t- selbstverständlich↓ 
 
38 A2                →das müsse se=m gericht überlasse↓← 
39 C  äh beweiswürdigung                    ob er das kind als glaubhaft 
40 B                                                  >ja:-< 
 
41 C  hält oder ni:scht- * das macht also der rischter↓ * äh es is natürlich 
42    so: herr- * bentz ich kann ihne aufgrund meiner- * ä:h <nischt sehr  
43    geringen erfa"hrung-> ** sch/ doch schon sa:gen wa"s zeugen manchmal  
44    vor geri"scht sagen <was die einm vorher alles- * sogar ←schri"ftlisch→ 
45    versprechen und ge:ben-> * hat sisch dann wenn se da drüwwe einer- * 
46    ä:h befra:gung durch das gerischt ←ausgesetzt sind-→ * doch also schon 
47    se"hr- * se"hr- * gewandelt↓ * ne↑ * ä:h also des risiko tragen sie: 
 
48 C  auch-               dessen sind sie sich auch im klaren net↓ 
49 B  selbstverständlich↓ 
 
Ausgangspunkt der Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung ist der Versuch des Schlichters und des 
Rechtsanwalts von Herrn Meinrath (A2), Herrn Bentz zu Kompromißbereitschaft zu bewegen: 
Sie drohen mit Kosten, die bei einem gerichtlichen Verfahrens anfielen (Z.01-05). Herr Meinrath 
kontert die Prophezeiung der Niederlage vor Gericht mit dem Verweis auf Zeugen für seine 
Sicht (Z.07f.)737. Es entwickelt sich eine Auseinandersetzung über Güte und Glaubwürdigkeit 
von angerufenen Zeugen, an der sich auch der Schlichter beteiligt. 
 
 
Rekursive Verselbständigung und symmetrische Eskalation 
 
Die Parteien insistieren auf ihren Positionen, indem sie auf Zeugen als Belege für ihre Version 
verweisen und gegnerische Zeugen angreifen. Die Auseinandersetzung nimmt einen rekursiven 
Verlauf: Sie verlagert sich in fünf Schritten von der Verhandlung der rivalisierenden Sichtweisen 
auf die Auseinandersetzung um Belege für die rivalisierenden Sichtweisen; die Argumente, die 
den Wirklichkeitskonflikt entscheiden sollen, werden selbst zum Gegenstand des Konflikts.  

1 Herr Bentz beruft sich auf Zeugen (Z.07f.). 

2 Herr Meinrath diskreditiert die gegnerischen Zeugen in ironischer Form moralisch (guter ge-
sellschaft, Z.09; diesen herrschaften diesen feinen, Z.18) und deutet an, daß die Zeugen die 
Behauptung seines Opponenten nicht bestätigen können (Z.16-18). 

                                                           
737  zur Funktion von Glaubwürdigkeitsrhetorik im Kontext der Verhandlung von Einigungsbereitschaft und 

Vergleichsvorschlägen s. IV.6.3 
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3 Sein Rechtsanwalt ergänzt, daß Herrn Bentz' Zeugen unterlegen seien, da sie keine positive 
Aussage zum strittigen Geschehen machen könnten (Z.23-29). 

4 Herr Bentz erklärt, Herrn Meinraths Tochter sei als Zeugin befange (Z.33). 

5 Rechtsanwalt und Schlichter sprechen Herrn Bentz die Kompetenz ab, die Glaubwürdigkeit 
der Zeugin zu beurteilen (Z.34-41); der Schlichter meldet (an Herrn Bentz Adresse) Skepsis 
bzgl. der Zuverlässigkeit der Zeugen vor Gericht an (Z.41-48). 

Die rekursive Auseinandersetzung verselbständigt sich in der Abfolge reziproker Widerspre-
chensakte (i.e. ihr Fokus entfernt sich von den umstrittenen Versionen) und führt in eine inter-
aktive Endlosschleife, die durch einen stagnativen Abtausch von antagonistischen Akten gekenn-
zeichnet ist. Es entwickelt sich eine symmetrische Eskalation738, in der jede Partei versucht, das 
letzte Wort zu behalten: 

• Argumente der Gegenseite werden aufgegriffen und gegen den Opponenten gewendet, 
indem sie in einen neuen, diskreditierenden Kontext gestellt werden.  

• Der soziale Rahmen des Konflikts weitet sich aus: Dritte werden symbolisch in die 
Polarität hineingezogen und mit den Streitparteien identifiziert. 

• Mit schnellen Übernahmen der Sprecherrolle und anaphorischen, dichten Anschlüssen an 
gegnerische Beiträge (Z.08, 32, 34), sowie durch (ironische) Bestätigungen (→des is 
richtig (Z.08), wunderba:r↑ (Z.31), selbstverständlich↓ (Z.49)) und symmetrische re-
aktive Gewißheitsbekundungen (ich auch (Z.32)) demonstrieren die Opponenten Stärke 
und Souveränität. Sie zeigen, daß sie sich nicht einschüchtern lassen, und verhindern die 
zeitliche Faktifizierung der gegnerischen Position739, indem sie sie mit antagonistischen 
Zügen parieren und gewissermaßen "überschreiben", die temporal, inhaltlich und lingui-
stisch eng auf Vorgängeräußerungen zugeschnitten sind740. 

 
Selbstabschaffung der Interaktanten und Inszenierung einer sachlichen Auseinandersetzung 
 
Die Interaktanten umkämpfen ihre personale Glaubwürdigkeit nicht in direkter Form: Sie beteu-
ern nicht, attackieren Opponenten nicht mit Lügenbezichtigungen oder Motivunterstellungen etc. 
Die Gültigkeit der Aussagen der Kommunikationspartner als deren eigene Aussagen steht nicht 
(mehr) zur Debatte. Die Auseinandersetzung wird indirekt, über einen Zeugenstellvertreterkrieg 
geführt. Zwischen angerufenen Zeugen und anrufenden Parteien besteht ein paradoxes Verhält-
nis: Die Parteien operieren mit den Zeugen, indem sie sie (wie in einem Marionettenspiel) rheto-
risch als Bürgen konstruieren bzw. destruieren; die Parteien ordnen sich zugleich den Zeugen un-
ter, indem sie sich selbst als Bürgen und Beurteiler der Wahrheit ihrer Versionen suspendieren 
und an ihre Stelle Dritte als ausschlaggebende Wirklichkeitsexperten setzen. Die Verlagerung 
der Auseinandersetzung auf die Glaubwürdigkeit Dritter bietet die Möglichkeit, den Konflikt um 
die personale moralische Integrität der Parteien (i.e. ihre Ehre, Rechtschaffenheit und Glaubwür-
                                                           
738  vgl. Bateson (1981, 107f.) und Watzlawick et al. (1969, 68f. und 103f.) 
739  Mit "zeitlicher Faktifizierung" (vgl. Spranz-Fogasy 1986, 27f.; i.V., 199ff.) ist gemeint, daß Behauptungen 

bzw. Positionen durch den Interaktionsprozeß zu Fakten objektiviert werden. Diesem Vorgang wird durch 
Widersprechen vorgebeugt; dies geschieht umso wirkungsvoller, je weniger Gelegenheit den Bezugsäuße-
rungen gelassen wird, ihre Wirkung über die Zeit zu entfalten, während der sie als unbestritten gültig in 
Kraft bleiben. Der Interaktionsstand wird möglichst schnell durch eine paßgenaue Gegenaktivität "aktua-
lisiert" (vgl. Spranz-Fogasy i.V., 122). 

740  zu diesen Prinzipien der Äußerungskonstitution in Streitgesprächen s.a. Goodwin (1990); Schwitalla (1996, 
Kap.4) 
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digkeit) als sachliche Auseinandersetzung über Wahrheit und gerichtliche Erfolgschancen der 
Aussagen Dritter auszutragen741. Moralische Integrität kann so angegriffen bzw. verteidigt wer-
den, ohne sich persönlicher Attacken schuldig zu machen und eigene Subjektivität ins Spiel zu 
bringen (und damit zu gefährden). 
 
 
Schlichtung als Vorfeldschauplatz eines Gerichtsverfahrens und Glaubwürdigkeit als Ressource 
des Kommunikationsabbruchs 
 
Mit der Auseinandersetzung über Zeugen wird das Schlichtungsgespräch als Vorfeldschauplatz 
einer Gerichtsverhandlung ge-rahmt742. Die Opponenten vollziehen Droh- und Imponiergesten, 
indem sie Waffen zeigen, die sie vor Gericht (erklärtermaßen) einzusetzen gedenken, sollte der 
Gegner vor Ort nicht nachgeben. Glaubwürdigkeit wird mit alternativem rhetorischen Potential 
eingesetzt: Als Druckmittel, um Konzessionsbereitschaft zu erwirken743, und als Begründung für 
den Gesprächsabbruch, wenn der Gegner keine Konzession macht. Diese Möglichkeit beruht 
auf folgenden interaktionalen Eigenschaften: 

• Unverhandelbarkeit von Versionen wird mit Glaubwürdigkeit begründet und zugleich 
interaktiv konstituiert744; 

• Glaubwürdigkeit wird als maßgebliches Argument für Rechtsgewißheit ins Spiel ge-
bracht745 und damit als Begründung für Unnachgiebigkeit eingeführt.  

Glaubwürdigkeitsrhetorik wird so zur Rechtfertigung der Verweigerung materialer Kooperation 
eingesetzt746. Die Auseinandersetzung über Glaubwürdigkeit bietet für die Parteien eine Lösung 
für das Problem, am Schlichtungsgespräch teilnehmen zu müssen, ohne an einer Vergleichsrege-
lung interessiert zu sein. Sie vollziehen Aktivitäten, die im Rahmen des Handlungsschemas 
'Schlichtung' als relevant ausgewiesen werden können. Sie belegen und begründen bzw. attackie-
ren Wirklichkeitsversionen und beziehen sich damit auf das Kriterium 'Wahrheitsfindung', das 
als unabdingbare Voraussetzung für die Konstruktion einer Vergleichsregelung angesetzt wird. 
Da die Zeugen als entscheidendes Kriterium der Wahrheitsfindung veranschlagt, im Schl-
ichtungsgespräch jedoch nicht vernommen werden, kann der Konflikt nicht vor Ort entschieden 
werden. Die Zeugenberufung wird so zur Technik, das Gespräch gerechtfertigt abzubrechen: Es 
wird ein unerfüllbares Kriterium als notwendige Entscheidungsbasis angesetzt; das Gespräch 
scheitert zwangsläufig, der Abbruch ist aber gerechtfertigt, da die Relevanz des Kriteriums von 

                                                           
741  Die Modalität eines sachlichen, "kalten Konflikts" verdankt sich wesentlich der Tatsache, daß die Autori-

sierung der umstrittenen Positionen von den Konfliktakteuren abgelöst wird. Ähnlich wie in wissenschaft-
lichen Auseinandersetzungen sind es nicht die (zu verantwortenden Interpretationen) der Akteure, sondern 
Belege, die für eine Version sprechen (bzw. untauglich sind) (vgl. Latour & Woolgar 1986, Latour 1987). 

742  Explizit geschieht dies ab Z.30ff., der Rechtsanwalt die gerichtliche beweisaufnahme als Grund seiner ge-
lassenheit einführt; vgl. aber schon den Beginn des Ausschnitts. 

743  Am deutlichsten bringt der Schlichter diesen Aspekt zum Ausdruck, als er Skepsis an der Zuverlässigkeit 
von Herrn Bentz' Zeugen anmeldet (Z.41-48: also des risiko tragen sie:). 

744  Die reflexive Konstitution von Unverhandelbarkeit steht bereits am Beginn der Glaubwürdigkeitsausein-
andersetzung: Herr Bentz kontert mit Zeugen die Projektion einer Niederlage vor Gericht und re-etabliert 
damit zugleich seine Version (vgl. IV.2.1, (1)). 

745  vgl. die Auseinandersetzung zwischen dem Rechtsanwalt und Herrn Bentz (Z.30-32) 
746  Unter 'materialer Kooperation' wird die kooperative Teilnahme an Aktivitäten verstanden, die sich auf ei-

nen gemeinsamen, evtl. institutionalisierten Gesprächszweck richten (vgl. Ehlich 1987). Im Schlich-
tungsgesprächen besteht dieser darin, einen Vergleich zu erzielen. 
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keiner Seite in Zweifel gezogen wird747. Gerade indem sie interaktionstypologisch geforderte 
Aktivitäten vollziehen, können sie mit diesen Aktivitäten innerhalb des Gesprächs selbst in ge-
rechtfertigter Weise die kooperative Orientierung auf das offizielle Gesprächsziel (i.e. Einigung) 
verweigern748. Die Verhandlung entwickelt sich zu einer Auseinandersetzung, in der die Parteien 
Gründe liefern, warum sie keine Vergleichsverhandlung machen, und dies geschieht so, daß sie 
den Standards einer Vergleichsverhandlung Genüge tun749. 
 
 
4.5. Eskalation und Degradierung 
 
Im folgenden Fall umkämpfen die Parteien Gesprächsbeteiligungsrechte und ihre moralische In-
tegrität in eskalierenden, personalisierenden Streits um Glaubwürdigkeit, die mit der Degradie-
rung einer Partei durch den Schlichter enden. 
 
Fallkontext 
Im Gespräch "alte sau"750 wirft Frau Beck (A) Frau Kraft (B) vor, sie massiv beleidigt zu haben 
und seither an Herzbeschwerden zu leiden; Frau Kraft gibt einen Teil der Beleidigungen zu, be-
streitet andere und erklärt, Frau Becks Aversion gegen sie als Mutter sei vor allem in Frau Becks 
Kinderlosigkeit begründet. Frau Beck gibt zu, ihre Kontrahentin als bledi kuh bezeichnet zu ha-
ben, versteht dies jedoch nicht als Beleidigung. Im Verlauf des Gesprächs werden zahlreiche 
weitere Konfliktpunkte zwischen den Parteien heftig und ausgiebig umkämpft (vor allem das 
Verhalten von Frau Krafts Kindern, ihre Fähigkeit, Kinder zu erziehen, und die soziale Reputati-
on der Kontrahentinnen). 
 
Strittige Positionen 
Beide Kontrahentinnen tragen ihren Konflikt vornehmlich über Glaubwürdigkeit aus: Regelmä-
ßiger Ausgangspunkt von Streitsequenzen sind (unterschiedlichste) Behauptungen bzw. -
Vorwürfe einer Seite, die von der Gegenseite bestritten werden. Es entspinnen sich erbitterte 
                                                           
747  Die Selbstabschaffung der Kommunikationspartner nimmt daher strategische Züge an: Wer entschlossen 

ist, eine Gerichtsverhandlung zu erzwingen, kann das mit dem Kriterium 'Zeugen' tun, da das Gericht der 
Ort ist, an dem Zeugenaussagen gemacht und beurteilt werden. 

748  I.S. der Terminologie von Ehlich (1987) verweigern die Interaktanten "materiale Kooperation", indem sie 
"formal kooperativ" sind. Die "formale Kooperativität" besteht zum einen darin, das Gespräch nicht ein-
fach zu verweigern, sondern den Gesprächsabbruch als zwangsläufiges, für alle einsichtiges Resultat der 
Verhandlung zustandekommen zu lassen. Zum anderen besteht sie darin, die Interaktionsbeteiligung im 
Einklang mit Standards rechtfertigbaren Handelns zu gestalten. Da beide Seiten dies tun, kommt es zu ei-
ner faktischen "materialen Kooperation" in bezug auf das Ziel, die Verhandlung scheitern zu lassen. 

749  Im Kontext der Mehrfachadressierungssituation in Schlichtungsgesprächen betrifft das Begründungspoten-
tial besonders das Verhältnis der Parteien zum Schlichter. Dieser verfügt zwar über keine unmittelbaren 
Sanktionsmöglichkeiten, mit denen er die Parteien zur Kooperation zwingen kann; er verkörpert aber die 
normative Anforderung an Kommunikations- bzw. Kooperationsbereitschaft. Glaubwürdigkeitsrhetorik 
wird so zur Ressource, dem Schlichter gegenüber Loyalität zur gemeinsamen Veranstaltung (vgl. Goffman 
1973) zu demonstrieren, ohne den institutionellen Zweck des Gesprächs als Handlungsorientierung zu ü-
bernehmen. 

750  Zu diesem Gespräch liegen weitere ausführliche Analysen unter folgenden Fragestellungen vor: Ausbil-
dung und Behandlung der subjektiven Konflikt-Organisationen der Beteiligten (Nothdurft 1997b, Teil II, 
Kap.1.3.2., 1.4.2. und 4.3.4.), Beziehungsgestaltung und Selbst- bzw. Fremddarstellung im Streit (Schwi-
talla 1996), Widersprechenssequenzen (Spranz-Fogasy 1986, v.a. Kap.3.4.), Ausbildung und Dynamik von 
Interaktionsprofilen der Teilnehmer(innen) (Spranz-Fogasy i.V., Kap.III.2., IV.2.2.2., V.1., V.3.), Kommu-
nikationsstörungen durch den Rückgriff auf zwischenzeitlich defokussierte Sachverhalte (Deppermann & 
Spranz-Fogasy 1997). 
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Auseinandersetzungen, in denen beide Parteien einander massiv personal attackieren und in die 
auch der Schlichter verwickelt wird. 
 
Bereits zu Beginn der Sachverhaltsverhandlung kommt es zu einem eskalierenden Streit um die 
Glaubwürdigkeit von Vorwürfen bzw. Widersprechensakten, die die Durchführung des Schlich-
tungsgesprächs zu verhindern droht. Ausgangspunkt für die Glaubwürdigkeitsausein-
andersetzung ist Frau Krafts erste Stellungnahme, in der sie Frau Becks Beleidigungsvorwürfe 
motivational diskreditiert751: 
 
des is nämlich ni"scht angegebe un des is der hau"ptgrund was/ warum sisch 
die frau beck geärgert hat↓ [...] da isch gesacht hab daß se nur seini zum 
pi"↑ssen hat↓ * un net fer die kind emol die- * uff die welt zu bringe↓ 
 
Frau Beck insistiert vehement auf der Wahrheit ihrer Version, während Frau Kraft einzelne 
Vorwürfe bestreitet. Schließlich geraten der Schlichter und Frau Beck in einen Konflikt um die 
Beteiligungsrechte der Kontrahentinnen752: 
 
(AS2) 
 
01 A  ne des haw isch net gehert↓ awwer alles annere stimmt dofür hab isch jo 
 
02 A  zeuge↓                                                +<←bappalde-→> * 
03 B  und    e"ber und so zeig mit deim alde isch weeß net- 
 
04 A  do mänt se bestimmt den alde mann mit dem wo isch somstags uff de 
05 B  oder-                             isch weeß net isch kenn/ 
 
06 A  friedhof fahre↓ do wollt se mir was ahänge↓ 
07 B                  des dut mer leid isch kenn/ isch ke"nn der monn net↓ 
08 C                  nee frau frau frau beck- 
 
09 A  des hot sie a"lles gsa"cht a"lles die na"chbarschaft hot a"lles ghert 
10 B  (...)                             nei"n des is nischt wahr- 
11 C  frau beck frau beck un frau kraft →frau beck← frau beck un frau kraft 
 
12 A  i"sch hab zeuge↓                                     
13 C  moment mir halde=s hier so:↓ * mir halde=s hier so↓ 
 
14 A  die frau müller war vor ihrm    fenschter↓          ja: die hot 
15 B                                              die frau müller hot 
16 C  mir/                <<frau beck             frau beck>> 
 
17 A  alles ghert-                                   +ja →die hot=s awer 
18 B  erscht zum schluß- * das fenschter uffgemacht↓     (...) 
19 C                                                     →ja-← fra/ 
 
20 A  i"nnedrin ghert↓←                     sie ware jo devo"r geschdanne↓ 
21 C  frau              beck un frau kraft↓          mir halde=s hier so 

                                                           
751  vgl. III.3.3, (2) 
752  Diese Passage wird in III.3.2 unter dem Gesichtspunkt der rhetorischen Technik 'Berufung auf Glaubwür-

digkeit als Identitätsmerkmal' diskutiert. 
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22 A                      ja-                                     ja- * 
23 B                                                    LACHT 
24 C  äns nach em annere-     mir känne zusamme si"nge- awwer mir känne 
 
25 A  awer nit abstreite↓ und mi"sch als lügnerin denn sie" ist die lügnern 
26 C  net zusammen #re::de"n↓# * sie/ sie krigge sie kenne- * sie kenne 
   KC              #SINGEND--# 
 
27 A  des werre sie genau wisse↓                                    nä sie 
28 B                      isch lüg         net↓ isch hab kein grund zur lüge↓ 
29 C  rede- * un die frau-   <frau beck>      sie kenne rede 
 
30 A  hawwe bloß vorgs johr die frau meier- * ihr mann (...) erzählt- * 
31 C                                        LACHT   ehe ehe frau beck 
 
32 A  moment jetzt möscht isch gra:d sache vun  vorneroi weil se mi"sch als 
33 C  frau beck frau beck frau beck- * mome:nt↓ 
 
34 A  lügnern hiestellt denn sie" is die lügnern↓ 
35 C                              <→frau beck im moment is die frau kraft 
 
36 A             vorgs johr hot se geloge daß die bollizei             
37 C  beim reden un wenn die frau kraft ferdisch is derfe sie rede↓←> 
 
38 A  kumme is↓                                                           ja- 
39 C            <frau beck wenn die frau kraft ferdisch is> kenn sie rede äns  
 
40 A                                                           sischer↓ 
41 C  noch=m annere↓ * s=muß hier jedes zum=e zum=e wort kumme sunsch kumme 
 
42 C  mer/ sunsch wer mer net ferdisch↓ dann sitz mer um zwee noch do un 
 
43 A              <awwer nit mi"sch> als lügnern hiestelle↓ 
44 C  hawwe- * un völlisch fer die katz↓                    bis jetz hot se 
 
45 C  net gesacht daß sie geloge hawwe↓ * a"lso frau kraft↓ 
 
Zwischen den Kontrahentinnen entwickelt sich ein Abtausch, in dem beide auf antagonistischen 
Sachverhaltsbehauptungen insistieren. Vor allem Frau Beck benutzt dazu glaubwürdigkeit-
srhetorische Techniken, die sich durch zunehmende Intensivierung und Personalisierung aus-
zeichnen. 

• Sie beruft sich auf Zeugen (Z.01f.). 

• Sie bezichtigt die Gegnerin, sie aus niederen Motiven in Verruf bringen zu wollen 
(Z.04/06). 

• Sie verweist erneut auf Zeugen (Z.09/12). Ihre Insistenz bekräftigt sie durch heftig 
akzentuierte Rhythmisierung, lexikalische Maximalisierung (a"lles, die na"chbarschaft) 
und akkumulierende und synonymische Amplifizierung. 

• Sie verstrickt sich mit Frau Kraft in einen Disput über die Zeugnisfähigkeit einer Nachba-
rin (Z.14-20). 
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• Sie deutet die Zurückweisungen ihrer Opponentin als massiven persönlichen Angriff 
(mi"sch als lügnerin, Z.25) und retourniert die (perzipierte) Bezichtigung (denn sie" ist 
die lügnern), wogegen sich Frau Kraft wehrt (Z.28). 

Frau Beck fährt ungeachtet der permanenten Ordnungsinitiativen des Schlichters fort, ihre Op-
ponentin massiv persönlich als (habituelle) lügnerin anzugreifen (Z.32/34), verweist auf Beleg-
episoden (Z. 36/38) und fordert schließlich nochmals, den moralischen Status der Kontrahentin-
nen richtigzustellen und damit Frau Krafts Zurückweisungen ihrer Version zu unterbinden 
(Z.43). Die Auseinandersetzung eskaliert auf mehreren Ebenen. 

• In gesprächsorganisatorischer Hinsicht kommt es zu einem beschleunigtem Schl-
agabtausch antagonistischer Beiträge. Dabei mißachtet vor allem Frau Beck die Rede-
rechte der Opponentin und die Ordnungsinitiativen des Schlichters beharrlich. Sie führt 
außerordentlich ausgedehnte Beiträge trotz simultaner Aktivitäten der Kontrahentin und 
des Schlichters vollständig durch. 

• In beziehungsorganisatorischer Hinsicht greifen die Opponentinnen einander zunächst 
durch die wechselseitige Unterstellung unlauterer Motive an. Die Personalisierung753 kul-
miniert in Frau Becks wiederholten Bezichtigungen, ihre Opponentin sei eine Lügnerin 
und behandle sie selbst als Lügnerin. 

• In inszenatorischer Hinsicht bringen maximalisierende, unabgeschwächte Äuße-
rungsformate, emotionalisierte Rhythmisierung und Akzentsetzung Entschiedenheit (z.B. 
nei"n, Z.10) und Nachdrücklichkeit (z.B. isch ke"nn der monn net, Z.07, oder A in 
Z.09/12) zum Ausdruck. Der Schlichter zeigt vor allem durch erhöhte Lautstärke (Z.29, 
35/37, 39), die sich bis zum Brüllen steigert (Z.16), und ausdauernde Wiederholungen der 
Adressierung (vor allem von Frau Beck) Ungehaltenheit und Dringlichkeit an. 

• In inhaltlicher Hinsicht verschiebt sich die Auseinandersetzung vom Konflikt um 
Behauptungen (02-07) über den Streit über Zeugen für Behauptungen (Z.09-20) zu 
expliziten Attacken auf personale Glaubwürdigkeit (Z.25ff.). Der Konflikt fundamen-
talisiert sich in raschem Tempo: Er weitet sich aus in personaler (Nachbarschaft) und 
zeitlicher Hinsicht (vorgs johr hot se geloge, Z.36) und kulminiert in schweren Image-
Angriffen. In bezug auf die umstrittenen Sachverhaltsauffassungen kommt es zu keiner Ergebnissicherung. 

Die Positionen verhärten sich im Verlauf von insgesamt zwölf antagonistisch aufeinander bezo-
genen Beiträgen der Kontrahentinnen754: 

                                                           
753  zu Persönlich-Werden und Persönlich-Nehmen in Eskalationssequenzen vgl.a. Apeltauer (1977, 224-242) 
754  Die ersten beiden Schritte sind im Ausschnitt AS1 wiedergegeben (s. II.1). 
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A 
(C's Vorwurfspräsentation) 
 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
 
Motivdiskreditierung 
 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
 
Glaubwürdigkeitsbeleg 

B 
 
Motivdiskreditierung 
 
Widersprechen 
Widersprechen 
Widersprechen 
Widersprechen 
 
Widersprechen 
 

Transkript 
AS1, 01-12 
AS1, 21-32 
01f. 
03 
02, 04-06 
07 
09-12 
14/17 
15/18 
17/20 

 
Auch in aktionaler Hinsicht bildet sich eine stagnative interaktive Endlosschleife zwischen Frau 
Becks glaubwürdigkeitsrhetorischem Insistieren und Ermahnungen des Schlichters, Frau Krafts 
Rederechte zu respektieren.  
 

A                                   
Motivdiskreditierung 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
Glaubwürdigkeitsanspruch 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
Glaubwürdigkeitsanspruch 
Glaubwürdigkeitsbeleg 
 
Glaubwürdigkeitsanspruch 

C                                    
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
Rederechte 
 
Beschwichtigung 

Transkript 
06/08 
09-13 
12-17 
17-21 
21-29 
27-31 
32-34 
35-38 
39-44 
43 
44f. 

 
Frau Beck und der Schlichter scheinen in dieser Sequenz aneinander vorbeizureden: Sie insistiert 
auf sachlichen und personalen Glaubwürdigkeitsbeurteilungen, während er sich auf Beteili-
gungsrechte bezieht. Die genauere Analyse ergibt aber, daß beide einen Kampf um die Definition 
des korrekten Interaktionsverlaufs führen: Der Schlichter orientiert sich an der handlungs-
schematischen Vorgabe, Frau Kraft Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vorwürfen der An-
tragstellerin zu geben; Frau Beck faßt hingegen die Attacken der Opponentin gegen ihre Vor-
würfe als Verstoß gegen selbstverständliche Prämissen des Gesprächs auf -i.e. ihr ist nicht zu 
widersprechen- und will sie unterbunden wissen755. Nachdem ihre zunächst sachverhalts-
bezogenen Insistenzakte erfolglos blieben und lediglich weitere Zurückweisungen seitens der 
Kontrahentin provozierten (Z.01-20), greift Frau Beck zur personalisierenden Bezichtigung als 
ultima ratio (Z.25ff.). Sie verdeutlicht, daß sich für sie eine fundamentale Gesprächsanomalie 

                                                           
755  Vgl. III.3.2: Glaubwürdigkeit als Identitätsmerkmal wird als Korrektiv zur Rückorientierung auf den als 

selbstverständlich erachteten Interaktionsverlauf und auf die korrespondierenden Beteiligungsrechte der 
Opponentinnen eingesetzt. 
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entwikelt hat, die den Streit um einzelne strittige Behauptungen transzendiert. Die expliziten Zu-
schreibungen personaler (Un-)Glaubwürdigkeit bringen den Zusammenhang von gesprächsorga-
nisatorischen, sachverhalts- und beziehungsbezogenen Ansprüchen mit der Einschätzung der 
moralischen Integrität der Opponentinnen zum Ausdruck: Glaubwürdigkeit spielt als meta-
kommunikative Größe und Interaktionsprämisse die Rolle einer Beurteilungsdimension des 
Handelns, die zur Kritik am und Steuerung des aktuellen Interaktionshandeln(s) eingesetzt wird. 
Während Frau Beck so ihre glaubwürdigkeitsrhetorischen Interventionen als sich selbst recht-
fertigende Aufforderung756 zur Beendigung einer vorgängigen Interaktionsstörung (Frau Kraft 
widerspricht und der Schlichter läßt das zu) einsetzt, behandelt der Schlichter die Interventionen 
selbst als Störung elementarer Gesprächsvoraussetzungen. Beide klagen ein, daß Selbstverständ-
lichkeiten befolgt werden, deren konsensuelle Geltung unterstellt wird, die jedoch miteinander 
unvereinbar sind.  
  Erst als der Schlichter Frau Becks fortgesetzte Interventionen nicht mehr als bloße Störung be-
handelt, sondern sie in ihrem Glaubwürdigkeitsanspruch beschwichtigt, bricht die interaktive 
Endlosschleife auf (Z.44f.). Der Schlichter spricht allerdings Frau Beck nur die eingeklagte ritu-
elle Anerkennung zu; es kommt zu keiner expliziten Auseinandersetzung (und Verständigung) 
über die rivalisierenden Definitionen des adäquaten Gesprächsverlaufs. Dies führt dazu, daß sich 
analoge Konflikte zwischen Schlichter und Antragstellerin im Laufe des Gesprächs regelmäßig 
wiederholen, wenn Frau Kraft Attacken startet und Frau Beck (vor allem glaubwürdigkeitsrheto-
risch) kontert.  
  Über eine weitere wichtige Konsequenz der Personalisierung kann an dieser Stelle nur speku-
liert werden: Der massive persönliche Angriff führt zu einer Schwächung der Interaktionsposi-
tion der Angreiferin. Im Verlauf des Gesprächs entwickelt sich eine Kollusion zwischen dem 
Schlichter und Frau Kraft gegen Frau Beck; gegen Ende spricht er Frau Beck gar den Status ei-
ner vernünftigen Gesprächspartnerin ab (s.u.). Die analysierte Sequenz scheint den Keim für die-
se Degradierung zu legen: Frau Beck verstößt in ihrem Handeln gegen elementare Verfahrens- 
und Höflichkeitsregeln; sie erscheint unmäßig und kooperationsunwillig. Die Bedrohung der In-
teraktionsposition der Attakierten (i.e. Frau Kraft) wendet sich durch die Art der Attacken gegen 
die Angreiferin selbst757. 
 
 
Glaubwürdigkeitskämpfe als metonymischer Kampf um moralische Integrität 
 
In allen Gesprächen meines Korpus werden Behauptungen bestritten. Im Fall "alte sau" entwi-
ckeln sich besonders viele, hitzig geführte Sachverhaltsauseinandersetzungen758. Sie folgen nicht 
den Prinzipien, die in der Literatur für "integres" bzw. "adäquates" Argumentieren postuliert 
werden759. Daß das Handeln der Interaktanten dennoch nicht einfach als unredliches, strategi-
sches Handeln abzutun ist, soll im folgenden anhand zweier typischer Sequenzen gezeigt wer-
den. 
 

                                                           
756  Vgl. vor allem Z.32: Der Verstoß gegen die vom Schlichter vorgesehene Rederechtsverteilung wird in den 

Interventionen selbst gerechtfertigt. 
757  zur Schädigung des eigenen Images durch Image-Angriffe auf andere s. Goffman (1971); Holly (1979); 

Schwitalla (1996) 
758  Allein in diesem Gespräch entwickeln sich 23 Auseinandersetzungssequenzen, in denen die Glaubwürdig-

keit von Behauptungen umstritten wird. 
759  vgl. etwa Groeben et al. (1990); Groeben et al. (1993); van Eemeren & Grootendorst (1984); van Eemeren 

et al. (1987); Kopperschmidt (1989); Schreier & Groeben (1990) 
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(AS4)760 
 
01 B hat sie gesacht was fer beleidischunge sie zu mi"r gesacht hot↓ 
 
02 B                           <daß ich se am a"rsch lecke soll↓> 
03 C +ja was hot se=n gesacht↓ 
 
04 A wa:"s↑       da"s is gelog/ das is überhau"pt nisch/ o:h  des 
05 B        ja:-                 und daß isch/ un daß isch blö"d bin- 
 
06 A hawwe sie sisch alles oige/ 
07 B                 un zu       moi kinner bo"ngert zu sache 
 
08 A <o:ch des is alles gelo:ge->                     do mißte doch die 
09 B isch bin verheirat moi kinner sin keine bongert↓ 
 
10 A leit des a" gehert habbe↓ * des do habbe sie sisch zusammegeroimt↓ 
 
11 A    <sie lüge wie se vorgs johr geloge hawwe mäne sie ich ded so e irgend 
12 B    i"sch i"sch brauch mir ga"rnix zusammeroime↓ ga"nz und gar net↓ * ja- 
13 C  öh frau beck frau beck frau beck emol langsam frau beck emol langsam 
 
14 A e rumlaferei mache wenn ich isch meiner sache net sischer wär↓> 
15 C frau beck emol langsam frau frau kraft frau kraft hawwe sie a zeuge fer  
 
16 A ach je:↓ 
17 B                                                           isch isch weiß 
18 C ihr hawwe sie a hawwe sie a zeuge fer die: * fer des was die frau- 
 
19 B net vieles hawwe gehert genau wie am- * obend um vie"r uhr 
 
Dieser sofort eskalierende Glaubwürdigkeitskonflikt geht aus von Frau Krafts Behauptung, Frau 
Beck habe gesagt, <daß ich se am a"rsch lecke soll↓>. Argumentationsdynamisch zeichnet 
sich diese Sequenz durch Folgendes aus: 

• Der Konflikt wird vornehmlich in Form von 'Positionskonfrontationen'761 ausgetragen: 
Zurückweisungen und insistente Bekräftigungen werden kaum durch Argumente gestützt, 
sondern thetisch vollzogen (vor allem durch Negation, Wiederholung oder Aufstellung 
weiterer Behauptungen, die nicht in Begründungs- oder Belegrelation zur initialen stritti-
gen Behauptung stehen). 

• Die Interaktanten geben einander keine Zeit zur Entwicklung ausgebauter Sachverhalts-
darstellungen. Einzelne Behauptungen werden unmittelbar kontingent (oft schon vor syn-
taktischen Äußerungsabschlüssen bzw. frühestmöglichen Redeübergabestellen) gekontert: 
Die Interaktanten halten ihre Position nachdrücklich und permanent präsent und demonst-
rieren Überzeugtheit, indem sie die Gegenposition sofort übertönen und so ihrer unwider-
sprochenen Faktifizierung vorbeugen. Es dominiert eine sinnlich-temporale Form der 
Auseinandersetzung über eine propositionale762. 

                                                           
760  Diese Passage wird in IV.2.5 auf die Verwendung von Intensivierungen untersucht. 
761  Fiehler (1992, 157ff.) 
762  vgl. dazu auch Nothdurft (1993) und Schwitalla (1996) 
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• Wenn Argumente entwickelt werden, zeichnen sie sich durch geringe Begründungstiefe 
aus: Rekursionen erster oder höherer Ordnung (i.e. Begründungen für Begründungen etc.) 
sind nicht zu finden. 

• Es werden invalide Begründungen bzw. Belege für die Wahrheit von Behauptungen ein-
geführt. Im Beispiel wird etwa auf Parallelereignisse (wie se vorgs johr geloge hawwe, 
Z.12) und auf Handlungskonsequenzen der Sprecherin verwiesen, welche auf die angebli-
chen Lügen der Opponentin hin erfolgten (Z.11/14) und diese belegen sollen763. 

• Die einzige (potentiell) adäquate Belegressource, die regelmäßig verwendet wird, ist der 
Verweis auf (fehlende) Zeugenschaft Dritter (Z.08/10). Ihre Validität kann jedoch im Ge-
spräch selbst nicht überprüft werden. 

• Auf Einwände, Gegenbelege oder Belegforderungen wird -was ihre argumentative Valenz 
angeht- nonresponsiv reagiert764 und mit Insistieren oder mit der Präsentation weiterer 
Vorwürfe gekontert. 

• Die Quaestio der Argumentation dissoziiert765. Am Ausgangspunkt steht zwar eine ein-
zelne Behauptung; im Zuge der Auseinandersetzung wird diese jedoch nicht gesondert bis 
zu einer behauptungsbezogenen Ergebnissicherung oder gar konsensuellen Klärung be-
handelt. Stattdessen kommt es sofort zu Globalisierungen und Digressionen des Konflikt-
themas. Frau Beck kontert im Beispiel sofort in empörter und maximal verschärfter 
Form766 und bezieht sich nicht auf die einzelnen Vorwürfe. Sie werden dem Gesamtzu-
sammenhang der antagonistischen Konfliktversion der Kontrahentin zugeordnet, die (mit-
tels All-Aussagen) als ganze zurückgewiesen wird. Frau Kraft reagiert darauf mit der 
Auflistung weiterer Vorwürfe (blö"d bin, bo"ngert). Beide insistieren auf ihrer Position 
mit der Akkumulation inhaltlich konvergierender, propositional oder sogar formulatorisch 
repetetiver Behauptungen767. Die Opponentinnen gliedern den Konfliktzusammenhang 
nicht in bearbeitbare Teilkomplexe; die Ausgangsbehauptung ist vielmehr Anlaß zur Vi-
talisierung des Gesamtkomplexes des Konflikts. Einzelne Vorwurfs- bzw. Behauptungs-
komponenten bilden dabei ein Reservoir für Bekräftigungen bzw. Zurückweisungen, die 
weitgehend äquivalent bzw. einander substituierend eingesetzt werden.  

 
Die gleichen Charakteristika prägen die folgende Auseinandersetzung, die sich wenig später er-
eignet. Nachdem Frau Beck zur Untermauerung ihrer Vorwürfe gegen Frau Kraft schilderte, wie 
deren Mann (!) eine Nachbarin (!) beleidigt hatte, refokussiert sie Frau Krafts Zurückweisungen 
ihrer Vorwürfe: 
 

                                                           
763  Zu Arten invalider Argumente und eristischer Strategien s. Schreier & Groeben (1990) 
764  zu Responsivität und Nonresponsivität s. Schwitalla (1979) 
765  zum Muster 'Dissoziation' s. Spranz-Fogasy & Fleischmann (1993, 225f.) 
766  Wie in vielen anderen Sequenzen kündigt sie Widerspruch durch initiale, empört intonierte Fragepronomi-

na an (wa:"s↑), die durch gesteigerte Lautstärke und Dehnung, sowie zumeist zweigipflige Intonations-
kontur markiert sind; zu diesen Charakteristika der prosodischen Markierung von Empörung s.a. Günthner 
(1993a und b). 

767  Die Akkumulation wird von beiden Kontrahentinnen auch äußerungsstrukturell verdeutlicht. Frau Kraft 
verknüpft ihre Vorwürfe mit un(d) und formuliert sie als syntaktische Konstituenten eines Gesamtsatzes 
(subordinierte daß-Sätze und Infinitivkonstruktion in Subjektfunktion). Frau Beck benutzt für ihre Äuße-
rungen in Z.04-10 ein einheitliches Konstruktionsformat: Sie beginnen jeweils mit einem anaphorischen 
Demonstrativpronomen (das, do, des), das sie charakteristischerweise auch dann verwendet, wenn es für 
ein direktes Objekt steht, also in einer syntaktischen Linksverschiebung resultiert (vgl. Schwitalla 1994b). 



263 

(AS6) 
 
01 A un sie" wolle jetz mit alles uff/ umdrehe un uffhänge↓ isch hab/ 
02 B                                                        ga"nz und ga"r 
 
03 A         isch hab üwerhau"pt nix gsacht wie sie sin e ble"di kuh↓ 
04 B nischt↓ ga"nz und ga"r nischt↓                                   doch 
 
05 A nachde"m sie-                <nachde"m> sie hawwe jo gar nix höre kenne↓ 
06 B des hawwe sie zu mir gsacht nachde"m isch mit i"hne angefange hab↓ 
 
07 A sie hawwe ja wie e maschinegewehrle- * üwwerhaupt nit  
 
08 A unnerbroche- * bei ihre schimpfereie↓ 
09 B                                        oh do wisse se des awwer ganz 
 
10 A       ha isch hab=s jo ghert un die annere hawwe=s a:" ghert↓  
11 B genau wo sie so herzfladdere kriegt hawwe↓ 
 
12 A nä" sie sin raffiniert sie mäne  weil isch älder bin bin isch ihne  
13 B so-                    LACHT so- 
 
14 A unnerlege awwer so" is=es net↓                          ja: ja"- 
15 B nä ganz un gar net             vor mir hat immer der ä/ äh alde 
 
16 A         >des/< ja:-          ja ja- 
17 B vorrang awwer gege meine kinner laß isch mer net rumhetze↓ *  
 
18 A sie hawwe e freschs mädl des wisse sie genau:"↓ 
19 B ganz un gar net↓                                a"lle kinner sin fresch 
 
Die Auseinandersetzung kommt "vom Hölzchen auf Stöckchen". Verschiedenste Kon-
fliktaspekte werden in rascher Folge umstritten: Frau Becks Beleidigung (Z.01-06), Frau Krafts 
Beleidigungen (Z.05-11), Frau Becks Klage über Herzbeschwerden (Z.09/11), der Al-
tersunterschied zwischen den Kontrahentinnen (Z.12-17), ihre Auffassungen über Kindererzie-
hung (Z.17-19). Eine übergreifende argumentative bzw. Redegegenstandskohärenz fehlt; die ein-
zelnen oppositiven Akte sind aber systematisch lokal kohärent organisiert. Jede Reaktion nutzt 
Diskreditierungspotentiale, die die vorangegangene gegnerische Äußerung aufwirft, für eine 
Entgegnung, konstituiert dabei aber neue Angriffsflächen, die von der Kontrahentin genutzt wer-
den. Die Auseinandersetzung ist daher nach ihrer immanenten Strukturierungsdynamik intermi-
nierbar. Es wird ein Kampf um das letzte Wort ausgetragen, in dem es gilt, an keiner Stelle um 
eine Replik verlegen zu sein. 
  Aus argumentationstheoretischer Perspektive kann festgehalten werden, daß solche Auseinan-
dersetzungen, in denen Glaubwürdigkeit umstritten und Glaubwürdigkeitsrhetorik eingesetzt 
wird, nicht auf Wahrheitsfindung oder konsensbasierte Überzeugung des Opponenten angelegt 
sind. Auch unter dem Gesichtspunkt handlungsschematischer Interaktionsorganisation erschei-
nen sie destruktiv. Sowohl thematisch als auch aktional findet keine Progression statt; angespro-
chene Konfliktaspekte werden nicht lösungsbezogen bearbeitet, und früher umkämpfte Sach-
verhalte werden revitalisiert und dann wieder -ergebnislos- defokussiert. Die konfliktäre Kom-
plexität der Verhandlung steigert sich ins Unüberschaubare. Versuche des Schlichters, Zwi-
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schenergebnisse festzuhalten und Einigungsansätze zu schaffen, provozieren nur weitere Streit-
runden768.  
Diese Form der Konfliktaustragung als "dumm" oder "strategisch" abzuqualifizieren, greift m.E. 
zu kurz. Die normative Beurteilung bleibt zudem unbefriedigend, da sie den Details des Interak-
tionsverlaufs keine Rechnung trägt. Vor dem Hintergrund der empirischen Befunde und anhand 
problemtheoretischer und funktionaler Überlegungen möchte ich die These aufstellen, daß Aus-
einandersetzungen um die Wahrheit von Sachverhaltsbehauptungen als metonymische Form ei-
ner interpersonellen moralischen Abrechnung geführt und von den Beteiligten konsensuell auch 
so verstanden werden. Die Kontrahentinnen bringen alles zur Sprache, was sie gegen einander 
vorzubringen haben. Glaubwürdigkeitsrhetorik wird dabei als Ressource des moralischen Dis-
kurses eingesetzt. Diese These stützt sich auf folgende Argumente: 

• Die argumentationstheoretisch bzw. handlungsschematisch aufweisbaren Defekte werden 
von den Opponenten nicht als solche verstanden. Lediglich der Schlichter, nicht aber die 
Parteien mahnen mangelnde Kohärenz und ergebnisorientierte Progression des Gespräc-
hsverlaufs an. Digressionen, Verselbständigungen von Auseinandersetzungen um Vorge-
schichten oder um randständige Aspekte der Konfliktversionen werden kollaborativ von 
beiden Seiten vollzogen und vorangetrieben. Personalisierende, globalisierende, mit Ge-
genvorwürfen konternde oder aufrechnende Reaktionen werden nirgends als irrelevant für 
den fokalen Redegegenstand zurückgewiesen. Interaktanten werfen einander kaum einmal 
aktuelles strategisches Handeln vor769.  

• Der moralische Charakter der Verhandlungsgegenstände (Beleidigungen etc.) führt dazu, 
daß schon Geschehensbehauptungen moralisch aufgeladen sind und folglich ihre Ratifika-
tion in vielen Fällen die Übernahme moralischer Wertungen impliziert. 

• Die durchgängige Systematik lokal kohärenten oppositiven Reagierens führt zur Verselb-
ständigung von Auseinandersetzungen. Argumente, die zur Stützung für bzw. als Ein-
wand gegen eine Ausgangsbehauptung eingeführt wurden, werden attackiert; die Atta-
cken werden zum Gegenstand erneuter oppositiver Züge etc. Im Verlauf der Auseinan-
dersetzung verlieren jedoch spätere Züge zunehmend an Funktion für die Stützung bzw. 
Zurückweisung der Ausgangsbehauptung, i.e. sie stellen keine Argumente dar, die hierar-
chisch der Ausgangsbehauptung subordiniert sind. Die Aktivitäten des Insistierens auf 
und Zurückweisens von Positionen scheinen zum Selbstzweck zu werden770. 

• Verschiedenste Diskreditierungspotentiale und Konfliktaspekte werden von beiden Seiten 
als weitgehend äquivalente Relevanzen gegeneinander ins Feld geführt und auch aufge-
nommen: Alles, was die Gegnerin sagt, dokumentiert ihren schlechten Charakter und ihre 
Schädigungsabsicht. Einzelne Vorwürfe werden nicht getrennt voneinander diskutiert, 
sondern globalisierend abgehandelt bzw. mit Gegenvorwürfen gekontert. Wahrheits- und 

                                                           
768  In Deppermann & Spranz-Fogasy (1997) untersuchen wir (u.a. auch am Gespräch "alte sau"), wie Kon-

fliktregelungsversuche zu Rückgriffen auf konfliktäre Gehalte führen, die eine Re- und Neukomplexierung 
der Verhandlung nach sich ziehen, die einen eskalativen Verlauf nimmt. 

769  Frau Becks Entgegnung sie sin raffiniert sie mäne weil isch älder bin bin isch ihne unnerlege (AS6, 
Z.12/14) ist eine der wenigen Äußerungen, mit der ein gegnerischer Zug als strategisch gebrandmarkt wird. 
Legten die Interaktanten ihr Handeln strategisch an, so wäre zu erwarten, daß sie auch gegnerische Aktivi-
täten als strategisch interpretieren und kritisieren, zumal sie auch in anderen Hinsichten nicht zögern, Op-
ponenten offen und massiv anzugreifen. 

770  Zu beachten ist, daß oftmals um Sachverhalte gestritten wird, die nicht relevant für die Konstruktion einer 
Vergleichsregelung sind (vgl. IV.4.2 und 4.3). Eine zweckrationale Erklärung des Konflikthandelns schei-
det in diesen Fällen aus. 
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Glaubwürdigkeitsfragen werden nicht getrennt von Fragen moralischer Beurteilung ver-
handelt, sondern mit letzteren verwoben. Wesentlich dabei ist, daß die unterschiedlichen 
Züge darin konvergieren, kontextsensitiv die moralische Defizienz des Gegners vor Au-
gen zu führen: Es werden jeweils diejenigen metonymischen Aspekte von Defizienz her-
vorgehoben, die im betreffenden Dialogmoment angesichts konditioneller Relevanzen, 
gegnerischer Vorgaben etc. kohärent eingeführt werden können. Kampf um Wahrheit und 
Glaubwürdigkeit stellt dabei vor allem in der Phase der Konfliktrekonstruktion die Res-
source der moralischen Abrechnung dar, da Wahrheit und Glaubwürdigkeit diejenigen 
moralisch relevanten Geltungsansprüche und personal interpretierbaren Bewertungs-
dimensionen interaktiven Handelns sind, welche sich mit Sachverhaltsdarstellungen ver-
binden. Unterschiedliche Sachverhaltsaspekte und moralische Geltungen sind für die 
Teilnehmer daher funktional äquivalente Ressourcen und Gegenstände interpersonell-
moralischer Abrechnung771.  

 
 
Streit um die soziale Reputation 
 
Die Kontrahentinnen liefern sich im weiteren Gesprächsverlauf heftige, ausdauernde Gefechte 
um die Interpretation des Verhaltens und der Erziehung von Frau Krafts Kindern, an denen sich 
auch der Schlichter beteiligt. Frau Beck lehnt Ansätze zu einer Vergleichsregelung durch Ent-
schuldigung ab und fordert, die Opponentin müsse bestraft werden. Der Schlichter hält ihr vor, 
sie habe selbst zugegeben, du blödi kuh zu Frau Kraft gesagt zu haben, weshalb vor Gericht die 
Beleidigungen als vergolten angesehen werden würden. Ein neuer Konfliktschauplatz wird er-
öffnet, als Frau Beck daraufhin ihre Rechtschaffenheit und ihren guten Leumund beteuert: 
 
(AS12) 
 
01 A  isch wohn jetzt vie"rnfünfzisch jahr in de siedlung↓ * 
02    mir kann niemond was schleschtes nochsach oder daß isch  
 
03 A  streit gehabt hab mit jemond↓ * awwer sie" wohnt/ 
04 B                                        ja weil sie nie/  
 
05 A                       o:h bei mir sitze jo/                         
06 B  niemand sisch abgibt weil sie- * weil sie mit je"dem krach afange  
 
07 A  mit wem↑                          des sacht hekschdend 
08 B  des sacht doch die ganz siedlung↑ 
 
09 A  die fra kellergeischt↓      we::r↑         <kein mensch↓> 
10 B  driwwe die leut wo se vorher gewohnt hawwe↓ die sache      mir sin froh 

                                                           
771  So führt bspw. in AS6 der Streit um die Glaubwürdigkeit von Frau Becks Vorwürfen über die Frage der 

Achtung vor dem Alter zum Konflikt über Kindererziehung. - "Funktionale Äquivalenz" wird hier i.S. von 
Luhmann (1984, 84ff.) postuliert: Sachverhaltsbehauptungen, glaubwürdigkeitsrhetorische Züge und mora-
lische Beurteilungen sind äquivalent und einander substituierbar in ihrer Funktion, das Image des Gegners 
zu schädigen und das eigene aufzuwerten bzw. zu sichern und somit rituelle Kompensation zu erlangen. 
Die funktionale Äquivalenz gilt lediglich in Hinblick auf diese abstrakte Beschreibung des Funktions- bzw. 
Problemkontexts. Sie besagt weder, daß die entsprechenden Aktivitäten innerhalb von Inter-
aktionssequenzen einander lokal substituierbar sind, noch soll postuliert werden, daß sich Chancen, Gefah-
ren und interaktionsprozessuale Konsequenzen der unterschiedlichen Aktivitäten decken. 
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11 A                                  #a:ch:#     dann sa↑che sie- * sa↑che     
KA                                 #ENTRÜSTET# 
12 B  daß mer die fra beck los hawwe↓             <sache die leut drüwwe>  
 
13 A  sie mir ei"n name↓                             dann  is es     geloge- 
14 B  ja:↑               isch kenn se net mit name↑       die fraue↓  
 
Mit dem Streit um die soziale Reputation der Kontrahentinnen ist der Konflikt auf seiner allge-
meinsten Ebene angelangt772: Die moralischen Integritäten der Kontrahentinnen und ihr soziales 
Prestige rücken explizit in den Interaktionsfokus und werden mit maximalen, kategorialen 
Selbst- und Fremdzuschreibungen umkämpft (vgl. Z.02-06). Frau Kraft empört sich über die At-
tacken ihrer Opponentin und nutzt ihr Versäumnis, Gewährsleute mit Namen zu nennen, um sie 
als Lügnerin zu diskreditieren773. Unglaubwürdigkeit wird als reaktive Gegendiskreditierung im 
Prozeß einer moralischen Abrechnung benutzt, mit der eine Balance wechselseitiger Imageschä-
digungen hergestellt wird. Indem Frau Beck auf die metakommunikative Ebene der Thematisie-
rung des Geltungsanspruchs "Wahrheit" wechselt und sich auf den moralischen Charakter774 des 
Aufstellens von Behauptungen bezieht, wendet sie die Waffen der Angreiferin gegen diese selb-
st.  
  Der Schlichter versucht die Auseinandersetzung mit dem Argument zu unterbinden, sie habe 
nichts mit dem Verhandlungsgegenstand zu tun. Frau Beck greift daraufhin seine Neutralität an: 
isch find sie ste/ sie sch/ stehe mehr derre fra bei als wie mi"r↓ bloß weil se bissel läschle 
du:d↓ * awwer fer misch is die sach ernschder↓. Frau Kraft erneuert ihre Bezichtigung, der 
Streit wiederholt sich: 
 
(AS13) 
 
01 A                                die gonz/ * sie känne mir kän äner nome 
02 B des sacht die gonz siedlung do kenne se- * jeden hieschicke- 
 
03 A sache vun de siedlung↓               genauso kännt isch zu ihne sa: 
04 B                        jedes wo/ wo/ hörsch nur- 
 
05 A die go"nz siedlung kann sie" net leide↓ 
06 B     genau wie die frau kellergeischt hot bei de samaridderbund 
 
07 B gesacht- * der fall jetz mit de frau beck ne- 
 
08 B        oh heere se mer u"ff mit der↓ 
09 C ah der indressiert misch doch gar net↓ 
 

                                                           
772  Daß hier der Kern des Konflikts erreicht ist, zeigt sich auch daran, daß die Auseinandersetzung zwar die 

eskalativen und argumentationsdynamischen Eigenschaften früherer Streitzyklen wiederholt, im Unter-
schied zu ihnen jedoch eine bemerkenswerte thematische Kohärenz aufweist. Der Streit dissoziiert nicht, er 
tritt vielmehr auf der Stelle. 

773  vgl. die Analysen in III.4.1, (3) und IV.2.2 
774  Mit "moralischem Charakter" ist hier gemeint, daß der Vollzug von Sprechakten stets unter der Perspektive 

behandelt werden kann, daß Geltungsansprüche erhoben werden, für deren Einlösung die Sprecherin ver-
antwortlich gemacht werden kann; entsprechend können Defekte der Einlösung personal interpretiert wer-
den. 
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10 A ah misch kennt doch gar niemand von de samaridder↓  
11 B    de"s krigge se gesacht ja-* weil se            weil sie kä:ns wolle↓ 
12 C    also →moment-←                                      ja- 
 
13 A ah wie kann=n die frau des sache wenn misch vun de b/ samaridderbund 
 
14 A üwwerhaupt niemand kennt↓   a=s konn <isch doch nit üwwer jemond schenne 
15 B ja aber so is=es so is=es↓                              mit niemand 
 
16 A wann isch jemond üwwerhaupt no=nie gesehe hab↓        ach gott  
17 B mit ihne will doch sisch üwwerhau:pt niemond abgewwe-           
 
18 A lüge sie (...)        <sie" sin vielleisch     verloge↓ * denke sie an  
19 B so is=es awwer↓ nein↓ 
20 C äh frau beck-         frau beck un frau kraft- 
 
21 A die geburt vun ihrm kind wie sie do geloge hawwe↓>> 
22 C                                                     <frau beck-> 
 
Schließlich refokussiert der Schlichter seinen Vergleichsvorschlag, den er Frau Beck bereits 
dreimal unterbreitet hatte und den diese jedes Mal als unzulänglich zurückgewiesen hatte. Der 
Konflikt um die soziale Reputation der Kontrahentinnen wiederholt sich daraufhin in nahezu i-
dentischer Form: 
 
(AS14) 
 
01 C isch kann vun de frau kraft net mehr verlange als daß sie sisch 
 
02 A                               ja awwer des was sie jetz noch do 
03 C e"ntschu:"ldi"scht frau beck↓    mehr is- * mehr is- * 
 
04 A vorbringt mit mir ded niemond redde↓ des stimmt ja↓ 
05 B                                      ja des sage- 
06 C net mehr is-                         mehr is- 
 
07 A                                              die ganze leut a sie 
08 B i"sch sag des net des sache die ganze leu:t↑ 
 
09 A müsse doch en na"me sache kenne↓ * wenn se irgendwie was- 
10 B                                    die kann isch ihne a bringe wenn 
 
11 A                                        a:ch wer da"nn↑ 
12 B isch weeß was fer=n name daß se hawwe↓       des spielt doch kä roll  
 
13 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt- 
14 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓           nein ja des is  
15 C                                          fra kraft jetz here se mol 
 
16 A         mit   denne wo er n=haushoher krach ghabt is jetz freundschaft↓ 
17 B ni"scht wahr↓ 
18 C uff →fra kraft were sie bereit sisch zu entschuldische un mein vorschlag 
 
19 C uffzugreife ja oder nä↓← 
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Mittlerweile ist Frau Becks Interaktionsposition so geschwächt, daß der Schlichter Frau Krafts 
Bezichtigungen gewähren läßt und ihre Glaubwürdigkeitsversäumnisse nicht anmahnt; Frau 
Becks Entgegnungen werden nicht mehr ernst genommen. Die Auseinandersetzung um die 
Glaubwürdigkeit der Vorwürfe wird vom Schlichter als irrelevant behandelt: Er geht nicht auf 
inhaltliche Fragen ein, sondern sucht die Parteien zur Stellungnahme zu seinen Ver-
gleichsvorschlägen zu bewegen. Frau Beck führt hingegen die Attaken ihrer Kontrahentin als 
Hindernis für die Zustimmung zum Vergleichsvorschlag an (AS14, Z.02/04). 
 
 
Degradierung 
 
Als der Schlichter zum zehnten Mal (!) Frau Beck seinen Vergleichsvorschlag unterbreitet, 
stimmt diese zu775. Sie ergänzt ihre Zustimmung jedoch um die Drohung, im Wiederholungsfall 
vor Gericht zu gehen, und refokussiert, daß Frau Krafts Beleidigungen grundlos und ihre Aussa-
gen unglaubwürdig seien776: 
 
(AS15) 
 
01 A wie sie sache doin bappalde wen mä"ne se=n domit↑ 
02 B                                                   isch <ke"nn> der monn 
 
03 A              ja waru"m <sa:ge se=n> dann doin bappalde des   sin lauder 
04 B net oder die männer wo mit ihne verkehre↓ isch ke"nn se net↓ 
 
05 A so sache wo  sie offe losse-       sie hawwe kä zeuge sie känne mir nit 
06 B                                    sowas hab isch awwer- * ←garantiert 
07 C          äh-                 <frau beck-> 
 
08 A sache was sie domit gemänt hawwe↓ 
09 B nischt gesacht↓→ 
10 C                            äh-    * frau beck jetzt↓ * jetz hot=s jetz 
 
11 A                      sie redde sisch uff ←je"dem aag aus↓→ 
12 C mü/ irgendwann müsse mer e end hawwe-            frau beck es reischt 
 
13 C jetz↓ frau beck irgendwann müsse mer e end hawwe es reischt jetz isch 
 
14 A                                       ja ich gla:b=s↓ 
15 C hab noch mehr arweit wie misch mit dem haffekees do   zu beschäftische↓ 
 
In dieser letzten Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung im Gespräch "alte sau" vollendet sich eine 
Entwicklung, die sich in den zahlreichen vorangegangenen Streitsequenzen zunehmend andeu-
tete: Frau Becks Angriffe auf die Glaubwürdigkeit ihrer Kontrahentin werden vom Schlichter 
zunehmend entsemantisiert bzw. entpropositionalisiert behandelt; er interpretiert sie nur noch un-
ter verfahrenstechnisch-zeitökonomisch (Z.10-15). Er disqualifiziert Frau Becks Nachkarten als 
überflüssige, sabotierende Interaktionsstörung, die die Handlungsprogression blokiert und von 

                                                           
775  Frau Beck hatte bereits auf den ersten Vorschlag hin Vergleichsbereitschaft signalisiert, sich aber gegen die 

Auflage gewehrt, daß sie in Zukunft das Gespräch mit Frau Kraft suchen solle, statt deren Kinder selbst zu 
rügen. 

776  vgl. die Analyse in III.4.1, (3) 
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uneinsichtiger Feindseligkeit zeugt. Der Schlichter zeigt massive Verärgerung und wertet den 
Streitfall (und damit Frau Becks Anliegen) als haffekees ab. Als sie später nochmals erklärt, daß 
sie eigentlich vor Gericht gehen wollte, vollzieht der Schlichter eine regelrechte 'Degradierungs-
zeremonie'777: 
 
(AS16) 
 
01 C isch hi"nder sie ne"t dra↓ * isch abbelier zwar an ihr vernunft↑ 
 
02 A                                            vernunft- 
03 C  weil isch weeß wie so sache beim gerischt behandelt we"rden↑ 
 
04 A  bringe se des liewer de frau kraft bei isch bin vernünftisch↓ 
05 C                                             #<<jetz 
   KC                                            #BRÜLLT 
 
06 C  muß isch ihne was sache die war bis jetz vernü"nftischer wie sie:"->># 
   KC ---------------------------------------------------------------------# 
 
07 A  ja die hot auch allen grund ruhisch zu sei↓ 
08 C                                         net↑ <die war bis war bis jetz 
 
09 A                            die hot allen grund ruhisch zu sei↓ 
10 C  vernü"nftischer wie sie↓>                     des hab isch bis jetz do 
 
11 C  hin noch nie=erre pardei sache misse awwer ihne muß isch=s emol sa:che↓ 
 
Das Schlichtungsgespräch führt für Frau Beck zur Erneuerung und gar Erweiterung der Ehrver-
letzung, aufgrund derer sie das Gespräch initiierte: Der Schlichter spricht ihr in expliziter, maxi-
maler Form Vernünftigkeit ab778. Frau Becks Interaktionsschicksal weist darauf hin, daß Glaub-
würdigkeitsrhetorik ein massives Gefahrenpotential innewohnt: Flächendekendes Insistieren auf 
eigener Glaubwürdigkeit und massive, personalisierende Unglaubwürdigkeitsbezichtigungen an 
die Adresse ihrer Gegnerin sind wesentlich verantwortlich für die Demontage ihrer Interaktions-
position779. Während Frau Beck aus der Gewißheit von persönlicher Integrität und moralischer 
und juristischer Überlegenheit die Berechtigung (und Notwendigkeit) ableitet, gegen Frau Kraft 
ein aggressives Tribunal zu veranstalten, diskreditiert sie sich für den Schlichter durch just diese 
Aktivitäten selbst als uneinsichtige und unkooperative Interaktionsteilnehmerin. 
 
 

                                                           
777  Garfinkel (1977) 
778  Der Schlichter markiert selbst, daß seine Verhaltenskritik eine massive, "einzigartige" Höflichkeitskeits-

verletzung darstellt (Z.10f.). 
779  Dazu treten die permanente Mißachtung von Darstellungsrechten der Opponentin und von Verhandlungs-

steuerungsinitiativen des Schlichters, das Insistieren auf einer Bestrafung der Gegnerin und der Vorwurf an 
den Schlichter, parteiisch zu sein. 
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5. Auflösungen von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen 
 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde analysiert, wie Auseinandersetzungen um Glaubwür-
digkeit sequenziell konstituiert werden und welche Formen von makroprozessualer Gesprächs-
dynamik in ihrem Verlauf entstehen. In folgenden richtet sich das Interesse auf die Frage, wie sie 
'aufgelöst' werden. 
  Der Terminus 'Auflösung'780 wird gewählt, um rationalistische oder intentionalistische Miß-
verständnisse zu vermeiden. Das sachliche Ergebnis von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen 
besteht in keinem der untersuchten Fälle darin, daß ein materialer Konsens (i.S. geteilter Über-
zeugungen) erzielt wird. Die Gesprächsverläufe zeigen, daß es Teilnehmern an Schlichtungsver-
handlungen nur in den seltensten Fällen darum geht, eine strittige Frage zu klären. Glaubwürdig-
keitsrhetorik wird vielmehr für andere Interaktionszwecke eingesetzt781; andererseits behindern 
und gefährden Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen den erfolgreichen Vollzug von Aktivi-
tätskomplexen und müssen beendet werden782. Mit 'Auflösungen' wird daher eine deskriptive 
Perspektive eingenommen. 
  Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit bestehen aus mindestens zwei Beiträgen unter-
schiedlicher Sprecher (Positionsetablierung und adversativer Zug), wobei folgende Beiträge auf 
frühere bezugnehmen. Als umschriebene Aktivitätskomplexe sind sie dadurch gekennzeichnet, 
daß eine oder mehrere, miteinander verbundene strittige Quaestiones den gemeinsamen Aktivi-
tätsfokus der Interaktanten bilden. Aus gesprächsprozessualer Perspektive stellt sich daher die 
Frage, wie dieser Fokus zugunsten anderer verlassen wird. Die Analyse richtet sich hier auf die 
sequenziellen Beendigungsformen von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen (IV. 5.1). Aus 
quaestiobezogener Perspektive stellt sich die Frage, in welcher Relation die Ergebnisse hinsicht-
lich einer strittigen Quastio zu den Positionen stehen, die im Verlauf der Auseinandersetzung 
eingenommen wurden. Die Analyse richtet sich hier auf die Aushandlungsresultate von Glaub-
würdigkeitsauseinandersetzungen (IV.5.2). Identifikationskriterium für beide Formen der 'Auflö-
sung' ist die Ratifikation von Beendigungsinitiativen bzw. Ergebnisformulierungen durch die 
Ko-Interaktanten. Dieses Kriterium ist erforderlich, da einseitige Beendigungsversuche stets 
scheitern können und da positionsetablierende und adversative Züge im Rahmen von Glaubwür-
digkeitsauseinandersetzungen selbst darauf angelegt sind, die Auseinandersetzung zu entschei-
den und damit zu beenden783. 
  Obwohl sequenzielle Beendigungen und Aushandlungsresultate manchmal koinzidieren, müs-
sen sie analytisch geschieden und gesondert untersucht werden: 

• Auseinandersetzungen werden in den meisten Fällen lokal nicht durch eine Ergebnisfor-
mulierung beendet; 

• Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen wiederholen sich, und lokale Aushand-
lungsresultate haben keinen dauerhaften Bestand; 

                                                           
780  zum Terminus 'Auflösung' s. Spranz-Fogasy et al. (1993, 73ff.). 
781  vgl. vor allem IV.3 und IV.7 
782  vgl. IV.6.3 
783  Entscheidend für 'Auflösungen' ist, daß die Interaktanten die Auseinandersetzung über eine strittige 

Quaestio nicht fortsetzen, d.h. einen neuen geteilten Aktivitätsfokus etablieren. 'Auflösungen' müssen nicht 
in Form expliziter Anerkennungen oder bestätigender Rückmeldung von Auflösungsinitiativen ratifiziert 
werden. In den meisten Fällen werden Auseinandersetzungen durch 'Ratifikationen qua Vollzug' aufgelöst: 
Interaktanten lassen auseinandersetzungsbeendende Aktivitäten eines Sprechers gewähren und führen dann 
die Auseinandersetzung nicht weiter (vgl. Spranz-Fogasy (1986, 94-98) zur Unterscheidung von Ratifikati-
onsformen). 
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• Aushandlungsresultate, die ratifiziert werden, werden in vielen Fällen nicht als unmittel-
bare Beendigung einer Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung erzielt. Dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn Schlichter Konfliktdefinitionen im Kontext komplexer Argumentati-
onen formulieren, die an die Einigungsbereitschaft der Parteien appellieren. 

 
 
5.1. Sequenzielle Beendigungen von Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzungen 
 
Aus gesprächsprozessualer Perspektive fragt sich, wie Sequenzen der Auseinandersetzung um 
Glaubwürdigkeit beendet werden und wie ein Wechsel zu einem anderen Aktivitätsfokus vollzo-
gen wird. Entscheidend für die Identifikation von Beendigungen ist, daß keiner der Beteiligten 
die Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung im unmittelbaren Anschluß an einen Beendigungs-
versuch fortführt784.  
 
Die typologische Untersuchung ergab neun Beendigungsformen785: 

(1) Ausklammerung des Strittigen 

(2) Subordination 

(3) Verlagerung der Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung 

(4) Verlagerung des Konfliktfokus 

(5) Offenlassen 

(6) Als Mißverständnis rahmen 

(7) Minimale Definition 

(8) Einlenken 

(9) Verhandlungsabbruch. 
 

                                                           
784  Oftmals bereitet die Antwort auf die Frage, wann eine Auseinandersetzung als lokal beendet zu bezeichnen 

ist, große Probleme. Sie rühren daher, daß  
 - in Auseinandersetzungen Nebensequenzen eingelagert werden, die bspw. Streits über Evaluationen oder 

die Klärung von Referenzen betreffen; 
 - Beendigungen von einzelnen Teilnehmern zunächst mitvollzogen, nachträglich aber als Nebensequenz 

einer fortgesetzten Auseinandersetzung gerahmt werden; 
 - die Sprecherwechselorganisation dazu führt, daß aufeinander bezogene Züge der Auseinandersetzung 

nicht lokal kontingent aufeinander folgen; 
 - Auseinandersetzungen oftmals rekursiv (Begründungen bzw. Belege für strittige Behauptungen werden 

strittig), amplifizierend (Auseinandersetzungen um umschriebene Quaestiones gehen im Streit über all-
gemeinere Fragen auf) oder akkumulativ (mehrere Glaubwürdigkeitsquaestiones werden in Serie auf-
geworfen) verlaufen, ohne daß ein Abschluß der Auseinandersetzung über eine (analytisch isolierbare) 
Quaestio markiert wird. 

785  Die Beendigungsformen werden, soweit möglich, an Auseinandersetzungssequenzen exemplifiziert, die 
bereits in früheren Kapiteln dieser Arbeit analysiert wurden. Da die Auseinandersetzungen tw. sehr ausge-
dehnt sind, werden sie zumeist nicht vollständig wiedergegeben, sondern nur der jeweils letzte oppositive 
Zug und die Auflösungsaktivitäten. 
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Jede Beendigungsform wird hinsichtlich folgender Aspekte analysiert: 

• Handlungstypologische Beschreibung der Beendigungsform; 

• Typische linguistische Mittel ihrer Realisierung; 

• Gesprächsprozessuale Umstände, unter denen die Lösung vollzogen wird; 

• Interaktionsrolle desjenigen, der die Lösung vollzieht; 

• Funktionen und Konsequenzen der jeweiligen Beendigungsform für den weiteren Ge-
sprächsverlauf; 

• Tauglichkeit der Beendigungsform als Mittel, um einer Wiederholung bzw. Fortsetzung 
der Auseinandersetzung vorzubeugen. 

 
(1) Ausklammerung des Strittigen 
 
Bei der 'Ausklammerung' des Strittigen wird der umstrittene Sachverhalt explizit als Gegenstand 
der weiteren Verhandlung ausgeschlossen. Diese Form der Beendigung von Auseinandersetzun-
gen um Glaubwürdigkeit wird dann gewählt, wenn Vorgeschichten oder Randaspekte des Kon-
fliktgeschehens umstritten sind oder wenn die Parteien auf Handlungen ihrer Opponenten in an-
deren Kontexten abheben, die qua Analogieschluß Unglaubwürdigkeit oder moralische Defi-
zienz des Kontrahenten erweisen sollen. Die 'Ausklammerung' wird in fast allen Fällen von 
Schlichtern vollzogen und findet vornehmlich in der Phase der 'Verhandlung des Konfliktge-
schehens' statt. Sie hat vor allem die Funktion, den Umfang konfliktärer Gesprächsthemen zu 
begrenzen und damit die zeitökonomische Durchführbarkeit der Verhandlung zu gewährleisten 
und eskalationsförderndes Konfliktpotential zu minimieren. Ausklammerungen bilden die 
Grundlage für die Refokussierung der zentralen Konfliktsachverhalte. 
 
(ÜN1A) 
 
77 B                      mein sohn hat mir      also sofort gesacht wenn ich 
78 C  ihnen jegenüber- * glaubwürdig versichert↓ 
 
79 B  das geld gefunden hätte ich hätt=es dir auch gegeben was soll ich mit 
80    dem geld ich kann es nich ohne euer wissen ausgeben↓ * es würde wieso 
81    rauskommen↓ * und das kann er auch nich ausgeben weil mein kind  
 
82 B  namittachs nie: weggeht wie andere kinder es spielt immer zuhause↓ 
83 C                              jut↓ 
 
84 C  +klammern mer des mal aus↓ ** aber we=mer=s jetz wei"terverfolgen geht 
85    es natürlich ni"cht an- * daß sie" dann- * in die praxis doktor ketzer 
86    gehn- * und hier einen- * 
 
[Der Schlichter fokussiert den Vorwurf, Frau Schade habe Frau Ritzbecker als Diebin verleum-
det] 
 
'Ausklammerung' kann auch bereits präventiv vorgenommen werden, bevor es zu einer Ausei-
nandersetzung über Sachverhaltsbehauptungen oder Belege kommt. 
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(SN1) 
 
01 B1 ja:↓ ä:h- *1,6* # u:m=de:s- *1,2* um der ganzen- ** äh * sache hier * 
02    etwas- *1,7* einsischtischer zu werdn für sie" vielleischt- * isch hab 
03    hier mal schon↓ ** mein wenn sie=s intressiert↓ *  
 
04 B1 ein=äh auszüge'                              ne: des wisse mir schon- 
05 C     net net zu=n aktn zun aktn net in die tie:fe gehn-    
 
06 B1 aber äh sie sehn schon daß hier im vorfeld- 
07 C                     #<mir wolln net bei      adam und e:va> anfangen↓#     
KC                    #LACHEND-----------------------------------------# 
 
'Ausklammerungen' werden durch explizite Defokussierungen (klammern mer das mal aus) 
oder Relevanznegationen (net in die tie:fe gehn-; hier nicht; des indressiert misch doch net↓) 
formuliert, die oftmals zugleich begründenden Charakter haben oder um Begründungen erweitert 
werden (<mir wolln net bei adam und e:va> anfangen↓; wird zuviel; würde den rahmen 
sprenge). Lokale Ratifikationen von 'Ausklammerungen' verbürgen nicht, daß die betreffenden 
Sachverhalte im weiteren Gesprächsverlauf pragmatisch entkräftet bleiben. In allen Fällen, in 
denen 'ausgeklammert' wird, werden die Streitpunkte von den Parteien in späteren Gesprächs-
phasen refokussiert und erneut zum Gegenstand von Auseinandersetzungen. Refokussierungen 
werden dann zumeist nicht mehr mit Ausklammerungsversuchen beantwortet, sondern mit schär-
feren Formen der Zurückweisung (vor allem 'Subordination'). 'Ausklammerungen' und Refo-
kussierungen dokumentieren in vielen Fällen, daß die Beteiligten unterschiedliche Definitionen 
vertreten, welche Aspekte eines Konflikts (schlichtungs-)relevant sind. Konflikte um Ausklam-
merung können gravierende Divergenzen der 'subjektiven Konfliktorganisationen'786 der Ge-
sprächsteilnehmer reflektieren und zu massiven Hindernissen für die Konstruktion einer konsen-
suellen Konfliktdefinition und die Aushandlung einer Vergleichsregelung werden. 
 
 
(2) Subordination 
 
Bei der 'Subordination' wird die Auseinandersetzung über Glaubwürdigkeit und Wahrheit stritti-
ger Sachverhaltsdarstellungen anderen pragmatischen Relevanzen untergeordnet. 'Subordinatio-
nen' werden in meinem Korpus nur von Schlichtern und Rechtsanwälten initiiert und geschehen 
auf folgende Weisen: 
 
a) Es wird daran appelliert, höherrangige moralische Maximen (z.B. Kompromißbereitschaft) 

zu befolgen oder sich an übergreifenden Interaktionszielen (z.B. Stellungnahme zu Ver-
gleichsvorschlägen, Vermeiden von neuen Streitigkeiten) zu orientieren787. 

 

                                                           
786  Nothdurft (1997b) 
787  zum Kontext der Subordination s. IV.6.3, Fallbeispiel 2 
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(MO3A) 
 
aber sie müssen ja auch eines bedenken schauen sie- * der herr heilmann is ja 
auch so fair er hat=s: zwar net unmittelbar zugegewwen awwer isch kann net 
immer erwarte daß hier alles zugegeben wird äh er is ja auch so fair- * hier 
einzuräumen und hier auch zu verspre"chen- * [...] daß er auf die  
jugendlischen mäßigend einwirkt [...] de=s ja au"ch e zugeständnis↓ 
 
b) Bereits erzielte Gesprächsergebnisse werden als maßgeblich refokussiert. 
 
(GZ1, Z.50-52) 
da"s warn die tatsachen gu"t- * äh entscheidend ist natürlich dabei daß der 
herr herrmann das nun einsieht und das zurücknimmt 
 
 Die Auseinandersetzung wird als unangemessen bewertet: Insistenz- bzw. Widersprechensak-

tivitäten werden als Indiz für Unkooperativität oder mangelnde Einigungsbereitschaft interpre-
tiert bzw. die Relevanz des Streitgegenstands wird abgewertet788. 

 
herr beck- * äh isch glaub- * es hat jetz kenn sinn↓ * wenn wir- * außer sie 
habe von vornherein die absischt glei weiterzugehen789 un sage mir des↓  
abber ne↑ * klar↓ * ne↑ * äh sunscht hot=s keen sinn wann ma immer wiedder im 
alte dreck- * rum rühren mer müsse ja versuche irgendwo- * zu ere  
vernünftiche- * regelung↓ * zu kommen- 
 
(AS15, Z.10-15) 
frau beck es reischt jetz↓ frau beck irgendwann müsse mer e end hawwe es 
reischt jetz isch hab noch mehr arweit wie misch mit dem haffekees do zu  
beschäftische↓ 
 
 Die 'Subordination' ist appellativ bis drohend-aggressiv modalisiert und erfolgt durch thetische 

Formulierungen, die Relevanzen gewichten bzw. absprechen (entscheidend ist natürlich da-
bei; es hat jetz kein sinn; es reischt jetz), und/oder durch Begründungen (sie müssen ja auch 
eines bedenken schauen sie- [...]; isch hab noch mehr arweit).  

 
c) Subordiniert werden kann aber auch durch eine Handlung, die eine laufende Glaubwürdig-

keitsauseinandersetzung übergeht und stattdessen eine mit ihr unverbundene Aktivität initi-
iert. Besonders geeignet sind dafür Fragen oder Aufforderungen, die eine starke konditionelle 
Relevanz etablieren und so einen Auseinandersetzungsbeteiligten dazu zwingen, aus dem 
Konflikt auszusteigen: 

 
(AS14A) 
 
13 A      des is bloß die fra kellergeischt   wo hetzt- 
14 B we"r des is der große teil üwwerwiegend↓           nein ja des is  
15 C                                          fra kraft jetz here se mol/ 
 

                                                           
788  zum Kontext des folgenden Beispiels s. IV.6.3, Fallbeispiel 2 
789  i.e. den Schlichtungsversuch scheitern zu lassen und ein Gerichtsverfahren anzustreben 
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16 A         mit   denne wo er n=haushoher krach ghabt is jetz freundschaft↓ 
17 B ni"scht wahr↓ 
18 C uff →fra kraft were sie bereit sisch zu entschuldische un mein vorschlag 
 
19 C uffzugreife ja oder nä↓←                net also↓ 
20 B                          >ja warum net↑ wenn des< beideseitische  
 
21 B entschuldisch=is >is fer misch der fall erledischt↓< 
 
Subordiniert wird, wenn bereits eine erste Konfliktdefinition erzielt wurde und (vor allem im 
Kontext der 'Verhandlung des Vergleichsvorschlags') Auseinandersetzungen um Glaubwürdig-
keit erneut entbrennen. Mit 'Subordinationen' wird verdeutlicht, daß die 'Verhandlung über das 
Konfliktgeschehen' als abgeschlossen zu betrachten ist. Stattdessen wird versucht, die Kontra-
henten auf die Mitarbeit an der Konstruktion einer gütlichen Einigung und damit auf die Koope-
ration im handlungsschematischen Ablauf des Schlichtungsgesprächs zu verpflichten. 
 
 
(3) Verlagerung der Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung 
 
Bei der 'Verlagerung von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen' wird die Auseinandersetzung 
über eine Quaestio beendet, indem die Glaubwürdigkeit einer anderen Behauptung zum Gegens-
tand der Auseinandersetzung wird. Entscheidend dafür, daß bei einer 'Verlagerung' der Quaestio 
von einer Beendigung gesprochen werden kann, ist, daß zwischen folgenden und vorangegange-
nen Aushandlungen kein rückwirkender Bezug hergestellt wird; das Ergebnis folgender Ausein-
andersetzungen hat also keine Implikationen für die Beurteilung der Sachverhalte, die zuvor um-
stritten waren. Verlagerungen können von allen Interaktanten initiiert werden, vornehmlich 
kommen sie jedoch durch die Auseinandersetzungsbeteiligten zustande. Zwei Hauptformen der 
'Verlagerung' lassen sich unterscheiden: 
 
(a)   Sich verselbständigende Rekursion der Auseinandersetzung über Begründungen oder Bele-

ge, die für bzw. gegen eine umstrittene Behauptung ins Feld geführt werden. Im folgenden 
Beispiel verlagert sich der Dissens darüber, ob Herr Kreuzer (B) eine Beleidigung ausge-
sprochen hat, auf die Frage, ob ein Zeuge für die Beleidigung existiert. Die Auseinan-
dersetzung über den Zeugen wird expansiv geführt und schließlich durch einen Themen-
wechsel abgebrochen. 

 
(AL2A) 
 
01 B  ich brauch mich nich zu entschuldigen für dinge die ich: grundsätzlich  
 
02 B  nich tue↓                                    also der zeuge hat auch  
03 A2           neja mir haben zeugen >also↓< 
04 C                                          herr rat:- 
 
05 B  nichts äh- was er aussagt is auch nicht >richtig↓< 
06 A2                                                    meine=se nimmt einer  
 
07 A2 wegen wegen einer beleidigung einen meineid auf sich- 
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 Besonders anfällig für Verselbständigungen ist die Berufung auf parallele Ereignisse und 
Vorgeschichten eines strittigen Sachverhalts. Im folgenden Beispiel führt die Schlichterin 
frühere Verleumdungen Frau Heulers (B) als Beleg dafür an, daß deren Bezichtigungen gegen 
Hausbewohner unwahr seien. Die Auseinandersetzung über die früheren Behauptungen ver-
selbständigt sich in der Folge. 

 
(KK2) 
 
01 C da hat ihr sohn also- * geäußert daß das alles aus der luft gegriffen 
 
02 C ist↓                                                    ah ja↓ 
03 B      kein wunder↓ * weil der sich um nichts kü"mmert↓ *        ich bin 
 
04 B die einzige die den haushalt führt↑ * und a"lles da kontrolliert ich  
 
05 C                           ah ja-     aber-         äh- * es is- * doch 
06 B weiß genau" was ich habe↓        ich habe  ordnung↓ 
 
07 C wohl auch so daß anscheinend ←frü"her-→ * auch schon emal gegen- * daß  
 
08 C sie auch gege andere mieter schon emal solche äußerungen/ 
09 B                                          nein bei herrn   ra"nke war das 
 
b)  Übergang zu einer Behauptung, die nicht in Begründungs- oder Belegrelation zur initialen 

Behauptung steht. Besonders häufig geschieht dies im Kontext von Vorwurfslisten. Jedes 
Element der Liste wird bestritten, die Zurückweisung wird durch die Erweiterung der Liste 
um ein neues Element gekontert. 

 
(KK5) 
 
01 A2 sie geht an mir vorbei un wolle die äh wolle wolle- * bettischer 
 
02 A2 von mir hawe-                die kleiderbürscht wolle se  
03 A3 die kleiderbürscht↓                     die hemde↑ 
04 B                      <bettücher↓>                          
 
05 A2 von mir hawe↑                                             aber  
06 B  redde se doch nicht↓ von bettü"cher hat überhau"pt keiner was gesagt↓ 
 
07 A2 i"mmer wenn wi/ wenn wir alleine sind behaupten sie sache- 
08 A3                                         oberhemde-           
 
09 A3 un was war=s=en noch alles↓ 
10 B                       ach    watt oberhemde↑ * is ja gar nich wahr↓ 
 
11 A3 und dann fünfma"rkstücke↑  
 
Für die Teilnehmer sind Verlagerungen zumindest initial häufig kohärente Fortsetzungen einer 
begonnenen Auseinandersetzung. Dies zeigt sich daran, daß verlagernde Behauptungen bzw. 
Argumente oft mit kohärenzstiftenden Konnektoren ("auch", "und", "weil") eingeführt werden. 
Wenn es jedoch (entsprechend meiner Definition) im Verlauf der verlagerten Auseinanderset-
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zung zu einer Verselbständigung des Fokuswechsels kommt, kann dies retrospektiv auch für die 
Interaktionsteilnehmer dazu führen, daß die erste Auseinandersetzung als ergebnislos beendet in-
terpretiert wird. Die ergebnislose Verlagerung ist in vielen Fällen nicht nur analytisch zu konsta-
tieren, sondern zeigt sich an Refokussierungen der betreffenden Streitpunkte in späteren Ge-
sprächsphasen. 
 
 
(4) Verlagerung des Konfliktfokus 
 
In diesem Falle werden Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit beendet, indem die Ausei-
nandersetzung zwar weitergeführt wird, fortan jedoch nicht mehr Glaubwürdigkeit und Wahrheit 
von Behauptungen im Fokus stehen. Diese Art der Verlagerung wird meist von einem der Kont-
rahenten initiiert. Zwei Arten der Verlagerung des Konfliktfokus ließen sich in meinem Korpus 
feststellen: 
 
a) Übergang zu einem Gegenvorwurf. Eine Glaubwürdigkeitsattake wird zunächst zurückgewie-

sen und dann mit einem Gegenvorwurf gekontert, der einen anderen Sachverhalt (meist geg-
nerische Vergehen) fokussiert790. Im folgenden Beispiel verlagert sich die Auseinanderset-
zung um Frau Krafts (B) Beleidigungen gegen Frau Beck (A) auf die Frage, ob diese be-
rechtigt war, Frau Krafts Kinder zu maßregeln. 

 
(AS6A) 
 
07 A sie hawwe ja wie e maschinegewehrle- * üwwerhaupt nit  
 
 
08 A unnerbroche- * bei ihre schimpfereie↓ 
09 B                                        oh do wisse se des awwer ganz 
 
10 A       ha isch hab=s jo ghert un die annere hawwe=s a:" ghert↓  
11 B genau wo sie so herzfladdere kriegt hawwe↓ 
 
12 A nä" sie sin raffiniert sie mäne  weil isch älder bin bin isch ihne  
13 B so-                    LACHT so- 
 
14 A unnerlege awwer so" is=es net↓                          ja: ja"- 
15 B nä ganz un gar net             vor mir hat immer der ä/ äh alde 
 
16 A         >des/< ja:-          ja ja- 
17 B vorrang awwer gege meine kinner laß isch mer net rumhetze↓ *  
 
18 A sie hawwe e freschs mädl des wisse sie genau:"↓ 
19 B ganz un gar net↓                                a"lle kinner sin fresch 
 

                                                           
790  In einigen Fällen unterbleibt die Zurückweisung, und der Gegenvorwurf wird direkt der Glaubwürdig-

keitsattacke entgegengesetzt. 
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b)  Defokussierung einer Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung zugunsten anderer konfliktärer 
Aspekte des gleichen Sachverhalts. Rivalisierende Auffassungen über Wahrheit und Präzi-
sion von Behauptungen sind oft nur einer von vielen Streitpunkten. Konflikte um Glaub-
würdigkeit können daher in Auseinandersetzungen aufgehen, in denen ihre Relevanz zugun-
sten anderer Aspekte des Konfliktzusammenhangs zurückgestuft wird, die oft generellerer 
evaluativer, motivationaler oder konsequenzenbezogener Natur sind. Im folgenden Aus-
schnitt wird der Streit um die Details des Versuchs von Frau Krafts Kind, Wäsche mit Stei-
nen zu bewerfen, abgelöst von der Auseinandersetzung darüber, ob Frau Beck berechtigt 
war, das Kind deshalb zu tadeln. Schließlich verlagert sich der Konflikt auf die generelle 
Frage, ob die Kinder unerzogen sind und wie restriktiv der Verhaltensspielraum von Kin-
dern überhaupt eingegrenzt werden soll. 

 
(AS8A) 
 
06 A  ja des is so"↑ do is=n garde un vielleisch=n ha"lwe meder fonge die 
07    wäscheseile o:↓ * also steht se im garde drin un <schmeißt↑-> **  
08    n=halwe meder weit↓ awwer sie hot nit getroffe↓ 
 
09 C  ah do muß sie jo fascht treffe↓ 
10 A        so is des bei uns↓ 
11 B                      ah sie war aber nischt auf=m bedon sie 
 
12 A  ha=s=dreht sisch jo gar=nit um d/ wo" se gestanne hat s=dreht sisch jo 
13 B  war im garde↓ 
14 C                                           haja wo" se war is eigendlisch 
 
15 A  eg/ uff de"s daß sie d/ uff die wä"sch gschriwwe ho/ äh gschmisse hot↓ 
16 C  wirklisch egal awwer >wann se halt gschmisse hot hot se gschmisse ne↓< 
 
17 A  un die fra: war net do↓                       nä=s war nit moi awwer  
18 B  un außerdem-            i"hr wäsch war=s net↓          a"lla↓ 
 
19 A  isch seh a nit oi daß a"nnere leit ihr wäsch von de"m standpunkt aus 
20 B                                               un wenn=s noch wenn des 
 
21 A  denn des wa:r i"s/ 
22 B  kind noch gar net getroffe hot brauch mer des kind no net so zu heeße↓ 
 
Verlagerungen werden oftmals durch Fehlplazierungsmarkierungen791 (awwer; außerdem; 
s=dreht sisch jo gar=nit um [...] s=dreht sisch) eingeleitet, die explizit eine Verschiebung von 
Fokus und/oder Relevanz anzeigen. Da durch Verlagerungen zwischen verschiedenen Aspekten 
eines Konfliktzusammenhangs gesprungen wird und diese von den Beteiligten oftmals gegenein-
ander ausgespielt werden, führen sie zur thematischen Dissoziation von Gesprächsverläufen. Die 
Komplexität der Konfliktpunkte wird schnell unentwirrbar und die Auseinandersetzung eskaliert. 
Allerdings können Verlagerungen auch Anhaltspunkte für Konfliktlösungen geben, wenn in ih-
nen übergreifende motivationale, beziehungsdynamische und Deutungskontexte erkennbar wer-
den, innerhalb derer die Relevanz von Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit für die Kon-

                                                           
791  'misplacement markers' (Schegloff & Sacks 1973) 
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trahenten angesiedelt ist792. Verlagerungen gehören zu denjenigen Gesprächsphänomenen, die 
am deutlichsten zeigen, daß Glaubwürdigkeitsfragen von Interaktanten nicht isoliert behandelt 
werden und nur einen Aspekt eines generellen interpersonellen Konflikts darstellen, der prinzi-
piell durch andere Auseinandersetzungszüge funktional äquivalent geführt werden kann. 
 
Einen Sonderfall von Verlagerungen stellen Themenwechsel innerhalb expandierter Beiträge ei-
nes Kontrahenten dar. Der Sprecher nimmt dabei zu einem Vorwurf Stellung bzw. erhebt einen 
Vorwurf, der dann zugunsten eines anderen Sachverhaltskomplexes defokussiert wird. Diese 
Form der Beendigung findet sich vor allem im Zuge der ersten 'Stellungnahme zur Anschuldi-
gung' und in einer evtl. folgenden ausgebauten Reaktion auf die Stellungnahme durch den An-
tragsteller. Auf diese Weise kommt es zu 'Fernauseinandersetzungen': Oppositive Züge folgen 
nicht direkt aufeinander, sondern antagonistische Stellungnahmen werden in ausgebaute Darstel-
lungen eingelagert. Diese Form der Austragung und der (lokalen) Beendigung von Auseinander-
setzungen um Glaubwürdigkeit ist maßgeblich der Tatsache geschuldet, daß die Parteien im 
Schlichtungsgespräch zumeist die (vom Schlichter zugewiesenen) Rederechte respektieren und 
gegnerische Darstellungen nicht unterbrechen. Im folgenden Fall wird bspw. ein Vorwurf zu-
rückgewiesen, der einige Minuten früher erhoben wurde; der Sprecher gibt dann eine Darstellung 
des Konfliktgeschehens, zu dem er vom Schlichter befragt wurde. 
 
(SN4A) 
 
01 C  ja also herr beck es steht jetz soweit fescht daß was gsa"cht worre is 
02    nur natürlich die familie neumeier- * äh- * bringt hier ne andere 
 
03 C  version als sie gesa"cht hawwe↑ jetz sind sie dran↓ 
04 A                                                →→ja  also vora"b muß  
 
05 A  isch mol sache- * äh ich hab mich also nie geäußert gege e behindertes 
06    kind ich müßt misch selbst beklage isch bin selbscht behindert↓ * mir  
07 A  fehlt der linke daume der reschte daume is also net voll entwicklt↓ * 
08    isch müßt misch also selber beleidische wenn ich fremde kinner- *  
09    oder fremde leut ihr kinner beleidische wollte↓ >des mal vorab↓< ** 
10    ta"tsache is die daß die frau- * neumeier mir entgege komme is morgens 
 
 
(5) Offenlassen 
 
Bei der Beendigung durch 'Offenlassen' einigen sich die Kontrahenten explizit darauf, daß eine 
strittige Quaestio im Rahmen der aktuellen Interaktion nicht zu klären ist. 'Offenlassen' kann in 
zwei Formen realisiert werden: 
 
a)  Beim 'In-der-Schwebe-Lassen' bringt "der Sprecher seine Unsicherheit hinsichtlich der rich-

tigen Darstellung eines Sachverhalts zum Ausdruck"793. 
  

                                                           
792  Im Fall der Auseinandersetzung um die Steine werfenden Kinder wird z.B. deutlich, daß grundlegende Di-

vergenzen über Maßstäbe der Kindererziehung und die Rechte Dritter, sich in Erziehungsfragen einzumi-
schen, bestehen. 

793  Spranz-Fogasy (1986, 78) 
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wä"r es nischt eine möglischkeit- * daß man hier sacht↓ * äh gut was passiert 
ist ist passiert↑ * es <läßt sisch heute o"hnedies nach so langer zeit kaum 
noch mit letzter sischerheit aufklären we"r- * wa"s gesacht hat->  
 
 Mit 'In-der-Schwebe-Lassen' werden Wahrheits- und Glaubwürdigkeitsfragen dadurch defo-

kussiert, daß sie für unentscheidbar erklärt werden. Weiteren Glaubwürdigkeitsaus-
einandersetzungen wird damit erklärtermaßen die epistemische Bedingung ihrer Möglichkeit 
entzogen. Damit geht einher, daß die betreffenden Sachverhalte entweder als relevante Ge-
sprächsgegenstände ausgeschlossen werden oder dafür plädiert wird, eine Lösung nach ande-
ren Kriterien als Glaubwürdigkeit und Wahrheit zu finden. 

 
b)  Beim 'Weiterleiten'794 wird die Lösung eines Sachverhaltskonflikts an Dritte delegiert, de-

nen ein epistemisches bzw. Entscheidungsprivileg für die strittige Quaestio zugesprochen 
wird. Solche "Wahrheitsexperten" können bspw. Augenzeugen oder Richter sein: 

 
(SI3A) 
 
33 B  von vornherei↓ * die tochter seh isch ja von vornherei als befange- * 
 
34 A2                                   das müsse se=m gericht überlasse↓ 
35 B  wenn der herr meinrath zu ihr zu seiner tochter sagt- 
 
36 C          des des is der          rischterlische glaub/ äh 
37 B  ja gu:t-     selbstverständlich↓ 
 
38 A2                →das müsse se=m gericht überlasse↓← 
39 C  äh beweiswürdigung                    ob er das kind als glaubhaft 
 
 Mit 'Weiterleiten' wird die Bewältigung der Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung über die 

Grenze der gegenwärtigen Interaktion hinaus verschoben: Die Beteiligten sprechen sich die 
notwendige Kompetenz ab, um zu einer Lösung zu gelangen. Die Ratifikation erfordert, daß 
die Autorität der angerufenen Experten von den Auseinandersetzungsbeteiligten akzeptiert 
wird. Handelt es sich -wie im wiedergegebenen Beispiel- um den zentralen Vorwurf, der strit-
tig ist, ist der Interaktionsabbruch vorgezeichnet: Die Gesprächsbeteiligten können sich nicht 
auf eine Konfliktdefinition einigen, auf der eine Vergleichsregelung aufbauen könnte. 'Wei-
terleiten' kann daher in Schlichtungsgesprächen strategisch genutzt werden, um die Ver-
handlung begründet scheitern zu lassen und einen gerichtlichen Prozeß (und damit Verurtei-
lung bzw. Freispruch) zu erreichen795. 

 
 
(6) Als Mißverständnis rahmen 
 
Eine Möglichkeit, eine Auseinandersetzung zu beenden, besteht darin, daß erklärt wird, (mindes-
tens) einer der Kontrahenten habe die Position des anderen falsch verstanden. Durch die Kor-
rektur der fehlerhaften Interpretation wird der Fortsetzung des Konflikts die Grundlage entzogen.  
 

                                                           
794  Spranz-Fogasy (1986, 79ff.) 
795  vgl. IV.4.4 
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Im folgenden Ausschnitt beendet der Schlichter eine heftige Glaubwürdigkeitsauseinander-
setzung, indem er die Antragstellerin beschwichtigt, die sich empört dagegen wendet, daß ihre 
Opponentin sie als Lügnerin hinstelle. Er erklärt, die Lügnerin-Interpretation sei nicht aus den 
Worten abzulesen gewesen. 
 
(AS2A) 
 
43 A              <awwer nit mi"sch> als lügnern hiestelle↓ 
44 C  hawwe- * un völlisch fer die katz↓                    bis jetz hot se 
 
45 C  net gesacht daß sie geloge hawwe↓ * a"lso frau kraft↓ 
 
Im nächsten Beispiel wird die Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit eines Versprechens 
aufgelöst, indem die Versprechensinterpretation als auf einem Mißverständnis beruhend gerahmt 
wird. Die Antragstellerin faßte vorangegangene Aussagen des Schlichters so auf, daß dieser eine 
Strafe gegen die Antragsgegnerin festsetzen werde. Als er dies ablehnt und die Antragstellerin 
ihn an sein Versprechen erinnert, erklärt der Schlichter, sie könne lediglich selbst die Verhän-
gung eines Bußgelds beantragen. 
 
(RF2) 
 
01 C ne strafe dürfen wir ja nich geben nämlich zum beispiel wir sin ja ken 
02   geri"cht sondern nur →wir sin ja nur sa=mal ne schlichtungsbehörde- *  
03   die ja sa=mal nur schlichten soll und einigen soll ne↑← * mh↑ * 
 
04 B ja aber sie haben doch zu mi"r gesagt das bestimmen sie"↓ * (...) 
 
05 B hausfriedens ja↓ 
06 C äh das das bußgeld↑ →ne ne ne ne← für=n hausfriedensbruch gi"bt es ken 
 
07 C höchstens gibt=s en bußgeld↓ * sie könn=n bußgeld beantran↓ 
 
Die Rahmung als Mißverständnis fungiert als Konfliktentschärfung, da sie der Auseinanderset-
zung den Gegenstand zu entziehen sucht796. Die Mißverständnisinterpretation nutzt die Indexika-
lität von Äußerungen und erklärt sie zur Ursache eines Konflikts. In vielen Fällen wird dabei auf 
den Unterschied zwischen Sagen und Meinen abgehoben. Der Konflikt wird so als mentaler 
Konflikt von Interpretationen neu gerahmt, dem kein interpersonell-sachlicher Konflikt von Po-
sitionen zugrundeliegt. 
   
Die Rahmung als Mißverständnis kann als eine Form des 'Einlenkens' benutzt werden. Im Fall 
"kartoffelklau" bestreitet Frau Heuler ausgiebig, ihre Nachbarn als Diebe verleumdet zu haben. 
Nach wiederholten Auseinandersetzungen gibt sie die beanstandeten Äußerungen zu, behauptet 
aber, sie habe nicht beabsichtigt, ihre Opponentin zu verleumden. Sie benutzt folgende Reinter-
pretationen: 
 
- ich bin schon ä"lter↑ * ich hab das wirklich nicht so gemeint↓ 
- ach das ist ja nur nebenbei mal passiert↑ 
- ich habe nie wirklich gesagt habe ich nur so hingesagt↓ 

                                                           
796  vgl. Grimshaw (1987) 
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Die Rahmung als Mißverständnis garantiert nicht, daß Gesprächspartner die korrigierte Interpre-
tation akzeptieren. Sie können auf ihrer Deutung beharren und die Rahmung als Mißverständnis 
selbst als unglaubwürdig zurückweisen. Typischerweise nennen sie Kontextaspekte, die ihre 
Deutung stützen, oder indem sie sich auf konventionelle Regeln des Zusammenhangs von Äuße-
rungen und Redeintentionen berufen. In einer weiteren Passage des Falls "kartoffelklau" bestrei-
tet Frau Heuler (B), Frau Bauer (A2) habe Gegenstände aus ihrem Keller entwendet. Als Frau 
Bauer ihr vorhält, sie habe sie dennoch früher des Diebstahls bezichtigt, erklärt Frau Heuler, sie 
habe nur informieren wollen, daß ihr Gegenstände abhanden gekommen seien. Frau Bauer und 
die Schlichterin weisen dies als unglaubwürdig zurück, da die vorgeworfenen Äußerungen nicht 
zum Ausdruck der behaupteten Redeintention geeignet seien und Frau Heuler dies auch wisse797. 
 
(KK7) 
 
01 A2 warum sa"ge sie mir=s dann laufend wenn sie mich im treppehaus sehe↑ 
 
02 B  ich hab eben mir gedacht↑ * äh die frau weiß vielleicht gar nicht was 
 
03 B  da lo"s is↓ * de"shalb↓      sie haben    damit nichts 
04 C                o:h       gott frau heuler- 
 
05 A2 ah dann sag ich doch net↑ * (...) oder- * oder oder (...) 
06 B  zu tun↓ 
07 C              des könne se jo net↑ * die frau regt sich jedesmal auf 
 
08 C wege solche behauptunge da↑ 
 
 
(7) Minimale Definition 
 
Bei der minimalen Definition wird eine Auseinandersetzung dadurch beendet, daß eine Formu-
lierung für strittige Sachverhalte gefunden wird, die den Gegensatz der antagonistischen Positio-
nen transzendiert und das ihnen Gemeinsame als Ergebnis ausgibt. In scharfem Kontrast zu den 
komplexen, oft detailliert ausgebauten narrativen Sachverhaltsdarstellungen der Opponenten und 
der Vielzahl der Ereignisaspekte, die in ihnen angesprochen und umkämpft werden, sind mini-
male Definitionen hochgradig abstrakt und vage. Sie bestehen aus nur einer oder zwei Sachver-
haltsbehauptungen, die das strittige Geschehen summarisch kategorisieren und ein zentrales Ein-
geständnis eines Opponenten festhalten (soweit dies erfolgte)798. Auf die Definition weiterer Ge-
schehensaspekte wird ebenso verzichtet wie auf eine prozessuale Rekonstruktion umstrittener 
Sachverhalte. 'Minimale Definitionen' werden von Schlichtern entwikelt, und zwar typischerwei-
se als Konklusion der 'Verhandlung des Konfliktgeschehens'. Nachdem die Parteien ihre rivali-
sierenden Sichtweisen exponiert und umkämpft haben, werden 'minimale Definitionen' als Aus-
gangsbasis für die Konstruktion der Konfliktdefinition benutzt799. Schlichter verwenden sie au-
ßerdem als inkrementellen Schritt der Konsensbildung: Sie schreiben Zwischenergebnisse der 

                                                           
797  Die Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung wird dennoch beendet, da Frau Heuler die vorgeworfenen Äuße-

rungen mit der Rahmung als Mißverständnis zugegeben hat. 
798  Schlichter kategorisieren das Geschehen typischerweise so, daß sie feststellen, daß beide Kontrahenten 

Mitschuld am Konflikt tragen. 
799  s. IV.5.2, (3) 



283 

Verhandlung fest und gehen zur Verhandlung anderer strittiger Punkte über. Im folgenden Bei-
spiel schließt der Schlichter mit einer 'minimale Definition' eine Sachverhaltsverhandlung ab, in 
der zahlreiche Behauptungen umstritten wurden: 
 
so"- * äh isch glaub den vorfall ham=ma jetzth: so weit er aufzuklären war 
hie"r mit meinen bescheidenen mitteln glaub isch habe mer=n aufgeklärt daß 
also"- * sie" sich in de vergangenheit- * solang sie zusammen im gleiche haus 
gewohnt habe net grad be"stens vertragen haben könne ma wohl unterstelle 
 
'Minimale Definitionen' verbürgen keinesfalls Zustimmung. Im nächsten Beispiel gelingt es dem 
Schlichter erst im zweiten Anlauf, die Beendigung einer eskalierenden Auseinandersetzung 
durch eine modifizierte Definition zu erreichen: 
 
(AS7) 
 
01 C jetz jetz jetz bin isch emol am drandschde↓ * >damit mer mol zum=e- * 
02   ergebnis komme↓< * also äns steht fescht daß=der streit gehabt habt↓ * 
 
03 A                                  isch hab kä"n streit mit  der fra ghabt 
04 B ja↓ 
05 C ne↑ do herrscht kän zweifel dra: ne↑                 ä:h- 
 
06 A sie hot misch belei"discht so is=es↓ 
07 C ah ja also irgendwas- * ja           also disput war uff alle fäll frau 
 
08 C beck des steht eindeutisch fescht↓ * net- * do gibt=s also- * nix dran 
09   zu rüddeln↓ * äh un die frau kraft gibt ja auch einen teil- * der 
 
10 A                                mhm↓                 
11 C beleidigungen- * zu:↓ * un des rei"scht jo im grund ne↓ HOLT LUFT 
 
'Minimale Definitionen' werden häufig mit konkludierenden Formulierungen (so; also) eingelei-
tet, die eine themenorganisatorische Zäsur indizieren800, und mit konsenserheischenden Faktizi-
tätsmarkierungen kombiniert (des steht eindeutisch fescht; do gibt=s also- * nix dran zu rüd-
deln↓; könne ma wohl unterstelle), die darauf angelegt sind, die Kontrahenten auf die 'minima-
le Definition' zu verpflichten. Durch diese formulatorischen Rahmungen zeigen die Schlichter 
einen makrostukturellen Abschluß an: Die Phase der 'Verhandlung des Konfliktgeschehens' gilt 
als beendet801, und der nächste handlungsschematische Schritt 'Sicherung von Einigungsbereit-
schaft' wird angeschlossen. 'Minimale Definitionen' sind in vielen Fällen der Schlüssel zu einer 
konsensfähigen Konfliktregelung. Da sie zahlreiche Aspekte der umkämpften Sachverhalte aus-
blenden und das Gewicht von Vorwürfen abmildern, verbürgen sie jedoch keinen endgültigen 
Abschluß der Auseinandersetzung über das Konfliktgeschehen802. 
 

                                                           
800  vgl. Schiffrin (1987, Kap.7) 
801  Wo dies nicht der Fall ist, gilt für Schlichter zumindest die Verhandlung über die mit der minimalen Defi-

nition festgelegten Sachverhaltskomplexe als abgeschlossen. Die abschließende Qualität wird nicht nur 
formulatorisch angezeigt, sondern ist vor allem auch daran zu erkennen, daß spätere Refokussierungen von 
Sachverhaltsaspekten und Glaubwürdigkeitsfragen von Schlichtern als Dokument von Unkooperativität 
behandelt werden (vgl. IV.6.3). 

802  s. IV.6.3 
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(8) Einlenken 
 
Bei dieser Art der Beendigung von Auseinandersetzungen gibt einer der Kontrahenten seine Po-
sition auf. Der Sprecher akzeptiert entweder die gegnerische Position oder modifiziert seine Hal-
tung soweit, daß der interaktiven Durchsetzung der gegnerischen Position kein Widerstand mehr 
entgegengesetzt wird803. Da 'Einlenken' eine Auseinandersetzung mit einer expliziten Ratifi-
kation beendet, können sich Opponenten bei Konfliktreaktualisierungen darauf berufen, daß der 
Sprecher zwischenzeitlich selbst seine Position aufgegeben hatte. 
 
Im folgenden Fall akzeptiert der Schlichter die Behauptung der Antragstellerin, sie leide infolge 
der Beleidigungen ihrer Opponentin an einer Herzkrankheit. Nachdem er zunächst deutlich sei-
nen Unglauben zum Ausdruck bringt, lenkt er ein, als sich die Antragstellerin auf ihren Arzt als 
Gewährsmann beruft804: 
 
(AS10A) 
 
01 A also isch weeß daß isch vor=m gerischt kä ongschd zu hawwe brauch↓ * 
02   de"nn moi krankheit- * wo isch mitgemacht hab isch muß leb/ 
03   lebenslänglisch muß isch uff des hie tablette nemme↓ 
 
04 A                    do"ch do"ch isch hab=s        an=s herz kriggt here 
05 C ah uff des hie net >frau beck ach jo (komm=se↓)< 
 
06 A se mol des muß jo moin arzt besser wisse↓ *          isch hab 
07 C                                             des mu"ß er wisse=s= 
 
08 A damols          n=herzgnaggs griggt- * in derre nacht- 
09 C rischtisch net↑ 
 
'Einlenken' besteht oft nicht einfach darin, daß auf behauptungsbezogene Argumente des Geg-
ners mit einer Konzession reagiert wird. Derjenige, der seinen Opponenten zum Einlenken be-
wegen möchte, ist gefordert, zusätzlich zur sachlichen Argumentation interpersonelle Anstren-
gungen zu unternehmen, die dem Opponenten das 'Einlenken' erleichtern. Dies gilt umso mehr, 
wenn vom Ausgang der Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung zentrale Gesprächsergebnisse ab-
hängen. Anhand einer Passage aus dem Gespräch "mopeds" wird im folgenden untersucht, wie 
ein 'hinreichendes Eingeständnis' des zentralen Tatbestands erzielt wird. Herrn Boos (B) wurde 
vorgeworfen, er habe Jugendliche, die ihn mit dem Lärm ihrer Motorräder belästigen, mehrfach 
massiv beleidigt. Er bestritt dies kategorisch: die"se äjßerungen- * do <schwör ich bei gott do 
soll i auf de ←a"lle zwei augen blind→ wern wann de"s von mein munde gekommen 
is↓>805. Herr Boos und der gegnerische Rechtsanwalt (A2) geraten in eine Auseinandersetzung 
über Zeugen für die Beleidigung. Der Schlichter schaltet sich ein und erreicht schließlich, daß 
sich Herr Boos von seiner Position zurückzieht und die Konstruktion einer Vergleichsregelung 
möglich wird.  

                                                           
803  Eine typologische Differenzierung von 'Einlenken' in einseitiges Akzeptieren und unterschiedliche Formen 

beidseitiger Kompromißbildung erscheint aufgrund meiner Gesprächserfahrung geboten, kann aber anhand 
des vorliegenden Materials nicht durchgeführt werden. 

804  s.a. III.2.2, IV.2.2 und 2.6 zu dieser Passage 
805  vgl. dazu IV.3.1 und 4.1 
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(MO2) 
 
01 B  ja herr karg i kann mi doch net wo/ ei/ was entschuldigen wo i net da 
 
02 A2               haja (...) sechs leut sechs leut erfinne sowas doch net↓ 
03 B  gesagt hab↓        (...)                               sechs leit↑ 
 
04 B  i hob noch mehr wie sechsi↓ * alles unmittelbare nachbern↓ 
05 C                             eh herr boos-                   ja herr 
 
06 B               sie können-       ja bitte sehr↓ 
07 C  boos- * jetz basse se mal auf↓    herr boos   jetzt basse se mal auf↓  
 
08 C  ←äh- * sie haben mir ja vorhi:n- * geschildert- * ä:h wa"s: sisch hier- 
09    * nach ihrem- * dafürhalten nach ihrer meinung- * halt- * <abspielt-> 
10    * als mal- * so wie sie" es sehn aus ihrer sischt-→ * is klar isch hab 
11    zwei pardeien- * jede pardei sieht=s aus ihrer sischt- * äh isch war 
12    net dabei- * >kann es selbscht net< beurdeile↓ * ne↑ * äh →isch werd 
13    wohl hüwwe un drüwwe uwera:ll- * bissel was dezu un bissel was  
14    abstreische misse dann werre mer wahrscheinlich uns in der mitte 
15    treffen und das wird das rischtige sein-← * ä:h- * →sie ham=mir des 
16    awwer vorhin so schön gschildert- * auch so pla"stisch un drastisch 
17    gschildert daß sie sisch also da net nur belästischt fühle sondern 
18    schon fascht-← * äh gsundheitlisch angegriffen un so- * <i"s=es da net 
19    möglisch daß sie also in der ←erre"gung→ in diesem affekt heraus- daß 
20    sie dann do"ch des eine oder=s annere gesacht hawwe↓ * isch hab des 
21    also vorhin schon so als: bißsche eingeständnis für=s verhalten- * 
 
22 B                                    HOLT LUFT also wirklich net↓ * des 
23 C  gsehe↓ * war=s wirklisch net so↑> 
 
24 B  hab ich net gsagt↓ * ich woan/ i woar gonz ohnmächtig vor lau"der 
25    abgasen sag ich jo i hob gor ni=mehr gewißt wou wou wou=s ich bin wou=s 
 
26 B  iwerhaupt bin- * entweder sie glaum=s oder nicht- 
27 C                   ja un kann=s net grad in         so=me zustand dann 
 
28 C  erscht rescht bassieren daß man über die stränge schlägt un daß ma also 
29    mal was sacht was mer vielleischt normalerweis net sagen würde- 
 
30 B  ja des kann sei awer ich kann mi ni"cht erinnern an sou was↓ *3* 
 
31 B                                                              ja also- 
32 C  SEUFZT ah herr boos jetzt kummt die große #erinnerungslücke ehähähä# 
   KC                                           #LACHEND-----------------# 
33 A2                                                                 des 
    
34 B                                         joa↓ 
35 C                                 #ahahahahahahaha jetz kummt die große 
   KC                                #LACHEND----------------------------- 
36 A2 hat der bubi scholz auch noch↓ 
 
37 C  erinnerungslücke↓# 
   KC LACHEND----------# 
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Die folgende Analyse konzentriert sich auf die Fragen: 

• Wie argumentiert der Schlichter sachbezogen? 

• Wie greift der Schlichter die Darstellungen von Herrn Boos auf? 

• Welche flankierenden, nicht sachbezogenen Aktivitäten unternimmt er? 

• Welche pragmatischen Qualitäten weist das erzielte Eingeständnis auf? 

• Welcher Status kommt Glaubwürdigkeitsaspekten bei der Herbeiführung des 'Einlenkens' 
zu? 

Der Schlichter unterbricht die Konfrontation zwischen Herrn Boos und dem Rechtsanwalt (Z.01-
04) mit einer ausgebauten Argumentation über die Standortgebundenheit von Geschehensversio-
nen, auf der er die Formulierung eines Eingeständnisses aufbaut. Er vollzieht seine Argumentati-
on in sechs Schritten. 
 
a) Subjektivierung der Version von Herrn Boos (Z.08-10): 
 
sie haben mir ja vorhi:n- * geschildert- * ä:h wa"s: sisch hier- * nach ih-
rem- * dafürhalten nach ihrer meinung- * halt- * <abspielt-> * als mal- * so 
wie sie" es sehn aus ihrer sischt-→ * 
 
b) Normalisierung der Standortgebundenheit von Versionen (Z.10f.) 
 
is klar isch hab zwei pardeien- * jede pardei sieht=s aus ihrer sischt- * 
 
Die Hervorhebung der Standortgebundenheit von Herrn Boos' Version bedeutet eine Relativie-
rung ihres Geltungsanspruchs: Sie wird nicht als Wiedergabe einer objektiven Realität interpre-
tiert, sondern als Ausdruck einer persönlichen Sicht. Im zweiten Schritt wird dies als Konstitu-
tionsbedingung aller (rivalisierenden) Darstellungen verallgemeinert; Standortgebundenheit er-
scheint nicht als einseitiges, persönliches Defizit von Herrn Boos' Ausführungen, sondern betrifft 
den Kontrahenten genauso. Mit der Kategorisierung pardei spielt der Schlichter darauf an, daß 
Standortgebundenheit auch Interessengebundenheit von Darstellungen als normale Eigenschaft 
mit sich bringt. An die Stelle der Alternative zwischen Wahrheit und Lüge, nach der bis dahin 
die Verhandlung über die divergierenden Darstellungen geführt wurde, tritt das übergreifende 
Konstitutionsprinzip "Subjektivität", das den Zerfall der Welt in widerstreitende Versionen er-
klärt806. Die Relevanz von Glaubwürdigkeit als Darstellungskriterium wird damit zurückgestuft. 
 
c) Verzicht auf sachliche Autorität (Z.11f.) 
 
äh isch war net dabei- * >kann es selbscht net< beurdeile↓ * ne↑ * 
 
d) Ableitung eines Kompromisses aus einer alltagsweltlichen Faustregel (Z.12-15) 
 
äh →isch werd wohl hüwwe un drüwwe uwera:ll- * bissel was dezu un bissel was  
abstreische misse dann werre mer wahrscheinlich uns in der mitte treffen und 
das wird das rischtige sein-← *  
 
                                                           
806  'Subjektivität' wird hier also als Ressource für die Normalisierung von inkompatiblen Realitätsentwürfen 

('reality disjunctures') benutzt (vgl. Pollner 1976 und 1987). 
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Der Schlichter benennt ein Prinzip der Konfliktlösung (uns in der mitte treffen), das der Diag-
nose Rechnung trägt, die in den ersten drei Schritten getroffen wurde: 

• Da keine sachverhaltsbezogene Entscheidungsbasis zur Verfügung steht, wird auf eine 
fallunabhängige Faustregel für den Umgang mit antagonistischen Versionen zurückge-
griffen. Die alltagsweltliche Autorität der Faustregel ermöglicht dem Schlichter, trotz und 
wegen seiner Unkenntnis des Geschehens einen Lösungsweg zu skizzieren. 

• Diese Faustregel privilegiert keine der strittigen Versionen, sondern behandelt sie glei-
chermaßen als standpunktgebunden. 

• Der Schlichter demonstriert somit Neutralität. 

• Als Ziel wird nicht Wahrheitsfindung, sondern die Konstruktion einer interaktiv zustim-
mungsfähigen Formulierung veranschlagt. Die Lösung muß pragmatisch richtig und nicht 
(sachverhaltsbezogen) wahr sein807. 

 
e) Aufwertung der Version von Herrn Boos (Z.15-18) 
 
→sie ham=mir des awwer vorhin so schön gschildert- * auch so pla"stisch un 
drastisch gschildert daß sie sisch also da net nur belästischt fühle sondern 
schon fascht-← * äh gsundheitlisch angegriffen un so- *  
 
f) Nahelegen des Eingeständnisses (Z.18-23) 
 
<i"s=es da net möglisch daß sie also in der ←erre"gung→ in diesem affekt 
heraus- daß sie dann do"ch des eine oder=s annere gesacht hawwe↓ * isch hab 
des also vorhin schon so als: bißsche eingeständnis für=s verhalten- * gsehe↓ 
* war=s wirklisch net so↑> 
 
Der Schlichter wertet zunächst den Teil der Darstellung von  Herrn Boos auf, in dem dieser die 
Belästigungen durch die Jugendlichen schilderte (schön, pla"stisch, drastisch). Die aufgewer-
tete Behauptungsmenge wird in der Folge benutzt, um die Behauptung, er habe die Jugendlichen 
nicht beleidigt, zu untergraben; die attackierte Version wird gegen sich selbst ausgespielt. Dies 
geschieht, indem die aufgewerteten Elemente als Input für ein kulturelles Modell für "verständli-
che Affekthandlungen" benutzt werden808; aus dem Modell kann gefolgert werden, daß Herr 
Boos die Beleidigungen aussprach, die er bestreitet. Statt jedoch anhand dieser plausiblen Infe-
renz die Unglaubwürdigkeit des Leugnens herauszustellen, unterstellt der Schlichter Herrn Boos 
kontrafaktisch, er habe bereits das Eingeständnis angedeutet, zu dem er gebracht werden soll809. 

                                                           
807  In auffälligem Kontrast zur Charakterisierung der Versionen der Parteien als subjektive Sichtweisen wird 

die propagierte Lösung nicht in der mentalen, sondern in der praktischen Domäne angesiedelt. Dies läßt 
darauf schließen, daß der Schlichter den Status der Lösung dezidiert als interaktiv 'viable Konstruktion' (s. 
von Glasersfeld 1985) ansiedelt, nicht aber als Einsicht bzw. Überzeugung, die die Kontrahenten auch pri-
vat teilen müßten. Diese Art von Lösungen wird von Schlichtern regelmäßig als Konfliktdefinition vorge-
schlagen (s. IV.5.2, (3)). 

808  Dieses Modell kann so formuliert werden: "Wenn man sich massiv belästigt fühlt, dann entstehen heftige 
Emotionen, die dazu führen, daß man die Belästiger beleidigt" (s.a. Scott & Lyman 1968). 

809  Der kontrafaktische Charakter wird überaus deutlich, wenn man Herrn Boos' Stellungnahmen zum Vor-
wurf vergleicht, z.B. die"se äjßerungen- * do <schwör ich bei gott do soll i auf de ←a"lle zwei augen 
blind→ wern wann de"s von mein munde gekommen is↓> oder Z.01: i kann mi doch net wo/ ei/ was 
entschuldigen wo i net da gesagt hab↓. Diese expliziten Äußerungen werden vom Schlichter nicht fokus-
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Das Eingeständnis wird als Interpretationspotential von Herrn Boos' eigenen Äußerungen ge-
rahmt (und nicht etwa als Forderung, die ihm auferlegt wird). Dem Adressaten wird eine goldene 
Brücke gebaut: Der bezweckte Rückzieher wird interaktiv unsichtbar gemacht, indem er pro-
spektiv so gerahmt wird, als ob die Zustimmung bereits in seinen Darstellungen enthalten gewe-
sen sei. Dem Adressaten wird mit dieser paradoxen Figur ein Angebot zur Gesichtswahrung810 
gemacht: Der unsichtbare Rückzieher bedeutet keine offensichtliche Niederlage und kein offenes 
Eingeständnis, daß frühere Behauptungen unwahr waren. Die kontrafaktische Zuschreibung 
kann also als synthetisierende Lösung für widerstreitende Anforderungen gesehen werden (für 
den Schlichter: Konsistenz aufbrechen; für Herrn Boos: Konsistenz wahren). 
 
Herr Boos reagiert mit einer Wiederholung seiner Leugnung und bekräftigt, daß seine Position 
unverhandelbar ist (Z.22-26): 
 
also wirklich net↓ * des hab ich net gsagt↓ [...] entweder sie glaum=s oder 
nicht- 
 
Der Schlichter übergeht die kategorische, forcierende Zurückweisung, die sich explizit weiteren 
diskursiven Begründungszwängen entzieht und ihn vor die Wahl von Akzeptanz oder Ge-
sprächsabbruch stellt (entweder sie glaum=s oder nicht-). Stattdessen fokussiert und bestätigt 
er selektiv den ersten Teil von Herrn Boos' Beitrag (Z.24-26): i woar gonz ohnmächtig vor 
lau"der abgasen sag ich jo i hob gor ni=mehr gewißt wou wou wou=s ich bin wou=s i-
werhaupt bin-. Dieser ermöglicht es ihm, erneut das Modell der "verständlichen Affekthand-
lung" anzubieten (Z.27-29): 
 
ja un kann=s net grad in so=me zustand dann erscht rescht bassieren daß man 
über die stränge schlägt un daß ma also mal was sacht was mer vielleischt 
normalerweis net sagen würde- 
 
Im Unterschied zu kompetitiven Auseinandersetzungen811 (und zu Herrn Boos' erster Reaktion) 
wird gerade nicht die Abweichung der Versionen betont, sondern Divergenz defokussiert und 
Gemeinsamkeit betont. 
 
Herr Boos rückt schließlich von seiner Position ab (Z.30): 
 
ja des kann sei awer ich kann mi ni"cht erinnern an sou was↓ 
 
Trotz 'ja-aber'-Format und prosodischer Akzentuierung von ni"cht kommt die Äußerung einer 
Konzession gleich, die hinreichend für die Konstruktion einer konsensuellen Konfliktdefinition 

                                                                                                                                                                                     
siert, obwohl es natürlich genau die in ihnen ausgedrückte Position ist, auf die die persuasive Argumentati-
on des Schlichters abzielt. 

810  Auf Gesichtswahrung ist auch die aufwendige Ausgestaltung der Äußerung mit zahlreichen Markern posi-
tiver und negativer Höflichkeit (i.S. von Brown & Levinson 1987) angelegt: Heckenausdrücke (bißsche), 
Negation, Frageform, Vagheit (des eine oder=s annere), Potentialisierung, Demonstration von Empathie, 
Aufwertung von Herrn' Boos Darstellung (schön, pla"stisch un drastisch). 

811  Natürlich bezweckt auch der Schlichter die Durchsetzung seiner Konfliktdefinition. Im Unterschied zu 
Auseinandersetzungen zwischen den Parteien ist seine Argumentation jedoch darauf angelegt, dem Oppo-
nenten Zustimmung zu erleichtern, indem seine Relevanzen berücksichtigt werden und sein Image ge-
schont bzw. aufgewertet wird. Die Beiträge des Schlichters sind somit betont konsensorientiert gestaltet. 



289 

ist812. 'Nicht-Erinnern' ist eine (z.B. aus politischer Kommunikation) bekannte Technik, die als 
'hinreichendes Eingeständnis' verwendet wird, wenn die weitere Verteidigung von Behauptun-
gen angesichts überwältigender Gegenevidenzen aussichtslos geworden ist. Sie eignet sich dazu, 
weil sie (näherungsweise) zwei einander ausschließende Anforderungen versöhnt: die Aufgabe 
des 'Einlenkens' und den Anspruch auf Konsistenz der Parteienposition. 'Nicht-Erinnern' kann 
pragmatisch als 'hinreichendes Eingeständnis' behandelt werden, da der Sprecher darauf ver-
zichtet, seine Wirklichkeitsversion (weiterhin) als allgemeingültige Wirklichkeitswiedergabe zu 
vertreten. Er gibt die Definitionsmacht über die im Gespräch gültige Wirklichkeit an seine Kon-
trahenten ab und läßt sie ihre Version festschreiben, ohne ihr zuzustimmen. Dies wird dadurch 
möglich, daß die früheren Behauptungen nicht ausdrücklich zurückgenommen, sondern hin-
sichtlich ihres Geltungsanspruchs eingeschränkt werden: Die historische Tatsache wird nicht 
mehr geleugnet, sondern nur noch die subjektive Repräsentation der Tatsache813. Die subjektiv-
epistemische Konsistenz der eigenen Position bleibt umso mehr gewahrt, als das Eingeständnis 
bereits vom Schlichter nahtlos an die Schilderung von Herrn Boos Befindlichkeit (Z.24: i woar 
gonz ohnmächtig) zum Zeitpunkt der Beleidigungen angebunden worden war (vgl. Z.27-29). 
Der Sprecher zieht sich nicht expressis verbis von seiner Behauptung zurück (und kann sie bspw. 
als private Wirklichkeit weiterhin vertreten); die Niederlage, die mit 'Einlenken' verbunden ist, 
wird in Grenzen gehalten. 'Nicht-Erinnern' erklärt, warum der Sprecher die historische Tatsache 
bestritt814 baut der Bezichtigung vor, gelogen zu haben und ist in letzter Instanz nicht zu widerle-
gen815. 'Nicht-Erinnern' begründet somit die früheren Behauptungen ebenso wie die Weigerung, 
ein explizites Eingeständnis zu machen. Es handelt sich also um eine indirekte Form von 'Ein-
lenken'. 
   
Schlichter und Rechtsanwalt verstehen Herrn Boos' 'Nicht-Erinnern' als Eingeständnis und be-
handeln es als durchsichtige Strategie: 
 
C:  SEUFZT ah herr boos jetzt kummt die große erinnerungslücke ehähähä   
A2: des hat der bubi scholz auch noch↓ 
 

                                                           
812  Dies zeigen die folgenden Reaktionen des Schlichters; die Äußerung ist nur aufgrund ihres markanten 

Kontrasts zu den vorangegangenen Positionsbekundungen von Herrn Boos als Eingeständnis zu verstehen. 
Die oppositive Formulierungsgestaltung kann als Versuch verstanden werden, das Gesicht zu wahren, in-
dem der zentrale Charakter der Äußerung als Konzession durch die Betonung von (aktional irrelevanten) 
Widersprechensindikatoren bemäntelt wird. 

813  Zwischen "Behaupten, daß Nicht-p" und "Behaupten, nicht zu wissen, daß p" besteht kein (formallogi-
scher) Widerspruch. Dieser entsteht jedoch im Falle eines expliziten Eingeständnisses (= "Behaupten, daß 
p"). "Behaupten, nicht zu wissen, daß p" gilt jedoch pragmatisch als Eingeständnis. 

814  Soll 'Nicht-Erinnern' die Konsistenz der Position retten, so ist erforderlich, daß eine negative Behauptung 
vertreten wurde. Dies trifft im vorliegenden Fall zu: Herr Boos behauptete, die Jugendlichen nicht beleidigt 
zu haben. Eine negative Behauptung kann neu gerahmt werden, indem sie dadurch erklärt wird, daß ein 
Geschehen vergessen (oder nicht wahrgenommen - vgl. i woar gonz ohnmächtig) wurde und der Sprecher 
daher der irrtümlichen Überzeugung war, es habe nicht stattgefunden. Für eine positive Behauptung steht 
diese Möglichkeit nicht frei: Mit ihr wird impliziert, daß der Sprecher etwas Bestimmtes erinnert. Eine 
Verwendungsbedingung für 'Nicht-Erinnern' als Technik des 'Einlenkens' scheint also zu sein, daß eine ne-
gative Behauptung vertreten wurde. 

815  'Nicht-Erinnern' profitiert also (wie z.B. auch die Beurteilung von Aufrichtigkeit) von der diskursiven Un-
verfügbarkeit des Mentalen. Natürlich gibt es -auch im vorliegenden Fall- genügend diskursiv verhandelba-
re Indizien, die die Glaubwürdigkeit von 'Nicht-Erinnern' betreffen. In letzter Instanz kann sich der Spre-
cher jedoch stets auf seine private Evidenz berufen. Allerdings verbürgt dies keinesfalls, daß Rezipienten 
diese Berufung akzeptieren. 



290 

Mit Lachen, generischer Referenz, hyperbolischem Attribut große und dem Vergleich mit einem 
Präzedenzfall (bubi scholz) wird Herrn Boos' Konzession ironisch bestätigt816 und dadurch als 
strategische Anwendung eines allzu bekannten und daher unglaubwürdigen Topos rekontextuali-
siert, dessen Nutzen auf der Hand liegt. Trotz des pragmatischen Widerspruchs zu Herrn Boos' 
vorangegangenen Behauptungen gehen Schlichter und Rechtsanwalt weder auf die Unglaubwür-
digkeit von 'Nicht-Erinnern' noch auf die des vorangegangenen Leugnens der Beleidigungen 
ein817. Obwohl sie deutlich zu erkennen geben, daß sie Herrn Boos' 'Nicht-Erinnern' als faden-
scheinige und sachverhaltsbezogen inakzeptable Ausrede beurteilen, akzeptieren sie seine Äuße-
rung als 'hinreichendes Eingeständnis'. Die Thematisierung von Geschehensrekonstruktion und 
Glaubwürdigkeit wird fortan dezidiert vermieden. Stattdessen appelliert der Schlichter an Eini-
gungsbereitschaft, indem er die langjährige gutnachbarschaftliche Beziehung der Parteien betont 
und die negativen Effekte einer gerichtlichen Auseinandersetzung ausmalt. Daß Glaubwürdig-
keitsbeurteilung und Fokussierung des Eingeständnisses vermieden werden, zeigt -wie schon an 
den persuasiven Argumentaten des Schlichters erkennbar- an, welch brisantes, beziehungs- und 
kooperativitätsbedrohliches Potential ihnen innewohnt. Die später folgende, auch von Herrn 
Boos ratifizierte Konfliktdefinition des Schlichters entspricht seiner Argumentation, die zum 
Eingeständnis führte (Z.18-20, 27-29): 
 
herr boos daß sie- * einräumen daß ihnen im- * eifer des gefeschts halt ewe- 
* möglisch sein kann daß ihne was: da herausgefahre is 
 
Ein 'hinreichendes Eingeständnis' wird in diesem Fall durch eine aufwendige und fein dosierte 
Kombination gesichtswahrender und argumentativer Strategien erwirkt. Die Glaubwürdigkeit 
des Leugnens wird nicht direkt (durch Unglaubwürdigkeitszuschreibung, Einwände etc.) atta-
ckiert. Der Schlichter unternimmt vielmehr indirekte, paradoxe glaubwürdigkeitsrhetorische An-
strengungen: Er fokussiert nicht Herrn Boos' Leugnungen; er wertet die Glaubwürdigkeit seiner 
Ausführungen auf; er unterstellt kontrafaktisch Konsens; er ignoriert seine Zurückweisung der 
Gegenversion und beharrt auf ihr, modalisiert sie jedoch durchgängig nur als mögliche Wahrheit. 
Durch diese Figuren des (sachbezogenen wie interpersonellen) Bestätigens im Dienste der 
(sachbezogenen) Zurückweisung der Version von Herrn Boos gelingt es schließlich, ihn zum 
'Einlenken' zu bewegen. 
 
 
(9) Verhandlungsabbruch818 
 
Beim 'Verhandlungsabbruch' wird die Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit dadurch been-
det, daß die zentrierte Interaktion aufgekündigt wird. Dies geschieht dann, wenn die interaktive 
Definition eines Sachverhalts für mindestens einen Beteiligten die notwendige Bedingung für 
                                                           
816  Der Fall des Boxers Bubi Scholz, der seine Frau in alkolholisiertem Zustand umgebracht hatte und vor Ge-

richt erklärte, er könne sich an nichts erinnern, war zu Beginn der 80er Jahre in aller Munde; zu ironischen 
Bestätigungen s. Hartung (i.Dr.). 

817  Negative Bewertungen können durch Ironie knapp und hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht wer-
den, ohne daß damit jedoch Begründungen, Vorwürfe etc., auf denen die Bewertung beruht, ausgeführt 
werden (vgl. M. Hartung 1996). Ironie bietet so die Möglichkeit, Konfliktpotential anzuzeigen und ansatz-
weise auszutragen, ohne manifest eine Position einzunehmen, die ihrerseits angreifbar wäre. Im Falle von 
'Nicht-Erinnern' riskierte die explizite Beurteilung als durchsichtige Strategie, daß ein letztlich nicht zu ent-
scheidender Streit über Herrn Boos' mentale Repräsentation entstünde. Die ironischen Reaktionen leisten 
daher zweierlei: Sie zeigen Unglaubwürdigkeit effektiv an und bauen der Auseinandersetzung um die Zu-
schreibung von Unglaubwürdigkeit vor. 

818  vgl. dazu III.3.3, (1), IV.3.1, (6) und IV.4.4 
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den Vollzug aufbauender Handlungsschritte (i.e. die Konstruktion einer Vergleichsregelung) dar-
stellt, in wiederholten Auseinandersetzungen um eine zentrale Quaestio aber kein gemeinsames 
Ergebnis erzielt wurde und auch andere Versuche der Positionsannäherung scheiterten. Dies ist 
der Fall in den drei Gesprächen meines Korpus, die ohne Vergleichsregelung abgebrochen wer-
den. Die Verhandlung "böse blicke" scheitert, weil die Antragsgegnerin die Entschuldigung des 
Opponenten als unaufrichtig ablehnt; die Gespräche "simpl" und "arschloch" werden ergebnislos 
beendet, da sich die Opponenten nicht auf eine Definition des Konfliktgeschehens verständigen 
können, sondern auf ihren antagonistischen Versionen beharren und die gegnerische als unwahr 
bezeichnen. Die Zwecklosigkeit des weiteren Interagierens wird jeweils unmittelbar im 
Anschluß an eine Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit festgestellt.  
 
Im Fall "simpl" erklärt Herr Bentz (B), er fühle sich durch den Vorwurf verleumdet, er habe 
Herrn Meinrath (A) als "Simpl" bezeichnet, weshalb er ihn seinerseits angezeigt habe. Ange-
sichts der verhärteten Fronten bricht der Schlichter die Verhandlung ab: 
 
(SI4) 
 
01 A2                                                          falschanzeig 
02 B                                              ja-  
03 C  sie habe des also als verleumdung angesehe-     naja äh/ 
 
04 A2   →n=ja is klar↓←       tjoa- 
05 C  naja↓             hmhm↓       sie bleibe also dabei herr- * bentz- 
 
06 B  ja auf jeden fa/ jetz voll un=ganz↓ 
07 C                                      jetz seh isch also alle meine 
 
08 A2                gescheitert- 
09 C  bemühungen für              gescheitert an →danke herr klein-← dann is 
 
10 C  die verhandlung für heute geschlossen↓ 
 
In den genannten Fällen reagiert der Schlichter mit 'Verhandlungsabbruch' darauf, daß die Par-
teien zeigen, daß sie um keinen Preis bereit sind, von ihrer Position abzurücken. Die Parteien ini-
tiieren nicht von sich aus den Abbruch, lassen jedoch durch die Rigidität ihrer Sach-
verhaltsposition, die durch Glaubwürdigkeitsrhetorik untermauert wird, keine andere Wahl. 
 
5.2. Aushandlungsresultate von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen 
 
Aus sachverhaltsbezogener Perspektive fragt sich, welche Aushandlungsresultate die Interaktan-
ten hinsichtlich der Quaestiones erzielen, die im Verlauf von Glaubwürdigkeitsauseinanderset-
zungen verhandelt wurden. Von analytischem Interesse sind dabei diejenigen Fälle, in denen 
zentrale Aspekte des Vorwurfs bzw. der Vorwurf als ganzer umstritten waren. Die typologische 
Bestimmung von Aushandlungsresultaten richtet sich danach, in welchem Verhältnis die Kon-
fliktdefinitionen, die schließlich ratifiziert werden, zu den Positionen stehen, die die Parteien im 
Verlauf der Auseinandersetzung einnahmen.  
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Drei Arten von Aushandlungsresultaten lassen sich unterscheiden: 

(1) Dissens 

(2) Akzeptieren einer Position 

(3) Ratifikation einer vermittelnden Konfliktdefinition 
 
Diese Aushandlungsresultate werden beschrieben hinsichtlich 

• der Arten von Quaestiones, bezüglich derer sie erzielt werden, 

• ihrer Relation zu den sequenziellen Formen der Auseinandersetzungsbeendigung, die in 
IV.5.1 dargestellt wurden, 

• ihrer Konsequenzen für die Erzielung eines Vergleichs. 

Die Formulierungseigenschaften von 'vermittelnden Konfliktdefinitionen' (3) werden ausführlich 
diskutiert und problemtheoretisch analysiert, da sie besonders aufschlußreich für die prag-
matischen Konsequenzen von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen und für die Möglichkeiten 
ihrer Überwindung sind. 
 
 
(1) Dissens 
 
In allen untersuchten Gesprächen bleiben Aspekte des Konfliktgeschehens zwischen den Partei-
en umstritten. Handelt es sich um den zentralen Vorwurf, wird Dissens explizit als Resultat der 
Sachverhaltsverhandlung festgehalten, und das Schlichtungsgespräch scheitert819. In den meisten 
Fällen wird Dissens jedoch nicht als Aushandlungsresultat definiert. Da selbst dann, wenn hin-
sichtlich zentraler Vorwürfe Konsens erzielt wird, stets Sachverhalte strittig bleiben, stellt sich 
den Schlichtern die Aufgabe, ihr Gefährdungspotential für das Erzielen eines Vergleichs zu ent-
kräften. Dies geschieht durch die Beendigungsformen 'Ausklammerung' oder 'Subordination', 
mit denen eine strittige Quaestio als Nebensächlichkeit gerahmt und als irrelevant für das weitere 
Gespräch ausgeschlossen wird. In anderen Fällen wird die Auseinandersetzung mit einer 'Ver-
lagerung' ergebnislos beendet und später nicht wieder reaktualisiert. Dissens bleibt dann faktisch 
als letztes interaktives Datum bestehen, die Quaestio geht aber nicht (offiziell) als eini-
gungsrelevanter Aspekt in die Vergleichsregelung ein820. 
 
(2) Akzeptieren einer Position 
 
Daß Gesprächsteilnehmer eine gegnerische Position akzeptieren, wenn über die betreffende 
Quaestio eine Glaubwürdigkeitsauseinandersetzung stattgefunden hat, geschieht in den unter-
suchten Fällen äußerst selten und nur dann, wenn es sich um eine marginale Streitfrage han-

                                                           
819  s. IV.5.1, (9) 
820  Faktischer, nicht explizit definierter Dissens kann trotzdem eine Einigung gefährden. Die betreffenden, oft 

vielfältigen Streitpunkte können für die Opponenten soviel an Hintergrundrelevanz besitzen, daß sie der 
Ratifikation einer Konfliktdefinition bzw. Vergleichsregelung unausgesprochene Hindernisse ent-
gegenstellen. Gerade wenn Auseinandersetzungen durch 'Verlagerungen' beendet werden und sich dissozi-
ativ entwickeln, ist zu vermuten, daß hartnäkige Streits über einzelne Quaestiones stellvertretend für einen 
kaum überschaubaren Komplex rivalisierender Ansprüche geführt werden. Auseinandersetzungen um die 
Glaubwürdigkeit einzelner Behauptungen können metonymisch für den Antagonismus des Gesamtzusam-
menhangs der subjektiven Konflikt-Organisationen der Opponenten stehen. 
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delt821. Hinsichtlich des zentralen Vorwurfs werden Positionen des Opponenten nur dann akzep-
tiert, wenn ihnen der Betreffende bereits in seiner ersten Stellungnahme zustimmte, sodaß in die-
sen Fällen nicht von einem Aushandlungsresultat gesprochen werden kann.  
 
 
(3) Ratifikation einer vermittelnden Konfliktdefinition 
 
Mit einer 'vermittelnden Konfliktdefinition' wird eine Kompromißversion zwischen antago-
nistischen Sachverhaltsversionen formuliert. 'Vermittelnde Konfliktdefinitionen' werden aus-
schließlich von Schlichtern entwickelt, die mit ihnen signalisieren, daß sie die 'Verhandlung über 
das Konfliktgeschehen' als abgeschlossen betrachten. Sie werden zumeist nicht unmittelbar als 
Fazit von Darstellungs- bzw. Auseinandersetzungsrunden präsentiert, sondern in ausgebaute Ar-
gumentationen eingeflochten, die an die Einigungsbereitschaft der Parteien appellieren, Nach-
teile und Unwägbarkeiten eines Gerichtsverfahrens erörtern und die Gewichtigkeit des Konflikts 
herabstufen. Zumeist wird an die 'vermittelnde Konfliktdefinition' direkt ein Vergleichsvorschlag 
angeschlossen, sodaß den Parteien keine gesonderte Ratifikationsgelegenheit eingeräumt wird 
(die zur Revitalisierung von Sachverhaltsauseinandersetzungen führen könnte). 'Vermittelnde 
Konfliktdefinitionen' werden daher meist "im Paket" mit Vergleichsvorschlägen ratifiziert. Häu-
fig sind mehrere Anläufe und Formulierungsmodifikationen notwendig, bis eine Version gefun-
den worden ist, die beide Parteien akzeptieren. 
 
Die Eigenschaften von 'vermittelnden Konfliktdefinitionen' werden im folgenden anhand des 
Vergleichs mit den Versionen, die die Parteien im Gesprächsverlauf präsentierten, dargestellt 
und zu Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen ins Verhältnis gesetzt.  
 

Beispiel 1: Der Fall "mopeds" 

Vorwurf 
Beleidigungen gegen Jugendliche, die Herr Heilmann Herrn Boos vorwirft: 
 
von dem lumpengesindel kann man nischts anderes erwarten diese zigeuner- * 
diese idioten idioten sollten keine kinder machen [...] wenn das so weider 
geht stesche isch noch einen ab- 
Stellungnahme 
Herrn Boos' Stellungnahme zum Vorwurf: 
 
also ich han nu:r dazu saren so die"se äjßerungen- * do <schwör ich bei 
gott do soll i auf de ←a"lle zwei augen blind→ wern wann de"s von mein 
munde gekommen is↓> * mehr kann ich nicht dazu sagen↓ 
Vermittelnde Konfliktdefinition 
Die schriftlich niedergelegte Konfliktdefinition: 
 
Der Antragsgegner räumt in der Sühneverhandlung ein, daß nicht auszusch-
ließen ist, daß er im Übereifer die im Schriftsatz der Rechtsanwälte Huber 
und Kollegen vom 12.6.84 aufgeführten Äußerungen getan hat. Er bedauert 
dies und entschuldigt sich hierfür. 

                                                           
821  s. IV.5.1, (8) 



294 

 

Beispiel 2: Der Fall "schnellredner" 
Vorwurf 1 
Herrn Becks Vorwurf gegen das Ehepaar Neumeier: 
 
ta"tsache is die daß die frau- * neumeier mir entgege komme is morgens >den 
berühmte samstach morgn↓< * und isch ja gar=nit gewußt hab wer überhaupt 
hier schi"mpft isch hab bloß gehert wie=s gerufe hot a:h die asoziale der 
abschaum der menschheit↓ * un dann hab ischja erstmol gekuckt wer des über-
haupt i"s * un des war dann die frau neumeier- * un do druffhie hab isch jo 
gesacht gha frau neumeier↓ * es is schun=emol e märsche uffgetaucht↓ * 
wenn=s kei ruh gibt gehn mer minanner vor=s gerischt un dann bin isch 
wei"ter geloffe↑ * zum parkplatz↑ wo mei auto schtand des hesst isch wollt 
zum parkplatz geh- * und dann hat misch der herr neumeier von hinne ge-
pa"ckt- * un zwar net unnerum sondern obberum >→un hot die uhr dabei← ka-
puttgedrückt↑< * un hot misch so" gepackt des war also wie en schraubsch-
tock↓ [...] der herr neu/ äh neumeier hot zu mir wortwörtlisch gsacht↓ * 
freundsche allä: fer des was du dir bei der hausverwaltung erla:bt hoscht 
könnt isch der in die fress haue wonn dein klä: net uff der schulter 
hättsch↓ 
Stellungnahme 1 
Herrn Neumeiers Stellungnahme zum Vorwurf: 
 
je"tz dass isch von we"gn in die <fresse hauen> unsoweiter ja↑ * des hab 
isch ni"sch gsacht sondern isch hab gsacht- * äh ä/ den genauen wortlaut 
kann isch ihn nimmer sache- [...] von wegen isch hätte dem beck die u"hr 
kaputtgemacht↑ * und hätte ihm am ha"ndgelenk verletzt also- * äh- ** do 
mißt i scho"n- * mit- * ←zwei" hände- * drücken oder isch w/ * weiß net 
wie des rein teschnisch möglisch is daß man mit dem- * hier die uhr- * ka-
puttdrücken kann also↓ * mein ich bin ja kei"n adonis↓  
Vorwurf 2 
Frau Neumeiers Vorwurf gegen Herrn Beck: 
 
dann haw=isch an die hausverwaltung gschriebe isch bitt um e gspräsch- * 
dass e außnstehndes↑ * de"s mit anhört↑ * u:↑n=äh un des ham mir auch ge-
macht und des gespräsch- * ←des hat me"hr böses als gu:tes gebracht-→ * 
weil die familie beck sa"↑che gebracht hat↓ also persö"nliche sache über 
unser familie un mir habe e behindertes kind wenn man dann nischt mehr wei-
ter weiß und dann e behindertes kind angreift-  
Stellungnahme 2 
Herrn Becks Stellungnahme: 
 
ich hab mich also nie geäußert gege e behindertes kind ich müßt misch 
selbst beklage isch bin selbscht behindert↓ 
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Vermittelnde Konfliktdefinitionen 
Die mündlichen Konfliktdefinitionen des Schlichters:  
 
(bzgl. Vorwurf 1) 
es steht jetz soweit fescht daß was gsacht worre is 
 
(bzgl. Vorwurf 1+2) 
so"- * äh isch glaub den vorfall ham=ma jetzth: so weit er aufzuklären war 
hie"r mit meinen bescheidenen mitteln glaub isch habe mer=n aufgeklärt daß 
also"- * sie" sich in de vergangenheit- * solang sie zusammen im gleiche 
haus gewohnt habe net grad be"stens vertragen haben könne ma wohl un-
terstelle 
 
wä"r es nischt eine möglischkeit- * daß man hier sacht↓ * äh gut was pas-
siert ist ist passiert↑ * es <läßt sisch heute o"hnedies nach so langer 
zeit kaum noch mit letzter sischerheit aufklären we"r- * wa"s gesacht hat-> 
* äh wir entschuldigen uns gegenseitisch- * für das was passiert ist- 

Die schriftlich niedergelegte Konfliktdefinition: 
 
Die Antragsgegner räumen bei der Verhandlung ein, daß sie [...] aufgrund 
früherer Verhandlungen bei dem Vermieter sehr erregt waren und eine Über-
reaktion eingetreten ist. Sie bedauern dies. [...] Reparaturkosten für die 
beschädigte Uhr des Antragstellers [...] werden hälftig geteilt. 

 
 
 

Beispiel 3: Der Fall "alte sau" 
Vorwurf 1 
Beleidigungen, die Frau Beck Frau Kraft vorwirft: 
 
du drecksau du wildsau- geh in=s aldersheim- * wenn keine kinder leiden 
kannst du alder schrubber geh runder oder isch zieh disch an den haaren 
herbei- * äh du dreckeber mit deinem bappalden du gehörst vergast↓ 
Stellungnahme 1 
Frau Krafts Stellungnahme: 
 
äh viele wordde haw isch ni"scht gsacht↓ [...] drecksau haw isch gesacht 
Vorwurf 2 
Beleidigungen, die Frau Kraft Frau Beck vorwirft: 
 
<daß ich se am a"rsch lecke soll↓> [...] un daß isch blö"d bin- un zu moi 
kinner bo"ngert zu sache isch bin verheirat moi kinner sin keine bongert↓ 
Stellungnahme 2 
Frau Becks Stellungnahme: 
 
isch hab üwerhau"pt nix gesacht wie sie sin e ble"di kuh↓ nachde"m sie 
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Vermittelnde Konfliktdefinition 
Die mündliche Konfliktdefinition des Schlichters: 
 
also disput war uff alle fäll frau beck des steht eindeutisch fescht↓ * 
net- * do gibt=s also- * nix dran zu rüddeln↓ * äh un die frau kraft gibt 
ja auch einen teil- * der beleidigungen- * zu:↓ * un des rei"scht jo im 
grund ne↓ 
 
Die schriftlich niedergelegte Konfliktdefinition: 
 
Die Antragsgegnerin bedauert ihr Verhalten, das am 10.3. dazu geführt hat, 
daß sie die Antragstellerin beleidigte. 

 
 
'Vermittelnde Konfliktdefinitionen' entsprechen in ihren semantischen und sachverhaltsbe-
zogenen Charakteristika 'minimalen Definitionen'822. Sie bauen auf dem (oftmals sehr begrenz-
ten) Bereich von Übereinstimmung zwischen den antagonistischen Parteienversionen auf und de-
finieren ihre Gemeinsamkeiten als Aushandlungsresultat. Die meisten strittigen Punkte werden 
ausgeklammert, Vorwürfe werden als moralisch-evaluativ entschärfte Feststellungen reformu-
liert, und das fragliche Geschehen wird als hypothetischer Vorgang formuliert, wenn selbst ein 
minimaler Konsens über die Faktizität von Konfliktereignissen nicht erzielt werden konnte823. 
Hinsichtlich vieler Aspekte wird gänzlich auf eine Definition des vergangenen Geschehens ver-
zichtet und stattdessen lediglich eine zukunftsgerichtete Verpflichtung festgelegt824. In bezug auf 
die Verfahrensrollen der Parteien besteht eine gewisse Asymmetrie: Antragsgegnern wird ein 
Zugeständnis bzgl. der gegen sie erhobenen Vorwürfe abverlangt; wenn dies erfolgt, versucht 
der Schlichter im Gegenzug den Antragsteller dazu zu bewegen, weitere Vorwürfe aufzugeben 
und/oder sich seinerseits zu verpflichten, Konfliktanlässe in Zukunft zu vermeiden. Eingeständ-
nisse gelten Schlichtern als hinreichende Kompromisse, die als rituelle Vorleistungen zur Kon-
fliktlösung nicht überstrapaziert werden dürfen. Als bei der Aushandlung von Vergleichskon-
ditionen eine Partei nochmals die Glaubwürdigkeit ihrer Behauptungen betont, kontert der 
Schlichter: 
 
aber sie müssen ja auch eines bedenken schauen sie- * der herr heilmann is ja 
auch so fair er hat=s: zwar net unmittelbar zugegewwen awwer isch kann net 
immer erwarte daß hier alles zugegeben wird äh er is ja auch so fair- * hier 
einzuräumen und hier auch zu verspre"chen- * [...] daß er auf die  
jugendlischen mäßigend einwirkt [...] de=s ja au"ch e zugeständnis↓ 
 
                                                           
822  s. IV.5.1, (6) 
823  Vgl. Beispiel 1 ("mopeds"): Der Antragsgegner räumt [...] ein, daß nicht auszuschließen ist, daß er im 

Übereifer die [...] Äußerungen getan hat. Auch im Fall "üble nachrede" wird eine hypothetisierende De-
finition ratifiziert: Sollten Worte gefallen sein, die geeignet waren, sich gegenseitig zu beleidigen [...] so 
nehmen sie dies mit Ausdruck des Bedauerns zurück. 

824  Im Fall "alte sau" streiten sich bspw. die Parteien ausgiebig über ungezogenes Verhalten der Kinder der 
Antragsgegnerin und über die Angemessenheit der Reaktionen der Antragstellerin. Im Vergleich wird fest-
gehalten: Die Antragstellerin erklärt sich bereit, in Fällen, in denen es Anlaß geben könnte, sich über 
die Kinder der Antragstellerin zu ärgern oder zu beschweren, sich mit den Eltern der Kinder in 
Verbindung zu setzen. Geschehensdefinitionen können auch in Kostenregelungen "versteckt" sein, wie 
das Beispiel 2 ("schnellredner") zeigt: Reparaturkosten für die beschädigte Uhr des Antragstellers [...] 
werden hälftig geteilt. 
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Ist ein Eingeständnis erreicht, wird darauf verzichtet, weitere Elemente von Konfliktgeschehen 
bzw. Vorwürfen zu klären. Die Feststellung der Glaubwürdigkeit antagonistischer Versionen 
der Parteien wird dem Ziel untergeordnet, eine minimale konsensuelle Konfliktdefinition zu er-
zielen. Vor allem dann, wenn zentrale Ereignisse strittig sind und Vorwürfe wechselseitig erho-
ben werden, beinhalten Konfliktdefinitionen und Vergleichsregelungen Kompromißelemente. 
 
Überblick über idealtypische Unterschiede zwischen Parteienversionen und 'vermittelnden Kon-
fliktdefinitionen' 
 

Versionen der Parteien Vermittelnde Konfliktdefinitionen 
Elaborierte Narrationen Kurze Beschreibungen oder  

Ereignisklassifizierungen 
Hoher Detaillierungsgrad Vage und abstrakt 
Maximierung von Gewißheit  Hypothetische Formulierung 
Vorwurfslisten Ein Zugeständnis 
Maximalisierende, einseitige Schuldzu-
schreibung 

Entschuldbare Vergehen, beidseitige Kon-
fliktbeteiligung 

 
'Vermittelnde Konfliktdefinitionen' beruhen nicht auf einer argumentativen Evaluation der Bele-
ge und Begründungen für Versionen der Parteien. Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen füh-
ren nicht zu einer konsensuellen Klärung strittiger Aspekte oder zur Durchsetzung der besser ge-
stützten Position825. Aufgrund ihrer gesprächsdynamischen Eigenschaften (Abschottung und 
Extremisierung der Positionen, Eskalation) verengen sie vielmehr den Spielraum für die Kon-
struktion einer Einigung. Zwischen den antagonistischen Parteienversionen und den 'ver-
mittelnden Konfliktdefinitionen' besteht ein systematisch paradoxes Verhältnis: Je maximaler, 
detaillierter und abgesicherter die Parteienversionen präsentiert werden, desto weniger substan-
ziell fallen die schließlich ratifizierten Konfliktdefinitionen aus. Glaubwürdigkeitsrhetorik bildet 
ein negatives Explanans für Gestaltung und Inhalt von Einigungen: Die Dialogdomäne "Wirk-
lichkeit" ist vergiftet, da sie von unvereinbaren, durch Glaubwürdigkeitsrhetorik extremisierten 
und unverhandelbar gemachten Parteienversionen besetzt ist; eine Einigung im Schlich-
tungsgespräch kann nur erreicht werden, indem "Wirklichkeit" weitgehend exkommuniziert wird. 
Genau dies leisten 'vermittelnde Konfliktdefinitionen'. Ihre semantisch-inhaltlichen Eigenschaf-
ten (s.o.) und ihre sequenzielle Positionierung (kein Angebot zur gesonderten Ratifikation, Ein-
bettung in interpersonelle und verfahrensbezogene Argumentationen) verringern die Präsenz der 
als gemeinsam definierten Konfliktwirklichkeit auf ein Minimum und begegnen der Gefahr, daß 
sie zum Anlaß für erneute, einigungsverhindernde Auseinandersetzungen wird826. 
'Vermittelnde Konfliktdefinitionen' sind hochgradig interpretationsoffen. Kürze, Vagheit, Abs-
traktheit und hypothetische Formulierung geben den Parteien die Möglichkeit, sie jeweils zu ih-
ren Gunsten vereindeutigend auszulegen827. Oft sind sie so gehalten, daß beide die Konfliktdefi-

                                                           
825  vgl. IV.5.1 
826  Die 'Exkommunikation der Wirklichkeit' geht damit einher, daß Schlichter in Konfliktdefinitionen die Re-

levanz von Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit systematisch herunterstufen (s. IV.6.2). 
827  Kürze, Vagheit und Abstraktheit zeichnen auch Konfliktdefinitionen in den Fällen aus, in denen kein Dis-

sens über den zentralen Vorwurf bestand. Insbesondere wird auf wörtliche Wiedergaben von Beleidigun-
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nition als Sieg deuten können. Die Differenzen zwischen ihren Darstellungen und der Konflikt-
definition werden nicht fokussiert: Abstriche, Ausklammerungen und kontradiktorische Feststel-
lungen werden formuliert, ohne daß ein Bezug zu den Behauptungen der Parteien hergestellt 
wird828. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß die Parteien die Durchsetzung ihrer 
Versionen durch Glaubwürdigkeitsrhetorik selbst mit Image-Relevanz aufgeladen haben; mar-
kierte Abstriche und Eingeständnisse müssen vermieden werden, da sie eine offensichtliche Nie-
derlage und Image-Beschädigung bedeuten und deshalb nicht ratifiziert werden würden. Indem 
explizite Schuldzuschreibungen und drastische Handlungsbeschreibungen vermieden sowie Ver-
gehen oftmals als entschuldbar gerahmt werden, bleibt das Image der unterlegenen Seite ge-
wahrt. Diese Eigenschaften sind machen es möglich, daß 'vermittelnde Konfliktdefinitionen' rati-
fiziert werden und ein erfolgreicher Abschluß der Schlichtungsverhandlung gebahnt werden 
kann, obwohl die Parteien nicht zu einem materialen Konsens gelangen. Sie scheinen anderer-
seits wesentlich dazu beizutragen, daß kaum eine Partei mit dem Schlichtungsergebnis vollauf 
zufrieden ist - eine eindeutig bescheinigte Verdammung des Gegners springt ebenso selten her-
aus wie eine makellose Absolution. Obwohl Konfliktdarstellungen die längste Zeit der Gesprä-
che in Anspruch nehmen und erklärtermaßen zur Klärung des Konfliktgeschehens geführt wer-
den, beruhen Konfliktdefinitionen, die "funktionieren", nicht auf der Evaluation von Sach-
verhaltsdarstellungen. Entscheidend ist vielmehr, eine gelungene Balance interpersoneller, 
imagebezogener Relevanzen zu finden. Nicht nur in den Vergleichsregelungen, sondern schon in 
den Konfliktdefinitionen wird kein materialer Konsens, sondern lediglich eine Koordination von 
Dissens erreicht. Dies gelingt dadurch, daß die Rekonstruktion der Konfliktvergangenheit gegen-
warts- bzw. zukunftsorientierten interpersonellen Relevanzen und der Wiederherstellung des so-
zialen Friedens -der Konfliktbeendigung- untergeordnet wird829. 
 

                                                                                                                                                                                     
gen, Verleumdungen, etc. verzichtet; Tätlichkeiten und andere aktionale Vergehen werden mit Termini be-
zeichnet, die relativ gering evaluativ aufgeladen sind. 

828  Zudem führen Schlichter Konfliktdefinitionen in der Regel nicht als Konklusionen ein, die unmittelbar an 
die Parteiendarstellungen anknüpfen. Durch die Einbettung in ausführliche beziehungs- und verfahrensbe-
zogene Argumentationen wird nicht nur argumentativ die Schwelle für Zurückweisungen der Konfliktdefi-
nition erhöht; es wird auch eine zeitliche Verzögerung hergestellt, die die unmittelbare Vergleichbarkeit 
von Versionen und Konfliktdefinition erschwert und somit die "Verluste" der Parteien unsichtbarer werden 
läßt. 

829  In einigen Fällen explizieren Schlichter selbst diese Prinzipien im Kontext der Anbahnung von Vergleichs-
regelungen (vgl. IV.6.2). 
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6. Glaubwürdigkeit in unterschiedlichen Gesprächsphasen 
 
In diesem Kapitel wird untersucht, wie Glaubwürdigkeitsrhetorik in unterschiedlichen Phasen 
von Schlichtungsgesprächen eingesetzt und behandelt wird. Für die Bestimmung der Phasen 
wird das analytische Konzept des 'Handlungsschemas' benutzt. Es bietet folgende Vorteile:  

• Schlichtungsgespräche verlaufen idealtypischerweise als Abfolge handlungssche-
matischer Stadien830; 

• die handlungsschematische Betrachtungsweise bietet eine konsistente fallübergreifende 
Perspektive auf Gesprächsverläufe; 

• Glaubwürdigkeitsrhetorik und ihre gesprächsprozessualen Konsequenzen können in sys-
tematischen Zusammenhang mit der Bearbeitung der Aufgaben gestellt werden, mit de-
nen die Interaktanten im jeweiligen handlungsschematischen Stadium befaßt sind. 

Leitende Fragen der Untersuchung von Glaubwürdigkeitsrhetorik im Kontext unterschiedlicher 
handlungsschematischer Stadien sind: 

• In welcher Form wird Glaubwürdigkeit in den einzelnen Phasen zum Thema? 

• Welche Funktion kommt Glaubwürdigkeitsrhetorik für die Bearbeitung der jeweiligen 
Handlungsaufgaben zu? 

• Welche Gefahren bringt Glaubwürdigkeitsrhetorik für die Bearbeitung der Aufgaben mit 
sich? 

• Welche gesprächsdynamische Kontur erfahren handlungsschematische Phasen infolge 
von Glaubwürdigkeitsrhetorik? 

Glaubwürdigkeitsrhetorische Aktivitäten finden naturgemäß häufig und ausgedehnt in der Phase 
der 'Verhandlung des Konfliktgeschehens' statt, da diese Handlungsschemakomponente vor-
nehmlich in Form von Sachverhaltsdarstellungen realisiert wird (IV.6.1). Glaubwürdig-
keitsfragen werden jedoch auch in den Phasen 'Konfliktdefinition' und 'Anbahnung von Ver-
gleichsbereitschaft' (IV.6.2) sowie 'Verhandlung des Vergleichsvorschlags' (IV.6.3) häufig the-
matisiert. Die Verwendung von Glaubwürdigkeitsrhetorik in diesen Phasen und ihre beteilig-
tenrelative Beurteilung ist besonders aufschlußreich, da sie Eigenschaften offenbart, die im Kon-
text von Sachverhaltsdarstellungen wohl auch relevant sind, dort jedoch weniger offensichtlich 
und daher analytisch schwerer zugänglich sind. 
 
 
6.1. Verhandlung des Konfliktgeschehens 
 
In Teil II wurde ausführlich dargestellt, daß bei der Verhandlung des Konfliktgeschehens Glaub-
würdigkeitsrhetorik durch folgende Handlungsdeterminanten zu einer Anforderung und Res-
source ihres Gesprächshandelns wird: 

• die Maxime 'Wahrheitsfindung'; 

• die Konkurrenz antagonistischer Wirklichkeitsversionen; 
                                                           
830  Vgl. I.4; Abweichungen empirischer Fälle von der handlungsschematischen Sequenz lassen sich zumeist 

als Fälle bestimmen, in denen einzelne Komponenten übersprungen oder wiederholt werden. Nennenswerte 
Aktivitätskomplexe, die keiner Handlungsschemakomponente zuzuordnen sind, kommen in keinem meiner 
Gespräche vor. 
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• die Etablierung verschärfter Präzisions- und Belegstandards; 

• der Verdacht interessengeleiteter Verzerrung von Versionen; 

• die Rolle des Schlichters, insbesondere sein Informationsbedürfnis und das Interesse der 
Parteien, ihn für ihre Sicht einzunehmen; 

• die vollständige Abhängigkeit der Entscheidung über die konsensuelle Konfliktdefinition 
von den kommunikativen Aktivitäten der Beteiligten.  

Bereits bei der Vorwurfspräsentation wird besondere Sorgfalt auf den Ausweis von Faktizität 
verwendet, was sich besonders im Verweis auf Zeugen ausdrückt. Die Stellungnahme des An-
tragsgegners und eine eventuelle Gegenstellungnahme des Antragstellers werden in der Regel als 
narrative Sachverhaltsdarstellungen realisiert und durch die Techniken der Konstruktion 'selbst-
evidenter Wirklichkeiten' abgesichert831. Gegnerische Darstellungen und Glaubwürdigkeits-
aufweise werden systematisch gekontert. Einwürfe und Phasen offener Auseinandersetzung um 
das Konfliktgeschehen betreffen zumeist Glaubwürdigkeitsfragen. Letztere sind besonders durch 
den Einsatz von Intensivierungen gekennzeichnet.  
  Schlichter stellen bei der Verhandlung des Konfliktgeschehens Glaubwürdigkeitsanforde-
rungen: Sie fordern zu Präzisierungen oder zur Angabe von Zeugen auf. Sie versuchen Parteien 
zu Zugeständnissen zu bewegen, indem sie gegnerische Zeugen vorhalten und mit Plausibilitäts-
argumenten Geschehensrekonstruktionen entwerfen. Glaubwürdigkeitsrhetorik wird in dieser 
Phase von Schlichtern zur Limitierung von Verhandlungssachverhalten und zur Erwirkung von 
Konzessionen eingesetzt, auf denen eine konsensuelle Konfliktdefinition aufgebaut werden kann. 
 
 
6.2. Konstruktion der Konfliktdefinition und Anbahnung des 
Vergleichs 
 
Diese handlungsschematischen Schritte werden nahezu ausschließlich durch schlichterliche Ak-
tivitäten vollzogen. Schlichter setzen Glaubwürdigkeitsargumentationen einerseits zur Erzielung 
und Absicherung von Konfliktdefinitionen ein (s.o.). Andererseits stufen sie jedoch die Relevanz 
von Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit dezidiert zurück. Dabei verwenden sie unter-
schiedliche Argumentationsfiguren: 

• Standortgebundenheit wird als selbstverständliche Eigenschaft von Konfliktversionen 
formuliert; statt sachverhaltsspezifische Belege zu fordern, wird für Faustregeln der Eini-
gungsfindung plädiert: 

 
(MO2, Z.08-15) 
←äh- * sie haben mir ja vorhi:n- * geschildert- * ä:h wa"s: sisch hier- * 
nach ihrem- * dafürhalten nach ihrer meinung- * halt- * <abspielt-> * als 
mal- * so wie sie" es sehn aus ihrer sischt-→ * is klar isch hab zwei  
pardeien- * jede pardei sieht=s aus ihrer sischt- * äh isch war net dabei- * 
>kann es selbscht net< beurdeile↓ * ne↑ * äh →isch werd wohl hüwwe un drüwwe 
uwera:ll- * bissel was dezu un bissel was abstreische misse dann werre mer 
wahrscheinlich uns in der mitte treffen und das wird das rischtige sein-←  
 

                                                           
831  s. III.1 
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• Die Maxime 'Wahrheitsfindung' wird explizit außer Kraft gesetzt, weil sonst eskalierende 
Auseinandersetzungen um die Wahrheit zu erwarten wären: 

  
(ÜN) 
wi"r lejen uns hier nich fe"st daß hier jesacht worden is <du du"mme pute du 
a"lte ga"ns> oder was auch i"mmer↑ * sondern wir saren sollten worte jefallen 
sein↓ * wir könnten ja auch noch die sache vertiefen und sie anbölken und an-
schrein und sagen ja was ha"t se denn nun gesacht ich könnte ihnen das aus 
der nase ziehn [...] dann regen sie sich noch einmal auf schrein sich hier an 
[...] das will ich aber doch vermei"den daß sie sich unnütz aufrejen das 
bringt nämlich nichts das bringt i"hnen nichts und der sache auch nich↓ * im 
gejenteil ich will hier erreichen daß sie sich wieder vertra:gen 
 
(MO) 
des is dann e stra"fverfahre un dann kommt folgendes dann wird- * herr heil-
mann wird sich uff zeuge berufen- * sie werden sisch auch uff zeugen berufen- 
* ä:h un was kommt am schluß raus↑ * die gonze nachbarschaft wird- * ausge-
hend von einem kinderkram möschte isch mal sagen wird dann in mitleidenschaft 
gezogen es kommt donn zu=ere pardeiebildung äh un vielleischt gibt=s noch 
mehr streit un des sollte man doch also ↓ * vermeiden↓ 
  
(SN) 
deswegn hier mei"n vorschlag↓ * [...] äh daß wir sagn bei"de parteien- * ent-
schuldigen sisch- * ohne daß wir jetzt benennen was wirklisch war wegen der 
vorfälle↑ * die in der vergangenheit waren↓ 
 
• Es wird erklärt, daß der Maxime 'Wahrheitsfindung' nicht nachzukommen ist, da eine prä-

zise Rekonstruktion der Vergangenheit nicht mehr zu leisten ist: 
wä"r es nischt eine möglischkeit- * daß man hier sacht↓ * äh gut was passiert 
ist ist passiert↑ * es <läßt sisch heute o"hnedies nach so langer zeit kaum 
noch mit letzter sischerheit aufklären we"r- * wa"s gesacht hat-> * äh wir 
entschuldigen uns gegenseitisch- * für das was passiert ist- 
 
Solche Entkräftungen des Wahrheits- bzw. Glaubwürdigkeitskriteriums werden regelmäßig im 
Kontext der Vergleichsanbahnung vorgenommen. Sie fungieren als argumentative Brücke zwi-
schen der Einschätzung des vergangenen Konfliktgeschehens und der Begründung eines neuen 
Verhältnisses zwischen den Parteien. Nicht die präzise sachliche Rekonstruktion des Konfliktge-
schehens, sondern gerade die Behauptung ihrer Unmöglichkeit bzw. Unnötigkeit bildet das Fun-
dament für eine Konfliktregelung und macht den Weg frei für andere Kriterien als Wahrheit. Sie 
entzieht weiteren Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit die Relevanz und ermöglicht, 
Konfliktdefinitionen und Vergleichsvorschläge durch den Rekurs auf intersubjektiv Geltendes 
abzustützen, welches den Gegensatz der Parteien transzendiert und generelle Zustimmung er-
heischt832. Zudem werden Argumente herangezogen, die auf den Wert von Konfliktbeendigung 
und Wiederherstellung des sozialen Friedens abheben und ihn mit den Gefahren einer gericht-
lichen Auseinandersetzung kontrastieren. Glaubwürdigkeitsargumente, die der vorangegangenen 
Verhandlung des Konfliktgeschehens entstammen, werden hingegen nur dann vorgehalten, wenn 
sich Parteien einer vom Schlichter vorgeschlagenen Konfliktdefinition nachdrücklich widerset-

                                                           
832  Dazu wird v.a. die 'Konstruktion geteilten Wissens' (III.4.2, (1)) eingesetzt. 
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zen. Eine eingehende Evaluation von Evidenzen, die für bzw. gegen Elemente von rivali-
sierenden Konfliktdarstellungen der Parteien sprechen, wird in keinem Fall vorgenommen. 
 
Die Gestaltung der Konfliktdefinitionen (Minimalität, Vagheit, Indifferenz gegenüber der Viel-
zahl der verhandelten Geschehensdetails), die Vermeidung von Glaubwürdigkeitsevaluationen 
und die expliziten Aussagen der Schlichter zur Irrelevanz von Wahrheitsfindung konvergieren 
im übergreifenden Prinzip der "Exkommunikation der Wirklichkeit"833. 
  Während Schlichter in der Sachverhaltsverhandlung und beim Hinwirken auf Eingeständnisse 
Wahrheitsfindung als selbstverständlich leitende und zu erfüllende Maxime ansetzen, wird in 
folgenden Etappen des Schlichtungsgesprächs 'Wahrheitsfindung' massiv zurückgestuft. In eini-
gen Fällen führt dies dazu, daß Schlichter im Verlauf des Gesprächs widersprüchliche Aussagen 
zu Möglichkeit und Notwendigkeit der tatsachengetreuen Konfliktrekonstruktion machen. Diese 
Diskrepanzen zeigen, daß Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit nicht unabhängig geltende, 
quasi-transzendentale Ansprüche sind, sondern als rhetorische Ressourcen benutzt werden, die 
nach den Erfordernissen der pragmatischen Aufgabe, eine Einigung herzustellen, flexibel einge-
setzt werden. Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit werden gefordert, wenn es darum geht, die 
Parteien zur Aufgabe von Positionen zu bewegen, die einem Kompromiß entgegenstehen. Ist je-
doch eine Kompromißformel gefunden, die -aus Sicht des Schlichters- den Weg zu einer ak-
zeptablen Regelung des Konflikts eröffnet, wird ihre zuvor als unerläßlich gerahmte Relevanz 
"kassiert". Dies hat zwei Gründe: 

• Indem Schlichter die Relevanz von Wahrheitsfindung außer Kraft setzen, entziehen sie 
den Parteien die Legitimation, weiterhin auf ihren Versionen zu insistieren. So wird wei-
teren Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen vorgebeugt, die die Gefahr der Re-Eskala-
tion des Konflikts und des Scheiterns des Einigungsversuchs mit sich bringen. 

• Mit asymmetrischen Bewertungen der Glaubwürdigkeit der Parteienpositionen würde die 
Gefahr heraufbeschworen, daß die abgewertete Partei widerspricht und die 'Verhandlung 
des Konfliktgeschehens' revitalisiert wird. Sie stellen zudem Image-Angriffe dar, die ganz 
generell die Kooperationsbereitschaft der Partei aufs Spiel setzen würden. 

Beim Erzielen und Absichern von Konfliktdefinitionen wird besonders deutlich, daß Schlichter 
im Umgang mit Wahrheit und Glaubwürdigkeit einen heiklen Balanceakt vollbringen müssen: 
Sie müssen widerstrebende Parteien mit Glaubwürdigkeitsargumenten so weit unter Druck set-
zen, daß diese einlenken, Glaubwürdigkeitsfragen jedoch zugleich mit image-wahrenden Zu-
sprechungen flankieren bzw. defokussieren, um nicht Kooperationsbereitschaft zu gefährden und 
ein Wiederaufflammen von Sachverhaltsauseinandersetzungen zu riskieren. 
 
 
6.3. Verhandlung des Vergleichsvorschlags 
 
Das handlungsschematische Stadium 'Entwurf und Verhandlung eines Vergleichsvorschlags' 
folgt auf die Verhandlung des Konfliktgeschehens, die mit einer Konfliktdefinition abgeschlos-
sen wurde. Für die Interaktanten besteht die Aufgabe, sich auf eine Regelung zu einigen, die 
sachlich auf der Konfliktdefinition aufbaut und zugleich pragmatischen und juristischen Rah-
menbedingungen des Falles Rechnung trägt834. Der Vergleichsvorschlag wird vom Schlichter 

                                                           
833  vgl. IV.5.2, (3) 
834  Zu nennen sind hier: Die juristische Bewertung des Vergehens, das mit der Konfliktdefinition festgelegt 

wurde; die Abwägung der finanziellen, zeitlichen, psychologischen und sozialen Konsequenzen einer ge-
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entwickelt und als Resultat sachverhaltsbezogener, juristischer, zweckrationaler und/oder bezie-
hungsbezogener Argumente präsentiert. Wird der Vorschlag nicht von beiden Parteien ohne 
Modifikationen angenommen, kommt es zu Verhandlungszyklen, die idealtypischerweise aus 
fünf aufeinanderfolgenden Komponenten bestehen. 

1 Entwicklung eines Vergleichsvorschlags durch den Schlichter, der zunächst einer Partei unter-
breitet wird. 

2 Stellungnahme der adressierten Partei; sie äußert sich zustimmend oder ablehnend zum Ver-
gleichsvorschlag (bzw. zu Teilen des Vorschlags) und formuliert eigene Bereitschaften, Aufla-
gen, Änderungs- oder Ergänzungswünsche. 

3 Begründung der Stellungnahme durch Argumente, die z.B. auf einzelne Konfliktaspekte, ju-
ristische Bewertungen oder Rechtsgewißheit abheben. 

4 Auseinandersetzung über die Begründung zwischen der stellungnehmenden Partei und der 
Gegenpartei und/oder dem Schlichter.  

5 Refokussierung des Vergleichsvorschlags und der Aufgabe der Vergleichsratifizierung durch 
den Schlichter835; dabei wird der Vorschlag u.U. modifiziert. 

Begründungen (Phase 3) bestehen vor allem aus Reaktualisierungen von Sachverhaltsaspekten, 
die bereits im Zuge der Verhandlung des Konfliktgeschehens dargestellt und durch die Konflikt-
definition in ihrer pragmatischen Relevanz entkräftet wurden. Typischerweise handelt es sich um 
Sachverhalte, die strittig geblieben, nicht aufgenommen bzw. vom Schlichter als irrelevant aus-
gegrenzt worden waren836. Diese Sachverhalte werden nicht nur refokussiert, sondern durch 
Glaubwürdigkeitsbekräftigungen unterstützt. Sie werden also von den Parteien als Ressource zur 
Verbesserung der Vergleichskonditionen eingesetzt. 
  In der Folge (Phase 4) werden die revitalisierten Kontexte zum Gegenstand von Argumentatio-
nen, in denen die Parteien vor allem die Glaubwürdigkeit von Behauptungen umkämpfen. Oft 
wiederholen sich Auseinandersetzungen, die bereits im Kontext der ersten Verhandlung des 
Konfliktgeschehens ausgetragen wurden. Die Auseinandersetzungen verselbständigen sich: Die 
Behauptungen werden zum Gegenstand von Aktivitäten des Bestreitens, Belegens und Insistie-
rens, die lokal kohärent aneinander anknüpfen. Dabei geht die übergreifende Kohärenz der 
Handlungsschemakomponente 'Verhandlung des Vergleichsvorschlags' verloren: Es kommt zu 
ausgedehnten Rückfällen in die Phase der Sachverhaltsverhandlung. Die Funktion, Vergleichs-
bedingungen zu begründen, tritt zunehmend in den Hintergrund: die Parteien stellen keinen ex-
pliziten Bezug zwischen strittigen Sachverhalten und Vergleichsbereitschaften bzw. -ansprüchen 
her. 
  In Phase 5 versucht der Schlichter, die (oft eskalative) Sachverhaltsreaktualisierung zu unter-
binden und die Parteien auf die Verhandlung des Vergleichsvorschlags zurückzuorientieren. Die 
Rückgriffe werden von ihm (hinsichtlich ihres sachlichen Gehalts) übergangen oder als Störung 
des adäquaten Interaktionsverlaufs gerügt837. Schlichter interpretieren in dieser Phase das Insis-

                                                                                                                                                                                     
richtlichen Auseinandersetzung gegenüber einer Einigung auf Vergleichsbasis; das Interesse an der Wie-
derherstellung des sozialen Friedens; Konsequenzen von Vergleichsregelungen für die Reputation der Par-
teien. 

835  In einigen Fällen wird dieser Schritt von Rechtsanwälten vollzogen. 
836  Reaktualisierungen finden unter folgenden gesprächshistorischen Bedingungen statt: 
 - über Wahrheit bzw. Relevanz des Aspekts wurde kein expliziter Konsens hergestellt, 
 - der Aspekt wurde nicht hinreichend ausführlich dargestellt, 
 - die Partei konnte noch nicht zu einer gegnerischen Behauptung Stellung zu nehmen. 
837  s. Deppermann & Spranz-Fogasy (1997) 
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tieren auf bzw. Attakieren von Glaubwürdigkeitsrhetorik als Kooperativitätsverstoß und Indiz für 
fehlende Einigungs- bzw. Kompromißbereitschaft838. 
 
Dieser Prozeß wird an zwei Fallbeispielen nachgezeichnet. 
 
Fallbeispiel 1 
 
Im Gespräch "mopeds" akzeptiert Herr Boos (B) den Vorschlag des Schlichters, sich für die vor-
geworfenen Beleidigungen gegenüber Jugendlichen entschuldigen. Als zweite Komponente des 
Vergleichs formuliert der Schlichter, er solle die Kosten des Vergleichsverfahrens übernehmen. 
Herr Boos erklärt sich lediglich bereit, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Daraufhin setzt ihn 
der gegnerische Rechtsanwalt (A2) unter Druck: Eine Gerichtsverhandlung würde für ihn ein 
Vielfaches an Kosten mit sich bringen. In diese Argumentation bettet er eine bekräftigende For-
mulierung von Herrn Boos' Vergehen ein: da"ß sie=s gesacht haben [i.e. die Beleidigungen] is 
fer mich an sich klar. In der Folge geraten Herr Boos und der Rechtsanwalt in eine Auseinan-
dersetzung über Zeugen: 
 
(MO3A) 
 
01 A2 da"ß sie=s gesacht haben is fer mich an sich klar und pf:- * mit  
02    dreihunnert mark komme se an sich net schlescht weg mein isch↓ * →isch  
03    seh keine veranlassung dafür daß der herr hei"lmann hier  
 
04 A2 (...)← 
05 B  sie warn doch net dabei↑ sie kenne des nit behaupten daß des klar is↓ 
 
06 B  i hob ja auch ge"genzeigen den u"nmittelbare nachbarin da ouwe un da  
 
07 A2                                                        +un die sollen  
08 B  undi↓ * un der herr de"r un der herr söll un der andi-         ja-                   
 
09 A2 behaupten daß sie des ni"scht gesagt haben↓ 
10 B                                            ja↓ * de we"rn des  
 
11 A2            haja-                                naja gut isch mein- * 
12 B  behaupten↓ daß   des wort ←ni"cht→ gefallen is↓ 
 
13 A2 * des alte- * thema mit dem ne"gativzeuge des kenne ma ja↓ * hatte mer 
 
14 A2 auch grad >letscht widder↓< 
15 B                     na       und bei de jugendliche n"icht ne↑ ** mi=m  
 
16 B  moped kommen abend↓ * wos is=n do↑ de=s genauso wann mi kopf- * mein 
17    kopf in an bienestock neisteck ne↑ ** was kummt do dabei raus ne↑  
18    en geschwollener kopf ne↑ ** LACHT (des is) klar↓ 
 

                                                           
838  Während zwischen den Parteien Konflikte um die Wahrheit und Bewertung von Sachverhalten bestehen, 

liegt zwischen den Parteien und dem Schlichter ein Konflikt vor, ob es richtig ist, wieder in die Sachver-
haltsverhandlung einzusteigen. 
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In dieser Sequenz reaktualisieren sich Komponenten der (konflikthaften) Verhandlung über den 
Beleidigungsvorwurf, die mit der Ratifikation der Entschuldigung bereits abgeschlossen worden 
war. Die erreichte Konfliktdefinition839 geht verloren und die Handlungsaufgabe der Einigung 
auf Vergleichskonditionen gerät aus dem Blick. Als der Rechtsanwalt die Konfliktdefinition ver-
eindeutigend reformuliert (daß sie=s gesacht haben is fer mich an sich klar), um die Forde-
rung (Phase 2) zu begründen (Phase 3), Herr Boos solle die gesamten Verfahrenskosten über-
nehmen, bildet dies den Ausgangspunkt für den Verlust dieses Zwischenergebnisses und für die 
Reaktualisierung früher verhandelter Konfliktgesichtspunkte (Phase 4). Herr Boos kehrt zurück 
zu seiner ursprünglichen Version, er habe die Jugendlichen nicht beleidigt, indem er auf Zeugen 
für seine Behauptung verweist (Z.05-08), die er bereits mehrfach im Gespräch angeführt hatte 
(z.B. do kenne=s in herrn heilmann sein unmittelbaren nachbar den herrn hans waller sei-
ne frau fragen die hot a"lles mit angehert). Die Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 
Rechtsanwalt (Z.05-14) wiederholt einen früheren Konflikt: 
 
(MO2A) 
 
04 B  ja herr karg i kann mi doch net wo/ ei/ was entschuldigen wo i net da 
 
05 A2              haja (...)              sechs leut sechs leut erfinne 
06 B  gesagt hab↓       (...) 
07 C                    <eh- * herr boos-> 
 
08 A2 sowas doch net↓ 
09 B  sechs leit↑     i hob noch mehr wie sechsi alles unmittelbare nachbern↓ 
10 C                                            herr boos- 
 
Bei der Neuauflage diskreditiert Herr Boos die Jugendlichen als untaugliche Zeugen (Z.15-18). 
Er spielt dabei auf frühere Darstellungen an: 
 
kommen de ganze jugendliche zusammen auwer nicht achte und zäini sondern 
zwanzig und mal is me no"ch mehr↓ * un dann ham=s weider nix als wie äh die- 
* mopeds eingestellt da die vergaser net↓ [...] un denn sin=s immer rau"s 
rei" rro rro rro ratatatatatata↓ * a wa ma sou wos vie"r stund in einem zug↓ 
* äh anhern muß ja da do muß man die nerven verliern 
 
Mit der Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit der rivalisierenden Behauptungen (A2: 
"Herr Boos hat die Jugendlichen beleidigt" vs. B: "Ich habe sie nicht beleidigt") wird die bereits 
begonnene Verhandlung der Vergleichskonditionen defokussiert. Der Rückgriff auf die Sach-
verhaltsbehauptung wird zwar zunächst als Begründung für Vergleichsregelungsansprüche ein-
gebracht840, führt aber zu einem Rückfall in die bereits abgeschlossene Auseinandersetzung über 

                                                           
839  Der Schlichter hatte als Grundlage für Herrn Boos' Entschuldigung formuliert: herr boos daß sie ein-

räumen daß ihnen im eifer des gefeschts halt ewe möglisch sein kann daß ihne was: da herausgefahre 
is. 

840  Hatte bereits Herr Boos die Thematisierung von Glaubwürdigkeit zur Korrektur vorgeschlagener Ver-
gleichskonditionen eingesetzt (Z.05f.), so kann auch der Zug des Rechtsanwalts als Fortsetzung der Aus-
handlung des Schlichtungsresultats mit Mitteln der Glaubwürdigkeitsrhetorik verstanden werden. Mit der 
Anspielung auf die Chancen der Parteien vor Gericht (durch die Abwertung von Herrn Boos' Zeugen, s. 
III.2.2) setzt der Anwalt ein Druckmittel ein, das darauf zielt, Herrn Boos zur Annahme des Vergleichs-
vorschlags zu bewegen. 
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das Konfliktgeschehen, der sich verselbständigt und eine Reaktualisierung der zwischenzeitlich 
überwundenen Divergenzen mit sich bringt. 
  Der Schlichter unterbricht die Zeugen-Auseinandersetzung (Phase 5). Er geht nicht auf die 
reaktualisierten Sachverhalts- und Glaubwürdigkeitsfragen ein, sondern refokussiert die Ver-
gleichsregelung als relevanten Kontext: Er verweist darauf, daß Herr Heilmann (A1) sich ver-
pflichtete, die Jugendlichen dazu anzuhalten, störenden Lärm zu vermeiden (de=s au"ch e zuge-
ständnis), und stellt heraus, daß die Übernahme der Verfahrenskosten keine stra:fe oder keine 
geldbu:ße ist. Der Schlichter interpretiert die Auseinandersetzung also nicht mehr als Gesche-
hensrekonstruktion, wie er dies in vorangegangenen vergleichbaren Gesprächssequenzen tat, 
sondern unter dem Gesichtspunkt Einigungsbereitschaft. Er behandelt damit die Frage der 
Glaubwürdigkeit von Geschehensbehauptungen als unrevidierbar abgeschlossen.  
 
 
Fallbeispiel 2 
 
Im Fall "schnellredner" changiert Herr Neumeier in seinen Stellungnahmen (Phase 2) zum Ver-
gleichsentwurf des Schlichters und zu Forderungen seines Opponenten, Herrn Beck, zwischen 
Demonstration von Desinteresse an einer weiteren Auseinandersetzung (mir is des einfach zu-
viel aufwand ich sag=s ihne ganz ehrlisch), Drohungen für den Fall, daß sein Kontrahent an 
seinen Forderungen festhält (wenn e"r dadrauf besteht↓ * ja↑ * dann nehm isch mir die 
zeit), und Rechtsgewißheitsbekundungen (isch wei"ß daß isch im rescht bin un isch fühl 
misch auch im rescht ja↑). Zur Begründung der Zurückweisung von Forderungen rekurriert er 
auf Belege, daß er sich seinem Opponenten gegenüber so weit als möglich wohlverhalten habe 
(Phase 3): 
 
(SN8, Z.4-11841) 
isch hab hier schreibn dabei un äh- * un=s geht auch aus dem aus sä"mtlische 
protokolle hervor daß i"sch- * in je"der beziehung versucht hab der familie 
beck- ** gü"tig gütligst entgegenzukommen un hab sie- * mehrere male- * 
angeschproche wissen=se↑ * wenn man in einerm- * hau"sgemeischaft wohnt ja↑ * 
dann versucht ma doch- * äh miteinander zu leben- * un wenn dann  
irgendwelche schwierischkeitn gibt ja↑ * isch hab zum beispiel den herr beck 
drei"mal sehr gütlich angsproche- * auf- * vorfälle- * ja↓ * die waren- * 
un- * hab dann lä"ngere zeit still gehaltn 
 
Herr Neumeier übergibt Herrn Beck das Wort mit der Erklärung, er sei bereit, die Hälfte der Ver-
fahrenskosten zu übernehmen. Dieser nimmt nicht zu diesem Angebot Stellung, sondern attakiert 
Herrn Neumeiers Selbstcharakterisierung als gü"tig (Phase 4): 
 
es macht sisch also jetz groß daß sie sisch gü"tigst mir gegeübber benumme 
hom↓ * isch we:ß ob sie des gü"tigst uffasse wenn ihne jemond im treppehaus 
steht und sägscht- * un säscht zu ihn was machen=s wonn isch dir in die fress 
hau↓ 
 
Herr Neumeier und seine Frau hatten bereits mehrfach im Verlauf der Verhandlung des Kon-
fliktgeschehens versucht, die protokolle842 als Belege geltend zu machen, die Schuld am Kon-
                                                           
841  Diese Passage wird in IV.2.5 unter dem Aspekt 'Intensivierungen' untersucht. 
842  Es handelt sich um Schriftwechsel zwischen ihnen und Herrn Becks Anwalt sowie um das Protokoll eines 

Gesprächs der Kontrahenten bei der Hausverwaltung. 
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flikt liege bei Herrn Beck, waren dabei jedoch jeweils vom Schlichter zurückgewiesen worden. 
Herr Neumeier refokussiert sie nunmehr unter neuer Rahmung als Belege, die (juristisch) 
Rechtsgewißheit verbürgen und (moralisch) seine Orientierung an Maßstäben guten nachbar-
schaftlichen Zusammenlebens erweisen843. Zudem belegt Herr Neumeier seine Selbstcharakteri-
sierung gü"tig mit den Behauptungen isch hab zum beispiel den herr beck drei"mal sehr 
gütlich angsproche- [...] hab dann lä"ngere zeit still gehaltn. Für Herrn Beck bildet gü"tig 
ein Reizwort. Er kontert es in zynischer Manier, indem er es auf die Drohung bezieht, die Herr 
Neumeier ihm gegenüber ausgesprochen haben soll (was machen=s wonn isch dir in die fress 
hau). Mit der Revitalisierung des rivalisierenden Kontextes wird die Glaubwürdigkeit der mora-
lischen Selbstqualifikation des Kontrahenten attackiert. 
 
Umstrittene Sachverhaltskontexte, die zwischenzeitlich durch die schlichterliche Konfliktdefini-
tion pragmatisch entkräftet wurden, werden auch in diesem Fall ausgiebig reaktualisiert und re-
expandiert; es droht ein sich verselbständigender Rückfall in die Auseinandersetzung über Er-
eignisse der Konfliktgeschichte844. Der Kampf um die Glaubwürdigkeit von Behauptungen845 
wird geführt, indem sie auf unterschiedliche Ereignisse bezogen werden; das Gespräch droht zu 
eskalieren und in thematischer und handlungsprozessualer Hinsicht zu dissoziieren. 
 
Der Schlichter macht im folgenden deutlich, daß er die Reaktualisierung von Sachverhaltskon-
texten als Gesprächsstörung und Indiz mangelnder Einigungsbereitschaft versteht (Phase 5). Er 
begegnet Herrn Becks Attacke auf die Glaubwürdigkeit von Herrn Neumeiers gü"tig in drei 
Schritten: 

• er interpretiert die Attacke als Anzeichen, daß Herr Beck nicht zum Vergleich bereit ist: 
herr beck- * äh isch glaub- * es hat jetz kenn sinn↓ * wenn wir- * außer sie 
habe von vornherein die absischt glei weiterzugehen un sage mir des↓ * abber 
ne↑ * klar↓ * ne↑ * 
 
• er erklärt, daß der weitere Rekurs auf Aspekte des Konfliktgeschehens für die Konstrukti-

on eines Vergleichs irrelevant ist: 
sunscht hot=s keen sinn wann ma immer wiedder im alte dreck- * rum rühren mer 
müsse ja versuche irgendwo- * zu ere vernünftiche- * regelung↓ * zu kommen-  
 
• er refokussiert den Vergleichsvorschlag: 
un deswegn wäre also mein vorschlag [...] wir sagn bei"de parteien  
entschuldigen sisch- * ohne daß wir jetzt benennen was wirklisch war wegen 
der vorfälle↑ * die in der vergangenheit waren↓ [...] un verspreschn sisch- * 
wenn sie sisch künftisch jemals wieder über den weg laufen solltn- * ä:h in- 
* ruhe zu lassn 
 
Einsatz, Gesprächsdynamik und Bewertung von Glaubwürdigkeitsrhetorik bei der Verhandlung 
von Vergleichsvorschlägen geben wesentliche Hinweise auf grundsätzliche Funktionspotentiale 

                                                           
843  Diese beiden Aspekte verschränken sich in der Wahl der semantisch deplazierten Attribute gütig bzw. güt-

ligst. 
844  Die wiedergegebenen Äußerungen umfassen nur einen kleinen Teil der Sachverhaltsaspekte, die die Kon-

trahenten schon bei der Verhandlung des Konfliktgeschehens ausführten und später erneut als Begründung 
für ihre Haltung zu Vergleichskonditionen vorbringen. 

845  im Bsp. Herrn Neumeiers Selbstcharakterisierung gütig 
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von Glaubwürdigkeitsrhetorik und auf divergente Handlungsorientierungen der Beteiligten im 
Schlichtungsgespräch. 

• Glaubwürdigkeitsrhetorik wird zur Durchsetzung von Vergleichsinteressen und damit als 
Ressource der Durchsetzung praktischer Interessen eingesetzt. Der Rekurs auf Sach-
verhaltsdarstellungen und ihre Bekräftigung durch glaubwürdigkeitsrhetorische Züge 
wird in jedem Gespräch meines Korpus (oft mehrfach) vollzogen, in dem ein Vergleichs-
vorschlag nicht diskussionslos ratifiziert wird. Demgegenüber werden explizite morali-
sche und evaluative Argumente im Kontext der Vergleichsverhandlung von den Konflikt-
parteien lediglich im Gespräch "alte sau" vorgebracht. M.a.W.: Die praktische Ausein-
andersetzung wird in Termini von umstrittener (Geschehens-)Wirklichkeit und nicht in 
Termini einer eigenständigen Domäne moralischer Bewertungen geführt. 

• Durch glaubwürdigkeitsrhetorische Beleg- und Begründungsaktivitäten drohen Rückfälle 
in das handlungsschematische Stadium 'Verhandlung des Konfliktgeschehens'. Erreichte 
Zwischenresultate werden gefährdet; Auseinandersetzungen über Glaubwürdigkeit 
verselbständigen sich und verlieren den Bezug zur Vergleichsaushandlung; die durch die 
Konfliktdefinition eingedämmte Komplexität rivalisierender Versionen wird reaktuali-
siert; die Interaktionsmodalität bewegt sich in Richtung Eskalation. Glaubwürdigkeitsaus-
einandersetzungen sind damit eine wesentliche Ursache für Brüche der handlungs-
schematischen Progression und drohen, zu einem erfolglosen Abschluß der Verhandlung 
zu führen. 

• Zwischen den Konfliktparteien und dem Schlichter besteht ein Konflikt über die aufga-
benbezogene Relevanz von Glaubwürdigkeit: Während die Parteien mit der Auseinander-
setzung über Glaubwürdigkeit Vergleichsansprüche und -bereitschaften umkämpfen, be-
handeln Schlichter glaubwürdigkeitsrhetorische Züge als inadäquat. Gegenüber der Phase 
der 'Verhandlung des Konfliktgeschehens' findet ein interpretativer Umschlag statt: Wäh-
rend Schlichter dort Aktivitäten des Sicherns und Untergrabens von Glaubwürdigkeit pas-
sieren lassen und sich selbst an Glaubwürdigkeitsverhandlungen beteiligen, werden sie im 
Kontext der Verhandlung über den Vergleichsvorschlag als Indizien von Unkooperativität 
und mangelnder Kompromiß- bzw. Einigungsbereitschaft bewertet. Maßgeblich für diese 
Beurteilung sind die oben ausgearbeiteten gesprächsdynamischen Eigenschaften von 
Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen und die generelle funktionale Qualität von 
Glaubwürdigkeitsrhetorik, Unnachgiebigkeit zu begründen und (dadurch reflexiv) zu 
konstituieren. 

Anhand der Untersuchung von Glaubwürdigkeitsrhetorik wird ein problematisches Spannungs-
verhältnis zwischen den Phasen eines Schlichtungsgesprächs deutlich. In der Phase der 'Ver-
handlung des Konfliktgeschehens' wird Wahrheitsfindung von allen Beteiligten als Interaktions-
aufgabe veranschlagt. Die 'Verhandlung des Vergleichsentwurfs' richtet sich dagegen auf die 
praktische Entkräftung von Dissens. Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit stellen für die 
Schlichter pragmatische Ressourcen dar, die flexibel unter der Maßgabe gehandhabt werden, für 
die Konstruktion eines ratifikationsfähigen Kompromisses dienlich zu sein. Die Formulierung 
der Konfliktdefinition ist hierbei der systematische Wendepunkt, an dem Schlichter ihre Rele-
vanz umwerten: Stand bis dahin die Rekonstruktion von Vergangenem im Vordergrund, geht es 
in der Folge darum, die Grundlagen für eine konfliktfreie Zukunft zu schaffen. Mit dem Wechsel 
des Zeitbezugs der Verhandlung geht eine Veränderung der Interaktionsmodalität einher: Die 
kompetitive Orientierung der Präsentation und Verteidigung von Geschehensversionen wird ab-
gelöst von der kooperativen Orientierung auf eine konsensfähige interpersonelle Regelung. 



309 

Schlichter beschränken die Relevanz von Glaubwürdigkeit und Wahrheit nicht nur deshalb auf 
die erste Verhandlungsphase, weil sie dem Aktivitätskomplex Sachverhaltsverhandlung als epi-
stemische Geltungsansprüche unterliegen. Daß diese Ansprüche gerade im Kontext der Formu-
lierung von Konfliktdefinitionen explizit ausgeblendet werden, zeigt, daß sie besonders aufgrund 
ihres kompetitiven, einigungsbedrohenden Potentials entkräftet werden846. Die kontextsensitive 
Wertung birgt die Gefahr, daß die Geister, die in der ersten Verhandlungsphase gerufen wurden, 
das Schlichtungsgespräch nicht mehr verlassen: Glaubwürdigkeit und Wahrheit werden von den 
Parteien im Kontext der Verhandlung des Vergleichs als primäre Ressourcen für die Durch-
setzung von Positionen verwendet. Das grundlegende Spannungsverhältnis von Kompetition vs. 
Kooperation, das für Schlichtungsgespräche charakteristisch ist, reflektiert sich somit als ge-
sprächsprozessuales Spannungsverhältnis zwischen den Handlungsschema-Komponenten 'Ver-
handlung des Konfliktgeschehens' und 'Verhandlung des Vergleichsvorschlags'. Glaubwürdig-
keit und Wahrheit sind dabei die maßgeblichen Konstituenten des kompetitiven Pols und als sol-
che die vornehmsten Feinde konsensueller Regelungen. 
 
In paradigmatischer Übersicht stehen einander gegenüber: 
 

Interaktionsmodus Kompetition Kooperation 
Interaktionsziel Individuelles Recht Sozialer Friede 
Prinzip der Resultatsfindung Durchsetzen Aushandeln 
Aktivitätsfokus Konfliktgeschehen Vergleich 
Zeitbezug Vergangenheit Zukunft 
Pragmatische Relevanz Wahrheit Interpersonale Balance 
Anforderung Glaubwürdigkeit Einigungsbereitschaft 
Semantik Kategorisch  Interpretationsoffen 
Relation zum Partner Image-Bedrohung Image-Wahrung 
Verkörpernde Beteiligungs-
rolle 

Parteien Schlichter 

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Zunächst fasse ich die Befunde über Organisation und Funktionen der Auseinandersetzung um 
Glaubwürdigkeit zusammen (IV.7.1 und 7.2). Dann entwickle ich weiterführende Überlegungen 
zum interaktionstheoretischen Status von Glaubwürdigkeit, die Ansatzpunkte zur Erklärung der 
Organisationsformen und Funktionen bilden (IV.7.3). 
 
 

                                                           
846  Hinge die Relevanzbeurteilung von Glaubwürdigkeit und Wahrheit nur von epistemischen Gesichtspunk-

ten ab, müßten Konfliktdefinitionen mit expandierten Evaluationen der Glaubwürdigkeit der Parteiendar-
stellungen gestützt werden. Genau dies geschieht jedoch nicht und wird sogar explizit abgelehnt. 
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7.1. Organisationsformen von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen 
 
Glaubwürdigkeit kann in Konfliktgesprächen in zwei Weisen ins Spiel kommen: 

• Glaubwürdigkeitsrhetorik wird als Ressource der Auseinandersetzung benutzt; 

• Glaubwürdigkeit wird selbst zum Gegenstand der Auseinandersetzung. 

Glaubwürdigkeitsqualifikationen sind stets rückbezüglich, da sie bereits etablierte bzw. zu-
geschriebene Positionen betreffen847. Positionen müssen nicht in Form assertorischer Akte etab-
liert worden sein - Glaubwürdigkeitsqualifikationen können sich auf Positionen beziehen, die aus 
Interaktionshandlungen inferiert werden. 
  Glaubwürdigkeitsqualifikationen können im Verlauf von Auseinandersetzungen an unterschied-
lichen Stellen eingesetzt werden: 

• Die Etablierung von Positionen wird durch Glaubwürdigkeitsqualifikationen antizipato-
risch gegen Zurückweisungen abgesichert. 

• Adversative und besonders insistierende Züge werden mit Glaubwürdigkeitsqualifi-
kationen realisiert oder unterstützt. Adversative und insistierende Charakteristika impli-
zieren einander, wenn die Opponenten Positionen vertreten, die sie als einander ausschlie-
ßend behandeln. 

Innerhalb einzelner Gesprächsbeiträge können Glaubwürdigkeitsqualifikationen an unterschied-
lichen Stellen plaziert werden. 

• Qualifikationen, die den gesamten Beitrag ausmachen, fungieren als Zurückweisungs- 
oder Insistierensakt. Mit Einwürfen und non-kooperativen Rückmeldungen wird Wider-
spruch angemeldet, ohne gegnerische Rederechte anzutasten. 

• Gegendarstellungen werden mit Attacken auf die Glaubwürdigkeit der Gegenposition ein-
geleitet. 

• Glaubwürdigkeitsbekräftigungen werden als Beitragsscharnier benutzt, das als Begrün-
dung für folgende Handlungen fungiert. 

• Positionsdarstellungen werden durch Glaubwürdigkeitsbekräftigungen aufgewertet, mit 
denen der Beitrag abgeschlossen wird. 

Verhandlungen von Glaubwürdigkeit können in Form der direkten Auseinandersetzung um Posi-
tionen ausgetragen werden: Positionen werden etabliert und vom Opponenten zurückgewiesen. 
Der Opponent kann dabei zusätzlich eine abweichende Gegenposition etablieren, die eigenstän-
dige Darstellungsmomente beinhaltet. Glaubwürdigkeitsqualifikationen können selbst (rekursiv) 
zum Gegenstand eingelagerter oder sich verselbständigender Auseinandersetzungen werden. 
  Eine spezielle Verhandlungsform sind Glaubwürdigkeitstests, bei denen der Vertreter einer Po-
sition dazu veranlaßt wird, Erläuterungen zu geben, anhand derer der Inquisitor die Glaub-
würdigkeit der Position einschätzen kann. Glaubwürdigkeitstests können strategisch als kollabo-
rative Diskreditierung genutzt werden: Der Opponent wird dazu gebracht, Material zu produzie-
ren, das als Beweis seiner Unglaubwürdigkeit interpretiert werden kann. Er wird so in die Kon-
struktion sei-ner Unglaubwürdigkeit eingebunden, die als gemeinsam festgestellt gerahmt wird. 
 

                                                           
847  Personale Glaubwürdigkeit wird ausgehend von der Glaubwürdigkeit von Positionen thematisiert. 
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Im Verlauf von Auseinandersetzungen kommt es zu Verhärtungen der Positionen und zu Eska-
lationen. Maßgebliche Konstituenten solcher Entwicklungen sind: 

• Attacken auf selbstkonstruierte Positionen: Gegnerische Position werden auf dem Umweg 
über eine verschärfende Reformulierung angegriffen, deren Adäquatheit nicht ausge-
handelt wird. 

• Intensivierungen: In Insistierenskontexten werden Positionen durch Extremfor-
mulierungen, Amplifikationen und prosodische Akzentuierungen intensiviert. Mit ihnen 
wird der Anspruch auf Glaubwürdigkeit expressiv verdeutlicht: Der Sprecher beglaubigt 
seine Position mit gesteigertem interaktivem Engagement.  

• Personalisierung und Globalisierung: Die Auseinandersetzung wird in Termini der per-
sönlichen Glaubwürdigkeit der Opponenten geführt; das Spektrum von konfliktrelevanten 
Glaubwürdigkeitsgesichtspunkten globalisiert sich in zeitlicher, personaler und sachlicher 
Hinsicht. Zunehmend "grundsätzlichere" und allgemeinere Aspekte von Lebensführung 
und Charakter werden zu Ressource und Gegenstand der Auseinandersetzung. 

Eine generelle Durchsetzungs- und Zurückweisungspräferenz bildet das Strukturierungsprinzip 
von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen. Diese Präferenz liegt sowohl der Organisation kur-
zer Sequenzen als auch der makroprozessualen Dynamik von Auseinandersetzungen zugrunde. 
Es entstehen Auseinandersetzungen, die durch Eskalationstendenz und die Gefahr der Unab-
schließbarkeit gekennzeichnet sind. Formen solcher Dynamik sind die Extremisierung und Ab-
schottung von Positionen, die Globalisierung und Personalisierung von Auseinandersetzungen, 
stagnative, rekursive und dissoziierende Verläufe, Ergebnisverluste, die Wiederholung von Kon-
fliktsequenzen, die Degradierung einzelner Konfliktteilnehmer und schließlich Scheitern und 
Abbruch des Gesprächs. 
 
Diese Organisationsprinzipien von Glaubwürdigkeitsverhandlungen weisen die betreffenden Se-
quenzen als offene Konflikte aus, in denen nicht versucht wird, das Image des Kontrahenten zu 
wahren und seine Kooperationsbereitschaft zu fördern. Im Gegensatz zu den direkten und offen-
siven Formen der Attacke auf gegnerische Glaubwürdigkeit, die von Konfliktparteien praktiziert 
werden, vermeiden Schlichter Unglaubwürdigkeitszuschreibungen dezidiert und untergraben Po-
sitionen mit indirekteren Verfahren, die Parteien Möglichkeiten zum unauffälligen bzw. ehren-
haften Rückzug eröffnen. 
 
In keinem der untersuchten Fälle gelang es einer Partei, ihren Opponenten durch Glaubwürdig-
keitsrhetorik zur Übernahme ihrer Position zu bewegen. Viele Formen der Beendigung von 
Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen bestehen nicht in der konsensuellen Ratifikation eines 
inhaltlichen Ergebnisses hinsichtlich der strittigen Frage. Beendigungen, die die Konfliktparteien 
selbst vollziehen, sind dadurch gekennzeichnet, daß der Konflikt verlagert oder die Verhandlung 
abgebrochen wird, was einer Konfliktverschärfung gleichkommt. Konflikte um marginale Fra-
gen werden von Schlichtern durch Defokussierung des Streitpunktes beendet. Von allen Beteilig-
ten ratifizierte Resultate gehen auf Definitionsvorschläge des Schlichters zurück. Sie zeichnen 
sich durch minimale, vage und/oder hypothetische Formulierungen und durch die Vermeidung 
von Schuldzuschreibungen aus. Ihre modalen Eigenschaften sind also das genaue Gegenteil der 
Eigenschaften der Parteiendarstellungen.  
 
Für die Erzielung ratifizierter Definitionen spielen Glaubwürdigkeitsfragen nur eine untergeord-
nete Rolle. Schlichter betten die Konstruktion vermittelnder Definitionen strittiger Fragen in 
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Drohungen und Appelle ein. Besonders aufwendig gestalten sie Aktivitäten, mit denen den Kon-
fliktparteien rituelle Anerkennung gezollt (Empathie vermittelt, Vernünftigkeit zugeschrieben 
etc.) wird. Ist eine konsensuelle Konfliktdefinition erzielt worden, defokussieren Schlichter 
Glaubwürdigkeitsfragen fortan und behandeln das Insistieren auf Glaubwürdigkeit als Indiz da-
für, daß die Partei nicht zur Einigung bereit ist. Die Parteien benutzen die Thematisierung der 
Glaubwürdigkeit von Sachverhaltsdarstellungen ihrerseits als Ressource zur Aufbesserung von 
Vergleichskonditionen und zur Rechtfertigung der Weigerung, einem Vergleich zuzustimmen.  
 
 
7.2. Funktionen und Konsequenzen von Auseinandersetzungen um 
Glaubwürdigkeit 
 
Die Maxime 'Wahrheitsfindung' legitimiert Demonstrationen eigener Glaubwürdigkeit und Atta-
ken auf die Glaubwürdigkeit gegnerischer Darstellungen. 'Wahrheitsfindung' ist jedoch nicht das 
Organisationsprinzip von Glaubwürdigkeitsauseinandersetzungen. Konfliktparteien (und in eini-
gen Fällen auch Schlichter) vertreten von Beginn an eine Version, die sie mit Glaubwürdigkeits-
rhetorik durchzusetzen versuchen. Glaubwürdigkeitsfragen sind für Schlichter nur insoweit von 
Belang, als sie zur Konstruktion einer Konfliktdefinition genutzt werden können, die beide Par-
teien ratifizieren. Eine Klärung von Strittigem, die den rhetorisch kontextualisierten Wahrheits- 
und Präzisionsmaßstäben entspricht, wird in keinem Falle erzielt und ist für keinen der Beteilig-
ten handlungsleitend. 
 
Glaubwürdigkeitsrhetorik ist eine vielseitige Ressource interaktiven Handelns, die nicht nur zur 
Durchsetzung und Zurückweisung von Sachverhaltsversionen verwendet werden kann. Folgende 
Funktionen wurden festgestellt: 

• Gesprächsorganisation: Unterbinden von Interventionen und eskalierenden Konflikten, 
Zuteilung und Beanspruchung von Rederechten; 

• Themensteuerung: Defokussierung und Ausgrenzung von Strittigem, Refokussierung und 
Re-Etablierung des Gesamtzusammenhangs einer Position, die nicht akzeptiert wurde; 

• Beteiligungsrechte: Organisation gesprächsübergreifender Rechte und Pflichten einzelner 
Teilnehmer (z.B. wird das Recht abgesprochen, zu opponieren oder Forderungen zu stel-
len), Entwertung der Beiträge (Forderungen, Initiativen, Bekundungen etc.) einzelner In-
teraktionsteilnehmer (= Degradierung); 

• Kooperation und Handlungsorganisation: Rechtfertigung für Weigerungen, sich auf die 
Verhandlung von Sachverhalten einzulassen und am Versuch, eine Konfliktregelung zu 
finden, mitzuwirken; Druckmittel, um Parteien zu Vergleichsbereitschaft zu bewegen; 
Ablehnung und Aufbesserung von Vergleichskonditionen; 

• Beziehungsorganisation: Kompensation ritueller Verletzungen, Bloßstellung des Gegners 
(vor Dritten), Verhandlung des moralischen Status der Kontrahenten. 

Glaubwürdigkeit hat im Verlauf von Verhandlungen keine gleichbleibende Wertigkeit, sondern 
wird von Interaktanten als Ressource im Kontext praktischer Interessen benutzt und kontextsen-
sitiv hoch veranschlagt oder zurückgestuft. Schlichter handhaben Glaubwürdigkeit dabei gene-
rell nach der Maßgabe, die Verhandlung erfolgreich mit einem Vergleich zu beenden. Parteien 
benutzen Glaubwürdigkeit als Mittel zur Durchsetzung von Ergebnisinteressen und tragen über 
Glaubwürdigkeit den Konflikt über die generelle moralische Integrität der Kontrahenten aus.  
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  Die unterschiedlichen Verwendungen von Glaubwürdigkeitsrhetorik und die Organisation von 
Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit konvergieren in den allgemeinen Funktionen 'Du-
rchsetzen' und 'Korrektur von Störungen'. Durchzusetzendes bzw. Störungen können auf allen 
Ebenen der Interaktionskonstitution (Sachverhalte, Gesprächsorganisation, Beziehung etc.) ange-
siedelt und von sehr unterschiedlicher Gewichtigkeit und Reichweite sein.  
 
Wenn die Gesprächsbeteiligten Durchzusetzendes bzw. Störungen in rivalisierender Weise defi-
nieren und gemäß der Präferenz für Durchsetzung und Zurückweisung handeln, entstehen emer-
gente, destruktive Gesprächsverläufe: A's Aktivitäten sind auf Durchsetzung angelegt, was von 
B als Störung zurückgewiesen wird; B's Reaktion wird von A als Störung zurückgewiesen, was 
von B als Störung zurückgewiesen wird etc. Dieser rekursive Mechanismus wechselseitiger 
Durchsetzungs- und Zurückweisungspräferenz sorgt dafür, daß Auseinandersetzungen eskalieren 
und von den Konfliktbeteiligten selbst nicht abzuschließen sind848. Die Eskalation wird dadurch 
vorangetrieben, daß sich durch die Aktivitäten, die zur Korrektur von Störungen vorgenommen 
werden, im Gesprächsverlauf die Menge der Störungen potenziert. M.a.W.: Die Aktivitäten, die 
zur Problemlösung eingesetzt werden, reproduzieren und verschärfen das Problem849 und schaf-
fen zusätzliche, neue Probleme850. Problemreproduktion und -erweiterung werden dadurch ge-
fördert, daß zurückweisende Aktivitäten einen Überschuß an Störungspotential beinhalten, der 
über den Fokus des Durchzusetzenden bzw. Zurückgewiesenen hinausgeht851. Störungen können 
weiter vertieft werden, wenn mit einer Verschärfung der Zurückweisungs- bzw. Durchsetzungs-
mittel reagiert wird852 und wenn gegnerisches Handeln mißtrauisch oder negativistisch interpre-
tiert und auf diese Interpretation reagiert wird853. Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit 
minimieren also Einigungspotentiale und erhöhen die Gefahr des Gesprächsabbruchs. Konse-
quenterweise vermeiden Schlichter (direkte) Unglaubwürdigkeitszuschreibungen und defokus-
sieren Glaubwürdigkeit bei der Konstruktion einer Konfliktdefinition und im Kontext der Ver-
handlung des Vergleichsvorschlags. 
 
 

                                                           
848  Die rekursive Erzeugungsregel läßt sich so formulieren: "Zurückweisungen und Durchsetzungsversuche 

sind Störungen, auf die mit Zurückweisungen und Durchsetzungsversuchen reagiert wird" bzw. als Anwei-
sung: "Weise die Zurückweisungen und Durchsetzungsversuche Deines Gegners zurück und versuche, 
Deine eigene Position durchzusetzen." Die Rekursivität führt zu einer interaktiven Endlosschleife, die nur 
durch den Gesprächsabbruch oder durch Züge beendet werden kann, die anderen Prinzipien folgen. Diese 
Züge werden nur von Schlichtern realisiert, können aber von Parteien entkräftet werden, wenn sie weiter-
hin nach Maßgabe der Zurückweisungs- bzw. Durchsetzungspräferenz handeln. 

849  Glaubwürdigkeitsangriffe, mit denen der Gegner vorgeführt wird, sind z.B. eine Technik der rituellen 
Kompensation, die eine Gegendiskreditierung provoziert, welche zur Erneuerung der rituellen Kränkung 
führen kann. 

850  Z.B. entstehen zusätzlich zum Problem des Beziehungszerwürfnisses gesprächsorganisatorische Probleme 
der Zuteilung des Rederechts oder das Problem, daß konfliktäre Themen inflationieren und nicht gesondert 
bearbeitet werden. 

851  Z.B. können Zurückweisungen von Behauptungen mit persönlichen Angriffen, Mißachtungen des Rede-
rechts oder Rückgriffen auf zwischenzeitlich suspendierte Konfliktgesichtspunkte einhergehen. 

852  Auch dies ist ein rekursiver Mechanismus: Wenn eine Zurückweisung erfolgt, wird mit einer verschärften 
Zurückweisung bzw. einem verschärften Durchsetzungsversuch reagiert. Diese Dynamik läßt sich aller-
dings nur in einigen Fällen beobachten und verläuft nicht linear; sie betrifft die Dynamik der Intensi-
vierung, Personalisierung und Globalisierung. 

853  Diese 'Attacken auf selbstkonstruierte Positionen' (IV.2.3) können durch folgende Regel erzeugt werden: 
"Interpretiere das Handeln Deines Gegners als böswillig und weise es zurück." 
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7.3. Glaubwürdigkeit als unverhandelbarer Basisanspruch: Die mora-
lische und interaktionsorganisatorische Implikativität von Wirklichkeit 
 
Abschließend möchte ich weiterführende Überlegungen zum generellen interaktionstheoreti-
schen Status von Glaubwürdigkeit entwickeln. Sie bauen auf den empirischen Ergebnissen auf, 
sind aber zum Teil notwendigerweise spekulativer. Ich gehe von drei Prämissen aus, die mir 
kaum umstritten und nicht besonders voraussetzungsvoll zu sein scheinen. 

• Wahrheit und Aufrichtigkeit werden in unserer Kultur als hohe Werte geschätzt, deren 
Verpflichtungscharakter und Relevanz kaum zu bestreiten ist. 

• Glaubwürdigkeit ist ein Anspruch bzw. eine Zuschreibung, die sich auf die Wahrheit oder 
Aufrichtigkeit von Äußerungen bezieht. 

• Glaubwürdigkeit ist eine Qualität von Darstellungen, die auf Personen (die Darsteller) 
übertragen werden kann. 

Diese drei Prämissen bilden die Fundamente, auf denen eine interaktionstheoretische Erklärung 
der Funktionen, Potentiale, Zwänge und Dynamiken der Verhandlung von Glaubwürdigkeit auf-
gebaut werden kann. 
 
Aus den genannten Prämissen ist abzuleiten, daß Glaubwürdigkeit eine essentielle Komponente 
der moralischen Integrität von Personen bildet. Wenn Glaubwürdigkeit attackiert wird, wird ein 
Basisanspruch angegriffen, und der Status als anerkennungswürdiger Interaktionspartner ist e-
lementar bedroht. 
  Als Basisanspruch gehört Glaubwürdigkeit zum Bereich des Selbstverständlichen, das in prob-
lemlosen Fällen nicht zum Gegenstand von Bekundungen und interaktiver Verhandlung wird. 
Glaubwürdigkeit kann zwar zum Gegenstand von Auseinandersetzungen werden; die eigene per-
sonale Glaubwürdigkeit ist jedoch unverhandelbar. Es können allenfalls einzelne Behauptungen 
verhandelt werden; dies kann nur in indirekter Form geschehen, und es muß dafür Sorge getra-
gen werden, daß (rezipientenseitige) Skepsis und (sprecherseitige) Rückzüge nicht darauf schlie-
ßen lassen, daß der Sprecher unglaubwürdig ist854. Die eigene Glaubwürdigkeit ist für die Betei-
ligten stets unbezweifelbar gewiß: Sie müssen sich nicht davon überzeugen, daß sie glaubwürdig 
sind855. Interaktanten müssen daher nicht in einen kollaborativen Prozeß der Wahrheitsfindung 
eintreten (und werden dies aus Gründen ihres moralischen Status nicht tun), wenn die Wahrheit 
von Behauptungen an Glaubwürdigkeit gekoppelt ist.  
  Da Glaubwürdigkeit eine essentielle Komponente moralischer Integrität ist, bieten Glaubwür-
digkeitsauseinandersetzungen die Möglichkeit zu einer generellen moralischen Abrechnung und 
zur Kompensation ritueller Verletzungen durch die Bloßstellung und Diskreditierung des Geg-
ners. Glaubwürdigkeit ist besonders gut geeignet, (auch vor Dritten) Überlegenheit zu demon-
                                                           
854  Dies geschieht durch Entschuldigungen und Rechtfertigungen, Rahmungen als Mißverständnis, still-

schweigendes Übergehen und "Unsichtbarmachen" von Rückzügen und Widersprüchen, Bagatellisierung 
als Ausnahme oder unabsichtlicher Irrtum oder durch die Rahmung als überlegenem Akt der Konfliktver-
meidung ("der Klügere gibt nach"). 

855  Diese Gewißheit beruht nicht auf einem epistemisch privilegierten Zugang des Subjekts zu seinen eigenen 
Erfahrungen und mentalen Zuständen; sie beruht auf einem interaktiven, moralischen Basisanspruch. Gäbe 
es ein Evidenzprivileg, wären Selbsttäuschungen oder spätere Reinterpretationen eigener Erfahrung oder 
Intentionen ausgeschlossen. Reinterpretationen stellen jedoch nicht infrage, daß der Sprecher sich grund-
sätzlich und im jeweils gegenwärtigen Redemoment für glaubwürdig hält. Das (vermeintliche) Evidenz-
privileg kann jedoch rhetorisch in die Waagschale geworfen werden (z.B. bei Berufungen auf Augenzeu-
genstatus oder Wissen). 
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strieren und dem Gegner eine Niederlage beizubringen. Dies verdankt sich der metakommunika-
tiven Qualität von Glaubwürdigkeit: Defekte des Kontrahenten können an seinem gegenwärtigen 
Handeln gezeigt werden, und indem man im Gegensatz zu ihm selbst "die Wahrheit sagt", führt 
man moralische Überlegenheit vor. Diese Form der Austragung eines interpersonellen Konflikts 
bietet sich vor allem dann an, wenn ein Gespräch als Faktenrekonstruktion mit dem Ziel der 
Wahrheitsfindung gerahmt ist. Wenn zudem die adäquate Rekonstruktion von Sachverhalten (er-
klärtermaßen) die notwendige Voraussetzung dafür ist, um aufbauende Handlungsaufgaben zu 
lösen, können Wahrheit und Glaubwürdigkeit stets als entscheidende Kriterien veranschlagt und 
rhetorisch eingesetzt werden. Der hohe normative Wert von Wahrheit verhindert, daß ihre Rele-
vanz leichthin abgewiesen werden kann. Der Konflikt wird als "rationale Auseinandersetzung 
über Wahrheit" inszeniert und muß wohl auch so ausgetragen werden, da die direkte Attacke auf 
den Gegner (z.B. in Form von  Beschimpfungen) tabuisiert ist und die eigene Interaktionsposi-
tion massiv schwächen würde. 
 
Die Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit ist die Form, in der sich ein allgemeiner Antago-
nismus bzw. Beziehungskonflikt zwischen Kontrahenten unter den Bedingungen der Aufgabe der 
Verhandlung von Sachverhalten partikularisiert: Glaubwürdigkeit ist die Gelenkstelle zwischen 
der verhandelten Wirklichkeit und der Moralität bzw. der interpersonellen Beziehung der Kont-
rahenten. Die richtige Sicht der Wirklichkeit zu haben wird gleichbedeutend damit, eine integre 
Person zu sein. Dieses Prinzip möchte ich die 'moralische Implikativität der Wirklichkeit' nen-
nen. Es ist reflexiv: Eine moralisch integre Person gibt glaubwürdige Darstellungen, und glaub-
würdige Darstellungen beweisen die Integrität des Sprechers. Die Auseinandersetzung um die 
Glaubwürdigkeit von Darstellungen kann daher als funktionales Äquivalent für andere Dimen-
sionen von Moralität eingesetzt werden und steht selbst metonymisch für den Gesamtkomplex 
der Moralität der Auseinandersetzungsbeteiligten. Glaubwürdigkeit ist keine isolierte Qualität, 
die von anderen Ansprüchen abgetrennt und zu- oder abgesprochen werden kann, ohne den mo-
ralischen Status der Person im ganzen zu tangieren. Die initiative Thematisierung der eigenen 
persönlichen Glaubwürdigkeit deutet darauf hin, daß der Sprecher seinen moralischen Status in-
fragegestellt bzw. nicht genügend anerkannt sieht. Im Kontext einer schweren Beziehungs-
störung ist jedoch das Geschenk der Anerkennung nicht mehr gewünscht: Die Demonstration 
von Glaubwürdigkeit fungiert als Drohgeste, mit der Macht und Stärke gezeigt wird, und die ri-
tuelle Kränkung wird durch die öffentliche Demontage des Gegners kompensiert. Letzten Endes 
demonstriert der Sprecher mit Glaubwürdigkeitsrhetorik Selbstachtung und die Entschiedenheit, 
für seine Ehre einzustehen. Die 'moralische Implikativität von Wirklichkeit' macht somit Verläu-
fe und Ergebnisse von Auseinandersetzungen verständlich, die unverständlich bleiben, wenn sie 
unter zweckrationalen, handlungsschematischen oder argumentationstheoretischen Aspekten a-
nalysiert werden856.  
 
Die 'moralische Implikativität von Wirklichkeit' kann nicht nur als Ressource benutzt werden, 
sondern schafft im Kontext eines Beziehungsantagonismus zugleich auch den Zwang, "eindeuti-

                                                           
856  Dies betrifft z.B. folgende Phänomene: die hochgradige Substituierbarkeit unterschiedlicher Konfliktaspek-

te; die Adäquatheit der Zurückweisung von Behauptungen durch Gegenvorwürfe, sachverhaltsfremde As-
pekte oder andere "eristische Strategien"; Auseinandersetzungen um Marginalien; Rückfälle in frühere 
handlungsschematische Stadien etc. Während solche Phänomene aus rationalistisch-normativer Perspektive 
als inadäquate Abweichungen erscheinen, verstehen die Konfliktparteien einander in solchen Prozessen: 
Sie sehen sie als Züge eines übergreifenden interpersonalen Kampfes an und reagieren auf sie als solche. 
Die Parteien sind miteinander "in Feindschaft verbunden": Sie haben ein geteiltes Verständnis der Prinzi-
pien, nach denen ein tiefgreifender Beziehungskonflikt ausgetragen wird. 
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ge Wirklichkeiten" zu konstruieren857: Um den eigenen moralischen Status sicherzustellen, ist es 
notwendig, Darstellungen so zu verfassen und zu verteidigen, daß sie als Wiedergabe unverhan-
delbarer Fakten erscheinen858. Die Darsteller werden zu Gefangenen ihrer eigenen Darstellung: 
Da sie sie mit unbezweifelbarer Gewißheit moralisch aufgeladen haben, können sie sich von An-
sprüchen nicht mehr zurückziehen, ohne damit einen massiven Imageverlust zu riskieren859.  
   
Explizite Auseinandersetzungen um Glaubwürdigkeit deuten darauf hin, daß eine massive Stö-
rung der interpersonellen Beziehung vorliegt. Wirklichkeit und Wahrheit sind die Dimensionen, 
über die der Konflikt ausgetragen wird; sie sind als Gesprächsdomäne antagonistisch moralisch 
aufgeladen und als Bereich der Konfliktregulation "vergiftet". Wird die Einigung über Gesche-
henes als Voraussetzung für die Bereinigung der Beziehungsstörung veranschlagt, entsteht ein 
praktisches Dilemma: Um zu einer Einigung über Sachverhalte zu gelangen, müßten die Kon-
trahenten einander als integer und wohlwollend anerkennen; diese Voraussetzung ist aber nicht 
gegeben, was dazu führt, daß die Auseinandersetzung über Sachverhalte den Konflikt vertieft, 
anstatt eine Grundlage für seine Lösung zu legen. M.a.W.: Nicht die Bereinigung eines Sach-
verhaltskonflikts ist die Voraussetzung für die Beseitigung einer Beziehungsstörung, sondern 
umgekehrt. Die Auseinandersetzung über Sachverhalte kann jedoch nicht einfach übersprungen 
werden, da Kontrahenten stets darauf beharren können, daß die Feststellung und Berücksichti-
gung der Wahrheit für eine ("rationale") Einschätzung des Konflikts unabdingbar ist. Daß die in-
terpersonelle Beziehung der Gesprächsteilnehmer die Voraussetzung einer konsensuellen Wirk-
lichkeitsdefinition ist, reflektiert sich auch in der Erfolglosigkeit von Glaubwürdigkeitsrhetorik 
unter antagonistischen Interaktionsbedingungen: Verschiedenste rhetorische Techniken sind dar-
auf angelegt, Glaubwürdigkeit zu erwirken; keine noch so ausgefeilte Technik garantiert jedoch, 
daß der Opponent zustimmt und seine Position aufgibt860.  
Die Thematisierung von Glaubwürdigkeit zeigt nicht nur an, daß eine Störung selbstverständli-
cher Interaktionsvoraussetzungen wahrgenommen (bzw. befürchtet) wird. Sie kann dazu ver-
wendet werden, verschiedenste Formen von Störungen zu korrigieren: Mit Glaubwürdigkeitsrhe-
torik werden Kontrahenten darauf verpflichtet, bei ihrem Handeln die Gebote dessen zu befol-
gen, was der Sprecher als selbstverständlich ansetzt861. Es gilt deshalb nicht nur eine allgemeine 
moralische, sondern eine jeweils spezifische 'interaktionsorganisatorische Implikativität von 
Wirklichkeit': Die selbstverständliche, unverhandelbare Wirklichkeitssicht erheischt als unmittel-
bare Konsequenz einen selbstverständlichen Interaktionsverlauf. Glaubwürdigkeitsrhetorik wird 
somit als ein Verfahren der Reduktion interaktiver Komplexität eingesetzt: Sie ist darauf ange-
legt, die Vielfalt unvorhersehbarer potentieller Interaktionsverläufe auf den als selbstverständlich 
richtig erachteten Verlauf zu reduzieren. Wesentlich für diese basale Qualität von Glaubwürdig-
keit, die sich in der Vielfalt interaktionsorganisatorischer Funktionen widerspiegelt, ist zum ei-
nen der hohe normative Wert von Wahrheit und Glaubwürdigkeit, zum anderen die 'Einstimmig-
                                                           
857  "Eindeutige Wirklichkeiten" werden mit Darstellungen konstruiert, die als detailliert, präzise, vollständig 

und unbezweifelbar gewiß präsentiert werden. 
858  Durch die wechselseitige Durchsetzungs- und Zurückweisungspräferenz wird dieser Zwang von den Inter-

aktanten rückwirkend dadurch verstärkt, daß sie ihn für sich und gegen den Opponenten nutzen. 
859  Für diesen selbstproduzierten Zwang spielt die Tatsache, daß Interaktionen in der linearen Zeit verlaufen, 

eine wesentliche Rolle: Ein Kontrahent muß zuerst Abstriche machen (bzw. unter bestimmten Bedingun-
gen anbieten etc.). Damit gibt er sich jedoch eine Blöße, die der andere ausnutzen kann. Dieses temporale 
Problem kann nur mit Hilfe eines Dritten gelöst werden, der in einem Beitrag beide konfligierenden An-
sprüche behandeln und versöhnen kann. 

860  Erst im Verein mit flankierenden Maßnahmen der Imagewahrung des Kontrahenten und der Wahrung sei-
ner Ergebnisinteressen gewinnt Glaubwürdigkeitsrhetorik Durchsetzungskraft. 

861  Dies kann die Befolgung gesprächsorganisatorischer Regeln, die Respektierung von Handlungsautonomie, 
die Erfüllung von Ansprüchen auf Handlungsergebnisse u.v.a.m. sein. 
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keit von Wahrheit': Vor allem in Konflikten (und nicht nur dort) wird nach der Ideologie "Es gibt 
nur eine Wahrheit" gehandelt. Andere normative Ansprüche und moralische Werte besitzen 
nicht die unbestreitbare Relevanz von Wahrheit und beinhalten nicht im selben Maße, daß die 
Abweichung von einer Position, die als richtig dargestellt wird, eine unangemessene Position 
bedeutet862. Glaubwürdigkeit scheint zur Interaktionssteuerung zusätzlich besonders geeignet zu 
sein, weil das Sprechen über Ereignisse eine alltagsweltlich ubiquitäre und vertraute Kommuni-
kationsform ist. Die Auseinandersetzung wird nach einem 'Eine-Welt-Modell' geführt: Die mora-
lische Beurteilung der Kontrahenten, der Gesprächsverlauf und die Konfliktregelung sind mit-
einander verschränkt; sie werden gemeinsam von der Wahrheit von Darstellungen impliziert und 
in Termini von Geschehensdarstellungen verhandelt863. 
Als interaktionsorganisatorisch implikativer Basisanspruch ist die Anerkennung von Glaubwür-
digkeit eine Voraussetzung und mächtige Ressource der Verhandlung von Kooperationsbereit-
schaft. Dies wird besonders deutlich, wenn (wie in Schlichtungsgesprächen) unter der Bedingung 
eines Beziehungsantagonismus Gesprächsresultate nur kooperativ erzielt werden können, Ko-
operation aber nicht zu erzwingen ist. Kooperationsbereitschaft kann von der Anerkennung eige-
ner Glaubwürdigkeit abhängig gemacht werden; umgekehrt bietet die Konstruktion von Un-
glaubwürdigkeit des Gegners und die Unbezweifelbarkeit eigener Glaubwürdigkeit die Recht-
fertigung für Kooperationsverweigerungen. Glaubwürdigkeit und Wahrheit werden als Kommu-
nikationsvoraussetzungen gehandhabt, die durch ihre Unverhandelbarkeit und durch die Unbe-
streitbarkeit ihrer Relevanz das rhetorische Potential von Zwangsmitteln haben864. 
Diese Postulate über die interaktiven Eigenschaften von Glaubwürdigkeit wären spekulativer, 
wären sie nur aus dem kompetitiven Handeln von Konfliktparteien gewonnen. Die gleichen Ei-
genschaften reflektieren sich jedoch auch im Rahmen einer kooperativen, konfliktreduzierenden 
Handlungsorientierung: Ihre Relevanz und Wirksamkeit zeigt sich daran, daß sie in entgegenge-
setzter Weise gehandhabt werden und daß Anstrengungen der Konfliktüberwindung an genau 
den Problemen ansetzen, die durch diese Eigenschaften von Glaubwürdigkeit entstehen. Indem 
die offene Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit vermieden, Wahrheitsfragen indirekt verhan-
delt und offensichtlich unglaubwürdige Behauptungen übergangen werden, wird der moralische 
Status des Gesprächspartners gewahrt. Ihm werden Möglichkeiten geboten, sich von Positionen 
zurückzuziehen, ohne sein Gesicht zu verlieren, und Konzessionen werden als vernünftige und 
versöhnliche Akte gewürdigt. Den konfliktschürenden rhetorischen Potentialen und Zwängen der 
'moralischen Implikativität von Wirklichkeit', die zur "Vergiftung" von Wirklichkeit als Ge-
sprächsdomäne führen, wird mit der 'Exkommunikation von Wirklichkeit' begegnet: Es werden 
minimale, vermittelnde Geschehensdefinitionen entworfen, und Fragen von Glaubwürdigkeit 
und Wahrheit werden gemeinsam mit den vergangenen Geschehnissen ausgeklammert. Daß 
Glaubwürdigkeit als metonymischer Schauplatz der Austragung eines Beziehungskonflikts ver-
standen wird, reflektiert sich darin, daß die Konfliktlösung nicht auf der Basis einer Verständi-
gung über strittige Ereignisse gesucht, sondern vor allem durch zweckrationale Argumente und 
rituelle Würdigungen der Kontrahenten angebahnt wird. 
Im Kontext unterschiedlicher Handlungsorientierungen werden also die gleichen Eigenschaften 
von Glaubwürdigkeit in jeweils systematischer perspektivischer Brechung erkennbar.  
                                                           
862  Andere Werte (wie Höflichkeit, Kompromißbereitschaft, Gerechtigkeit) können in vielen Fällen gegenein-

ander ausgespielt oder einander subordiniert werden. 
863  Besonders markant kommt die Implikativität der Wirklichkeit darin zum Ausdruck, daß Fragen der Ge-

rechtigkeit von Vergleichsregelungen oder der Angemessenheit von Bewertungen nicht durch eigenständi-
ge moralische Thematisierungen, sondern durch Sachverhaltsdarstellungen und Glaubwürdigkeitsrhetorik 
bearbeitet werden. 

864  Entsprechend wird wiederholtes Insistieren auf Glaubwürdigkeit auch als Kooperationsverweigerung ver-
standen. 
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 Ausblick 
 
Diese Arbeit schließt mit einer generellen These: Fragen von Moralität, Beziehungsregulation 
und Interaktionssteuerung werden über Wirklichkeitsdarstellungen verhandelt; die Organisation 
von Verhandlungen über Wirklichkeit und die Möglichkeiten der Einigung über Geschehenes 
sind jedoch ihrerseits von der Beziehung der Gesprächspartner abhängig. Diese These wurde an 
hochgradig konfliktären Gesprächen entwickelt. Es wäre nun zu fragen, ob sie auch für andere 
Interaktionszusammenhänge trägt und welche Formen die Verhandlung dann annimmt. Daß 
Wahrheit und Glaubwürdigkeit rhetorische Ressourcen zur Austragung eines interpersonellen 
Konflikts sind, muß nicht heißen, daß Wahrheit per se für Interaktanten nicht von Interesse ist. 
Zu klären wäre, ob, zu welchen Anlässen, nach welchen Prinzipien und mit welchen Kon-
sequenzen Wahrheitsfragen von Interaktanten verhandelt werden, wenn keine Beziehungsstö-
rung vorliegt. 
 
In dieser Arbeit wurde ein Untersuchungsprogramm entwickelt und erprobt, das darauf abzielt, 
unterschiedliche Facetten eines gesprächsanalytischen Gegenstandsbereichs systematisch zu er-
fassen und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Auf diesem Wege konnten grundlegende, (rela-
tiv) kontextfreie Eigenschaften, Organisationsprinzipien und Funktionen eines Inter-
aktionsphänomens bestimmt und zugleich seine kontextspezifischen Ausprägungen, Bedingun-
gen und Verwendungen nachgezeichnet werden. Dieses Untersuchungsprogramm baut auf 
grundlegenden Eigenschaften der Untersuchungsdomäne auf: der Konstitutivität, Interaktivität, 
Prozessualität, Methodizität und Pragmatizität von Gesprächen. Die wesentlichen Untersu-
chungsschritte können deshalb auch zum Ausgangspunkt für die Untersuchung anderer interakti-
ver Praktiken genommen werden. Die Schritte 'Ausweis der Relevanz einer Praktik' (Teil II), 
'Untersuchung konstitutiver Realisierungsformen' (Teil III) und 'Untersuchung der prozessualen 
Organisation' (Teil IV) sind Gesichtspunkte, die wohl für jeden Typus von Gesprächsaktivität 
grundlegend sind und ihrerseits die Basis für die funktionale und problemtheoretische Rekon-
struktion der Aktivität abgeben865. Dieses Programm scheint mir einerseits allgemein genug zu 
sein, um die wesentlichen Strukturen eines Gegenstandsbereichs abzustecken, andererseits hin-
reichend flexibel zu sein, um den Spezifika des Untersuchungsfeldes gerecht zu werden.   
 
 

                                                           
865  Die Unterpunkte von Teil IV (beitragsinterne Plazierung, sequenzielle Organisation, makroprozessuale 

Dynamik und Status in unterschiedlichen Gesprächsphasen) scheinen mir zudem für die Untersuchung an-
derer primär inhaltlicher interaktiver Praktiken (z.B. Argumentation, moralische Kommunikation, Fach-
sprachengebrauch) ebenfalls maßgeblich zu sein. 
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Anhang A 
Transkriptionskonventionen 
 
Die Transkription wurde nach den Richtlinien des Instituts für Deutsche Sprache (Mannheim) 
vorgenommen (Klein 1993).  
 
Die Transkripte umfassen drei Spalten: 
1.Spalte Zeilennummer, 
2.Spalte Sprechersiglen  
 (A = Antragsteller; B = Antragsgegner; C = Schlichter), 
3.Spalte Transkription. 
Bei kurzen Gesprächsausschnitten verzichte ich auf die ersten beiden Spalten. 
 
Die Verschriftung erfolgte in der sog. Partiturschreibweise. Ein Partiturblock umfaßt alle Spre-
cher, die zu der Zeiteinheit sprechen, die durch die Zeilenlänge gegeben ist. Die Abfolge des 
Einsatzes der Sprecher innerhalb eines Partiturblocks ist von links nach rechts zu lesen. Beiträge, 
die zum gleichen Partiturblock gehören, haben einen einzeiligen Abstand; Beiträge, die zu auf-
einander folgenden Blöcken gehören, sind durch zweizeiligen Abstand getrennt. Wenn ein Spre-
cher länger spricht, als durch eine Zeile wiedergegeben werden kann, und währenddessen kein 
anderer Sprecher spricht, wird der Beitrag in einzeiligem Abstand fortgeführt. Auf die Sprecher-
sigle wird dann in den folgenden Zeilen verzichtet. 
 
Alle Äußerungen werden in Kleinschreibung verschriftet. Phonetische Äußerungscharakteristika 
werden wiedergegeben, soweit dies im Rahmen des Standardalphabets möglich ist. 
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Folgende Transkriptionszeichen werden benutzt: 
 
KX   Kommentare zu Sprecher X 
#    Extension von Kommentaren 
*    Kurzes Absetzen 
**    Pause < 1 Sekunde 
*1,3*  Pause > 1 Sekunde (Dauer in Sekunden zwischen den Sternen) 
→    Beschleunigung 
←    Verlangsamung 
↓    fallende Intonation 
-    schwebende Intonation 
↑    steigende Intonation 
<    lauter 
>    leiser 
"    Betonung 
:    Dehnung 
/    Abbruch 
+    direkte Anknüpfung 
alle   parallel gesprochen 
=    Kontraktion von Wörtern 
(...)   unverständlich 
(was)  vermuteter Wortlaut 
kursiv  analytisch interessierende Phänomene 
[dann]  Paraphrase nicht-transkribierter Passagen 
 
Für besondere Analysezwecke wird zusätzlich die Tonhöhenbewegung in fünf Stufen nach der 
Notation HIAT2 (Ehlich & Rehbein 1981) wiedergegeben. 
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Anhang B 
Überblick über das Korpus und die Bezeichnung der Transkriptaus-
schnitte 
 

Name des  
Gesprächs 

Kürzel 
im Text 

Nr. im 
IdS-Korpus 

Dauer Typ
866 

Erfolg 

schnellredner SN 3001/01 42 Min. VB + 
alte sau AS 3001/02 45 Min. VB + 
simpl SI 3001/03 12 Min. VB - 
arschloch AL 3001/06 24 Min. VB - 
mopeds MO 3001/08 22 Min. VB + 
böse blicke BB 3001/10 21 Min. VB - 
kartoffelklau KK 3001/22 48 Min. VB + 
rauferei RF 3002/03 45 Min. SM + 
goetz GZ 3002/32 18 Min. SM + 
üble nachrede ÜN 3002/46 65 Min. SM + 

 
 
Die Transkriptausschnitte werden wie folgt gekennzeichnet: 

• Die ersten beiden Buchstaben repräsentieren den Fall, aus dem die transkribierte Passage 
stammt. 

• Die folgende Zahl repräsentiert die wiedergegebenen Passagen des Falles in ihrer Abfolge 
im Gesprächsverlauf; die erste wiedergegebene Passage des jeweiligen Gesprächs wird 
mit '1' bezeichnet, die zweite mit '2' etc. 

• Wenn die Bezeichnung mit 'A' abgeschlossen wird, bedeutet dies, daß nur ein Ausschnitt 
der betreffenden Passage wiedergegeben wird. Die Passage wird also an anderer Stelle 
vollständig wiedergegeben. 

(AS11A) bedeutet demgemäß: Ausschnitt aus der 11.Passage des Gesprächs "alte sau". 
 
Kurze Transkriptionspassagen werden ohne Fallzuordnung wiedergegeben. 
 

                                                           
866  VB = Vergleichsbehörde in Baden-Württemberg; SM = Verhandlung vor dem Schiedsmann in Nordrhein-

Westfalen 


